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Vorwort
Die österreichische Sozialpolitik leistet einen wesentlichen Beitrag

zur Vorbeugung und Verminderung von Armut, schafft die Vorausset-

zungen für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft und un-

terstützt die Bewältigung des sozialen, demografischen und ökono-

mischen Wandels. Knapp 29% des Bruttoinlandsprodukts werden für

den Sozialschutz aufgewendet. Ohne Sozialleistungen wäre die Ar-

mutsgefährdungsrate dreimal höher als sie es tatsächlich ist. 

Als Sozialminister darf ich Ihnen den aktuellen „Sozialbericht“ zur so-

zialpolitischen Entwicklung der letzten Jahre präsentieren. 

Diese wird zum einen anhand der Ressortaktivitäten des Bundesmi-

nisteriums für Soziales und Konsumentenschutz dokumentiert, zum

anderen durch anschauliche Analysen der sozialen Lage, welche

auch sozialpolitische Rahmenbedingungen umfassen, dargestellt.

Die Berichte im Analyseteil liegen in der inhaltlichen Verantwortung

der AutorInnen.

Die effektive Bekämpfung von Armut war explizit erklärtes Ziel der ös-

terreichischen Bundesregierung in der vergangenen Legislaturperi-

ode. 

Mit den außerordentlichen Erhöhungen der Ausgleichszulagenricht-

sätze in der Pensionsversicherung, der vorgezogenen Pensionsan-

passung, der schrittweisen Umsetzung von 1.000 EUR Mindestlohn

sowie dem verbesserten arbeits- und sozialrechtlichen Schutz für

bisher unzureichend geschützte erwerbstätige Menschen wurden be-

reits wesentliche Maßnahmen gesetzt. 

Mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung soll der soziale Zusam-

menhalt unter der Prämisse „Aktivieren und Integration“ deutlich

gestärkt und die Armutsgefährdung reduziert werden. Bund und Län-

der konnten sich im Jahr 2008 weitgehend auf eine Reform der of-

fenen Sozialhilfe einigen, die österreichweit einen einheitlichen

Rechtsanspruch auf Mindeststandards der bisher unter den Bundes-

ländern stark variierenden Sozialhilferichtsätze vorsieht. Es soll dabei

dem besonders hohen Armutsrisiko von Alleinerziehenden Rechnung

getragen werden, und durch die Einbeziehung von bisher nicht kran-
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kenversicherten Leistungsbeziehenden der Zugang zu medizinischen Leistungen gewährleistet wer-

den. 

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist die Betreuung und Pflege älterer Menschen zu einem

zentralen politischen Thema geworden. 

Mit den arbeits- und gewerberechtlichen Rahmenbedingungen für eine legale bis zu 24-Stunden-Be-

treuung in privaten Haushalten und dem Fördermodell für die Gewährung von Zuschüssen wurden für

pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige wesentliche Verbesserungen umgesetzt. Als weitere

Fortschritte sind die Unterstützung von Angehörigen demenziell erkrankter Menschen sowie Maßnah-

men zur Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege zu nennen.

Durch Reformen im Pensionsbereich konnten soziale Bedarfslagen besser berücksichtigt werden. Ge-

nannt seien die Neuregelung der Anspruchsvoraussetzungen für die Schwerarbeitspension, die zukünf-

tige Anrechnung von Kindererziehungszeiten auf Basis einer wertgesicherten Beitragsgrundlage sowie

eine Ausdehnung der abschlagsfreien Langzeitversichertenregelung („Hacklerregelung“) bis zum

Jahr 2013. 

Im Herbst 2008 wurden wesentliche Verbesserungen in den Bereichen Pflege und Pensionsversiche-

rung beschlossen. Damit wurden positive Veränderungen im Sozialsystem erfolgreich umgesetzt.

Im Rahmen der Beschäftigungsoffensive für Menschen mit Behinderung wurde ein zusätzliches Budget

für neue, wichtige Maßnahmen bereitgestellt, um Menschen mit Behinderung in Beschäftigung zu brin-

gen.

In der Konsumentenschutzpolitik wurden wesentliche Fortschritte erzielt, wobei die Durchsetzung und

Vollziehung des Konsumentenrechts immer mehr an Bedeutung gewinnt; in diesem Sinn hat dieser Be-

reich auch eine stark wachsende sozialpolitische Bedeutung.

Die Inhalte dieser Publikation beziehen sich auf Zeiten vor meiner Tätigkeit als Sozialminister. Aus mei-

ner Sicht muss die Sozialpolitik nun rasch und nachhaltig auf die derzeitige wirtschaftliche Situation mit

gezielten beschäftigungspolitischen Maßnahmen sowie der materiellen Absicherung aller Bevölke-

rungsgruppen reagieren. Ein besonderes Anliegen sind mir dabei die Jugendlichen, die ein Recht auf

Bildung und Arbeit, unabhängig von ihrer Herkunft haben. Sozialpolitik ist dann erfolgreich, wenn sie so-

ziale Ausgrenzung verhindert und gleichzeitig wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik fördert.

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die an der erfolgreichen Umsetzung der genannten Maßnah-

men und Fortschritte mitgearbeitet haben. 

Weiters gilt mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an der Erstellung dieses Sozialbe-

richts mitgewirkt haben.

Rudolf Hundstorfer

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz
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Ressortaktivitäten

Gesetzliche Sozialversicherung

Die gesetzliche Sozialversicherung wandte im

Jahr 2007 Mittel in Höhe von 43,11 Mrd. EUR auf,

das entspricht 15,8% des Brutto-Inlandsprodukts.

Den Gesamtausgaben standen Gesamteinnah-

men in Höhe von 42,79 Mrd. EUR gegenüber.

95,9% der Gesamtausgaben entfielen auf Leis-

tungsaufwendungen. Der Verwaltungs- und Ver-

rechnungsaufwand belief sich auf 2,2% der Ge-

samtausgaben. Die Einnahmen setzten sich zu

82,0% aus Beiträgen für Versicherte, zu 7,6% aus

sonstigen Einnahmen wie Vermögenserträgnis-

sen und Kostenbeteiligungen für Versicherte und

zu 10,4% aus Bundesbeiträgen zusammen.

Nach Versicherungszweigen betrachtet entfielen

30,6% der Gesamtaufwendungen auf die Kranken-

versicherung, 66,4% auf die Pensionsversicherung

und 3% auf die Unfallversicherung. Die Gesamt-

ausgaben der gesetzlichen Pensionsversicherung

betrugen 28,62 Mrd. EUR. Der Pensionsaufwand

betrug 25,07 Mrd. EUR und entfiel zu 20,1% auf In-

validitätspensionen, zu 65,1% auf Alterspensionen

und zu 14,7% auf Hinterbliebenenpensionen.

Im Dezember 2007 wurden 2,125.404 Pensionen

ausbezahlt. Die Zahl der Alters- und Invaliditäts-

pensionen ist gestiegen, während Hinterbliebe-

nenleistungen leicht rückläufig waren. 38,7% der

Pensionsleistungen entfielen auf Männer und

61,3% auf Frauen. Bei Hinterbliebenenleistungen

betrug der Frauenanteil 87,4%.

Der vom Bund zur Gänze zu ersetzende Aus-

gleichszulagenaufwand betrug 2007 930,6 Mio. EUR.

Im Dezember 2007 bezogen 239.515 Personen

eine Ausgleichszulage, das sind 11,3% der Pensi-

onen.

Der Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung be-

trug 4,43 Mrd. EUR. Berücksichtigt man sämtliche

Zahlungen des Bundes aus dem Budgetkapitel 16

an die Pensionsversicherung, so ergeben sich

Bundesmittel in Höhe von 6,91 Mrd. EUR. Der An-

teil der Bundesmittel an den Gesamtausgaben der

Pensionsversicherung betrug 24,1%.

2007 wurden 117.352 Pensionen neu zuerkannt.

70,4% aller Neuzuerkennungen von Direktpensi-

onen erfolgten vor Erreichen des Regelpensions-

alters. 34,7% aller Neuzuerkennungen an Direkt-

pensionen geschahen aus gesundheitlichen Grün-

den. Die häufigsten Ursachen für einen gesund-

heitsbedingten Pensionsantritt waren Krankheiten

des Bewegungs- und Stützapparats gefolgt von

psychiatrischen Krankheiten und Krankheiten des

Nervensystems.

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter bei Di-

rektpensionen betrug im Jahr 2007 58,1 Jahre, der

Geschlechterunterschied sowohl bei Alters- als

auch bei Invaliditätspensionen 3,3 Jahre. Seit

1970 ist das durchschnittliche Pensionszugangs-

alter bei Direktpensionen um 3,2 Jahre gesunken.

Zwischen den Versicherungszweigen bestehen

deutliche Unterschiede.

Das durchschnittliche Pensionsabgangsalter be-

trug für Frauen 81,1 Jahre und für Männer

76,4 Jahre. Das steigende Abgangsalter spiegelt

v.a. die steigende Lebenserwartung wider. Auch

die Pensionsbezugsdauer hat sich stark erhöht.

Die durchschnittliche neuzuerkannte Alterspen-

sion (ohne Zulagen und Zuschüsse) betrug

1.139 EUR, die durchschnittliche Invaliditätspensi-

on 823 EUR, die durchschnittliche Pension für Wit-

wen 598 EUR, für Witwer 261 EUR und für Waisen

223 EUR. Berücksichtigt man Mehrfachpensions-

bezüge, ergeben sich deutlich höhere Pensionsbe-

züge.

Die durchschnittliche Alterspension des Pensions-

standes betrug 1.006 EUR, die durchschnittliche

Invaliditätspension 808 EUR, die Durchschnitts-

pension für Witwen 556 EUR, für Witwer 268 EUR

und für Waisen 214 EUR.

87,6% der PensionsbezieherInnen erhielten eine

Pension, 12,4% zwei oder mehr Pensionen aus der

gesetzlichen Pensionsversicherung. Der Anteil der

MehrfachbezieherInnen hat in den letzten Jahren

zugenommen und ist bei Frauen deutlich höher als

bei Männern. 

Im Berichtszeitraum sind insbesondere folgende

Reformmaßnahmen hervorzuheben:

� Neuregelung der Anspruchsvoraussetzungen

für die Schwerarbeitspension,

� Dynamisierung der allgemeinen Beitrags-

grundlage für KindererzieherInnen,
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� Halbierung des „doppelten Abschlages“ bei der

Korridorpension,

� Ausdehnung der abschlagsfreien Langzeitver-

sichertenregelung bis zum Jahr 2010,

� Abkommen über soziale Sicherheit mit Bulga-

rien und Rumänien

� AuftraggeberInnen-Haftungsgesetz,

� Aufhebung der Bestimmung, wonach die erst-

malige Pensionsvalorisierung erst ab 1. Jänner

des dem Pensionsstichtag zweitfolgenden Ka-

lenderjahres vorzunehmen ist,

� Ausdehnung der abschlagsfreien Langzeitver-

sichertenregelung bis zum Jahr 2013,

� Erweiterung des Katalogs der im Rahmen der

Langzeitversichertenregelung als Beitrags-

zeiten zu wertenden Ersatzzeiten um Zeiten

des Bezugs von Krankengeld und um so ge-

nannte Ausübungsersatzzeiten.

Bei einem Gesamtbudget von 13,18 Mrd. EUR

hatten die Krankenversicherungsträger einen Ge-

barungsabgang von rund 339,4 Mio. EUR zu ver-

zeichnen. Die Einnahmen der sozialen Kranken-

versicherung betrugen rund 12,84 Mrd. EUR und

entfielen zu 85,3% auf Beiträge für Versicherte und

zu 14,7% auf sonstige Einnahmen wie beispiels-

weise Kostenersätze, Selbstbehalte, Rezeptge-

bühren, Vermögenserträgnisse etc. Die Bei-

tragseinnahmen für pflichtversicherte Erwerbstäti-

ge beliefen sich auf 6,82 Mrd. EUR.

2007 waren rund 8,202.700 Personen oder 98,7%

der österreichischen Wohnbevölkerung durch die

gesetzliche Krankenversicherung geschützt.

In der Unfallversicherung standen Einnahmen von

1,34 Mrd. EUR Ausgaben von 1,31 Mrd. EUR ge-

genüber, was einem positiven Gebarungssaldo

von 26 Mio. EUR entspricht. Die größten Ausga-

benpositionen waren „Rentenaufwand“ und „Un-

fallheilbehandlung“. Im Dezember 2007 bezogen

106.000 Personen eine Rente aus der Unfallversi-

cherung.

Konsumentenschutz

Bei der Konsumentenpolitik handelt es sich um

eine typische Querschnittsmaterie, welche nahezu

sämtliche Lebensbereiche, angefangen von Ge-

schäften des alltäglichen Lebens, Leistungen der

Daseinsvorsorge, Bankgeschäfte, Wohnungsver-

träge über Gesundheitsdienstleistungen, Lebens-

mittel, Werbung, Verschuldung bis hin zur Produkt-

sicherheit, berührt. Die Konsumentenschutzsek-

tion im BMSK verfügt mit Ausnahme der Produktsi-

cherheit und der Verbraucherbehördenkooperati-

on über keine legistischen oder Vollziehungskom-

petenzen, sondern versucht, die Interessen der

KonsumentInnen in alle anderen Politikbereiche

einzubringen. Dies bedeutet, alle mit Konsumen-

tenschutz befassten Institutionen (Länder, Bun-

desarbeitskammer, Verein für Konsumenteninfor-

mation) und mit spezifischen Konsumenteninter-

essen befassten Einrichtungen (wie z.B. Mieteror-

ganisationen, Umweltberatungsstellen, Schulden-

beratungen oder Patientenanwaltschaften) zu-

sammenzubringen und Schwerpunktsetzungen zu

diskutieren. Dazu wurde 2006 als zentrales Koor-

dinierungsgremium des BMSK das Konsumenten-

politische Forum ins Leben gerufen. Neben der

Rechtsetzung gewinnt die Durchsetzung und Voll-

ziehung des Konsumentenrechts immer mehr an

Bedeutung. Ein Instrument der Rechtsdurchset-

zung besteht in der Führung von Musterprozessen

und Verbandklagen durch den Verein für Konsu-

menteninformation im Auftrag des BMSK. Schwer-

punkte in den letzten Jahren lagen in den Bereichen

Finanzdienstleistungen, Heimverträge, KFZ-Leasing-

verträge, Mietverträge, Telekommunikation und

Reiserecht. Hinzu kommen als Instrumente die

Vollzugsbefugnisse gemäß dem Produktsicher-

heitsgesetz. In diesem Bereich findet eine beson-

ders intensive europäische und internationale Zu-

sammenarbeit statt. Ein weiteres Instrument wurde

durch die EU-Behördenkooperationsverordnung

eingeführt. Diese soll dazu beitragen, innerge-

meinschaftliche Verstöße gegen die kollektiven In-

teressen der VerbraucherInnen abzustellen. In Ös-

terreich sieht das Verbraucherbehördenkooperati-

onsgesetz (in Durchführung der EU-Verordnung)

als zentrale Verbindungsstelle das BMSK sowie

als zuständige Behörden die Bundeswettbewerbs-

behörde, den Bundeskartellanwalt und weitere vier

Behörden vor.

Verbraucherforschung und Verbraucherbildung

bilden wesentliche Bestandteile der Verbraucher-

schutzpolitik und -gesetzgebung. 

Die Europäische Verbraucherpolitik setzt als Quer-

schnittsmaterie auf EU-Ebene sowohl durch ge-

setzgeberische Tätigkeit und durch Initiativen in

den Bereichen Verbraucherbildung und -for-
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schung wichtige Akzente. Das BMSK nimmt an

zahlreichen Sitzungen der Institutionen insbeson-

dere der Ratsarbeitsgruppe „Schutz und Informa-

tion der Verbraucher“ teil und ist an vielen Initiati-

ven beteiligt. Bei der Durchsetzung der Verbrau-

cherrechte im grenzüberschreitenden Handel

wurde in Kooperation mit den zuständigen Ministe-

rien ein Netz von insgesamt 27 europäischen Ver-

braucherzentren (EVZ) in den Mitgliedstaaten ein-

gerichtet, welche wesentlich zur Aufklärung der

VerbraucherInnen über ihre Rechte beitragen und

KonsumentInnen erfolgreich bei der raschen und

unbürokratischen Lösung von Problemen im Be-

reich des grenzüberschreitenden Verbraucher-

schutzes helfen. Wie notwendig und wichtig dieses

Netzwerk ist, zeigt auch die hohe Anzahl von rund

9.000 Verbraucherbeschwerden pro Jahr beim

EVZ. Zur Verbesserung der Effizienz wurde eine

gemeinsame Datenbank eingerichtet, die einen ra-

schen Datenaustausch ermöglicht.

Auf internationaler Ebene gestaltet das BMSK die

Verbraucherpolitik durch seine Teilnahme an der

OECD- Arbeit im verbraucherpolitischen Aus-

schuss sowie an den grenzüberschreitenden Voll-

zug durch das informelle Netzwerk ICPEN (Inter-

national Consumer Protection and Enforcement

Network).

Pflegevorsorge

Im Juli 2008 erhielten insgesamt 341.978 Per-

sonen (ohne Opferfürsorge und Landeslehrer)

Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz.

2007 betrug der Aufwand des Bundes für Leistun-

gen nach dem Bundespflegegeldgesetz insge-

samt rund 1,69 Mrd. EUR. Im Bereich der Länder

haben im Dezember 2006 insgesamt 59.495 Per-

sonen Pflegegeld bezogen. Der Aufwand im Be-

reich der Länder hat im Jahr 2006 rund

301,5 Mio. EUR betragen.

Seit dem Jahr 2001 wird im Rahmen der „Qualitäts-

sicherung in der häuslichen Pflege“ im Zuge von

Hausbesuchen durch diplomierte Gesundheits-

und Krankenpflegepersonen, die konkrete Pflege-

situation erfasst, wobei der Schwerpunkt auf die In-

formation und Beratung der Pflegegeldbeziehe-

rInnen und ihrer pflegenden Angehörigen gelegt

wird.

Seit 1. Februar 2007 wird als Verbesserung für

pflegende Angehörige von demenziell erkrankten

Pflegebedürftigen in Form eines Projektes, das in

Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemein-

schaft Freie Wohlfahrt und dem Verein Alzheimer

Angehörige Austria durchgeführt wird, die Möglich-

keit einer Förderung der Finanzierung von Ersatz-

pflege aus dem Unterstützungsfonds für Men-

schen mit Behinderung nach § 21a BPGG ange-

boten.

Seit September 2006 wird von der Bundesarbeits-

gemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) das Pilotpro-

jekt „Beratungsscheck - Fachliche Erstberatung für

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen“ durchge-

führt, das vom BMSK gefördert wird. Pflegebedürf-

tige Menschen haben die Möglichkeit, eine kosten-

lose Beratung (Dauer 1,5 Stunden) vor Ort, also zu

Hause, in der konkreten Betreuungssituation,

durch eine diplomierte Pflegefachkraft zu erhalten.

Durch eine Änderung des Arbeitsvertragsrechts-

Anpassungsgesetz, BGBl. I Nr. 36/2006, wurde

mit Wirkung 18. März 2006 die Inanspruchnahme

der Sterbebegleitung auch für Wahl- und Pflegeel-

tern ermöglicht. Des Weiteren kann die Familien-

hospizkarenz auch für die Begleitung von leib-

lichen Kindern des anderen Ehegatten oder des/

der Lebensgefährten/in verlangt werden. Für die

Begleitung von schwersterkrankten Kindern wurde

zudem die Möglichkeit der Inanspruchnahme auf

fünf Monate mit der Option einer Verlängerung auf

insgesamt neun Monate erweitert.

Mit dem Sozialversicherungs-Änderungsgesetz

2005, BGBl. I Nr. 132/2005, wurde mit Wirk-

samkeit 1. Jänner 2006 eine neue begünstigte

Selbstversicherung in der Pensionsversicherung

für Zeiten der Pflege eines nahen Angehörigen, mit

einem Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe

der Stufe 3, eingeführt.

Mit Wirkung ab 1. Juli 2007 wurde im Bereich der

begünstigten Weiter- oder Selbstversicherung in

der Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege

eines nahen Angehörigen durch das Sozialrechts-

Änderungsgesetz 2007, BGBl. I Nr. 31/2007, eine

Verpflichtung des Bundes zu einer zeitlich befriste-

ten Tragung der Beitragslast zugunsten freiwillig

pensionsversicherter pflegender Angehöriger ge-

schaffen. Für die Sicherung der Pflege und Betreu-

ung der Menschen, die Unterstützung benötigen,

wurden zunächst die Rahmenbedingungen für

eine legale leistbare und qualitätsgesicherte

24-Stunden-Betreuung zu Hause geschaffen.
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Durch die Novellen zum Bundespflegegeldgesetz,

BGBl. I Nr. 34/2007 und 51/2007, wurde mit Wir-

kung 1. Juli 2007 ein Fördermodell zur 24-Stun-

den-Betreuung eingerichtet, um pflegebedürftigen

Menschen mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest

in Höhe der Stufe 3 oder ihren Angehörigen Zu-

wendungen aus dem Unterstützungsfonds für

Menschen mit Behinderung zur Förderung der

24-Stunden-Betreuung zu Hause zu gewähren.

Um die nötige Qualität der Betreuung zu sichern,

wurde in der Stammfassung des § 21b Abs. 2 Z 5

des Bundespflegegeldgesetzes (BPGG) eine

theoretische Ausbildung, die im Wesentlichen je-

ner eines Heimhelfers/einer Heimhelferin nach der

Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über

Sozialbetreuungsberufe entspricht, von den Be-

treuungskräften verlangt.

Diesen Erfahrungswerten in der Vollziehung des

§ 21b Abs. 2 Z 5 BPGG Rechnung tragend wurde

in einer am 10. April 2008 in Kraft getretenen No-

velle zum Bundespflegegeldgesetz geregelt, dass

für den Fall, dass der Förderwerber von der betref-

fenden Betreuungskraft bereits seit zumindest

sechs Monaten den Erfordernissen einer sachge-

rechten Betreuung entsprechend betreut wurde,

der nötige Qualitätsstandard als erfüllt anzusehen

ist und – sofern die sonstigen Voraussetzungen ge-

geben sind – eine Förderung in Anspruch genom-

men werden kann.

Weiters kann der entsprechende Qualitätsstan-

dard durch eine Befugnis der Betreuungskraft ge-

mäß §§ 3b oder 15 Abs. 7 des Gesundheits- und

Krankenpflegegesetzes oder auf Grund des § 50b

des Ärztegesetzes 1998 nachgewiesen werden.

Eines der drei Qualitätskriterien muss ab 1. Jänner

2009 erfüllt sein, um eine Förderung zur Unterstüt-

zung der 24-Stunden-Betreuung erhalten zu kön-

nen.

Durch Novellen zum Gesundheits- und Kranken-

pflegegesetz, zum Ärztegesetz 1998, zum Haus-

betreuungsgesetz und zur Gewerbeordnung 1994

wurden die Befugnisse der Betreuungskräfte im

Sinne einer praxisnahen Umsetzung der 24-Stun-

den-Betreuung erweitert.

Mit Beschluss der Bundesregierung vom 12. Au-

gust 2008 wurde die mit den Bundesländern er-

zielte politische Einigung fixiert und der Entfall der

Vermögensgrenze sowie die Erhöhung der Förder-

beträge bei der 24-Stunden-Betreuung beschlos-

sen. Diese Verbesserungen  sind nach der Befas-

sung des Bundesbehindertenbeirates mit Wirk-

samkeit vom 1. November 2008 in Kraft getreten.

Ab diesem Zeitpunkt wurde die Förderung bei Be-

schäftigung von 2 selbständigen Betreuungskräf-

ten von 225 EUR auf  550 EUR pro Monat angeho-

ben. Für zwei angestellte Betreuungskräfte steigt

die monatliche Förderung von EUR 800 auf EUR

1.100.

Gleichzeitig kann die Förderung der 24-Stun-

den-Betreuung dann Österreichweit unabhängig

vom Vermögen der pflegebedürftigen Person in

Anspruch genommen werden.

Im Februar 2007 wurde eine Arbeitsgruppe zur

Neugestaltung der Pflegevorsorge eingerichtet,

der u.a. Vertreter von Bund, Ländern und Gemein-

den aber auch der Sozialpartner und Interessen-

vertretungen angehören und die sich mit den ver-

schiedensten Problembereichen des bestehenden

Pflegevorsorgesystems auseinandersetzt, um ins-

gesamt zu einem nachhaltig gesicherten System

leistbarer Pflege zu gelangen.

Die Diskussionsergebnisse fanden Eingang in eine

Novelle zum Bundespflegegesetz, die am 1. Jän-

ner 2009 in Kraft treten wird. Das Pflegegeld wird in

den Stufen 1 und 2 um 4%, in den Stufen 3 bis 5 um

5% sowie in den Stufen 6 und 7 um 6% erhöht.

Behindertenpolitik

Zum 1.12.2007 gehörten insgesamt 94.426 Per-

sonen dem Kreis der begünstigten Behinderten an;

das sind um 4.451 (5%) mehr als zum Vergleichs-

zeitpunkt 2003. 2006 waren bei sämtlichen der Ein-

stellungspflicht unterliegenden DienstgeberInnen

insgesamt 92.551 Pflichtstellen zu verzeichnen.

Von diesen Pflichtstellen waren 60.053 (65%) mit

begünstigten Behinderten besetzt. 32.498 Pflicht-

stellen (35%) waren unbesetzt.

Mehrere Maßnahmen wurden entwickelt, um Men-

schen mit Behinderung in Beschäftigung zu brin-

gen und Unternehmen Anreize zu bieten, diesen

Personenkreis einzustellen. Die Arbeitsassistenz

umfasst die psychosoziale Betreuung behinderter

Menschen zur Erlangung und Erhaltung eines Ar-

beitsplatzes. Um die speziellen Bedürfnisse junger

Menschen im Zusammenhang mit der beruflichen

Integration berücksichtigen zu können, wurde die

Jugendarbeitsassistenz ausgebaut.
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Clearing ist ein Angebot für behinderte Jugendli-

che und dient dazu, den bestmöglichen Übergang

zwischen Schule und Beruf zu ermöglichen und die

Zielgruppe an den Arbeitsmarkt heranzuführen.

Ziel der integrativen Berufsausbildung ist es, Ju-

gendlichen mit persönlichen Vermittlungshinder-

nissen den Eintritt in den Arbeitsmarkt auch dann

zu ermöglichen, wenn ein regulärer Lehrabschluss

nicht erreicht werden kann. So wird die Ausbildung

entweder als eine Lehrausbildung mit einer um bis

zu zwei Jahren verlängerten Lehrzeit gestaltet

oder es werden im Rahmen einer Teilqualifizierung

nur bestimmte Teile eines Berufsbildes erlernt.

Im Rahmen der „Aktion 500“ erhalten Unterneh-

men, die im Zeitraum zwischen 1. November 2007

und 30. Juni 2009 einen Menschen mit Behinde-

rung neu anstellen, für die Dauer von 6 Monaten

eine Förderung von 600 EUR pro Monat. Diese

Förderung erhalten auch behinderte Menschen,

die sich in diesem Zeitraum eine selbstständige

Existenz aufbauen.

Um eine verbesserte Zugänglichkeit von Gebäu-

den zu erreichen, unterstützt das BMSK die Vor-

nahme von „investiven Maßnahmen“ zum Abbau

baulicher Barrieren. Förderungen können dabei

insbesondere für die Errichtung von Rampen und

Liften oder die Einrichtung von Behindertenpark-

plätzen und Leitsystemen für Blinde und schwer

Sehbehinderte gewährt werden.

Durch die „Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlas-

sung“ sollen die Arbeitsmarktchancen von behin-

derten Menschen verbessert werden. Konkret sol-

len diese an ArbeitgeberInnen für einen bestimm-

ten Zeitraum vermittelt werden, ohne dass für den/

die ArbeitgeberIn ein organisatorischer Aufwand

entsteht, oder er/sie auf gesetzliche Vorschriften

(etwa auf den besonderen Kündigungsschutz)

Rücksicht nehmen müsste.

Sozialentschädigung

In der Kriegsopferversorgung bezogen mit Stich-

tag 1. Jänner 2008 38.772 Personen Rentenleis-

tungen. Der finanzielle Gesamtaufwand betrug

hiefür 233,6 Mio. EUR.

Nach dem Kriegsgefangenenentschädigungsge-

setz bezogen mit Stichtag 1. Jänner 2008 48.699

Personen eine Leistung. Der finanzielle Aufwand

dafür betrug 11,3 Mio. EUR.

Nach dem Heeresversorgungsgesetz erhielten mit

Stichtag 1. Jänner 2008 1.805 Personen Renten-

leistungen. Der finanzielle Aufwand betrug

9,9 Mio. EUR.

In der Opferfürsorge bezogen mit Stichtag

1. Jänner 2008 1.965 Personen wiederkehrende

Geldleistungen. Die budgetären Aufwendungen

hiefür betrugen 16 Mio. EUR.

Zu Jahresbeginn 2008 erhielten 127 Personen fi-

nanzielle Zuwendungen für Verdienst- bzw. Unter-

haltsentgang nach dem Verbrechensopfergesetz

(1. Jänner 2006: 128 Personen, 1. Jänner 2007:

131 Personen). Der Gesamtaufwand betrug im

Jahr 2006 und 2007 jeweils rund 2 Mio. EUR.

Zu Jahresbeginn 2008 erhielten 88 Personen wie-

derkehrende Geldleistungen (1. Jänner 2006: 80

Personen; 1. Jänner 2007: 81 Personen) nach

dem Impfschadengesetz. Der Gesamtaufwand be-

lief sich 2006 und 2007 auf jeweils rund

3 Mio. EUR.

Bedarfsorientierte Mindestsicherung und Sozialhilfe

2006 betrug die Zahl der Allein-, Haupt- und Mitun-

terstützten in der offenen Sozialhilfe (Gewährung

der Sozialhilfe an Personen in Privathaushalten)

131.318 Personen. Die Zahl der Sozialhilfebezie-

herInnen in Altenwohn- und Pflegeheimen betrug

59.926 Personen. Dafür sowie für Mietbeihilfen

wurden 2006 rund 295 Mio. EUR ausgegeben. Die

Ausgaben für Sachleistungen im Bereich der Sozi-

alen Dienste lagen bei ca. 348 Mio. EUR. Darüber

hinaus haben die Länder Zuzahlungen für Unter-

bringungskosten in Alten- und Pflegeheimen in der

Höhe von rund 1,24 Mrd. EUR geleistet.

Im Regierungsprogramm für die XXIV. Legislatur-

periode wirde die verstärkte Reduktion von Armut

in Österreich als gemeinsames Ziel der Regie-

rungsparteien formuliert. Um diesem Vorhaben

Rechnung zu tragen, ist die Einführung einer Be-

darfsorientierten Mindestsicherung vorgesehen.
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Im Rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsiche-

rung sollen wesentliche Bereiche der offenen Sozi-

alhilfe harmonisiert werden. Es soll

� einheitliche Voraussetzungen für den Bezug ei-

ner Leistung,

� einheitliche Regressbestimmungen,

� einheitliche Mindeststandards in der Leistungs-

höhe,

� und ein einheitliches eigenes Verfahrensrecht

geben. Die Höhe der Leistungen aus der Bedarfs-

orientierten Mindestsicherung  sollen sich  – mit

Ausnahme der Mindeststandards für Kinder – an

den Ausgleichszulagenrichtsätzen in der Pensi-

onsversicherung orientieren. Die Bedarfsorien-

tierte Mindestsicherung soll 14-mal pro Jahr aus-

gezahlt werden. Sonder- bzw. Zusatzbedarfe wie

z.B. Heizkostenzuschüsse können von den Län-

dern weiterhin zusätzlich geleistet werden.

Weitere Kernelemente der Bedarfsorientierten

Mindestsicherung sollen sein:

� eine stärkere Anbindung arbeitsmarktferner

Personengruppen an die Zielarchitektur des

Arbeitsmarktservice,

� die Einbeziehung nicht krankenversicherter

BMS-BezieherInnen in die gesetzliche Kran-

kenversicherung.

Als weitere flankierende Maßnahmen zur Ar-

mutsprävention wurden 2007 folgende Maßnah-

men verabschiedet:

� die Deckelung der Rezeptgebühren mit 2% des

Nettoeinkommens,

� die Einbeziehung freier DienstnehmerInnen in

die gesetzliche Arbeitslosenversicherung,

� die Einführung eines Kranken- und Wochen-

geldes für diesen Personenkreis,

� die Möglichkeit des Opting-In für Selbstständi-

ge in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung,

� die außerordentliche Erhöhung des Aus-

gleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende

auf 747 EUR bzw. für Ehepaare auf 1.120 EUR

brutto (14-mal) für 2008,

� die Einführung eines Mindestlohns von

1.000 EUR brutto durch die Kollektivvertrags-

partner.

Männerpolitik

Die Themenschwerpunkte in der Männerpolitik des

BMSK sind: Bewusstseinsbildung für eine gleich-

berechtigte Partnerschaft, Männergesundheit, das

Auftreten gegen Burschen- und Männergewalt,

das Aufbrechen überkommener Rollenklischees

sowie Service für männerspezifische Anliegen.

Das Auftreten gegen Gewalt von Männern inner-

halb und außerhalb der Familie und die Gewaltprä-

vention speziell bei Buben und männlichen Ju-

gendlichen stehen im Zentrum der männerpoli-

tischen Aktivitäten des Sozialministeriums. Seit

2007 wird mit verschiedenen Maßnahmen – so

etwa durch Schwerpunktförderungen gegen

männliche Gewalt in allen Bundesländern, enge

Zusammenarbeit mit den Männerberatungsein-

richtungen, der Kooperation mit White Ribbon un-

ter dem Motto „Männer gegen Männergewalt“ und

die Zusammenarbeit mit dem Frauen-, dem Unter-

richts- und dem Justizministerium unter dem Motto

„Gemeinsam gegen Gewalt“ Rechnung getragen.

Im Jänner 2008 wurde in Kooperation mit dem Jus-

tiz-, dem Frauen- und dem Unterrichtsministerium

ein Zehn-Punkte-Programm gegen Jugendgewalt

vorgestellt.

Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel in

den vergangenen Jahrzehnten hat einen Prozess

der Neuorientierung und Neudefinition im Rollen-

verständnis und Rollenverhältnis der Geschlechter

bewirkt. Die Erwerbs- und Familienarbeit soll zwi-

schen beiden Elternteilen gerecht aufgeteilt wer-

den.

Um Vätern eine mit der Mutter gemeinsame Be-

treuung des Kindes im Anschluss an die Geburt zu

ermöglichen, sollte der „Papamonat“ eingeführt

werden. Das Modell eines „Papamonats“ sollte ei-

nen eigenständigen Rechtsanspruch des Vaters

auf eine berufliche Freistellung darstellen und vier

bis acht Wochen umfassen. Für diese Zeitspanne

ist es notwendig, eine entsprechende soziale Absi-

cherung mit Versicherungs-, Kündigungs- und Ent-

lassungsschutz zu gewährleisten. Um dieses Mo-

dell attraktiv zu machen, müssen ein entspre-

chender Entgeltersatz und die Freiwilligkeit der In-

anspruchnahme im Vordergrund stehen.

Die vom Sozialministerium geförderte Besuchsbe-

gleitung zielt im Sinne des § 111 AußStrG auf die

Erhaltung und Neuanbahnung des Kontaktes zwi-

schen Kindern und ihren getrennt lebenden Eltern-

teilen ab. Gefördert wird jene Besuchsbegleitung,
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die an Wochenenden und außerhalb der üblichen

Arbeitszeit stattfindet. Wegen der großen psy-

cho-sozialen aber auch geschlechterpolitischen

Bedeutung der Besuchsbegleitung hat der Sozial-

minister ab 2007 das jährliche Fördervolumen auf

insgesamt 600.000 EUR verdreifacht. Ziel dieser

Maßnahme ist die Schaffung eines bundesweit flä-

chendeckenden Angebots an Besuchsbegleitung.

SeniorInnenpolitik

Die österreichische SeniorInnenpolitik versteht

sich als Politik mit SeniorInnen, die als Quer-

schnittsmaterie (Mainstreaming Ageing) in die un-

terschiedlichen Fachbereiche aller Ressorts hi-

neinreicht.

Ein zentrales Ziel ist die Förderung und Sicherung

der uneingeschränkten Teilhabe älterer Menschen

am sozialen, politischen, ökonomischen und kultu-

rellen Leben. In diesem Sinne wird auch der

Wunsch der älteren Menschen unterstützt, so

lange wie möglich unabhängig und selbstbestimmt

leben zu können.

Die österreichische SeniorInnenpolitik stellt den

Menschen mit seinen Fähigkeiten und Ressourcen

in den Mittelpunkt. Aufgrund des demografischen

Wandels - Anstieg der Lebenserwartung, Zu-

nahme der Bevölkerung im Alter über 60 Jahre –

werden in Zukunft viele Aufgaben von weniger und

im Durchschnitt älteren Menschen bewältigt wer-

den müssen. „Alt sein“ bedeutet dabei nicht „hilfe-

und pflegebedürftig“ zu sein, sondern die heutigen

SeniorInnen sind im Durchschnitt gesünder, vi-

taler, vielfach finanziell unabhängiger und an kei-

nem Rückzug aus der Gesellschaft interessiert.

Die österreichische SeniorInnenpolitik verfolgt da-

her folgende Ziele und setzt unter anderem fol-

gende Maßnahmen:

� Förderung und Sicherung der Teilhabemög-

lichkeit älterer Menschen am sozialen, poli-

tischen, ökonomischen und kulturellen Leben,

beispielsweise durch das Bundesseniorenge-

setz, den österreichischen Bundessenioren-

beirat, die Ausarbeitung eines Seniorenplans

oder die Förderung von Modellprojekten, wie

z.B. „Seniorenfreundliche Gemeinde.

� Erhöhung des Anteils älterer Arbeitneh-

merInnen (Lissabon-Strategie) durch bewusst-

seinsfördernde und öffentlichkeitswirksame

Maßnahmen – z.B. Nestor: Auszeichnung von

Betrieben, die besondere Maßnahmen für äl-

tere ArbeitnehmerInnen und für ein alternsge-

rechtes Arbeitsumfeld setzen und sich so vor-

bildlich mit den demografischen Herausforde-

rungen auseinandersetzen.

� Förderung des Lebenslangen Lernens, um den

sich durch neue Erkenntnisse und Technologien

ständig ändernden Verhältnissen, An- und Her-

ausforderungen gerecht zu werden und als eine

wesentliche Voraussetzung für die gesellschaft-

liche Teilhabe und ein selbst bestimmtes Leben

bis ins hohe Alter im Sinne eines gleichberech-

tigten Zugangs zu vielfältigen Lernangeboten.

� Förderung des Aktiven Alterns, um mit zuneh-

mendem Alter die Gesundheit zu wahren, an

der sozialen Umgebung teilzunehmen, die per-

sönliche Sicherheit zu gewährleisten und der-

art die Lebensqualität zu verbessern. Dies soll

beispielsweise durch Projekte zur Prävention

und Partizipation; Gewinnung der älteren Men-

schen zu freiwilligem Engagement in der Nach-

berufsphase, mit dem sie ihre Lebenserfah-

rungen für die Allgemeinheit zur Verfügung

stellen; Antidiskriminierung und Chancen-

gleichheit sowie durch ein nationales Qualitäts-

zertifikat für Alten- und Pflegeheime (NQZ) er-

reicht werden.

Freiwilligenpolitik

Österreich lebt in vielen Bereichen von seinem vi-

talen freiwilligen Engagement, der Solidarität und

gegenseitigen Unterstützung. Freiwilliges Enga-

gement ist für Österreich unverzichtbar - aber nicht

selbstverständlich. Damit sich möglichst viele

Menschen freiwillig engagieren, sorgt das BMSK

für geeignete Rahmenbedingungen. Gemeinsam

mit VertreterInnen von Freiwilligenorganisationen

werden innovative Projekte und Maßnahmen zur

Förderung von freiwilligem Engagement entwickelt

und umgesetzt. Vom nationalen und internationa-

len Know-how-Transfer und von der Motivation von

Unternehmen und Institutionen zur Förderung von
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freiwilligem Engagement profitieren Freiwillige und

Freiwilligenorganisationen.

Als Zusatzbefragung zum Mikrozensus 2006

wurde vom BMSK bei Statistik Austria eine Erhe-

bung über Volumen und Struktur der Freiwilligen-

arbeit in Österreich in Auftrag gegeben, die zeigt,

dass Freiwilligenarbeit einen großen Stellenwert in

Österreich hat. 44% der österreichischen Bevölke-

rung ab 15 Jahren leisten in irgendeiner Form Frei-

willigenarbeit.

Auf Grundlage der Mikrozensuserhebung wurde

der „1. Bericht zur Situation des freiwilligen Enga-

gements in Österreich“ beauftragt. Für die Qualifi-

zierung von Freiwilligen und Freiwilligenbegleite-

rInnen wurden Bildungsleitfäden aufgelegt.

Als Ergebnis der 2007 im BMSK eingerichteten Ar-

beitsgruppe zur Förderung des freiwilligen Enga-

gements stellte Bundesminister a.D. Dr. Erwin Bu-

chinger bei der ersten Sitzung des Österrei-

chischen Freiwilligenrates unter seinem Vorsitz,

am 31. März 2008, eine Reihe von Maßnahmen

vor.

Die Sonderrichtlinie zur Förderung von Absolven-

tInnen des Freiwilligen Sozialjahres in Höhe der

Familienbeihilfe wurde für 2007/08 verlängert.

Gleichzeitig wird an den Rahmenbedingungen ge-

arbeitet, dass während des Freiwilligen Sozial-

jahres Familienbeihilfe bezogen werden kann.

Im Rahmen eines Modellprojekts mit der Sozialab-

teilung der oberösterreichischen Landesregierung

soll professionelles Management in der Gewin-

nung, Beratung, Vermittlung und Begleitung von

Freiwilligen im Rahmen eines Unabhängigen Lan-

desfreiwilligenzentrums (ULF) in Linz erprobt wer-

den. Dabei sollen vor allem ältere Menschen in den

Gemeinden im Sinne von „Aktiv Altern“ zum freiwil-

ligen Engagement in der Nachberufsphase gewon-

nen werden.

Sozialpolitische Grundlagenarbeit

Sozialpolitische Grundlagenarbeit im BMSK erfolgt

zu den thematischen Schwerpunkten Armut und

soziale Ausgrenzung, volkswirtschaftliche Rah-

menbedingungen sowie Verteilung der Einkom-

men und Sozialleistungen. Sie umfasst die Betreu-

ung von Forschungsprojekten, die Erarbeitung von

Konzepten als politische Entscheidungsgrundla-

gen sowie die Konzipierung und Redigierung re-

gelmäßiger Berichte wie der gegenständliche So-

zialbericht, der Bericht Sozialschutz in Österreich

und der Strategiebericht für Sozialschutz und sozi-

ale Eingliederung.

Grundlagenarbeit umfasst weiters die Teilnahme

an nationalen und internationalen Gremien, die

sich mit statistischen Fragen, Forschungspolitik,

soziale Ausgrenzung und Verteilungsfragen be-

fassen wie die Fachbeiräte und Arbeitsgruppen

von Statistik Österreich, der OECD, des Europa-

rates und der Europäischen Union.

Das BMSK beauftragt regelmäßige Erhebungen

zu den Einkommens- und Lebensbedingungen ge-

mäß EU-Verordnung (EU-SILC) sowie die Erhe-

bung der Sozialschutzausgaben nach einer unter

den EU-Mitgliedstaaten vereinbarten Methodolo-

gie (ESSOSS). Erhebungen über die Entwicklung

und Verteilung der Einkommen in Österreich liefern

wichtige empirische Belege zur Darstellung und Er-

klärung der Entwicklung der Einkommensvertei-

lung in Österreich.

Eine spezielle Studie zur Verteilung der Geldver-

mögen im Jahr 2004 lieferte erstmals geeignete

Daten für eine Analyse der Verteilung der Geldver-

mögen auf Haushaltsebene.

Im Rahmen aktueller Forschungsprojekte wurden

analytische Arbeiten zur Vorbereitung der Bedarf-

sorientierten Mindestsicherung sowie eine Anlage

für eine neue Sozialhilfestatistik ausgearbeitet. Als

weitere armutsrelevante Projekte wurde eine Stu-

die zur Erhebung von Wohnungslosenhilfeeinrich-

tungen und Personen, die von Wohnungslosigkeit

bedroht sind in Auftrag gegeben sowie ein Konzept

für eine Steuergutschrift für BezieherInnen nied-

riger Einkommen erarbeitet. Mittels eines Mikrosi-

mulationsmodells ließ das BMSK Analysen über

Auswirkungen von Änderungen im Steuer- und

Transfersystem auf Einkommensarmutsgefähr-

dung, Einkommensverteilung und soziale Einglie-

derung durchführen. Eine weitere beauftragte Ana-

lyse widmete sich der gegenwärtigen Finanzie-

rungsstruktur der Sozialsysteme und der Darstel-

lung alternativer Finanzierungsformen.
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EU-Sozialpolitik und international

Im ersten Halbjahr 2006 hatte Österreich den

EU-Ratsvorsitz inne. Beim informellen Treffen der

Beschäftigungs- und SozialministerInnen im Jän-

ner 2006 in Villach standen bei den Gesprächen

der SozialministerInnen die Fragen im Mittelpunkt,

wie die soziale Dimension der Strategie für Wachs-

tum und Beschäftigung gestärkt und besser sicht-

bar gemacht werden und wie der Koordinations-

prozess für Sozialschutz und soziale Eingliede-

rung die Mitgliedstaaten unterstützen kann. Basie-

rend auf den Ergebnissen dieses Treffens wurden

mit März 2006 neue gemeinsame Ziele und Ar-

beitsmethoden im Bereich Sozialschutz und sozi-

ale Eingliederung eingeführt: Der gebündelte Pro-

zess für Sozialschutz und soziale Eingliederung

umfasst die drei Bereiche Beseitigung der Armut

und der sozialen Ausgrenzung, angemessene und

tragfähige Pensionen sowie Gesundheitsversor-

gung und Langzeitpflege.

Anfang Juli 2008 hat die Europäische Kommission

die erneuerte Sozialagenda, ein umfassendes Ini-

tiativenpaket im Bereich Beschäftigung, Diskrimi-

nierungsbekämpfung, Bildung, Mobilität und Infor-

mationsgesellschaft vorgelegt, das erstmals beim

Treffen der Sozial- und BeschäftigungsministerIn-

nen in Chantilly im Juli 2008 diskutiert wurde. Die

Sozialagenda soll den BürgerInnen angesichts

Globalisierung, Klimawandel oder Alterung der

Gesellschaft neue Chancen ermöglichen und Zu-

gangsmöglichkeiten eröffnen. Die Debatte über die

erneuerte Sozialagenda stellte einen Schwerpunkt

der französischen Präsidentschaft im 2. Halbjahr

2008 dar.

Nach mehr als 6-jährigen intensiven Verhandlun-

gen konnten sich die Staats- und Regierungschefs

der EU-Mitgliedstaaten im Oktober 2007 in Lissa-

bon auf eine neue Grundlage für das künftige Han-

deln der Europäischen Union einigen. Der Vertrag

von Lissabon stärkt das soziale Profil der EU und ist

eine gute Grundlage, das Europäische Sozialmo-

dell weiter zu entwickeln. Ein wesentlicher

Fortschritt ist die neue horizontale Sozialklausel,

die die Union bei der Festlegung und Durchführung

ihrer Politik auf die Förderung eines hohen Be-

schäftigungsniveaus, der Gewährleistung eines

angemessenen sozialen Schutzes, der Bekämp-

fung der sozialen Ausgrenzung sowie auf ein ho-

hes Niveau der allgemeinen und beruflichen Bil-

dung und des Gesundheitsschutzes verpflichtet.

Im Herbst 2006 haben die Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union erstmals Berichte über die natio-

nalen Strategien für Sozialschutz und soziale Ein-

gliederung an die Europäische Kommission über-

mittelt. Im Herbst 2008 wurde ein neuer Strategie-

bericht für Sozialschutz und soziale Eingliederung

für den Zeitraum 2008 bis 2011 vorgelegt.

Im Februar 2006 startete die Kommission eine

Konsultation der Sozialpartner zur Förderung der

aktiven Einbeziehung von arbeitsmarktfernen Per-

sonen. Als zweite Stufe der Konsultation wurde die

Mitteilung „Modernisierung des Sozialschutzes im

Interesse einer größeren sozialen Gerechtigkeit

und eines stärkeren wirtschaftlichen Zusammen-

halts: die aktive Einbeziehung der arbeitsmarkt-

fernsten Menschen voranbringen“ vorgelegt.

Unter österreichischem Vorsitz gab es beim in-

formellen Treffen der Beschäftigungs- und Sozial-

ministerInnen in Villach im Jänner 2006 eine De-

batte über Flexicurity, die schließlich in Schluss-

folgerungen des Rates mündeten. Unter Portugals

Vorsitz fiel die Abhaltung der politischen Debatten

zur „Flexicurity“ auf Basis einer Mitteilung der Eu-

ropäischen Kommission. Beim Rat „Beschäfti-

gung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucher-

schutz“ am 5. und 6. Dezember 2007 wurden ge-

meinsame Prinzipien angenommen. Diese sollen

in der Folge bei der Umsetzung der integrierten

Leitlinien berücksichtigt werden. Die Mitgliedstaa-

ten sind dazu aufgerufen, in ihren nationalen Re-

formprogrammen explizit über ihre Flexicu-

rity-Strategien zu berichten.

Das Verhältnis der Dienstleitungen von allge-

meinem Interesse und der sozialen Dienstleistun-

gen zum EG-Recht (insbesondere in den Berei-

chen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfrei-

heit, des EU-Beihilfen- sowie des EU-Vergabe-

rechts) wird seit Jahren auf europäischer Ebene

thematisiert. Der inhaltliche Schwerpunkt der ge-

genwärtigen Aktivitäten liegt im Bereich der Quali-

tät der sozialen Dienstleistungen. Die Europäische

Kommission unterstützt gemeinsam mit dem Sozi-

alschutzausschuss (SPC) die Entwicklung eines

freiwilligen Qualitätsrahmens mit methodischen

Leitlinien für die Schaffung, Überwachung und

Evaluierung von Qualitätsstandards.

Die EU hat im Oktober 2006 ein „Gemein-

schaftsprogramm für Beschäftigung und soziale

Solidarität – Progress“ beschlossen. Ziel dieses

Programms ist es, zur Umsetzung der Sozial-

agenda der Europäischen Kommission und zur Er-

reichung der Lissabon-Ziele im Bereich Beschäfti-
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gung und Soziales beizutragen. Die neue Pro-

gramm-Periode dauert sieben Jahre (2007 bis

2013) und ist mit einem Finanzrahmen von

743,25 Mio. EUR ausgestattet.

Der Europäischen Sozialfonds soll einen maßgeb-

lichen Beitrag zur Lissabon-Strategie der EU für

Wachstum und Beschäftigung im bevorstehenden

Planungszeitraum 2007 bis 2013 leisten. Die Ver-

bindungen zwischen dem ESF und der Europä-

ischen Beschäftigungsstrategie werden verstärkt,

um das Erreichen der Beschäftigungsziele zu er-

leichtern.

Die Bewältigung der demografischen Herausfor-

derung ist eines der zentralen Themen in Zusam-

menhang mit der Anpassung und Weiterentwick-

lung der Sozialschutzsysteme. Die Präsident-

schaftsvorsitze der vergangenen eineinhalb Jahre

haben dieses Thema forciert. Themenschwer-

punkt der Sommergespräche zum sozialen Europa

2008 waren ebenfalls die demografischen Heraus-

forderungen. Im Juni 2007 wurde von der Europä-

ischen Kommission eine ExpertInnengruppe De-

mografie eingerichtet.

Der EU-Aktionsplan zugunsten Menschen mit Be-

hinderung 2004 bis 2010 (Disability Action Plan,

DAP) ist das Instrument zur Umsetzung der Kom-

missionsstrategie im Behindertenbereich und glie-

dert sich in Zweijahresphasen. Kernpunkte sind

unter anderem die uneingeschränkte Anwendung

der Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäfti-

gung und Beruf (Beschäftigungsrahmenrichtlinie

nach Artikel 13 EG-Vertrag - Antidiskriminierung)

sowie die Einbeziehung der Behindertenthematik

in alle einschlägigen Gemeinschaftsmaßnahmen.

Im Zentrum des DAP 2006-2007 stand die Förde-

rung der eigenständigen Lebensführung und der

aktiven Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rungen.

Die gemeinschaftlichen Vorschriften zur Koordi-

nierung der einzelstaatlichen Systeme der sozi-

alen Sicherheit sind derzeit in der Verordnung

(EWG) Nr. 1408/71 und ihrer Durchführungsver-

ordnung (EWG) Nr. 574/72 geregelt. Sie zielen

darauf ab, die erforderlichen Maßnahmen zu tref-

fen, damit Personen in ihrem Geltungsbereich, die

in einen anderen Mitgliedstaat reisen, sich dort auf-

halten oder dort wohnen, nicht ihre Ansprüche im

Bereich der sozialen Sicherheit verlieren. Im Laufe

der Zeit wurde der persönliche und sachliche An-

wendungsbereich der Verordnung ausgedehnt.

Zu den in den Zuständigkeitsbereich des BMSK

fallenden Europäischen Jahren zählen das „Jahr

der Chancengleichheit für alle - Beitrag zu einer

gerechten Gesellschaft“ im Jahr 2007 (nationale

Durchführung: Bundesministerium für Wirtschaft

und Arbeit) sowie das im Jahr 2010 stattfindende

„Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und

sozialer Ausgrenzung“ (nationale Durchführung:

BMSK).

Im Dezember 2006 wurde von den Vereinten Nati-

onen die „Konvention zum Schutz der Rechte und

der Würde von Menschen mit Behinderungen“ an-

genommen. Österreich ist im März 2007 als erstes

Land der Konvention beigetreten. Österreich hat

diese Konvention 2008 ratifiziert.

Das BMSK als Dienstleistungsunternehmen

Wie im Regierungsübereinkommen vorgesehen

wurde von Bundesminister a.D. Dr. Erwin Buchin-

ger eine ExpertInnengruppe damit beauftragt, Vor-

schläge für eine Umstrukturierung und den Ausbau

des Bundesamtes für Soziales und Behinderten-

wesen (BSB) zu einem „Kompetenzzentrum für

Menschen mit Behinderung“ auszuarbeiten. Ohne

die grundsätzliche Struktur des BSB in Frage zu

stellen, umfassen die beschlossenen Maßnahmen

zur Straffung der inneren Organisation des BSB

damit etwa den Wegfall von Doppelfunktionen, die

Zusammenlegung mehrerer Telefonvermittlungen

auf eine bundesweite Telefonzentrale, die Einfüh-

rung einer gesamtösterreichischen Serviceline

oder die Neugestaltung des EDV-Verfahrens be-

treffend Vorschreibung der Ausgleichstaxe. Kern-

geschäfte sollen auf E-Government-Bearbeitung

umgestellt und damit verkürzt werden.

Qualitative Verbesserungen sollen weiters bei-

spielsweise durch die Festlegung von Beratungs-

standards, die Schaffung eines Produktkatalogs im

Förderbereich, durch die Entwicklung von Ziel- und

Erfolgskriterien für bestehende Dienstleistungsan-

gebote oder im Bereich Pflege durch ergänzende

Dienstleistungs- und Qualitätssicherungsange-

bote für pflegende Angehörige erreicht werden.

Im Jahr 2006 wurde vom Bundesminister für Sozi-

ales und Konsumentenschutz gemäß Bundesbe-

hindertengesetz (BBG) ein weisungsfreier Anwalt

für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit

Behinderungen (Behindertenanwalt) bestellt zum
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Zweck der Beratung und Unterstützung von Per-

sonen, die sich im Sinne des Bundes-Behinderten-

gleichstellungsgesetzes (BGStG) oder des Behin-

derteneinstellungsgesetzes (BEinstG) diskrimi-

niert fühlen.

Neben Beratungstätigkeit zählen Lobbying gegen-

über Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft,

Justiz etc. sowie die Begutachtung von Gesetzen

und Verordnungen von Bund und Ländern zu sei-

nen Tätigkeiten.

Das Sozialtelefon steht als Beratungs- und Infor-

mationsstelle nicht nur für Fragen, die in den Zu-

ständigkeitsbereich des BMSK fallen (Sozialversi-

cherung, berufliche Eingliederung von Menschen

mit Behinderung, Pflegevorsorge, Konsumenten-

schutz)  zur Verfügung, sondern auch für allgemein

soziale Fragen, die über den Zuständigkeitsbe-

reich des BMSK hinausgehen.

Das Pflegetelefon beantwortet im Speziellen Fra-

gen im Zusammenhang mit der Pflege wie etwa

Pflegegeld, arbeits- und sozialversicherungsrecht-

liche Fragen, finanzielle Hilfen und Förderungen

oder Betreuungsmöglichkeiten zu Hause. Es wer-

den entsprechende Informationsmaterialien und

Antragsformulare bei Bedarf zur Verfügung ge-

stellt.

Die Fragen können in beiden Fällen telefonisch,

schriftlich oder im Rahmen eines persönlichen Be-

ratungsgespräches gestellt werden, wobei die te-

lefonische Kontaktaufnahme überwiegt.

Gender Mainstreaming als Strategie zur Gleich-

stellung von Frauen und Männern im BMSK zielt

auf die Berücksichtigung des Gleichstellungsge-

dankens bei der Planung, Durchführung und Be-

wertung von Maßnahmen ab.

Zu den Maßnahmen innerhalb des BMSK zählen

Gender-Trainings für Führungskräfte, Trainings im

Rahmen der ressortinternen Aus- und Weiterbil-

dungsangebote, der geschlechtergerechte Sprach-

gebrauch im BMSK, Berücksichtigung des Gender

Mainstreaming bei externen Auftragsvergaben

und Förderungen, Programme zur geschlechter-

gerechten Gesundheitsförderung im Ressort so-

wie Mentoring - eine Strategie zur Frauenförde-

rung im öffentlichen Dienst.

Gender-Budgeting meint geschlechtergerechte

Budgetpolitik und hat im Rahmen der Haushalts-

planung von Bund, Ländern und Gemeinden eine

Analyse der Auswirkungen der Ausgaben- und

Einnahmenpolitik auf Frauen und Männer zum

Ziel.

„Productive Ageing“ bezeichnet ein alternsge-

rechtes Personalentwicklungsprojekt, das vom

BMSK mit dem Ziel eingeführt wurde, durch unter-

schiedliche Maßnahmen in den Bereichen Füh-

rung, Gesundheit, Arbeitszeitmodelle sowie Ar-

beitsbedingungen die Arbeitszufriedenheit und die

Arbeitsbereitschaft der MitarbeiterInnen auch bei

durchschnittlich höherem Alter beizubehalten.

Corporate Social Responsibility (CSR) bedeutet

die freiwillige Übernahme von gesellschaftlicher

Verantwortung eines Unternehmens im Sinne öko-

logischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltig-

keit und reicht von der Übernahme bestimmter Ver-

haltenscodices bis zu sozialen Initiativen.

Das BMSK konzentriert sich im Rahmen seiner

CSR-Strategie auf die soziale Komponente und

soll damit eine Vorbildrolle für die Gesellschaft ein-

nehmen. Es setzt sich für die Einhaltung der Men-

schenrechte wie Chancengleichheit und Antidiskri-

minierung, den Schutz sozialer Sicherheit, die

Gewährleistung sozialer Grundrechte sowie die

Einhaltung sozialer Gerechtigkeit im Berufsleben

ein. Interne Maßnahmen des BMSK umfassen bei-

spielsweise die Nutzung von Fairtrade-Produkten

bei Sitzungen, Gesundheitsförderung von Mitar-

beiterInnen, Mobbingprävention sowie Gleichbe-

handlung von Frauen und Männern. Nach außen

unterstützt das BMSK den CSR-Gedanken etwa

im Bereich der Auftragsvergabe, durch Sensibili-

sierung von Unternehmen für bestimmte Themen -

beispielsweise Chancengleichheit für ältere Arbeit-

nehmerInnen -, sowie durch Aufträge einer wissen-

schaftlichen Aufarbeitung von CSR-Themen.
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Sozialpolitische Analysen

Sozialausgaben

Österreich zählt zu den gut entwickelten Wohl-

fahrtsstaaten. Im Jahr 2006 wurden 28,5% der

jährlichen wirtschaftlichen Wertschöpfung über öf-

fentliche Umverteilung für soziale und gesund-

heitsbezogene Leistungen ausgegeben. Dieser

Prozentsatz liegt über dem EU-Durchschnitt der

EU-15 und EU-27 Staaten.

Annähernd die Hälfte der Sozialausgaben sind

Leistungen für ältere Menschen (v.a. Direkt- und

Hinterbliebenenpensionen, Pflegegelder und sozi-

ale Betreuungseinrichtungen), in etwa ein Viertel

entfällt auf die Gesundheitsversorgung, ein Zehn-

tel auf Familienleistungen, 8% auf invaliditätsbe-

dingte Leistungen und 6% auf Arbeitslosen- und

Arbeitsmarktleistungen.

70% der Sozialausgaben werden als Geldleistun-

gen angeboten. Es überwiegen die sozialversiche-

rungsrechtlichen Leistungen. Auf sie entfallen

mehr als die Hälfte der Geldleistungen.

Bei einer Gesamtbetrachtung aller Sozialsysteme

erfolgt die Finanzierung zu jeweils mehr als einem

Drittel über Arbeitgeberbeiträge und Zuwen-

dungen aus den Budgets der Gebietskörper-

schaften und zu mehr als einem Viertel über Beiträ-

ge der Versicherten.

Für die Sozialquote ausschlaggebende Faktoren

sind die demografische und wirtschaftliche Ent-

wicklung und leistungskürzende bzw. leistungsver-

bessernde Reformmaßnahmen. Seit 1995 waren

sowohl die demografische und wirtschaftliche Ent-

wicklung als auch politische Maßnahmen für die

Entwicklung der Sozialquote bestimmend.

Da die Pro-Kopf-Sozialleistungen von älteren Men-

schen wesentlich höher sind als die von Personen

unter 65 Jahren, führt die Alterung der Gesell-

schaft unter sonst gleich bleibenden Bedingungen

automatisch zu einer Erhöhung der Sozialquote.

Umso erstaunlicher ist es, dass trotz eines gestie-

genen Anteils der älteren Menschen die Sozial-

quote seit 1995 nicht mehr angestiegen ist. Das

heißt, dass die von 1995 bis 2006 verstärkt einge-

setzten Konsolidierungsmaßnahmen den stei-

genden Effekt des Alterungsprozesses kompen-

siert haben. In den nächsten Jahrzehnten wird je-

doch der demografischen Komponente eine noch

weiter zunehmende Bedeutung zukommen. Es ist

aber vermutlich dennoch nur mit einer moderaten

Steigerung der Sozialquote zu rechnen.

Das durchschnittliche jährliche reale Wachstum

der Sozialausgaben hat sich - trotz Alterung der

Gesellschaft - analog zur wirtschaftlichen Entwick-

lung längerfristig deutlich verringert. Es betrug in

den 80er Jahren 3,2%, in der ersten Hälfte der 90er

Jahre 4,5% und flachte in der zweiten Hälfte der

90er Jahre auf 1,9% und seit 2000 auf 1,7% ab.

Invaliditätspensionen

2007 wurden ca. 73.000 Anträge auf Invaliditäts-

pensionen gestellt (Männer: 43.500, Frauen:

29.500). Die Ablehnungsquote betrug bei Männern

51% und bei Frauen 59%. Von den 25.600 Zuer-

kennungen des Jahres 2007 war der Antrag bei

rund 54% beim ersten Mal erfolgreich. Die Chan-

cen auf Zuerkennung einer Invaliditätspension be-

reits beim ersten Antrag sind allerdings nach Pen-

sionsversicherungsträger und Geschlecht ungleich

verteilt. 2006 haben 58% der Abgelehnten eine

Klage beim Arbeits- und Sozialgericht eingebracht.

Rund 5.500 KlägerInnen (27%) waren später vor

Gericht erfolgreich.

1970 waren 29% aller Neuzuerkennungen an Di-

rektpensionen Invaliditätsleistungen, gegenwärtig

sind es 35%. Die mit Abstand höchsten Anteile ha-

ben Bauern und ArbeiterInnen, die niedrigsten An-

teile gibt es bei den Angestellten.

Von 1970 bis 2007 ist das durchschnittliche Pensi-

onszugangsalter bei den Invaliditätspensionen

deutlich gesunken. Der Rückgang war bei den

Frauen mit 6 Jahren doppelt so stark wie bei den

Männern.

Die Zuerkennungen konzentrieren sich bei den

Männern auf den Altersbereich 57 bis 60, bei den

Frauen auf den Altersbereich 55 bis 58.
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Während AlterspensionistInnen zu 71% aus einem

bestehenden Dienstverhältnis in Pension gingen,

kamen InvaliditätspensionistInnen zu 29% aus

dem Bezug von Krankengeld, zu 12% aus dem Be-

zug von Arbeitslosengeld und zu 23% aus dem Be-

zug von Notstandshilfe.

Bei den BezieherInnen einer Invaliditätspension

lag die Nettoeinkommensersatzrate - Verhältnis

aus dem letzten Aktiveinkommen vor Pensionsan-

tritt und Erstpension bei den Pensionsneuzuerken-

nungen - im Jahr 2006 bei 73%, bei Alterspensio-

nistInnen bei 83%. Die Netteinkommensersatzrate

der Frauen ist deutlich geringer als jene der Män-

ner.

Die steigende Zahl an Invaliditätspensionen ge-

messen an allen Direktpensionen ist zurückzufüh-

ren auf Verschiebungen der Altersstruktur, eine

starke Zunahme der Anträge auf Invaliditätspensi-

on von Personen aus dem Ausland, rechtliche Än-

derungen, die einen Zugang erleichtern, und ge-

stiegene Invalidisierungshäufigkeiten im Zeitab-

lauf.

33% aller Neuzuerkennungen von Invaliditätspen-

sionen gingen wegen Krankheiten des Skeletts,

der Muskeln, des Bewegungs- und Stützapparates

in Pension, der Anteil psychiatrischer Krankheiten

und Nervenkrankheiten beträgt 29%. 4 von 5 Neu-

zuerkennungen von Pensionen wegen geminder-

ter Erwerbsfähigkeit sind auf nur 4 Krankheitsgrup-

pen zurückzuführen.

Gab es 1970 im Pensionsstand noch 287.700 Inva-

liditätsleistungen, so waren es im Jahr 2007 bereits

440.800. Die höchsten Anteile von Invaliditätsleis-

tungen gemessen an allen Direktpensionen gibt es

bei Männern im Bereich der Arbeiter und der Bau-

ern und bei den Bäuerinnen. Der Stand an Invalidi-

tätspensionen baut sich über die einzelnen Alters-

stufen anfangs relativ langsam auf, erfährt aber im

Altersbereich ab 55 bis zum Alter 61/62 eine deut-

liche Beschleunigung.

Der Anteil der PensionsbezieherInnen mit Aus-

gleichszulage ist bei InvaliditätspensionistInnen

mehr als drei Mal so hoch als bei Alterspensionist-

Innen. 

Infolge der unterschiedlich hohen Lebenserwar-

tung von Männern und Frauen gibt es deutliche Un-

terschiede im Abgangsalter zwischen Männern

und Frauen. Es bestehen aber auch große Unter-

schiede zwischen Invaliditäts- und Alterspensio-

nistInnen sowie zwischen den Pensionsversiche-

rungsträgern. Seit 1970 steigt das durchschnitt-

liche Pensionsabgangsalter in allen Gruppen – mit

Ausnahme der männlichen Invaliditätspensionis-

ten - deutlich an. InvaliditätspensionistInnen haben

im Vergleich zu den AlterspensionistInnen und zur

Gesamtbevölkerung nicht nur eine deutlich verrin-

gerte Lebenserwartung, sondern es gibt auch aus-

geprägtere geschlechtspezifische Unterschiede.

Die durchschnittliche Invaliditätspension (inkl. Zu-

lagen und Zuschüsse) ist mit EUR 863 - infolge ge-

ringerer Versicherungszeiten und teilweise krank-

heitsbedingt auch niedrigerer Aktiveinkommen –

geringer als die durchschnittliche Alterspension mit

1.020 EUR. Im Zeitraum 2001 bis 2007 sind die

durchschnittlichen Invaliditätspensionen jedoch

stärker gestiegen als die Alterspensionen, wobei

der Anstieg bei Frauen noch deutlicher ist als bei

Männern. 

Bei einer personenbezogenen Betrachtung der

durchschnittlichen Pro Kopf-Einkommen von Pen-

sionsbezieherInnen (Eigenpension und Hinterblie-

benenpension) ist der Unterschied zwischen Leis-

tung und Einkommen bei der Kombination Invalidi-

täts- mit Hinterbliebenenpension ausgeprägter als

bei der Kombination Alters- mit Hinterbliebenen-

pension.

Die Entwicklung der Durchschnittspensionen des

Pensionsneuzuganges in den Jahren 2001 bis

2007 zeigt sinkende Invaliditätspensionen für Män-

ner und steigende Invaliditätspensionen für Frauen

sowie steigende Alterspensionen für Männer und

Frauen. In dieser Entwicklung sind bereits die Aus-

wirkungen der Reform des Jahres 2003, welche

am 1.1.2004 in Kraft getreten ist, zu erkennen.

In der Pensionsversicherungsanstalt wurden im

Jahr 2007 14.399 Rehabilitationsheilverfahren im

Rahmen von Maßnahmen der medizinischen Re-

habilitation, 2.354 berufliche und 451 soziale Maß-

nahmen der Rehabilitation bewilligt.

Eine Sonderauswertung auf Basis der Erfolgsrech-

nung 2006 der Pensionsversicherungsanstalt

zeigt, dass für die PensionistInnen der geminder-

ten Arbeitfähigkeit neben der Pensionsleistung

noch weitere Aufwendungen in der Höhe von ca.

1.600 EUR pro Fall zu erbringen waren.
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Alternative Finanzierungsformen der sozialen Sicherheit

Die finanzielle Basis der nach dem Bismarck’schen

Sozialversicherungssystem organisierten Wohl-

fahrtsstaaten wird zunehmend ausgehöhlt. Ihre Fi-

nanzierung erfolgt vorwiegend über Lohneinkom-

men, deren Anteil am Volkseinkommen seit Jahr-

zehnten rückläufig ist.

Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Studie

richtet sich vor diesem Hintergrund auf die Darstel-

lung und die ökonomische Bewertung alternativer

Möglichkeiten zur Finanzierung der sozialen Si-

cherungssysteme. Dabei werden die Gesichts-

punkte Verteilungsgerechtigkeit, ökonomische

Auswirkungen und langfristige Ergiebigkeit beson-

ders beachtet. Dementsprechend befasst sich

diese Arbeit mit Ansätzen wie beispielsweise einer

aufkommensneutralen Verbreiterung der Beitrags-

basis mit niedrigeren Beitragssätzen und prüft wei-

ters eine aufkommensneutrale Umbasierung der

Arbeitgeberbeiträge auf die gesamte Wertschöp-

fung. Anschließend werden Möglichkeiten einer

Ausweitung der Steuerfinanzierung analysiert.

Eine Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage wür-

de mit einer gleichzeitigen Absenkung der Bei-

tragssätze zum einen die Nettoeinkommen von

Beschäftigten mit niedrigem Einkommen anheben

sowie die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ten-

denziell beleben. Zum anderen würden sich die Be-

schäftigungschancen von Personen mit Qualifika-

tions- oder anderen Aktivierungsdefiziten verbes-

sern. Allerdings würde sich qualifizierte Arbeit ver-

teuern, sofern sie über der Höchstbeitragsgrundla-

ge entlohnt wird. Dieser Effekt muss jedoch unter

der Prämisse beurteilt werden, dass die größten

Beschäftigungsprobleme im niedrig qualifizierten

und niedrig entlohnten Bereich bestehen.

Eine 50%-ige Anhebung der Höchstbeitragsgrund-

lage würde das Aufkommen an Sozialversiche-

rungsbeiträgen der Arbeitgeber um etwa 1 Mrd.

EUR erhöhen, nämlich um 175 Mio. EUR in der

Krankenversicherung, um rund 600 Mio. EUR in

der Pensionsversicherung sowie um 144 Mio.

EUR in der Arbeitslosenversicherung. Durch eine

gänzliche Aufhebung der Höchstbeitragsgrundla-

ge könnten 1,7 Mrd. EUR Mehreinnahmen an Ar-

beitgeberbeiträgen für die Sozialversicherungsträ-

ger erwirkt werden.

Der in der Arbeit behandelte Reformvorschlag der

Beitragsgrundlagen-Ausweitung auf alle Ein-

kunftsarten beschränkt sich vor allem auf Gesund-

heits- und Pflegesysteme, da in diesen Bereichen

wenig Zusammenhänge zwischen der Höhe der

Beiträge und der Höhe des Leistungsbezugs be-

stehen. Im Rahmen der Studie ergaben Schät-

zungen, dass ein Beitragssatz von 7,5% auf kapi-

talertragssteuerpflichtige Zins- und Dividendener-

träge ein Beitragsaufkommen von 685 Mio. EUR

bewirken würde. Dieses Konzept würde in der Bei-

tragsfinanzierung einen erheblichen Spielraum

schaffen, wobei zu definierende Freibeträge nied-

rige Zinseinkünfte von der Belastung ausschließen

könnten. Zudem würde jenes System den Ausprä-

gungen der neuen Arbeitswelt und dem tenden-

ziellen Rückgang der Lohnquote gerecht werden.

Bei gleichem Beitragsaufkommen würde diese

Maßnahme den Faktor Arbeit insgesamt entlasten

und positive gesamtwirtschaftliche sowie beschäf-

tigungs- und verteilungspolitische Effekte erzielen.

Die Wertschöpfungsabgabe stellt eine umfas-

sende Möglichkeit der Verbreiterung der Finanzie-

rungsbasis dar: Die Umstellung von lohnbezo-

genen Arbeitgeberbeiträgen auf eine Wertschöp-

fungsabgabe bewirkt die Beseitigung der einsei-

tigen Belastung des Faktors Arbeit, wodurch jenes

System als kurz- bis mittelfristig beschäftigungs-

freundlicher gilt. Probleme der Wertschöpfungsab-

gabe liegen in der deutlichen Umverteilung der Ab-

gabenlast nach Branchen und in der Doppelbela-

stung der Selbständigen. Vor allem die Energie-

wirtschaft, der Bergbau, das Kredit- und Versiche-

rungswesen sowie das Realitätenwesen müssen

in diesem Zusammenhang mit deutlich höheren

Abgabenzahlungen rechnen, da in diesen Berei-

chen eine überdurchschnittliche Wertschöpfung je

Beschäftigten besteht. Entlastet würden arbeitsin-

tensive Branchen wie die Bauwirtschaft und die

meisten Dienstleistungen.

Die Ausweitung des Anteils der Steuern an der Fi-

nanzierung des Sozialsystems stellt einen wei-

teren Teil der Studie dar. Die Diskussion konzent-

riert sich insbesondere auf ein verstärktes Einbe-

ziehen bestimmter Verbrauchssteuern und vermö-

gensbezogener Steuern. Letztere würden durch

die Verwendung zur Finanzierung der sozialen Si-

cherungssysteme - aufgrund der hohen und zu-

nehmenden Konzentration von Vermögen – eine

progressive Verteilungswirkung erzielen. Ein wei-

terer Vorteil liegt darin, dass es sich hierbei um eine

langfristige und stabile Einnahmequelle für die öf-

fentliche Hand handelt.
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Armutsgefährdung

Im Rahmen eines gemeinsamen Koordinierungs-

verfahrens für die soziale Eingliederung werden in

allen EU-Staaten regelmäßig Daten erhoben und

Indikatoren berechnet. Sie sollen die Formulierung

von strategischen Zielen ermöglichen und zur Be-

urteilung der Wirkung von Interventionen dienen.

Ein übergeordnetes Ziel ist die Chancengleichheit

beim Zugang zu Ressourcen. Die Armutsgefähr-

dungsquote dient dafür als Schlüsselindikator.

Für einen Einpersonenhaushalt wurde für das Jahr

2005 auf Grundlage der Erhebung SILC eine Ar-

mutsgefährdungsschwelle von 10.711 EUR ermit-

telt. Auf 12 Monate umgerechnet entspricht dies

einem Betrag von 893 EUR pro Monat. Für jede

weitere erwachsene Person im Haushalt erhöht

sich dieser Wert um 447 EUR, für jedes Kind um

268 EUR pro Monat. Etwas mehr als eine Million

Menschen in Österreich haben ein Einkommen un-

ter dieser Schwelle.

Die Armutsgefährdungsquote lag bei 12,6%. Das

mittlere Einkommen armutsgefährdeter Haushalte

liegt um 15,5% unter der Armutsgefährdungs-

schwelle.

Frauen sind häufiger gefährdet als Männer. Kinder,

Jugendliche und ältere Menschen haben eine hö-

here Armutsgefährdungsquote als Personen im

Haupterwerbsalter. Auch Menschen mit auslän-

discher Herkunft, geringer Bildung, in Einper-

sonen- oder Ein-Eltern-Haushalten sind häufiger

armutsgefährdet. Für Personen mit Hochschulab-

schluss oder Matura oder Mehrpersonenhaushalte

ohne Kinder besteht hingegen eine geringere Ge-

fährdung. Regional gesehen ist Armutsgefährdung

in Wien und den Landeshauptstädten Graz, Linz,

Salzburg und Innsbruck überdurchschnittlich

hoch.

In Österreich sind 250.000 Kinder armutsgefähr-

det, davon befinden sich etwa 90.000 in einer ma-

nifesten Armutslage. Die vorliegenden Daten zei-

gen, dass solche Lebensbedingungen in engem

Zusammenhang mit psychosozialen Benachteili-

gungen stehen. Menschen in Armutslagen sind

wesentlich häufiger unzufrieden mit ihrem Leben,

häufiger von sozialer Isolation betroffen und haben

seltener ein tragfähiges Unterstützungsnetzwerk.

Deutlich ist auch der Zusammenhang von Gesund-

heitsproblemen und Armutslagen.

Wägt man die verschiedenen Risikofaktoren ge-

geneinander ab, so tragen alleine lebenden Frau-

en oder Personen in Ein-Eltern-Haushalten das

weitaus höchste Gefährdungsrisiko. Im Vergleich

zu Mehrpersonenhaushalten ohne Kindern ist ihre

Wahrscheinlichkeit armutsgefährdet zu sein 5-mal

höher und zwar weitgehend unabhängig von ande-

ren Risikofaktoren. Ein Hauptrisiko für Armutsge-

fährdung ist niedrige Erwerbseinbindung, insbe-

sondere bei Frauen. Durch Arbeitslosigkeit ver-

dreifacht sich das Risiko der Armutsgefährdung

nahezu. Auch für alleine lebende Frauen in Pensi-

on, Familien mit mehr als 3 Kindern oder wenn kei-

ne weiterführende Schulbildung vorhanden ist,

muss mit einem mehr als doppelt so hohen Gefähr-

dungsrisiko gerechnet werden. Unabhängig von

den genannten Risikofaktoren bleibt für Migran-

tInnen noch immer ein nahezu doppelt so hohes

Gefährdungsrisiko wie für ÖsterreicherInnen. In

Summe kommen etwa ein Viertel der Armutsge-

fährdeten aus Drittstaaten außerhalb der EU/EF-

TA.

Obwohl staatliche Transferleistungen in Österreich

breit gestreut sind, stellen sie vor allem für gefähr-

dete Personen die wichtigste Existenzgrundlage

dar. Ohne Berücksichtigung von Sozialleistungen

wäre die Armutsgefährdungsquote mit 25% fast

doppelt so hoch. Wenn auch Pensionen unberück-

sichtigt bleiben, wären sogar 43% der Bevölkerung

unter der Gefährdungsschwelle. Insgesamt er-

möglichen Sozialeistungen und Pensionen für

etwa 2,5 Millionen Menschen ein Leben über der

Gefährdungsschwelle.

Im EU-Vergleich nimmt Österreich in Bezug auf die

Armutsgefährdungsquote eine gute Position ein.

Die Armutsgefährdungsschwelle in Österreich liegt

auf dem dritthöchsten Niveau aller 27 EU-Mit-

gliedsstaaten.

Die Messung der Armutsgefährdung bezieht sich

nur auf einen Teil der verfügbaren Ressourcen. Er-

sparnisse oder informelle Unterstützungen und

auch die Lebenskosten bleiben unberücksichtigt.

Die Quote der finanziellen Deprivation ist sensitiver

gegenüber Preissteigerungen als die bloße Be-

trachtung des Einkommens. Nach einer Bevölke-

rungsbefragung der Statistik Austria sollten sich in

Österreich alle Menschen leisten können:

� Die Wohnung angemessen warm zu halten,

� regelmäßige Zahlungen (Miete, Betriebskos-

ten) rechtzeitig zu begleichen,

� notwendige Arzt- oder Zahnarztbesuche,
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� unerwartete Ausgaben (z.B. Reparaturen) zu

finanzieren,

� neue Kleidung zu kaufen,

� jeden 2. Tag Fleisch, Fisch, Geflügel oder ve-

getarische Speisen zu essen,

� Freunde oder Verwandte zum Essen einzula-

den.

Knapp 400.000 Menschen bzw. 5% der Bevölke-

rung sind sowohl armutsgefährdet als auch nicht

imstande, mindestens zwei der vorhin genannten

Aufwendungen zu finanzieren. Sie gelten als mani-

fest arm.

In den letzten Jahren gab es eine relativ konstante

Armutsgefährdungsquote. Es gab einen leichten

Rückgang der Armutsintensität (Armutslücke).

Dies hängt mit der Zunahme der Frauenerwerbs-

beteiligung und die Steigerung der Bildungsbeteili-

gung zusammen.

Von Statistik Austria wurde im Auftrag des BMSK

ein Katalog von 20 Leitindikatoren erarbeitet, mit

dem die Entwicklung von Problemlagen in den Be-

reichen Lebensstandard, Wohnen, Erwerbsleben,

Bildung und Gesundheit beobachtet werden sol-

len. Letztlich sollen damit strategische Interventi-

onen unterstützt werden, die zu einer Verbesse-

rung der Lebensbedingungen sowie der Aktivie-

rungsressourcen beitragen.

Einkommensverteilung

Die Entwicklung und Verteilung der Einkommen

bilden sowohl einen wichtigen Wohlfahrtsindikator

als auch eine grundlegende Determinante der

Wirtschaftsentwicklung. Stagnierende Einkom-

men und zunehmende Ungleichheit in ihrer Vertei-

lung dämpfen die Konsumnachfrage und damit Ka-

pazitätsauslastung und Produktion – sowie in der

Folge die Beschäftigung.

Die letzten drei Jahrzehnte waren in den europä-

ischen Industriestaaten durch schwaches Produk-

tions- und Einkommenswachstum sowie hohe Ar-

beitslosigkeit und zunehmende Ungleichheit in der

Einkommensverteilung gekennzeichnet. Die Ver-

teilung des Volkseinkommens verschob sich von

den Lohneinkommen zu den Gewinn- und Vermö-

genserträgen, gleichzeitig nahmen die Einkom-

mensdisparitäten zu. Während die Gewinn- und

Besitzeinkommen seit Mitte der neunziger Jahre

jährlich um 5,8% wuchsen, nahmen die Arbeitneh-

merentgelte in diesem Zeitraum nur mit 2,8% pro

Jahr und das Volkseinkommen insgesamt mit

+3,6% zu.

Der Lohnanteil am Volkseinkommen unterliegt

schon seit den späten siebziger Jahren einem fal-

lenden Trend. Die Lohnquote ist in den gut zwei

Jahrzehnten zwischen 1978 und 2001 von 78,7%,

ihrem höchsten Wert, um fast 7 Prozentpunkte auf

72% gesunken. Seither hat sich dieser Rückgang

noch beschleunigt, bis 2007 ging der Lohnanteil

am Volkseinkommen auf 66,6%, also in 6 Jahren

um weitere 5,5 Prozentpunkte zurück.

Die ökonomische Entwicklung der letzten Jahr-

zehnte hat nicht nur die Verteilung der Marktein-

kommen zu Lasten der Lohneinkommen verscho-

ben, sondern auch die Abgabenbelastung. Die

Nettolohnquote, die seit 1988 in vergleichbarer

Form zur Verfügung steht, ist seither von 66,6% auf

57,8% des Netto-Volkseinkommens und damit um

fast 9 Prozentpunkte gesunken. Parallel zum sin-

kenden Lohnanteil am Volkseinkommen wurden

die Arbeitseinkommen auch stärker zur Finanzie-

rung der öffentlichen Haushalte herangezogen.

Die Entwicklung der Einkommensverteilung in den

letzten Jahrzehnten ist nicht nur eine Umverteilung

von den Lohneinkommen zu den Einkünften aus

Besitz und Unternehmertätigkeit gekennzeichnet,

sondern auch durch eine Zunahme der Einkom-

mensdisparitäten innerhalb der Lohneinkommen.

Nach einer Nivellierung in der Phase der Vollbe-

schäftigung der frühen siebziger Jahre wurde in

den letzten drei Jahrzehnten die Verteilung der

Lohneinkommen tendenziell ungleicher. Dieser

Trend geht sowohl aus den Daten der Lohnsteuer-

statistik als auch aus jenen des Hauptverbandes

der Sozialversicherung hervor.

Der Anstieg des Gini-Koeffizienten für alle unselb-

ständig Beschäftigten (mit Ausnahme der pragma-

tisierten Beamten) um 8% seit 1990 ist vor allem

auf die Einkommenszugewinne im obersten Quintil

und Verluste in den beiden untersten zurückzufüh-

ren (laut Beitragsstatistik zur Sozialversicherung).

Die Lohnsteuerstatistik, die sowohl die hohen Ein-

kommen über der Höchstbeitragsgrundlage als

auch die niedrigen Einkommen besser erfasst als

die Beitragsstatistik, zeigt, dass die 60% mit den

niedrigsten Einkommen seit Mitte der neunziger
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Jahre vor allem zugunsten des obersten Quintils

Einkommensanteile verloren haben.

Die Einkommenssituation in Österreich differiert

sehr stark nach Branchen. Die meisten Branchen

der Sachgüterindustrie liegen deutlich über den

Medianeinkommen, die meisten Dienstleistungs-

branchen deutlich darunter. In den letzten drei

Jahrzehnten haben sich die Lohnunterschiede mit

Ausnahme der frühen neunziger Jahre deutlich er-

höht. Das mittlere Monatseinkommen in der Ge-

samtwirtschaft betrug im Jahr 2006 inklusive Son-

derzahlungen 2.057 EUR brutto.

Frauen verdienen nach der Beitragsstatistik der

Sozialversicherung um ein Drittel weniger als Män-

ner. Die geschlechtsspezifischen Einkommensun-

terschiede werden hierbei durch die Geringfügig-

keitsgrenze und die Höchstbeitragsgrundlage un-

terschätzt. Die Hauptursache für die geschlechts-

spezifischen Einkommensunterschiede liegt in der

unterschiedlichen Verteilung von bezahlter und un-

bezahlter Arbeit. Die überwiegende Mehrheit der

Männer, aber nur knapp 60% der Frauen sind voll-

zeitbeschäftigt. Die Teilzeitquote von Frauen ist in

den letzten zehn Jahren stark angestiegen und lag

2006 bei 40,2%, jene der Männer bei 6,5%.

Wird die Arbeitszeit berücksichtigt, so haben sich

die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Män-

ner seit 1980 verringert. Nach der jüngst von Sta-

tistik Austria veröffentlichten Verdienststrukturer-

hebung 2006 fallen die Bruttostundenverdienste

der vollzeitbeschäftigten Frauen beim Medianein-

kommen um 19% und im Durchschnitt um 22% hin-

ter die Stundenlöhne der Männer zurück.

Die sich am Markt ergebende Verteilung der

Brutto- oder Primäreinkommen wird auch durch die

Aktivitäten der öffentlichen Hand sowohl über das

Steuer- und Abgabensystem als auch über die

Staatsausgaben beeinflusst. Während vom Abga-

bensystem insgesamt in Österreich keine nen-

nenswerte umverteilende Wirkung ausgeht, kom-

men die Staatsausgaben gemessen am Einkom-

men den unteren sozialen Schichten in deutlich hö-

herem Maß zugute als den oberen Einkommens-

gruppen. Insbesondere die Sozialausgaben flie-

ßen zu mehr als der Hälfte in das untere Einkom-

mensdrittel.

Am stärksten verteilen die Sozialhilfe, die Aus-

gleichszulage, das Arbeitslosengeld und die Not-

standshilfe zu den Haushalten mit den niedrigsten

Einkommen um. Sie reduzieren die Armutsgefähr-

dung sehr stark, reichen aber nicht, um sie zu ver-

hindern bzw. um sie auf das niedrige Niveau der

skandinavischen Länder zu drücken.

Verteilung der Geldvermögen

Vermögen nimmt – neben dem Einkommen – in der

Diskussion über Verteilungsungleichheit in Öster-

reich einen wichtigen Stellenwert ein. 2004 wurde

von der Österreichischen Nationalbank (OeNB)

eine repräsentative Haushaltsbefragung durchge-

führt, welche erstmals geeignete Daten für eine

Analyse der Verteilung der Geldvermögen auf

Haushaltsebene lieferte.

Das Ergebnis dieser Analyse zeigt eine beacht-

liche Ungleichverteilung des Geldvermögens in

Österreich, die auf Grundlage verschiedener Maß-

zahlen - wie zum Beispiel Einkommen, Alter und

Bildung - untersucht wird. Allerdings weist die

OeNB-Befragung methodische Probleme auf, da

zum einen das Geldvermögen nur einen kleinen

Teil des Gesamtvermögens ausmacht (zwischen

13% in Deutschland und 38% in den USA), zum an-

deren Menschen mit höherem Vermögensstand

ungern freiwillig auf Fragen zu ihrer Finanzsituation

antworten. Demnach wird die tatsächliche Un-

gleichverteilung größer sein als das Ergebnis der

Studie.

Im Zuge der Umfrage wurden 2.556 österrei-

chische Haushalte befragt, wobei die Datensätze

nach Alter, sozialer Stellung und Wohnort gewich-

tet wurden. Das ermittelte Bruttogeldvermögen

(BGV) setzt sich aus Girokontoeinlagen, Sparein-

lagen, börsenotierte Aktiva, Lebensversiche-

rungen und Anleihen zusammen. Um das Netto-

geldvermögen zu erhalten, werden vom BGV die

Kredite der Haushalte abgezogen. Das Geldver-

mögen der privaten Haushalte ist in den letzten

Jahren stark gestiegen und das Anlageverhalten

der Österreicher hat sich zu Gunsten von Aktien

und Investmentzertifikaten gewandelt.

Der durchschnittliche österreichische Haushalt

verfügt über ein Geldvermögen von rund

55.000 EUR, allerdings liegt die Mitte der Vermö-

gensverteilung nur bei 24.000 EUR. Daraus ist er-

kennbar, dass sich in der oberen Hälfte der Vertei-
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lung viele Haushalte mit sehr hohem Vermögen be-

finden.

Der Ginikoeffizient stellt das bekannteste Maß zur

Darstellung einer Verteilungssituation dar. Bei glei-

cher Verteilung nimmt der Koeffizienten den Wert

Null an, bei absoluter Ungleichheit erreicht er den

Wert 1. Die Verteilung des Bruttogeldvermögens in

Österreich beträgt 0,66, was im internationalen

Vergleich einen eher hohen Wert darstellt.

Teilt man die österreichischen Haushalte, gereiht

nach der Höhe des Bruttogeldvermögens, in zehn

große Gruppen (Dezile), so vereint sich auf das

oberste Zehntel etwa 54% des gesamten Geldver-

mögens in Österreich. Die wohlhabendsten 10%

der Haushalte haben rund 290.000 EUR zur Verfü-

gung und erst im achten Dezil wird die Durch-

schnittshöhe des Geldvermögens erreicht.

Bei der Analyse der Verteilung des Geldvermö-

gens stellen die Anteile der Randgruppen eine aus-

sagekräftiges Detail dar: In Österreich verfügt das

reichste Prozent der Haushalte über 27%, das

oberste Promille besitzt über 8% des gesamten ös-

terreichischen Geldvermögens. Dem gegenüber

steht die gesamte untere Hälfte der Haushalte, die

ebenfalls 8% des gesamten Geldvermögens auf

sich vereinen. In der Stichprobe der OeNB befin-

den sich 0,4% Geldvermögensmillionäre, wobei ihr

Anteil am Gesamtvermögen 13% ausmacht. Der

reichste Haushalt der OeNB-Befragung besitzt

mehr Geldvermögen als die untersten 29%.

Im Bezug auf den Lebensverlauf zeichnet die Stu-

die das Bild einer heterogenen Gruppe von Pensi-

onistInnen. Wenngleich die steigende Lebenser-

wartung mit einer längeren Phase der Vermögens-

akkumulation im Zusammenhang steht, kommt es

mit zunehmenden Alter vielfach auch zur Inan-

spruchnahme kostenintensiver Pflegeleistungen,

was zu einer Reduktion des individuellen Vermö-

gens führt. Während in den beiden obersten Geld-

vermögensquartilen die Altersgruppen von 40 bis

59 am stärksten vertreten sind, sind ältere Men-

schen wieder verstärkt in den beiden unteren Quar-

tilen anzutreffen.

Bezüglich des Bildungsniveaus ist festzuhalten,

dass Absolventen von Universitäten den fünffa-

chen Medianwert im Vergleich zu Pflichtschulab-

solventen erreichen. Jene Personen, die maximal

über einen Pflichtschulabschluss verfügen, befin-

den sich durchschnittlich nicht einmal bei der Hälfte

des Einkommensniveaus der Haushalte mit Lehr-

oder Berufschulabschluss.

Die Vermögensverteilung schlägt sich vor allem

auch im Immobilieneigentum nieder, wobei über

die Hälfte der Haushalte im obersten Geldvermö-

gensdezil in Eigentumswohnverhältnissen leben,

während nur 3% im untersten Dezil diesen Status

genießen. Dementsprechend liegt der Median des

Geldvermögens bei Eigentümer dreimal höher als

jener von Gemeindewohnungsmietern.

Hinsichtlich der Haushaltsgröße ist festzuhalten,

dass Zweipersonenhaushalte das größte Brutto-

geldvermögen aufweisen, da es sich hierbei meist

um Haushalte mit zwei erwerbstätigen Personen

handelt. Bei Einpersonenhaushalten ist die höchs-

te Heterogenität gegeben; alleinstehende jüngere

Personen sowie Alleinerziehende mit minderjäh-

rigen Kindern verfügen zumeist nur über geringe

Vermögen.

Im Bezug auf Erbchancen hält die Studie fest, dass

in Österreich – abgesehen vom Erbschaftssteuer-

register des Bundesministeriums für Finanzen –

kaum Daten über das Erben zur Verfügung stehen.

In den letzten 15 Jahren ist die Erbquote deutlich

angestiegen, wobei laut OeNB-Datensatz die vor-

handene ungleiche Verteilung der Erbchancen bei

der Bildung, der beruflichen Position und beim Ein-

kommen eine Trennlinie bildet.
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1. Die gesetzliche Sozialversicherung

1.1. Ausgaben und Einnahmen der gesetzlichen Sozialversicherung

Das österreichische System der sozialen Sicher-

heit gewährleistet im Bereich der gesetzlichen So-

zialversicherung die materielle Absicherung bei

Krankheit und Unfall sowie im Alter. Dabei soll ins-

besondere der erworbene Lebensstandard ge-

währleistet werden. Die gesetzliche Sozialversi-

cherung wandte im Jahr 2007 Mittel in Höhe von

43,11 Mrd. EUR (2006: 41,02 Mrd. EUR) zur Er-

reichung dieser Ziele auf. Damit verfügt die Sozial-

versicherung über eines der größten Budgets der

Republik Österreich. Gemessen am Brutto-In-

landsprodukt (BIP) machen die Gesamtausgaben

der Sozialversicherung 15,8% aus. Gemessen an

den Budgetausgaben des Bundes laut BVA 2007

belaufen sich die Mittel der Sozialversicherung auf

62,0%.

Den oben angeführten Gesamtausgaben standen

im Jahr 2007 Gesamteinnahmen in Höhe von

42,79 Mrd. EUR (2006: 40,96 Mrd. EUR) gegenü-

ber. Somit betrug der Gebarungsabgang im Jahr

2007 313,8 Mio. EUR (2006: 56,8 Mio. EUR).

Während 2007 in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung ein Gebarungsabgang von 339,4 Mio.

EUR (2006: 62,4 Mio. EUR) zu verzeichnen war,

schloss die gesetzliche Unfallversicherung mit

einem Gebarungsüberschuss in Höhe von

26,0 Mio. EUR (2006: 7,6 Mio. EUR) ab. In der ge-

setzlichen Pensionsversicherung betrug der Ge-

barungsabgang des Jahres 2007 0,4 Mio. EUR,

anstelle von 2,0 Mio. EUR im Jahr 2006.

Mit einem Ausgabenvolumen in Höhe von 15,8%

des BIP war gegenüber 2006 – wie schon von 2005

auf 2006 – ein leichter Rückgang um 0,1 Prozent-

punkte zu verzeichnen. 1990 betrug der Anteil der

Gesamtausgaben der Sozialversicherung am BIP

noch 15,2%. Der stärkste Anstieg erfolgte in der

Periode 1970 bis 1980 (von 11,8% auf 14,5%). In

den 80er Jahren stieg der Anteil nur mehr leicht auf

15,2% im Jahr 1990. Der bislang höchste Wert wur-

de 2005 mit 16,1% erreicht. Danach setzte sich der

Aufwärtstrend nicht weiter fort.

Von den Gesamtausgaben entfielen – ähnlich wie

in den Vorjahren – im Jahr 2007 rund 95,9% auf

Leistungsaufwendungen (2006: 96,0%), das wa-

ren 41,34 Mrd. EUR (2006: 39,38 Mrd. EUR).

1,77 Mrd. EUR oder 4,1% der Gesamtausgaben

entfielen auf sonstige Ausgaben.

Von 2006 auf 2007 stiegen die Gesamtausgaben

um 5,1%, die Gesamteinnahmen um 4,5% und der

Leistungsaufwand um 5,0% an. Die sonstigen

Ausgaben, zu denen auch die Verwaltungskosten

gehören, stiegen hingegen um 8,2%. Der Verwal-

tungs- und Verrechnungsaufwand belief sich im

Jahr 2007 auf 964,1 Mio. EUR (2006: 917,7 Mio.

EUR). Gegenüber 2006 war dies eine Steigerung

um 5,1%. Wie schon im Jahr 2006 entfielen im Jahr

2007 2,2% der Gesamtausgaben auf den Verwal-

tungs- und Verrechnungsaufwand.

Gebarungsergebnisse der Sozialversicherung (Beträge in 1.000 EUR)

Endgültige Erfolgsrechnungen

2006 2007
Änderung zum 

Vorjahr Anteile

Gesamteinnahmen 40.960.513 42.791.264 4,5% 100,0%

Beiträge für Versicherte 33.472.626 35.077.866 4,8% 82,0%

Beiträge des Bundes 1) 4.414.122 4.459.858 1,0% 10,4%

sonstige Einnahmen 3.073.765 3.253.539 5,8% 7,6%

Gesamtausgaben 41.017.315 43.105.025 5,1% 100,0%

Leistungsaufwand 39.383.366 41.337.792 5,0% 95,9%

sonstige Ausgaben 1.633.949 1.767.233 8,2% 4,1%

Saldo -56.802 -313.761

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen
1) Ausfallhaftung des Bundes in der Pensionsversicherung und Bundesbeitrag in der Unfallversicherung der Bauern
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Die Einnahmen setzten sich zu 82,0% aus Beiträ-

gen für Versicherte (2006: 81,7%), zu 7,6% aus

sonstigen Einnahmen wie Vermögenserträgnis-

sen und Kostenbeteiligungen für Versicherte

(2006: 7,5%) und zu 10,4% aus Bundesbeiträgen

(2006: 10,8%) zusammen. Der überwiegende Teil

der Bundesbeiträge entfiel mit 4,43 Mrd. EUR

(2006: 4,39 Mrd. EUR) auf die Ausfallhaftung des

Bundes zur Abdeckung der Differenz zwischen

Ausgaben und Einnahmen in der Pensionsversi-

cherung, der Rest auf den Bundesbeitrag zur Un-

fallversicherung der Bauern.

Während die Beiträge für Versicherte gegenüber

dem Jahr 2006 um 4,8% höher lagen, stiegen die

sonstigen Einnahmen (inkl. Beiträge aus dem Aus-

gleichsfonds der Krankenversicherungsträger) um

5,8%. Die Bundesbeiträge stiegen hingegen nur

um 1,0%. Zusammen ergibt sich eine Steigerung

der Gesamteinnahmen von 4,5%.

Nach Versicherungszweigen betrachtet entfielen

2007 30,6% (2006: 30,2%) der Gesamtaufwen-

dungen auf die Krankenversicherung, 66,4%

(2006: 66,7%) auf die Pensionsversicherung und

3,0% (2006: 3,1%) auf die Unfallversicherung.

1.2. Die Pensionsversicherung

1.2.1. Ausgaben
Die Gesamtausgaben der gesetzlichen Pensions-

versicherung betrugen 2007 28,62 Mrd. EUR

(2006: 27,36 Mrd. EUR). Die Steigerung gegenü-

ber 2006 betrug 4,6%. Im Vergleich zu 2006 hat

sich der negative Gebarungssaldo von 2,0 Mio.

EUR auf 0,4 Mio. EUR verringert.

1.2.2. Einnahmen
Von den Gesamteinnahmen der Pensionsversi-

cherung in Höhe von 28,62 Mrd. EUR stammten im

Jahr 2007 23,11 Mrd. EUR oder 80,8% aus Beiträ-

gen für Versicherte (2006: 22,0 Mrd. EUR oder

80,4% der Gesamteinnahmen). Während die Ge-

samteinnahmen um 4,6% zunahmen, stiegen die

Einnahmen aus Beiträgen für Versicherte um

5,1%. Die Beiträge für Selbstständige stiegen um

2,1%, die für Unselbstständige um 5,4%. Die Stei-

gerung ist einerseits auf die Zunahme der Versi-

cherungsverhältnisse und andererseits auf die

Beitragsgrundlagensteigerung zurückzuführen.

1.2.3. Pensionsversicherte
Im Jahresdurchschnitt betrug die Zahl der Versich-

erungsverhältnisse in der gesetzlichen Pensions-

versicherung 3,431.308. Gegenüber 2006 ist die

Zahl der Versicherungsverhältnisse um 78.987

oder 2,4% gestiegen. Zum überwiegenden Teil ist

die Steigerung auf die Zunahme um 76.093 Versi-

cherungsverhältnisse oder 2,7% bei den Unselbst-

ständigen zurückzuführen. Bei den Selbstständi-

gen hat die Zahl der Versicherungsverhältnisse um

2.894 oder 0,6% zugenommen, wobei bei den Bau-

ern ein Minus von rund 4.197 oder 2,5% zu

verzeichnen ist, während bei den gewerblich und

Einnahmen der Sozialversicherung 2007

sonstige Einnahmen
3.253 Mio. EUR Beiträge

Kranken-
versicherung
10.717 Mio.

EUR

Beiträge
Pensionsversicherung

23.110 Mio. EUR
Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

Beiträge
Unfallversicherung
1.249 Mio. EUR

Beiträge
des
Bundes
4.459
Mio.
EUR

2,9 %2,9 %2,9 %

10,4 %10,4 %

7,6 %7,6 %

25,0 %25,0 %

54,0 %54,0 %

Ausgaben der Sozialversicherung 2007

Beiträge
Krankenversicherung
13.177 Mio. EUR

Beiträge
Pensionsversicherung

28.618 Mio. EUR
Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

Beiträge
Unfallversicherung
1.309 Mio. EUR

3,0 %3,0 %3,0 %

30,6 %30,6 %

66,4 %66,4 %
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freiberuflich Selbstständigen ein Plus von 7.075

Versicherungsverhältnissen bzw. 2,2% zu vermer-

ken ist. Der Anstieg im GSVG und FSVG ist auf die

– inzwischen bereits abgeschwächten – Zuwächse

infolge der Einbeziehung neuer Versichertengrup-

pen wie der neuen Selbstständigen zurückzufüh-

ren.

Der überwiegende Teil dieser Versicherungsver-

hältnisse (2007: 3,419.643) sind Pflichtversiche-

rungsverhältnisse. Gegenüber dem Jahr 2006 ha-

ben die Pflichtversicherungsverhältnisse um

78.873 oder 2,4% zugenommen. Die Zahl der frei-

willigen Versicherungsverhältnisse in der Pensi-

onsversicherung betrug 2007 11.665 und lag um

1% über dem Wert des Jahres 2006.

Von 2006 auf 2007 ist die durchschnittliche Bei-

tragsgrundlage in der Pensionsversicherung der

Unselbstständigen um 2,6% gestiegen.

1.2.4. Leistungsaufwand
Die Entwicklung der Aufwendungen der Pensions-

versicherung wird in erster Linie durch den Pensi-

onsaufwand bestimmt, der 2007 25,07 Mrd. EUR

(2006: 24,04 Mrd. EUR) oder 87,6% der Gesamt-

ausgaben betrug. Gegenüber dem Vorjahr stieg

der Pensionsaufwand um 4,3% oder 1,03 Mrd.

EUR.

Auf den Pensionsaufwand für Invaliditätspensi-

onen entfielen 2007 5,05 Mrd. EUR (20,1%), auf je-

nen für Alterspensionen 16,32 Mrd. EUR (65,1%)

und auf den für Hinterbliebenenpensionen

3,69 Mrd. EUR (14,7%).

Die Steigerung des Pensionsaufwandes ist vor

allem auf folgende Faktoren zurückzuführen:

� Pensionsanpassung (+1,6%)

� gestiegene Zahl der ausbezahlten Pensions-

leistungen (+1,4%)

� Struktureffekte, da neu anfallende Pensionen

höher als wegfallende Pensionen sind (rund

+1,3%)

Der vom Bund zur Gänze zu ersetzende Aus-

gleichszulagenaufwand betrug 2007 930,6 Mio.

EUR. Gegenüber 2006 stieg er um 79,3 Mio. EUR

oder 9,3%. Die starke Erhöhung ist zum Teil auf die

außertourliche Erhöhung der Richtsätze zurückzu-

führen.

Im Dezember 2007 bezogen 239.515 Personen

eine Ausgleichszulage. Gegenüber Dezember

2006 war dies eine Steigerung um 9.761 Aus-

gleichszulagen oder 4,2%. Der Anteil der Aus-

gleichszulagenbezieherInnen an allen Pensions-

bezieherInnen ist von 11,0% im Dezember 2006

auf 11,3% im Dezember 2007 gestiegen. Grund

dafür ist wiederum die außertourliche Erhöhung

der Ausgleichszulagenrichtsätze.

Der Beitrag der Pensionsversicherungsträger zur

Krankenversicherung der PensionistInnen betrug

2007 1,15 Mrd. EUR und lag damit um 45,9 Mio.

EUR oder 4,2% über dem Wert des Vorjahres.

Für Leistungen der Gesundheitsvorsorge und Re-

habilitation gaben die Pensionsversicherungsträ-

ger im Jahr 2007 581,6 Mio. EUR aus. Das waren

45,5 Mio. EUR oder 8,5% mehr als 2006. Die Ver-

sicherten haben je nach wirtschaftlichen und sozi-

alen Verhältnissen gestaffelte Zuzahlungen bei

Rehabilitationsaufenthalten und Maßnahmen zur

Festigung der Gesundheit zu zahlen, wobei auch

eine Befreiung möglich ist. Die Zuzahlungen je Ver-

pflegungstag betrugen für Maßnahmen zur Festi-

gung der Gesundheit zwischen 6,68 EUR und

16,99 EUR und für Rehabilitationsaufenthalte

6,68 EUR.

Ausgaben der Pensionsversicherung (Beträge in 1.000 EUR)

2006 2007
Änderung zum 

Vorjahr Anteil

Pensionsaufwand 24.044.055 25.074.886 4,3% 87,6%

Ausgleichszulagen 851.233 930.578 9,3% 3,3%

Gesundheitsvorsorge + Reha 536.113 581.567 8,5% 2,0%

Beiträge zur KV der PensionistInnen 1.104.750 1.150.619 4,2% 4,0%

Verwaltungsaufwand 473.106 487.605 3,1% 1,7%

Sonstige Ausgaben 348.543 393.026 12,8% 1,4%

Gesamt 27.357.801 28.618.282 4,6% 100,0%

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger
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1.2.5. Pensionsleistungen
Die Zahl der ausbezahlten Pensionsleistungen lag

im Dezember 2007 bei 2,125.404 (Dezember

2006: 2,095.075). Die Zunahme um 30.329 Pensi-

onsleistungen oder 1,4% ist zum Teil auf die gestie-

gene Zahl an Alterspensionen (+1,8%) zurückzu-

führen. Die Invaliditätspensionen hingegen nah-

men von 2006 auf 2007 um 2,6% zu. Die Hinterblie-

benenleistungen waren leicht rückläufig (- 0,2%)

Im Dezember 2007 wurden 440.780 Invaliditäts-

pensionen (2006: 429.743) ausbezahlt. Bei den Al-

terspensionen ist die Zahl auf 1,164.240 (2006:

1,144.074) angestiegen, wobei 1,054.043 (2006:

1,021.204) auf normale Alterspensionen (nach Er-

reichen des Regelpensionsalters) entfielen.

Bei den vorzeitigen Alterspensionen ist die Ent-

wicklung bei den Langzeitversichertenpensionen

besonders hervorzuheben. Im Dezember 2007

wurden bereits 58.520 derartige Pensionen ausbe-

zahlt. Pro Jahr ist mit 13.000 bis 18.000 Neuzuer-

kennungen zu rechnen.

Nach Trägern betrachtet variiert die Entwicklung

der Zahl der Pensionen sehr stark: Bei der Versi-

cherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau ist

im Vergleich zu 2006 ein Rückgang um 0,7% und

bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern ein

Rückgang um 0,2% zu verzeichnen. Bei den ande-

ren Pensionsversicherungsträgern hat die Zahl der

ausbezahlten Pensionen zugenommen, und zwar

um 1,7% bei der Pensionsversicherungsanstalt

und bei der Versicherungsanstalt des öster-

reichischen Notariats und um 0,6% bei der Sozial-

versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft.

Bei der Pensionsversicherungsanstalt ist – wie

schon in der Vergangenheit – eine Verschiebung

von ArbeiterInnen (Zuwachs um 1,1%) zu Ange-

stellten (Zuwachs um 2,4%) zu beobachten, eine

Folge der Verschiebung von ArbeiterInnen zu An-

gestellten bei den unselbstständig Beschäftigten.

Nach Geschlecht betrachtet entfielen 823.019

oder 38,7% der Pensionsleistungen auf Männer

und 1,302.385 oder 61,3% auf Frauen. Bei den Di-

rektpensionen betrug der Frauenanteil 52,8%, bei

den Hinterbliebenenleistungen hingegen 87,4%.

Bei Invaliditätspensionen wurden 40,5% aller Pen-

sionen an Frauen ausbezahlt, bei Alterspensionen

hingegen 57,5%.

Der hohe Frauenanteil ist auf das niedrigere Pen-

sionszugangsalter und der – infolge der höheren

Lebenserwartung – längeren Pensionsbezugs-

dauer der Frauen zurückzuführen. Wegen der ge-

stiegenen Erwerbsbeteiligung der Frauen, er-

leichterten Zugangsvoraussetzungen zur Pension

(wie der Einführung der ewigen Anwartschaft) und

der verbesserten Anrechnung von Kinder-

erziehungszeiten erwerben immer mehr Frauen ei-

nen eigenen Pensionsanspruch. Dies führt in wei-

terer Folge zu einem kontinuierlichen,

überdurchschnittlichen Ansteigen der Zahl der

Doppelpensionsbezieherinnen.

Pensionsstände nach Geschlecht und Pensionsart

Männer Frauen Gesamt

absolut Anteil absolut Anteil absolut

Invaliditätspensionen 262.329 59,5% 178.451 40,5% 440.780

Alterspensionen 494.968 42,5% 669.272 57,5% 1.164.240

normale Alterspensionen 430.557 40,8% 623.486 59,2% 1.054.043

vorzeitige Alterspensionen

- bei Arbeitslosigkeit

- Gleitpensionen und bei geminderter 

Arbeitsfähigkeit

5.819 99,5% 28 0,5% 5.847

- bei langer Versicherungsdauer 21.089 49,4% 21.633 50,6% 42.722

- Korridorpensionen 2.665 100,0% 0 0,0% 2.665

- Langzeitversicherte 34.395 58,8% 24.125 41,2% 58.520

 - Schwerarbeitspensionen 443 100,0% 0 0,0% 443

Witwer(n)pensionen 41.594 8,8% 429.696 91,2% 471.290

Waisenpensionen 24.128 49,1% 24.966 50,9% 49.094

Gesamt 823.019 38,7% 1.302.385 61,3% 2.125.404

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen; Stand: Dezember 2007
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1.2.6. Zahlungen des Bundes an die 
Pensionsversicherung

Der Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung –

die so genannte Ausfallhaftung des Bundes – be-

trug 2007 4,43 Mrd. EUR, was gegenüber 2006 ei-

ner Steigerung um 1,0% bzw. 45,4 Mio. EUR ent-

spricht.

Berücksichtigt man sämtliche Zahlungen des

Bundes aus dem Budgetkapitel 16 an die Pen-

sionsversicherung – Ausfallhaftung, Partnerleis-

tung in der Pensionsversicherung der Selbststän-

digen, Ersätze für den Ausgleichszulagenaufwand

und Ersatzzeitenfinanzierung durch den Bund für

Zeiten der Kindererziehung (sofern sie nicht aus

Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds finan-

ziert werden), Zeiten des Bezugs von Wochengeld

oder Krankengeld, Zeiten für Präsenz- und Ausbil-

dungsdienstleistende, Zivildiener und Übergangs-

geldbezieher –, so ergeben sich Bundesmittel in

Höhe von 6,91 Mrd. EUR (2006: 6,74 Mrd. EUR).

Der Anteil der Bundesmittel an den Gesamtausga-

ben der Pensionsversicherung ist damit von 24,7%

(2006) auf 24,2% (2007) gesunken. Die Beitrags-

deckungsquote in der gesetzlichen Pensionsversi-

cherung ist daher im Gegenzug von 75,3% im Jahr

2006 auf 75,8% im Jahr 2007 gestiegen.

Bei den Unselbstständigen betrug die Beitragsde-

ckungsquote im Jahr 2007 83,0% (2006: 82,5%),

bei den gewerblich und freiberuflich Selbstständi-

gen 47,8% (2006: 47,7%) und bei den Bauern

19,9% (2006: 20,4%).

Die unterschiedlich hohen Anteile der Bundesmit-

tel an den Gesamtaufwendungen in den einzelnen

Pensionsversicherungszweigen sind auf eine Rei-

he von Ursachen zurückzuführen:

� Die Bundesmittel bei den Selbständigen bein-

halten auch die so genannte Partnerleistung,

welche die für die Pflichtbeiträge der Selbststän-

digen geltenden Beitragssätze auf jeweils 22,8%

aufstockt (Gewerbliches Sozialversicherungs-

gesetz, GSVG: 7,55%, Freiberuflichen Sozial-

versicherungsgesetz, FSVG: 2,8%, Bauern-So-

zialversicherungsgesetz, BSVG: 8,05%). Die

Partnerleistung ist in den Pflichtbeiträgen enthal-

ten. Beitragsverluste aus der so genannten

Wanderversicherung sind dabei nicht berück-

sichtigt.

� Neben der unterschiedlichen Gestaltung des

Beitragswesens sind die unterschiedlichen

Pensionsbelastungsquoten – also das Verhält-

nis von ausbezahlten Leistungen zu Versiche-

rungsverhältnissen – der wesentlichste Faktor

für die Unterschiede in der Finanzierungsstruk-

tur der einzelnen Pensionsversicherungs-

zweige.

1.2.7. Pensionsbelastungsquote
Im Jahr 2007 wurden durchschnittlich 2,111.593

Pensionsleistungen ausbezahlt (2006: 2,083.164).

Gleichzeitig fielen im Jahresdurchschnitt 2007

Pflichtbeiträge von 3,419.643 Versicherungsver-

hältnissen (2006: 3,340.770 ) an. Dies ergibt eine

Pensionsbelastungsquote von 617 (2006: 624).

Die rückläufige Belastungsquote ist auf die Verrin-

gerung der Belastungsquoten in der Pensionsver-

sicherung der Unselbstständigen (von 610 auf

604) und auf die schon seit Jahren zu beobach-

tende sinkende Belastungsquote in der Pensions-

versicherung der gewerblich und freiberuflich

Selbstständigen (zuletzt von 497 auf 489) zurück-

zuführen. In der Pensionsversicherung der Bauern

setzt sich der steigende Trend (zuletzt von 1.092

auf 1.117) weiter fort.

In die Berechnung der Belastungsquote finden

zwei Gruppen von Versicherten keinen Eingang:

die nach § 19a Allgemeines Sozialversicherungs-

gesetz (ASVG) selbstversicherten geringfügig Be-

schäftigten bzw. freien DienstnehmerInnen mit ei-

ner geringfügigen Beitragsgrundlage und die freien

DienstnehmerInnen. Allerdings sind die Auswir-

kungen auf die Belastungsquote durch die Nicht-

berücksichtigung dieser Personengruppen eher

marginal.

� Im Jahresdurchschnitt 2007 gab es 245.133 ge-

ringfügige Beschäftigungsverhältnisse (2006:

235.507), das waren 9.626 oder 4,1% mehr als

im Jahr zuvor. Der überwiegende Teil – nämlich

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen
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69,4% – der geringfügigen Beschäftigungsver-

hältnisse entfiel auf Frauen. 

� Zum Stichtag 1. Juli 2007 gab es 228.430 ge-

ringfügig beschäftigte Personen (70.912 Männer

und 157.518 Frauen). 113.912 Personen

(28.283 Männer und 85.629 Frauen) hatten ein

oder mehrere geringfügige Beschäftigungsver-

hältnisse ohne weiteres Versicherungsverhält-

nis, 50.320 Personen (19.020 Männer und

31.300 Frauen) übten neben dem geringfügigen

Beschäftigungsverhältnis eine pensionsversi-

cherungspflichtige Erwerbstätigkeit aus, 34.013

Personen (15.609 Männer und 18.404 Frauen)

bezogen eine Leistung aus der Pensionsversi-

cherung, 15.340 Personen (6.791 Männer und

8.549 Frauen) eine Leistung aus der Arbeitslo-

senversicherung, 11.876 Personen (236 Män-

ner und 11.550 Frauen) Kinderbetreuungsgeld

und 1.378 Personen (454 Männer und 924

Frauen) eine Leistung aus der Krankenversiche-

rung. Mehrere zusätzliche Versicherungsver-

hältnisse hatten 1.591 Personen.

� Im Jahresdurchschnitt 2007 gab es 43.651 freie

Dienstverhältnisse mit einer Beitragsgrundlage

unter der Geringfügigkeitsgrenze. Gegenüber

2006 war ein geringfügiger Rückgang um 57

oder 0,1% zu verzeichnen. 60,4% der geringfü-

gig freien Dienstverhältnisse entfielen auf

Frauen.

� Im Jahresdurchschnitt 2007 waren 45.644 ge-

ringfügig beschäftigte Personen bzw. freie

DienstnehmerInnen mit einer Beitragsgrund-

lage unter der Geringfügigkeitsgrenze (davon

11.837 Männer und 33.807 Frauen) nach § 19a

ASVG selbstversichert. Von den 130.890 Per-

sonen (33.587 Männer und 97.303 Frauen), die

zum 1. Juli 2007 ein oder mehrere geringfügige

Beschäftigungsverhältnisse oder freie Dienst-

verhältnisse mit einer Beitragsgrundlage unter

der Geringfügigkeitsgrenze ohne eine andere

Pflicht- oder Teilversicherung aufzuweisen hat-

ten, machten rund 34,9% Gebrauch von der

Möglichkeit der Selbstversicherung (Männer:

35,2%, Frauen: 34,7%).

� Im Jahresdurchschnitt 2007 waren 26.123 freie

DienstnehmerInnen gemeldet, was gegenüber

dem Vorjahr einem Rückgang um 1.283 oder

4,7% entspricht. 51,9% der freien Dienstver-

hältnisse entfielen auf Frauen.

1.2.8. Pensionsneuzuerkennungen
Im Dezember 2007 wurden im Vergleich zum Vor-

jahr um 1,4% mehr Pensionsleistungen ausbezahlt.

Im Laufe des Jahres 2007 fielen 72.143 Pensions-

leistungen durch Tod der LeistungsbezieherInnen

weg. Im gleichen Zeitraum kamen aber 117.352

erstmalige Neuzuerkennungen hinzu.

Von den 117.352 erstmaligen Neuzuerkennun-

gen entfielen 30.435 oder 25,9% auf Invalidi-

tätspensionen, 57.179 oder 48,7% auf Alters-

pensionen und 29.738 oder 25,3% auf Hinter-

bliebenenpensionen. 32.338 oder 56,6% der

neuzuerkannten Alterspensionen waren vor-

zeitige Alterspensionen. Bei Männern betrug der

Anteil der vorzeitigen Alterspensionen an allen

neuzuerkannten Alterspensionen sogar 71,7%,

bei Frauen hingegen 43,9%. 30.147 oder 99,1%

der Neuzuerkennungen von Invaliditätspension-

en erfolgten ebenfalls vor Erreichen des gesetz-

lichen Regelpensionsalters (65/60). Das bedeu-

tet, dass 70,4% aller Neuzuerkennungen von

Direktpensionen vor dem Erreichen des Regel-

pensionsalters erfolgten. Bei den Männern be-

trug dieser Anteil 83,0%, bei den Frauen 56,8%.

17.481 Frauen – das entspricht 56,1% der neu-

zuerkannten Alterspensionen bei Frauen – errei-

chten eine „normale Alterspension“, was einer-

seits durch das niedrigere Regelpensionsalter

der Frauen und andererseits durch die „ewige“

Anwartschaft zu erklären ist.

Im Vergleich zu 2006 haben die erstmaligen Neuzu-

erkennungen bei Direktpensionen um 5.964 oder

7,3% zugenommen. Bei den Männern war der An-

stieg mit 2.424 oder 5,6% schwächer als bei den

Frauen (3.540 oder 9,2%).

1.2.9. Pensionsantrittsalter
Im Jahr 2007 gingen 30.435 Personen aus ge-

sundheitlichen Gründen vorzeitig in Pension. Dies

entspricht 34,7% aller Neuzuerkennungen an Di-

rektpensionen. Männer weisen mit 42,8% eine we-

sentlich höhere Invalidisierungsquote auf als Frau-

en (26,1%). In besonderem Maße gilt dies für

männliche Arbeiter (53,5%) und Bauern (76,8%).

Bei den Frauen weisen Bäuerinnen mit 58,4% den

höchsten Anteil gesundheitsbedingter Pensions-

neuzuerkennungen auf.

Die häufigsten Ursachen für einen gesundheitsbe-

dingten Pensionsantritt waren Krankheiten des Be-

wegungs- und Stützapparats (32,6%) und psychi-

atrische Krankheiten und Krankheiten des Nerven-

systems (28,7%). Auf diese beiden Krankheits-

gruppen entfallen über 60% aller Neuzuerken-

nungen. Während bei den Männern Krankheiten

des Bewegungs- und Stützapparats mit 35,2% die

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument36 von 289



1. Gesetzliche Sozialversicherung 

36

häufigste Krankheitsursache waren, waren es bei

den Frauen psychiatrische Krankheiten und Krank-

heiten des Nervensystems (38,2%). Der Anstieg

der psychiatrischen Krankheiten und Krankheiten

des Nervensystems ist seit Jahren auffallend.

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter bei

den Direktpensionen betrug im Jahr 2007 58,1 Jah-

re (Männer: 59,0 Jahre, Frauen: 57,2 Jahre). Im

Vergleich zum Vorjahr hat es sich geringfügig – um

etwa ein Monat – erhöht, was ausschließlich auf ei-

nen etwas späteren Pensionsantritt bei den Frauen

zurückzuführen ist.

Bei den Alterspensionen (Männer: 62,8 Jahre,

Frauen: 59,5 Jahre) beträgt der Geschlechterunter-

schied 3,3 Jahre, bei den Invaliditätspensionen

(Männer: 53,9 Jahre, Frauen: 50,6 Jahre) ebenfalls

3,3 Jahre. Infolge der unterschiedlichen Gewich-

tung der Neuzuerkennungen an Invaliditätspen-

sionen (Männer: 19.448, Frauen: 10.987) und

Alterspensionen (Männer: 26.034, Frauen: 31.145)

nach dem Geschlecht beträgt der Unterschied im

Zugangsalter zwischen Männern und Frauen aber

nur 1,8 Jahre.

Seit 1970 ist das durchschnittliche Pensionszu-

gangsalter bei den Direktpensionen um 3,2 Jahre

gesunken. Der Rückgang ist bei Männern mit

2,9 Jahren etwas schwächer als bei Frauen

(3,2 Jahre). Zwischen den Versicherungszweigen

bestehen allerdings deutliche Unterschiede: Im

ASVG sank das durchschnittliche Zugangsalter

von 60,2 Jahren (1970) auf 57,9 Jahre (2007), im

Bereich der gewerblichen und freiberuflichen

Selbstständigen von 65,9 Jahren (1970) auf

60,9 Jahre (2007) und im Bereich der bäuerlichen

Pensionsversicherung von 63,7 Jahren (1970) auf

58,3 Jahre (2007). Das Zugangsalter bei den

Selbstständigen hat sich also stark an jenes der

Unselbstständigen angeglichen.

1.2.10. Pensionsanträge, 
Zuerkennungsquote und 
Ablehnungen

Den 119.209 Zuerkennungen des Jahres 2007

standen im selben Zeitraum 173.149 neue Anträge

gegenüber. Insgesamt wurden 2007 von den Pensi-

onsversicherungsträgern 173.187 Anträge erledigt,

davon 119.209 durch Zuerkennung (72,7%) und

44.711 durch Ablehnung (27,3%). Die verblei-

benden Anträge erfuhren eine anderweitige Erledi-

gung.

Durchschnittsalter der Pensionsneuzuerkennungen 2007

Pensionsversicherung davon

Insgesamt

der
Unselb-

ständigen
der Selb- 
ständigen

PVA
Arbeiter

PVA
Angestellte

SVA der 
gewerblichen 

Wirtschaft
SVA der 
Bauern

 Alle

 Alterspensionen

M + F 61,0 60,9 61,8 61,5 60,4 62,3 60,6

Männer 62,8 62,7 63,1 63,2 62,3 63,2 62,5

Frauen 59,5 59,4 60,4 59,9 59,0 60,8 59,9

Invaliditäts- und 

Erwerbsunfähig-

keitspensionen

M + F 52,7 52,0 56,9 52,4 50,7 56,3 57,1

Männer 53,9 53,4 57,1 53,5 53,2 56,6 57,4

Frauen 50,6 49,2 56,6 49,8 48,2 55,2 56,8

AP und IP, 

gesamt

M + F 58,1 57,9 59,6 57,5 58,4 60,9 58,3

Männer 59,0 58,8 60,4 58,0 60,1 61,4 58,6

Frauen 57,2 56,9 58,8 56,8 57,1 59,9 58,1

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen
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Die Zuerkennungsquote – definiert als Anteil der

Zuerkennungen an der Summe aus Zuerken-

nungen und Ablehnungen – unterscheidet sich je

nach Pensionsart erheblich:

� Bei den Alterspensionen lag die Zuerkennungs-

quote bei 88,9% (Pensionsversicherung der

Unselbstständigen 89,8%, Pensionsversiche-

rung der Selbstständigen 98,6%).

� Bei den Invaliditätspensionen liegt die Zuerken-

nungsquote erwartungsgemäß mit 45,8% we-

sentlich niedriger. Während sie in der Pensions-

versicherung der Selbstständigen bei 80,7% lag,

erreichte sie in der Pensionsversicherung der Un-

selbstständigen nur 42,5%. Die wesentlich hö-

here Zuerkennungsquote in der Pensionsversi-

cherung der Selbstständigen ist einerseits darauf

zurückzuführen, dass bei den Selbstständigen

das durchschnittliche Pensionszugangsalter

deutlich höher liegt als bei Unselbstständigen und

infolgedessen angenommen werden kann, dass

berufsbedingte Schädigungen schon stärker aus-

geprägt sind. Andererseits werden ältere Arbeits-

lose – aus dem Bereich der Pensionsversiche-

rung der Unselbstständigen – gedrängt, einen An-

trag auf Invaliditätspension zu stellen, haben aber

aufgrund ihres niedrigeren Alters weniger Chan-

cen auf Zuerkennung.

Nach Geschlechtern betrachtet ist bei Männern

eine Zuerkennungsquote von 68,5% und bei Frau-

en von 76,5% zu verzeichnen.

1.2.11. Pensionsabgänge, 
Pensionsbezugsdauer und 
Pensionsabgangsalter

Im Jahr 2007 gab es 72.143 Pensionsabgänge in-

folge Todes des/r Pensionisten/in. Das durch-

schnittliche Pensionsabgangsalter der Frauen

stieg von 75,7 Jahren (1970) auf 81,1 Jahre, das

der Männer von 73,3 Jahren (1970) auf 76,4 Jahre.

Im Anstieg des Abgangsalters spiegelt sich v.a. die

steigende Lebenserwartung wider: Während ein

60-jähriger Mann 1970 eine Lebenserwartung von

74,9 Jahren hatte, konnte ein 60-Jähriger im Jahr

2007 schon mit einer Lebenserwartung von

81,2 Jahren rechnen. Eine 60-jährige Frau konnte

1970 damit rechnen, 78,8 Jahre alt zu werden,

2007 konnte sie hingegen erwarten, 85,1 Jahre zu

werden. Die Lebenserwartung stieg in den letzten

Jahren pro Jahr um jeweils rund 2 Monate.

Durch die Kombination aus gesunkenem Zugangs-

alter und steigender Lebenserwartung hat sich die

Pensionsbezugsdauer stark erhöht. Für die Pensi-

onsversicherung der Arbeiter liegen historische

Daten vor, die zeigen, dass männliche Alterspensi-

onisten, die im Laufe des Jahres 1970 gestorben

waren, ihre Pension durchschnittlich 11,1 Jahre

bezogen, während die im Laufe des Jahres 2007

verstorbenen männlichen Alterspensionisten ihre

Pension durchschnittlich 16,6 Jahre bezogen. Bei

den Alterspensionistinnen stieg die Bezugsdauer

von 16,1 Jahren im Jahr 1970 auf 22,9 Jahre im

Jahr 2007. Bei männlichen Invaliditätspensionis-

ten stieg die Bezugsdauer von 11,1 Jahren für die

1970 Verstorbenen auf 16,3 Jahre für die 2007

Verstorbenen. Invaliditätspensionistinnen starben

1970 nach einer Bezugsdauer von 15,1 Jahren,

2007 nach 23,4 Jahren Pensionsbezug.

Die Pensionsbezugsdauer der Abgangskohorte

2007 (im Laufe dieses Jahres verstorbene Pensio-

nistInnen) zeigt kaum Unterschiede zwischen In-

validitäts- und Alterspensionen, aber sehr große

Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Bei

Invaliditätspensionen betrug die Bezugsdauer für

Männer 16,6 Jahre und für Frauen 22,5 Jahre, bei

den Alterspensionen für Männer 17,6 Jahre und für

Frauen 22,6 Jahre.

Betrachtet man die Pensionsbezugsdauer aller-

dings zusätzlich noch nach Pensionsversiche-

rungsträgern, so zeigen sich deutliche Unter-

schiede auf die im Analyseteil im Detail eingegan-

gen wird.

1.2.12. Höhe der neuzuerkannten 
Leistungen

Trotz einer leichten Annäherung bestehen noch

immer beträchtliche Unterschiede in der Pensions-

höhe von Männern und Frauen. Frauen haben

beim Pensionsantritt wesentlich weniger Versiche-

rungsmonate erworben als Männer. Durch die ver-

besserte Anrechnung von Kindererziehungszeiten

wird dieser Nachteil aber nur teilweise ausgegli-

chen.

Die Aussagekraft dieser Zahlen ist allerdings durch

eine Reihe von Faktoren eingeschränkt:

� Auswirkungen von Reformmaßnahmen auf die

Pensionshöhe und auf das Antrittsverhalten

� unterschiedliche starke Besetzung der Ge-

burtsjahrgänge im Pensionsalter

� Wohnsitz im In- oder Ausland

� zwischenstaatliche Teilpension

Die durchschnittliche neuzuerkannte Alterspensi-

on (ohne Zulagen und Zuschüsse) betrug 2007

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument38 von 289



1. Gesetzliche Sozialversicherung 

38

1.139 EUR (Männer: 1.442 EUR, Frauen: 885

EUR). Bei den Invaliditätspensionen lag der Durch-

schnittswert bei 823 EUR (Männer: 948 EUR, Frau-

en: 601 EUR). Die durchschnittliche neuzuerkann-

te Pension betrug 2007 für Witwen 598 EUR, für

Witwer 261 EUR und für Waisen 223 EUR.  

Im Vergleich zu 2006 stieg die Pensionshöhe bei

den neuzuerkannten Invaliditätspensionen um

3,5% (Männer 3,6%, Frauen 4,4%), bei den neuzu-

erkannten Alterspensionen um 7,1% (Männer

11,3%, Frauen 2,2%), bei neuzuerkannten Witwer-

pensionen um 7,0% und bei den neuzuerkannten

Witwenpensionen um 6,2%. Die Höhe der neuzu-

erkannten Waisenpensionen lag um 3,4% über

dem Wert des Vorjahres.

Liegt der Wohnsitz im Inland, so beträgt die durch-

schnittliche neuzuerkannte Invaliditätspension im

Jahr 2007 für Männer 1.005 EUR und für Frauen

618 EUR. Bei neuzuerkannten Alterspensionen im

Inland erhielten Männer 1.811 EUR und Frauen

982 EUR. Neuzuerkannte Witwenpensionen im In-

land betrugen 706 EUR, Witwerpensionen

280 EUR und Waisenpensionen 239 EUR.

Berücksichtigt man die Leistungen ins Ausland

nicht, ergeben sich somit wesentlich höhere Durch-

schnittspensionen.

1.2.13. Durchschnittliche 
Pensionsleistungen

Die Pensionshöhe wird beim Neuzugang und beim

Pensionsstand im wesentlichen durch folgende

Faktoren bestimmt:

� Bemessungsgrundlage,

� erworbene Versicherungszeiten (Beitrags- und

Ersatzzeiten) und

� Pensionsantrittsalter.

Beim Pensionsstand kommt noch die Pensionsbe-

zugsdauer seit Pensionsantritt als bestimmender

Faktor für die Höhe der Pension hinzu.

Die folgenden Daten über die durchschnittliche Hö-

he der Leistungen sind Verwaltungsdaten der Pen-

sionsversicherung, die zur Beurteilung der finan-

ziellen Lage von PensionistInnen(-haushalten) nur

beschränkt aussagekräftig sind, da sie weder Aus-

sagen über Pro-Kopf-Einkommen noch Aussagen

über Haushaltseinkommen von PensionistInnen

erlauben. Neben nicht erfassten sonstigen Ein-

kommen wie zum Beispiel Beamtenpensionen,

Kriegsopfer- und Opferfürsorgeleistungen, Pflege-

geld und Aktiveinkommen sind noch weitere Fak-

toren anzuführen, die zu statistischen Unschärfen

führen können: Einfach- oder Mehrfachpensions-

bezug aus der gesetzlichen Pensionsversiche-

rung, zwischenstaatliche Leistungen, Wohnsitz im

In- oder Ausland.

Die durchschnittliche Alterspension des Pensions-

standes (ohne Zulagen und Zuschüsse) betrug

2007 1.006 EUR (Männer: 1.316 EUR, Frauen:

777 EUR). Bei den Invaliditätspensionen lag der

Durchschnittswert bei 808 EUR (Männer:

997 EUR, Frauen: 530 EUR). Die durchschnitt-

liche Witwenpension betrug 2007 556 EUR, die

 
Durchschnittspensionen des Neuzugangs 2007 nach Pensionsversicherungsträgern 
und Geschlecht (ohne Zulagen und Zuschüsse), in Euro

Invaliditätspensionen Alterspensionen

Männer Frauen Männer Frauen

2007 % * 2007 % * 2007 % * 2007 % *

ArbeiterInnen 863 3,5% 515 4,3% 939 21,8% 590 3,9%

Angestellte 1.249 3,3% 745 2,8% 1.913 6,4% 1.106 1,1%

Eisenbahnen 1.008 -1,2% 759 13,3% 1.509 10,8% 1.001 1,1%

Bergbau 1.170 3,6% 796 -11,2% 1.841 4,6% 1.355 18,4%

Pensionsversicherung nach dem ASVG 946 3,7% 608 3,9% 1.426 12,3% 883 1,9%

SVA der gewerblichen Wirtschaft 1.104 6,4% 730 1,7% 1.675 6,4% 1.089 5,2%

SVA der Bauern 879 1,3% 547 7,8% 970 18,7% 642 4,7%

Gesamte Pensionsversicherung1 948 3,6% 601 4,4% 1.442 11,3% 885 2,2%

*) Veränderung zum Vorjahr
1) ohne VA des österr. Notariats
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Durchschnittspension für Witwer 268 EUR und für

Waisen 214 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Alterspensionen

um 2,6% (Männer: 2,7%, Frauen: 2,8%) und die In-

validitätspensionen um 2,4% (Männer: 2,0%, Frau-

en: 3,2%) gestiegen. Witwerpensionen waren

2007 um 2,3%, Witwenpensionen um 2,5% und

Waisenpensionen um 2,3% höher als 2006.

1.2.14. Auslandspensionen
Im Dezember 2007 wurden 249.177 oder 11,7%

der Pensionsleistungen aus der gesetzlichen Pen-

sionsversicherung an PensionsbezieherInnen mit

Wohnsitz im Ausland überwiesen (2006: 243.310).

Bei diesem Personenkreis handelt es sich um Per-

sonen, deren Wohnsitz aktuell im Ausland liegt, un-

abhängig davon, ob sie einen Teil oder ihre ge-

samte Versicherungskarriere in Österreich ver-

bracht haben, und unabhängig davon, welche

Staatsbürgerschaft sie jetzt besitzen oder zu

einem früheren Zeitpunkt besessen haben. Der

Anteil der Auslandsleistungen nimmt stetig zu. Bei

den Invaliditätspensionen beträgt der Anteil 7,4%,

bei den Alterspensionen 12,4% und bei den Hinter-

bliebenenpensionen 13,9%.

In der Pensionsversicherung der Unselbstständi-

gen werden schon 13,7% aller Pensionsleistungen

ins Ausland überwiesen.

Auslandspensionen erreichten im Dezember 2007

im Durchschnitt eine Höhe von 180 EUR (14-mal

monatlich, inkl. Zulagen und Zuschüsse), In-

landspensionen hingegen von 964 EUR. Der Ge-

samtdurchschnitt erhöht sich ohne Aus-

lands(teil)pensionen um 10,5%. In der Pensions-

versicherung der Unselbstständigen erhöht er sich

sogar um 12,7%, wenn man die ins Ausland über-

wiesenen Leistungen außer Betracht lässt.

1.2.15. Zwischenstaatliche Teilleistungen
332.713 oder 15,7% aller Pensionsleistungen wur-

den im Dezember 2007 durch eine ausländische

Teilleistung ergänzt (2006: 317.842). Dabei kann

es sich um Leistungen an PensionistInnen mit

Wohnsitz sowohl im In- als auch im Ausland han-

deln. Während alle Pensionsleistungen gegenüber

dem Vorjahr um 1,4% gestiegen sind, haben die

zwischenstaatlichen Fälle um 4,7% zugenommen.

Die Anzahl der rein österreichischen Leistungen

lag nur um 0,9% höher als 2006. In der Pensions-

versicherung der Unselbstständigen betrug der

Anteil der Pensionen mit zwischenstaatlicher

Teilleistung im Dezember 2007 schon 17,4%.

Die durchschnittliche Leistungshöhe der Fälle mit

zwischenstaatlicher Teilleistung war 365 EUR

(14-mal monatlich, inkl. Zulagen und Zuschüsse).

Lässt man diese Fälle außer Betracht, so ergibt

sich eine Durchschnittsleistung von 966 EUR

(Steigerung um 10,8%). In der Pensionsversiche-

rung der Unselbstständigen ist die Durchschnitts-

pension bei Außerachtlassung der zwischenstaat-

lichen Fälle sogar um 13,2% höher.

1.2.16. Personenbezogene Leistungen
Zum Stichtag 1. Juli 2007 bezogen 1,891.094 Per-

sonen (787.660 Männer und 1,103.434 Frauen)

eine oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen

Pensionsversicherung. 87,6% der Pensionsbezie-

herInnen (95,8% Männer und 81,8% Frauen) er-

hielten eine Pension, 12,4% (4,2% Männer und

18,2% Frauen) zwei oder mehr Pensionen aus der

 
Durchschnittspensionen des Neuzugangs 2007 nach Pensionsversicherungsträgern 
und Geschlecht (ohne Zulagen und Zuschüsse), in Euro

Witwer(n)pensionen Waisenpensionen alle Pensionen

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen

2007 % * 2007 % * 2007 % * 2007 % * 2007 % 1) 2007 % 1)

207 6,2% 493 7,8% 192 4,0% 190 2,0% 821 11,7% 521 6,2%

338 5,0% 836 3,9% 278 4,4% 277 4,9% 1.560 7,2% 969 2,7%

279 7,7% 637 5,1% 230 12,8% 249 28,3% 1.182 8,8% 738 2,4%

404 54,5% 869 4,8% 347 7,5% 344 6,8% 1.639 2,4% 892 6,1%

266 5,8% 612 6,9% 226 5,1% 223 3,6% 1.106 10,5% 729 4,9%

358 36,3% 647 4,0% 258 -7,6% 258 -2,7% 1.420 10,3% 846 8,8%

203 8,9% 404 3,5% 155 9,6% 169 7,8% 739 6,1% 509 6,1%

261 7,0% 598 6,2% 224 3,9% 222 2,9% 1.110 10,0% 720 5,1%

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen
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gesetzlichen Pensionsversicherung. Der Anteil der

MehrfachbezieherInnen hat in den letzten Jahren

zugenommen.

Bezieht man auch die BeamtInnenpensionen ein,

dann gab es zum Stichtag 1. Juli 2007 2,128.180

PensionsbezieherInnen (942.272 Männer und

1.185.908 Frauen), von denen 86,2% eine Pension

und 13,8% zwei oder mehr Pensionen bezogen.

Zur Beurteilung der finanziellen Lage der Pensio-

nistInnen sind personenbezogene Daten wesent-

lich besser geeignet als Durchschnittspensionen.

Besonders deutlich wird dies bei den Witwen: Wäh-

rend die durchschnittliche Witwenpension aus der

gesetzlichen Pensionsversicherung im Dezember

2007 603 EUR (14-mal monatlich, inkl. Zulagen

und Zuschüsse) betrug, erhielten verwitwete Inva-

liditätspensionistinnen eine monatliche Gesamt-

pension von 1.022 EUR und verwitwete Alterspen-

sionistinnen eine monatliche Gesamtpension von

1.357 EUR.

1.2.17. Pensionsanpassung
Aufgrund der für die Jahre 2006 und 2007 gelten-

den Übergangsbestimmung des § 617 Abs. 9

ASVG in der Fassung des Pensionsharmonisie-

rungsgesetzes, BGBl. Nr.I 142/2004, wurden Pen-

sionen bis 1.875 EUR mit 1. Jänner 2006 mit dem

Anpassungsfaktor, der für das Jahr 2006 mit 1,025

festgesetzt wurde, erhöht, Pensionen darüber mit

einem Fixbetrag von 46,88 EUR.

Mit 1. Jänner 2007 wurden Pensionen bis

1.920 EUR mit dem Anpassungsfaktor, der für

2007 mit 1,016 festgesetzt wurde, erhöht, über die-

sem Betrag liegende Pensionen wurden monatlich

um einen einheitlichen Fixbetrag von 30,72 EUR

erhöht.

Allen Personen ohne Anspruch auf Ausgleichszu-

lage, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland

hatten und im Jänner 2007 Anspruch auf eine oder

mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensi-

onsversicherung hatten, wurde 2007 eine sozial

gestaffelte Einmalzahlung gewährt:

� Für Pensionen bis insgesamt 1.380 EUR mo-

natlich gebührt eine Einmalzahlung von

60 EUR pro Person.

� Für Pensionen bis insgesamt 1.920 EUR mo-

natlich gebührt eine Einmalzahlung von

45 EUR pro Person.

� Für Pensionen mit insgesamt pro Person mehr

als 1.920 EUR gebührt eine Einmalzahlung von

25 EUR.

Die Einmalzahlung ist kein Pensionsbestandteil

und findet somit nicht Eingang in die Pensionsan-

passung nachfolgender Jahre. Von der Einmalzah-

lung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung

zu entrichten.

Der Anpassungsfaktor für das Jahr 2008 wurde mit

1,017 festgesetzt. Für die Erhöhung der Pensionen

für das Jahr 2008 war der Anpassungsfaktor je-

doch nur in sehr geringem Ausmaß von Bedeu-

tung, da mit Vertretern des Österreichischen Seni-

orenrates Einvernehmen über die folgenden Maß-

nahmen erzielt wurde:

� Pensionen bis zur Höhe des Ausgleichszula-

genrichtsatzes werden mit dem Anpassungs-

faktor vervielfacht.

� Im Übrigen werden die Pensionen sozial gestaf-

felt erhöht: Beträgt die Pensionsleistung über

746,99 EUR bis zu 1.050 EUR, so beläuft sich

die Erhöhung auf 21 EUR monatlich; beträgt die

Leistung mehr als 1.050 EUR und höchstens

1.700 EUR, so wird sie um 2% angepasst. Ab

1.700 EUR wird die prozentuelle Erhöhung li-

near auf 1,7% abgeschmolzen und ab

2.161,50 EUR gebührt ein Fixbetrag in der Hö-

he von 36,75 EUR monatlich.

Durch das Sozialrechts-Änderungsgesetz 2008,

BGBl. Nr. I XX/2008, werden Pensionen bis zu ei-

ner Höhe von 60% der für 2009 geltenden Höchst-

beitragsgrundlage (2.412 EUR) um 3,4% und Pen-

sionen über 2.412 EUR mit einem Fixbetrag von

82,01 EUR erhöht. Die Pensionserhöhung wurde

aufgrund des Sozialversicherungs-Änderungsge-

setzes 2008, BGBl. Nr.I 92/2008, bereits für die

Monate November und Dezember 2008 angewen-

det.

Alle PensionsbezieherInnen mit einem Gesamt-

pensionseinkommen bis zu 2.800 EUR erhielten im

Oktober 2008 eine sozial gestaffelte Einmalzah-

lung.

Die Einmalzahlung betrug bei einem Gesamtpen-

sionseinkommen einer Person im Oktober 2008

� bis zu 747 EUR 20% des Gesamtpensionsein-

kommens,

� über 747 EUR bis 1.000 EUR oder bei Anspruch

auf eine Ausgleichszulage 150 EUR,

� über 1.000 EUR bis 2.000 EUR linear absin-

kend zwischen 150 EUR und 50 EUR und

� über 2.000 EUR bis 2.800 EUR 50 EUR.

Die Einmalzahlung ist kein Pensionsbestandteil

und findet somit nicht Eingang in die Pensionsan-

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 41 von 289



1. Gesetzliche Sozialversicherung 

41

passung nachfolgender Jahre. Von der Einmalzah-

lung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung

zu entrichten.

1.2.18. Ausgleichszulagen
Die gesetzliche Pensionsversicherung kennt keine

echte Mindestpension. Mit der Ausgleichszulage

verfügt sie jedoch über ein Instrument einer bedarf-

sorientierten, vom sonstigen eigenen bzw. Haus-

haltseinkommen abhängigen Mindestpension.

Liegen Pension(en) und sonstige Nettoeinkünfte

und anzurechnende Beträge (wie z.B. Unterhalts-

leistungen) eines Pensionisten/einer Pensionistin

unter dem jeweils geltenden Ausgleichszulagen-

richtsatz, so gebührt eine Ausgleichszulage in Hö-

he der Differenz.

Der Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende

wurde ab 1. Jänner 2006 außertourlich um 4,1% er-

höht und betrug 690 EUR. Der Ausgleichszulagen-

richtsatz für Verheiratete wurde um 2,5% erhöht und

betrug ab 1. Jänner 2006 1.055,99 EUR.

Mit 1. Jänner 2007 wurden die Ausgleichszulagen-

richtsätze neuerlich außertourlich erhöht. Die Erhö-

hung des Richtsatzes für Ehepaare auf 1.091,14

EUR entspricht einer Steigerung gegenüber dem

Jahr 2006 um 3,33%, die Erhöhung des Einzelricht-

satzes auf EUR 726 einer Steigerung gegenüber

dem Vorjahr um jeweils 5,22%.

Mit 1. Jänner 2008 wurde der Ausgleichszulagen-

richtsatz für Alleinstehende um 21 EUR auf 747

EUR (+2,9%) und der Ausgleichszulagenrichtsatz

für Ehepaare um rund 29 EUR auf 1.120 EUR

(+2,6%) erhöht.

Die Ausgleichszulagenrichtsätze wurden ab 1. No-

vember 2008 um 3,4% erhöht und betragen für Al-

leinstehende 772,40 EUR sowie für Ehepaare

1.158,08 EUR.

Allen PensionsbezieherInnen, die im Monat No-

vember 2008 eine Ausgleichszulage bezogen, wur-

de für die Monate Oktober 2008 bis April 2009 ein

Zuschuss zu den Energiekosten in  Höhe von 210

EUR gewährt, der gemeinsam mit der November-

pension 2008 ausbezahlt wurde. Pensionsbe-

zieherInnen, die in den Monaten Dezember 2008 bis

April 2009 erstmals eine Ausgleichszulage bezogen

bzw beziehen, wird ein Zuschuss zu den Energieko-

sten im Ausmaß von 30 EUR pro Monat des Bezugs

einer Ausgleichszulage im Betrachtungszeitraum

gewährt.

Im Dezember 2007 bezogen 239.515 Personen

eine Ausgleichszulage (Dezember 2006:229.754

Ausgleichszulagen). Dies entspricht 11,3% der

PensionsbezieherInnen (2006: 11,0%). Trotz zahl-

reicher überproportionaler Erhöhungen der Aus-

gleichszulagenrichtsätze in den letzten Jahren war

der Anteil der AusgleichszulagenbezieherInnen an

allen PensionsbezieherInnen bis 2005 rückläufig.

2006 und 2007 war hingegen ein Anstieg zu ver-

zeichnen.

Der Anteil der AusgleichszulagenbezieherInnen

schwankt sehr stark nach Versicherungsträger:

Während der Anteil in der Pensionsversicherung

der Angestellten 3,3% betrug, erreichte er bei den

gewerblich und freiberuflich Selbstständigen

11,0%, bei den ArbeiterInnen 14,3% und in der

Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozial-

versicherungsgesetz sogar 27,1%.

Im Dezember 2007 wurden 68,7% der Ausgleichs-

zulagen an Frauen ausbezahlt. Dies ist einerseits

eine Folge des hohen Ausgleichszulagenanteils

AusgleichszulagenbezieherInnen nach Geschlecht und Pensionsart (Stand Dezember 2007)

Invaliditäts-
pensionen Alterspensionen

Witwer(n)-
pensionen

Waisen-
pensionen alle Pensionen

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen

Pensionsversicherungsanstalt 32.672 30.177 9.947 32.085 517 51.723 5.429 6.023 48.565 120.008

Arbeiter 29.152 23.534 8.596 26.294 354 47.172 4.579 5.152 42.681 102.152

Angestellte 3.520 6.643 1.351 5.791 163 4.551 850 871 5.884 17.856

VAEB 351 172 148 200 3 1.906 139 153 641 2.431

Eisenbahn 229 140 106 163 3 510 53 54 391 867

Bergbau 122 32 42 37 0 1.396 86 99 250 1.564

PV nach dem ASVG 33.023 30.349 10.095 32.285 520 53.629 5.568 6.176 49.206 122.439

SVA der gew. Wirtschaft 2.274 1.543 2.769 2.902 51 7.412 357 437 5.451 12.294

SVA der Bauern 8.947 5.855 10.168 4.515 62 18.273 1.137 1.168 20.314 29.811

Gesamte PV 44.244 37.747 23.032 39.702 633 79.314 7.062 7.781 74.971 164.544

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen
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bei Witwenpensionen, andererseits eine Konse-

quenz der niedrigeren Durchschnittspensionen

der Frauen. Bei Alterspensionen betrug der AZ-An-

teil 5,4%, bei Invaliditätspensionen 18,6%. 1,5%

der Witwerpensionisten, 18,5% der Witwenpensio-

nistinnen und 30,2% der WaisenpensionistInnen

erhielten ebenfalls eine Ausgleichszulage.

Die durchschnittliche Höhe der Ausgleichszulage

variiert sowohl nach Pensionsversicherungsträger

als auch nach Pensionsart, Geschlecht und Bun-

desland.

Im Dezember 2007 wurden 197.900 oder 82,6%

der Ausgleichszulagen an Alleinstehende und

41.615 oder 17,4% an Verheiratete ausbezahlt.

Die durchschnittliche Ausgleichszulage an Allein-

stehende belief sich auf 248 EUR (2006: 234 EUR),

diejenige an Verheiratete auf 336 EUR (2006: 325

EUR).

1.2.19. Langfristige Entwicklung der 
Pensionsversicherung

In der Sitzung der Kommission zur langfristigen

Pensionssicherung vom 23. September 2007 wurde

ein Bericht über die langfristige Entwicklung der ge-

setzlichen Pensionsversicherung bis zum Jahr 2050

gemäß § 108e Abs. 9 Z. 3 ASVG erstellt. Zugleich

wurde auf Basis dieses Berichtes gemäß § 108e

Abs. 9 Z. 4 und 5 ASVG festgestellt, dass kein Hand-

lungsbedarf für allfällige Reformmaßnahmen im Be-

reich der gesetzlichen Pensionsversicherung gege-

ben ist.

Da aber zugleich für Oktober 2007 neue Demogra-

fieprognosen von Statistik Austria zu erwarten wa-

ren, die insbesondere einen höheren Anstieg der

Lebenserwartung beinhalten sollten, wurde von

der Kommission beschlossen, dass bis Ende Feb-

ruar 2008 ein neuerlicher, aktuellerer Bericht über

die langfristige Entwicklung der gesetzlichen Pen-

sionsversicherung zu erstellen sei: Dabei sollten

nicht nur die Hauptvariante der neuen Bevölke-

rungsvorausschätzung 2007 bis 2050 und deren

Parameter – Fertilität, Mortalität und Wanderung –

Eingang in das neue Pensionsszenario finden,

sondern es sollten auch neue Langfristannahmen

über die Entwicklung der österreichischen Wirt-

schaft mit berücksichtigt werden.

Ein Vergleich der Modellergebnisse des Berichtes

vom 29. Februar 2008 über die neuen Entwick-

lungspfade der gesetzlichen Pensionsversicher-

ung mit jenen des Berichtes vom 23. September

2007 zeigt folgendes:

Der Durchschnitt der Bundesmittel – Bundesbei-

träge sowie Anteile des Bundes an den Beiträgen

– beträgt im aktuelleren Szenario für den gesamten

Zeitraum 2006 bis 2050 3,11% des Bruttoinlands-

produkts. In der Prognose der Kommission vom

23. September 2007 betrug dieser Durchschnitts-

wert noch 3,24% des Bruttoinlandsprodukts. Die

Unterschiede liegen zum einen darin, dass die ma-

ximale Belastung des Bundes mit 4,0% des Brutto-

inlandsprodukts im Zeitraum 2030/2035 gegenü-

ber 4,3% in der Prognose vom 23. September

2007 niedriger ist. Andererseits ist die Belastung

des Bundes auch zum Ende des Prognosezeit-

raumes geringer als in der Prognose vom 23. Sep-

tember 2007. Mit anderen Worten, die Prognose

vom 29. Februar 2008 ist bei der Entwicklung der

wichtigsten Kennziffer etwas günstiger als jene

vom 23. September 2007.

Diese Ergebnisverbesserung stammt primär von

der Einnahmenseite: In der Prognose vom 29. Feb-

ruar 2008 ergibt sich ein Anteil der Gesamterträge

ohne Bundesmittel gemessen am Bruttoinlandspro-

dukt von durchschnittlichen 8,41% für den gesamt-

en Zeitraum 2006 bis 2050 gegenüber 8,26% in der

Prognose vom 23. September 2007. Die Ursache

dafür sind die besseren Versichertenzahlen.

Trotz der gestiegenen Lebenserwartung, vor allem

aber trotz der weit darüber hinaus gestiegenen

Zahl an Personen im Alter 65+ gegenüber dem al-

ten Szenario, sind die Entwicklungen bei den Auf-

wendungen gemessen am Bruttoinlandsprodukt

mit 11,53% gegenüber 11,50% im Bericht vom

23. September 2007 über den Durchschnitt des

Zeitraumes 2006 bis 2050 beinahe ident. Natürlich

sind dabei nicht die Ausgaben selbst ident, diese

müssen gerade infolge der neuen Bevölkerungs-

annahme steigen: Ausschlaggebend für die wei-

testgehend identen Entwicklungspfade ist das hö-

here Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in der

jüngeren Prognose. Die Details können der fol-

genden Tabelle entnommen werden.

Die ungünstigeren Annahmen bei der Entwicklung

der Lebenserwartung in der Prognose vom

29. Februar 2008 werden durch die weitaus güns-

tigere Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, die

höhere Zahl an Erwerbspersonen und das damit

verbundene höhere Wachstum des realen Brutto-

inlandsproduktes dergestalt kompensiert, dass

nicht nur das Ausgabenniveau gemessen am Brut-

toinlandsprodukt gegenüber dem Bericht vom

23. September 2007 konstant bleibt, sondern dass

weiters die Belastung des Bundes infolge höherer

Einnahmen aus Pflichtbeiträgen geringfügig zu-

rückgeht.
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1.2.20. Reformmaßnahmen
Einführung einer Geringfügigkeitsgrenze im 
Beamten-, Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz (B-KUVG)
Durch das Sozialrechts-Änderungsgesetz 2005,

BGBl. I Nr. 71, wurde die Mindestbeitragsgrund-

lage im B-KUVG mit 1. Jänner 2006 durch die

monatliche Geringfügigkeitsgrenze nach dem

Muster des ASVG ersetzt. Personen, deren Ein-

künfte die Geringfügigkeitsgrenze nicht überstei-

gen, werden die Möglichkeiten haben, sich in der

Krankenversicherung nach dem B-KUVG selbst-

zuversichern. Für Personen, deren Dienstverhält-

nis grundsätzlich der Pensionsversicherung nach

dem ASVG unterliegt, ist mit dieser Selbstversiche-

rung auch eine Selbstversicherung in der Pensi-

onsversicherung nach dem ASVG verbunden.

Weiters ist ein Pauschalbetrag für Versicherte, die

auch eine oder mehrere geringfügige Tätigkeiten

nach § 1 B-KUVG ausüben, und eine Dienstgeber-

abgabe bezogen auf jene Gruppen, in denen

geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nach

dem B-KUVG auch im Zweig der Pensionsversi-

cherung nach dem ASVG auftreten, vorgesehen.

Schaffung einer begünstigenden Selbst-
versicherung in der Pensionsversicherung für 
pflegende Angehörige
Die seit 1. Jänner 2006 geltende, durch das Sozi-

alversicherungs-Änderungsgesetz 2005, BGBl. I

Nr. 132/2005, eingeführte neue Selbstversiche-

rung in der Pensionsversicherung für Zeiten der

Pflege naher Angehöriger kann auch neben einer

die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstä-

tigkeit bestehen und erstreckt sich auf alle nahen

Angehörigen. Der fiktive Dienstgeberanteil wird

vom Bund getragen.

Ermöglichung der Nachentrichtung verjährter 
Beiträge zur Pensionsversicherung
Um den negativen Folgen einer verspäteten bzw.

unterbliebenen Beitragsleistung entgegenzuwir-

ken, wird die leistungswirksame Entrichtung auch

verspäteter Beiträge sichergestellt und die Mög-

lichkeit der nachträglichen Entrichtung verjährter

Beiträge eröffnet.

Neudefinition des Schulbegriffes in Bezug auf 
das Europarecht
Die Schlechterstellung der österreichischen mittle-

ren Schulen ohne Öffentlichkeitsrecht gegenüber

vergleichbaren ausländischen Schulen bei der

sozialversicherungsrechtlichen Berücksichtigung

(nachträgliche Beitragsentrichtung bzw. Anrech-

nung auf die Wartezeit bei Hinterbliebenenpensio-

nen) wird beseitigt.

Klarstellung, dass auch unselbständige 
Erwerbstätigkeit beim Tätigkeitsschutz im 
Rahmen der Erwerbsunfähigkeit zu 
berücksichtigen ist
Sowohl § 255 Abs. 4 ASVG als auch § 133

Abs. 3 GSVG und § 124 Abs. 2 BSVG verlangen

für das Vorliegen von Invalidität bzw. Erwerbsunfä-

higkeit ab Vollendung des 57. Lebensjahres u.a.,

dass in den letzten 180 Kalendermonaten vor dem

Stichtag mindestens 120 Kalendermonate hin-

durch „eine Tätigkeit“ ausgeübt wurde (Tätigkeits-

schutz); in § 133 Abs. 3 GSVG und § 124 BSVG

war diese Tätigkeit allerdings durch den Begriff

„selbständige Erwerbstätigkeit“ konkretisiert. Eine

Gegenüberstellung der Gutachten der Kommission zur langfristigen Pensionssicherung

Gebarungsposition Komissionsbericht 2006 2015 2025 2035 2045 2050
Durchschnitt 

2006-2050

 Bundesmittel 
(Bundesbeitrag, 
Partnerleistung, 
Bundesmittel zur 
Teilversicheurng)

29.02.2008 2,3% 2,3% 3,4% 4,0% 3,2% 2,9% 3,11%

23.09.2007 2,4% 2,0% 3,2% 4,3% 3,9% 3,8% 3,24%

Differenz -0,1% 0,3% 0,1% -0,3 0,7% -0,8% -0,13%

Erträge der 
gesetzlichen PV 
ohne Bundesmittel

29.02.2008 8,0% 8,3% 8,5% 8,5% 8,6% 8,6% 8,41%

23.09.2007 8,1% 8,4% 8,3% 8,2% 8,2% 8,2% 8,26%

Differenz -0,2% -0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,4% 0,15%

Gesamtausgaben 
der gesetzlichen PV

29.02.2008 10,3% 10,6% 11,8% 12,5% 11,8% 11,6% 11,53%

23.09.2007 10,5% 10,4% 11,5% 12,5% 12,1% 11,9% 11,50%

Differenz -0,3% 0,2% 0,3% -0,1% -0,3& -0,4% 0,02%

Quelle: BMSK
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mögliche Benachteiligung von Selbständigen wird

durch eine entsprechende Ergänzung der §§ 133

GSVG und 124 BSVG, mit der auch bei Selbstän-

digen die Anrechnung von Zeiten der unselbstän-

digen Erwerbstätigkeit im Rahmenzeitraum

ermöglicht wird, ausgeschlossen.

Ermöglichung der Zurechnung von 
Beitragsgrundlagenteilen aus bäuerlicher 
Nebentätigkeit zugunsten mitarbeitender 
Angehöriger
Angesichts der durch das Pensionskonto des APG

vorgegebenen Individualisierung von Beiträgen

und deren leistungsrechtlichem Niederschlag wird

dem Betriebsführer/der Betriebsführerin die Mög-

lichkeit eingeräumt, dass auf Antrag Beitrags-

grundlagenteile, die aus der bäuerlichen Nebentä-

tigkeit resultieren, in erhöhtem Ausmaß der Bei-

tragsgrundlage des/der an der Betriebsführung

beteiligten bzw. hauptberuflich im Betrieb beschäf-

tigten Angehörigen zugerechnet werden.

Aufhebung der Bestimmungen über den 
Wegfall der vorzeitigen Alterspension wegen 
geminderter Arbeits- bzw. Erwerbsfähigkeit 
nach erfolgreicher Rehabilitation
Die bisherige Regelung ist seit der Einführung des

Teilpensionsmodells, wonach durch die Anrechung

eines Erwerbseinkommens bei gleichzeitigem

Bezug einer Leistung aus dem Versicherungsfall der

geminderten Arbeitsfähigkeit (Erwerbsunfähigkeit)

vorgesorgt ist, obsolet geworden.

Einführung des Dienstleistungsschecks
Mit 1. Jänner 2006 tritt das im Mai dieses Jahres

beschlossene Dienstleistungsscheckgesetz samt

sozialversicherungsrechtlichen Begleitmaßnah-

men in Kraft. Die Versicherungsanstalt für Eisen-

bahnen und Bergbau wird als „Dienstleistungs-

scheck-Kompetenzzentrum“ fungieren.

Abkommen über soziale Sicherheit
Das Abkommen über soziale Sicherheit mit Bulga-

rien trat am 1. April 2006 in Kraft; jenes mit Rumä-

nien am 1. Dezember 2006. Die Abkommen über

soziale Sicherheit sehen u.a. die Gleichbehand-

lung der Staatsangehörigen der Vertragsstaaten

im Bereich der sozialen Sicherheit, die Berücksich-

tigung der im anderen Vertragsstaat zurückgeleg-

ten Versicherungszeiten für den Erwerb und die

Aufrechterhaltung von Leistungsansprüchen, die

Ermittlung der österreichischen Pensionen nach

der „Direktberechnung“ und den Export von Geld-

leistungen an Anspruchsberechtigte im anderen

Vertragsstaat vor.

Neuregelung der Anspruchsvoraussetzungen 
für die Schwerarbeitspension
Im Rahmen des Sozialversicherungs-Änderungs-

gesetzes (SVÄG) 2006, BGBl. I Nr. 130, wurde

normiert, dass die ab 1. Jänner 2007 geltende

Schwerarbeitspension bereits ab Vollendung des

60. Lebensjahres mit einem reduzierten Lei-

stungsabschlag in der Höhe von 1,8% pro Jahr vor

Vollendung des Regelpensionsalters in Anspruch

genommen werden kann, wenn Langzeitversi-

cherte innerhalb der letzten zwanzig Jahre vor

dem Pensionsstichtag zehn Jahre Schwerarbeit

geleistet haben. Die Festlegung all jener Bela-

stungsmomente, die eine Berufstätigkeit als pen-

sionsrechtlich relevante Schwerarbeit qualifizie-

ren, erfolgte im Rahmen der Schwerarbeitsverord-

nung, BGBl. II Nr. 104/2006.

Dynamisierung der allgemeinen 
Beitragsgrundlage für KindererzieherInnen
Mit dem Sozialrechts-Änderungsgesetz  (SRÄG)

2007 BGBl. I Nr. 31, wurde die für die Anrechnung

im Pensionskonto heranzuziehende Beitrags-

grundlage für Zeiten der Kindererziehung wertge-

sichert. Demnach wird diese Beitragsgrundlage

künftig zu Beginn eines jeden Jahres, erstmals

(rückwirkend) für das Jahr 2006, mit der Aufwer-

tungszahl vervielfacht, die die Lohnentwicklung

(anhand der Veränderung der durchschnittlichen

Beitragsgrundlage) widerspiegelt.

Halbierung des „doppelten Abschlages“ bei 
der Korridorpension
Im Rahmen des SRÄG 2007 wurde der „ungede-

ckelte“ – d.h. nicht durch die Verlustobergrenze im

Rahmen der Vergleichsberechnung mit dem Pensi-

onsrecht zum 31. Dezember 2003 geschützte –

Abschlagsteil („Korridor-Abschlag“) von 0,35% auf

0,175% pro Monat des Pensionsantritts vor Errei-

chung des (auslaufenden) Frühpensionsalters

gesenkt. Damit werden die hohen Pensionsver-

luste, die Angehörige bestimmter Jahrgänge auf

Grund der Rechtslage nach dem Pensionsharmo-

nisierungsgesetz bei einem Pensionsantritt mit

62 Lebensjahren zu gewärtigen hatten, mit 1. Juli

2007 entschärft.

Ausdehnung der abschlagsfreien 
Langzeitversichertenregelung 
(„Hacklerregelung“) bis zum Jahr 2010
Mit dem SRÄG 2007 wurde mit Inkrafttreten am

1. Juli 2007 eine so genannte Wahrungsbestim-

mung betreffend die Langzeitversichertenrege-

lung normiert, wonach die Abschlagsfreiheit

aufrecht bleibt, wenn die Voraussetzungen für die
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Anwendung der Schutzbestimmungen für Lang-

zeitversicherte bis zum 31. Dezember 2010 erfüllt

werden (ursprünglich: 31. Dezember 2007).

Darüber hinaus wird die stufenweise Anhebung des

Anfallsalters für Langzeitversicherte erst ab dem

Jahr 2011 Platz greifen. Somit können auch Män-

ner, die im zweiten Halbjahr 1950, und Frauen, die

im zweiten Halbjahr 1955 geboren sind – bei Erfül-

lung der sonstigen Voraussetzungen – mit Vollen-

dung des 60. bzw. 55. Lebensjahres abschlagsfrei

in Pension gehen.

Verpflichtung des Bundes zu einer zeitlich 
befristeten Tragung der Beitragslast 
zugunsten freiwillig pensionsversicherter 
pflegender Angehöriger
Im Rahmen des SRÄG 2007 wurde normiert, dass

der Bund für längstens 48 Kalendermonate nicht

nur den fiktiven Dienstgeberbeitrag, sondern auch

die Hälfte jenes Beitragsteiles übernimmt, der auf

die freiwillig versicherte Pflegeperson entfällt,

wenn ein/e nahe/r Angehörige/r mit Anspruch auf

Pflegegeld der Stufe 4 gepflegt wird; hat die ange-

hörige Person Anspruch auf Pflegegeld zumindest

in Höhe der Stufe 5, so trägt der Bund die Beiträge

für längstens 48 Kalendermonate zur Gänze.

Diese Bestimmung trat am 1. Juli 2007 in Kraft.

Diese Maßnahme ist im Zusammenhang mit der

Neugestaltung der Pflege in Österreich ein wichti-

ger Schritt zur Sicherstellung einer leistbaren

Betreuung naher Angehöriger.

Anmeldung zur Sozialversicherung vor 
Arbeitsantritt
Im Rahmen des SRÄG 2007 wurde – zur Bekämp-

fung von Schwarzarbeit – die Verpflichtung zur

Anmeldung zur Sozialversicherung bereits vor

Arbeitsantritt festgeschrieben. Die Bestimmungen

über diese Anmeldung, die auch zweistufig als „Avi-

someldung“ und „Vollmeldung“ vorgenommen wer-

den kann, traten mit 1. Jänner 2008 in Kraft. Im

Zusammenhang mit dem neuen Anmelderegime

wurden auch die einschlägigen Strafbestimmungen

verschärft.

AuftraggeberInnen-Haftungsgesetz 2008
Mit dem AuftraggeberInnen-Haftungsgesetz,

BGBl. Nr.I 91/2008, wurde durch die Schaffung

von Sonderhaftungsbestimmungen für Auftrag

gebende Unternehmen in der Baubranche eine

weitere wichtige Maßnahme zur Bekämpfung des

Sozialbetrugs umgesetzt. Unter bestimmten Vor-

aussetzungen können Beitragsschulden eines

Auftragnehmers nunmehr auch beim unmittelba-

ren Auftraggeber eingefordert werden.

Pensionsanpassung und Erhöhung der 
Ausgleichszulagen-Richtsätze mit 
1. November 2009
Mit dem Sozialversicherungs-Änderungsgesetz

2008, BGBl. Nr.I 92/2008, wurde eine Vorverle-

gung der Pensionsanpassung 2009 sowie der

Erhöhung der Ausgleichszulagen-Richtsätze um

2 Monate auf den 1. November 2008 beschlossen.

Das Ausmaß der Erhöhung der Ausgleichszula-

gen-Richtsätze wird mit Verordnung festgelegt.

Ausdehnung der abschlagsfreien 
Langzeitversichertenregelung 
(„Hacklerregelung“) bis zum Jahr 2013 und 
Erweiterung des Katalogs der im Rahmen der 
Langzeitversichertenregelung als 
Beitragszeiten zu wertenden Ersatzmonate
Mit dem Sozialrechts-Änderungsgesetz 2008,

BGBl. Nr.I XX/2008, wurde die Geltungsdauer der

Bestimmungen über den abschlagsfreien Pensi-

onsantritt für Langzeitversicherte um weitere

3 Jahre bis 2013 verlängert. Rückwirkend mit

1. August 2008 wurde der Katalog der im Rahmen

der Langzeitversicherungsregelung als Beitrags-

zeiten zu wertenden Ersatzmonate um Zeiten des

Bezuges von Krankengeld und um die so genann-

ten Ausübungsersatzzeiten erweitert.

Aufhebung der verzögerten 
Pensionsvalorisierung
Durch das Sozialrechts-Änderungsgesetz 2008

wurde die Bestimmung aufgehoben, wonach die

erstmalige Pensionsvalorisierung grundsätzlich

erst ab 1. Jänner des dem Pensionsstichtag zweit-

folgenden Kalenderjahres vorzunehmen ist.
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1.3. Krankenversicherung1

Bei einem Gesamtbudget von 13,18 Mrd. EUR

(2006: 12,38 Mrd. EUR) hatten die Krankenversi-

cherungsträger im Jahr 2007 einen Gebarungsab-

gang von rund 339,4 Mio. EUR (2006: 62,4 Mio.

EUR) zu verzeichnen.

1.3.1. Einnahmen
Die Einnahmen der sozialen Krankenversicherung

betrugen 2007 12,84 Mrd. EUR, das sind um

517,6 Mio. EUR oder 4,2% mehr als 2006. 85,3%

oder 10,72 Mrd. EUR der Einnahmen entfielen auf

Beiträge für Versicherte und 14,7% auf sonstige

Einnahmen wie Kostenersätze, Selbstbehalte, Re-

zeptgebühren, Vermögenserträgnisse etc.

Die Beitragseinnahmen für pflichtversicherte Er-

werbstätige, die sich auf 6,82 Mrd. EUR beliefen,

stiegen gegenüber dem Vorjahr um 5,0% (Unselb-

ständige 4,7%, gewerblich und freiberuflich Selbst-

ständige 8,6% und Bauern 2,5%), die Einnahmen

aus der Krankenversicherung der PensionistInnen

(2007: 2,37 Mrd. EUR) um 4,1%.

1.3.2. Versicherungsverhältnisse
Die Anzahl der Versicherungsverhältnisse in der

Krankenversicherung lag im Jahresdurchschnitt

2007 bei 6,231.384 (2006: 6,165.781) und damit

um 1,1% höher als im Vorjahr. Dies entspricht einer

Zunahme um 65.603 Versicherungsverhältnisse.

Die Zunahme ist auf die steigende Zahl von Arbeite-

rInnen (+1,7%), Angestellten (+2,7%) und gewerb-

lich und freiberuflich Selbstständigen (+2,3%), aber

auch auf Zuwächse bei PensionistInnen und Rent-

nerInnen (+1,2%) zurückzuführen. Die Zahl der

krankenversicherten BeamtInnen (-3,7%) und Bau-

ern und Bäuerinnen (-2,0%) ist dagegen weiter rück-

läufig. Stark gesunken gegenüber dem Vorjahr ist

die Zahl der Arbeitslosen (-6,5%). Die Versiche-

rungsverhältnisse von Frauen sind sowohl in abso-

luten Zahlen als auch prozentuell im Vergleich zum

Vorjahr etwas mehr gestiegen als jene der Männer.

Zu den 5,916.300 beitragsleistenden Personen

kommen noch etwa 200.000 Versicherte der Kran-

kenfürsorgeanstalten (KFA) und 2,086.400 bei-

tragsfrei mitversicherte Angehörige (davon

1,616.900 Kinder und 469.500 sonstige beitrags-

frei Mitversicherte). Somit waren im Jahr 2007 rund

8,202.700 Personen oder 98,7% der österrei-

chischen Wohnbevölkerung durch die gesetzliche

Krankenversicherung geschützt.

1.3.3. Ausgaben der 
Krankenversicherung

Die größte Ausgabenposition der Krankenversi-

cherung stellte im Jahr 2007 mit 3,40 Mrd. EUR die

„Überweisung an den Krankenanstaltenfonds“ dar,

die der Finanzierung der Spitäler dient. Gegenüber

2006 ist diese um 5,2% oder 169,6 Mio. EUR ge-

stiegen.

Für ärztliche Hilfe und gleichgestellte Leistungen

gaben die Krankenversicherungsträger im Jahr

2007 3,22 Mrd. EUR aus. Die Aufwendungen für

diese Position stiegen gegenüber 2006 um 5,5%

oder 168,1 Mio. EUR.

Für Zahnbehandlung wurden 2007 567,0 Mio.

EUR (Steigerung gegenüber 2006: 3,6%) und für

Zahnersatz 178,2 Mio. EUR (Steigerung gegen-

über 2006: 3,7%) ausgeben.

Bei der Aufwandsposition „Heilmittel“, für die 2007

2,82 Mrd. EUR ausgeben wurden, betrug die Stei-

gerungsrate 8,3% oder 216,1 Mio. EUR. Die Ein-

nahmen aus der Rezeptgebühr betrugen 393 Mio.

EUR, was gegenüber 2006 einer Steigerung von

5,9% entspricht. Die Zahl der Heilmittelverord-

nungen ist gegenüber 2006 um 4,4% gestiegen.

Die Aufwendungen für Heilbehelfe und Hilfsmittel

betrugen 236,4 Mio. EUR und lagen um 5,0% über

dem Wert des Vorjahres.

1. Mit dem Bundesministeriengesetz 2003 wurden die Bereiche Kranken- und Unfallversicherung dem Bundesministerium für Gesundheit, Familie
und Jugend übertragen; aus Gründen der Kontinuität erfolgt aber weiterhin eine kurze Darstellung dieser Bereiche.

Formen des Schutzes in der gesetzlichen
Krankenversicherung 2007

KFA-Versicherte
200.000

Beitragszahler
5.916.300

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

mitversicherte
Angehörige
2.086.400

25,4 %25,4 %25,4 %

2,4 %2,4 %2,4 %

72,1 %72,1 %
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Für Krankengeld wurden 2007 425,0 Mio. EUR

aufgewendet. Die Ausgaben für Krankengeld stie-

gen gegenüber dem Vorjahr mit 9,8% oder

37,9 Mio. EUR massiv an. 2007 gab es 36,5 Mio.

Krankenstandstage, das waren um 6,7% mehr als

2006. Die Zahl der Krankengeldtage ist um 8,0%

gestiegen. Überdurchschnittlich stark war die Zu-

nahme sowohl bei den Krankenstands- als auch

bei den Krankengeldtagen der Arbeitslosen. Die

durchschnittliche Krankenstandsdauer je unselb-

ständig Beschäftigten (ohne BeamtInnen) war wei-

ter leicht rückläufig (von 11,3 Tagen im Jahr 2006

auf 11,2 Tage im Jahr 2007).

Für Mutterschaftsleistungen gaben die Kranken-

versicherungsträger insgesamt 503,4 Mio. EUR

aus, was gegenüber 2006 eine Steigerung von

4,0% bzw. 19,3 Mio. EUR bedeutet.

1.4. Unfallversicherung

Die Unfallversicherung erzielte wie in den Vorjah-

ren auch 2007 ein positives Ergebnis. Einnahmen

von 1,34 Mrd. EUR (2006: 1,28 Mrd. EUR) standen

Ausgaben von 1,31 Mrd. EUR (2006: 1,28 Mrd.

EUR) gegenüber, was einem positiven Geba-

rungssaldo von 26,0 Mio. EUR (2006: 7,6 Mio.

EUR) entspricht.

1.4.1. Einnahmen
Die Gesamteinnahmen von 1,34 Mrd. EUR stie-

gen gegenüber dem Vorjahr um 4,0% an. 93,6%

der Gesamteinnahmen entfielen auf Beiträge,

2,1% auf den Bundesbeitrag zur Unfallversiche-

rung der Bauern und die restlichen 4,3% auf sons-

tige Einnahmen.

1.4.2. Versicherte
Die Zahl der Unfallversicherten betrug im Jahres-

durchschnitt 2007 5,893.960 und war damit 1,8%

höher als 2006 (5,791.617). Davon waren 77,4%

Erwerbstätige (53,6% Unselbstständige und

23,8% Selbstständige) und 22,6% SchülerInnen

und StudentInnen sowie sonstige Versicherte.

1.4.3. Ausgaben der Unfallversicherung
Die Ausgaben der Unfallversicherung lagen 2007

mit EUR 1,31 Mrd. um 2,6% über dem Wert des

Vorjahres (2006: EUR 1,28 Mrd.).

Im Jahr 2007 wurden 518 Mio. EUR für Renten

ausgegeben, was 39,6% der Gesamtaufwen-

dungen entspricht. Der Rentenaufwand erhöhte

sich gegenüber 2006 um 1,7% (8,7 Mio. EUR).

Im Dezember 2007 bezogen 106.000 Personen

eine Rente aus der Unfallversicherung, während

es im Dezember 2006 noch 106.768 Personen wa-

ren. Damit war die Zahl der Unfallrenten von 2006

auf 2007 leicht rückläufig (-0,7%): Der Großteil ent-

fiel mit 88.743 auf Versehrtenrenten (2006:

89.234), die restlichen 17.257 Rentenleistungen

(2006: 17.534) entfielen auf Hinterbliebenenren-

ten.

Die durchschnittliche Rente aus der Unfallversiche-

rung betrug im Dezember 2007 335 EUR (2006: 326

EUR). Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steige-

rung um 2,8%.

2.274 oder 2,6% der Versehrtenrenten waren Voll-

renten mit einer Durchschnittsleistung von 1.502

EUR (2006: 1.454 EUR). 78.735 oder 88,7% der

RentenbezieherInnen und Durchschnittsrenten in der Unfallversicherung

Anzahl der Renten Durchschnittliche Renten  in Euro

2006 2007
Änderung 

zum Vorjahr 2006 2007
Änderung 

zum Vorjahr

 Alle Versehrtenrenten 89.234 88.743 -0,6% 299 307 2,7%

Teilrenten bis  49 v. H. *) 79.122 78.735 -0,5% 222 229 3,2%

Teilrenten 50 - 99 v. H. *) 7.836 7.734 -1,3% 735 751 2,2%

Vollrenten       100 v. H. 2.276 2.274 -0,1% 1.454 1.502 3,3%

 Witwen(Witwer)renten 13.998 13.826 -1,2% 494 509 3,0%

 Waisenrenten 3.513 3.411 -2,9% 341 349 2,3%

 Eltern(Geschwister)renten 23 20 -13,0% 312 318 1,9%

 Renten gesamt 106.768 106.000 -0,7% 326 335 2,8%

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger; Stand: Dezember
*) Minderung der Erwerbsfähigkeit
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Versehrtenrenten entfielen auf Teilrenten mit einer

Minderung der Erwerbsfähigkeit bis 49 v.H. und er-

hielten im Durchschnitt eine Rente von 229 EUR

(2006: 222 EUR). Die restlichen 7.734 oder 8,7%

entfielen auf Teilrenten mit einer Minderung der Er-

werbsfähigkeit von 50 bis 99 v.H. und erhielten im

Durchschnitt eine Rente von 751 EUR (2006:

735 EUR).

13.826 Personen (2006: 13.998) erhielten eine Wit-

wer- bzw. Witwenrente aus der gesetzlichen Unfall-

versicherung mit einem Durchschnittsbezug von

509 EUR (2006: 494 EUR). 3.411 Personen (2006:

3.513) bezogen eine Waisenrente mit einer durch-

schnittlichen Höhe von 349 EUR (2006: 341 EUR).

20 Personen bezogen Eltern- und Geschwisterren-

ten (2006: 23), deren durchschnittliche Höhe

318 EUR betrug (2006: 312 EUR).

Im Dezember 2007 bezogen 63.751 Personen

oder 61,3% der RentenbezieherInnen aus der Un-

fallversicherung – in die Auswertung konnten

104.025 RentenbezieherInnen einbezogen wer-

den – zusätzlich eine Pension aus der gesetzlichen

Pensionsversicherung. Jene Personen, die gleich-

zeitig eine Rente und eine Pension bezogen, er-

hielten monatlich eine durchschnittliche Gesamt-

leistung (inkl. Ausgleichszulage und Kinderzu-

schuss) in Höhe von 1.313 EUR (Rente: 358 EUR,

Pension: 955 EUR).

355 Mio. EUR oder 27,1% der Gesamtausgaben

der Unfallversicherung entfielen auf Unfallheilbe-

handlung. Gegenüber 2006 haben sich die Aufwen-

dungen für diese Position um 12,0 Mio. EUR oder

3,5% erhöht. Die sonstigen Leistungsaufwen-

dungen der Unfallversicherung – für Zuschüsse für

Entgeltfortzahlung, für Rehabilitation, Prävention,

Körperersatzstücke und andere Hilfsmittel, Beiträ-

ge zur Krankenversicherung der RentnerInnen,

Fahrtspesen und Transportkosten, etc. – beliefen

sich auf 233,2 Mio. EUR (2006: 219,5 Mio. EUR).

Der Verwaltungsaufwand der Unfallversicherung

betrug 2007 103,2 Mio. EUR (2006: 100 Mio.

EUR), das waren 7,9% der Gesamtausgaben

(2006: 7,8%).
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2. Konsumentenschutz

2.1. Nationale Konsumentenpolitik

2.1.1. Konsumentenschutz als 
Querschnittsmaterie

Bei der Konsumentenpolitik handelt es sich um eine

typische Querschnittsmaterie. Konsumentenschutz

berührt nahezu sämtliche Lebensbereiche, ange-

fangen von Geschäften des alltäglichen Lebens,

Leistungen der Daseinsvorsorge, Bankgeschäfte,

Wohnungsverträge über Gesundheitsdienstleistun-

gen, Werbung, Verschuldung bis hin zur Produktsi-

cherheit. Die Konsumentenschutzsektion im Bun-

desministerium für Soziales und Konsumenten-

schutz (BMSK) verfügt mit Ausnahme der Produkt-

sicherheit und (seit 29.12.2006) der Verbraucherbe-

hördenkooperation über keine legistischen oder

Vollziehungskompetenzen, sondern versucht, die

Interessen der KonsumentInnen in alle anderen Po-

litikbereiche einzubringen. Die erste Aufgabe der

Konsumentenpolitik im BMSK liegt gemäß Bundes-

ministeriengesetz in der Koordinierung der Konsu-

mentenpolitik. 2006 wurde als zentrales Koordinie-

rungsgremium des BMSK das Konsumentenpoli-

tische Forum geschaffen. In diesem Gremium wird

mit den Organisationen, die sich in Österreich für

Fragen des Konsumentenschutzes einsetzen, über

den aktuellen konsumentenpolitischen Handlungs-

bedarf beraten.

Dem Konsumentenpolitischen Forum gehören ne-

ben den klassischen Konsumentenorganisationen

Arbeiterkammer und Verein für Konsumenteninfor-

mation ca. 20 mit spezifischen Konsumenteninter-

essen befasste Einrichtungen einschließlich der Re-

gulierungsbehörden RTR-GmbH und E-Control

GmbH an.

Das Konsumentenpolitische Forum tagt einmal

jährlich. Daneben gibt es anlassbezogene Arbeits-

gruppen (bisher zur Verbraucherbildung sowie zu

europäischen und internationalen Vorhaben).

Die Rechtspolitik ist ein zentrales Mittel, um Konsu-

mentInnen entsprechende Rechte zu geben. Dies

wird auf den nachstehenden Seiten in den verschie-

densten Bereichen konkretisiert.

Das Vorhandensein von Rechten reicht aber nicht

aus. Diese müssen auch durchsetzbar sein. Der Zu-

gang der VerbraucherInnen zum Recht ist struktu-

rell schlecht. In der Regel geht es um geringe finan-

zielle Summen. Die Rechtskenntnis der Verbrau-

cherInnen ist häufig nicht ausreichend, das Risiko

der gerichtlichen Durchsetzung entsprechend groß,

die Risikofreudigkeit entsprechend gering. Es muss

daher auch staatliche Verantwortung sein, dieses

Manko zu kompensieren und KonsumentInnen in

ihrem Rechtszugang zu unterstützen. Das BMSK

beauftragt daher den Verein für Konsumenteninfor-

mation regelmäßig – im Rahmen eines Werkver-

trages – mit der Führung von Prozessen. Zum einen

sind dies individuelle Musterprozesse, in denen es

neben der Unterstützung sozialer Härtefälle vor

allem um die Klärung interessanter Rechtsfragen

geht. Zum anderen werden mittels Verbandsklagen

sittenwidrige Geschäftsbedingungen bekämpft.

Dies dient in erster Linie der Prävention konsu-

mentenunfreundlicher Praktiken, da die Verwen-

dung von Geschäftsbedingungen regelmäßig eine

große Anzahl von KonsumentInnen betrifft.

Um sinnvolle und wirksame Konsumentenpolitik zu

betreiben, ist es auch notwendig, KonsumentInnen-

probleme auf breiter Basis zu beobachten und zu

analysieren. Hier bedarf es einer kontinuierlichen

Verbraucherforschung, die die Konsumenten-

schutzsektion in Form von Gutachten, Studien, Ta-

gungen und Arbeitsgruppen (z.B. zur Verbraucher-

bildung) betreibt.

Die zentralen Eckpunkte des Aufgabenverständnis-

ses der Konsumentenschutzsektion wurden 2006

auch in Form eines Leitbildes zusammengefasst,

das auf der Website www.bmsk.gv.at nachzulesen

ist.

2.1.2. Legistik

Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz 
(VBKG) (BGBl. I Nr. 148/2006)
Das VBKG regelt bestimmte Aspekte der Durchfüh-

rung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die

Zusammenarbeit zwischen den für die Durchset-

zung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen

nationalen Behörden. Das VBKG ist seit Dezember

2006 in Kraft. (Näheres siehe Kapitel 2.1.4).

UWG-Novelle 2007 (BGBl. I Nr. 79/2007)
Die UWG Novelle 2007 beinhaltet eine Umsetzung
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der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken

(2005/29/EG) und trat mit Dezember 2007 in Kraft.

Sie brachte eine Neufassung des Anwendungsbe-

reichs, der jetzt eine Differenzierung zwischen Ge-

schäftspraktiken zwischen UnternehmerInnen und

jenen zwischen UnternehmerInnen und Verbrau-

cherInnen vornimmt. Der Begriff der Handlungen

gegen die guten Sitten wurde der EG Richtlinie an-

gepasst und durch unlautere Geschäftspraktiken

(GP) ersetzt. Unlautere Geschäftspraktiken sind ir-

reführende, aggressive und sonst unlautere GP,

wobei die irreführenden und aggressiven GP de-

monstrativ in Fallgruppen beschrieben sind. Ge-

schäftspraktiken sind gegenüber KonsumentInnen

dann unlauter, wenn sie der beruflichen Sorgfalt wi-

dersprechen und geeignet sind, das wirtschaftliche

Verhalten der DurchschnittsverbraucherInnen we-

sentlich zu beeinflussen. Die genannten „Durch-

schnittsverbraucherInnen“ wurden als Maßfigur ei-

nes verständigen Verbraucherbildes erstmals in

den Gesetzestext aufgenommen. Explizit ist auch

die Irreführung durch Unterlassung geregelt, wenn

in bestimmten Fällen wesentliche Informationen

nicht genannt sind. Schließlich enthält der Anhang

eine Liste von jedenfalls unlauteren GP. Diese be-

dürfen keiner weiteren Prüfung, um einen Unterlas-

sungsanspruch auszulösen.

Während der parlamentarischen Behandlung ge-

lang es, zwei Anliegen des BMSK zu verwirklichen,

die der besseren Rechtsdurchsetzung dienen sol-

len.

Der Auskunftsanspruch (§ 14a UWG) steht den ein-

schlägigen klagsbefugten Verbänden zu und er-

möglicht die Verfolgbarkeit unlauter agierender Un-

ternehmen, die sich hinter Postfächern oder Ruf-

nummern verstecken.

Die zweite Verbesserung betrifft die Vorauszah-

lungspflicht der Veröffentlichungskosten für ein Ur-

teil, die der unterlegenen Partei vom Gericht 1. Ins-

tanz unter bestimmten Bedingungen aufgetragen

werden kann.

Schließlich erhielt der VKI durch die Novelle eine er-

weiterte Klagsbefugnis, die sich nunmehr nicht

mehr nur auf irreführende, sondern auch auf aggres-

sive Praktiken erstreckt.

Wohnrechtsnovelle 2006
(WRN 2006, BGBl I Nr 124/2006)
Die wichtigsten Änderungen im Mietrecht
Mit der Wohnrechtsnovelle 2006 wurde der Anwen-

dungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) wei-

ter eingeschränkt. Künftig gelten auch für Mietob-

jekte, die durch Aufstockungen oder Zubauten ge-

schaffen wurden, nur mehr die Kündigungs- und die

Befristungsbestimmungen des MRG. Somit kann

z.B. ein freier Mietzins vereinbart werden.

Die neuen Regelungen sehen eine Rügepflicht der

MieterInnen betreffend Unbrauchbarkeit bzw.

Nichtvorhandensein von Kategoriemerkmalen (z.B.

unbrauchbare Stromleitungen) vor. Der Mieter kann

dann einen Mietzinsüberprüfungsantrag stellen,

wenn der/die VermieterIn den Mangel trotz Anzeige

durch den/die MieterIn nicht rechtzeitig behebt.

Die Erhaltungspflicht der VermieterInnen wurde auf

die Beseitigung erheblicher Gefahren für die Ge-

sundheit der BewohnerInnen erweitert. 

Weitere Erleichterungen betreffen die Durchset-

zung von Investitionsersatzansprüchen: Wenn die

Wohnung bei Vertragsbeginn mit einer Heiztherme

oder einem Warmwasserboiler ausgestattet war

und diese Geräte von MieterInnen auf eigene Kos-

ten ausgetauscht wurden, steht ihnen ein Kostener-

satz zu. Das Recht auf Mietzinsminderung wird bei

MieterInnen von Gemeinnützigen Bauträgern auf

drei Jahre verkürzt.

Die wichtigsten Änderungen im 
Wohnungseigentum
Die Novelle hat klargestellt, dass die Wohnungsei-

gentümergemeinschaft zur Geltendmachung abge-

tretener Unterlassungs-, Schadenersatz- und Ge-

währleistungsansprüche berechtigt ist. Dies hat den

Vorteil, dass z.B. bei Gewährleistungsansprüchen

gegen den Bauträger wegen Mängel an der Bau-

substanz nicht die einzelnen Wohnungseigentüme-

rInnen selbst klagen müssen.

Weitere Regelungen betreffen die Verwaltung. Auf

Verlangen von WohnungseigentümerInnen sind

VerwalterInnen nun verpflichtet, Auskunft über den

Inhalt des Verwaltungsvertrages zu geben sowie bei

schriftlichen Beschlussfassungen über das Stimm-

verhalten der einzelnen Wohnungseigentüme-

rInnen zu informieren.

Für Zahlungen betreffend die Wohnungseigen-

tümergemeinschaft können VerwalterInnen wäh-

len, ob sie ein Ander- oder Eigenkonto einrichten.

Die Bestimmungen betreffend die Eigentümerpart-

nerschaft wurden geändert und erweitert.

Energieausweis–Vorlage-Gesetz
(BGBl. I Nr. 137/2006)
Mit der Einführung des Energieausweises wird ein

wichtiger Schritt zur Energieeinsparung bei beste-

henden Gebäuden gemacht. Vorgabe dafür ist die

EU-Gebäuderichtlinie. Der Energieausweis ist für

alle neuen Gebäude (Baubewilligung ab Jänner
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2006) ab 2008 verpflichtend vorzulegen. Bei Ver-

kauf, Vermietung und Verpachtung von schon er-

richteten Gebäuden oder einzelnen Nutzungsobjek-

ten (Wohnungen, Büros, betriebliche Objekte) ist

ein Energieausweis erst ab 1. Jänner 2009 erforder-

lich.

KäuferInnen und MieterInnen erhalten auf diese

Weise einfache und vergleichbare Informationen

über den energetischen Standard der Immobilie.

Welche Berufsgruppen zur Ausstellung eines sol-

chen Ausweises berechtigt sind bzw. wer die Kosten

für die Erstellung des Energieausweises zu tragen

hat, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Eine

vollständige Umsetzung des Energieausweises

durch die Bauordnungen der Länder steht noch aus.

Bauträgervertragsgesetz Novelle
(BTVG, BGBl. I Nr. 26/2008)
Das geltende BTVG etablierte Schutzbestimmun-

gen für ErwerberInnen von Wohnungen bzw.

Häusern. Insbesondere werden durch unter-

schiedliche Sicherungsmodelle Vorauszahlungen

der ErwerberInnen für den Konkursfall abgesichert.

Die bestehenden Regelungen erwiesen sich in der

Praxis jedoch als nicht ausreichend. Dies gilt vor al-

lem für die Zahlung nach Ratenplan beim grundbü-

cherlichen Sicherungsmodell. Die Novelle des Bau-

trägervertragsgesetzes verstärkt bzw. erweitert

nunmehr die Rechte der KonsumentInnen.

Insbesondere wird der Ratenplan künftig so gestal-

tet werden, dass ErwerberInnen aus einem Bau-

stopp oder dem Weiterbau durch ein anderes Unter-

nehmen möglichst geringe Nachteile erleiden. Sol-

che Nachteile müssen entweder durch eine zusätz-

liche Garantie oder durch einen erwerberfreund-

lichen Ratenplan („Plan B“) abgedeckt werden. In

diesem Ratenplan sind allfällige den KäuferInnen

drohende Verluste schon einkalkuliert.

Eine weitere Neuregelung betrifft den Schutz der Er-

werberInnen bei Baumängeln. Etabliert wird ein ge-

setzlicher Haftrücklass von 2% des Kaufpreises zur

Abdeckung von Gewährleistung- oder Schadener-

satzforderungen der ErwerberInnen. Konsu-

mentInnen können diesen Betrag 3 Jahre zurück-

behalten. Alternativ kann der Bauträger diesen Be-

trag auch durch Bankgarantie oder Versicherung

absichern.

Weitere Verbesserungen betreffen Sonder- und Zu-

satzleistungen, die nicht vom Bauträger, sondern

von Dritten erbracht werden. Zahlungen für diese

Leistungen unterliegen ebenfalls dem Schutzbe-

reich des Gesetzes, sofern die Professionisten

(Dritte) vom Bauträger vorgegeben wurden.

Schließlich ist die Verlängerung der Rücktrittsfrist

auf 14 Tage vorgesehen.

Schuldenberatungs-Novelle
(Schu-Nov. BGBl. I Nr. 73/2007)
Die Entstehung einer gesetzlich verankerten Wort-

Bild-Marke geht auf eine im Jahr 2004 seitens des

Konsumentenschutzressorts in Auftrag gegebenen

Studie des Dachverbandes der Schuldnerberatun-

gen (ASB Schuldnerberatung GmbH) zurück. Aus

dieser Studie hat sich die Notwendigkeit ergeben,

die Qualität der gemeinnützigen Schuldnerberatun-

gen sowie deren Effizienz zu sichern und ihr Ange-

botsspektrum und ihren Bekanntheitsgrad gegen-

über VerbraucherInnen und Gläubigergruppen zu

erhöhen. Der Begriff „bevorrechtete Schuldnerbera-

tungsstellen“ wird terminologisch durch „anerkann-

te Schuldenberatungsstellen“ ersetzt. Damit soll ge-

währleistet werden, dass sich auch unerfahrene

SchuldnerInnen an die „richtigen“ Stellen (die sich

durch Qualität und Unentgeltlichkeit auszeichnen)

wenden. Die staatlich anerkannten Schuldenbera-

tungsstellen sind künftig berechtigt und verpflichtet,

das Schuldenberatungszeichen – das aus dem

Bundeswappen und der Wortfolge „staatlich aner-

kannte Schuldenberatungsstelle“ besteht – zu füh-

ren. Die Schuldenberatungs-Novelle ist mit Jänner

2008 in Kraft getreten.

Sachwalterrechts-Änderungsgesetz
(SWRÄG 2006 BGBl. I Nr. 92/2006)
Mit dem Sachwalterrechtsänderungsgesetz wurde

auch das Heimvertragsgesetz (als Teil des Konsu-

mentenschutzgesetzes) novelliert. Das Ressort

hatte maßgeblichen Einfluss auf diese Neuregelun-

gen. Eine Überprüfung zahlreicher Heimverträge

hatte nämlich ergeben, dass das Entgelt nur unzu-

reichend aufgeschlüsselt wurde bzw. von reinen So-

zialhilfeempfängerInnen so genannte „Haushalts-

beiträge“ (im Ergebnis Selbstbehalte) eingefordert

wurden ohne offen zu legen, für welche Leistungen

diese in Rechnung gestellt wurden.

Die Novelle stellt nunmehr klar, dass das Entgelt in

5 Leistungsblöcke – Unterkunft, Verpflegung,

Grundbetreuung, besondere Pflegeleistungen und

zusätzliche Leistungen – aufzuschlüsseln ist. Darü-

ber hinaus sind jene Leistungen im Heimvertrag

auszuweisen, die vom Träger der Sozial- oder Be-

hindertenhilfe gedeckt werden, um der Gefahr einer

möglichen Doppelverrechnung zu Lasten der Be-

wohnerInnen entgegenzuwirken. Die Novelle zum

Heimvertragsgesetz ist mit Juli 2007 in Kraft ge-

treten. Das BMSK stellt einen Muster-Heimvertrag

als Orientierunghilfe zur Verfügung (siehe Website

des BMSK).
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Handelsrechts-Änderungsgesetz
(HaRÄG; BLBl. I Nr. 120/2005)
Für Verbrauchergeschäfte wurde eine Neuregelung

betreffend Konventionalstrafen („Stornogebühren“)

etabliert: Demnach kann neben einer „Stornoge-

bühr“ ein darüber hinausgehender Schadenersatz

nur unter der Voraussetzung verlangt werden, dass

dies im „Einzelnen ausgehandelt“ wurde, also nicht

nur im „Kleingedrucken“ geregelt ist, sondern in ei-

nem Gespräch zwischen Unternehmen und Ver-

braucherIn vereinbart wurde. Das Handelsrechts-

Änderungsgesetz ist mit Jänner 2007 in Kraft getre-

ten.

Schiedsrechts-Änderungsgesetz
(SchiedsRÄG BGBl I Nr. 7/2006)
Mit dem Schiedsrechts-Änderungsgesetz wurde

das Schiedsverfahren gänzlich neu geregelt. Für

VerbraucherInnen konnten Sonderbestimmungen

erreicht werden. Demnach sind Schiedsvereinba-

rungen nur unter der Voraussetzung wirksam, dass

sich VerbraucherInnen der Tragweite der Vereinba-

rung bewusst sind:

Vor Abschluss einer Schiedsvereinbarung müssen

die VerbraucherInnen eine schriftliche Rechtsbe-

lehrung über die wesentlichen Unterschiede zwi-

schen Schiedsverfahren und einem Gerichtsverfah-

ren erhalten. Diese Rechtsbelehrung muss einfach

und verständlich, aber doch umfassend und genau

formuliert sein. Diese Aufklärungspflicht betrifft

sämtliche wesentliche Besonderheiten des

Schiedsverfahrens im Vergleich zum Gerichtsver-

fahren, wozu auch die unterschiedlichen Kosten der

Verfahren gehören. Mangelt es an dieser Beleh-

rung, berechtigt dies zur Aufhebung des Schieds-

spruches. Weiters muss die Schiedsvereinbarung

auf einer gesonderten Urkunde vereinbart werden,

die keine anderen Regelungen enthält.

Schiedsvereinbarungen können nur für bereits ent-

standene Rechtsstreitigkeiten wirksam vereinbart

werden. Das Schiedsrechts-Änderungsgesetz ist

mit Juli 2006 in Kraft getreten.

Verordnung über Standes- und 
Ausübungsregeln für Leistungen der 
Personenbetreuung
(BGBl. II Nr. 278/2007)
Die Verordnung (VO) wurde im Einvernehmen zwi-

schen BMWA und BMSK beschlossen. Sie legt Min-

dest-Konsumentenschutzstandards für KundInnen

von Leistungen der Personenbetreuung fest: Zu-

gunsten der betreuungsbedürftigen Person werden

u.a. folgende Schutzbestimmungen etabliert: Vor-

vertragliche Informationspflichten über zulässige

Leistungsinhalte, ein Verbot für Haustürgeschäfte,

Verbote der Geschenkannahme und der Vermitt-

lung bzw. Abschluss von vertragsfernen Geschäf-

ten (z.B. Verkauf von Zeitschriftenabos oder Heiz-

decken etc.) und die Verpflichtung zur regelmäßi-

gen Leistungsdokumentation. Weitere Regelungen

betreffen ein Schriftformgebot und Mindestinhalte

des Personenbetreuungsvertrages, ein Kündi-

gungsrecht und eine automatische Vertragsauflö-

sung mit dem Tod der betreuungsbedürftigen Per-

son. Standesregeln sehen z.B. ein Verbot der Ent-

gegennahme von Zahlungen ohne Ermächtigung

oder eigenmächtige Zurückbehaltung von Gegen-

ständen vor.

Regelungen für die Vermittlung von Leistungen

(Agenturen) beinhalten vorvertragliche Informati-

onspflichten, ein Verbot von Haustürgeschäften und

Hinweispflichten in der Werbung (z.B. auf die Ver-

mittlungsprovision). Weiters werden Grundsätze

der Betreuung verankert: Eine Generalklausel ver-

pflichtet die PersonenbetreuerInnen zur Orientie-

rung am Wohl der zu betreuenden Person, weiters

gilt der Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlich-

keit und Zweckmäßigkeit und die Verpflichtung zur

Wahrung der Persönlichkeitsrechte und der wirt-

schaftlichen Interessen der betreuungsbedürftigen

Person. Weiters werden Verbote wie das Verbot,

anvertraute Gegenstände eigenmächtig zurückzu-

behalten oder das Verbot des Ausnützens der beruf-

lichen Autorität statuiert. Die Verordnung ist mit Ok-

tober 2007 in Kraft getreten.

Seitens des BMSK wurde ein Muster-Personenbe-

treuungsvertrag ausgearbeitet und der Öffentlich-

keit unter www.pflegeheim.at zur Verfügung ge-

stellt.

Gewerbeordnung Novelle
(GewO, BGBl. I Nr. 42/2008)

Neue Regelung zu Werbeveranstaltungen

Seit vielen Jahren traten VerbraucherInnen an das

Konsumentenschutzministerium bzw. andere Kon-

sumentenschutzeinrichtungen mit Beschwerden

über unseriöse Geschäftspraktiken auf Werbever-

anstaltungen und Ausflugsfahrten heran. Mit dubi-

osen Geschenk- bzw. Gewinnzusagen und unter

Vorspiegelung falscher Tatsachen wurden die Ver-

braucherInnen zu Veranstaltungen gelockt, bei wel-

chen gut geschulte PräsentatorInnen dann versuch-

ten, überteuerte, qualitativ oft minderwertige Pro-

dukte zu verkaufen. Laut Schätzungen der Arbeiter-

kammer Niederösterreich aus dem Jahr 2006 wer-

den pro Jahr österreichweit bei solchen Veranstal-

tungen rund 75 Mio. EUR umgesetzt.
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Um diese Missstände einzudämmen, hat das

BMSK eine Neufassung der relevanten Bestim-

mungen in der Gewerbeordnung durchgesetzt.

Nach den neuen verschärften Regelungen müssen

geplante Werbeveranstaltungen in Österreich in

Zukunft bei der örtlich zuständigen Bezirksverwal-

tungsbehörde angemeldet werden. Die Einla-

dungen zu solchen Veranstaltungen, welche an

KonsumentInnen verschickt werden, müssen ab

nun gewisse Mindestinformationen, wie z.B. eine

ladungsfähige Anschrift der beteiligten Unterneh-

men, Ort und Zeit der Veranstaltung, eine Charak-

terisierung der präsentierten Waren bzw. Dienst-

leistungen sowie den Hinweis auf das gesetzliche

Verbot der Entgegennahme von Bestellungen und

des Barverkaufs bei der Veranstaltung enthalten.

Weiters darf die Einladung keine Zusagen von Ge-

schenken bzw. Gewinnen, wie z.B. „Sie haben ga-

rantiert einen unserer Hauptpreise gewonnen“, ent-

halten. Die Novelle der Gewerbeordnung ist mit

Februar 2008 in Kraft getreten.

Verbesserte Rechte für behinderte 
Flugreisende und Personen mit 
eingeschränkter Mobilität

Um der erhöhten Mobilität der BürgerInnen der Eu-

ropäischen Union Rechnung zu tragen, hat die EU

im Jahr 2006 die Verordnung 1107/2006 erlassen,

die für behinderte Flugreisende und Personen mit

eingeschränkter Mobilität die gleichen uneinge-

schränkten Reisemöglichkeiten, wie sie andere Uni-

onsbürgerInnen besitzen, sicherstellen soll. Sie trat

in zwei Stufen in Kraft: Die Bestimmungen betref-

fend die Beförderungspflicht (Artikel 3 und 4) gelten

seit Juli 2007, die restlichen Bestimmungen ab Juli

2008. Es wurde insbesondere darauf geachtet, dass

betroffenen Personen nicht aus unsachlichen bzw.

mit ihrer Behinderung oder eingeschränkten Mobili-

tät im Zusammenhang stehenden Gründen von ei-

ner Fluglinie die Beförderung verweigert werden

kann.

Energie-Versorgungssicherheitsgesetz
(BGBl. I Nr. 106/2006)

Seit Oktober 2001 steht allen StromkundInnen die

Möglichkeit offen, ihren Lieferanten zu wechseln.

Trotz der zum Teil hohen Einsparungsmöglichkei-

ten für durchschnittliche HaushaltskundInnen bei ei-

nem Lieferantenwechsel von bis zu 16% ist die

Wechselrate weiterhin niedrig, was den Schluss zu-

lässt, dass die Märkte für MassenkundInnen nach

wie vor de facto abgeschottet sind. GaskundInnen

können ihren/ihre AnbieterIn seit Oktober 2002 frei

wählen.

Mit dem Energie-Versorgungssicherheitsgesetz

2006, BGBl. I Nr. 106/2006, kam es im Elektrizitäts-

wirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG) und

im Gaswirtschaftsgesetz (GWG) zu erheblichen

Verbesserungen für KonsumentInnen.

Eine positive Neuerung stellt die Verpflichtung zur

Grundversorgung mit Strom für KonsumentInnen

dar. Das heißt, dass KonsumentInnen, die niemand

mit Elektrizität versorgen will, einen rechtlichen An-

spruch auf Strombezug haben. Selbstverständlich

kann der Grundversorger eine Sicherstellung (Kau-

tion, Vorauszahlung etc.) verlangen.

Wichtig für die KonsumentInnen ist, dass seit dieser

Gesetzesnovelle eine Änderung der allgemeinen

Geschäftsbedingungen und der vertraglich verein-

barten Entgelte bei aufrechten Verträgen nur mehr

nach Vorgaben des allgemeinen bürgerlichen Ge-

setzbuchs und vor allem des Konsumentenschutz-

gesetzes möglich ist . Diese Änderung wurde vor

allem vom Konsumentenschutzministerium gefor-

dert. Nach der neuen Rechtslage haben Versorger

allgemeine Geschäftsbedingungen für die Beliefe-

rung mit elektrischer Energie für KundInnen zu er-

stellen und diese und allfällige Änderungen von die-

sen der Energie-Control Kommission vor ihrem In-

krafttreten anzuzeigen sowie sie in geeigneter Form

zu veröffentlichen.

Darüber hinaus enthalten ElWOG und GWG Vorga-

ben hinsichtlich des Mindestinhalts der allgemeinen

Lieferbedingungen oder Vertragsformblätter. Diese

Mindestinhalte umfassen beispielsweise Name und

Anschrift des Versorgers, den voraussichtlichen

Zeitpunkt für den Beginn der Belieferung, die Ver-

tragsdauer, das Vorhandensein eines Rücktritts-

rechts, einen Hinweis auf zur Verfügung stehende

Beschwerdemöglichkeiten.

Als Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbssitu-

ation war es dem BMSK auch wichtig, dass die Un-

ternehmen seither in Aussendungen und auf Rech-

nungen den für die Vergleichbarkeit der Preise Aus-

schlag gebenden Energiepreis einheitlich in Cent

pro Kilowattstunde angeben müssen.

Novelle des Postgesetzes
(Postgesetznovelle 2005 BGBl. I Nr. 2/2006)
Mit der im Jänner 2006 in Kraft getreten Gesetzes-

novelle kam es im Postbereich für KonsumentInnen

zu einigen Verbesserungen. Das Konsumenten-

schutzministerium setzte sich dafür ein, dass Ver-

pflichtungen für Postdienstleister im Gesetz veran-

kert werden. Die folgenden Verpflichtungen der An-

bieterInnen eines Postdienstes wurden im Gesetz

aufgenommen:
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AnbieterInnen eines Postdienstes haben dafür zu

sorgen, dass MitarbeiterInnen im Zustelldienst dem

Unternehmen zugeordnet werden können. Weiters

haben sie durch Kennzeichnung sicherzustellen,

dass die von ihnen beförderten Postsendungen ih-

rem Unternehmen zugeordnet werden können.

Sendungen mit persönlicher Übergabe und Pakete,

die EmpfängerInnen nicht zugestellt werden kön-

nen, müssen zur Abholung durch die Empfänge-

rInnen hinterlegt werden. Der Ort der Hinterlegung

darf nicht unangemessen weit von der Empfangsad-

resse entfernt sein.

AnbieterInnen von Postdiensten haben ein Be-

schwerdemanagement einzurichten, sodass Nut-

zerInnen Streit- oder Beschwerdefälle vorbringen

können.

AnbieterInnen von Postdiensten haben in den allge-

meinen Geschäftsbedingungen für Dienste im Uni-

versaldienstbereich Qualitätsangaben und Quali-

tätsnormen festzulegen. Ferner haben sie die Nach-

sendungen von Postsendungen, die Rücksendung

unzustellbarer Stücke und die Verständigung bei

gescheitertem Zustellversuch zu regeln.

Augrund dieser Novelle wechselte mit Jänner 2008

die Regulierungsbehörde vom Bundesministerium

für Verkehr, Innovation und Technologie in die Tele-

kom-Control-Kommission und in die Rundfunk und

Telekom Regulierungs-GmbH.

Die Regulierungsbehörde ist zuständig für die Ge-

nehmigung von Geschäftsbedingungen und Entgel-

ten, die Überprüfung nicht genehmigungspflichtiger

Entgelte, die Veröffentlichung der Liste der ange-

zeigten Postdienste und das Setzen von Aufsichts-

maßnahmen.

Darüber hinaus können NutzerInnen und Interes-

senvertretungen Streit- oder Beschwerdefälle, die

mit AnbieterInnen eines Postdienstes nicht befriedi-

gend gelöst worden sind, der Regulierungsbehörde

vorlegen.

Zahnärztegesetz 2006 (ZÄG, BGBl. I Nr. 26/
2005)
Das Zahnärztegesetz 2006 (in Kraft seit Jänner

2006) sieht erstmals eine explizite Aufklärungs-

pflicht hinsichtlich der Behandlung und deren Ko-

sten vor. § 18 enthält eine Auflistung der Behand-

lungselemente, über die ZahnärztInnen aufklären

müssen. Die Aufklärung über die Kosten hat auch

die Information zu umfassen, in welchem Umfang

die Kosten nicht von der Sozialversicherung und da-

her von den PatientInnen selbst getragen werden

müssen.

In bestimmten Fällen ist ein schriftlicher Heil- und

Kostenplan verpflichtend zu erstellen. Die Vo-

raussetzungen beziehen sich entweder auf die Hö-

he der Kosten (die nach bestimmten Kriterien von

der Zahnärztekammer eruiert und in der Grenz-

werteverordnung veröffentlicht wird), auf die Abwei-

chung von den autonomen Honorarrichtlinien und

darauf, ob die PatientInnen einen schriftlichen Heil-

und Kostenplan verlangen.

Lebensmittelcodex Richtlinie zur Auslobung 
als „gentechnikfrei“
Die weltweiten Entwicklungen der Verwendung von

gentechnisch veränderten Organismen in der land-

wirtschaftlichen Produktion und der Verarbeitung

von Lebensmitteln machten eine Überarbeitung der

aus 1998 stammenden Codexrichtlinie notwendig.

Seit März 2008 ist die neue Richtlinie zur „Gentech-

nikfreien Produktion“ von Lebensmitteln und deren

Kennzeichnung in Kraft.

Diese Richtlinie legt fest, unter welchen Vorausset-

zungen Lebensmittel als gentechnikfrei ausgelobt

werden dürfen. Die Neufassung der Richtlinie lehnt

sich eng an die Bestimmungen der Neuregelung der

EU-Verordnung über die ökologische/biologische

Produktion an. Ebenso wie bei biologischen Le-

bensmittel besteht die Möglichkeit, in Ausnahmefäl-

len die Verwendung von Stoffen, die unter Einsatz

von Gentechnik erzeugt wurden, zuzulassen. Aus-

nahmen sind gegebenenfalls zeitlich zu beschrän-

ken und setzen voraus, dass der zugelassene Stoff

in gentechnikfreier Qualität nicht verfügbar ist. Da-

rüber hinaus ist die Zustimmung der Lebensmittel-

kommission erforderlich. Vitamine, die bloß zur An-

reicherung und nicht zur Konservierung von Le-

bensmittel verwendet werden (z.B. Cornflakes mit

Vitamin C) und mit Hilfe von genetisch veränderten

Organismen (GVO) erzeugt wurden, dürfen nach

der Richtlinie auf Betreiben des BMSK nur dann als

„gentechnikfrei“ ausgelobt werden, wenn deren Ein-

satz gesetzlich vorgeschrieben ist.

2.1.3. Legistische Vorhaben

Novelle des „Privatkonkurses“
Die Einführung des Privatkonkurses war 1995 eine

Errungenschaft der Konsumentenschutzpolitik, der

seither privaten SchuldnerInnen den Ausstieg aus

der Schuldenspirale ermöglicht und die realistische

Chance auf einen wirtschaftlichen Neuanfang bie-

tet. Leider haben die Erfahrungen aus der Praxis ge-

zeigt, dass der Privatkonkurs angesichts der stren-

gen Anforderungen nicht für alle Personen zugäng-

lich ist. Dies ist Anlass für eine aktuelle Diskussion
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über eine Novelle des Privatkonkurses. Lösungsan-

satz ist zum einen eine Erweiterung der „Billigkeits-

gründe“, bei deren Vorliegen bereits nach geltender

Rechtsordnung eine Entschuldung („Restschuldbe-

freiung“) möglich ist, wenngleich die erforderliche

Mindestquote nicht erbracht werden kann (z.B. bei

Gründen wie schwere Krankheit oder lang anhalten-

de Arbeitslosigkeit). Weiters werden Maßnahmen

diskutiert, die eine Kostenexplosion bei zahlungsun-

fähigen SchuldnerInnen verhindern sollen. Insbe-

sondere soll bei offensichtlich zahlungsunfähigen

SchuldnerInnen eine Exekutionssperre verhängt

und die Überleitung in ein Insolvenzverfahren ver-

anlasst werden. Durch eine frühzeitige Überleitung

kann sowohl für SchuldnerInnen als auch für Gläu-

bigerInnen eine bessere Lösung erzielt werden, da

ein weiteres Anwachsen des Schuldenberges ver-

hindert wird.

Maßnahmen gegen die Verschuldung
� Inkassokosten

Die Betreibung von Forderungen durch Inkassoin-

stitute ist seit vielen Jahren Gegenstand von Ver-

braucherInnenbeschwerden. In vielen Fällen sind

Inkassobüros gar nicht berechtigt, Kostenersatz zu

fordern. Weiters verlangen sie völlig überzogene

Kosten. Hier ist gesetzlicher Handlungsbedarf ge-

geben. Zum einen muss nachprüfbar sein, ob die In-

kassobüros rechtlich korrekt handeln, zum anderen

müssen die Tarifsätze in einer vertretbaren Höhe

festgesetzt werden. Eine Arbeitsgruppe diskutiert

Neuregelungen.

� Verzugszinsenproblematik

Eine Arbeitsgruppe im Bundesministerium für Justiz

(BMJ) diskutiert aktuell über Maßnahmen zur Ent-

schärfung der Verzugszinsenproblematik. Die Er-

fahrungen der Schuldenberatungen zeigen näm-

lich, dass der Verzug mit Kreditrückzahlungen zu ei-

ner Verdoppelung der Schuld in fünf Jahren führt.

Etablierung einer Gruppenklage
Das BMSK setzt sich für die Etablierung einer „Grup-

penklage“ in die österreichische Zivilprozessordung

ein. Dies ist erforderlich, um bei gleich gelagerten

Fällen (z.B. Großschadensereignisse) eine effekti-

ve Rechtsdurchsetzung mit wirtschaftlich vertretba-

ren Mitteln im Interesse aller Prozessbeteiligten si-

cher zu stellen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein

Gericht entscheidet unter Beiziehung von Sachver-

ständigen, einheitlich für alle KlägerInnen. Das

spart Zeit und Kosten – auch für die Beklagten – und

schafft Rechtsfrieden.

Die Sinnhaftigkeit einer Gruppenklage hat der Jus-

tizausschuss in einem einstimmigen Beschluss aller

Parteien attestiert. Das Regierungsprogramm

nennt diese als Arbeitsprogrammpunkt. Das legis-

tisch zuständige BMJ hat dazu einen Entwurf vorge-

legt, der allen vorgebrachten Sachargumenten

Rechnung trägt.

Umrüstung der Hausbrieffachanlagen
Im Zuge der Marktöffnung ist auch allen alternativen

Postdienstleistern der Zugang zu den Briefkästen

zu ermöglichen, da ansonsten Wettbewerbsnach-

teile für die alternativen Postdienstleister bestün-

den.

Die gesetzliche Regelung, dass die Gebäudeeigen-

tümerInnen bis Juli 2006 alle Hausbrieffachanlagen

auf Einwurfbriefkästen auf eigene Kosten umzurüs-

ten haben, wurde vom Verfassungsgerichtshof auf-

gehoben. Der Verfassungsgerichtshof kam zu der

Erkenntnis, dass die hier vorliegende Eigentumsbe-

schränkung nicht zulässig ist, weil ein entspre-

chendes öffentliches Interesse fehlt.

Eine neue Regelung besteht bis dato nicht. Das In-

teresse des BMSK bei der Erarbeitung einer Neure-

gelung ist es, dass die noch anstehende Umstellung

für KonsumentInnen als PostempfängerInnen nicht

zu einer massiven finanziellen Belastung führt.

2.1.4. Durchsetzung und Vollziehung des 
Konsumentenrechts

Rechtsdurchsetzung aufgrund der
EU-Behördenkooperationsverordnung
Verbraucherbehörden-Kooperationsgsetz
(BGBl. I Nr. 148/2006, VBKG)
Diese Verordnung dient dem Aufbau eines behörd-

lichen Netzwerkes zur gegenseitigen Amtshilfe, um

innergemeinschaftliche (grenzüberschreitende)

Verstöße, die die Kollektivinteressen von Verbrau-

cherInnen (Interessen einer Vielzahl an Verbrau-

cherInnen) schädigen können oder sogar schädi-

gen, abzustellen. Die Verordnung hat nicht die

Durchsetzung der Leistungsansprüche der einzel-

nen VerbraucherInnen zum Gegenstand.

Der Anwendungsbereich der Verordnung bezieht

sich auf 16 im Anhang aufgezählte EG-Rechtsakte

(zentrale zivilrechtliche Verbraucherschutzrichtli-

nien, Flugpassagierrechte, unlautere Geschäfts-

praktiken).

Das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz

(VBKG), welches Ende Dezember 2006 in Kraft ge-

treten ist, enthält notwendige Durchführungen der

EU-VO hinsichtlich der zuständigen Behörden und

deren Ausübung der Befugnisse.
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Demnach ist das BMSK die zur Koordinierung beru-

fene zentrale Verbindungsstelle. Weiters sind 6 zu-

ständige Behörden vorgesehen. Der Bundeskartell-

anwalt ist für die wichtigsten zivilrechtlichen Richtli-

nien, die Bundeswettbewerbsbehörde im Wesent-

lichen für unlautere Geschäftspraktiken und Preis-

auszeichnung zuständig.

Die Durchsetzung der Verstöße erfolgt auf zivil-

rechtlichem Wege im Außerstreitverfahren.

2007 gab es EU-weit ca. 160 Informationsersuchen,

90 Durchsetzungsersuchen und 70 Warnmel-

dungen, überwiegend im Bereich Fernabsatz und ir-

reführende Werbung. Österreich war nur in einigen

wenigen Fällen betroffen.

Rechtsdurchsetzung durch VKI im Auftrag des 
BMSK
Seit dem Jahr 1992 wird der Verein für Konsumen-

teninformation (VKI) vom für Verbraucherschutz zu-

ständigen Ministerium mit der Führung von Muster-

prozessen und Verbandsklagen beauftragt.

Durch das finanzielle Engagement des Ressorts

wird ein wichtiger Beitrag zur Durchsetzung von

Konsumentenschutz in der Praxis geleistet: Die Pra-

xis hat nämlich gezeigt, dass wirksamer Verbrau-

cherschutz oft an der (gerichtlichen) Rechtsdurch-

setzung scheitert, da die betroffenen Verbrauche-

rInnen das damit verbundene Kostenrisiko nicht tra-

gen können oder in Bagatellfällen als völlig unwirt-

schaftlich nicht tragen wollen.

Im Rahmen des Klagsprojekts werden einerseits

Musterprozesse (Individualverfahren) geführt, an-

dererseits geht der Verein für Konsumenteninfor-

mation im Auftrag des BMSK mit Abmahnverfahren

und gegebenenfalls mit Verbandsklage gegen ge-

setz- oder sittenwidrige Vertragsklauseln vor. Ne-

ben der Klagsbefugnis betreffend gesetzwidrige

AGB besteht weiters eine Klagsmöglichkeit wegen

irreführender Werbung und wegen Verstößen ge-

gen bestimmte EU-Verbraucherschutzrichtlinien.

Für das Klagsprojekt stellte das Ressort im Jahr

2007 einen Betrag von ca. 740.000 EUR zur Verfü-

gung. Insgesamt wurden in diesem Jahr 309 Ver-

fahren (Abmahnverfahren und Gerichtsverfahren)

geführt – davon sind 202 Verfahren noch anhängig,

107 Verfahren wurden (zu ca. 95% positiv) abge-

schlossen.

Im Zeitraum 2006 bis 2008 wurden bei den Ver-

bandsklagen hinsichtlich unzulässiger Vertrags-

klauseln Schwerpunkte im Finanzdienstleistungs-

bereich gesetzt (z.B. unbestimmte Zinsanpas-

sungsklauseln bei variabel verzinsten Sparbüchern;

Intransparenz bei Lebensversicherungen durch so-

genannte „Abschlusskosten“, Ausschluss des au-

ßerordentlichen Kündigungsrechts bei Gewinnbe-

teiligungen).

Weitere Schwerpunkte wurden bei Heimverträgen,

KFZ-Leasingverträgen, Mietverträgen und im Rei-

serecht gesetzt. Im Telekommunikationsbereich

wurden irreführende Preisangaben mit UWG-Ver-

bandsklagen inkriminiert.

Bei den Musterprozessen gab es ebenfalls Schwer-

punkte im Finanzdienstleistungsbereich (z.B. Ban-

komatkartenmissbrauch – Haftung der Bank; Kla-

gen wegen unzulässiger Zinsanpassungsklauseln

in Sparbuchbedingungen). Im Reiserecht sprach

das Gericht Schadenersatz wegen entgangener Ur-

laubsfreuden aufgrund von Fluglärm zu. Weiters

wurde ein Wirtschaftsauskunftsdienst wegen unzu-

lässiger Eintragung in die „Schwarze Liste“ zum im-

materiellen Schadenersatz verurteilt.

Telekommunikation
Besonders im Bereich der Mobilfunktelefonie hat die

Liberalisierung zu einem stark umkämpften Markt

geführt. Der starke Wettbewerb hat leider auch sei-

ne Schattenseiten. Dies äußert sich darin, dass

ständig neue Tarife am Markt eingeführt werden und

die KonsumentInnen diese nur schwer vergleichen

können. Werbungen werden oftmals irreführend ge-

staltet, um KonsumentInnen zu ködern. Immer wie-

der sind auch rechtwidrige Klauseln in Allgemeinen

Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblättern

zu finden.

Im Auftrag des BMSK geht der VKI gegen derartige

Geschäftspraktiken auch auf dem Klagsweg vor,

gegen rechtswidrige Klauseln mittels Verbands-

klage oder bei irreführender Werbung mittels Klage

wegen Verstoß gegen das „Gesetz gegen unlau-

teren Wettbewerb – UWG“.

Mietrecht
Der OGH hat im Jahr 2007 in zwei Verfahren

(7 Ob 78/07f; 1 Ob 241/06g), welche die Rechtmä-

ßigkeit von Mietverträgen mit VerbraucherInnen be-

trafen, zahlreiche Klauseln u.a. auch unter Berufung

auf das KSchG für rechtswidrig erachtet. Eine voll-

kommene Klarheit über die Rechte und Pflichten der

MieterInnen und VermieterInnen haben diese Ur-

teile jedoch nicht gebracht. Wenngleich hier der

OGH die Rechtswidrigkeit dieser Klauseln, insbe-

sondere die Überwälzung von Erhaltungsarbeiten

auf die MieterInnen, erkannt hat, wurde z.B. die

Frage, in welchem Ausmaß Erhaltungspflichten der

VermieterInnen bestehen, insbesondere für den

Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes

(MRG) und den Anwendungsbereich des Woh-

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument58 von 289



2. Konsumentenschutz

58

nungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) – also für

„Altbauwohnungen“ und „geförderte Neubauwoh-

nungen“ einschließlich „Genossenschaftswoh-

nungen“ – nicht eindeutig beantwortet. Um mehr

Klarheit über die Rechte und Pflichten der Miete-

rInnen und VermieterInnen zu erlangen, hat das

BMSK hier noch im Jahr 2007 einen Schwerpunkt

gesetzt, in dessen Zuge der VKI im Auftrag des

BMSK 17 Musterprozesse (überwiegend zu Fragen

der Erhaltung und Rückstellung der Wohnung) und

– nach Abmahnung von 10 VermieterInnen – 4 Ver-

bandsverfahren eingeleitet hat.

Produktsicherheitsgesetz 2004 (PSG 2004)
Das BMSK vollzieht das Produktsicherheitsgesetz

2004 (PSG 2004), das im April 2005 in Kraft getreten

ist. Das PSG 2004 ist die Umsetzung der EU-Richt-

linie über die allgemeine Produktsicherheit und hat

das Ziel „Leben und Gesundheit von Menschen vor

Gefährdungen durch gefährliche Produkte zu schüt-

zen“. D.h., dass durch behördliche Vollziehung ge-

währleistet werden soll, dass nur sichere Verbrau-

cherprodukte am Markt angeboten werden. Das

PSG 2004 ist aber nur dann anzuwenden, wenn

nicht ohnehin andere Regelungen greifen.

Marktüberwachung
Zuständige Behörden für die Vollziehung des

PSG 2004 sind neben dem BMSK vor allem die Län-

der. Diese verfügen über eigene Produktsicher-

heits-Aufsichtsorgane, die z.B. Handelsbetriebe

kontrollieren, ob dort gefährliche Produkte verkauft

werden. Werden tatsächlich unsichere Produkte

entdeckt, steht den Behörden eine ganze Palette an

Maßnahmen wie z.B. das Verlangen von Warnhin-

weisen oder die Verpflichtung zu Produkt-Rückru-

fen zur Verfügung.

Rückrufe
Freiwillige Rückrufe durch Unternehmen müssen

den zuständigen Behörden gemeldet werden. Das

BMSK erhielt 2007 dreißig entsprechende Meldun-

gen über Rückrufe von Verbraucherprodukten,

dazu kommt noch eine Reihe von Rückrufen, über

die das BMSK über internationale Meldeverfahren

in Kenntnis gesetzt wurde. Daneben wurden 2007 in

Österreich mehr als 120 Rückrufe bei Kraftfahrzeu-

gen durchgeführt.

Verordnungen auf Grund des PSG
Die im Jahre 2007 novellierte Feuerzeugverord-

nung verbietet ab März 2008 den Verkauf von Billig-

Feuerzeugen ohne Kindersicherung sowie von Feu-

erzeugen, die für Kinder besonders attraktiv sind,

weil sie etwa wie Spielzeug aussehen. Mit dieser

Regelung, die europaweit gilt, soll die Zahl der Brän-

de, die auf das Spielen mit Feuerzeugen zurück-

geht, verringert werden – auch in Österreich kamen

in den letzten Jahren zwei Kleinkinder ums Leben,

die mit Feuerzeugen ihre Wohnumgebung in Brand

setzen konnten. Daneben kommt es zu vielen Brän-

den mit Sachschäden. Europaweit wird mit dieser

Regelung pro Jahr jedenfalls etwa 20 Kindern das

Leben gerettet werden.

Importe aus Drittstaaten
Eine weitere wichtige Kooperation findet zwischen

Zoll- und Marktüberwachungsbehörden statt. 2007

lag der Schwerpunkt bei der Überwachung der Ein-

fuhr von Feuerzeugen, wobei mehrmals größere

Kontingente an Feuerzeugen zurückgewiesen wur-

den.

Injury Database (Unfalldatenbank)
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit führt unter

dem Titel „Injury Database“ mit finanzieller Unter-

stützung des BMSK laufend PatientInnenbefragun-

gen in mehreren österreichischen Krankenhäusern

durch. Bei diesen Interviews werden Daten über

Heim- und Freizeitunfälle erhoben, die auch dem

BMSK einen Einblick in das Unfallgeschehen er-

möglichen.

Normung
Normen sind heute wichtige Grundlage für die Ge-

staltung von Produkten. Um aber auch eine ange-

messene Vertretung von VerbraucherInnenanlie-

gen bei der Erstellung neuer Normen zu gewährlei-

sten, wurde am österreichischen Normungsinstitut

der „Verbraucherrat“ eingerichtet. Dieser wird vom

BMSK unterstützt und leistet wertvolle Arbeit bei na-

tionaler und internationaler Normung.

Ein Schwerpunkt bei der Durchsetzung von Normen

liegt seit 2006 bei Kordeln und Zugschnüren bei Kin-

derbekleidung. Diese haben immer wieder zu

schweren Unfällen geführt, wenn Kinder z.B. an

Klettertürmen, Skiliften oder Schulbussen hängen

blieben. Die Durchsetzung normkonformer Kinder-

bekleidung durch das BMSK und die Länder sollte

diese Unfallursache in Zukunft weitestgehend aus-

schließen.

Produktsicherheitsbeirat
Dieser setzt sich aus ExpertInnen verschiedenster

Organisationen zusammen und dient der Beratung

des Bundesministers für Soziales und Konsumen-

tenschutz in der Vollziehung des Produktsicher-

heitsgesetzes sowie der Verabschiedung von Emp-

fehlungen.

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 59 von 289



2. Konsumentenschutz

59

Projekte
Aktuelle Projekte, mit denen das BMSK das Kurato-

rium für Verkehrssicherheit (Wien) sowie „Große

schützen Kleine“ (Graz), im Bereich Produktsicher-

heit und Freizeitunfälle beauftragt hat, betreffen auf-

blasbare Schlitten, Sommerrodelbahnen, Unfälle

mit Trampolinen/Hüpfburgen sowie mit Möbeln aus

Glas.

2.1.5. Studien und Umfragen

Studie zur ökonomischen Evaluierung der 
Schuldnerberatungsstellen
Ziel der Studie aus dem Jahr 2006 war eine volks-

wirtschaftliche Bewertung der Leistungen der

Schuldenberatung und diese üblicherweise stati-

stisch nicht erfassten positiven Einsparungseffekte

aufzuzeigen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die ökono-

mischen Effekte das Ausmaß der Förderungen, die

die Schuldnerberatungen erhalten, deutlich über-

steigen. Selbst bei einer sehr vorsichtig geschätzten

Minimalvariante beläuft sich die ökonomische Be-

wertung der Effekte auf insgesamt rund

19 Mio. EUR für ein Jahr, die sich aus vermiedenen

Sozialleistungen (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe,

Unterhaltsvorschuss etc.), aus Sozialversiche-

rungsbeiträgen bzw. Steuern zusammensetzt.

Noch nicht enthalten sind darin weitere Effekte, die

beispielsweise durch die Wiedererlangung der

Kaufkraft sowie die Verbesserung des Gesund-

heitszustandes erzielt werden. Diese sind schwie-

riger zu bewerten und konnten im Rahmen der Stu-

die lediglich exemplarisch dargestellt werden.

Studie „Gläubigernutzen“
Mit der Studie Gläubigernutzen soll 2008 der Nutzen

der GläubigerInnen durch die Arbeit der Schuldner-

beratungsstellen aufgezeigt werden. Die bevor-

rechteten Schuldenberatungen arbeiten primär im

Interesse überschuldeter KonsumentInnen. Indirek-

te NutznießerInnen sind die GläubigerInnen als we-

sentlicher Teil des Regulierungsprozesses und der

Findung von Lösungen. Bisher wurden die Interes-

sen der Gläubigerseite bei der Erstellung des Lei-

stungsangebotes der Schuldenberatungen nicht

unmittelbar betrachtet. Mit der Studie soll diesem

Aspekt Rechnung getragen werden, um die Koope-

ration zwischen den Schuldenberatungen und

GläubigerInnen für beide Seiten effizienter zu ge-

stalten und schlussendlich zur Verbesserung der

außergerichtlichen und gerichtlichen Ergebnisse

bei der Schuldenregulierung von überschuldeten

KonsumentInnen beizutragen.

Finanzcoaching
Das Projekt „Finanzcoaching“ läuft seit 2005 in Ko-

operation mit dem Arbeitsmarktservice. Mit diesem

Projekt soll sichergestellt werden, dass soziale und

arbeitsmarktpolitische Einrichtungen von den be-

vorrechteten Schuldenberatungsstellen geschult

werden, um die qualitative Erstberatung zu über-

nehmen und damit die Arbeit dieser zu unterstützen.

Basis dafür ist ein Handbuch sowie entsprechende

Schulungen durch den Dachverband der anerkann-

ten Schuldenberatungen in Österreich.

Treuhand-Girokonto
Gefördert wird aktuell die Errichtung einer Kontoser-

vicestelle wie auch der Zugang zu einem Girokonto

für Personen, die kein Konto bei einer österreichi-

schen Bank erhalten. Neben der primären Abwick-

lung der „Alltagsgeschäfte“ über ein solches Konto

ist in späterer Folge auch die koordinierte Erfüllung

eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Zah-

lungsplans in Kooperation mit der Schuldenbera-

tung denkbar.

Sicherheit beim Online Banking
Die Studie testete Ende 2006 alle wichtigen Online-

bankingsysteme Österreichs mit Hilfe von Testkon-

ten. Es wurden die technischen, rechtlichen und or-

ganisatorischen Abläufe erhoben. Dabei wurde fest-

gestellt, dass zwar alle Systeme Basissicherheit be-

sitzen, kein System jedoch optimal ist. Einerseits

könnten die KundInnen besser vor Phishing-Attak-

ken geschützt werden, andererseits ließen auch die

TAN-Systeme Sicherheitsfragen offen.

Mittlerweile haben alle großen Banken auf diese

Studie reagiert und ihre Sicherheitsvorkehrungen,

insbesondere durch die Einführung neuer TAN Sys-

teme verbessert.

Fremdwährungskredite
Die Anfang 2007 präsentierte Studie ging von insge-

samt 25 Angeboten und Vertragsentwürfen für eine

Fremdwährungsfinanzierung aus, die im Rahmen

eines Mystery Shoppings eingeholt wurden. 13 An-

gebote stammten direkt von Banken, 12 von Kredit-

vermittlern. In 13 Fällen wurden Angebote für eine

Neufinanzierung eingeholt, in 12 Fällen ging es um

die Umschuldung eines bereits bestehenden

EURO-Kredites.

Ergebnis der Studie war, dass nur in einem der 25

untersuchten Vertragsentwürfe eine vollständige

und verständliche Risikoaufklärung erfolgte. In sie-

ben von 25 Fällen wurde überhaupt nicht überprüft,

ob sich die KonsumentInnen einen EURO-Kredit

überhaupt leisten könnten, um diesen bei Wäh-
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rungsschwankungen überhaupt zurückzahlen zu

können.

In keinem einzigen Fall wurden alle drei Risikofak-

toren (Wechselkurs-, Zinsänderungs- und Tilgungs-

trägerrisiko) mit den KonsumentInnen erörtert. Wei-

ters wurde nur in einem einzigen Vertragsentwurf

über die sehr hohen Nebenkosten informiert.

VersicherungsvermittlerInnen
Die neuen Bestimmungen zur Versicherungsver-

mittlung schreiben den VermittlerInnen insbesonde-

re Deklarations-, Dokumentations- und Informati-

onsvorschriften vor. Die Überprüfung dieser Ver-

pflichtungen geschah im Rahmen einer 2006 durch-

geführten Studie. VersicherungsmaklerInnen, Ver-

sicherungsagentInnen, MehrfachagentInnen,

Strukturvertriebe, VermögensberaterInnen und

Banken wurden von 5 Testkäufern aus den Bundes-

ländern Burgenland, Wien, Kärnten, Oberösterreich

und Tirol besucht. Daraus resultierten 30 Beratun-

gen, 30 Vertragsabschlüsse und 30 Vertragsrück-

tritte.

Ergebnis: VersicherungsvermittlerInnen geben ih-

ren KundInnen durchaus das Gefühl gut betreut zu

sein, mit den gesetzlichen Informationsvorschriften

freilich nehmen sie es nicht so genau. Abgesehen

davon, dass viele VermittlerInnen sich den Kun-

dInnen gegenüber nicht richtig auswiesen (es macht

einen Unterschied z.B. im Hinblick auf die Haftung,

ob man als VersicherungsmaklerIn oder als Versi-

cherungsagentIn auftritt), erfüllten sie u.a. auch die

Verpflichtung zur Erstellung eines Beratungsproto-

kolls, das Grundlage für die Auswahl des Produkts

sein sollte, nur sehr mangelhaft. So ist z.B. die Neu-

gierde der VersicherungsvermittlerInnen bei den

Vermögensverhältnissen der AntragsstellerInnen

sehr gebremst: Nicht einmal ein Viertel der

VermittlerInnen fragte danach und hielt das Ergeb-

nis auch schriftlich fest; bestehende Sparformen

wurden überhaupt nur zwei Mal, Schulden gar nur

ein Mal dokumentiert.

Online Umfrage zur Verbraucherbildung in 
Schulen
Eine im November 2007 durchgeführte Online-Be-

fragung bei Eltern und SchülerInnen zum Thema

Verbraucherbildung in Schulen ab der 8. Schulstufe

ergab eine eindeutige Zustimmung zur Wichtigkeit

der Behandlung dieses Themas im Unterricht.

Eltern halten die Einrichtung einer solchen Unter-

richtseinheit in der achten Schulstufe zu 87%, Schü-

lerInnen zu 73% für (sehr) sinnvoll. Es gab auch sehr

hohe Zustimmung zur Einrichtung einer solchen Un-

terrichtseinheit in anderen Schulstufen.

Eine Empfehlung geht dahin, dass der Unterricht

praxisbezogen und mit Fallbeispielen untermauert

und mittels Tests und Mystery Shopping aufgelo-

ckert werden sollte.

Kompetenztraining für Verbraucherschutz-
einrichtungen und PatientenvertreterInnen

Das BMSK förderte 2006 ein Modellprojekt des

Frauengesundheitszentrums Graz im Bereich Pati-

entenbildung. Ziele sind die Sensibilisierung der

Fachöffentlichkeit und der PatientInnen für die Not-

wendigkeit von Selbstverantwortung und Partizipa-

tion, die Stärkung der MultiplikatorInnen im Gesund-

heitswesen, insbesondere der VertreterInnen von

Patientenberatungsstellen und Selbsthilfegruppen

und dadurch Erleichterung der Orientierung im Ge-

sundheitswesen. Dazu werden Einblicke in die me-

dizinischen Grundlagen von Studienergebnissen

gegeben und Grundlagen der evidenzbasierten Me-

dizin vermittelt.

Untersuchungen im Bereich Lebens- und 
Futtermittel

� Untersuchung von Lebens- und Futtermitteln

auf das Vorhandensein von gentechnisch ver-

änderten Bestandteilen (Anfang 2006):

Genetisch veränderte Zutaten konnten fast

ausschließlich nur in Futtermitteln festgestellt

werden. Die Untersuchung von Lebensmitteln

bezog sich schwerpunktmäßig auf Kinder- und

Bioprodukte, die Soja- oder Maisfolgeprodukte

als Zutat enthielten. In lediglich zwei von insge-

samt dreißig Lebensmittelproben konnte eine

gentechnische Veränderung nachgewiesen

werden.

� Untersuchung von Naturkostfachhandel, Bio-

märkten und Reformgeschäften (März 2007):

Geprüft und beurteilt wurden 23 Bio- und Natur-

kostläden in Wien. Die Untersuchung konzent-

rierte sich auf das in den Geschäften verfügbare

Bio-Sortiment, dessen Darbietung und der

Kennzeichnung sowie Hygiene und Fachbera-

tung. Zusammenfassend lässt sich feststellen,

dass bei einem Parallelangebot von biolo-

gischen und konventionellen Lebensmitteln

eine bessere Warenkennzeichnung und kom-

petente Beratung im Geschäft notwendig sind.

2.1.6. Verbraucherbildung

Nachdem sich die OECD bereits zu Beginn dieses

Jahrtausends für eine verstärkte Verbraucherbil-

dung und auch finanzielle Allgemeinbildung ausge-

sprochen hat, erließ die EU-Kommission im Herbst
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2007 eine Mitteilung über Vermittlung und Erwerb

von Finanzwissen.

Dabei wird auf die immer komplexer werdenden

Produkte und Vertriebsformen eingegangen und

der Aspekt der Innovation und Globalisierung be-

tont.

Die Sektion Konsumentenschutz widmet sich dem

Thema Verbraucherbildung seit vielen Jahren, wo-

bei die im Jahr 2003 gegründete Arbeitsgruppe Ver-

braucherbildung im Jahr 2008 in eine Unterarbeits-

gruppe Verbraucherbildung des Konsumentenpoli-

tischen Forums übergeleitet wurde. Das Forum soll

der Vernetzung und Zusammenarbeit der Stakehol-

der in diesem Bereich dienen. Dabei ist insbeson-

dere die Zusammenarbeit mit dem BMUKK zu er-

wähnen, da es unwahrscheinlich ist, dass Verbrau-

cherbildung außerhalb von Schulen einen auch nur

annähernd ausreichenden Erfolg zeitigen kann.

Das BMSK stellt gegenwärtig in Zusammenarbeit

mit dem Internetombudsmann Unterrichtsmateri-

alien zum Thema Internet mit dem Namen „Erst den-

ken, dann klicken“ für die 8. Schulstufe zur Verfü-

gung.

Einer besonderen Erwähnung bedarf aber auch die

Zusammenarbeit mit den Schuldenberatungen, die

sich insbesondere durch folgende Projekte reali-

sierte:

Erstellung einer Verschuldungs DVD für Jugendli-

che zum Einsatz im Unterricht mit dem Ziel der Prä-

vention; Finanzierung des Drucks eines Haushalts-

buchs (Eingaben-Ausgabenaufzeichnung); Evalu-

ierung des Vorarlberger Finanzführerscheins und

des Oberösterreichischen Finanzführerscheins, so

dass beide Programme zur finanziellen Allgemein-

bildung von Jugendlichen optimiert werden konn-

ten; Finanzierung der Schulung von Multiplikato-

rInnen, insbesondere aus dem sozialarbeiterischen

Umfeld mit dem Ziel des Erwerbs von Finanzwissen.

Ebenfalls dem Erwerb von Finanzwissen dient das

seit Beginn 2008 auf der Homepage des BMSK be-

findliche Finanzportal. Es vermittelt Finanzbildung

z.B. in den Bereichen Sparen, Kredit und Leasing.

Häufige Fragen von KonsumentInnen sollen durch

FAQs auf der Homepage beantwortet werden.

Die Schulung von MultiplikatorInnen wurde darüber

hinaus auch noch in den Bereichen der Patienten-

rechte und der Sicherheit im Haushalt finanziert.

Sowohl im Jahr 2007 als auch im Jahr 2008 wurde

im Rahmen einer internationalen Kampagne der

Vollzugsbehörden im Bereich Verbraucherschutz

eine Kampagne zur Information der Bevölkerung

durchgeführt. Während man 2007 insbesondere

Warnungen vor unseriösen Internetangeboten und

Aufklärung über vorhandene Rechte in den Mittel-

punkt stellte, befasste sich der Schwerpunkt 2008

mit Werbeveranstaltungen und -fahrten.

Seit dem Jahr 2006 wird jährlich ein Schülerwettbe-

werb, der „Young Consumer Award“, ausgeschrie-

ben, der SchülerInnen animieren soll, sich mit spe-

ziellen Aspekten des Konsums auseinanderzuset-

zen. Die bisherigen Themen lauteten: „Alle Macht

den KonsumentInnen?“, „www – Werte, Waren,

Welten“ und „Klima – bist du noch zu retten?“

Im Rahmen der Publikationstätigkeit wurden nicht

nur Folder und Broschüren für Letztverbrauche-

rInnen erstellt (z.B. Privatkonkurs, Sie haben Recht

(türkisch), Mietrecht, Reise, Konsument und Ge-

richt, Fluggastrechte, Feuergefahr, Heimverträge

etc.), sondern auch die Reihe „Verbraucherrecht/

Verbraucherpolitik“ mit dem Konsumentenpoli-

tischen Jahrbuch 2005 – 2006, der Monografie

„Mächte des Marktes“ und diversen Tagungsbände

weitergeführt.

Bereits im Jahr 2006 erschienen die vom BMSK ge-

förderten und zum Einsatz in Deutschkursen für

MigrantInnen erstellten  Materialien „Deutsch für

KonsumentInnen“, die Alltagssituationen aus dem

Konsumleben in den Sprachunterricht integrieren.
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2.2. Konsumentenschutz: EU und international

Im Bereich Verbraucherschutz strebt die Europä-

ische Union die Gewährleistung eines hohen Ver-

braucherschutzniveaus an und stützt ihre diesbe-

züglichen Maßnahmen auf Artikel 153 (Verbrau-

cherschutz) und 95 (Binnenmarkt) des EG-Ver-

trages. Im Vertrag ist festgelegt, dass der Verbrau-

cherschutz aufgrund seines Querschnittscharak-

ters in anderen Politikbereichen zu berücksichtigen

ist. Die wesentlichen Rechtsakte sind die Richtlinien

über Produktsicherheit, Produkthaftung, irreführen-

de und vergleichende Werbung, Haustürgeschäfte,

Verbraucherkredit, Pauschalreisen, missbräuch-

liche Vertragsklauseln, Teilnutzungsrechte, Fern-

absatz, Preisauszeichnung, Unterlassungsklagen,

Gewährleistung, Fernabsatz von Finanzdienstleis-

tungen und unlautere Geschäftspraktiken.

Institutionell ist das BMSK für folgende Gremien auf

EU-Ebene zuständig:

1) Die Dossiers im Bereich Verbraucherschutz

werden in der Regel im „Rat Wettbewerbs-

fähigkeit“ behandelt. Innerstaatlich besteht in

diesem Bereich meist eine geteilte Zuständig-

keit mit anderen Ressorts. Dossiers im Zustän-

digkeitsbereich werden in der Ratsarbeits-

gruppe „Schutz und Information der Verbrau-

cher“ behandelt.

2) Weitere für den Verbraucherschutz wichtige

Gremien sind:

� Produktsicherheitsausschuss (gemäß Richt-

linie 2001/95/EG),

� Beratender Ausschuss für Finanzierungs-

fragen (gemäß Beschluss Nr. 1926/2006/

EG),

� Ausschuss über die Zusammenarbeit zwi-

schen den für die Durchsetzung der Ver-

braucherschutzgesetze zuständigen natio-

nalen Behörden (gemäß Verordnung

Nr. 2006/2004/EG), 

� Netzwerk der hohen Beamten des Verbrau-

cherschutzes (Consumer Policy Network),

� ECC-Ausschuss (European Consumer Cen-

tres).

Die folgende Darstellung umfasst neben allgemei-

nen Materien im Bereich des Verbraucherschutzes

(z.B. Strategie und Aktionsprogramm) auch solche

Materien, die federführend durch andere Ressorts

betreut wurden, wo jedoch im Sinne der Koordinie-

rungskompetenz des BMSK für den Verbraucher-

schutz eine maßgebliche Mitwirkung dieses Res-

sorts erfolgte.

2.2.1. Verbraucherpolitische Strategie 
2007-2013 (KOM(2007) 99 
endgültig vom 13.3.2007) und 
Aktionsprogramm im Bereich der 
Verbraucherpolitik (2007-2013) 
(Beschluss 1926/2006/EG vom 
18.12.2006)

Zum ersten Mal seit Bestehen einer Rechtsgrund-

lage für die Finanzierung der Verbraucherpolitik

1999 decken Strategie und Aktionsprogramm

denselben Zeitrahmen ab.

Die Kommission sieht ihre neue Strategie als we-

sentlichen Beitrag zur Schaffung von Wirtschafts-

wachstum und Arbeitsplätzen sowie dazu, die EU

ihren BürgerInnen näher zu bringen. Sie strebt drei

Schlüsselziele an, die im Rahmen des Verbraucher-

schutzprogramms 2007 bis 2013 umgesetzt werden

sollen: die Stärkung der VerbraucherInnen, die Ver-

besserung des Verbraucherwohls sowie der wirk-

same Schutz der VerbraucherInnen vor Risiken und

Gefahren.

Der Rat hat zur Strategie Ende Mai 2007 in einer

Entschließung u.a. die Stärkung des Vertrauens der

VerbraucherInnen in grenzüberschreitende Ver-

tragsabschlüsse, die bessere Vernetzung von alter-

nativen Streitbeilegungsmechanismen und die Prü-

fung von Mechanismen zur kollektiven Rechts-

durchsetzung auf europäischer Ebene hervorgeho-

ben. Als allgemeine Herausforderung werden ins-

besondere die Stärkung der Systeme zur Durchset-

zung der Vorschriften in den Mitgliedstaaten und die

Unterstützung der Europäischen Verbraucherzent-

ren (ECC-Net) genannt.

Im Aktionsprogramm findet die Strategie ihre Kon-

kretisierung: Für die Verfolgung der zwei großen

Ziele des Aktionsprogramms – die Sicherstellung

eines hohen Verbraucherschutzniveaus u.a. durch

bessere Information, Einbindung von Verbrauche-

rInneninteressen einerseits und bessere Rechts-

durchsetzung u.a. durch verbesserte Zusammenar-

beit zwischen Behörden und Verbraucherorganisa-

tionen, Information, Bildung und außergerichtliche

Streitbeilegung andererseits – werden 157 Mio.

EUR für die Jahre 2007 bis 2013 bereitgestellt. Da-

mit sollen 11 im Anhang des Aktionsprogrammes

angeführte Maßnahmen finanziert werden, welche

in den Jahresarbeitsprogrammen konkretisiert wer-
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den wie z.B. Projekte im Rahmen der Zusammenar-

beit zwischen Behörden.

2.2.2. Überwachung von 
verbraucherrelevanten 
Ergebnissen im Binnenmarkt:
das Verbraucherbarometer 
(KOM(2008) 31 endgültig)

Mit dem Verbraucherbarometer soll die Leistung

verschiedener Wirtschaftssektoren aus dem Blick-

winkel der KonsumentInnen untersucht werden.

Das System umfasst zwei Phasen. In der ersten

Phase erfolgt ein umfassendes Screening der Ein-

zelhandelsmärkte anhand von fünf verbraucherre-

levanten Schlüsselindikatoren: Preisniveau, Be-

schwerden, Wechselmöglichkeiten, Verbraucher-

zufriedenheit, Sicherheit.

Ziel ist es, Anzeichen auszumachen, die auf eventu-

elle Marktstörungen hinweisen. Solche Störungen,

die auf Praktiken hindeuten könnten, welche die

Kaufentscheidung der KonsumentInnen manipulie-

ren und den Wettbewerb im Einzelhandel behin-

dern, geben dann unter Umständen den Anstoß für

die zweite Phase – eine grundlegende, zielgerich-

tete Überprüfung der Verbrauchermärkte und an-

schließende Korrekturmaßnahmen.

2.2.3. Grünbuch: Überprüfung des 
gemeinschaftlichen Besitzstands 
im Verbraucherschutz (sog. 
Consumer Acquis) 
(KOM(2006) 744 endgültig)

Im Anschluss an die Mitteilung der Kommission „Eu-

ropäisches Vertragsrecht und Überarbeitung des

gemeinschaftlichen Besitzstands – Weiteres Vorge-

hen" (KOM(2004) 651 endgültig vom 11.10.2004),

in welcher die Notwendigkeit einer Verbesserung

der Qualität und Schlüssigkeit des bisherigen Ge-

meinschaftsrechts für mit VerbraucherInnen ge-

schlossene Verträge festgehalten wurde, hat die

Europäische Kommission am 8.2.2007 ein Grün-

buch zur Überprüfung des rechtlichen Rahmens für

Verbraucherschutz, der sich im Wesentlichen auf

acht für den Verbraucherschutz zentrale Richtlinien

stützt, vorgelegt. Darin stellt die Kommission zahl-

reiche Fragen zu möglichen Elementen einer hori-

zontalen Richtlinie, die verschiedene Bereiche (u.a.

Fernabsatz, Haustürgeschäfte, missbräuchliche

Klauseln, Gewährleistung) zusammenfassen soll.

Dabei wird eine Maximalharmonisierung und das

Prinzip der gegenseitigen Anerkennung zugrunde

gelegt. Aus Verbrauchersicht wurden vor allem zwei

zentrale Anliegen nach Brüssel transportiert: die

EU-weiten Standards müssen ein Mindestniveau

darstellen, über das die Mitgliedstaaten in bestimm-

ten Fällen auch hinausgehen dürfen müssen, um

ein hohes Verbraucherschutzniveau sicherzustel-

len. Weiters müssen sich VerbraucherInnen darauf

verlassen dürfen, dass in der Regel das Recht ihres

Heimatlandes zur Anwendung kommt, wenn sie

Verträge mit einem ausländischen Anbieter – etwa

im Internet – abschließen.

Die Kommission hat angekündigt, Ende 2008 einen

horizontalen Richtlinienvorschlag vorzulegen.

2.2.4. Überarbeitung der Richtlinie 
94/47/EG über den Schutz der 
VerbraucherInnen im Hinblick auf 
bestimmte Aspekte von Teilzeit-
nutzungsrechten, langfristigen 
Urlaubsprodukten sowie des 
Wiederverkaufs und Tauschs 
derselben (Timeshare-Richtlinie)

Neben einer Ausdehnung des Anwendungsbe-

reiches auf langfristige Urlaubsprodukte (Verträge

mit einer 1 Jahr übersteigenden Laufzeit) sind we-

sentliche Änderungen die Verlängerung der Wider-

rufsfrist auf 14 Tage, eine Präzisierung und Ver-

schärfung der Informationspflichten und eine Präzi-

sierung des Anzahlungsverbots während der Wi-

derrufsfrist.

In Österreich liegen kaum Konsumentenbeschwer-

den zu diesem Thema vor, weshalb die Änderungen

nur beschränkt Priorität haben. Dennoch ist die

Überarbeitung der Timeshare-Richtlinie für Öster-

reich von Interesse, da zu erwarten ist, dass die Eu-

ropäische Kommission aus den hier laufenden Ar-

beiten Schlüsse für die Arbeiten am Verbraucher-

rechts-Acquis2 ziehen wird, insbesondere in Bezug

auf die Erarbeitung eines vollharmonisierten „hori-

zontalen Instruments“, in dem bestimmte Aspekte

des Verbraucherrechts richtlinienübergreifend ge-

regelt werden sollen. Darüber hinaus wird aus der

Lösung der Harmonisierungsproblematik eine ge-

wisse Vorbildwirkung für die anderen Verbraucher-

schutz-Richtlinien abgeleitet werden.

Eine politische Einigung im Rat konnte bereits im

Sommer 2008 erzielt werden. Die Verhandlungen in

2. „Acquis communautaire“ (gemeinschaftlicher Besitzstand) bezeichnet den Gesamtbestand an Rechten und Pflichten, der für
die Mitgliedsstaaten der EU verbindlich ist.
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Brüssel wurden gemeinsam mit dem federführen-

den BMJ geführt.

2.2.5. Europäisches Vertragsrecht

Im engen Konnex mit der Überprüfung des Verbrau-

cherbesitzstandes stehen die Arbeiten zum Europä-

ischen Vertragsrecht. Der „Erste jährliche Fort-

schrittsbericht zum europäischen Vertragsrecht und

zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitz-

standes – KOM(2005) 456 endgültig vom

23.09.2005“ fasst die erzielten Fortschritte des Pro-

jekts „Europäisches Vertragsrecht“ zusammen und

stellt die seit der Mitteilung der Kommission aus dem

Jahr 2004 mit der Überprüfung des Besitzstandes

erzielten Forschritte und den Stand der laufenden

Überarbeitung dar.

Im „Zweiten Fortschrittsbericht zum Gemeinsamen

Referenzrahmen für ein Europäisches Ver-

tragsrecht – KOM(2007) 447 endgültig vom 25.7.

2007“ berichtet die Kommission über die Arbeiten im

Zusammenhang mit der Schaffung des Gemein-

samen Referenzrahmens für ein Europäisches Ver-

tragsrecht. Entsprechend der Ankündigung im „Ers-

ten Fortschrittsbericht“ hat die Kommission seit

2006 dem Verbrauchervertragsrecht Priorität einge-

räumt. Diese Arbeiten konnten bereits in das „Grün-

buch zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Be-

sitzstands im Verbraucherschutz“ einfließen. In ih-

rem Bericht erläutert die Kommission ihr Verständ-

nis des Begriffs „Gemeinsamer Referenzrahmen“.

Hierunter versteht sie ein „praktisches Instrumenta-

rium“ („toolbox“) oder ein Handbuch für die Kommis-

sion und den EU-Gesetzgeber für die Überprüfung

bestehender und die Erarbeitung neuer Rechtsvor-

schriften auf dem Gebiet des Vertragsrechts, also

ein Instrument zur besseren Rechtsetzung. Es solle

dazu dienen, Definitionen für Rechtsbegriffe, we-

sentliche Grundsätze und kohärente, zeitgemäße

Vertragsregeln vorzugeben. Eine breite Harmoni-

sierung des Privatrechts oder die Schaffung eines

Europäischen Zivilgesetzbuchs sei nicht geplant.

Offene Fragen bestünden im Hinblick auf den Gel-

tungsbereich des Gemeinsamen Referenzrah-

mens: Im Hinblick auf die divergierenden Mei-

nungen dazu, ob und inwieweit außer dem Verbrau-

chervertragsrecht auch andere Fragen des gemein-

schaftlichen Besitzstands im Vertragsrecht und des

allgemeinen Vertragsrechts einbezogen werden

sollten, hat der Ausschuss für Zivilrecht sich für ei-

nen umfassenden Gemeinsamen Referenzrahmen

entschieden, der das allgemeine Vertragsrecht ein-

schließlich des Verbrauchervertragsrechts erfasst.

Der Ausschuss für Zivilrecht empfiehlt in seinem Be-

richt, die grundlegenden Aspekte eines etwaigen

künftigen Gemeinsamen Referenzrahmens wie

folgt zusammenzufassen:

a) Zweck des Gemeinsamen Referenzrahmens:

Instrument zur besseren Rechtsetzung, das

auf die gesetzgebenden Organe der Gemein-

schaft ausgerichtet wird;

b) Inhalt des Gemeinsamen Referenzrahmens:

Paket von Definitionen, allgemeinen Grund-

sätzen und Mustervorschriften auf dem Gebiet

des Vertragsrechts, die sich aus verschiede-

nen Quellen ableiten;

c) Anwendungsbereich des Gemeinsamen Refe-

renzrahmens: allgemeines Vertragsrecht ein-

schließlich des Verbrauchervertragsrechts;

d) Rechtswirkung des Gemeinsamen Referenz-

rahmens: ein Bündel von nicht bindenden

Leitlinien, das die gesetzgebenden Organe auf

Gemeinschaftsebene auf freiwilliger Grund-

lage als gemeinsame Inspirationsquelle oder

Referenz und im Rahmen der Rechtsetzung

nutzen.

2.2.6. Richtlinie 2008/48/EG über 
Verbraucherkreditverträge

Nach jahrelangen Verhandlungen auf EU-Ebene

(u.a. während österreichischer EU-Ratspräsident-

schaft) wurde im April 2008 die Richtlinie über Ver-

braucherkreditverträge beschlossen. Sie löst die

derzeit geltende Richtlinie ab und muss innerhalb

von zwei Jahren in österreichisches Recht umge-

setzt werden.

Die Richtlinie enthält Werbevorschriften, vorvertrag-

liche Informationsvorschriften, das Prinzip der Prü-

fung der Kreditwürdigkeit, verpflichtende Inhalte

den Vertrag betreffend, bei Erfordernis grenzüber-

schreitender Zugang zu den Datenbanken der Mit-

gliedstaaten, ein Rücktrittsrecht, Bestimmungen zur

Berechnung des Effektivzinssatzes, zur vorzeitigen

Rückzahlung und zu Überziehungskrediten.

Sofern Zinssätze oder Zahlenangaben in der Wer-

bung vorkommen, muss diese Werbung Standard-

informationen enthalten: z.B. darüber, ob ein fester

oder variabler Sollzinssatz vereinbart wird, über alle

Kosten, die in die Gesamtkreditkosten einbezogen

werden, den Gesamtkreditbetrag, den effektiven

Zinssatz usw.

Eines der Hauptanliegen der Richtlinie ist es, dass

VerbraucherInnen durch vorvertragliche und ver-

tragliche Informationen in die Lage versetzt werden,

beim Abschluss eines Kreditvertrags eine Entschei-
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dung in Kenntnis der Sachlage zu treffen. Die Lö-

sung besteht in einer besseren Strukturierung der

vorvertraglichen und vertraglichen Informationen

durch ein Standardformular.

In Österreich wird den VerbraucherInnen künftig ein

neues Rücktrittsrecht zustehen: Innerhalb eines

Zeitraums von 14 Kalendertagen können sie ohne

Angabe von Gründen von dem Kreditvertrag zu-

rücktreten. Neue Bestimmungen klären, in welcher

Beziehung dieses Recht zu anderen Rücktritts-

rechten steht.

Im Hinblick auf die vorzeitige Rückzahlung eines

Verbraucherkredits, der bislang in Österreich ohne

Entschädigung der KreditgeberIn möglich war, er-

gibt sich eine geringfügige Verschlechterung durch

die Richtlinie: Der KreditgeberIn wird bei vorzeitiger

Rückzahlung des Kredits ein beschränkter An-

spruch auf Entschädigung in Höhe von 0,5% oder

1% des vorzeitig zurückgezahlten Kreditbetrags

eingeräumt. Diese Entschädigung darf allerdings

nur dann verlangt werden, wenn es sich um Kredite

mit einem festen Zinssatz handelt. Außerdem wer-

den die Mitgliedstaaten vorsehen können, dass Kre-

ditgeberInnen dann keine Entschädigung für vorzei-

tige Rückzahlung verlangen können, wenn der

Rückzahlungsbetrag innerhalb eines Zwölfmonats-

zeitraums nicht höher als 10.000 EUR (oder darun-

ter) ist. Diesbezüglich besteht Spielraum bei der na-

tionalen Umsetzung. Die Mitgliedstaaten können

vorsehen, dass die KreditgeberInnen einen allfäl-

ligen höheren Schaden verlangen können, sofern

dieser beweisbar ist.

Im Hinblick auf Kontoüberziehungen sind mehrere

Informationspflichten festgelegt: Zum einen sind

VerbraucherInnen schon vorvertraglich über die

Gesamthöhe einer solchen Überziehung, über die

Höhe der Zinsen, die Art und Weise einer allfälligen

Änderung solcher Zinsen und auch über sonstige

Verzugskosten zu informieren. VerbraucherInnen

müssen darüber hinaus – wenn eine Überziehung

gewährt wird – mittels Kontoauszugs u.a. auch über

den aktuell geltenden Zinssatz und die verrechne-

ten Entgelte sowie über Änderungen des Zins-

satzes im Vorhinein unterrichtet werden.

Wenn es zu einer Überschreitung einer vereinbar-

ten Überziehungsgrenze kommt, müssen Verbrau-

cherInnen über diesen Umstand, über die Höhe der

Überschreitung, den Zinssatz und sonstige Ver-

tragsstrafen, Entgelte oder Verzugszinsen infor-

miert werden. (In Österreich werden derzeit auf

Grund der Steuerbestimmungen, die jede Überzie-

hung mit einer Kreditvertragssteuer belasten, alle

Kontoüberziehungen als Überschreitungen behan-

delt).

Die geltende Richtlinie ist im Hinblick auf die Berech-

nung des Effektivzinssatzes, der dem Vergleich ver-

schiedener Anbote dient, leider ungenau. Insofern

gibt es immer wieder Kreditanbote, die – unter Beru-

fung auf die geltende Richtlinie – einen irreführen-

den Effektivzinssatz enthalten (dieser wurde z.B.

auf Grund eines nur ein Jahr geltenden Fixzins-

satzes berechnet; für den Großteil der Laufzeit kam

dann aber ein viel höherer variabler Zinssatz zur An-

wendung). In Zukunft ist der Berechnungsmodus

genauer definiert, sodass es zu solchen irreführen-

den Zinssätzen nicht mehr kommen kann.

2.2.7. Post – Marktöffnung

Aufgrund der Richtlinie 2008/6/EG vom 20. Februar

2008 im Hinblick auf die Vollendung des Binnen-

marktes der Postdienste der Gemeinschaft muss

der Postsektor in Österreich spätestens mit 1. Jän-

ner 2011 völlig liberalisiert sein.

2.2.8. Verbesserungen für Bahnreisende

Um die Passagierrechte der BürgerInnen der Euro-

päischen Union auch im Bereich des Eisenbahnver-

kehrs zu stärken, hat diese im Oktober 2007 die Ver-

ordnung 1371/2007 erlassen. Sie gilt sowohl für den

EU-weiten zwischenstaatlichen Eisenbahnverkehr

als auch für Reisen innerhalb eines Mitgliedsstaa-

tes. Die neue Verordnung enthält u.a. Regelungen

zu den Themen Schadenersatz für Gepäck- und

Personenschäden, Erstattung von Fahrpreisen

bzw. Weiterreise mit geänderter Streckenführung,

Entschädigungen und Betreuung von Fahrgästen

bei Verspätungen sowie ein eigenes Kapitel über

die Rechte von Fahrgästen mit Behinderung und

Personen mit eingeschränkter Mobilität. Sie tritt in

mehreren Stufen in Kraft, wobei gewisse Basis-

rechte bereits ab dem 3.12.2009 gelten werden.

2.2.9. Vorschlag für eine Verordnung 
betreffend die Information der 
Verbraucher bei Lebensmitteln 
(KOM(2008) 40)

Die Europäische Kommission hat am 30.1.2008 ei-

nen Vorschlag für eine Verordnung betreffend die

Information der VerbraucherInnen über Lebensmit-

tel angenommen, der die Lebensmittelkennzeich-

nung umfassend regeln und mehrere geltende

Rechtsakte zusammenfassen soll. Der Anwen-

dungsbereich der Verordnung ist breit. Die Verord-
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nung gilt für alle Lebensmittel, die an Konsu-

mentInnen abgegeben werden (einschließlich der

Abgabe an die Gastronomie), wobei das Ausmaß

der Kennzeichnung jeweils differenziert vorgese-

hen ist. Während die bisherigen Kennzeichnungse-

lemente für verpackte Lebensmittel im Wesent-

lichen beibehalten wurden, ist für unverpackte Le-

bensmittel sowie die Gastronomie nur die Allergen-

kennzeichnung verbindlich. Im Übrigen ist es in die-

sen Bereichen den Mitgliedstaaten überlassen, wei-

tere Regelungen vorzusehen. Aus konsumenten-

politischer Sicht wurde damit eine langjährige For-

derung erfüllt. Bedauerlich ist, dass bei verpackten

Lebensmitteln weiterhin keine Angabe der Herkunft

der Lebensmittel vorgesehen ist.

Was die Form der Kennzeichnung betrifft, enthält

der Vorschlag teilweise Verbesserungen. Die

Schriftgröße muss drei mm betragen und es muss

der nötige Kontrast gegeben sein. Eine weitere we-

sentliche Neuerung betrifft die jetzt verbindlich vor-

gesehene Nährwertkennzeichnung für verpackte

Lebensmittel. Bedauerlicherweise wurde aber die

Ampelkennzeichnung, die durch die Ampelfarben

den KonsumentInnen eine leichte Einschätzung der

Nährwerte (hoch-mittel-gering) ermöglichen soll,

nicht vorgesehen.

Die Verhandlungen auf Ratsebene haben bereits

begonnen und werden federführend vom legistisch

zuständigen BMGFJ betreut.

2.2.10. Internationales Privatrecht: 
Verbraucherrelevante Regelungen 
zum anwendbaren Recht bei 
vertraglichen (Rom I) und bei 
außervertraglichen (Rom II) 
Schuldverhältnissen

Die beiden Verordnungen Rom I und Rom II legen

u.a. fest, welches Recht einerseits bei Verbraucher-

verträgen (ROM I) und andererseits bei außerver-

traglichen Schuldverhältnissen (z.B. einer unlau-

teren Wettbewerbshandlung) (ROM II) zur Anwen-

dung kommt, sofern ein Auslandsbezug gegeben

ist. Beide Verordnungen enthalten eigene Bestim-

mungen für VerbraucherInnen.

ROM II wurde bereits am 31.7.2007 im Amtsblatt

der EU veröffentlicht (Verordnung (EG) Nr. 864/

2007). Grundsätzlich gilt, dass bei unlauteren Wett-

bewerbshandlungen das Recht jenes Staates gilt, in

dem die Interessen der KonsumentInnen beein-

trächtigt werden (können).

Zu Rom I erfolgte die politische Einigung am

6.12.2007. Bei grundsätzlich geltender Parteienau-

tonomie müssen in bestimmten Fällen die zwin-

genden Verbraucherschutzbestimmungen zur An-

wendung kommen.

2.2.11. Internet-Surftage zur 
Preisauszeichnung von Fluglinien

Das BMSK hat im Rahmen der Behördenkooperati-

on im Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit

dem Europäischen Verbraucherzentrum Österreich

(ECC Austria) insgesamt 20 Websites von Flugli-

nien und Reisevermittlern aus zehn europäischen

Ländern auf Anwenderfreundlichkeit und Preis-

transparenz untersucht. Dieser Internet-Sweep

„Can You Trust Air Selling Ticket Websites?”

(24.09.2007 bis 28.09.2007) widmete sich insbe-

sondere der Vertrauenswürdigkeit und Benutzer-

freundlichkeit von Websites bei der Onlinebuchung

von Flügen.

Untersucht wurde primär eine korrekte Preisaus-

zeichnung mit Aufschlüsselung der Zuschläge (z.B.

Treibstoffzuschläge und Servicegebühren) sowie

ein klar ersichtlicher Zugang zu den Allgemeinen

Geschäftsbedingungen und weiteren kundenrele-

vanten Informationen wie Stornobedingungen. Die

Recherchen ergaben ein weitestgehend positives

Bild und ergaben keine schwerwiegenden Verstö-

ße.

2.2.12. Das Netz der Europäischen 
Verbraucherzentren (sog. ECC-Net)

Die Europäische Kommission hat in Kooperation mit

den zuständigen Ministerien insgesamt 27 Europä-

ische Verbraucherzentren in den Mitgliedstaaten

eingerichtet. Das BMSK kofinanziert das Europä-

ische Verbraucherzentrum in Österreich (EVZ oder

ECC Vienna), welches seit 1999 einen ganz we-

sentlichen Beitrag zur Aufklärung der Verbraucher

über ihre Rechte leistet und österreichischen Kon-

sumentInnen erfolgreich bei der raschen und unbü-

rokratischen Lösung von Problemen im Bereich des

grenzüberschreitenden Verbraucherschutzes hilft.

Wie notwendig und wichtig dieses Netzwerk ist,

zeigt auch die hohe Anzahl von rund 9.000 Verbrau-

cherbeschwerden pro Jahr beim EVZ. Um zu ge-

währleisten, dass die grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit der einzelnen Verbraucherzentren

besser und effizienter funktioniert, hat die Europä-

ische Kommission 2007 ein so genanntes IT-Tool

ins Leben gerufen, welches einen raschen Daten-

austausch ermöglicht.
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2.2.13. Produktsicherheit 

Hervor zu heben ist vor allem das Europäische Pro-

duktsicherheitsnotfallsverfahren RAPEX („Rapid

Exchange of Information System“). Über dieses

Meldesystem der Europäischen Kommission, an

dem alle EU-Mitgliedstaaten teilnehmen, erfolgt der

Datenaustausch über Maßnahmen, die gegen ge-

fährliche Produkte ergriffen werden. Das bedeutet,

dass ein Produkt-Rückruf, der z.B. in Portugal oder

Finnland stattfindet, innerhalb kurzer Zeit allen Pro-

duktsicherheitsbehörden in der ganzen EU bekannt

ist. 2007 wurden über RAPEX mehr als 1.600 (2006:

1.100) gefährliche Produkte gemeldet. Dies ermög-

licht auch den österreichischen Behörden, rechtzei-

tig geeignete Maßnahmen gegen solche Produkte

zu treffen.

Weiters ist das BMSK Mitglied von PROSAFE,

einem informellen Gremium zum Informations- und

Erfahrungsaustausch.

Einige EU-Rechsakte wurden in 
österreichisches Recht umgesetzt bzw. gelten 
unmittelbar. Sie finden sich im Kapitel über 
nationale Aktivitäten:

Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (2005/

29/EG) in die Novelle zum Bundesgesetz gegen den

unlauteren Wettbewerb; Verordnung über verbes-

serte Rechte für behinderte Flugreisende und sol-

che mit eingeschränkter Mobilität (1107/2006); die

Liberalisierung der Energie-, Post- und Telekommu-

nikationsmärkte und die Verordnung über die Zu-

sammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung

der Verbraucherschutzgesetze zuständigen natio-

nalen Behörden (die sog. „Verordnung über die Zu-

sammenarbeit im Verbraucherschutz“) (2006/2004/

EG).

2.2.14. Internationale Aktivitäten im 
Bereich des Verbraucherschutzes

OECD-Verbraucherpolitischer Ausschuss

Der verbraucherpolitische Ausschuss der OECD ist

die einzige internationale Plattform für Diskussionen

über Verbraucherpolitik. Zu seinen Aktivitäten zäh-

len Leitlinien, Empfehlungen, Studien, Rechtsver-

gleiche, Datenbanken, Länderberichte sowie Fort-

bildungsmaterial. In den letzten Jahren wurden das

Thema Internet und moderne Technologien immer

stärker in den Vordergund gestellt und war Gegen-

stand mehrere Aktivitäten u.a:

OECD-Empfehlung über Streitbeilegungs- 
und Abhilfeverfahren für VerbraucherInnen
Studien (v.a. das Spezialeurobarometer 2006 über

den Verbraucherschutz im Binnenmarkt) belegen

ein Misstrauen der VerbraucherInnen in den Online-

Handel in Bezug auf die Streitbeilegung und eine

Unzufriedenheit mit der gelieferten Ware oder

Dienstleistung. Die vorliegende Empfehlung deckt

innerstaatliche wie grenzüberschreitende Busi-

ness-to-Consumer (B2C)-Geschäfte3 ab und soll

VerbraucherInnen sowohl im schnell wachsenden

Internethandel wie auch im Off-Line-Handel eine

Hilfe sein. Sie setzt sich zum Ziel, den Zugang zum

Recht und seiner Durchsetzung durch faire, zügige

und finanziell tragbare Streitbeilegungs- und Abhil-

feverfahren insbesondere bei Verletzung kollektiver

Interessen zu erleichtern.

ICPEN (International Consumer Protection 
and Enforcement Network)
Das informelle internationale Forum dient der Be-

kämpfung irreführender Handelspraktiken und hat

Behörden (meist OECD-Länder) im Bereich des

Konsumentenschutzes als Mitglieder (für Öster-

reich die Konsumentenschutzsektion des BMSK).

Die Zusammenarbeit erfolgt in Form von informellen

Kontakten, durch Informationsaustausch über

grenzüberschreitende Streitigkeiten (z.B. Firmen-

buchauszüge, Postfächer, Gerichtsverfahren) und

über die Rechtslage sowie in Form von Projekten

wie Internet-Surftage und zunehmend Verbraucher-

bildungsmaßnahmen. Seit 2006 werden jährlich

weltweit gleichzeitig einen Monat lang, dem soge-

nannten „Fraud Prevention Month“, Kampagnen

zum Schutz von KonsumentInnen vor grenzüber-

schreitenden unlauteren Geschäftspraktiken abge-

halten. Thema und Vorgangsweise sind national zu

bestimmen: Österreich hat sich von Anfang an be-

teiligt, intensiver in den Jahren 2007 und 2008: Die

Konsumentenschutzsektion des BMSK informierte

vom 26.2. bis 25.3.2007 unter dem Motto „Umsonst

gibt´s nix!“ über Gewinnspiele und -zusagen (egal,

über welches Medium), Angebote im Internet („In-

ternetabzocke“), Mehrwertnummern, zu denen den

KonsumentInnen suggeriert wird, sie seien beson-

ders günstig, attraktiv oder gar gratis und Kunden-

karten, die in der Regel mit Datenpreisgabe verbun-

den sind. Von 26.2. bis 28.3.2008 wurde unter dem

Motto „Reingefallen?...ich nicht! – Werbeveranstal-

tungen und Ausflugsfahrten – Gewinn oder Falle?“

eine Information und Sensibilisierung v.a. von Se-

niorInnen für Fallen und Tricks bei Werbeveranstal-

tungen und Ausflugsfahrten (irreführende Gewinn-

3.  „Business-to-Consumer“ steht für Handelsbezeichnungen zwischen Unternehmer und Privatpersonen (Konsumenten).
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ankündigungen in der Einladung, überhöhte Preise,

Lieferprobleme u.ä.) angestrebt.

EU-Ratspräsidentschaft in der ersten 
Jahreshälfte 2006 – Veranstaltungen des 
BMSK
Während der österreichischen Ratspräsidentschaft

im ersten Halbjahr 2006 wurden seitens des BMSK

drei Veranstaltungen im Bereich des Konsumenten-

schutzes abgehalten.

Im Workshop über alternative Streitbeilegung am

23. Februar 2006 diskutierte die Europäische Kom-

mission mit VertreterInnen von Streitbeilegungsstel-

len und zuständiger Ministerien Mechanismen der

alternativen Streitbeilegung („Alternative Dispute

Resolution“ – ADR). Aus einer vom BMSK beauf-

tragten Studie ging hervor, dass VerbraucherInnen

ADR-Verfahren jedenfalls nur dann wählen, wenn

gegenüber anderen Alternativen klar kommunizier-

bare Vorteile bestehen.

Bei der Konferenz „Effektiver Rechtsschutz – die

verbraucherrechtlichen Instrumente der Unterlas-

sungs- und der Gruppenklage“ am 24. Februar

2006 wurden Instrumente der kollektiven Rechts-

durchsetzung, insbesondere die Unterlassungs-

und die Sammelklage, diskutiert. Aus einer Studie

des BMSK gingen klare Defizite in der praktischen

Anwendung der Richtlinie über Unterlassungskla-

gen in den Mitgliedstaaten sowie die Notwendigkeit

einer rascheren Verfahrensführung hervor. Außer-

dem war das in Europa relativ junge Instrument der

Sammel- und Gruppenklagen Thema.

Beim Europäischen Verbrauchertag am 15. März

2006 wurden bei einer in Zusammenarbeit mit dem

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss

veranstalteten Tagung Erfahrungen über vergan-

gene wie gegenwärtige Initiativen der Verbraucher-

bildung ausgetauscht.
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3. Pflegevorsorge

Im Jahr 1993 wurde in Österreich eine umfassende

Reform der Pflegevorsorge durchgeführt. Mit dem

Inkrafttreten des Bundespflegegeldgesetzes

(BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, und den neun korres-

pondierenden Landespflegegeldgesetzen wurde

ein siebenstufiges, bedarfsorientiertes Pflegegeld

eingeführt. Auf dieses Pflegegeld besteht unabhän-

gig von Einkommen und Vermögen sowie der Ursa-

che der Pflegebedürftigkeit ein Rechtsanspruch.

Damit gibt es ein geschlossenes Pflegegeldsystem,

dem alle Pflegebedürftigen angehören.

Parallel dazu wurde zwischen Bund und Ländern

eine Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen

des Bundes und der Länder für pflegebedürftige

Personen (Pflegevorsorge-Vereinbarung), BGBl.

Nr. 866/1993, abgeschlossen, die am 1. Jänner

1994 in Kraft trat. Darin verpflichten sich die Länder

für einen dezentralen flächendeckenden Auf- bzw.

Ausbau der sozialen Dienste zu sorgen.

Das Hauptziel der Reform der Pflegevorsorge war

es, pflegebedürftige Menschen durch eine direkte

Geldleistung finanziell zu entlasten sowie durch ein

Angebot an sozialen Dienstleistungen ein selbst-

ständiges, bedürfnisorientiertes Leben zu ermögli-

chen und auch die Teilnahme am sozialen Leben zu

verbessern.

Pflege soll für alle Betroffenen leistbar sein und darf

nicht zu finanzieller Abhängigkeit und Armut führen.

In diesem Sinne ist auch darauf hinzuweisen, dass

das Pflegegeld in erster Linie den unteren Einkom-

mensschichten zugute kommt und somit auch einen

Beitrag zur Armutsbekämpfung leistet.

3.1. PflegegeldbezieherInnen

3.1.1. Anzahl der PflegegeldbezieherInnen 
und Aufwand

Zwischen 2003 und 2008 ist die Anzahl von Pflege-

geldbezieherInnen nach dem Bundespflegegeldge-

setz um 12% (2003: 305.246, 2008: 341.978) ge-

stiegen.

Die meisten BezieherInnen (34%) sind in der Stufe

2. 68% der BezieherInnen sind Frauen.

Der Aufwand für Pflegegeldleistungen des Bundes

lag im Jahr 2007 bei 1,69 Mrd. EUR.

Bei den PflegegeldbezieherInnen nach den Lan-

despflegegeldgesetzen ergibt sich zwischen 2002

und 2006 folgendes Bild:

Der Anstieg zwischen 2002 und 2006 beträgt 12%.

Besonders starke Anstiege sind bei den Stufen 1

und 7 zu beobachten.

Im Dezember 2006 bezogen 59.500 Personen Pfle-

gegeld nach den Landespflegegeldgesetzen. Der

Frauenanteil liegt bei 66%. Mit 31% ist der Beziehe-

rInnenanteil in der Stufe 2 am höchsten, gefolgt von

den Stufen 1 und 3 (analog zu den Bundespflege-

geldbezieherInnen).            

PflegegeldbezieherInnen 2003 – 2008 
(nach dem Bundespflegegeldgesetz)1)

Jahr 2003 2008
Steigerung

 2003 – 2008 in %

Stufe 1 61.667 74.574 21

Stufe 2 109.086 116.433 7

Stufe 3 52.012 55.979 8

Stufe 4 45.974 52.346 14

Stufe 5 24.786 27.129 9

Stufe 6 6.952 9.585 38

Stufe 7 4.769 5.932 24

Gesamt 305.246 341.978 12

Quelle: Bericht des Arbeitskreises für Pflegevorsorge,
Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

1) ohne Opferfürsorge und Landeslehrer

PflegegeldbezieherInnen der Länder, 
2002 – 20061)

2002 2006
Steigerung

2002 – 2006 in %

Stufe 1 10.300 12.200 18

Stufe 2 16.600 18.600 12

Stufe 3 10.300 11.300 10

Stufe 4 6.900 7.700 12

Stufe 5 4.600 4.700 2

Stufe 6 3.000 3.200 7

Stufe 7 1.600 1.900 19

Gesamt 53.300 59.500 12

Quelle: Bericht des Arbeitskreises für Pflegevorsorge

1) Stand Dezember
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Der Aufwand für Pflegegeldleistungen der Länder

hat im Jahr 2006 301,5 Mio. EUR betragen.

3.1.2. Antragsbewegungen im Bereich 
der Pensionsversicherungsträger

Die linke Tabelle gibt die Zahl der Verfahren auf Zu-

erkennungen eines Pflegegeldes für das Jahr 2007

wieder.

Die folgende Tabelle gibt die Zahl der Verfahren auf

Erhöhung des Pflegegeldes für das Jahr 2007 wie-

der.

3.1.3. Anzahl der Klagen gegen 
Pflegegeldbescheide der 
Pensionsversicherungsträger

Gegen Pflegegeldbescheide besteht die Möglich-

keit der Klage beim Arbeits- und Sozialgericht.

Nachstehend ist die Anzahl der Klagen gegen Pfle-

gegeldbescheide der Pensionsversicherungsträger

für das Jahr 2006 dargestellt :   

PflegegeldbezieherInnen des Bundes 1)

Männer Frauen Gesamt
Anteil in %
insgesamt

Monatsbetrag
2008 in EUR

Monatsbetrag
ab 1.1.2009 in EUR

Stufe 1 20.863 53.711 74.574 22 148,3 154,2

Stufe 2 39.613 76.820 116.433 34 273,4 284,3

Stufe 3 18.800 37.179 55.979 16 421,8 442,9

Stufe 4 17.790 34.556 52.346 15 632,7 664,3

Stufe 5 8.711 18.418 27.129 8 859,3 902,3

Stufe 6 3.415 6.170 9.585 3 1.171,70 1.242,00

Stufe 7 1.880 4.052 5.932 2 1.562,10 1.655,80

Gesamt 111.072 230.906 341.978 100

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger
1) ohne Opferfürsorge und Landeslehrer, Stand Februar 2008

PflegegeldbezieherInnen der Länder, Dezember 2006

Männer Frauen Gesamt
Anteil in %
insgesamt

Monatsbetrag in 
EUR

Monatsbetrag ab 
1.1.2009 in EUR

Stufe 1 3.800 8.300 12.200 21 148,3 154,2

Stufe 2 6.000 12.700 18.600 31 273,4 284,3

Stufe 3 3.900 7.300 11.300 19 421,8 442,9

Stufe 4 2.600 5.000 7.700 13 632,7 664,3

Stufe 5 1.600 3.100 4.700 8 859,3 902,3

Stufe 6 1.500 1.700 3.200 5 1.171,70 1.242,00

Stufe 7 700 1.100 1.900 3 1.562,10 1.655,80

Gesamt 20.200 39.300 59.500 100

Quelle: Bericht des Arbeitskreises für Pflegevorsorge 2006

Pflege – Neuanträge, 2007

eingelangte 

Neuanträge 70.600

Summe aller 

erledigten 

Neuanträge 71.600 100%

davon erstmalige 

Zuerkennungen, 

insgesamt 53.600 75%

davon Stufe 1 19.900 37%

davon Stufe 2 20.500 38%

davon Stufe 3 5.800 11%

davon Stufe 4 4.600 9%

davon Stufe 5 1.900 4%

davon Stufe 6 600 1%

davon Stufe 7 400 1%

100%

Ablehnungen 10.700 15%

Sonstige 

Erledigungen 1
7.300 10%

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

1) Weiterleitungen an andere Entscheidungsträger, 
Verfahrenseinstellungen wegen Tod des/der AntragstellerIn

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument72 von 289



3. Pflegevorsorge 

72

3.2. Novellen im Bereich der Pflegevorsorge

BGBl. I Nr. 132/2005
Mit dem Sozialversicherungs-Änderungsgesetz

2005 wurde mit Wirksamkeit 1. Jänner 2006 eine

neue begünstigte Selbstversicherung in der Pensi-

onsversicherung für Zeiten der Pflege eines nahen

Angehörigen geschaffen. Es muss zumindest ein

Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 3 vorliegen. In

diesen Fällen übernimmt der Bund, wie bei der be-

reits bestehenden Möglichkeit der begünstigten

Weiterversicherung in der Pensionsversicherung,

den fiktiven Dienstgeberbeitrag.

Als Beitrag zur Selbstversicherung sind 10,25%

der Beitragsgrundlage, die mit 1.350,00 EUR (ab

2008: 1.456,62 EUR) festgesetzt wurde, zu zahlen.

Der Eigenbeitrag, den der selbstversicherte Ange-

hörige zu leisten hat, betrug im Jahr 2006 monat-

lich 138,38 EUR bzw. beträgt im Jahr 2008 monat-

lich 149,30 EUR. Die Differenz auf den vollen Pen-

sionsversicherungsbeitrag trägt der Bund.

Da anzunehmen ist, dass der auf die Pflegeperson

entfallende Beitragsteil durch das Pflegegeld finan-

ziert wird, wurde daher auch für diese Fälle in § 12

Abs. 3 Z 2 BPGG eine Ausnahmebestimmung vom

Ruhen des Pflegegeldes festgelegt: Bei statio-

närem Krankenhausaufenthalt wird das Pflegegeld

im Umfang der Beitragshöhe ausbezahlt.

BGBl. I Nr. 89/2006
Im Rahmen des Bundesgesetzes, mit dem ein

Bundesgesetz über die Übertragung der Aufgaben

des Bundespensionsamtes an die Versicherungs-

anstalt öffentlich Bediensteter (Bundespensions-

amtübertragungs-Gesetz – BPAÜG) erlassen wur-

de, wurde auch das Bundespflegegeldgesetz no-

velliert.

Nach den Bestimmungen des BPAÜG hat die Ver-

sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter mit Wir-

kung vom 1. Jänner 2007 im übertragenen Wir-

kungsbereich alle am 31. Dezember 2006 vom Bun-

despensionsamt wahrgenommenen Aufgaben zu

vollziehen.

Pflegegeld – Erhöhungsanträge, 2007

eingelangte 

Erhöhungsanträge 79.800

Summe der 

erledigten 

Erhöhungsanträge 80.500 100%

davon 

Zuerkennung eines 

höheren 

Pflegegeldes 54.600 68%

davon Stufe 2 10.100 18%

Stufe 3 12.200 22%

Stufe 4 14.800 27%

Stufe 5 11.200 20%

Stufe 6 3.800 7%

Stufe 7 2.600 5%

100%

Ablehnungen 16.300 20%

Sonstige 

Erledigungen 1) 9.600 12%

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

1) Weiterleitungen an andere Entscheidungsträger, 
Verfahrenseinstellungen wegen Tod des/der AntragstellerIn

Pflege-Entscheidungen PV-Träger, 2006

absolut Anteil

Entscheidungen der 

Pensionsversicherungsträger 

(Neu- und Erhöhungsanträge) 150.300

Eingebrachte Klagen 6.400

Anteil Klagen/Entscheidungen 4%

Erledigungen der Arbeits- und 

Sozialgerichte 6.300 100%

davon

Stattgebungen 500 8%

Vergleiche 2.900 45%

Klagerücknahmen 2.000 32%

Abweisungen 800 13%

sonstige Erledigungen1 100 2%

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

1) Einstellungen wegen Tod des/der AntragstellerIn
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Dazu zählen auch Aufgaben als Entscheidungsträ-

ger im Bereich des Bundespflegegeldgesetzes. Es

wurde daher im gegenständlichen Bundesgesetz

auch das Bundespflegegeldgesetz dahingehend

geändert, als die Änderung des Entscheidungsträ-

gers auch im BPGG nachvollzogen wurde.

BGBl. I Nr. 31/2007
Mit dem Sozialrechts-Änderungsgesetz 2007 ist es

im Bereich der begünstigten Weiter- oder Selbst-

versicherung in der Pensionsversicherung für Zei-

ten der Pflege eines nahen Angehörigen insoweit

zu einer Verbesserung pflegender Angehöriger ge-

kommen, als eine Verpflichtung des Bundes zu ei-

ner zeitlich befristeten Tragung der überwiegen-

den bzw. gesamten Beitragslast zugunsten freiwil-

lig pensionsversicherter pflegender Angehöriger

mit Wirkung ab 1. Juli 2007 geschaffen wurde.

Nach dem neuen § 77 Abs. 9 des Allgemeinen So-

zialversicherungsgesetzes (ASVG) und den gleich-

artigen Parallelregelungen in den übrigen Sozialver-

sicherungsgesetzen wird vorgesehen, dass der

Bund neben der schon bislang vorgesehenen Über-

nahme des Dienstgeberbeitrages in Hinkunft für

längstens 48 Kalendermonate auch die Hälfte jenes

Beitragteiles übernimmt, der auf die freiwillig versi-

cherte Pflegeperson entfällt (Dienstnehmerbeitrag),

wenn ein naher Angehöriger mit Anspruch auf Pfle-

gegeld der Stufe 4 gepflegt wird; hat der nahe Ange-

hörige zumindest Anspruch auf Pflegegeld der

Stufe 5, so trägt der Bund die Beiträge für längstens

48 Kalendermonate zur Gänze.

BGBl. I Nr. 34/2007, BGBl. I Nr. 51/2007
Durch die Novellen zum Bundespflegegeldgesetz

und die dazu erlassenen Richtlinien des Sozialmi-

nisteriums wurde mit Wirkung 1. Juli 2007 ein För-

dermodell zur 24-Stunden-Betreuung geschaffen,

um pflegebedürftigen Menschen mit Anspruch auf

Pflegegeld ab der Stufe 3 oder ihren Angehörigen

Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds für

Menschen mit Behinderung zur Förderung der 24-

Stunden-Betreuung zu Hause zu gewähren.

3.3. Qualitätssicherung

Seit der Einführung des Pflegevorsorgesystems

wird ein besonderes Augenmerk auf die Treffsicher-

heit des Pflegegeldes und die Sicherung der Quali-

tät der erbrachten Pflege gelegt. Obwohl durch wis-

senschaftliche Studien belegt wurde, dass die

Pflege innerhalb der Familie von hoher Qualität ist,

sollten weitere Maßnahmen gesetzt werden, um

eine bestmögliche Pflegesituation für alle Beteilig-

ten zu erreichen. Außerdem ist das Wissen über die

konkrete Pflegesituation von Pflegegegeldbeziehe-

rInnen auch eine entscheidende Voraussetzung für

die Weiterentwicklung des Systems.

Es wurde daher mit der Novelle zum Bundespflege-

geldgesetz, BGBl. I Nr. 69/2001, durch § 33a eine

gesetzliche Grundlage für die Verwirklichung eines

Qualitätssicherungssystems im Bereich der Pflege-

vorsorge geschaffen. Diesem Bereich kommt durch

seine gesetzliche Verankerung verstärkt Bedeu-

tung zu. Zu diesem Zweck ist unter anderem die

Möglichkeit vorgesehen, Maßnahmen zur Intensi-

vierung der Qualitätssicherung zu ergreifen. Die

Überprüfung der Pflege durch Hausbesuche stellt

dazu ein wichtiges Instrument dar. Gleichzeitig wird

auch ein hoher Stellenwert der Beratung und Infor-

mation aller beteiligten Personen eingeräumt. In

diesem Sinne sind die Hausbesuche auch als Unter-

stützung der pflegenden Angehörigen gedacht.

Die Hausbesuche werden von diplomierten Ge-

sundheits- und Krankenpflegepersonen gemacht,

die ein spezifisches Wissen über die häusliche

Pflege mitbringen und über eine hohe Beratungs-

kompetenz verfügen. Es wird dabei die konkrete

Pflegesituation erfasst, wobei der Schwerpunkt auf

die Information und Beratung der Pflegegeldbezie-

herInnen und ihrer pflegenden Angehörigen gelegt

wird.

Nach der Durchführung von 2 Modellprojekten

(2001 und 2003) und einer positiven Evaluierung

durch das Österreichische Bundesinstitut für Ge-

sundheitswesen (ÖBIG), wurde die Qualitätssi-

cherung als laufende Maßnahme implementiert

und wird seit Oktober 2004 laufend durchgeführt.

Bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern

wurde ein Kompetenzzentrum zur Koordination

und Durchführung eingerichtet.

Im Zeitraum Juli 2001 bis August 2007 wurden ins-

gesamt 20.146 Hausbesuche bei Pflegegeldbe-

zieherInnen des Bundes durchgeführt. Bei der

Auswahl der PflegegeldbezieherInnen wurde im-

mer auf spezielle Situationen Bedacht genommen:

Für die ersten Besuchsrunden wurden Pflegegeld-

bezieherInnen der höheren Stufen (ab Stufe 3 bzw.

4) ausgewählt, die zum Teil auch ein zusätzliches
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Kriterium – beispielsweise Wohnort außerhalb der

Großstädte oder in der Altersgruppe zwischen 76

und 90 Jahren – erfüllten. Ein weiterer Aspekt war,

dass Pflegebedürftige besucht wurden, die erst seit

Kurzem mit der Pflege bzw. Betreuung konfrontiert

waren. Seit Oktober 2006 werden im Hinblick auf die

wesentliche Bedeutung präventiver Maßnahmen

auch pflegebedürftige Menschen, denen ein Pflege-

geld in Höhe der Stufen 1 oder 2 gewährt wurde, ein-

bezogen. Im Jahr 2008 wurden rund 17.000 Haus-

besuche durchgeführt werden. In dieser Zahl sind

auch PflegegeldbezieherInnen inkludiert, denen

eine Förderung zur Unterstützung der 24-Stunden-

Betreuung gewährt wurde.

3.3.1. Auswertung der Hausbesuche
Die Auswertungen des Kompetenzzentrums „Qua-

litätssicherung in der häuslichen Pflege“ der Sozial-

versicherungsanstalt der Bauern über die durchge-

führten Hausbesuche zeigen folgende wesentliche

Ergebnisse:

Mehr als zwei Drittel aller Befragten waren zwischen

76 und 90 Jahre alt.

Immerhin lebt beinahe ein Drittel (31 Prozent) der

besuchten PflegegeldbezieherInnen alleine, wobei

es sich dabei vorwiegend um Personen mit den Pfle-

gegeldstufen 1 bis 4 handelt.

In den Städten Wien, Linz und Graz überwiegen die

Ein- bis Zweipersonenhaushalte, im ländlichen Be-

reich – insbesondere in bäuerlichen Familienstruk-

turen – bestehen mehr Großfamilien.

Gesamteindruck – Pflegequalität
Aufgrund verschiedener Kriterien – wie etwa der

körperlichen Hygiene, des Hautzustandes oder der

Hygiene im Umfeld – haben die durch ihre Ausbil-

dung dafür qualifizierten Pflegefachkräfte auch

den Gesamteindruck der/des Pflegebedürftigen

beurteilt und folgenden Kategorien zugeordnet:

Bei 98% der Personen wurde also eine sehr gute

oder gute Pflegequalität vorgefunden und lediglich

bei 20 PflegegeldbezieherInnen wurde eine Ver-

wahrlosung konstatiert. Zu den als mangelhaft qua-

lifizierten Fällen ist anzumerken, dass dabei nicht

immer kurative Defizite vorlagen. Trotzdem wurden

sämtliche Situationsberichte, in denen der Gesamt-

eindruck mit „mangelhaft“ oder „verwahrlost“ beur-

teilt wurde, an die zuständigen Pensionsversiche-

rungsträger weitergeleitet, um allfällige Maßnah-

men zur Verbesserung der Pflegesituation zu er-

greifen. So kann das Pflegegeld bei missbräuch-

licher Verwendung teilweise oder zur Gänze durch

Sachleistungen ersetzt oder sogar ruhend gestellt

werden, wenn die Annahme der Sachleistung ohne

triftigen Grund verweigert wird.

Beratungs- und Informationsbedarf
Durchschnittlich war bei mehr als 75 Prozent der

besuchten PflegegeldbezieherInnen ein Informati-

ons- und Beratungsbedarf gegeben.

Ein sehr hoher Beratungsbedarf bestand über Hilfs-

mittel, das Angebot von sozialen Diensten und Kurz-

zeitpflegemöglichkeiten sowie über das Pflegegeld.

In den wenigen Fällen, in denen die gewünschten In-

formationen nicht unmittelbar vor Ort erteilt werden

konnten, wurde auf andere Serviceeinrichtungen –

wie etwa das Pflegetelefon des Bundesministeri-

ums für Soziales und Konsumentenschutz (BMSK)

– verwiesen.

Alter und Geschlecht

Frauen 13.270 66%

Männer 6.880 34%

Durchschnittsalter ~ 78 Jahre

Frauen ~ 80 Jahre

Männer ~ 75 Jahre

Quelle: Kompetenzzentrum in der häuslichen Pflege

Familiäre Situation und Haushaltsgröße

PflegegeldbezieherIn lebt 

alleine 6.170 31%

PflegegeldbezieherIn lebt mit 

anderen Personen 13.980 69%

Durchschnittliche 

Haushaltsgröße 2,6 Personen

Quelle: Kompetenzzentrum in der häuslichen Pflege

Der Gesamteindruck bewertet neben der Körper-

pflege auch die Hygiene im Umfeld:

Sehr gut 12.620 63%

Gut 7.100 35%

Mangelhaft 400 2%

Verwahrlost 20 0,10%

Quelle: Kompetenzzentrum in der häuslichen Pflege
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3.4. Maßnahmen für betreuende Angehörige

3.4.1. Projekt „Unterstützung für 
pflegebedürftige Menschen mit 
demenziellen Erkrankungen und 
deren pflegende Angehörige“

Seit 1. Februar 2007 wird als Verbesserung für pfle-

gende Angehörige von demenziell erkrankten Pfle-

gebedürftigen ein Projekt zur Unterstützung für pfle-

gebedürftige Menschen mit demenziellen Erkran-

kungen und deren pflegende Angehörige durchge-

führt. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit

der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt

und dem Verein Alzheimer Angehörige Austria.

Dabei wird die Möglichkeit einer Förderung der Fi-

nanzierung von Ersatzpflege aus dem Unterstüt-

zungsfonds für Menschen mit Behinderung nach

§ 21a BPGG angeboten. Mit der Durchführung des

Projektes ist das Bundessozialamt betraut.

Der Zuschuss soll als Beitrag zur Abdeckung der

Kosten für die Inanspruchnahme von professio-

neller oder privater Ersatzpflege dienen, wenn die

private Hauptpflegeperson verhindert ist. Diese

muss die/den demenziell erkrankte/n Pflegebedürf-

tige/n mit Bezug eines Pflegegeldes seit zumindest

einem Jahr überwiegend pflegen. Gefördert werden

Ersatzpflegemaßnahmen im Ausmaß von zumin-

dest 4 Tagen, höchstens jedoch vier Wochen jähr-

lich.

Die jährliche Höchstzuwendung für verhinderungs-

bedingt notwendige Ersatzpflegemaßnahmen be-

trägt:

� 1.200 EUR bei Pflege von Personen mit demen-

ziellen Erkrankungen, die ein Pflegegeld der

Stufen 1, 2 oder 3 beziehen,

� 1.400 EUR bei Pflege einer Person mit Bezug

eines Pflegegeldes der Stufe 4,

� 1.600 EUR bei Pflege einer Person mit Bezug

eines Pflegegeldes der Stufe 5,

� 2.000 EUR bei Pflege einer Person mit Bezug

eines Pflegegeldes der Stufe 6,

� 2.200 EUR bei Pflege einer Person mit Bezug

eines Pflegegeldes der Stufe 7.

Das Vorliegen einer demenziellen Erkrankung ist

nachzuweisen. Als Nachweis gilt: eine Bestätigung

der Behandlung durch einen Facharzt für Psychiat-

rie und/oder Neurologie, eine neurologische bzw.

psychiatrische Fachabteilung eines Kranken-

hauses, eine gerontopsychiatrische Tagesklinik

bzw. Ambulanz oder ein gerontopsychiatrisches

Zentrum.

Aufgrund der positiven Rückmeldungen der Betrof-

fenen wurde diese Maßnahme nunmehr implemen-

tiert und wird im Rahmen der nächsten Novelle zum

BPGG als Regelangebot des Bundes gesetzlich

verankert werden.

3.4.2. Studie „Betreuungsangebote für 
demenziell erkrankte Menschen – 
Demenzhandbuch“

Seitens des BMSK wurde die Gesundheit Öster-

reich GmbH, Fachbereich Österreichisches Bun-

desinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG) mit der

Durchführung des Projektes „Betreuungsangebote

für demenziell erkrankte Menschen“ mit Beginn

1. November 2006 beauftragt.

Kerninhalte der Studie sind:

� die Ermittlung der aktuellen Fallzahl demenziell

Erkrankter in Österreich;

� eine Bestandsaufnahme aller Angebote, die

speziell auf die Betreuung demenziell Erkrank-

ter ausgerichtet sind bzw. demenzgerechte

Dienste und Einrichtungen anbieten;

� die Festlegung des qualitativen Bedarfes des

bestehenden Angebotes (Qualitätsstandards)

unter Einbeziehung von ExpertInnen sowie

� die Abschätzung des quantitativen Bedarfes

unter Einbeziehung von ExpertInnen.

Kern dieses Projektes ist ein Demenzhandbuch, in

dem die entsprechenden Dienste und Einrich-

tungen aufgelistet und qualitativ beschrieben sind.

Das Demenzhandbuch steht als Download zur Verfü-

gung: www.bmsk.gv.at und www.pflegedaheim.at

Die gebundene Fassung dieses Handbuchs kann

weiters unter: broschuerenservice@bmsk.gv.at

und 0800/20 20 74 angefordert werden.

3.4.3. Pilotprojekt „Beratungsscheck – 
Fachliche Erstberatung für 
Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen“

Seit September 2006 wird von der Bundesarbeits-

gemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) das Pilotpro-

jekt „Beratungsscheck – Fachliche Erstberatung für
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Pflegebedürftige und ihre Angehörigen“ durchge-

führt, das vom BMSK gefördert wird.

In zwei ersten Projektphasen haben dabei pflegebe-

dürftige Menschen die Möglichkeit einer kosten-

losen Beratung (Dauer 1,5 Stunden) zu Hause

durch eine diplomierte Pflegefachkraft erhalten.

Dazu wurden den Bescheiden der Pensionsversi-

cherungsanstalt, mit denen ein Pflegegeld der Stu-

fen 1 bis 7 gewährt bzw. erhöht wurde, Gutscheine

für ein kostenloses Beratungsgespräch samt einer

entsprechenden Information beigelegt, sofern die

PflegegeldbezieherInnen den Wohnort im jewei-

ligen Projektzielgebiet hatten. Die Beratungsge-

spräche konnten bei einer vor Ort tätigen Landesor-

ganisation der BAG in Anspruch genommen wer-

den.

Von Jänner bis Ende März 2008 wurde eine dritte

Projektphase im Zielgebiet Steiermark durchge-

führt, wobei allen Personen, die bei der PVA erst-

mals ein Pflegegeld beantragten, bereits mit der An-

tragsbestätigung ein Beratungsgutschein übermit-

telt wurde.

Das Projekt wurde vom NPO-Institut der Wirt-

schaftsuniversität Wien mit folgenden wesentlichen

Ergebnissen evaluiert:

Die betroffenen Personen bevorzugen eine Bera-

tung

� in einem persönlichen Gespräch (76%),

� zu Hause (61%),

� beim ersten Betreuungsbedarf (22%), bei aku-

ter Verschlechterung des Gesundheitszustan-

des (29%), anlassbezogen bei einem kon-

kreten Problem (22%), beim ersten Pflegegeld-

antrag (21%) oder bei Entlassung aus dem

Krankenhaus (16%),

� über Geldangelegenheiten (38%), Betreuungs-

angebote (40%), Tipps zu Gesundheit und

Pflege (32%), Tipps zu Pflegehilfsmitteln (25%),

Entlastungsangebote für pflegende Angehörige

(23%) und rechtliche Fragen (20%).

Die Studie steht als Download zur Verfügung:

www.bmsk.gv.at und www.pflegedaheim.at.

Die gebundene Fassung kann weiters unter:

0800/20 20 74 und broschuerenservice@bmsk.gv.at

angefordert werden.

In einer vierten Projektphase wird das Pilotprojekt

Beratungsscheck im Zeitraum vom 1. Oktober 2008

bis 31. Jänner 2009 im Bundesland Oberösterreich

fortgesetzt, um dem diagnostizierten Bedarf an Be-

ratung und Information zu entsprechen und darüber

hinaus in dieser 4. Phase auch noch neue Aspekte

einer Pflegeberatung mittels Gutscheines erproben

und evaluieren zu können.

Die PVA – Landesstelle Oberösterreich wird die Be-

ratungsschecks den Antragsbestätigungen bei

Erst- und Erhöhungsanträgen in diesem Zeitraum

beilegen und versenden.

3.4.4. Maßnahmen für pflegende 
Angehörige aus dem 
Unterstützungsfonds für 
Menschen mit Behinderungen

Gemäß § 21a des Bundespflegegeldgesetzes kann

ein naher Angehöriger eines pflegebedürftigen

Menschen, dem zumindest Pflegegeld der Stufe 4

nach dem Bundespflegegeldgesetz gebührt, grund-

sätzlich eine Zuwendung aus dem Unterstützungs-

fonds für Menschen mit Behinderung erhalten. Er

muss jedoch die zu pflegende Person seit mindes-

tens einem Jahr überwiegend pflegen und wegen

Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen wichtigen

Gründen an der Erbringung der Pflege verhindert

sein.

Der Zuschuss soll als Beitrag zur Abdeckung der

Kosten für die Inanspruchnahme von professio-

neller oder privater Ersatzpflege dienen. Anträge

sind beim Bundesamt für Soziales und Behinderten-

wesen einzubringen, dem grundsätzlich auch die

Entscheidung darüber obliegt.

Das Unterstützungsangebot wurde bislang von den

pflegenden Angehörigen sehr gut angenommen.

Seit Inkrafttreten der Novelle mit 1. Jänner 2004 bis

inklusive März 2008 langten rund 11.500 Anträge

beim Bundessozialamt ein, wovon 10.200 positiv er-

ledigt wurden. Die Zuwendungen beliefen sich in

diesem Zeitraum auf ca. 12 Mio. EUR.

Mit der am 1. Jänner 2009 in Kraft tretenden Novelle

zum Bundespflegegeldgesetz wurde eine Auswei-

tung des Personenkreises der pflegenden Angehö-

rigen für Kurzeitpflegemaßnahmen auf Pflegegeld-

bezieherInnen der Stufe 3 sowie nachweislich de-

menziell erkrankte oder minderjährige Pflegebe-

dürftige ab Stufe 1 geschaffen.

3.4.5. Pilotprojekt – Erholungsurlaub für 
pflegende Angehörige

Aus Mitteln des Unterstützungsfonds für Menschen

mit Behinderung können unter bestimmten Voraus-

setzungen gemäß § 21a des Bundespflegegeldge-

setzes Leistungen für pflegende Angehörige er-

bracht werden.
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Der Kriegsopfer- und Behindertenverband Öster-

reich bietet in diesem Zusammenhang im Rahmen

eines Pilotprojektes die Möglichkeit eines 14-tä-

gigen Urlaubs im Franz-Schulz-Haus im Helenental

an. Dieser Urlaub kann entweder nur von der Haupt-

pflegeperson allein oder auf Wunsch auch gemein-

sam mit der pflegebedürftigen Person in Anspruch

genommen werden.

Der Aufenthalt im Helenental soll der Hauptpflege-

person Gelegenheit zur Erholung von der anstren-

genden Pflegeleistung bieten; darüber hinaus wird

aber auch ein Rahmenprogramm mit moderiertem

Erfahrungsaustausch, Pflegetipps und Rechtsbera-

tung geboten.

Die Kosten für den 14-tägigen Erholungsaufenthalt

betragen 868 EUR pro Person, wobei ein Selbstbe-

halt in Höhe von 20% des monatlichen Nettoein-

kommens zu tragen ist; die Restkosten werden aus

Mitteln des Unterstützungsfonds für Menschen mit

Behinderung getragen. Das Pilotprojekt wird einer

laufenden Evaluierung unterzogen.

Insgesamt nahmen dieses Angebot im 1. Projekt-

jahr (September 2006 bis August 2007) 139 Per-

sonen, davon 85 pflegende Angehörige und 54 Pfle-

gegeldbezieherInnen, in Anspruch. Der Kostenzu-

schuss aus dem Unterstützungsfonds für Men-

schen mit Behinderungen belief sich dabei auf rund

90.900 EUR.

Im 2. Projektjahr waren es bislang 33 Personen, da-

von 21 pflegende Angehörige und 12 Pflegegeldbe-

zieherInnen. Der Kostenzuschuss aus dem Unter-

stützungsfonds für Menschen mit Behinderungen

belief sich dabei auf rund 20.500 EUR.

3.4.6. Plattform für pflegende 
Angehörige

Um dem Erfordernis eines umfassenden Informati-

onsangebotes zur Bewältigung des Pflegealltages

Rechnung zu tragen, wurde im August 2006 zusätz-

lich zum Pflegetelefon die Internetplattform für pfle-

gende Angehörige eingerichtet. Diese Plattform ver-

steht sich als Informationsdrehscheibe und gibt zu

relevanten Themen für die Pflege zu Hause Aus-

kunft. Es gibt Informationen über Pflegegeld, sozial-

und arbeitsrechtliche Absicherung von Pflegeper-

sonen, mobile soziale Dienste, Hilfsmittel für die

Pflege, Therapien bei Hausbesuch, Kurse und

Selbsthilfegruppen, finanzielle Begünstigungen so-

wie stationäre Weiterpflege. Ebenso wird auf Ent-

lastungsangebote, wie etwa Urlaub für pflegende

Angehörige, Kurzzeitpflege und Zuwendungen zur

Unterstützung pflegender Angehöriger, aufmerk-

sam gemacht. Weiters sind Informationen über die

Beratungsangebote des BMSK, Handynet, Studien

und Publikationen des Ressorts, Formulare sowie

einschlägige Fachzeitschriften rund um das Thema

Pflege abrufbar. Die angebotenen Inhalte werden

laufend aktualisiert und erweitert.

Die Internetplattform bietet darüber hinaus ein of-

fenes Forum mit Tipps und der Möglichkeit zum ge-

genseitigen Erfahrungsaustausch mit anderen Be-

troffenen rund um die Pflege daheim. Unter

www.pflegedaheim.at ist die Plattform für pflegende

Angehörige abrufbar.

3.4.7. Begleitmaßnahmen und 
Verbesserungen im Rahmen der 
Familienhospizkarenz

Personen, die zur Sterbebegleitung eines nahen

Angehörigen oder zur Begleitung eines im gemein-

samen Haushalt lebenden, schwersterkrankten

Kindes im Rahmen der Familienhospizkarenz eine

Freistellung gegen gänzlichen Entfall des Entgelts

in Anspruch nehmen, soll möglichst rasch und unbü-

rokratisch geholfen werden. Dazu wurden bereits im

Jahr 2002 begleitende Maßnahmen im Bundespfle-

gegeldgesetz (BPGG) gesetzt:

� Möglichkeit einer Auszahlung des Pflegegeldes

an die private Pflegeperson, die die Familien-

hospizkarenz in Anspruch nimmt,

� pauschalierte Vorschüsse auf das Pflegegeld,

� Privilegierung bei der Bezugsberechtigung

oder Fortsetzung eines offenen Verfahrens im

Todesfall.

Seit April 2005 werden Anträge auf Gewährung oder

Erhöhung des Pflegegeldes von Personen, die in ei-

ner Hospizeinrichtung stationär betreut werden, von

der Pensionsversicherungsanstalt in einem be-

schleunigten Verfahren durchgeführt. Diese Vor-

gangsweise hat sich grundsätzlich sehr bewährt, da

insbesondere im Hinblick auf die hohe Mortalitätsra-

te bei diesen Personen eine möglichst rasche Erle-

digung der Anträge gewährleistet werden kann.

Durch eine Änderung des Arbeitsvertragsrechts-

Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. 36/2006, wurde

mit Wirkung vom 18. März 2006 die Inanspruch-

nahme der Sterbebegleitung auch für Wahl- und

Pflegeeltern ermöglicht. Weiters kann die Familien-

hospizkarenz auch für die Begleitung von leiblichen

Kindern des anderen Ehegatten oder des/der Le-

bensgefährten/in in Anspruch genommen werden.

Für die Begleitung von schwersterkrankten Kindern

wurde zudem die Möglichkeit der Inanspruchnahme
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auf fünf Monate mit der Option einer Verlängerung

auf insgesamt neun Monate erweitert.

3.4.8. Studie „Zu Gast im Pflegeheim – 
Was erwarten pflegende 
Angehörige von Kurzzeitpflege als 
entlastende Maßnahme?“

Im Jahr 2007 erschien die im Auftrag des BMSK und

seitens des Institutes für Pflegewissenschaft der

Universität Wien erstellte Studie „Zu Gast im Pflege-

heim – Was erwarten sich pflegende Angehörige

von Kurzzeitpflege als entlastende Maßnahme?“,

die sich mit dem Problembereich der Kurzzeitpflege

im Hinblick auf die Situation pflegender Angehöriger

auseinandersetzt. Dabei wird insbesondere be-

leuchtet, wie Angehörige die Kurzzeitpflege erleben

und welche Erwartungen diese an die Kurzzeit-

pflege als entlastende Maßnahme haben.

Hintergrund der Untersuchung war die Annahme,

dass Entlastungsangebote für pflegende Angehöri-

ge häufig nicht als Entlastung wahrgenommen wer-

den. Um ein NutzerInnen-orientiertes Angebot zu

schaffen, war es notwendig zu wissen, welche Er-

wartungen pflegende Angehörige an Kurzzeitpflege

haben und welche Bedingungen nötig sind, damit

sie sich durch Kurzzeitpflege auch tatsächlich ent-

lastet fühlen.

Kurzzeitpflege ist, nach der dieser Studie zu Grunde

liegenden Definition, die vorübergehende statio-

näre Pflege eines pflegebedürftigen älteren Men-

schen, der ansonsten zu Hause betreut wird (ÖBIG

2005). Hauptziele dieser Pflegereform sind die Sta-

bilisierung und Aufrechterhaltung der häuslichen

Pflege sowie die Entlastung und Unterstützung von

pflegenden Angehörigen. Die gegenständliche Un-

tersuchung bezieht sich nicht auf Kurzzeitpflege

nach einem Krankenhausaufenthalt (auch Über-

gangspflege genannt), die primär dem Zweck dient,

in die eigene Wohnung zurückkehren zu können.

Als wesentliche Ergebnisse der Studie sind insbe-

sondere hervorzuheben:

� Bedarf der Erhöhung des Angebots an Kurz-

zeitpflegeplätzen,

� Bedarf nach wohnortnahen Angeboten,

� Spezialisierungen von Kurzzeitpflegeeinrich-

tungen auf Problemschwerpunkte ihrer Klien-

tInnen, wie z.B. Pflegebedürftige mit Demenz,

� gezielte Informationen zu den Angeboten,

� eine Imageänderung von Kurzzeitpflege zum

Abbau von Ängsten mit dem Ziel von mehr In-

anspruchnahme und Entlastung.

3.4.9. Studie „Situation pflegender 
Angehöriger“

Das Österreichische Bundesinstitut für Gesund-

heitswesen (ÖBIG) stellte im Oktober 2005 die vom

Sozialministerium in Auftrag gegebene Studie zum

Thema „Situation pflegender Angehöriger“ fertig.

Ziel dieser Studie war es, aktuelle soziodemogra-

fische und sozioökonomische Daten zu pflegenden

Angehörigen und Anhaltspunkte zur Verbesserung

der Situation dieser Personengruppe zu erhalten.

Die Erhebung der Betreuungssituation erfolgte mit-

tels Fragebogen sowie aufgrund vom ÖBIG durch-

geführter Interviews mit spezifischen Selbsthilfe-

gruppen und Vereinen, die Angebote privater Pflege

zur Verfügung stellen.

Wesentliches Ergebnis der Studie ist: Insbesondere

unter dem Aspekt der großen sowohl subjektiven als

auch objektiven Belastungen der pflegenden Ange-

hörigen, sollen weitere Unterstützungsmaßnahmen

auf verschiedenen Ebenen für pflegende Angehöri-

ge gesetzt werden. Diese sollen den pflegebedürf-

tigen Menschen auch in weiterer Folge ein selbst be-

stimmtes und eigenständiges Leben im häuslichen

Umfeld solange wie möglich sichern.

3.5. Ausbau der sozialen Dienste

Aufgrund der Vereinbarung gemäß Artikel 15a BVG

zwischen dem Bund und den Ländern über gemein-

same Maßnahmen für pflegebedürftige Personen

(BGBl.Nr. 866/1993) wird das Angebot an sozialen

Diensten in allen Ländern ausgebaut. Für den Aus-

bau ist eine längerfristige Planung erforderlich. Zu

diesem Zweck haben die Länder zwischen 1996

und 1998 Bedarfs- und Entwicklungspläne erstellt

und müssen diese schrittweise bis zum Jahr 2010

realisieren. Die Länder passen nun laufend ihre Pla-

nungen an die aktuellen Entwicklungen an.

Arbeitskreis für Pflegevorsorge
In der genannten Vereinbarung wurde weiters be-

schlossen, dass ein Arbeitskreis für Pflegevorsor-

ge einzurichten ist, der unter anderem die Aufgabe
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hat, einen jährlichen Bericht zu erstellen. Aus dem

Bericht des Arbeitskreises für Pflegevorsorge 2006

geht hervor, dass die Inanspruchnahme der ambu-

lanten Dienste von 1999 bis 2006 um 21% gestie-

gen ist. Die Berichte werden gedruckt und auf der

Website des BMSK veröffentlicht.

3.6. Beschäftigte im Alten- und Behindertenbereich

Aufgrund der steigenden Anzahl älterer Menschen

in der Bevölkerung wird der Alten- und Behinderten-

bereich zukünftig vermehrt Beschäftigungsmöglich-

keiten bieten. Die Studie des ÖBIG über „Beschäf-

tigte im Alten- und Behindertenbereich“ (BMSK,

Wien 2008) untersuchte die Entwicklung des Be-

schäftigtenstandes in diesen Bereichen von 2003

bis 2006. Die Studie enthält Beschäftigtenzahlen

der mobilen, teilstationären und stationären Dienste

in Österreich. Ende 2006 wurden in 66% der Einrich-

tungen ca. 55.000 Beschäftigte gemeldet. Die Ge-

samtzahl der beschäftigten Personen im Alten- und

Behindertenbereich kann daher auf etwa 75.000 ge-

schätzt werden.

In den Einrichtungen der Altenbetreuung hat sich

der Personalstand in den Pflege- und Betreuungs-

berufen zwischen 2003 und 2006 um rund 15% er-

höht. Der bereits zwischen 1993 und 2003 beobach-

tete Trend in Richtung qualifizierter Pflege und Be-

treuung setzte sich zwischen 2003 und 2006 weiter

fort.

3.7. Vereinbarung über Sozialbetreuungsberufe

Die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Län-

dern über Sozialbetreuungsberufe, die am 26. Juli

2005 (BGBl. I Nr. 55/2005 ) in Kraft getreten ist, be-

inhaltet folgende bedeutende Zielsetzungen für die

Berufszweige der Heimhilfen, der Fach-Sozialbe-

treuerInnen mit den Schwerpunkten Altenarbeit, Be-

hindertenarbeit und Behindertenbegleitung sowie

den Diplom-SozialbetreuerInnen mit den Schwer-

punkten Altenarbeit, Familienarbeit, Behindertenar-

beit, Behindertenbegleitung:

� Schaffung eines modularen Ausbildungssys-

tems;

� Harmonisierung der Berufsbilder und Berufsbe-

zeichnungen;

� einheitliche Ausbildungsstandards in ganz Ös-

terreich;

� Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Be-

rufsgruppen und einheitliche Anerkennung der

Ausbildungen;

� leichterer Zugang der Sozialbetreuungsberufe

zum Arbeitsmarkt;

� deutliche Qualitätsverbesserung für die betrof-

fenen KlientInnen und die MitarbeiterInnen der

Berufsgruppen in den Bereichen Behinderten-

arbeit, Behindertenbegleitung, Familienarbeit

und Altenarbeit;

� Förderung der Mobilität der Angehörigen der

Sozialbetreuungsberufe am Arbeitsmarkt.

Das Bundesministerium für Gesundheit, Familie

und Jugend (BMGFJ) hat die entsprechende No-

velle zum Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

sowie die Ausbildungsverordnung zur Basisversor-

gung bereits erlassen. Das Bundesministerium für

Unterricht, Kunst und Kultur hat das für die neuen

Ausbildungen erforderliche Organisationsstatut für

die Schulen bereits in Kraft gesetzt.

Im Kompetenzbereich der Länder wurden die ent-

sprechenden Landesgesetze von Vorarlberg, Ober-

österreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland,

Steiermark und Kärnten bereits kundgemacht. Zwei

Länder haben ihre Gesetze noch nicht beschlossen.

In Salzburg gibt es eine Regierungsvorlage und in

Tirol einen Begutachtungsentwurf.
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3.8. Heimrecht

Österreichweit gibt es zur Zeit rund 800 Alten- und

Pflegeheime, in denen rund 70.000 Heimplätze zur

Verfügung stehen. 

In Österreich sind grundsätzlich die Bundesländer

für gesetzliche Regelungen über die Errichtung, die

Erhaltung und den Betrieb von Pflege- und Betreu-

ungseinrichtungen zuständig. Daher haben alle

Bundesländer entsprechende Heimgesetze erlas-

sen.

Der Bund ist für zivilrechtliche Regelungen (Heim-

vertragsgesetz BGBl. I 12/2004) und für die Rege-

lung freiheitsbeschränkender Maßnahmen (Heim-

aufenthaltsgesetz BGBl. I Nr. 11/2004) zuständig.

Das Heimvertragsgesetz wurde mit dem Ziel ge-

schaffen, durch konsumentenschutzrechtliche Re-

gelungen ein klares und transparentes Rechtsver-

hältnis zwischen Heimträger und HeimbewohnerIn

zu schaffen. Das soll insbesondere durch den recht-

lichen Schutz der BewohnerInnen vor benachteili-

genden Vertragsgestaltungen erreicht werden.

Das Heimaufenthaltsgesetz regelt die Vorausset-

zungen für die Zulässigkeit einer Beschränkung der

persönlichen Freiheit von Menschen in Alten- und

Pflegeheimen, Behindertenheimen und Kranken-

anstalten. Hiefür wird eine den verfassungsrecht-

lichen Vorgaben entsprechende, effiziente und tat-

sächliche gerichtliche Überprüfung vorgesehen.

Den betroffenen Menschen sollen kraft Gesetzes

fachkundige VertreterInnen zur Seite gestellt wer-

den, die ihre Interessen im gerichtlichen Verfahren

und dem Träger der Einrichtung gegenüber wahr-

nehmen. Dieses Gesetz gilt für sämtliche Betreiber

solcher Einrichtungen, etwa die Länder, Gemein-

den, Sozialhilfeverbände oder Private.

3.9. Arbeitsgruppe „Neugestaltung Pflegevorsorge“

3.9.1. Einleitung
Die Pflege und Betreuung älterer Menschen ist zu

Recht zu einem zentralen Thema in der österrei-

chischen Sozialpolitik geworden. Derzeit beziehen

rund 400.000 Frauen und Männer, das sind immer-

hin fast 5% der österreichischen Bevölkerung, ein

Pflegegeld nach dem Bundes- oder einem Landes-

pflegegeldgesetz. Diese Zahl wird infolge der demo-

graphischen Entwicklung und der steigenden Le-

benserwartung in den nächsten Jahren weiter zu-

nehmen.

Dabei ist zu beachten, dass rund 80% der pflegebe-

dürftigen Menschen zu Hause von ihren Angehöri-

gen betreut werden. Diese nehmen damit große Be-

lastungen auf sich und leisten einen gesellschafts-

politisch äußerst wertvollen Beitrag. Es ist wichtig,

die pflegenden Angehörigen als eine der tragenden

Säulen des österreichischen Pflegevorsorgesys-

tems bei ihrer schwierigen Tätigkeit bestmöglich zu

unterstützen und zu entlasten sowie deren Position

zu stärken.

Das Regierungsprogramm für die XXIII. Gesetzge-

bungsperiode sah dazu zahlreiche Maßnahmen

vor. In Entsprechung des Regierungsprogrammes

wurde am 26. Februar 2007 beim BMSK eine Ar-

beitsgruppe zur Neugestaltung der Pflegevorsorge

eingerichtet, der u.a. VertreterInnen von Bund, Län-

dern und Gemeinden, der Sozialpartner und Inter-

essenvertretungen angehörten. Die Arbeitsgruppe

setzte sich mit den verschiedensten Problemberei-

chen des bestehenden Pflegevorsorgesystems

auseinander, um insgesamt zu einem nachhaltig

gesicherten System leistbarer Pflege zu gelangen.

Als ein erster Schritt für die Sicherung der Pflege und

Betreuung der Menschen, die Unterstützung benö-

tigen, wurden zunächst die Rahmenbedingungen

für eine 24-Stunden-Betreuung eingehend disku-

tiert.

3.9.2. Kurzfristige Maßnahmen –
24-Stunden-Betreuung

In weiterer Folge wurden die rechtlichen Rahmen-

bedingungen für eine legale, leistbare und qualitäts-

gesicherte (bis zu) 24-Stunden-Betreuung zu

Hause geschaffen. Dabei wurden die arbeits- und

gewerberechtlichen Grundlagen für eine entspre-

chende Betreuung in Privathaushalten sowohl in

Form eines unselbstständigen Betreuungsverhält-

nisses als auch in Form eines selbstständigen Be-

treuungsverhältnisses durch das Hausbetreuungs-

gesetz (HBeG) bzw. durch eine Novelle zur Gewer-

beordnung 1994 festgelegt. Beide gesetzlichen

Maßnahmen sind mit 1. Juli 2007 in Kraft getreten.
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Förderungsvoraussetzungen
Die Grundlage für die finanzielle Unterstützung der

24-Stunden-Betreuung aus Mitteln des Unterstüt-

zungsfonds für Menschen mit Behinderung bildet

die Bestimmung des § 21b des Bundespflegegel-

degesetzes; diese Regelung ist mit 1. Juli 2007 in

Kraft getreten.

Die näheren Kriterien für die Gewährung eines Zu-

schusses zur 24-Stunden-Betreuung sind durch

vom Bundesminister für Soziales und Konsumen-

tenschutz erlassene Richtlinien geregelt.

Um einen finanziellen Zuschuss für die 24-Stunden-

Betreuung in Anspruch nehmen zu können, müssen

folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

� Bedarf einer bis zu 24-Stunden-Betreuung;

� Bezug von Pflegegeld auf Grund bundes- oder

landesgesetzlicher Vorschriften zumindest in

Höhe der Stufe 3;

� Vorliegen eines Betreuungsverhältnisses nach

den Bestimmungen des Hausbetreuungsge-

setzes zwischen der betreuungsbedürftigen

Person oder ihrem Angehörigen zu einer un-

selbstständigen Betreuungskraft oder einem

gemeinnützigen Anbieter oder einem selbst-

ständigen Personenbetreuer;

� Einkommensgrenze: das Einkommen der pfle-

gebedürftigen Person darf grundsätzlich 2.500

EUR netto pro Monat nicht überschreiten; diese

Einkommensgrenze erhöht sich jedoch pro un-

terhaltsberechtigten Angehörigen um 400 EUR

bzw. pro behinderten unterhaltsberechtigten

Angehörigen um 600 EUR. Für geringfügige

Überschreitungen der Einkommensgrenze

wurde zur Vermeidung sozialer Härten auch

eine Einschleifregelung vorgesehen;

� Ab 1. Jänner 2009 müssen die Betreuungskräf-

te entweder eine theoretische Ausbildung, die

im Wesentlichen derjenigen eines/r Heimhel-

fers/in entspricht, nachweisen oder seit min-

destens sechs Monaten die Betreuung des För-

derwerbers sachgerecht durchgefüht haben

oder es muss eine fachspezifische Ermächti-

gung der Betreuungskraft zu pflegerischen Tä-

tigkeiten vorliegen.

Von der Berücksichtigung von Vermögen des För-

derungsnehmers in diesem Bereich wird Abstand

genommen. Die Zuwendungen wurden deutlich an-

gehoben und mit 550 EUR monatlich bei zwei selb-

ständigen BetreuerInnen bzw. mit 1.100 EUR mo-

natlich bei zwei unselbständigen Betreuungskräften

festgesetzt. 

Kostenlose Hotline des Bundessozialamts
Für alle detaillierten Fragen im Zusammenhang mit

dem Fördermodell der 24-Stunden-Betreuung

wurde eine kostenlose Telefonhotline beim Bun-

dessozialamt eingerichtet. Unter der Nummer

0800 22 03 03 erhalten pflegebedürftige Menschen

und/oder ihre Angehörigen österreichweit telefoni-

sche Auskünfte zu diesem Thema. Die Hotline wur-

de und wird sehr stark frequentiert, insgesamt wa-

ren bislang rund 13.000 Anrufe zu verzeichnen.

One-Stop-Shop (OSS)
Um die Inanspruchnahme einer Förderung zur 24-

Stunden-Betreuung zu erleichtern, wurde seitens

des BMSK gemeinsam mit den Bundesländern

eine Serviceoffensive für die Abwicklung der anfal-

lenden Behördenwege gestartet.

Pardonierung
Um eine entsprechende Information und Beratung

über die Inanspruchnahme des neu geschaffenen

Förderungssystemes sowie eine ausreichende In-

formation über die arbeits- und sozialversiche-

rungsrechtlichen Pflichten bei selbstständiger

bzw. unselbstständiger Betreuungstätigkeit zu er-

möglichen, wurde mit dem Pflege-Verfassungsge-

setz ein Übergangszeitraum bis Ende Juni 2008

geschaffen, innerhalb dessen verwaltungsstraf-

rechtliche und beitragsrechtliche Konsequenzen

tragen müssen. 

Mit dem Gesundheitsberufe-Rechtsänderungs-

gesetz 2007 (GesBRÄG 2007) – BGBl. I Nr. 57/

2008, das am 10. April 2008 in Kraft trat, wurde ge-

währleistet, dass PersonenbetreuerInnen und per-

sönliche AssistentInnen im Einzelfall auch unter be-

stimmten Voraussetzungen pflegerische bzw. ärzt-

liche Tätigkeiten in Privathaushalten nach Delega-

tion und Anleitung von diplomiertem Gesundheits-

und Krankenpflegepersonal bzw. von Ärzten vor-

nehmen dürfen. Zu den pflegerischen Tätigkeiten

zählen unter anderem etwa Unterstützung bei der

oralen Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, Un-

terstützung bei der Körperpflege oder beim An- und

Auskleiden, zu den ärztlichen Tätigkeiten zählen

etwa Verabreichung von Arzneimitteln, Anlegen von

Verbänden und Bandagen.

Inanspruchnahme der Förderung gemäß § 21b 
des Bundespflegegeldgesetzes
Mit Mitte November 2008 gab es in Österreich rund

13.400 Anmeldungen zum freien Gewerbe der Per-

sonenbetreuerInnen. Aufgrund einer Schätzung

sind ca. 300 Personen als PersonenbetreuerInnen

unselbständig beschäftigt.

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument82 von 289



3. Pflegevorsorge 

82

Bis November 2008 langten beim Bundessozialamt

insgesamt 3.526 (davon 3.300 für selbständige und

195 für unselbständige BetreuerInnen) Ansuchen

auf Gewährung einer Förderung zur 24-Stunden-

Betreuueng ein. In 31 Fällen war bei der Antragstel-

lung z.B. auf Grund fehlender Unterlagen noch nicht

klar, welche Betreuungsform gewählt wird. Insge-

samt wurden 2.451 Anträge (davon 2.351 Selbstän-

dige und 100 Unselbständige) positiv erledigt, 273

Fälle wurden abgelehnt (davon 181 Selbständige

und 68 Unselbständige) sowie in weiteren 24 Fällen

musste aus anderen Gründen z.B. kein Betreungs-

verhältnis nach dem Hausbetreuungsgesetz eine

negative Entscheidung getroffen werden. 802 Fälle

(davon 768 Selbständige und 27 Unselbständige)

standen zum genannten Zeitpunkt in Bearbeitung.

In sieben Fällen war noch nicht ersichtlich, welche

Betreuungsform gewählt wurde.

Zur Tatsache der höheren Zahl der Gewerbeanmel-

dungen gegenüber den bislang beim Bundessozial-

amt einfgelangten Förderansuchen ist hinzuweisen,

dass die pflegebedürftigen Menschen in der Regel

von je zwei BetreuerInnen betreut werden, die beide

angemeldet sind, für die aber nur ein Förderansu-

chen gestellt wird. Bei rund 13.400 Gewerbeanmel-

dungen ist davon auszugehen, dass von diesen Be-

treuerInnen knapp mehr als 6.000 pflegebedürftige

Personen  in der häuslichen Umgebung betreut wer-

den. Die Anzahl der Förderanträge verzeichnet ge-

genüber den Vorjahr eine deutliche Steigerung

(Ende 2007 rund 100 Anträge, nunmehr Mitte No-

vember 2008 rund 3.500 Förderansuchen).

3.9.3. Mittel- und langfristige 
Maßnahmen

Von der Arbeitsgruppe „Neugestaltung Pflegevor-

sorge“ wurden in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2007

drei themenspezifische Untergruppen eingerichtet:

Untergruppe 1 „Finanzierung (inkl. 
Organisationsfragen)“

Die Untergruppe 1 befasste sich schwerpunktmä-

ßig mit folgenden Themenbereichen:

� Erhebung des Status quo,

� mittel- und langfristige Entwicklung der Kosten

der Pflegevorsorge auf Grund der derzeit gel-

tenden gesetzlichen Regelungen,

� Vergleich des österreichischen Pflegevorsor-

gemodells mit anderen Pflegevorsorgemodel-

len in der Europäischen Union (Best-Practice-

Analyse).

In der zur Finanzierung der Pflegevorsorge einge-

richteten Untergruppe wurden Strategien für eine

langfristig nachhaltige Finanzierung der Pflegevor-

sorge von ExpertInnen erörtert und Grundlagen für

künftige politische Entscheidungen konzipiert. Da-

bei wurde besonderes Augenmerk auf die mittel-

und langfristigen Entwicklungen der Kosten der

Pflegevorsorge gelegt. Eine weitere Basis für künf-

tige Entscheidungen im Rahmen der Finanzierung

der Pflegevorsorge bildet auch die Entwicklung al-

ternativer Finanzierungsmodelle samt deren volks-

wirtschaftlichen Auswirkungen.

Diese Themenbereiche wurden seitens des WIFO

in zwei detaillierten Studien über die „Mittel- und

langfristige Finanzierung der Pflegevorsorge“ sowie

„Alternative Finanzierungsformen der Pflegevor-

sorge“ eingehend beleuchtet. Die Ergebnisse dieser

Studien stellen eine fundierte Ausgangsbasis für

künftige Entscheidungen über die zukünftige Finan-

zierung der Pflegevorsorge dar.

Untergruppe 2 „Pflegegeld (inkl. 
Qualitätssicherung) und betreuende 
Angehörige“
In der Untergruppe 2 wurden vor allem folgende

Themenbereiche behandelt:

� Erhöhung des Pflegegeldes,

� Pflegegeld – Einstufung betreffend Menschen

mit demenziellen Erkrankungen,

� Pflegegeld – Einstufung betreffend Kinder und

Jugendliche,

� Unterstützung für betreuende Angehörige,

� Pflegeberatung,

� Durchführung aller Pflegegeldverfahren durch

den Bund,

� Wahlmöglichkeit zwischen Geld- und Sachleis-

tungen.

Die Diskussionsergebnisse dieser Arbeitsgruppe

fanden Eingang in eine Novelle zum Bundespflege-

geldgesetz, die am 01. Jänner 2009 in Kraft trat. Di-

ese Novelle kann als das größte Reformvorhaben

im Bereich des Pflegegeldes seit dessen Einführung

angesehen werden. So ist für die im Rahmen dieser

Novelle geplanten Maßnahmen von einer budge-

tären Mehrbelastung des Bundes allein für das Jahr

2009 von 120,13 Mio EUR auszugehen.

Insbesondere sind in der gegenständlichen Novelle

folgende Maßnahmen vorgesehen:

� Verbesserung der Einstufung von schwerst be-

hinderten Kindern und Jugendlichen sowie

Menschen mit demenziellen Erkrankungen:
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Verankerung von fixen Erschwerniszuschlä-

gen:

– Schwerst behinderte Kinder und Jugendli-

che bis zum vollendeten 7. Lebensjahr im

Ausmaß von 50 Stunden monaltlich

– Schwerst behinderte Kinder und Jugendli-

che bis zum vollendeten 15. Lebensjahr im

Ausmaß von 75 Stunden monatlich

– Menschen mit einer schweren geistigen

oder einer schweren psychischen Behinde-

rung, insbesondere einer dementiellen Er-

krankung, im Ausmaß von 25 Stunden mo-

natlich.

� Erhöhung des Pflegegeldes:

selektiv nach Pflegegeldstufen, wobei das Pfle-

gegeld in den Stufen 1 und 2 um 4%, in den Stu-

fen 3 bis 5 um 5% sowie in den Stufen 6 und 7

um 6% erhöht wurde.

� Unterstützung für betreuende Angehörige:

Ausweitung des Personenkreises der pfle-

genden Angehörigen für Kurzeitpflegemaßnah-

men auf PflegegeldbezieherInnen der Stufe 3

sowie nachweislich demenziell erkrankte oder

minderjährige Pflegebedürftige ab Stufe 1.

� Entlastung kleinerer Entscheidungsträger:

durch die Übertragung der Vollziehungs- und

Auszahlungskompetenz auf die Versiche-

rungsanstalt Öffentlich Bediensteter.

Untergruppe 3 „Sachleistungen (inkl. 
Qualitätssicherung)“ 
In der Untergruppe 3 wurde unter Einbeziehung

der ÖBIG an folgenden zwei Themenbereichen ge-

arbeitet:

� Zusammenfassung der politischen und inhalt-

lichen Zielsetzungen von Bund, Ländern, Trä-

gerorganisationen, Sozialpartnern und Interes-

senvertretungen. Auf der Basis der Unterlagen

und Positionspapiere der einzelnen Institutionen

sollen die gemeinsamen Zielsetzungen, über die

Konsens besteht, sowie die abweichenden

Meinungen dargestellt werden.

� Qualitative Darstellung der Sachleistungen:

Dieser Themenbereich umfasst die Erstellung

eines Leistungskatalogs der mobilen, ambu-

lanten, teilstationären und stationären Dienste

sowie eine Definition der einzelnen Sachleistun-

gen anhand von Leistungsmerkmalen. Nach ei-

ner Diskussion in der Untergruppe wurde ein

Konsens darüber erzielt, welche Sachleistun-

gen mit welchen Qualitätskriterien als beson-

ders wichtig angesehen werden und daher

durch die Länder weiter ausgebaut werden sol-

len.
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4. Behindertenpolitik

4.1. Beschäftigungsfördernde Maßnahmen

4.1.1. Beschäftigungspflicht
Das Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet

DienstgeberInnen, die 25 oder mehr Dienstneh-

merInnen beschäftigen, auf je 25 Dienstneh-

merInnen einen nach dem Behinderteneinstel-

lungsgesetz begünstigten Behinderten anzustel-

len. Kommen DienstgeberInnen diesem gesetz-

lichen Auftrag nicht oder nicht vollständig nach, so

muss für jeden nicht besetzten Pflichtplatz die Aus-

gleichstaxe entrichtet werden. Diese wird jährlich

im Nachhinein vom Bundessozialamt vorgeschrie-

ben. Die monatliche Ausgleichstaxe beträgt für die

Vorschreibungsperiode 2008 213 EUR. Die einge-

henden Ausgleichstaxen fließen dem Ausgleich-

staxfonds (ATF) zu. Dieser Fonds wird vom BMSK

verwaltet und ist mit eigener Rechtspersönlichkeit

ausgestattet. Die Mittel dieses Fonds sind zweck-

gebunden, und zwar vor allem für die Vergabe von

Leistungen direkt an behinderte Menschen sowie

an jene DienstgeberInnen, die behinderte Men-

schen beschäftigen.

Für das Jahr 2006 wurden Ausgleichstaxen in der

Höhe von 80,7 Mio. EUR vorgeschrieben. Zum

31.12.2007 gehörten insgesamt 94.400 Personen

dem Kreis der begünstigten Behinderten an; das

sind um 600 mehr als 2006.

2006 waren bei sämtlichen der Einstellungspflicht

unterliegenden DienstgeberInnen insgesamt

92.600 Pflichtstellen zu verzeichnen. Von diesen

Pflichtstellen waren 60.100 mit begünstigten Behin-

derten besetzt. 32.500 Pflichtstellen waren unbe-

setzt. Insgesamt wurde damit die Beschäftigungs-

pflicht zu 65% erfüllt. Beim Bund waren zuletzt von

6.100 Pflichtstellen nur 300 nicht besetzt, die Be-

schäftigungspflicht war damit zu 96% erfüllt. Man-

che Ministerien wie das BMSK haben ihre Einstel-

lungsverpflichtung bei weitem übererfüllt.

Die Einstellungsquote ist zwar insgesamt in den

letzten Jahren leicht gestiegen, doch ist die Bereit-

schaft der DienstgeberInnen, Menschen mit Behin-

derung einzustellen, nicht so groß wie gewünscht.

Die Integration von  Menschen mit Behinderung in

das Erwerbsleben gestaltet sich damit weiterhin

schwierig. Die Zahl der als Arbeit suchend vorge-

merkten Menschen mit Behinderungen ist nach

wie vor sehr hoch. Von den begünstigten Behinder-

ten waren in den Jahren 2006 und 2007 34% bzw.

33% nicht erwerbstätig. In dieser Gruppe sind ne-

ben arbeitslosen Menschen mit Behinderungen

auch PensionsanwärterInnen und Hausfrauen/

männer enthalten.

4.1.2. Prämien für DienstgeberInnen
DienstgeberInnen erhalten für jeden in Ausbildung

stehenden begünstigten Behinderten eine Prämie

in voller Höhe der Ausgleichstaxe. Für die Vor-

schreibungsperiode 2006 wurden für die Beschäf-

tigung behinderter Lehrlinge an 160 einstellungs-

pflichtige DienstgeberInnen 438.800 EUR und

an 50 nicht einstellungspflichtige Dienstgebe-

rInnen 67.800 EUR an Prämien geleistet.

4.1.3. Integrative Betriebe
Derzeit gibt es acht Integrative Betriebe mit 25 Be-

triebstätten. Per 1. Jänner 2008 wurden von den

Integrativen Betrieben im Modul Beschäftigung

insgesamt rund 2.000 Arbeitsplätze bereitgestellt,

davon rund 1.500 Arbeitsplätze für Menschen mit

Behinderung. Weiters wurden im Modul Berufsvor-

bereitung insgesamt rund 150 Ausbildungsplätze

für Menschen mit Behinderung angeboten.

Im Jahr 2007 betrugen die Ausgaben des Aus-

gleichstaxfonds für das Modul Beschäftigung der

Integrativen Betriebe rund 25 Mio. EUR.

Die Funktion der Integrativen Betriebe, ein Sprung-

brett für Menschen mit Behinderung in den allge-

meinen Arbeitsmarkt zu sein, wird weiter verstärkt.

Ab dem Jahr 2008 wird diese Funktion nicht nur

über das Modul Berufsvorbereitung sondern auch

über das Modul Beschäftigung umgesetzt.

Als kurzfristiges Ziel, d.h. innerhalb der Förderperi-

ode 2008 bis 2010, soll eine Durchlässigkeit im Mo-

dul Beschäftigung von 5% bis 7%, ab dem Jahr

2011 eine von 10% pro Jahr erreicht werden.

Im Laufe des Jahres 2009 werden im Zuge einer

Studie unter Berücksichtigung der spezifischen

Rahmenbedingungen innerhalb und außerhalb

der einzelnen Integrativen Betriebe die zur Errei-
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chung dieser Zielsetzung erforderlichen konkreten

Maßnahmen erarbeitet.

4.1.4. Europäischer Sozialfonds
Menschen mit Behinderung stellen eine zentrale

Zielgruppe der ESF-Interventionen dar. Nachdem

es in den letzten Jahren auch mit zusätzlicher Un-

terstützung nationaler Mittel im Rahmen der Be-

schäftigungsoffensive der Bundesregierung gelun-

gen ist, die Maßnahmen in diesem Bereich auf ho-

hem Niveau zu stabilisieren und zusätzlich neue In-

itiativen zu entwickeln, sind nun in Schwerpunkt 3a

für die Förderperiode 2007 bis 2013 ESF-Mittel für

folgende Initiativen vorgesehen:

� Die ESF-Interventionen für behinderte Jugend-

liche betreffen vor allem die für die berufliche In-

tegration maßgeblichen Maßnahmen, dazu ge-

hören:

� Clearing

� Begleitende Hilfen (Jugendarbeitsassistenz,

Jobcoaching, Mentoring)

� Integrative Berufsausbildung

� Ausbildung, Weiterbildung

� Die Förderung für ältere Menschen mit Behin-

derung betrifft vor allem:

� Qualifizierung

� Arbeitsplatzsicherung

� Case Management

� Für Personen mit schweren Funktionsbeein-

trächtigungen werden vor allem gefördert:

� begleitende Hilfen einschließlich der Per-

sönlichen Assistenz am Arbeitsplatz

� Für arbeitsmarktferne Frauen, darunter auch

Gruppen wie gehörlose und blinde bzw. hoch-

gradig sehbehinderte Frauen, soll ein umfas-

sendes Förderpaket entwickelt werden.

� Die neu entwickelten Programme für Unterneh-

men (Unternehmensservice, Disability Flexicu-

rity) können ebenfalls aus den Mitteln des ESF

finanziert werden.

4.2. Beschäftigungsoffensive für Menschen mit Behinderung

Folgende Maßnahmen wurden entwickelt, um

Menschen mit Behinderung in Beschäftigung zu

bringen und Unternehmen Anreize zu bieten, die-

sen Personenkreis einzustellen:

Arbeitsassistenz
Die Arbeitsassistenz umfasst die psychosoziale Be-

treuung von Menschen mit Behinderung zur Erlan-

gung und Erhaltung eines Arbeitsplatzes. Die Ar-

beitsassistentInnen haben einerseits die Aufgabe,

ArbeitgeberInnen zu beraten und allfällige auf der

Arbeitgeberseite bestehende Vorurteile abzubauen

und andererseits ArbeitnehmerInnen mit berufli-

chen und sozialen Problemen intensiv zu unterstüt-

zen.

Jugendarbeitsassistenz
Um die speziellen Bedürfnisse junger Menschen in

Zusammenhang mit der beruflichen Integration ad-

äquat berücksichtigen zu können, ist der Ausbau

von problemspezifisch orientierten Integrations-

fachdiensten (z.B. Arbeitsassistenz für psychisch

kranke Jugendliche) oder die Integration in beste-

hende Einrichtungen der Jugendarbeitsassistenz

unter Schaffung zusätzlicher zweckbestimmter Per-

sonalressourcen vorgesehen.

Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz
Menschen mit schwerer Behinderung ist der Zugang

zum Arbeitsmarkt sowie der Verbleib im Erwerbsle-

ben trotz fachlicher Eignung mangels individuellem

Unterstützungsangebot erschwert. Mit der Persönli-

chen Assistenz am Arbeitsplatz erhalten Menschen

mit Behinderung jene persönliche Unterstützung, die

zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder Absol-

vierung einer Ausbildung erforderlich ist.

Clearing
Clearing ist ein Angebot für behinderte Jugendliche

und dient dazu, den bestmöglichen Übergang zwi-

schen Schule und Beruf zu ermöglichen und die

Zielgruppe an den Arbeitsmarkt heranzuführen.

Clearing-Teams haben dabei die Aufgabe, im letz-

ten bzw. vorletzten Schuljahr gemeinsam mit den

Betroffenen ein individuelles Maßnahmenpaket zur

beruflichen Integration festzulegen. Die Leistung

beinhaltet insbesondere:

� ein Neigungs- und Eignungsprofil erstellen,

� eine Stärken/Schwächen-Analyse durchfüh-

ren,

� einen allfälligen Nachschulungsbedarf feststel-

len bzw. planen,
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� berufliche Perspektiven auf der Grundlage des

Neigungs- und Eignungsprofils aufzeigen und

� darauf aufbauend einen Karriere-/Entwick-

lungsplan erstellen.

Integrative Berufsausbildung
Dieses Angebot wurde für Jugendliche mit beson-

deren Bedürfnissen geschaffen, die eine „übliche“

Lehre nicht absolvieren können. Das Ziel ist, sol-

chen Jugendlichen durch die integrative Berufsaus-

bildung den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu ermögli-

chen.

Durch neue Formen der Berufsausbildung können

die individuellen Bedürfnisse von benachteiligten

Jugendlichen gezielt berücksichtigt werden. So

wird die Ausbildung entweder als eine Lehrausbil-

dung mit einer um bis zu zwei Jahren verlängerten

Lehrzeit gestaltet oder es werden im Rahmen einer

Teilqualifizierung nur bestimmte Teile eines Be-

rufsbildes erlernt.

Die integrative Berufsausbildung wird durch ge-

schulte BerufsausbildungsassistentInnen beglei-

tet, damit ein positiver Abschluss erreicht wird.

Freifahrt für Jugendliche in 
Qualifizierungsprojekten
Derzeit ist die Lehrlingsfreifahrt für Lehrlinge in an-

erkannten Lehrverhältnissen und für TeilnehmerIn-

nen an Lehrgängen und Lehrlingsstiftungen nach

dem Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz vorge-

sehen (§ 30j FLAG).

Während junge Menschen, die eine integrative Be-

rufsausbildung absolvieren, dem oben genannten

Personenkreis gleichgestellt sind, können Teilneh-

merInnen an Qualifizierungsprojekten bislang

nicht von dieser Leistung profitieren. Die Einbezie-

hung dieses Personenkreises in § 30j FLAG ist

nicht möglich. Um diese Benachteiligung auszu-

gleichen, sollen neben den für TeilnehmerInnen

bei externen Schulungen anfallenden Fahrtkosten

zukünftig auch die Fahrtkosten von der Wohnad-

resse zum Standort der Qualifizierung übernom-

men werden können, wenn folgende Vorausset-

zungen vorliegen:

� Anspruch auf Familienbeihilfe (längstens bis

zum Ablauf des Monats, in dem der Lehrling das

26. Lebensjahr vollendet hat),

� Abwicklung der Leistung über die Projektträger,

� Entrichtung eines Selbstbehaltes.

4.3. Förderungen für Unternehmen

Aktion 500
Im Rahmen der „Aktion 500“ erhielten Unterneh-

men, die im Zeitraum zwischen 1. November 2007

und 30. Juni 2009 einen Menschen mit Behinderung

neu anstellten, für die Dauer von 6 Monaten eine

Förderung von 600 EUR pro Monat.

Diese Förderung erhielten auch Menschen mit Be-

hinderung, die sich in diesem Zeitraum eine selbst-

ständige Existenz aufbauten. Die Schaffung eines

Ausbildungsplatzes in diesem Zeitraum wurde im

ersten Lehrjahr mit 200 EUR pro Monat unter-

stützt.

Zuschüsse zu den Lohnkosten

� Integrationsbeihilfe:

Bei Einstellung eines nicht in Beschäftigung

stehenden Menschen mit Behinderung kann

DienstgeberInnen für die maximale Dauer von

drei Jahren ein leistungsunabhängiger Zu-

schuss zu den Lohnkosten in Form der soge-

nannten Integrationsbeihilfe gewährt werden.

Die Höhe des Zuschusses wird individuell be-

rechnet (Kriterien: Alter, Geschlecht, Dauer der

Arbeitslosigkeit, Art des Dienstverhältnisses).

� Entgeltbeihilfe:

Bei bereits aufrechtem Dienstverhältnis kann

DienstgeberInnen eine Entgeltbeihilfe bewilligt

werden, wenn sich herausstellt, dass die beruf-

liche Leistungsfähigkeit der behinderten Per-

son im Vergleich zu einer nicht behinderten Per-

son herabgesetzt ist.

� Arbeitsplatzsicherungsbeihilfe:

Ist der Arbeitsplatz einer behinderten Person

gefährdet, kann DienstgeberInnen für die Zeit

des Vorliegens der Gefährdung eine Arbeits-

platzsicherungsbeihilfe als Zuschuss zu den

Lohn- und Ausbildungskosten gewährt werden

(max. 3 Jahre).

Behindertengerechte Adaptierung von 
Arbeitsplätzen
Zum Ausgleich behinderungsbedingter Lei-

stungseinschränkungen bzw. der Optimierung

der Leistungsfähigkeit können bauliche, techni-

sche und ergonomische Adaptierungsmaßnah-
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men bei bestehenden Arbeitsplätzen gefördert

werden.

Schaffung von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen
Zur Schaffung neuer geeigneter Arbeits- oder Aus-

bildungsplätze können DienstgeberInnen Zuschüs-

se oder Sachleistungen gewährt werden, wenn

Menschen mit Behinderung eingestellt oder zur Ab-

solvierung einer Berufsausbildung aufgenommen

werden oder das Beschäftigungsverhältnis einer

behinderten Person ohne Verwendung auf einem

geeigneten Arbeitsplatz enden würde.

Schulungs- und Ausbildungskosten
Bei Vorliegen eines aufrechten Dienstverhältnisses

können die behinderungsbedingt anfallenden Ko-

sten externer Schulungen oder Weiterbildungen zur

Gänze übernommen werden.

Förderung investiver Maßnahmen zur 
Verbesserung der Zugänglichkeit von 
Unternehmen für Menschen mit Behinderung
Um eine verbesserte Zugänglichkeit von Gebäu-

den zu erreichen, unterstützt das BMSK die Durch-

führung von „investiven Maßnahmen“ zum Abbau

baulicher Barrieren.

Förderungen können dabei insbesondere für die

Errichtung von Rampen und Liften oder die Einrich-

tung von Behindertenparkplätzen und Leitsyste-

men für Blinde und schwer Sehbehinderte gewährt

werden.

Hilfen zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit
Menschen mit Behinderung können zur Abgeltung

der bei Gründung einer selbstständigen Erwerbstä-

tigkeit anfallenden und nachweisbaren Kosten Zu-

schüsse bis zur Höhe von 50% der Kosten, höch-

stens jedoch im Ausmaß der 100-fachen Aus-

gleichstaxe gewährt werden.

Unternehmensservice
Die Unternehmen werden durch ein Unternehmens-

service unterstützt. Das Unternehmensservice wird

flächendeckend eingerichtet und hat die Aufgabe,

insbesondere Klein- und Mittelbetriebe

� zu beraten,

� Hilfe beim Recruiting (Auswahl des geeigneten

Personals) zu leisten,

Förderungen im Rahmen der Beschäftigungsoffensive für Menschen mit Behinderung

Förderbereiche
Zahl der 

Förderfälle 2007
Anteil % 

weiblich 2007

Zahl der 
Förderfälle Plan 

BABE 2008

Lohnförderung 13.420 35% 14.430

Existenzgründung 130 26% 130

Arbeitsplatz Individualförderung 620 40% 610

Mobilität Individualförderung 20 25% 20

BA - Berufsausbildungsassistenz 2.740 29% 2.920

SQ - Qualifizierungsprojekt 3.810 46% 3.760

BP - Beschäftigungsprojekt Transitarbeit 1.620 44% 1.570

Arbeitsassistenz 9.280 45% 9.560

Persönliche Assistenz 270 45% 300

Sonstige Assistenz 2.740 48% 3.020

CR - Clearing 6.010 44% 6.370

sonstige Beratung & Empowerment ohne Clearing 1.190 52% 1.170

Berufliche Reha - gesamt 41.840 40% 43.860

Zuschüsse Ausbildung & Arbeit z.B. Dolmetschkosten 980 46% 870

sonst. Zuschüsse Mobilität 8.660 38% 8.560

BU - Beratungsleistungen für Unternehmen 10 10

IM - Investive Maßnahmen - bessere Zugänglichkeit 340 350

Umfeld - Begleitung 130 100

Equal 70

Maßnahmen Beschäftigungsoffensive gesamt 52.010 53.760

Quelle: BMSK
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� vom Erstkontakt bis Ende der Beratung durch-

gängig zu betreuen,

� die für die berufliche Integration beteiligten Stel-

len zu vernetzen,

� und als Kontaktstelle permanent den Bedarf der

Unternehmen zu erheben und an das Bundes-

sozialamt weiterzuleiten.

Disability Flexicurity
Mit dem Pilotversuch „Disability Flexicurity“ (Ge-

meinnützige Arbeitskräfteüberlassung) sollen die

Arbeitsmarktchancen von Menschen mit Behinde-

rung verbessert werden. Konkret sollen Menschen

mit Behinderung an ArbeitgeberInnen für einen be-

stimmten Zeitraum vermittelt werden, ohne dass für

ArbeitgeberInnen ein organisatorischer Aufwand

(z.B. Auswahlverfahren) entsteht oder auf gesetzli-

che Vorschriften (etwa auf den besonderen Kündi-

gungsschutz) Rücksicht genommen werden muss.

Förderungen im Rahmen der 
Beschäftigungsoffensive für Menschen mit 
Behinderung
In der vorne stehenden Tabelle sind alle Förderun-

gen, die im Rahmen der Beschäftigungsoffensive

für Menschen mit Behinderung im Jahr 2007 verge-

ben wurden, dargestellt.

4.4. Weitere soziale Maßnahmen

4.4.1. Unterstützungsfonds für 
Menschen mit Behinderung

Für mit der Behinderung im Zusammenhang ste-

hende Maßnahmen wurden im Jahr 2005 aus den

Mitteln des Unterstützungsfonds Zuwendungen in

der Höhe von 2 Mio. EUR gewährt, 2006 waren es

2,6 Mio. EUR.

Menschen mit Behinderung, die auf die Benützung

eines Kraftfahrzeuges angewiesen sind, wurden

Mehrbelastungen, die sich durch die Entrichtung

der Normverbrauchsabgabe bei der Anschaffung

von Kraftfahrzeugen ergeben, abgegolten. Die

Aufwendungen dafür betrugen im Jahr 2005

4,2 Mio. EUR und im Jahr 2006 4,5 Mio. EUR.

4.4.2. Beratung und Diagnostik für 
Kinder und Jugendliche (vormals 
Mobiler Beratungsdienst für 
Kinder und Jugendliche)

1976 wurden die Mobilen Beratungsdienste als ein

Angebot der Bundessozialämter gegründet. Heute

erstreckt sich ihre Tätigkeit auf die Bundesländer

Burgenland, Steiermark, Oberösterreich, Salz-

burg, Kärnten und Wien. Im Burgenland und der

Steiermark besteht das Angebot flächendeckend;

in den anderen Ländern auf Bezirksebene. Seit

dem Frühjahr 2006 wird die Dienstleistung unter

dem neuen Namen „Beratung und Diagnostik für

Kinder und Jugendliche“ angeboten.

Die Tätigkeit der interdisziplinären Teams umfasst

die Untersuchung, Beratung und Betreuung von

Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsauffäl-

ligkeiten bis zum 19. Lebensjahr. Die Teams be-

stehen aus Fachleuten der Bereiche Medizin, Psy-

chologie, Sozialarbeit und bei Bedarf anderer

nichtärztlicher Fachbereiche (z.B. Frühförderung).

Das Leistungsspektrum umfasst insbesondere

das Erstellen von Diagnosen und Gutachten, psy-

chosoziale Intervention, die Planung individueller

Therapien, die Information über soziale, rechtliche

und finanzielle Hilfsmöglichkeiten und Unterstüt-

zung bei deren Inanspruchnahme. Der Zugang für

die Familien ist freiwillig und kostenlos; die Teams

sind in den Bundesländern lokal angesiedelt und

führen bei Bedarf Hausbesuche durch. Die Tätig-

keit zeichnet sich durch ihre präventive Ausrich-

tung mit dem Ziel der bestmöglichen Förderung

und Integration des Kindes und der Jugendlichen in

allen Lebensbereichen aus. Die meisten Kinder

zählen zur Altersgruppe der 6- bis 15-Jährigen. Ei-

nen Schwerpunkt stellt die Unterstützung der Kli-

entInnen an der Schnittstelle Schule – Beruf (Clea-

ring) dar. Die Teams arbeiten eng mit den regio-

nalen Institutionen und Entscheidungsträgern zu-

sammen. Beratung und Diagnostik für Kinder und

Jugendliche erfüllt eine Funktion als Drehscheibe

bei der Koordination von verschiedenen Maßnah-

men.

Maßnahmen der Qualitätssicherung sollen ge-

währleisten, dass das Angebot ständig verbessert

wird. Im Rahmen der im August 2005 abgeschlos-

senen Evaluierung wurde die Qualität der Dienst-

leistung sowohl von Seiten der betreuten Familien

als auch von den KooperationspartnerInnen sehr

gut bewertet.
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Im Jahr 2006 wurden insgesamt 3.660 Kinder und

Jugendliche bzw. deren Familien betreut (vgl.

2005: 2.760, 2004: 2.720). Im Jahr 2007 wurden

insgesamt 4.170 Kinder und Jugendliche bzw. de-

ren Familien betreut. Die Summe der Erstkontakte

betrug 1.890. Die Teams führten 16.760 persön-

liche Beratungsgespräche durch. Ein Großteil der

persönlichen Beratungsgespräche wurde in den

Stützpunkten in den Bezirken durchgeführt, bei Be-

darf im Rahmen von Hausbesuchen. Der Anteil der

Erstkontakte liegt bei etwa der Hälfte.

4.4.3. Soziale Abfederung der 
Unfallrentenbesteuerung

Im Zuge des Budgetbegleitgesetzes 2001 wurden

die bis dahin von der Einkommensteuer ausge-

nommenen Unfallrenten dem zu versteuernden

Einkommen zugeschlagen. Zur Vermeidung sozi-

aler Härten wurde im Rahmen des Bundesbehin-

dertengesetzes (BBG) für BezieherInnen von Un-

fallrenten eine Härteregelung geschaffen, die eine

teilweise oder gänzliche Abgeltung der Mehrbelas-

tung aus der Versteuerung regelt.

Mit Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom

7. Dezember 2002, G 85/02-8, wurde die Besteu-

erung der Unfallrenten als verfassungswidrig auf-

gehoben, für die Steuerjahre 2001 und 2002 aus-

drücklich. Darüber hinaus räumte der Verfas-

sungsgerichtshof dem Gesetzgeber eine Frist bis

31.12.2003 ein, um eine entsprechende legisti-

sche Änderung vornehmen zu können. Da der Ge-

setzgeber diese Frist ungenützt verstreichen ließ,

entstand die Situation, dass die Besteuerung der

Unfallrenten ausschließlich für das Steuerjahr

2003 galt. Die Refundierung der zuviel bezahlten

Steuern für 2001 und 2002 erfolgte durch diese be-

sondere Situation zeitversetzt, teilweise durch das

Bundessozialamt auf der Grundlage von

§§ 33 ff BBG, teilweise durch die Finanzbehörden

auf der Grundlage des Steuerrechts und des Er-

kenntnisses des VfGH.

Durch diese für die Betroffenen schwierig zu durch-

schauende Rechtslage sowie die Länge mancher

Finanzverfahren kam es nunmehr durch Über-

schreitungen der Antragsfrist zu neuerlichen sozi-

alen Härten. Der Bundesminister für Soziales und

Konsumentenschutz hat daher im Dezember 2007

die Durchführungsrichtlinien der Abgeltung der

steuerlichen Mehrbelastung rückwirkend dahinge-

hend geändert, dass eine Fristüberschreitung nicht

zu Anspruchsverlust führt.

Insgesamt wurden 2006 348.889 EUR und 2007

141.318 EUR noch für das Steuerjahr 2003 refun-

diert.

4.4.4. HANDYNET–Österreich
HANDYNET-Österreich ist eine nationale Doku-

mentation, die vom BMSK für behinderte und ältere

Menschen in Österreich seit 1999 erstellt wird. Seit

2002 ist die Datenbank im Internet für alle Interes-

sierten über die Website des BMSK zugänglich

(http://handynet-oesterreich.bmsk.gv.at)

Der Hauptzweck von HANDYNET ist es, Men-

schen mit Behinderung beim Erwerb von Hilfsmit-

teln – unabhängig von wirtschaftlichen Interes-

senseinflüssen – einen Marktüberblick zu ver-

schaffen.

Bei den Eintragungen der Produkte handelt es sich

um eine nicht abschließende Auflistung von in Ös-

terreich erhältlichen technischen Hilfsmitteln für

behinderte und ältere Menschen (Österreichischer

Behindertenhilfsmittelkatalog). Die Preisangaben

sind als eine unverbindliche Orientierungshilfe

(Richtpreis) aufzufassen. Die Produktauswahl ist

zufällig und erfolgt nach Maßgabe der von den

Händlern zur Verfügung gestellten Unterlagen. Die

Beschreibungen und die Bilder stammen von den

beigebrachten Katalogen bzw. Prospekten. Be-

zugsinformationen werden zum relevanten Mar-

kennamen bereitgestellt. Konkretere Informati-

onen zum gewählten Produkt wie genauer Ver-

kaufspreis, Lagerbestand, Lieferzeiten etc., sind

von den Händlern selbst zu erfragen.

Im Modul „Technische Hilfen“ (über 8.000 Daten-

sätze) sind Detailinformationen über technische

Hilfsmittel des österreichischen Marktes nach der

ISO Klassifikation (ÖNORM EN ISO 9999) doku-

mentiert und in Lebens- und Einsatzbereiche,

nach Kinderprodukten und Lieferanten gegliedert.

Die Detailinformationen enthalten Angaben zu

Funktion, Maße und Material, über das Zubehör

sowie über die Bezugsmöglichkeiten und Richt-

preise mit einem umfangreichen Bildmaterial wie

Fotos und Skizzen.

Im Modul „Lieferanten“ sind die Händler/Hersteller

gelistet nach deren Angeboten wie Verkauf, Ver-

leih, Reparatur und regionale Erreichbarkeit.

4.4.5. Hilfsmittelberatung
Hilfsmittelberatungen werden einerseits im Sinne

des Bundesbehindertengesetzes vom Bundesso-

zialamt mit Hilfe der Datenbank Handynet-Öster-
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reich angeboten, andererseits bieten immer mehr

organisierte Behindertenorganisationen selbst Be-

ratungen an. Insbesondere nutzt der Österrei-

chische Zivilinvalidenverband Handynet-Öster-

reich und betreibt seit 2002 das Projekt „SUP-

PORT“, wo Menschen mit Behinderung Beratung,

Begleitung und Unterstützung, auch im Bereich

technischer Hilfsmittel, finden.

4.5. Behindertengleichstellungsrecht

4.5.1. Allgemeines
Mit Jänner 2006 ist das so genannte Behinderten-

gleichstellungspaket in Kraft getreten (BGBl. I

Nr. 82/2005). Ausgehend vom verfassungsrecht-

lich verankerten Diskriminierungsschutz des Art. 7

Bundesverfassungsgesetz (BGBl. I Nr. 87/1997),

wonach niemand wegen seiner Behinderung be-

nachteiligt werden darf, und sich Bund, Länder und

Gemeinden dazu bekennen, die Gleichbehand-

lung von behinderten und nichtbehinderten Men-

schen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu

gewährleisten, können durch das Behinderten-

gleichstellungspaket erstmals Schadenersatzan-

sprüche im Falle von Diskriminierungen geltend

gemacht werden.

Das österreichische Behindertengleichstellungs-

recht geht dabei weit über die Umsetzung der Be-

schäftigungsrahmenrichtlinie der EU (Richtlinie

2000/78, ABl. L 303/16 vom 2. Dezember 2000)

hinaus und setzt einen Meilenstein in der österrei-

chischen Behindertenpolitik.

4.5.2. Bundes-Behindertengleichstellungs-
gesetz

Zusätzlich zu den europarechtlich gebotenen Be-

stimmungen der Gleichstellung von Menschen mit

Behinderungen in der Arbeitswelt wurde nämlich

durch das Bundes-Behindertengleichstellungsge-

setz (BGStG) erstmals ein Diskriminierungsschutz

auch im „täglichen Leben“ geschaffen. Damit sol-

len Diskriminierungen in wichtigen Lebensberei-

chen beseitigt oder verhindert werden. Zudem soll

Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und eine

selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht wer-

den.

Wesentliche Inhalte des Bundes-Behinderten-

gleichstellungsgesetzes sind:

� Geltungsbereich: Im privatrechtlichen Bereich

liegt der Schwerpunkt auf dem Verbraucher-

schutz. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass

Menschen mit Behinderungen generell ver-

stärkt als KonsumentInnen, als an den Angebo-

ten der Gesellschaft Teilhabende und weniger

als Objekte der Fürsorge wahrgenommen wer-

den sollen. Im öffentlichen Bereich ist die ge-

samte Bundesverwaltung inklusive der Selbst-

verwaltungskörper umfasst.

� Weite Definition des Personenkreises, auch

Angehörige fallen unter den Schutz des Ge-

setzes.

� Verbot der Diskriminierung auf Grund einer Be-

hinderung.

� Rechtsfolgen bei Verletzung des Diskriminie-

rungsverbotes inklusive Schadenersatzrege-

lungen.

� Verpflichtendes Schlichtungsverfahren beim

Bundessozialamt vor der gerichtlichen Gel-

tendmachung von Ansprüchen mit dem Ange-

bot einer kostenfreien Mediation.

� Beweislastregelung zugunsten der betroffenen

Person: diese muss eine Diskriminierung bloß

glaubhaft machen.

� Einführung einer Verbandsklage: Die Österrei-

chische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation

(ÖAR, Dachverband der Behindertenorganisa-

tionen Österreichs) kann – nach Durchführung

eines Schlichtungsverfahrens und Befassung

des Bundesbehindertenbeirates – in Fällen von

wesentlicher und dauerhafter Beeinträchtigung

allgemeiner Interessen von Menschen mit Be-

hinderungen eine Verbandsklage einbringen.

� Zumutbarkeitsprüfung: Diskriminierung von

Menschen mit Behinderungen ist anders als bei

anderen Personengruppen oft mit dem Vorhan-

densein von baulichen oder sonstigen Barrie-

ren verbunden, deren Beseitigung mit erheb-

lichem finanziellen Aufwand verbunden sein

kann.

� Bei der Feststellung, ob eine Diskriminierung

aufgrund von Barrieren vorliegt, ist daher zu

prüfen, ob der mit der Beseitigung der Barrieren
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verbundene Aufwand eine unverhältnismäßige

Belastung darstellen würde.

� Übergangsbestimmungen für bestehende Bau-

ten, Verkehrsanlagen und Verkehrsmittel bis

1. Jänner 2016.

� Etappenplan Bundesbauten: Der Bund hat ei-

nen Etappenplan betreffend den Abbau der

Barrieren in den von ihm genutzten Gebäuden

zu erstellen.

� Etappenplan Verkehr: alle Verkehrsbetreiber

haben ebenfalls für ihre Verkehrsanlagen, Ver-

kehrsmittel und Verkehrseinrichtungen jeweils

einen Etappenplan zum Abbau der Barrieren zu

erstellen.

4.5.3. Novelle zum 
Behinderteneinstellungsgesetz

Die Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz

(BEinstG, BGBl. Nr. 22/1970) regelt das Diskrimi-

nierungsverbot, soweit es sich auf die Arbeitswelt

(inklusive den Bundesdienst) bezieht. Dies ist auch

im Sinne der Rechtstransparenz für Arbeitneh-

merInnen und ArbeitgeberInnen zu sehen, da sich

im Behinderteneinstellungsgesetz bereits jetzt we-

sentliche arbeitsrechtliche Schutzvorschriften für

Menschen mit Behinderungen befinden. Der Diskri-

minierungsschutz umfasst insbesondere die

Gleichbehandlung

� bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses,

� bei der Festsetzung des Entgelts,

� bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistun-

gen, die kein Entgelt darstellen,

� bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung

und Umschulung,

� beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei

Beförderungen,

� bei den sonstigen Arbeitsbedingungen,

� bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses,

� beim Zugang zur Berufsberatung, Berufsaus-

bildung, beruflichen Weiterbildung und Um-

schulung außerhalb eines Arbeitsverhält-

nisses,

� bei der Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer

Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation

oder einer Organisation, deren Mitglieder einer

bestimmten Berufsgruppe angehören, ein-

schließlich der Inanspruchnahme der Leistun-

gen solcher Organisationen sowie

� bei den Bedingungen für den Zugang zu selbst-

ständiger Erwerbstätigkeit.

Definition des Personenkreises, Rechtsfolgen,

verpflichtendes Schlichtungsverfahren mit Media-

tion, Zumutbarkeitsprüfung und Beweislastrege-

lung sind im Wesentlichen gleichlautend dem

BGStG vorgesehen. Allerdings sind im Rahmen

der gerichtlichen Durchsetzung im Bereich der Ar-

beitswelt auch diskriminierend vorenthaltene Leis-

tungen erzwingbar (z.B. Entgelt, Sozialleistungen)

und diskriminierende Kündigungen oder Entlas-

sungen können angefochten werden. Darüber hin-

aus gibt es auch noch eine Verpflichtung der

DienstgeberInnen, angemessene Vorkehrungen

für Menschen mit Behinderungen zu treffen (Um-

setzung des Artikels 5 der Beschäftigungsrahmen-

richtlinie). Übergangsbestimmungen sind im Be-

hinderteneinstellungsgesetz nicht vorgesehen.

4.5.4. Begleitende Maßnahmen
Durch eine Novelle zum Bundesbehindertenge-

setz wurde ein unabhängiger Behindertenanwalt

beim BMSK eingerichtet (siehe dazu den Beitrag

im Kapitel „Das BMSK als Dienstleistungsunter-

nehmen“).

Zeitgleich mit dem Behindertengleichstellungspa-

ket ist auch die Anerkennung der Gebärdenspra-

che im Bundes-Verfassungsgesetz (BGBl. I

Nr. 81/2005) verankert worden.

Entsprechend der Entschließung des Nationalrats

vom 6. Juli 2005 betreffend Maßnahmen in Zu-

sammenhang mit der Beschlussfassung des Be-

hindertengleichstellungspaketes hat das BMSK

auch die Erstellung eines Bundes-Behinderten-

gleichstellungs-Begleitgesetzes (BGBl. I Nr. 90/

2006) initiiert und koordiniert. Dieses Gesetz wurde

am 24. Mai 2006 im Nationalrat beschlossen, es

umfasst Novellen zu 19 Materiengesetzen und

bringt Verbesserungen für Menschen mit Behinde-

rungen vor allem im Bereich des Zugangs zur Be-

rufsausbildung bzw. im Dienstrecht.

Im eigenen Bereich hat das BMSK durch gezielte

Öffentlichkeitsarbeit alle betroffenen Personen-

gruppen über die Inhalte und Auswirkungen des

Behindertengleichstellungspaketes informiert. Da-

bei wurde insbesondere auch auf die Barrierefrei-

heit der Informationsvermittlung geachtet. Eine ei-

gene barrierefreie Internetplattform zum Thema

Behindertengleichstellung wurde eingerichtet

(http://www.gleichundgleich.gv.at/), Informations-

broschüren werden auch in Leichter-Lesen-Ver-

sion angeboten.

Insgesamt hat sich gezeigt, dass durch das Behin-

dertengleichstellungspaket und hier insbesondere
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durch das Bundes-Behindertengleichstellungsge-

setz Selbstbestimmung, Chancengleichheit und

Barrierefreiheit öffentliche Themen geworden

sind.

4.5.5. Schlichtungsverfahren
Einer gerichtlichen Geltendmachung von Ansprü-

chen hat ein zwingendes Schlichtungsverfahren

beim Bundessozialamt vorauszugehen, eine

Klage ohne vorherigen Schlichtungsversuch ist un-

zulässig. Zweck der Schlichtung ist die Förderung

einer außergerichtlichen Einigung. Damit sollen

auch langwierige und mit Kostenrisiko verbundene

Gerichtsverfahren hintan gehalten werden.

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass das

Schlichtungsverfahren beim Bundessozialamt als

besonders niedrigschwelliger Zugang zum Recht

sehr gut angenommen wird. Die angebotene Mög-

lichkeit, in formfreiem Rahmen Gespräche zur

Konfliktlösung zu führen, erweist sich als zweck-

dienlich und äußerst effektiv. Das Schlichtungsver-

fahren dient damit nicht nur der Streitbeilegung,

sondern auch der Bewusstseinsbildung.

Mit Stand 1. Juli 2008 sind 329 Schlichtungsanträ-

ge beim Bundessozialamt eingelangt. 197 davon

betrafen das Behinderteneinstellungsgesetz

(60%), 132 das Behindertengleichstellungsgesetz

(40%).

Mit Stichtag 1. Juli 2008 wurden 281 Verfahren be-

reits erledigt, wobei in 115 Fällen die Schlichtung

zu einer Einigung geführt hat (41%). In 123 Fällen

konnte keine Einigung erzielt werden (44%) und in

43 Fällen wurde der Antrag zurückgezogen (15%),

was erfahrungsgemäß oft auf eine Einigung im

Vorfeld zurückzuführen ist.

Das Bundessozialamt hat sich damit erfolgreich als

die zentrale Anlaufstelle in Sachen Diskriminie-

rungsschutz für Menschen mit Behinderungen po-

sitioniert. Bisher sind nur wenige Gerichtsverfah-

ren im Bereich des Behindertengleichstellungs-

rechts anhängig.

4.5.6. Ausblick
Die Gestaltung einer barrierefreien Umwelt und der

Abbau bestehender Barrieren durch entspre-

chende bauliche, organisatorische und sonstige

Maßnahmen eröffnen der Wirtschaft – insbeson-

dere kleinen und mittleren Unternehmen – entspre-

chende Chancen. Es ist damit zu rechnen, dass

das neue Behindertengleichstellungsrecht zu

einem Investitionsschub für innovative Unterneh-

men und letztlich zur Schaffung von Arbeitsplätzen

beitragen wird.

Durch eine Novellierung der beiden die Behinder-

tengleichstellung betreffenden Gesetze, Behinder-

teneinstellungsgesetz und Bundes-Behinderten-

gleichstellungsgesetz (BGBl. I Nr. 67/2008),

wurde das Instrumentarium des Behinderten-

gleichstellungsrechts verbessert. Die mit 1. Mai

2008 in Kraft getretene Novelle enthält insbeson-

dere:

� Anhebung des Mindestschadenersatzes bei

Belästigung sowie Diskriminierung bei der Be-

gründung des Arbeitsverhältnisses von 400

EUR auf 720 EUR;

� Verlängerung der Verjährungsfrist für die Gel-

tendmachung von Schadenersatzansprüchen

aus einer Belästigung;

� Klarstellung, dass der Diskriminierungsschutz

bei Beendigung des Dienstverhältnisses auch

bei Nichtverlängerung eines befristeten Dienst-

verhältnisses bzw. bei Beendigung in der Pro-

bezeit gilt;

� Einräumung eines Wahlrechts bei diskriminie-

render Beendigung eines Dienstverhältnisses

zwischen Anfechtung und Schadenersatz.

Das BMSK lässt das Behindertengleichstellungs-

recht evaluieren. Die Ergebnisse dieser Evaluie-

rung sollen die Grundlage für weitere Verbesse-

rungen des Behindertengleichstellungsrechts sein.

4.6. Der Behindertenbericht der Bundesregierung

Die österreichische Bundesregierung ist nach

§ 13a Bundesbehindertengesetz, BGBl. Nr. 283/

1990, idF BGBl. I Nr. 60/2001, dazu verpflichtet, in

regelmäßigen Abständen dem Nationalrat einen

Bericht über die Lage der Menschen mit Behinde-

rung in Österreich vorzulegen.

Der erste Bericht wurde im Jahr 2003 erstellt, der

zweite Bericht wurde vom BMSK in Kooperation

mit anderen Bundesministerien erstellt, der  sowohl

die rechtlichen und strukturellen Grundlagen als

auch die tatsächliche gesellschaftliche Teilhabe

von Menschen mit Behinderungen darstellt. Dieser
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Bericht liefert einen Überblick über sämtliche Le-

bens- und Sachbereiche, die für behinderte Men-

schen von Relevanz sind. Der Bericht wurde im De-

zember 2008 vom Ministerrat genehmigt.

Wie auch in der ersten Ausgabe wird der Behinder-

tenbericht 2008 zusätzlich in einer „Leichter Le-

sen“-Version veröffentlicht.

Nach der Entschließung des Nationalrats vom

4. Juli 2007 (E 26-NR/XXIII. GP) ist diesem Bericht

ein Bericht über die Tätigkeit der Behindertenan-

waltschaft angefügt.

4.7. Bundesberufungskommission für Sozialentschädigungs- und 
Behindertenangelegenheiten

Mit 1. Jänner 2003 wurde beim damaligen Bundes-

ministerium für soziale Sicherheit, Generationen

und Konsumentenschutz die Bundesberufungs-

kommission für Sozialentschädigungs- und Behin-

dertenangelegenheiten errichtet (BGBl. I Nr. 150/

2002).

Damit wurde der im Rahmen der Bundessozia-

lämterreform vorgesehenen Beseitigung von Dop-

pelgleisigkeiten zwischen Bund und Ländern

Rechnung getragen. Zur Nutzung von Synergieef-

fekten und zur Effizienzsteigerung sowie zur Ver-

besserung der Qualität und Gewährleistung einer

einheitlichen Spruchpraxis wurden die Entschei-

dungen über Rechtsmittel bei einer für das ge-

samte Bundesgebiet zuständigen Berufungsbe-

hörde konzentriert.

Die Bundesberufungskommission entscheidet in

zweiter und letzter Instanz in Angelegenheiten des

Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, des Hee-

resversorgungsgesetzes, des Impfschadenge-

setzes, des Verbrechensopfergesetzes, des Be-

hinderteneinstellungsgesetzes und des Bundes-

behindertengesetzes. Die Entscheidungen erfol-

gen in Senaten. Den Interessenvertretungen der

betroffenen Personen wurde durch die Nominie-

rung von Beisitzern für die Senate die Möglichkeit

der Mitwirkung bei der Entscheidungsfindung ein-

geräumt. Die Bundesberufungskommission um-

fasst einen Senat für den Bereich des sozialen Ent-

schädigungsrechtes, einen Senat für das Aus-

gleichstaxen- und Prämienverfahren sowie vier

Senate für das Feststellungs- und Passverfahren.

Im Laufe des Jahres 2007 wurden rund 150 Beru-

fungen in Angelegenheiten des sozialen Entschä-

digungsrechtes und rund 1.250 Berufungen in An-

gelegenheiten des Behindertenrechtes von der

Bundesberufungskommission bearbeitet.
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5. Sozialentschädigung
Im österreichischen System der sozialen Sicher-

heit bildet die Sozialentschädigung, die traditionell

auch als Versorgungswesen bezeichnet wird, eine

wichtige Säule der staatlichen Sozialleistungen.

Bei der Sozialentschädigung handelt es sich um

Maßnahmen zur finanziellen Abgeltung von Schä-

den, die Personen im Zusammenhang mit Maß-

nahmen des Staates oder in Belangen, in denen

der Staat eine besondere Verantwortung wahrzu-

nehmen hat, erlitten haben. Als wesentlichste Ver-

besserung in den letzten beiden Jahren ist her-

vorzuheben, dass für einen Anspruch auf Beschä-

digtenrente in der Sozialentschädigung nunmehr

bereits eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von

20% (bisher 25%) genügt.

5.1. Kriegsopferversorgung

Österreichische Staatsbürger, die für die Republik

Österreich, die vormalige österreichisch-unga-

rische Monarchie oder nach dem 13. März 1938 für

die ehemalige deutsche Wehrmacht militärischen

Dienst geleistet und dadurch eine Gesundheits-

schädigung erlitten haben, gelten als Kriegsopfer

nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz. Auch

Zivilpersonen, die durch militärische Handlungen

oder durch Einwirkung von Waffen unverschuldet

eine Gesundheitsschädigung erlitten haben, gehö-

ren zu diesem Personenkreis.

Die Leistungen nach dem Kriegsopferversor-

gungsgesetz 1957 (KOVG 1957) wurden in den

Jahren 2006 bis 2008 jeweils mit dem für den Be-

reich des ASVG festgesetzten Anpassungsfaktor

erhöht (2006: +2,5%, 2007: +1,6% bzw. +1,7% im

Jahr 2008).

Am 1. Jänner 2006 bezogen 45.816 Personen (da-

von 26.141 Hinterbliebene), am 1. Jänner 2007

42.224 Personen (davon 24.639 Hinterbliebene)

und am 1. Jänner 2008 38.772 Personen (davon

23.079 Hinterbliebene) Rentenleistungen nach

dem KOVG 1957. Der finanzielle Gesamtaufwand

hiefür betrug im Jahr 2006 250 Mio. EUR und im

Jahr 2007 234 Mio. EUR.

Die am 1. Jänner 2008 in Kraft getretene Novelle

zum KOVG 1957 sieht Rentenansprüche bereits

ab einer 20-prozentigen Minderung der Erwerbsfä-

higkeit vor.

5.2. Opferfürsorge

Durch das 1945 geschaffene Opferfürsorgegesetz

(OFG) werden die Opfer des Widerstandskampfes

und der politischen Verfolgung, die in der Zeit vom

6. März 1933 bis zum 9. Mai 1945 geschädigt wur-

den, umfassend versorgt.

Mit Stichtag 1. Jänner 2006 bezogen 1.915 Per-

sonen, mit Stichtag 1. Jänner 2007 1.959 Personen

und mit Stichtag 1. Jänner 2008 1.965 Personen

wiederkehrende Geldleistungen nach dem OFG.

Die budgetären Aufwendungen hiefür betrugen im

Jahr 2006 14,3 Mio. EUR und im Jahr 2007 16 Mio.

EUR.

Die am 1. Jänner 2008 in Kraft getretene Novelle

zum OFG sieht Rentenansprüche bereits ab einer

20-prozentigen Minderung der Erwerbsfähigkeit

vor.
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5.3. Kriegsgefangenenentschädigung

Mit 1. Jänner 2001 trat das Kriegsgefangenenent-

schädigungsgesetz (KGEG) in Kraft.

Dieses Bundesgesetz sieht für österreichische

Staatsbürger, die im Verlauf des Ersten und Zwei-

ten Weltkrieges in Kriegsgefangenschaft gerieten

bzw. zivilinterniert waren, je nach Dauer der Gefan-

genschaft gestaffelte Entschädigungsleistungen

vor.

Am 1. Jänner 2006 bezogen 57.503 Personen, am

1. Jänner 2007 53.367 Personen und am 1. Jänner

2008 48.699 Personen eine Leistung nach dem

KGEG. Der finanzielle Aufwand dafür betrug im

Jahr 2006 13 Mio. EUR und im Jahr 2007 11 Mio.

EUR.

5.4. Heeresversorgung

Präsenzdiener (z.B. Grundwehrdiener, Zeitsol-

daten, UNO-Soldaten), Wehrpflichtige und Frauen

im Ausbildungsdienst, die im Zusammenhang mit

ihrer Dienstleistung (auch Wegunfälle) eine Ge-

sundheitsschädigung erleiden, erhalten Hilfe nach

dem Heeresversorgungsgesetz (HVG).

Am 1. Jänner 2006 bezogen 1.752 Personen (da-

von 77 Hinterbliebene), am 1. Jänner 2007 1.765

Personen (davon 77 Hinterbliebene) und am

1. Jänner 2008 1.805 Personen (davon 75 Hinter-

bliebene) Rentenleistungen nach dem HVG. Der fi-

nanzielle Aufwand betrug 2006 und 2007 jeweils

10 Mio. EUR.

5.5. Entschädigung von Verbrechensopfern

Das 1972 in Kraft getretene Bundesgesetz über die

Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Ver-

brechen sieht staatliche Hilfeleistungen für öster-

reichische StaatsbürgerInnen, EU- und EWR-Bür-

gerInnen und Drittstaatsangehörige vor, die durch

ein mit Vorsatz begangenes Verbrechen (die Straf-

drohung muss mehr als 6 Monate betragen) oder

als unbeteiligte Dritte an einer verbrecherischen

Handlung eine Körperverletzung oder Gesund-

heitsschädigung erlitten haben und dadurch in ih-

rer Erwerbsfähigkeit gemindert sind.

Zu Jahresbeginn 2008 erhielten 127 Personen

(davon 36 Hinterbliebene), finanzielle Zuwen-

dungen für Verdienst- bzw. Unterhaltsentgang

(1. Jänner 2006: 128 Personen). Darüber hin-

aus erhielten mehrere hundert Personen be-

fristete Geldleistungen und Hilfeleistungen im

Rahmen der Heilfürsorge (Psychotherapie),

der orthopädischen Versorgung und der Reha-

bilitation. Der Gesamtaufwand betrug im Jahr

2006 1,95 Mio. EUR und im Jahr 2007 2,2 Mio.

EUR.

5.6. Impfschadenentschädigung

Das Impfschadengesetz räumt jenen Personen ei-

nen Entschädigungsanspruch ein, die durch eine

gesetzlich vorgeschriebene (das war bis 1980 die

Schutzimpfung gegen Pocken) oder eine empfoh-

lene Impfung eine Gesundheitsschädigung erlitten

haben.

Zum Jahresbeginn 2008 erhielten 88 Personen

wiederkehrende Geldleistungen (1. Jänner 2006:

80 Personen; 1. Jänner 2007: 81 Personen). 

Der Gesamtaufwand im Jahr 2006 belief sich auf

2,7 Mio. EUR und im Jahr 2007 2,9 Mio. EUR.

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument100 von 289



III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 101 von 289



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.   Bedarfsorientierte Mindestsicherung und Sozialhilfe

101

Sektion IV, BMSK

Inhaltsverzeichnis

6.1. Leistungen der Sozialhilfe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.1.1. Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.1.2. Hilfe in besonderen Lebenslagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.1.3. Soziale Dienste und Unterbringung in stationären Einrichtungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.1.4. Statistische Daten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6.2. Weiterentwicklung des Sozialhilferechts: Bedarfsorientierte
Mindestsicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

6.2.1. Zentrale Anliegen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.2.2. Leistungsinhalt und Leistungsniveau der Bedarfsorientierten

Mindestsicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.2.3. Weitere Vorgehensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument102 von 289



6.   Bedarfsorientierte Mindestsicherung und Sozialhilfe

102

6. Bedarfsorientierte Mindestsicherung und Sozialhilfe

6.1. Leistungen der Sozialhilfe

Leistungen der Sozialhilfe sollen die Führung eines

menschenwürdigen Lebens ermöglichen und zie-

len auf die Wiedererlangung der Selbsthilfefähig-

keit des Hilfsbedürftigen ab. Potentielle Leistungs-

empfängerInnen sind grundsätzlich diejenigen, die

ihren Lebensbedarf nicht in ausreichendem Maß

aus eigenen Kräften oder Mitteln decken können

und auch von Dritten keine entsprechenden Leis-

tungen erhalten. Dabei ist auf die konkrete Situa-

tion der Hilfe Suchenden unter Berücksichtigung

ihrer familiären Verhältnisse abzustellen.

Die einzelnen Sozialhilfegesetze der Länder unter-

scheiden im Wesentlichen zwischen der Hilfe zur

Sicherung des Lebensbedarfes, der Hilfe in beson-

deren Lebenslagen und den sozialen Diensten.

6.1.1. Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes
Der Lebensbedarf umfasst den Lebensunterhalt,

die Pflege, die Krankenhilfe, die Hilfe für werdende

Mütter und Wöchnerinnen sowie die Hilfe zur Erzie-

hung und Erwerbsbefähigung. Für die Deckung

dieser Bedarfe sind durchwegs Rechtsansprüche

vorgesehen.

Zum Kern des Lebensunterhaltes zählen nach den

einzelnen Sozialhilfegesetzen der Länder die Be-

darfe für Unterkunft, Nahrung, Bekleidung, Behei-

zung, Körperpflege, Pflege der Beziehungen zur

Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben.

Die Geldleistungen zur Deckung des Lebensunter-

haltes sind unter Zugrundelegung der Richtsätze

zu bemessen. Die meisten Länder sehen drei

Richtsatzarten vor. Diese gelten für die Kategorie

Allein-, Haupt- und Mitunterstützte, wobei bei den

Mitunterstützten noch differenziert wird, ob Famili-

enbeihilfe beansprucht werden kann oder nicht. In

Kärnten und Wien gelten die Richtsätze für Al-

leinunterstützte auch für AlleinerzieherInnen.

Aus der Höhe der Richtsätze allein kann noch nicht

auf die generelle Leistungshöhe in den einzelnen

Ländern geschlossen werden. Vielmehr ist zu be-

rücksichtigen, welcher Bedarf mit dem jeweiligen

Richtsatz abgedeckt werden soll, insbesondere in-

wieweit über die jeweiligen Richtsätze hinaus auch

der Unterkunftsbedarf gedeckt wird und sonstige

Leistungsmöglichkeiten bestehen.

Sozialhilfe-Richtsätze pro Monat (Stand: 1. Juli 2008), in Euro

Alleinunterstützte Hauptunterstützte
Mitunterstützte ohne 

Familienbeihilfenanspruch
Mitunterstützte mit 

Familienbeihilfenanspruch

Burgenland 455,40

514,001

376,80

435,401

274,90

322,701

134,90

182,701

Kärnten 490,003

 539,00/563,50/637,004

367,50

416,50/441,00/514,504

367,50

416,50/441,00/514,504

147,005

196,005

Niederösterreich 515,80

351,202

453,00 249,40 139,80

Oberösterreich 552,00/410,702

572,–1/435,402

500,80

521,601

320,60

349,501

155,10

Salzburg 449,00 404,50 259,00 150,00

Steiermark 522,00 476,002 318,00 161,00

Tirol 444,10 380,00 264,30 147,70

Vorarlberg 490,00 411,40 262,40 159,80

Wien 439,003

710,001

340,00

532,281

340,00

532,281

131,00

1) Erhöhter Richtsatz für "Dauerunterstützte" (insb. Erwerbsunfähige, Hilfebedürftige im Pensionsalter).
2) Geringerer Satz für an sich alleinunterstützte Personen in Haushaltsgemeinschaft mit ihnen gegenüber nicht Unterhaltspflichtigen (z.B. 

Geschwistern).
3) Alleinerziehende
4) Erhöhter Richtsatz ergibt sich für drei Personengruppen: + 10% des Mindeststandards für arbeitsunfähige Personen, + 15% des 

Mindeststandards für Personen nach Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn selbst kein Anspruch auf eine Pension besteht und zumindest ein 
Kind erzogen wurde, + 30% des Mindeststandards, wenn für eine Person erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird.

5) Kinderrichtsätze sind nach Alter gestaffelt: vor Vollendung des 10. Lebensjahres: 147 EUR / nach Vollendung des 10. Lebensjahres: 196 EUR.

Quelle: BMSK
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In einigen Sozialhilfegesetzen sind für Hilfe Su-

chende, die voraussichtlich für längere Zeit auf

Hilfe angewiesen sind, erhöhte Richtsätze vorge-

sehen. Damit soll der besondere, regelmäßig hö-

here Bedarf der betreffenden Personen pauschal

abgegolten werden. Voraussetzung ist in der Re-

gel die Erwerbsunfähigkeit.

In allen Ländern besteht ein Anspruch auf zusätz-

liche Leistungen zum jeweiligen Richtsatz zur (zu-

mindest teilweisen) Deckung des Bedarfes für Un-

terkunft. Es wird durchwegs ein Geldbetrag zur Be-

streitung der Aufwendungen für die Unterkunft ge-

währt, wobei die Höhe in den einzelnen Ländern

unterschiedlich determiniert ist.

Zusätzlich zum monatlichen Richtsatz und dem

Unterkunftsbedarf sind in allen Ländern Sonder-

zahlungen vorgesehen, die zum Teil einer Zweck-

bindung (z.B. für Bekleidung und Beheizung) un-

terliegen.

In den meisten Ländern finden sich Deckelungen

der aus dem Titel Lebensunterhalt zu gewäh-

renden Leistungen. Im Regelfall sind die Leistun-

gen grundsätzlich mit der Höhe der Ausgleichszu-

lagenrichtsätze der Pensionsversicherung be-

grenzt.

6.1.2. Hilfe in besonderen Lebenslagen

Die Hilfe in besonderen Lebenslagen umfasst nach

den einzelnen Sozialhilfegesetzen der Länder in

der Regel die Hilfe zum Aufbau und zur Sicherung

der wirtschaftlichen Lebensgrundlage, die wirt-

schaftliche und personelle Hilfe zur Überbrückung

außergewöhnlicher Notstände, die Hilfe zur Behe-

bung oder Linderung eines körperlichen, geistigen

oder psychischen Notstandes und die Hilfe zur Be-

schaffung oder Erhaltung von Wohnraum. Auf die

Hilfen in besonderen Lebenslagen besteht kein

Rechtsanspruch, sie werden von den jeweiligen

Rechtsträgern als Träger von Privatrechten ge-

währt.

6.1.3. Soziale Dienste und 
Unterbringung in stationären 
Einrichtungen

Soziale Dienste zielen auf eine Hilfestellung bei der

Bewältigung von sozialen Problemlagen ab, die in

der gesamten Bevölkerung in gewissen Situati-

onen regelmäßig auftreten und mit materieller Hilfe

(allein) nicht bewältigt werden können. Formen so-

zialer Dienste sind im Wesentlichen die Verfügbar-

keit eines Essenzustelldienstes, die Gewährung

von Hauskrankenpflege und Familienhilfe, die Ein-

richtung von Beratungsdiensten sowie die Förde-

rung geselliger Kontakte bzw. die Teilnahme am

kulturellen Leben. Die Vorsorge für soziale Dienste

bzw. die Erbringung derartiger Leistungen erfolgt

in allen Ländern durch die jeweiligen Rechtsträger

als Träger von Privatrechten, es besteht somit kein

Rechtsanspruch auf derartige Maßnahmen.

Neben der Vorsorge für soziale Dienste sind die

Länder auch für die Bereitstellung von Alters- bzw.

Pflegeheimen zuständig. Menschen, die auf die

Pflege in einer stationären Einrichtung angewiesen

sind, können diese im Rahmen des Lebensunter-

haltes erhalten.

6.1.4. Statistische Daten

Die letzten vorliegenden Daten beziehen sich auf

das Jahr 2006. Die Bundesländer meldeten für

2006 rund 131.300 allein-, haupt- und mitunter-

stützte Personen in der offenen Sozialhilfe (Ge-

währung der Sozialhilfe an Personen in Privat-

haushalten). Der Großteil der Hilfeempfänge-

rInnen in der offenen Sozialhilfe – ca. 83.500 Per-

sonen – lebte in Wien.

Weitere rund 59.900 Personen waren Sozialhilfe-

bezieherInnen in Altenwohn- und Pflegeheimen

(„geschlossene Sozialhilfe“).

Rechnet man die Zahl der Sozialhilfeempfänge-

rInnen in Altenwohn- und Pflegeheimen und die

BezieherInnen von Geldleistungen in der offenen

Sozialhilfe zusammen, wurden 2006 insgesamt

rund 191.200 Personen zur Sicherung ihres Le-

bensunterhaltes einmalig, mehrmals oder laufend

von der Sozialhilfe unterstützt.

Im Rahmen der durch Richtsätze festgelegten

Geldleistungen der offenen Sozialhilfe für Allein-,

Haupt- und Mitunterstütze sowie für Mietbeihilfen

ermittelte Statistik Austria auf Basis der Rech-

nungsabschlüsse der Länder 2006 Ausgaben von

295 Mio. EUR. Die Ausgaben für Sachleistungen

im Bereich der Sozialen Dienste lagen bei

348 Mio. EUR. Darüber hinaus haben die Länder

Zuzahlungen für Unterbringungskosten in Alten-

und Pflegeheimen in der Höhe von 1,24 Mrd. EUR

geleistet.

In Summe lagen laut Statistik Austria die Ausgaben

der Bundesländer für Maßnahmen der Sozialhilfe

(Allgemeine Sozialhilfe, Altenwohn- und Pflege-

heime, Soziale Dienste, Flüchtlingshilfe, sonstige

Einrichtungen und Maßnahmen) im Jahr 2006 bei

2,27 Mrd. EUR.
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6.2. Weiterentwicklung des Sozialhilferechts: Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung

Im Regierungsprogramm für die XXIII. Gesetzge-

bungsperiode war die Einführung einer Bedarfs-

orientierten Mindestsicherung vorgesehen, in de-

ren Rahmen auch eine Harmonisierung der Sozial-

hilfesysteme der Länder im Bereich der offenen

Sozialhilfe erfolgen sollte.

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung stellt ein

Konzept dar, das von Grundeinkommensmodellen

klar abzugrenzen ist und die bisherige offene Sozi-

alhilfe weiterentwickelt. Sie basiert auf dem Prinzip

der Subsidiarität und kennt daher keine erwerbs-

und bedarfsunabhängigen Leistungen.

Die Bereitschaft zum Einsatz der eigenen Arbeits-

kraft ist bei arbeitsfähigen Personen eine wichtige

Voraussetzung für den Erhalt der Leistung. Er-

werbsorientiertheit wird als bedeutendes Element

der Gesellschaft und ihrer Realität anerkannt und

stellt eine Notwendigkeit für den Fortbestand des

sozialen Sicherungssystems dar. Die Wiederein-

gliederung in den Arbeitsprozess ist für potentiell

erwerbsfähige Personen eines der zentralen Ziele

der Bedarfsorientierten Mindestsicherung.

In der Arbeitsgruppe „Bedarfsorientierte Mindestsi-

cherung“, die von ao.Univ.Prof. Dr. Walter J. Pfeil

wissenschaftlich begleitet wurde, wurde 2007 unter

der Leitung des Bundesministeriums für Soziales

und Konsumentenschutz (BMSK) gemeinsam mit

Ländern, Städten, Gemeinden, den Sozialpartnern

und den mitbeteiligten Ressorts eine konstruktive

Umsetzungsdebatte geführt. Die Ergebnisse der

Arbeitsgruppe wurden 2008 in eine Vereinbarung

des Bundes und der Länder gem. Art. 15a B-VG

über eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindest-

sicherung eingearbeitet.

Mit dem Finanzausgleich im Oktober 2007 und der

Grundsatzeinigung der Landessozialreferen-

tInnen-Konferenz im Juni 2008 wurden bereits

wichtige Etappen auf dem Weg zur Einführung der

Bedarfsorientierten Mindestsicherung genom-

men.

6.2.1. Zentrale Anliegen der 
Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung

Die Bundesländer haben in den 1970er Jahren

mangels Wahrnehmung der Grundsatzgesetzge-

bungskompetenz des Bundes (Art. 12 B-VG „Ar-

menwesen“) eigene Landessozialhilfegesetze ver-

abschiedet. Diese weichen in substantiellen Berei-

chen wie etwa dem Inhalt und Ausmaß der Leistun-

gen, den Voraussetzungen für die Gewährung der

Leistungen oder den Kostenersatzbestimmungen

voneinander ab. Mit der Einführung der Bedarfs-

orientierten Mindestsicherung sollen diese Eck-

punkte harmonisiert und ein einheitlicher Standard

gewährleistet werden.

Die wesentlichen Verbesserungen für die Lei-

stungsbezieherInnen der Bedarfsorientierten Min-

destsicherung umfassen:

� Einheitliche Mindeststandards: Die derzeit gel-

tenden Sozialhilferichtsätze variieren sehr stark

zwischen den Ländern. Durch die Bedarfsori-

entierte Mindestsicherung sollen für alle An-

spruchsberechtigten dieselben Mindeststan-

dards sichergestellt und die Leistungen nach

unten hin abgedichtet werden.

� Bessere Leistungen für AlleinerzieherInnen:

Wurden bisher AlleinerzieherInnen in den meis-

ten Sozialhilfegesetzen als Haushaltsvorstän-

de angesehen, so sollen sie in der Bedarfsori-

entierten Mindestsicherung denselben Betrag

wie eine alleinunterstützte Person erhalten. Da-

mit wird versucht, dem besonders hohen Ar-

mutsrisiko dieser speziellen Personengruppe

entgegenzuwirken.

� Eingeschränkte Vermögensverwertung: Durch

die Harmonisierung im Rahmen der Bedarfsori-

entierten Mindestsicherung sollen einheitliche

Anspruchsvoraussetzungen gegeben sein. Es

soll klare Ausnahmen für die Vermögensver-

wertung (z.B. benötigtes Kfz, Hausrat, Gegen-

stände zur Erwerbsausübung) sowie festge-

legte Vermögensfreibeträge geben. Eine Si-

cherstellung im Grundbuch von nicht verwert-

baren Liegenschaften soll erst nach einem 6-

monatigen Leistungsbezug erfolgen.

� Regress/Kostenersatz: Es ist offensichtlich,

dass die Kostenersatzpflicht eine wesentliche

Hemmschwelle für die Inanspruchnahme der

Leistungen darstellt. Daher soll der Kostener-

satz fast gänzlich entfallen und einheitlichen

Regelungen zu Grunde liegen.

� Mehr Rechtssicherheit: Ein eigenes Verfah-

rensrecht soll den Zugang zum Recht besser si-

chern. Die Schriftlichkeit abweisender Be-

scheide soll einen Mindeststandard darstellen,

dem derzeit noch nicht alle Länder nachkom-
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men. Ebenso wird eine Verkürzung der Ent-

scheidungsfrist auf 3 Monate vorgesehen.

� E-Card für alle: Durch die Einbeziehung nicht

krankenversicherter LeistungsbezieherInnen

in die gesetzliche Krankenversicherung soll der

uneingeschränkte Zugang zu medizinischen

Leistungen gewährleistet werden.

� Senken der Non-take-up-Rate: Die Sozialhilfe

wird bislang aus verschiedenen Gründen von

einem Teil prinzipiell anspruchsberechtigter

Personen nicht beantragt (Non-Take-up).

Durch die Ermöglichung der Antragstellung

auch beim Arbeitsmarktservice, die mehr Ano-

nymität erlaubt, kann der Angst vor Stigmatisie-

rung entgegengewirkt werden. Der fast gänz-

liche Wegfall des Kostenersatzes und die mo-

derateren Rahmenbedingungen für den Ein-

satz des Vermögens sollen ebenso wesentliche

Zugangsbarrieren für die Inanspruchnahme der

Leistungen abbauen.

� Bessere Eingliederungschancen in den Ar-

beitsmarkt: Eines der Herzstücke der Bedarfs-

orientierten Mindestsicherung ist die stärkere

Anbindung arbeitsmarktferner Personengrup-

pen an die Ziele des Arbeitsmarktservice. Ar-

beitslose LeistungsempfängerInnen der Be-

darfsorientierten Mindestsicherung sollen bei

der Reintegration in den Arbeitsmarkt bestmög-

lich unterstützt werden, wobei ihnen die Förder-

möglichkeiten und Weiterbildungsangebote

des AMS offen stehen sollen.

� Anreize zur Aufnahme von Erwerbsarbeit:

Durch einen „WiedereinsteigerInnenfreibe-

trag“, der auch bei erstmaliger Erwerbsarbeits-

aufnahme gewährt werden soll, und durch den

Entfall der Kostenersatzpflicht bei ehemaligen

LeistungsempfängerInnen soll die (Wieder-)Auf-

nahme einer Erwerbsarbeit attraktiv werden.

6.2.2. Leistungsinhalt und Leistungs-
niveau der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung

Durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung

sollen der Lebensunterhalt und der Unterkunftsbe-

darf sowie der Schutz bei Krankheit, Schwanger-

schaft und Entbindung gesichert sein.

Die Höhe der Leistungen aus der Bedarfsorien-

tierten Mindestsicherung sollen sich – mit Aus-

nahme der Mindeststandards für Kinder – an den

Ausgleichszulagenrichtsätzen in der Pensionsver-

sicherung orientieren.

Im Jahr 2008 wären dies etwa 74  EUR brutto für Al-

leinstehende bzw. 1.120 EUR brutto für Paare. Das

entspricht netto (abzüglich des Krankenversiche-

rungsbeitrages) 708,90 EUR bzw. 1.062,88 EUR.

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung soll 14-

mal ausgezahlt und jährlich an die Ausgleichszu-

lage angepasst werden.

Darüber hinausgehende Sonder- bzw. Zusatzbe-

darfe wie etwa Heizkostenzuschüsse können wei-

terhin zusätzlich durch die Länder geleistet wer-

den, wie beispielsweise auch die Hilfen in beson-

deren Lebenslagen. Die Mindeststandards können

von den Ländern auch überschritten werden. Eine

Unterschreitung (Kürzung) der jeweiligen Mindest-

standards darf nur als Sanktion bei mangelnder Ar-

beitswilligkeit erfolgen.

Im pauschalierten Mindeststandard soll bereits ein

Teil zur Abdeckung der Wohnkosten enthalten

sein. Dieser wird mit 25% des gewährten Mindest-

standards einer Bedarfsgemeinschaft angenom-

men. Wie bisher werden höhere Wohnkosten zu-

mindest auf Grundlage des Privatrechts (z.B.

durch Wohnbeihilfen) von den Ländern geleistet

werden. Der 25%-ige Wohnkostenanteil dient so-

mit als Referenzwert für die Gewährung zusätz-

licher Wohnkosten durch die Länder.

6.2.3. Weitere Vorgehensweise
Die Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG stellt den

ersten Schritt im Rahmen des Umsetzungspro-

zesses dar. Nach Unterzeichnung der Vereinba-

rung durch die Landeshauptleute und den zustän-

digen Sozialminister wären das Parlament und die

einzelnen Landtage mit der Genehmigung der je-

weiligen Unterschriften zu befassen. Der Inhalt der

Vereinbarung bedarf sodann wiederum einer wei-

teren Umsetzung auf Landes- und Bundesebene

im Wege eigener Gesetze bzw. Verordnungen.

Im Bereich des Bundes würde dies unter anderem

die Änderungen zum Arbeitslosenversicherungs-

gesetz betreffen, mit denen die mindestsichernden

Elemente bei der Notstandshilfe ausgebaut und

die Partnereinkommen weniger stark berücksich-

tigt werden sollen und die Einbeziehung der nicht

krankenversicherten SozialhilfeempfängerInnen

in die gesetzliche Krankenversicherung.

Als weitere flankierende Maßnahmen zur Ar-

mutsprävention wurden 2007 folgende Maß-

nahmen verabschiedet:

� die etappenweise Einführung eines Mindest-

lohns von 1.000 EUR brutto aufgrund einer Ver-

einbarung der Sozialpartner,
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� die Deckelung der Rezeptgebühren mit 2% des

Nettoeinkommens,

� die Einbeziehung freier DienstnehmerInnen in

die gesetzliche Arbeitslosenversicherung und

die Einführung eines Kranken- und Wochen-

geldes für diesen Personenkreis,

� die Möglichkeit des Opting-In für Selbstständige

in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung so-

wie

� die außerordentliche Erhöhung des Ausgleichs-

zulagenrichtsatzes für Alleinstehende auf

747 EUR bzw. für Ehepaare auf 1.120 EUR

brutto (14-mal) für 2008.

Mit Stand Oktober 2008 haben sich bereits acht

Bundesländer ausdrücklich für die Unterzeichnung

der Art. 15a B-VG Vereinbarung ausgesprochen.

Die Umsetzung der Bedarfsorientierten Mindestsi-

cherung ist mit spätestens 1. Jänner 2010 geplant.
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7. Männerpolitik
Die Themenschwerpunkte der männerpolitischen

Grundsatzabteilung im Bundesministerium für So-

ziales und Konsumentenschutz (BMSK) sind: Be-

wusstseinsbildung für eine gleichberechtigte Part-

nerschaft, Männergesundheit, das Auftreten ge-

gen Burschen- und Männergewalt, das Aufbre-

chen überkommener Rollenklischees sowie Ser-

vice für männerspezifische Anliegen. Da eine koor-

dinierte Gleichstellungspolitik, die sich an den

Bedürfnissen von Männern und Frauen orientiert,

nur ressortübergreifend erfolgen kann, wird mit

den dafür in Frage kommenden Ministerien die Zu-

sammenarbeit gesucht.

7.1. Gewaltprävention – „Gewalt ist uncool“

Das Auftreten gegen Gewalt von Männern inner-

halb und außerhalb der Familie und die Gewaltprä-

vention speziell bei Buben und männlichen Ju-

gendlichen stehen im Zentrum der männerpoli-

tischen Aktivitäten des Sozialministeriums. Seit

2007 wird diesem Schwerpunktthema mit ver-

schiedensten Maßnahmen Rechnung getragen,

so z.B. durch Schwerpunktförderungen gegen

männliche Gewalt in allen Bundesländern und

enge Zusammenarbeit mit den Männerberatungs-

einrichtungen. Die Kooperation mit der internatio-

nal agierenden NGO White Ribbon unter dem

Motto „Männer gegen Männergewalt" und die Zu-

sammenarbeit mit dem Frauen-, dem Unterrichts-

und dem Justizministerium unter der Dachmarke

„Gemeinsam gegen Gewalt“ gehören ebenfalls

zum Maßnahmenpaket im Bereich der Gewaltprä-

vention. Gewaltpräventive Bedeutung erlangt

auch das Eintreten für den Abbau überkommener

Rollenklischees sowie die Entwicklung positiver

männlicher Identität – beginnend mit entsprechend

geschlechtssensibler Erziehung von Buben und

männlichen Jugendlichen.

Gender Days

Gemeinsam mit Bundesministerin Doris Bures und

Unterrichtsministerin Dr.in Claudia Schmied hat

Bundesminister a.D. Dr. Erwin Buchinger die Gen-

der Tage 2007 ins Leben gerufen. Vor dem Hinter-

grund der Gewaltprävention geht es darum, Buben

und männliche Jugendliche zu stärken, ihre Kraft

und Energie in Richtung einer partnerschaftlich ori-

entierten positiven männlichen Identität zu lenken.

Schulen konnten österreichweit auf ein vom BMSK

finanziertes, breit gefächertes Angebot von Work-

shops und Veranstaltungen zur Sensibilisierung

von Buben und männlichen Jugendlichen zurück-

greifen, das von professionellen Männerberatungs-

einrichtungen durchgeführt wurde.

Maßnahmen gegen Jugendkriminalität
In einer ministerienübergreifenden Pressekon-

ferenz im Jänner 2008 (BM für Justiz/Frauenange-

legenheiten/Unterricht und Soziales) wurde ein

Zehn-Punkte-Programm gegen Jugendgewalt vor-

gestellt. Die folgenden Aspekte sind erfolgsrelevant

und bei entsprechenden Maßnahmen zu berück-

sichtigen:

� Veränderung von Geschlechtsrollen in Rich-

tung gewaltfreier Männlichkeit,

� Unterbrechung der Tradierung von Gewalt von

einer Generation zur nächsten,

� Unterstützung von Eltern in der Kindererzie-

hung,

� Schaffung attraktiver Bildungsangebote,

� Mehr schulpsychologische Beratung und

Schulsozialarbeit,

� Aktivitäten für ein gemeinsames Vorgehen ge-

gen Gewalt an Schulen,

� Maßnahmen für qualifizierte Aus- und Weiter-

bildung sowie Beschäftigung,

� Schaffung von Chancen und Perspektiven

auch für Jugendliche mit Migrationshinter-

grund,

� Notwendige Investitionen in die qualitative Ver-

besserung der Jugendgerichtsbarkeit und den

Jugendvollzug,

� Moderate Anhebung von Freiheitsstrafen als

„letztes Mittel“ in Verbindung mit qualifizierten

Maßnahmen zur Resozialisation (z.B. Ausbil-

dung).

EURO 2008 – „Gewalt hat bei uns kein 
Zuhause“
Da Fußball großteils „Männersache“ ist, wurde die

EURO 2008 zum Anlass für eine zielgruppenorien-

tierte Kampagne gegen Gewalt unter dem Motto

„Gewalt hat bei uns kein Zuhause“ genommen. Wie-
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derum gemeinsam mit „White Ribbon“ hat das

BMSK im Mai 2008 eine umfassende Informati-

onsoffensive zur Sensibilisierung der Öffentlich-

keit zum Thema „Wir sind Männer ohne Gewalt"

gestartet. Folgende Slogans untermauerten ziel-

gruppenspezifisch die Kampagne:

� Es gibt Probleme, aber keine Gewalt. (Jugend)

� Auch wenn sie Schluss macht, bleib ich fair.

(20+)

� Gewalt hat bei uns kein Zuhause. (30+)

� Unsere Beziehung ist nicht zu schlagen. (50+)

� Partnerschaft ist meine Stärke. Meine Stärke tut

niemandem weh.

Basierend auf drei Hauptzielgruppen (junge Män-

ner, Männer mittleren Alters und so genannte „Best

Agers“ – 50+) hat das BMSK eine zielgruppenspe-

zifische Medienauswahl getroffen, die neben klas-

sischen jugend- und seniorenaffinen Medien auch

Auto- und Sportzeitschriften beinhaltet. Besondere

Aufmerksamkeit auf das Thema wurde durch Son-

derwerbeformen wie „Toil Ad“ (Werbung in Herren-

Toiletten) und „Freecards“ (kostenlose Postkarten)

erzielt.

7.2. „3rd Millennium Muslim Man“

Der Verein „Frauen ohne Grenzen“ führt mit finanzi-

eller Unterstützung des BMSK die Studie „3rd Millen-

nium Muslim Man“ durch, die 2009 fertig gestellt sein

wird. Es handelt sich um ein aktionsorientiertes For-

schungsprojekt zur Förderung des Verständnisses

männlicher muslimischer und nicht muslimischer

Jugendlicher in Österreich. Erfahrungen aus Eng-

land, Frankreich und Deutschland werden einbezo-

gen. Ziele dieses Projekts sind

� Perspektiven und Sichtweisen der jungen, männ-

lichen Muslime in Österreich darzustellen;

� Vorurteilen zu begegnen und Ängste zu verrin-

gern und dadurch den Weg für einen ausgegli-

chenen interkulturellen Dialog zu ebnen;

� Sensibilisierungsprozesse in den Bereichen

Selbstverständnis – Fremdverständnis zu schaf-

fen sowie

� den Abbau von gedanklichen Stereotypen und Is-

lamophobie voranzutreiben.

7.3. Männergesundheit – „Fit durch die EM von A bis Z“

Die vom BMSK geförderte Plakat-Kampagne „Fit

durch die EM von A bis Z“ des MEN Männerge-

sundheitszentrums setzte ebenfalls an der EURO

2008 an, um das Gesundheitsbewusstsein von

Männern zu stärken. Die Inhalte der Short-Mes-

sages deckten dabei eine breite Palette an Ge-

sundheitsthemen ab. Der Bogen reichte von vor-

sorgemedizinischen Hinweisen bis hin zur psy-

chischen Gesundheit, Gewaltprävention oder

männlichen Rollenbildern im Wandel. Der Vertrieb

der Sujets erfolgte während der EURO 2008 als

Plakataktion in Schulen, Vereinen und Betrieben

mit dem Schwerpunkt Wien. Über Sportvereine,

Betriebssportgruppen und Fachgewerkschaften

sollten weitere fußballbegeisterte Männer erreicht

werden. Darüber hinaus ist das Sujet als Online-

Download-Version im langfristigen Einsatz.

7.4. Väterbeteiligung – Väterkonferenz 2008

Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel in

den vergangenen Jahrzehnten hat einen Prozess

der Neuorientierung und Neudefinition im Rollen-

verständnis und Rollenverhältnis der Geschlechter

bewirkt. Durch die starke Erhöhung der Frauener-

werbsquote kam es zu neuen Anforderungen im

Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Von Seiten der Männerpolitik besteht der Wunsch,

Familienarbeit gerecht zwischen beiden Elterntei-

len aufzuteilen.

Eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten haben bereits

Maßnahmen ergriffen, um den neuen gesellschaft-

lichen und wirtschaftlichen Anforderungen zu ent-

sprechen. Vor dem Hintergrund der EURO 2008

fand ein Kooperationsprojekt zwischen Österreich

und der Schweiz statt. Im Juni 2008 veranstaltete
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das BMSK die Väterkonferenz „Männer als Väter –

Chancen eines Rollenbildes im Wandel“. Im Rah-

men dieser Tagung wurden unter Beiziehung skan-

dinavischer ExpertInnen Modelle verstärkter Väter-

beteiligung diskutiert (im österreichischen Bereich

das Projekt „Papamonat“) und die vom BMSK her-

ausgegebene Publikation „Zeit zum Vatersein“ des

Schweizer Autors Christoph Popp wurde erstmals

der Öffentlichkeit präsentiert.

7.5. Boys' Day 2008 und 2009

Das BMSK hat im November 2008 erstmals einen

Boys' Day veranstaltet. Themenschwerpunkt war

der Zugang von männlichen Jugendlichen zu er-

zieherischen und pflegenden Berufsfeldern bzw.

Berufen, die derzeit noch weitgehend weiblich be-

setzt sind.

Mit dem Boys' Day sollen – analog zum bereits in-

ternational etablierten Girls' Day – bestimmte Fra-

gen und Unsicherheiten von Buben und heran-

wachsenden Männern, insbesondere im Bereich

der Erweiterung des Berufswahlspektrums be-

leuchtet werden.

Die Öffentlichkeit soll darüber hinaus dafür sensibi-

lisiert werden, dass Mädchen und Burschen, die

sich für solche Berufe entscheiden, einen unab-

dingbaren und überaus wertvollen Beitrag für Staat

und Gesellschaft leisten.

Am Boys’ Day wurde den Burschen die Möglichkeit

geboten, entsprechende Einrichtungen (Kranken-

häuser, Altenheime, Gesundheitseinrichtungen,

Kindergärten, Pädagogische Hochschulen, etc.)

kennenzulernen und sich über den Arbeitsalltag zu

informieren.

Der Boys' Day wird ab 2009 zeitgleich mit dem

Girls' Day durchgeführt werden. Der Themenbe-

reich „Erziehung und Pflege“ soll auch beim Boys'

Day im April 2009 beibehalten werden. Informa-

tionen sowie die genauen Ansprechpartner der

Männerberatungsstellen in den Bundesländern

sind seit August 2008 unter www.boysday.at ver-

fügbar. Ziel ist es, für den Boys’ Day 2009 in jedem

Bundesland eine Koordinationsstelle aufzubauen

und den Boys’ Day als dauerhafte Einrichtung zu

etablieren.

7.6. Förderungen

Die Männerpolitische Grundsatzabteilung des So-

zialministeriums fördert innovative Maßnahmen

und zielgerichtete, männerpolitische Projekte, wel-

che die Zielgruppe Männer sowie Buben- und Bur-

schen gemäß den eingangs bereits dargestellten

Schwerpunktthemen betreffen: Bewusstseinsbil-

dung/Auftreten gegen Burschen- und Männerge-

walt, Bewusstseinsbildung für eine gleichberech-

tigte Partnerschaft (z.B. Stärkung Väterkarenz),

Aufbrechen überkommener Rollenklischees, Män-

nergesundheit.

Besuchsbegleitung
Kinder und ihre Eltern sind nach Trennung bzw.

Scheidung vor große Herausforderungen gestellt.

Häufig geht der Kontakt eines Elternteils zum Kind

bzw. den Kindern verloren. Der Aufrechterhaltung

oder aber auch der Neu- und Wiederanbahnung des

persönlichen Kontaktes zwischen den minderjähri-

gen Kindern und den von ihnen getrennt lebenden

Elternteilen dient die Besuchsbegleitung.

Wenn der mit der Obsorge betraute Elternteil ohne

gerechtfertigten Grund den persönlichen Kontakt

des Kindes mit dem anderen Elternteil verhindert

bzw. vereitelt, haben die Gerichte gemäß § 111

AußStrG die Möglichkeit, Besuchsbegleitung auf

Antrag oder aber von Amts wegen anzuordnen.

Für die Besuchsbegleitung ist aus rechtlicher Sicht

eine neutrale dritte Person erforderlich, die über

eine entsprechende fachliche Eignung verfügt und

in deren Gegenwart das Besuchsrecht ausgeübt

wird. Dafür geeignete Personen stehen in den so

genannten Besuchscafés zur Verfügung. Die vom

BMSK geförderten Besuchsbegleitungen finden an

Werktagen in den Abendstunden sowie an Samsta-

gen und Sonntagen statt.

Wegen der großen psychosozialen aber auch ge-

schlechterpolitischen Bedeutung der Besuchsbe-

gleitung wurde das Förderbudget ab 2007 verdrei-

facht (jährlich stehen 600.000 EUR zur Verfügung).

Ziel dieser Maßnahme ist die Schaffung eines bun-

desweit flächendeckenden Angebots an Besuchs-

begleitung.
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8. SeniorInnenpolitik
Die österreichische SeniorInnenpolitik versteht

sich als Politik mit SeniorInnen, die als Quer-

schnittsmaterie (Mainstreaming Ageing) in die un-

terschiedlichen Fachbereiche verschiedener Res-

sorts hineinreicht.

Ziele und Maßnahmen des 
Bundesministeriums für Soziales und 
Konsumentenschutz (BMSK) sind:
� Förderung und Sicherung der Teilhabemöglich-

keit älterer Menschen am sozialen, politischen,

ökonomischen und kulturellen Leben, bei-

spielsweise durch das Bundesseniorengesetz,

den österreichischen Bundesseniorenbeirat,

die Ausarbeitung eines Seniorenplans oder die

Förderung von Modellprojekten, wie z.B. Senio-

renfreundliche Gemeinde.

� Erhöhung der Beschäftigungsquote älterer Ar-

beitnehmerInnen (Lissabon-Strategie) durch

bewusstseinsfördernde und öffentlichkeitswirk-

same Maßnahmen – z.B. Nestor: Auszeich-

nung von Betrieben, die besondere Maßnah-

men für ältere ArbeitnehmerInnen und für ein al-

ternsgerechtes Arbeitsumfeld setzen und sich

so vorbildlich mit den demografischen Heraus-

forderungen auseinandersetzen.

� Förderung des Lebenslangen Lernens in der

beruflichen Lebensphase und Förderung von

konkreten Projekten im Alter.

� Förderung des Aktiven Alterns, um im zuneh-

menden Alter Gesundheit zu wahren, am Leben

der sozialen Umgebung teilzunehmen, persön-

liche Sicherheit zu gewährleisten und Lebens-

qualität zu verbessern. U.a. werden Projekte

zur Prävention und Partizipation, Gewinnung

der älteren Menschen zu freiwilligem Engage-

ment in der Nachberufsphase unterstützt. Dies

gilt ebenso für die Bereiche Antidiskriminierung

und Chancengleichheit und Nationales Quali-

tätszertifikat für Alten- und Pflegeheime (NQZ).

8.1. Allgemeine SeniorInnenförderung

Mit dem Bundesgesetz über die Förderung von An-

liegen der älteren Generation (Bundesseniorenge-

setz, BGBl.Nr.84/1998 vom 21.6.1998 idg Fas-

sung) wurde sowohl die Vertretung der Anliegen

der älteren Generation gegenüber den politischen

EntscheidungsträgerInnen auf Bundesebene durch

die Einrichtung des Bundesseniorenbeirates als

Förderung von Seniorenorganisationen sicherge-

stellt. Zur Finanzierung dieser Aufgaben stellt der

Bund jährlich für alle über 55/60-jährigen Personen

mit einer Pension bzw. für alle Pensionsbeziehe-

rInnen jeweils einen Betrag von 0,80 EUR zur Ver-

fügung. Die Mittel kommen der Beratung, Informa-

tion und Betreuung der SeniorInnen durch Senio-

renorganisationen als Allgemeine Seniorenförde-

rung sowie dem Ersatz der Aufwendungen der Se-

niorenkurie zugute. Derzeit stehen jährlich Förder-

mittel in der Höhe von rund 1,6 Mio. EUR zur

Verfügung.

Bundesseniorengesetz und 
Bundesseniorenbeirat

Seit Inkrafttreten der Novelle zum Bundesministe-

riengesetz im Jahr 2000 ressortiert der Bundesse-

niorenbeirat beim BMSK, das den Vorsitz führt. Der

Bundesseniorenbeirat wird als aktives Steue-

rungsinstrument der Senioren- und Generationen-

politik in Österreich eingesetzt. Die Aufgaben sind:

� die Erstattung von Vorschlägen für soziale, wirt-

schaftliche, gesundheitspolitische, wohnbaupo-

litische und kulturelle Maßnahmen der Senio-

rInnenpolitik,

� die Ausarbeitung eines langfristigen Senioren-

plans einschließlich von Vorschlägen zur Finan-

zierung der Umsetzung des Seniorenplans,

� die Erstattung von Stellungnahmen zu Ge-

setzes- und Verordnungsentwürfen, die die In-

teressen der SeniorInnen berühren können.

Der Bundesseniorenbeirat dient als Gesprächsfo-

rum zwischen den politischen Entscheidungsträ-

gerInnen und VertreterInnen der Seniorenorganisa-

tionen. Der Bundesseniorenbeirat trägt seine Anlie-

gen und Lösungsvorschläge über den Bundesmi-

nister für Soziales und Konsumentenschutz an die

Bundesregierung heran.

Österreichscher SeniorInnenplan
Ziel des SeniorInnenplans ist die Ausarbeitung von

wesentlichen kurz-, mittel- und langfristigen Maß-

nahmen sowie von Vorschlägen zur Finanzierung,

unter besonderer Beachtung der intergenerativen

Gerechtigkeit. Die im Rahmen dieses Prozesses

entwickelten Maßnahmen sollen die Grundlage für

die Weiterarbeit in Bund, Ländern und Gemeinden

bilden.
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8.2. Wettbewerb „Seniorenfreundliche Gemeinde“

Die Gemeinden spielen für das Wohlbefinden der

älteren Menschen eine zentrale Rolle, denn sie

stellen das unmittelbare Lebensumfeld dar. Es ist

die kommunale, regionale Infrastruktur für ältere

Menschen, die maßgeblich darüber entscheidet,

wie aktiv, wie engagiert, wie gesund und wie inte-

griert SeniorInnen in Österreich leben können.

Durch die Auszeichnung „Seniorenfreundliche Ge-

meinde 2008“ sollen die vielfältigen Aktivitäten der

Gemeinden entsprechend gewürdigt werden und

die Bedürfnisse älterer Menschen stärker in den

Blickpunkt rücken. Wesentlich dabei ist zum einen

die aktive Einbindung der SeniorInnen – ob als eh-

renamtlich Tätige oder Betreute – und zum ande-

ren die nachhaltige Verankerung guter Angebote in

der Gemeinde.

8.3. Wettbewerb „Nestor“

Zur Sensibilisierung der Unternehmen für den be-

sonderen Wert und die Bedeutung älterer Arbeit-

nehmerInnen sowie der zeitgerechten Reaktion

auf die demografischen Herausforderungen der

kommenden Jahrzehnte wurde der bereits im Jahr

2004 initiierte Wettbewerb „Nestor“ im Jahr 2007

zum vierten Mal in Folge durchgeführt. Ausge-

zeichnet wurden jene Unternehmen, die sich be-

sonders für ihre älteren MitarbeiterInnen engagie-

ren und ein alternsgerechtes Arbeitsumfeld schaf-

fen.

Zielsetzung:

� das Bewusstsein der österreichischen Unter-

nehmen für den besonderen Wert älterer Mitar-

beiterInnen zu stärken,

� Unternehmen zu motivieren, konkrete Maßnah-

men für ältere MitarbeiterInnen zu setzen,

� Auszeichnung jener, die bereits vorbildliche

Maßnahmen im Unternehmen verankert haben

und diese leben,

� Sensibilisierung der BürgerInnen und Medien.

Folgende Kriterien wurden für die Auswahl der teil-

nehmenden Unternehmen festgelegt:

� Unternehmenskultur (z.B. Bekenntnis zur Al-

tersvielfalt, Potentiale aller Generationen wer-

den berücksichtigt),

� Personalpolitik (z.B. hoher Anteil älterer Arbeit-

nehmerInnen, keine Kündigung älterer Arbeit-

nehmerInnen),

� Arbeitsmotivation (z.B. Programme zur Bin-

dung an das Unternehmen, vermehrte Informa-

tionen für ältere MitarbeiterInnen),

� alternsgerechte Arbeitszeit-Modelle (z.B. An-

gebot des gleitenden Übergangs in den Ruhe-

stand, Berücksichtigung spezifischer Arbeits-

zeitwünsche älterer MitarbeiterInnen),

� alternsgerechte Herausforderungen (z.B. Al-

tersvielfalt in Unternehmen, intergenerative

Teamarbeit, erfahrene MitarbeiterInnen als

MentorInnen für Jüngere),

� betriebliche Gesundheitsförderung (z.B. Re-

duktion von Stressfaktoren, Anreiz zur Vorsor-

geuntersuchung, ergonomische Gestaltung

des Arbeitsplatzes).

Die Nestoren wurden vergeben in den Kategorien

� kleine Unternehmen (bis 50 MitarbeiterInnen),

� mittlere Unternehmen (51 bis 200 Mitarbeiter-

Innen),

� Großunternehmen (mehr als 200 Mitarbeiter-

Innen),

� Non Profit Organisationen, öffentliche Verwal-

tung, Interessenvertretungen.

Der Wettbewerb soll auch den Wert des Wissens

und der Erfahrungen älterer ArbeitnehmerInnen

transparent machen.

8.4. Plakatkampagne „Reife MitarbeiterInnen. Reife Leistung.“

Die Plakatkampagne wurde 2006 durchgeführt,

um auf die Stärken älterer ArbeitnehmerInnen auf-

merksam zu machen, ihre berufliche Integration zu

betonen und deutliche Signale in Richtung lücken-

lose Chancengleichheit im Berufsleben zu setzen.

Die Frage der Einbindung älterer Arbeitneh-
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merInnen hat nicht nur für die Sozialpolitik, sondern

auch für CSR-Strategien im Rahmen der gesell-

schaftlichen Unternehmensverantwortung einen

hohen Stellenwert. Die Botschaft des Sozialminis-

teriums unterstreicht den wichtigen Anspruch so-

wohl an ArbeitgeberInnen als auch an die Sozial-

politik, durch gezielte Maßnahmen in der Erwach-

senenbildung und in den Bereichen Gesundheits-

förderung und Arbeitszeitregelung eine chancen-

gleiche Arbeitswelt für alle Generationen zu ver-

wirklichen.

8.5. Veranstaltungen

� Podiumsdiskussion „Ältere ArbeitnehmerInnen

– Zukunftsfaktor für die Wirtschaft“ am 1. Okto-

ber 2007; Bundesminister a.D. Dr. Erwin Bu-

chinger behandelte gemeinsam mit den Sozial-

partnern Strategien zur Stärkung der älteren Ar-

beitnehmerInnen am Arbeitsmarkt.

� World Café „Berufliche Chancengleichheit für

jedes Alter“ am 10. Dezember 2007, Expert-

Innen aus Wirtschaft und Politik entwickelten

Maßnahmen für Unternehmen und Handlungs-

anweisungen für die Politik zur Neupositionie-

rung älterer ArbeitnehmerInnen.

� Open Space „Berufliche Chancengleichheit für

jedes Alter – Erfahrene MitarbeiterInnen si-

chern Erfolg von Unternehmen“ am 6. Mai

2008; die Ergebnisse der Veranstaltung vom

Dezember 2007 wurden auf ihre Umsetzbarkeit

geprüft und es wurden konkrete Aktivitäten und

Handlungsmöglichkeiten für ältere Arbeitneh-

merInnen entwickelt.

8.6. Förderung des Lebenslangen Lernens

Die Untersuchung „Lernbedürfnisse und Lernar-

rangements von älteren Menschen“ erforschte die

Bedürfnisse der älteren Menschen an informellen

Lernangeboten. Im Alltag älterer Menschen wur-

den Prozesse des Lernens und deren Zusammen-

hänge mit Kompetenzentwicklungen identifiziert

und diese Erkenntnisse für zukünftige Maßnah-

men und Aktivitäten im Bereich der Bildung für äl-

tere Menschen nutzbar gemacht.

Inhalt der Untersuchung „Lernen und Bildung im In-

teresse älterer Menschen. Konzepte zum Lebens-

langen Lernen im 3. und 4. Lebensalter“ war die Er-

hebung der gegenwärtig vertretenen Ansätze zu

Lernen und Bildung im 3. und 4. Lebensalter und die

Erarbeitung von zukünftigen Strategien.

Das Forschungsprojekt „Bildung, aktives Altern

und soziale Teilhabe“ beschäftigt sich mit der

Frage, unter welchen Bedingungen die Beteiligung

an Bildungsprozessen für die Zielgruppe der 55-

bis 64-Jährigen zu sozialer Eingliederung beiträgt.

Weiters wurde ein Forschungsprojekt „Produktivi-

tät und Ressourcen des Alter(n)s“ beauftragt.

Im Rahmen einer Kooperation mit dem Bundesins-

titut für Erwachsenenbildung werden unter dem Ti-

tel „Lebenschancen-Bildungschancen“ jährlich

Workshops abgehalten. Zudem werden Modell-

projekte zum Thema Bildung im Alter unterstützt.

8.7. Förderung des Aktiven Alterns

Neue Technologien
Die seitens des BMSK geförderte Broschüre „Das

Internet sicher nutzen. Tipps und Hilfe für SeniorIn-

nen“ soll die Vorteile des Internets deutlich ma-

chen, Ängste nehmen und notwendiges Hinter-

grundwissen für einen sicheren Umgang mit dem

Internet vermitteln.

Das Institut für empirische Sozialforschung führt

seit 2007 im Auftrag des BMSK zwei Befragungen

zum Thema „Seniorengerechte Produkte und neue

Technologien“ durch. Ziel ist, bei den älteren Men-

schen zu erheben, ob bzw. bei welchen Produkten

und Technologien sie im Alltag Probleme haben

und in welchen Bereichen sie sich Erleichterungen

und Adaptionen wünschen. Auf  Grundlage der Er-

gebnisse wird ein Katalog von Verbesserungsvor-

schlägen erstellt und den zuständigen Handlungs-

trägern zur Verfügung gestellt.
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Aktivierungsprogramm „Fit und Aktiv im 
Alter“
Diese Schulung für MultiplikatorInnen lief in den

Jahren 2004 bis 2006 in den Bundesländern Kärn-

ten, Steiermark, Oberösterreich und Vorarlberg.

Rund 700 Personen nahmen daran teil. Das Akti-

vierungsprogramm beruhte auf einem ganzheitli-

chen Ansatz und zielte darauf ab, neben der kör-

perlichen Fitness auch die geistige Leistungsfähig-

keit zu trainieren sowie die Sinnesmodalitäten zu

schulen. Es bestand daher aus drei Modulen:

� Programm zur Aktivierung kognitiver Kompe-

tenzen („Aktiv-Gedächtnistraining“),

� Programm zur Aktivierung motorischer Kompe-

tenzen („Aktiv-Fitnessgymnastik“),

� Programm zur Aktivierung sensorischer Kom-

petenzen („Aktiv-Sensibilisierung und Schu-

lung der Sinnesmodalitäten“).

Das entwickelte Material wurde in einer dreijäh-

rigen Erprobungsphase sowohl in Gruppenarbeit

mit noch nicht dementen Menschen als auch in

Pflegeheimen und SeniorInnenwohnhäusern mit

dementen Menschen eingesetzt und evaluiert.

Adressatengruppe für die MultiplikatorInnenschu-

lungen waren HeimhelferInnen, Altenfachpflege-

rInnen, diplomiertes Pflegepersonal, Sozialarbei-

terInnen, MitarbeiterInnen von Besuchsdiensten

und Selbsthilfegruppen sowie pflegende Angehö-

rige. Die Schulung stand jedem offen, der die Be-

reitschaft hatte, das Aktivierungsprogramm nach

seiner Schulung beruflich im Bereich der Pflege

und Betreuung oder in der Familie und Nachbar-

schaftshilfe einzusetzen. Die Kosten für die Multi-

plikatorInnenschulung wurden zur Gänze vom

BMSK getragen. Mit diesem Aktivierungspro-

gramm sollen die Kompetenzen der älteren Men-

schen erhalten und verbessert werden, um der

Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit vorbeugend

entgegen zu wirken, gesundes Altern sicher zu

stellen und damit auch einen hohen Grad der Le-

bensqualität zu ermöglichen.

8.8. Maßnahmen gegen Gewalt an älteren Menschen

Gewalt gegen ältere Menschen ist immer noch ein

„Tabu-Thema“. Daher kommt der Sensibilisierung

von Familien, MitarbeiterInnen in Institutionen,

ÄrztInnen und Pflegekräften, aber auch der Öffent-

lichkeit für alle Formen von Gewalt gegen ältere

Menschen große Bedeutung zu. Ein Folder soll

Formen struktureller Gewalt, Gewalt in Institutio-

nen und Gewalt im sozialen Nahraum gegen ältere

Menschen aufzeigen. Dieser wird unter anderem in

Arztpraxen, Apotheken, Volkshochschulen aufge-

legt und mobilen Diensten zur weiteren Verteilung

zur Verfügung gestellt.

Aufbau eines Beratungsangebots
In Österreich gibt es gut vernetzte Beratungs- und

Unterstützungsangebote für Frauen und Kinder,

die Opfer von Gewalt geworden sind. Ein flächen-

deckendes Netz an speziellen Beratungsstellen,

an die sich Betroffene, TäterInnen und andere Per-

sonen wenden können, wenn sie mit Gewalt an äl-

teren Menschen im sozialen Nahraum konfrontiert

sind, fehlt aber noch. Das BMSK hat daher eine Er-

hebung bereits vorhandener Ansprechstellen und

ExpertInnen in Auftrag gegeben. In weiterer Folge

sollen ein Fortbildungskonzept entwickelt und Fort-

bildungen durchgeführt werden. Zielsetzung ist der

Aufbau eines Netzes an spezialisierten Ansprech-

bzw. Beratungsstellen für Gewalt an älteren Men-

schen.

8.9. Nationales Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime – NQZ

Das BMSK und die Länder haben gemeinsam mit

dem Dachverband der Alten- und Pflegeheime Ös-

terreichs, dem SeniorInnenrat, Pro Senectute Ös-

terreich, dem Institut für Bildung im Gesundheits-

dienst und der ARGE Pflegedienstleistungen Ge-

riatrie ein einheitliches Qualitätsbeurteilungsver-

fahren für Alten- und Pflegeheime entwickelt. Die-

ser Zertifizierung können sich Häuser unterziehen,

die über die gesetzlichen Auflagen hinausgehend

Anstrengungen zur Qualitätsentwicklung gesetzt

haben.
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Den Ausgangspunkt für die Zertifizierung bilden

unterschiedliche Qualitätsmanagement-Systeme,

in 31 Qualitäts- und Ergebnisfeldern werden neben

der Struktur- vor allem die Prozess- und Ergebnis-

qualität überprüft. Erfasst werden u.a. die internen

Prozesse und Einstellungen in Alten- und Pflege-

heimen und die Orientierung des Leistungsange-

bots an den BewohnerInnen bei gleichzeitiger Be-

rücksichtigung der Bedürfnisse der Mitarbeiter-

Innen.

Im Jahr 2008 wurde das Nationale Qualitätszertifi-

kat in einer Pilotphase, an der sich alle Bundeslän-

der und insgesamt 15 Pilothäuser beteiligten, er-

probt. Auf dieser Grundlage werden in weiterer

Folge Überlegungen für einen Regelbetrieb ange-

stellt.

8.10.  SeniorInnenpolitik International

Zur Bilanzierung der 5-Jahres-Umsetzung des UN-

Madrider Internationalen Aktionsplanes zum Al-

tern (MIPAA) 2002 und der UNECE-Regionalen

Implementierungsstrategie (RIS), Berlin 2002,

fand in der Zeit vom 6. bis 8. November 2007 in

León, Spanien, die UNECE-MinisterInnenkonfe-

renz zum Thema Altern statt.

Die österreichische Delegation wurde von Herrn

Bundesminister a.D. Dr. Erwin Buchinger geleitet;

dieser übernahm auch den Vize-Vorsitz der Konfe-

renz gemeinsam mit der Leiterin der russischen

Delegation. Insgesamt waren 45 Mitgliedsstaaten

mit 283 TeilnehmerInnen bei der Konferenz vertre-

ten, 24 davon auf Ebene von MinisterInnen oder

StaatssekretärInnen.

Seit der ersten Weltversammlung 1982 in Wien

und der zweiten in Madrid 2002 hat ein grundsätz-

licher Wandel stattgefunden. Hat man bisher das

Altern als Last und Kostenfaktor eingeschätzt, ste-

hen nun die neuen Möglichkeiten, die sich durch

eine steigende Lebenserwartung eröffnen im Mit-

telpunkt. Aufgrund der steigenden Lebenserwar-

tung waren die Reformen der Pensionssysteme,

der Ausbau der Langzeitpflege sowie die Ar-

mutsprävention und -bekämpfung die vorrangigen

Aktionsschwerpunkte der Mitgliedsstaaten in der

ersten 5-Jahres-Umsetzungsperiode.

Als gemeinsames Hauptziel für die nächsten

5 Jahre wurde daher "Mainstreaming Ageing" defi-

niert. Dieses Konzept beinhaltet insbesondere

eine stärkere Berücksichtigung der Langlebigkeit

in allen Politikbereichen, Abbau von Vorurteilen

und Altersdiskriminierung in der Wirtschaft und in

der breiten Öffentlichkeit sowie die Ausgestaltung

positiver Rahmenbedingungen für eine aktive Mit-

wirkung älterer Menschen. Weiters standen Maß-

nahmen zum möglichst langen Verbleib im Arbeits-

leben, zum Ausbau von qualitativ hochwertigen

Strukturen der Langzeitpflege, zur Erhöhung der

Geburtenrate, verbesserten Vereinbarkeit von Be-

rufs- und Familienleben sowie gesundheitlichen

Präventionsmaßnahmen in allen Lebensaltern im

Mittelpunkt.

Vom Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik

und Sozialforschung wurde ein Side-Event zur

Vorstellung des MAIMI-Projekts (Mainstreaming

Ageing – Indicators to Monitor Implementation) mit

der Einladung an alle Mitgliedsstaaten zur aktiven

Beteiligung abgehalten. Durch die Entwicklung von

Indikatoren, die die Alternsherausforderungen aus

unterschiedlichen Perspektiven untersuchen,

wurde eine weitere Arbeitsgrundlage für Koopera-

tion innerhalb der UNECE geschaffen. Bisher wur-

den Indikatoren für vier Politikbereiche, nämlich De-

mografie, Einkommen und Wohlstand, Arbeitsmarkt

sowie finanzielle und soziale Nachhaltigkeit der al-

ternden Gesellschaften mit Subthemen ausgestal-

tet, siehe Website www.monitoringRIS.org.

Österreich hat sich zur Umsetzung des UN-Ma-

drider Internationalen Aktionsplanes zum Altern

(MIPAA) 2002 sowie der UNECE-Regionalen Im-

plementierungsstrategie (RIS) verpflichtet. Allge-

meines Ziel ist es, das Thema Altern als Quer-

schnittsmaterie in allen relevanten Politikberei-

chen zu verankern. Zur Dokumentation der ersten

Umsetzungsphase 2002 bis 2007 verfasste Öster-

reich einen Bericht über die vielfachen Maßnah-

men der nationalen Umsetzung.
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9. Freiwilligenpolitik

9.1. Grundsätze

Es geht nicht darum, das freiwillige Engagement

aus Kostengründen vor dem Hintergrund der de-

mografischen Entwicklung zu fördern. Sozialversi-

cherungspflichtige Arbeit kann und darf durch bür-

gergesellschaftliches Engagement nicht ersetzt

werden. Es ist notwendig, bürgergesellschaft-

liches Engagement zu verstärken, weil dies einen

unverzichtbaren Beitrag für den sozialen Zusam-

menhalt der Gesellschaft leistet.

Der soziale Zusammenhalt einer Gesellschaft be-

ruht zunächst auf einem ausgebauten und si-

cheren Sozialstaat mit Rechtsansprüchen für die

BürgerInnen. Wenn die Notwendigkeit besteht,

Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann steht dafür ein

Netz mit Rechtsanspruch zur Verfügung, das in

Österreich eng geknüpft ist und einen verläss-

lichen Schutz bietet.

Als zweite Säule für den sozialen Zusammenhalt

sind Unternehmen einzuordnen, die über ihre ge-

setzlichen Verpflichtungen hinaus Beiträge für so-

ziale Verantwortung leisten. Gesellschaftlich ver-

antwortliche Unternehmen leisten auch einen we-

sentlichen Beitrag durch Socialsponsoring und

gute Rahmenbedingungen für das freiwillige Enga-

gement ihrer MitarbeiterInnen.

Die dritte Säule für den sozialen Zusammenhalt

liegt im bürgerschaftlichen Engagement der Bür-

gerInnen, wo sie über gesetzliche Verpflichtungen

hinaus – und nicht nur als politische Menschen –

aus eigener Betroffenheit oder aus Erkenntnis über

die Notwendigkeit solidarischen Handelns selbst

aktiv und tätig werden. Die Substanz einer solida-

rischen Gesellschaft besteht darin, die Verbindung

zwischen Wohlfahrtsstaat, Unternehmen und bür-

gergesellschaftlichem Engagement optimal zu ge-

stalten.

9.2. Politische Initiativen

Der Österreichische Rat für Freiwilligenarbeit hat

2004 ein „Aktionsprogramm Freiwilligenarbeit“ mit

Vorschlägen zur Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen für freiwilliges Engagement vorgelegt.

Bis zum Jahr 2006 wurden einzelne Maßnahmen

zur Aufwertung und Anerkennung des freiwilligen

Engagements wie zum Beispiel der Österrei-

chische Freiwilligenpass und Nachweis über Frei-

willigenarbeit, der als Zusatzqualifikation bei Stel-

lenbewerbungen verwendet werden kann, umge-

setzt.

Im Jahr 2007 hat sich eine Arbeitsgruppe des Bun-

desministerium für Soziales und Konsumenten-

schutz (BMSK) mit weiteren Vorschlägen, wie der

Definition und Abgrenzung des freiwilligen Enga-

gements gegenüber der sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigung, mit dem Freiwilligen So-

zialjahr sowie mit Maßnahmen zur Professionali-

sierung des Freiwilligenmanagements beschäftigt

und einen Vorhabenskatalog erarbeitet. Darüber

hinaus hat eine Delegation des BMSK Maßnah-

men, Erfahrungen und Best Practices in Deutsch-

land und Italien studiert.

Bei der 1. Sitzung des Österreichischen Rates für

Freiwilligenarbeit unter Vorsitz von Herrn Bundes-

minister a.D. Dr. Erwin Buchinger am 31. März

2008, stellte dieser die geplanten Vorhaben in der

Freiwilligenpolitik vor. Der Österreichische Freiwil-

ligenrat, in dem VertreterInnen der Bundesministe-

rien, der Sozialpartner, der Länder, Städte und Ge-

meinden sowie der Dachorganisationen von Frei-

willigenorganisationen aus allen gesellschaft-

lichen Bereichen vertreten sind, wird weiter aufge-

wertet. Das Gremium berät gemeinsame Maßnah-

men zur Förderung und Stärkung des freiwilligen

Engagements in Österreich.
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9.3. Formelle und informelle Freiwilligenarbeit

„Formelle Freiwilligenarbeit“ umfasst jene Aktivi-

täten, die im Rahmen einer Organisation, eines

Vereins oder einer Institution erfolgen. Beispiele

dafür sind:

� Katastrophenhilfs- und Rettungsdienste. „Blau-

lichtorganisationen“ (z.B. Freiwillige Feuerwehr,

Berg- und Wasserrettung, Rotes Kreuz, Arbei-

tersamariterbund),

� Kunst, Kultur, Unterhaltung und Freizeit (z.B.

Musikkapelle, Theatergruppe),

� Umwelt, Natur- und Tierschutz (z.B. WWF,

Greenpeace),

� kirchlicher, religiöser Bereich (z.B. Kirchen-

chor, Pfarrgemeinderat),

� Sozial- und Gesundheitsbereich (Hilfsorgani-

sationen zur Betreuung anderer Personen,

Pensionistenverbände, Leitung von Selbsthil-

fegruppen),

� politische Arbeit und Interessensvertretung

(z.B. Gewerkschaft, Berufsverband),

� bürgerschaftliche Aktivitäten und Gemein-

wesen (z.B. Ortsentwicklungsverein, Bürge-

rInnen-Initiativen),

� Bildung (z.B. Elternverein, Lernhilfezentrum),

� Sport und Bewegung (z.B. Sportverein, Bewe-

gungsgruppe).

„Informelle Freiwilligenarbeit“, oft auch „Nachbar-

schaftshilfe“ genannt, erfolgt aus persönlicher Initi-

ative ohne institutionellen Rahmen. Aktivitäten in

diesem Bereich sind z.B. Haushaltsarbeiten, Ein-

kaufen, Kinderbetreuung, Gartenpflege.

9.4. Beteiligung an Freiwilligenarbeit

Als Zusatzbefragung zum Mikrozensus 2006 hat

das BMSK bei Statistik Austria eine Erhebung über

Volumen und Struktur der Freiwilligenarbeit in Ös-

terreich in Auftrag gegeben, die zeigt, dass Freiwil-

ligenarbeit einen großen Stellenwert in Österreich

hat. 44% der österreichischen Bevölkerung ab 15

Jahren leisten in irgendeiner Form Freiwilligenar-

beit. Der Anteil bei den Männern beträgt 47%, bei

den Frauen 41%. Insgesamt engagieren sich

knapp über 3 Millionen ÖsterreicherInnen ab 15

Jahren freiwillig.

28% der Personen ab 15 Jahren leisten formelle (in

Organisationen/Vereinen) und 27% informelle

(„Nachbarschaftshilfe“) Freiwilligenarbeit. Männer

sind anteilsmäßig deutlich häufiger in Organisati-

onen engagiert, bei der Nachbarschaftshilfe sind

die Anteile der Frauen und der Männer ident.

In der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen engagieren

sich 50%, in jener der 15- bis 19- und 60- bis

69-Jährigen sind es 43%. Die Gruppe der ab

70-Jährigen liegt deutlich unter dem Durchschnitt.

AbsolventInnen mit höherem Bildungsabschluss

sind überdurchschnittlich aktiv.

Die Altersgruppen zwischen 30 und 59 Jahren sind

am stärksten in der Freiwilligenarbeit vertreten

(siehe Grafik „Alter“).

Generell ist das Engagement in ländlichen Regio-

nen höher als im städtischen Bereich. Knapp 50%

der über 15-Jährigen sind in Oberösterreich, Tirol,

Niederösterreich und Vorarlberg als Freiwillige tä-

tig. In Wien beträgt der Anteil 35%.

Im Sozial- und Gesundheitsbereich ist mit 15% der

Freiwilligenanteil der 60- bis 79-Jährigen mehr als

doppelt so hoch wie in allen anderen Altersgrup-

pen.

62% der freiwillig Tätigen ab 15 Jahren erbringen

Leistungen im informellen Bereich, d.h. es domi-Quelle: Statistik Austria
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niert generell die Nachbarschaftshilfe. Danach fol-

gen:

� „Kunst, Kultur, Unterhaltung und Freizeit“ mit

17%,

� „Sport und Bewegung“ mit 16%,

� „Kirchlicher und religiöser Bereich“ mit 14% und

� „Katastrophenhilfs- und Rettungsdienste“ mit

14%.

Je 5% bis 6% betätigen sich in den Bereichen „Bür-

gerliche Aktivitäten und Gemeinwesen, „Umwelt,

Natur und Tierschutz“ sowie „Bildung“.

Männer engagieren sich in den Bereichen Nach-

barschaftshilfe (57%), „Sport“ sowie „Hilfsdienste“

mit je 22%, „Kultur“ mit 18% und „Politische Arbeit

und Interessensvertretung“ mit 11%. In allen ande-

ren Bereichen liegen die Anteile unter 10%.

Schlusslicht ist die „Bildung“ mit nur 4% Aktiven.

67% der freiwillig tätigen Frauen erbringen Leistun-

gen im informellen Bereich (Nachbarschaftshilfe),

gefolgt von „Kirche“ mit 20% und „Kultur“ mit 16%.

Knapp unter 10% liegt der Anteil für „Sport“, nur 4%

sind in den Bereichen „Gemeinwesen“ sowie „Um-

welt“ aktiv.

Quelle: Statistik Austria
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9.5. Bericht zur Situation des freiwilligen Engagements in Österreich

Auf Grundlage dieser Erhebung wird in Verbindung

mit anderen Daten des Mikrozensus im Rahmen

eines Forschungsprojekts ein Bericht zur Situation

des freiwilligen Engagements in Österreich erstellt,

der im Mai 2009 vorliegen soll. Damit soll eine wis-

senschaftliche Grundlage für die künftige Beschäf-

tigung mit Freiwilligenarbeit geschaffen werden.

Wesentliche Themenfelder des Berichts:

� Definition und Abgrenzung von Freiwilligenar-

beit,

� die gesellschaftliche Bedeutung und das Volu-

men des freiwilligen Engagements als maßgeb-

liches Sozialkapital unserer Gesellschaft,

� aktuelle Trends und Entwicklungen sowie Best

Practice-Beispiele in anderen Ländern,

� Freiwilligenarbeit und Arbeitsmarkt, die Ab-

grenzung sowie Überschneidungen zum Ar-

beitsmarkt, die Stellung der freiwillig Tätigen am

Arbeitsmarkt, sowie die besondere Rolle des

freiwilligen Engagements für benachteiligte

Gruppen, insbesondere für junge Menschen

mit geringen Qualifikationen, für Menschen mit

Behinderung, Langzeitarbeitslose, Migran-

tInnen, BerufswiedereinsteigerInnen,

� Auswertung der Struktur des freiwilligen Enga-

gements – vor allem unter älteren, aber auch

jüngeren Menschen -, wobei hier insbesondere

die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen

auf dem Land und in der Stadt und von verschie-

denen sozialen Schichten betrachtet werden

sollen; insbesondere ältere Menschen quer

durch alle Schichten sollen in der Nachberufs-

phase zur Teilnahme und Mitwirkung eingela-

den werden,

� die Rahmenbedingungen für freiwilliges Enga-

gement im Status-quo und bei der Umsetzung

der vom Österreichischen Freiwilligenrat vorge-

schlagenen Maßnahmen, um Empfehlungen

für die Weiterentwicklung der Freiwilligenpolitik

ableiten zu können.

9.6. Gesetz über ein Freiwilliges Sozialjahr

Der Ministerrat hat mit Beschluss vom 13. Juli 2006

einen Bericht des BMSK über die Rahmenbedin-

gungen zur Absolvierung eines Freiwilligen Sozial-

dienstjahres und eine Sonderrichtlinie zur Förde-

rung des Freiwilligen Sozialdienstjahres 2006/2007

zur Kenntnis genommen. Durch die Sonderrichtli-

nie können junge Menschen in einem Alter zwi-

schen 17 und 26 Jahren, die ein Freiwilliges Sozial-

dienstjahr absolvieren, unter bestimmten Voraus-

setzungen – neben einem vom Projektträger oder

der jeweiligen Einrichtung gewährten Taschengeld

von monatlich mindestens 168 EUR netto – zu-

sätzlich gefördert werden. Da aufgrund der gesetz-

lichen Bestimmungen keine Familienbeihilfe ge-

währt werden kann, sollen mit dieser Förderung fi-

nanzielle Nachteile kompensiert werden.

Ein Freiwilliges Sozialdienstjahr im Sinne dieser

Richtlinie ist ein Jahr, in dem sich eine Person bei

einem geeigneten gemeinnützigen Träger der

freien Wohlfahrtspflege vertraglich verpflichtet, ei-

nen freiwilligen Dienst außerhalb einer Berufsaus-

bildung ohne Gewinnerzielungsabsicht zu leisten.

Dieser ist derzeit hinsichtlich seines Ausmaßes mit

einer Vollzeitbeschäftigung zu vergleichen und

wird bei einer anderen geeigneten Stelle als dem

gemeinnützigen Träger der freien Wohlfahrts-

pflege (Einsatzstelle) absolviert. Die Tätigkeiten

im Bereich des Freiwilligen Sozialjahres bieten

sehr viel Berufsorientierung und können eine Ein-

stiegshilfe in Gesundheits- und Pflegeberufe dar-

stellen.

Die Geltungsdauer der Sonderrichtlinie wurde

2007 per Ministerratsbeschluss um ein weiteres

Jahr verlängert und die Finanzierung für die Jahre

2007 und 2008 durch das BMSK sichergestellt.

Vereinbart wurde, dass nach Auslaufen der Son-

derrichtlinie das freiwillige Sozialjahr auf eine neue

Basis zu stellen ist, wobei für die weitere Finanzie-

rung nach 2008 die Bundesministerin für Gesund-

heit, Familie und Jugend eine Prüfung der Bereit-

stellung der Mittel aus dem Familienlastenaus-

gleichsfonds (FLAF) zugesagt hat. Der Ministerrat

hat der Verlängerung der Sonderrichtlinie für das

Jahr 2008/2009 im Juni 2008 zugestimmt. 

Mittelfristiges Ziel ist es, dass junge Menschen, die

sich zu einem Freiwilligen Sozialjahr verpflichten,

auch die Familienbeihilfe erhalten.
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9.7. GEMA Gemeinsam Aktiv

Das Anliegen hinter dem Modellprojekt „GEMA Ge-

meinsam aktiv“ ist die Aufwertung und Stärkung

der Freiwilligenarbeit mit dem Ziel, ein Referenz-

modell zu schaffen, das nach erfolgter Evaluierung

in ganz Österreich umgesetzt werden kann. Es soll

der soziale Zusammenhalt und das „soziale Kapi-

tal“ auf kommunaler und regionaler Ebene, sowie

in Projekten von Vereinen und Non-Profit-Organi-

sationen gestärkt werden.

In diesem zweijährigen Modellprojekt „GEMA Ge-

meinsam Aktiv“ (2008 – 2010) sollen in Zusam-

menarbeit mit dem Landessozialreferat des Bun-

deslandes Oberösterreich Maßnahmen zur Errei-

chung professioneller Strukturen des Freiwilligen-

managements erprobt werden. Dazu wird in einem

ersten Schritt ein unabhängiges Landesfreiwilli-

genzentrum (ULF) in Linz eingerichtet. Das ULF

dient als landesweite Koordinationsdrehscheibe

sowie Service- und Ansprechstelle.

Es braucht Qualifizierungsmaßnahmen für Freiwil-

lige, die ihr Selbstwertgefühl und ihre Mitwirkungs-

bereitschaft als freiwillige TrägerInnen des sozi-

alen Netzwerkes stärken, ebenso wie für Freiwilli-

genbegleiterInnen, die diesen neuen Ansprüchen

in der Betreuung und Begleitung von engagierten

Menschen gerecht werden. Derartige Bildungs-

maßnahmen sollen über das ULF in Linz sowie

über lokale und regionale Volksbildungseinrich-

tungen und Bildungseinrichtungen großer Organi-

sationen angeboten werden und so auch deren

Vernetzung fördern. Die Angebote sollen sich an

den Leitfäden für Bildungsmaßnahmen, die vom

Österreichischen Freiwilligenrat erarbeitet und

2007 vom BMSK aufgelegt wurden, orientieren.

Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs werden lo-

kale und regionale Projekte von Vereinen und Or-

ganisationen zur Mitwirkung von Freiwilligen, und

insbesondere älteren Menschen in der Nacher-

werbsphase, gefördert und durch das ULF ver-

netzt. Dazu steht die Freiwilligenplattform im Inter-

net www.freiwilligenweb.at zur Verfügung, die

2008 einem umfassenden Relaunch mit noch mehr

Serviceangeboten unterzogen wurde und in des-

sen Netzwerk das ULF prominent aufgenommen

wird.
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10. Sozialpolitische Grundlagenarbeit
Die sozialpolitische Grundlagenarbeit des Bun-

desministeriums für Soziales und Konsumenten-

schutz (BMSK) erfolgt zu allgemeinen sozial- und

verteilungspolitischen Fragestellungen mit den

Schwerpunkten Armut und soziale Ausgrenzung,

volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, Vertei-

lung der Einkommen und Sozialleistungen, Um-

fang und Struktur der Sozialausgaben und Finan-

zierung der Sozialsysteme.

Sie umfasst die Konzeption, Vergabe und Betreu-

ung von Forschungsprojekten, die Erarbeitung

von Konzepten und Gutachten als Grundlage für

sozialpolitische Entscheidungen sowie die Erstel-

lung und Redigierung von Berichten. Zu den re-

gelmäßigen Berichten zählen der gegenständli-

che Sozialbericht, der Strategiebericht für Sozial-

schutz und soziale Eingliederung sowie der Be-

richt Sozialschutz in Österreich.1 Einige der hier

erwähnten Berichte und Studien sind im Analyse-

teil des aktuellen Sozialberichts veröffentlicht.

Das BMSK wirkt im Rahmen der Grundlagenarbeit

in nationalen und internationalen Gremien mit, die

sich mit statistischen Fragen, Forschungspolitik,

Armut und soziale Ausgrenzung sowie Vertei-

lungsfragen beschäftigen: der Statistikrat und die

Fachbeiräte von Statistik Austria, die EU-Indika-

torengruppe des Sozialschutzausschusses, die

OECD-Working Party on Social Policy, die Exper-

tengruppe des Europarates zu Niedrigeinkom-

mensbezieherInnen sowie diverse Arbeitsgruppen

und Fachbeiräte im Zuge von Forschungspro-

jekten.

10.1. Erhebung der Einkommens- und Lebensbedingungen

Aufgrund einer EU-Verordnung sind die Mitglied-

staaten dazu verpflichtet, Statistiken zu den Ein-

kommens- und Lebensbedingungen zu erstellen.

Das BMSK beauftragt demgemäß Statistik Öster-

reich damit, Befragungen der österreichischen

Haushalte durchzuführen (EU SILC – EU Survey

on Income and Living Conditions). Diese Darstel-

lung der Einkommens- und Lebenssituation liefert

die Datenbasis für die Armutsgefährdungsrate und

für Indikatoren zur Messung der Verwirklichung

von Zielen in der Armutsbekämpfung und stellt ei-

nen wichtigen Bestandteil in der Armutsberichter-

stattung dar.

Da die gemeinsamen EU-Indikatoren zur Messung

von Armut und sozialer Ausgrenzung nur teilweise

die nationalen Problemfelder abdecken, hat das

BMSK 2007 einen Auftrag zur Entwicklung ergän-

zender österreichischer Indikatoren für diesen Be-

reich vergeben. Es können damit die sozialen und

ökonomischen Entwicklungen von sozial benach-

teiligten Personengruppen, die Wirkung der einge-

setzten Instrumente zur Armutsbekämpfung sowie

die für Armut und soziale Ausgrenzung generellen

demografischen und ökonomischen Trends darge-

stellt werden.

Die Ergebnisse von EU-SILC 2006 und des vorhin

genannten Forschungsprojekts werden im Kapi-

tel 16 dieses Sozialberichts präsentiert.

10.2. Erhebung der Sozialschutzausgaben

Im Auftrag des BMSK werden von Statistik Öster-

reich die Sozialschutzausgaben und deren Finan-

zierung gemäß der unter den EU-Mitgliedstaaten

vereinbarten Methodologie ESSOSS (Europä-

isches System der Integrierten Sozialschutzstatis-

tik) erhoben. Im Kapitel 13 dieses Sozialberichts

werden die Struktur der Sozialschutzausgaben,

die Entwicklung seit 1995 und die erwartbaren

Auswirkungen der sich verändernden demografi-

schen Verhältnisse auf die Sozialschutzausgaben

in den nächsten 20 bis 25 Jahren analysiert.

1. Alle genannten Berichte sind auf der Website des BMSK https://broschuerenservice.bmsk.gv.at/ oder in Broschürenform
erhältlich.
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10.3. Einkommensverteilung

Einen wichtigen Wohlfahrtsindikator liefert die

Entwicklung und Verteilung der Einkommen in

Österreich. Erhebungen durch das Österrei-

chische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)

im Auftrag des BMSK zeigen in der Entwicklung

der Einkommensverteilung der letzten Jahrzehnte

eine Umverteilung von den Lohneinkommen zu

den Einkünften aus Besitz und Unternehmertätig-

keit sowie eine Zunahme der Einkommensdispari-

täten innerhalb der Lohneinkommen (siehe dazu

Kapitel 17 dieses Sozialberichts).

10.4. Vermögensverteilung

Zum Thema Vermögensverteilung führte die Ös-

terreichische Nationalbank (OeNB) eine reprä-

sentative Haushaltsbefragung durch, welche Da-

ten für eine Analyse der Verteilung der Geldver-

mögen auf Haushaltsebene liefert. Das Ergebnis

dieser Analyse zeigt eine beachtliche Ungleich-

verteilung des Geldvermögens in Österreich, die

auf Grundlage verschiedener Maßzahlen – wie

zum Beispiel Einkommen, Alter und Bildung – un-

tersucht wurde (siehe Kapitel 18 dieses Sozialbe-

richts).

10.5. Analysen und verbesserte Sozialhilfestatistik im Rahmen der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung

Begleitend zur Vorbereitung der Bedarfsorien-

tierten Mindestsicherung (siehe Kapitel 6 dieses

Sozialberichts) wurden verschiedene analytische

Arbeiten (z.B. eine Spezialauswertung von

EU-SILC zum Thema Wohnungsaufwand und fik-

tive Miete) durchgeführt. Es wurde weiters zur

Verbesserung der bisherigen Sozialhilfestatistik

der Bundesländer in einer Projektarbeitsgruppe

zusammen mit VertreterInnen der Bundesländer

eine Statistikanlage für die 15a-Vereinbarung er-

arbeitet, mit dem Ziel der Erreichung zuverläs-

siger und vergleichbarer Daten zur offenen Sozi-

alhilfe und damit zu einer analytischen Begleitung

und Evaluierung der bedarfsorientierten Mindest-

sicherung. Die statistischen Unterlagen sollen für

die Sozialplanung innerhalb der Länder und an

den Schnittstellen mit anderen Gebietskörper-

schaften zur Verfügung stehen.

10.6. Steuergutschrift für BezieherInnen niedriger Einkommen

Die geplanten Maßnahmen im Rahmen der bedarf-

sorientierten Mindestsicherung – Verbesserungen

der Sozialhilfe, Arbeitslosenversicherung und der

Mindestpension – sind überwiegend auf derzeit

nicht im Erwerbsleben stehende Personen ausge-

richtet. Neben dem von den Sozialpartnern verein-

barten Mindestlohn von 1.000 EUR wurde daher

nach weiteren wirksamen Hilfen für die sogenann-

ten „working poor“ geforscht. Mit der Erstellung

eines Konzeptes betreffend eine Steuergutschrift

für BezieherInnen niedriger Einkommen sollen ei-

nerseits Personen und Haushalte mit niedrigen Er-

werbseinkommen unterstützt und andererseits für

bisher nicht erwerbstätige Personen mehr Anreize

für den Eintritt ins Berufsleben geboten werden. Di-

ese Maßnahme hätte eine unmittelbar armutsbe-

kämpfende Wirkung v.a. für AlleinerzieherInnen,

kinderreichen Haushalte und erwerbseinge-

schränkte Personen.

10.7. Wohnungslosigkeit

Ein weiterer armutsrelevanter Studienauftrag

wurde im Jahr 2007 zum Thema Wohnungslosig-

keit in Österreich vergeben. Im Rahmen einer

quantitativen und qualitativen Grunderhebung
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von Wohnungslosenhilfe-Einrichtungen im ambu-

lanten und stationären Kontext sowie von Per-

sonen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind,

wurden in Zusammenarbeit mit den Bundeslän-

dern Daten über das Ausmaß von Wohnungs-

losigkeit – aufgeschlüsselt nach verschiedenen

Kriterien – erhoben.

10.8. Mikrosimulationen

Ein Mikrosimulationsmodell ist ein wertvolles

Werkzeug für Analysen und Berechnungen von

Auswirkungen politischer Maßnahmen. EURO-

MOD ist ein derartiges bestehendes Mikrosimula-

tionsmodell für Steuer- und Transfersimulationen,

das im Auftrag der Europäischen Union für die

EU-Mitgliedsstaaten entwickelt wurde. Um Aus-

wirkungen von Änderungen im Steuer- und

Transfersystem auf Einkommensarmutsgefähr-

dung, Einkommensverteilung und soziale Einglie-

derung auf aktueller Datenbasis berechnen zu

können, wurde im Jahr 2008 vom BMSK ein Auf-

trag zur Adaptierung dieses Modells mit den

jüngsten verfügbaren Mikro-Haushaltsdaten aus

EU-SILC 2006 vergeben.

10.9. Alternative Finanzierungsformen der sozialen Sicherheit

2007 wurde ein Forschungsprojekt zur Analyse

der gegenwärtigen Finanzierungsstruktur der So-

zialsysteme – vor allem im Hinblick auf Vertei-

lungs- und Beschäftigungseffekte sowie abseh-

bare Veränderungen der Bevölkerungsstruktur –

in Auftrag gegeben. Dieser Analyse wurden alter-

native Finanzierungsformen gegenübergestellt

und deren Aufkommenspotential sowie Vertei-

lungswirkungen berechnet (siehe Kapitel 15 die-

ses Sozialberichts).

10.10.  Finanzierungsprobleme sozialer NPOs

Für im Sozialbereich tätige NPOs können sich

Probleme ergeben, notwendige Vor-, Zwischen-

bzw. Abschlussfinanzierungen im Rahmen von

öffentlich geförderten Aktivitäten sicher zu stellen,

da z.B. die Zahlungszeitpunkte nicht immer dem

zeitlichen Finanzierungsbedarf entsprechen. Zwi-

schenfinanzierungen von Projekten über eine

Bank können dabei v.a. kleine NPOs in Finanzie-

rungsschwierigkeiten bringen. In einer vom BMSK

eingesetzten Arbeitsgruppe werden dazu ver-

schiedene Lösungsansätze diskutiert.

10.11.   E-Inclusion

Seit 2006 läuft die von der EU-Kommission initi-

ierte europäische Initiative für digitale Integration,

die in Österreich vom BMSK und BKA koordiniert

wird. Mit vielfältigen Maßnahmen und Aktivitäten

im Bereich „digitale Integration“ (e-Inclusion) soll

das Potenzial der Informations- und Kommunika-

tionstechnologien (IKT) zur Überwindung traditio-

neller Formen sozialer Ausgrenzung voll ausge-

schöpft und zugleich sichergestellt werden, dass

alle BürgerInnen von den IKT profitieren.

Im Jahr 2008 lief die Kampagne mit dem Motto

„e-Inclusion: Die Informationsgesellschaft geht

uns alle an“. Die Abschlusskonferenz fand vom

30. November bis 2. Dezember 2008 in Wien

statt. Zahlreiche Diskussionsrunden, Workshops

und Ausstellungen vor allem zu den Themenbe-

reichen digitale Kompetenzen, Barrierefreiheit

und wohltuendes Älterwerden, sowie zur Zukunft

der Informationsgesellschaft waren Teil des Pro-

gramms.
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11. EU-Sozialpolitik

11.1. EU-Sozialpolitik: allgemein

11.1.1. Koordinierung der Sozialpolitik
Im ersten Halbjahr 2006 hatte Österreich den

EU-Ratsvorsitz inne. Beim informellen Treffen der

Beschäftigungs- und SozialministerInnen vom 18.

bis 20. Jänner 2006 in Villach standen bei den

Gesprächen der SozialministerInnen die Fragen

im Mittelpunkt, wie die soziale Dimension der

Strategie für Wachstum und Beschäftigung ge-

stärkt und besser sichtbar gemacht werden kann

und wie der Koordinationsprozess für Sozial-

schutz und soziale Eingliederung die Mitglied-

staaten unterstützen kann. Basierend auf den Er-

gebnissen dieses Treffens billigte der Rat „Be-

schäftigung, Soziales, Gesundheit und Verbrau-

cherschutz“ am 10. März 2006 neue gemeinsame

Ziele und Arbeitsmethoden im Bereich Sozial-

schutz und soziale Eingliederung. Der Rat nahm

außerdem den „Gemeinsamen Bericht für Sozial-

schutz und soziale Eingliederung“ an, in welchem

dem Europäischen Rat jährlich über die Fort-

schritte der Koordinierungspolitik in diesen Berei-

chen berichtet wird.

Diese Straffung der verschiedenen Koordinati-

onsprozesse im Sozialbereich (soziale Eingliede-

rung; Pensionen; Gesundheit und Langzeitpflege)

zu einem gebündelten Prozess für Sozialschutz

und soziale Eingliederung umfasst die drei Be-

reiche Beseitigung der Armut und der sozialen

Ausgrenzung, angemessene und tragfähige Pen-

sionen sowie Gesundheitsversorgung und Lang-

zeitpflege. Hierzu wurden erstmals drei gemein-

same horizontale Ziele (Chancengleichheit,

Wechselwirkung mit den Lissabonner Zielen, Ein-

beziehung der Akteure) und je drei Ziele in den

drei Politikfeldern angenommen. Diese gestraffte

offene Koordinierung der Sozialschutz- und Ein-

gliederungspolitik soll sowohl auf nationaler als

auch auf europäischer Ebene eng mit der überar-

beiteten Strategie von Lissabon verbunden sein,

damit eine wechselseitige positive Beeinflussung

der Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpoli-

tik erfolgen und Sozialschutz als produktiver Fak-

tor gesehen werden kann.

Der Europäische Rat am 23./24. März 2006 be-

tonte die Notwendigkeit einer engen Abstimmung

zwischen den Bereichen Sozialschutz und soziale

Eingliederung mit der Strategie von Lissabon für

Wachstum und Beschäftigung auf nationaler und

europäischer Ebene. Darüber hinaus bekräftigte

der Europäische Rat, dass die Bekämpfung von

Armut und sozialer Ausgrenzung bis 2010 ent-

scheidend vorangebracht werden muss, wobei

ein besonderer Fokus auf die Bekämpfung der

Kinderarmut gerichtet werden sollte.

Unter portugiesischer Präsidentschaft im 2. Halb-

jahr 2007 kam es zu einer umfassenden Refle-

xion über die politischen Koordinierungsprozesse

auf europäischer Ebene. Beim informellen Treffen

der Beschäftigungs- und SozialministerInnen von

5. bis 6. Juli 2007 in Guimarães/Portugal wurden

Erfolge, Hindernisse und Verbesserungsmöglich-

keiten der Lissabon-Strategie und der Offenen

Methode der Koordinierung für Sozialschutz und

soziale Eingliederung erörtert.

Der slowenische Vorsitz im 1. Halbjahr 2008 be-

fasste sich schließlich mit der Vorbereitung eines

neuen Zyklus der Lissabon Strategie und neuer

beschäftigungspolitischer Leitlinien. Bei der Früh-

jahrstagung des Europäischen Rates im März

2008 wurden die Integrierten Leitlinien für den

Zeitraum 2008 bis 2010 unverändert bestätigt.

Die vom Europäischen Rat im März 2007 gefor-

derte stärkere Sichtbarkeit der sozialen Dimen-

sion beschränkt sich auf Änderungen in den Ein-

leitungstexten zu den Leitlinien. Die formelle An-

nahme erfolgte nach der Befassung des Europä-

ischen Parlaments laut Amtsblatt der EU am 15.

Juli 2008. Die neuen nationalen Reformpro-

gramme für den Zeitraum 2008 bis 2010 wurde-

nim Herbst 2008 vorgelegt.

11.1.2. Sozialagenda

Eine weitere Entwicklung im Kontext eines sozi-

alen Europa ist die Konsultation der Europä-

ischen Kommission zur sozialen Realität in Eur-

opa, die durch eine Mitteilung und ein Hinter-

grundpapier am 26. Februar 2007 gestartet

wurde. Diese Konsultation lief bis 15. Februar

2008 und lieferte Beiträge zur Halbzeitbewertung

der Sozialagenda und zur Überprüfung des Bin-

nenmarkts.
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Anfang Juli 2008 hat die Europäische Kommis-

sion die erneuerte Sozialagenda, ein umfassendes

Initiativenpaket aus den Bereichen Beschäftigung

und Soziales, Bildung und Jugend, Gesundheit

und Informationsgesellschaft, vorgelegt, das erst-

mals beim Treffen der Sozial- und Beschäfti-

gungsministerInnen in Chantilly am 10./11. Juli

2008 diskutiert wurde. Die Sozialagenda soll den

BürgerInnen angesichts Globalisierung, Klima-

wandel und Alterung der Gesellschaft neue Chan-

cen ermöglichen und Zugangsmöglichkeiten er-

öffnen. Die Sozialagenda umfasst u.a. die Aus-

weitung und Verbesserung des Anti-Diskriminie-

rungsschutzes außerhalb von Beschäftigung und

Beruf, die Stärkung der Zusammenarbeit der Mit-

gliedstaaten im Rahmen der offenen Methode der

Koordinierung für Sozialschutz und soziale Ein-

gliederung sowie den ersten Bericht über die Situ-

ation der sozialen Dienstleistungen von allge-

meinem Interesse.

Die Debatte über die erneuerte Sozialagenda

stellte einen Schwerpunkt der französischen Prä-

sidentschaft im 2. Halbjahr 2008 dar und die Ar-

beiten wurden bei den formellen Ministerräten im

Herbst 2008 fortgesetzt.

11.1.3. Vertrag von Lissabon

Nach mehr als 6-jährigen intensiven Verhand-

lungen konnten sich die Staats- und Regierungs-

chefs der EU-Mitgliedstaaten am 18. Oktober

2007 in Lissabon (im Rahmen des informellen

Treffens des Europäischen Rates) auf eine neue

Grundlage für das künftige Handeln der Europä-

ischen Union einigen.

Der Reformvertrag – „Vertrag von Lissabon“ –

wurde am 13. Dezember 2007 von den Regie-

rungschefs unterzeichnet. Am Tag davor, dem

12. Dezember 2007, wurde im Europäischen Par-

lament in Straßburg von den Präsidenten des EP,

des Rates und der Kommission öffentlich die

Grundrechtecharta proklamiert. Danach began-

nen die innerstaatlichen Ratifizierungen.

Der Vertrag von Lissabon stärkt das soziale Profil

der EU und ist eine Grundlage, das Europäische

Sozialmodell weiter zu entwickeln. Die Bekämp-

fung von sozialer Ausgrenzung, die Förderung

der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen

Schutzes und die Solidarität zwischen den Gene-

rationen werden als neue Ziele der EU festgelegt.

Eine neue horizontale Sozialklausel legt fest,

dass die Union bei der Festlegung und Durchfüh-

rung ihrer Politik auf die Förderung eines hohen

Beschäftigungsniveaus, der Gewährleistung ei-

nes angemessenen sozialen Schutzes, der Be-

kämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie auf

ein hohes Niveau der allgemeinen und beruf-

lichen Bildung und des Gesundheitsschutzes

achten muss. Dies ist ein wesentlicher Fortschritt,

da nun alle Organe der Gemeinschaft verpflichtet

sind, bei allen Maßnahmen die soziale Dimension

zu berücksichtigen.

Wichtig für die soziale Dimension sind die Charta

der Grundrechte und hier insbesondere die sozi-

alen Grundrechte. Diese Charta, bislang nur eine

politische Absichtserklärung, soll durch einen Ver-

weis im Vertrag von Lissabon in Zukunft Rechts-

verbindlichkeit erlangen.

Die sozialen Grundrechte der Charta umfassen

zum Beispiel Nichtdiskriminierung, Rechte älterer

Menschen auf ein würdiges und unabhängiges

Leben und Teilnahme am sozialen und kulturellen

Leben, Integration von Menschen mit Behinde-

rungen, Zugang zu sozialer Sicherheit und sozi-

ale Unterstützung oder Gesundheitsschutz. Jede

Bürgerin und jeder Bürger kann die so festge-

schriebenen Grundrechte in Verfahren vor dem

Europäischen Gerichtshof (EuGH) sowie vor nati-

onalen Gerichten bei der Umsetzung und Anwen-

dung von Unionsrecht geltend machen.

11.1.4. Weiterentwicklung des 
europäischen Sozialmodells

Auf europäischer Ebene wurde die Diskussion

zum Europäischen Sozialmodell durch den bri-

tischen Vorsitz und das Treffen der Staats- und

Regierungschefs in Hampton Court 2005 auf die

Tagesordnung gebracht und vom finnischen Vor-

sitz mit einer Konferenz im November 2006 fort-

gesetzt. Ziel der Konferenz war es, Lösungen zu

finden, um ein Gleichgewicht zwischen Beschäfti-

gung, Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Einglie-

derung auf europäischer Ebene herzustellen. Eng

in diesem Zusammenhang stehend wurde auch

die Frage nach dem Bestehen eines europä-

ischen Sozialmodells und einer neuen Balance

zwischen der „Europäischen Sozialpolitik“ und

den nationalen Sozialpolitiken der Mitgliedstaaten

thematisiert.

Mit seinem Motto im Bereich Soziales „Kräfte bün-

deln für ein soziales Europa/für eine soziale Welt“

machte der deutsche Vorsitz 2007 die „Weiterent-

wicklung des Europäischen Sozialmodells“ zu

einem expliziten Schwerpunkt. Das Thema des

informellen Treffens im Jänner 2007 war „Gute
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Arbeit“. Das Konzept der „Guten Arbeit“ umfasst

insbesondere angemessene Entlohnung, Ge-

sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, umfas-

sende soziale Absicherung, Recht auf Mitwirkung

und familienfreundliche Gestaltung. Die Minister-

Innen waren sich einig, dass „Gute Arbeit“ ein

wichtiges Merkmal des europäischen Sozialmo-

dells und ein zentraler Bestandteil der Lissa-

bon-Strategie ist.

Im Februar 2007 wurde durch MinisterInnen aus

insgesamt 12 Mitgliedstaaten (inkl. Bundesminister

a.D. Dr. Erwin Buchinger) die Erklärung „Neuer

Schwung für ein soziales Europa“ und die darin be-

tonte Notwendigkeit der Stärkung des europä-

ischen Sozialmodells unterzeichnet. Diese Initia-

tive versteht sich als eine länder- und partei-

enübergreifende Initiative mit dem Ziel eines so-

zialen Europas, in dem sich Wirtschafts- und

Sozialpolitik in einer ausgewogenen Balance zu-

einander finden.

Als Beitrag zu diesem Diskussionsprozess über

das europäische Sozialmodell fanden auf Initia-

tive von Bundesminister a.D. Dr. Erwin Buchinger

von 3. bis 5. August 2007 die Sommergespräche

zum sozialen Europa in Salzburg statt. Unter An-

wesenheit des Vorsitzenden des Rates für Be-

schäftigung und Soziales, José Antonio Vieira da

Silva, des deutschen parlamentarischen Staats-

sekretärs für Arbeit und Soziales, Gerd Andres,

sowie des Vorsitzenden des Ausschusses für Be-

schäftigung und soziale Angelegenheiten im

Europäischen Parlament, Jan Andersson, wurde

bei der Podiumsdiskussion auf Schloss Leopolds-

kron das Thema „Soziales Europa 2007 – Her-

ausforderung und Chance“ diskutiert.

11.2. EU-Sozialpolitik: spezielle Politikfelder

11.2.1. Der nationale Strategiebericht für 
Sozialschutz und soziale 
Eingliederung

Im Herbst 2006 haben die Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union erstmals Berichte über die natio-

nalen Strategien für Sozialschutz und soziale Ein-

gliederung an die Europäische Kommission über-

mittelt. Darin werden die Strategien dargelegt, die

bis 2008 in den Bereichen soziale Eingliederung,

Pensionen, Gesundheit sowie Langzeitpflege ver-

folgt werden.

Der Regierungswechsel in Österreich und die da-

mit verbundenen neuen Zielsetzungen im Regie-

rungsprogramm für die XXIII. Gesetzgebungsperi-

ode wurden zum Anlass genommen, der Europä-

ischen Kommission von den veränderten Vorha-

ben im Bereich Sozialschutz und soziale

Eingliederung in Form eines Ergänzungsberichts

2007 zu berichten. Der Ergänzungsbericht wurde

am 12. September 2007 vom Ministerrat angenom-

men und im Anschluss der Europäischen Kommis-

sion sowie dem österreichischen Parlament über-

mittelt.

Bis Herbst 2008 wurde ein neuer Strategiebericht

für Sozialschutz und soziale Eingliederung für den

Zeitraum 2008 bis 2010 ausgearbeitet. Der dazu

notwendige Konsultationsprozess wurde mit einer

Kick-off-Veranstaltung am 26. November 2007 ein-

geleitet. Die Einbindung der Akteure wurde über

das schriftliche Verfahren hinaus durch eine wei-

tere Diskussionsveranstaltung im Juli 2008 sicher-

gestellt.

11.2.2. Aktive Eingliederung
Am 8. Februar 2006 startete die Kommission mit ih-

rer Mitteilung über eine Anhörung zu Maßnahmen

auf EU-Ebene zur Förderung der aktiven Einbezie-

hung von arbeitsmarktfernen Personen eine Kon-

sultation der Sozialpartner gemäß Art. 138

EG-Vertrag. Die Konsultation wurde auf öffentliche

Stellen und die Zivilgesellschaft ausgeweitet.

Am 17. Oktober 2007 legte die Kommission als

zweite Stufe der Konsultation die Mitteilung „Mo-

dernisierung des Sozialschutzes im Interesse ei-

ner größeren sozialen Gerechtigkeit und eines

stärkeren wirtschaftlichen Zusammenhalts: die ak-

tive Einbeziehung der arbeitsmarktfernsten Men-

schen voranbringen“ vor. Das BMSK gab dazu eine

koordinierte österreichische Stellungnahme ab, in

der die von der Kommission vorgeschlagene Vor-

gangsweise, gemeinsame Grundsätze für aktive

Eingliederung zu erarbeiten und im Rahmen der

Anwendung der offenen Methode der Koordinie-

rung für Sozialschutz und soziale Eingliederung

umzusetzen, begrüßt wurde.
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Das Konzept der Kommission zur aktiven Einglie-

derung umfasst:

� Ausreichende Einkommensunterstützung zur

Vermeidung sozialer Ausgrenzung,

� Verbindung zum Arbeitsmarkt,

� Zugang zu qualitativ hochwertigen Dienstleis-

tungen.

Eine Mitteilung und eine Empfehlung der Kom-

mission mit dem Vorschlag für die gemeinsamen

Prinzipien und die weitere Umsetzung der Strate-

gie der aktiven Eingliederung wurde im Oktober

2008 vorgelegt. Beim Rat im Dezember 2008 wur-

den die Schlussfolgerungen angenommen.

Das BMSK veranstaltete am 15. Mai 2008 eine

Fachkonferenz zum Thema aktive Eingliederung

in Wien. Ausgewählte europäische und österrei-

chische ExpertInnen diskutierten Maßnahmen zur

Mindestsicherung, Teilhabe und Armutsbekämp-

fung in Österreich und in der Europäischen Union.

11.2.3. Flexicurity – Etablierung als 
politische Strategie auf 
europäischer Ebene

Flexicurity ist eine bewusste Kombination

� flexibler – aber keinesfalls weniger verläss-

licher – vertraglicher Vereinbarungen,

� umfassender Strategien des lebenslangen

Lernens,

� wirksamer und aktiver arbeitsmarktpolitischer

Maßnahmen sowie

� moderner, angemessener und nachhaltiger

Systeme der sozialen Sicherheit.

Bei der Flexicurity-Debatte geht es nicht nur um

das Arbeitsrecht, sondern um den gesamten Rah-

men der Wettbewerbsbedingungen, der sozialen

Sicherung, aber auch um die Finanz- und Steuer-,

Bildungs-, Gleichstellungs- und Familienpolitik.

Flexibilität und Sicherheit sollten dabei nicht als

Gegensätze betrachtet werden, vielmehr sind

beide Komponenten gleichrangig zu verfolgen.

Die zentralen Bedürfnisse der Menschen unter

dem Aspekt der nachhaltigen Integration in Ar-

beitsmarkt und Gesellschaft sowie der Vermei-

dung und Bekämpfung von Armut und sozialer

Ausgrenzung sollen in eine ausgewogene Ba-

lance gebracht werden.

Bereits unter österreichischem Vorsitz gab es

beim informellen Treffen der Beschäftigungs- und

SozialministerInnen in Villach eine Debatte über

Flexicurity, die schließlich in Schlussfolgerungen

des Rates mündeten. Die finnische Präsident-

schaft führte das Thema weiter fort und behan-

delte es u.a. am Sozialgipfel im Herbst 2006. Da-

mit sollten Vorarbeiten für eine Mitteilung der Eu-

ropäischen Kommission zu gemeinsamen Prin-

zipien zu Flexicurity geleistet werden. Unter Por-

tugals Vorsitz fiel schließlich die Abhaltung der

politischen Debatten zu Flexicurity auf Basis der

Mitteilung der Europäischen Kommission („Ge-

meinsame Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz

herausarbeiten: Mehr und bessere Arbeitsplätze

durch Flexibilität und Sicherheit“ vom Juli 2007).

Beim Rat „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesund-

heit und Verbraucherschutz“ am 5. und 6. Dezem-

ber 2007 wurden gemeinsame Prinzipien ange-

nommen. Diese sollen in der Folge bei der Umset-

zung der integrierten Leitlinien berücksichtigt wer-

den. Die Mitgliedstaaten sind dazu aufgerufen, in

ihren nationalen Reformprogrammen explizit über

ihre Flexicurity-Strategien zu berichten. Beim in-

formellen MinisterInnentreffen am 1. und 2. Feb-

ruar 2008 unter slowenischem Vorsitz in Brdo

wurde die Stellung der älteren sowie der jungen

ArbeitnehmerInnen am Arbeitsmarkt sowie die

Anwendung der gemeinsamen Prinzipien betref-

fend Flexicurity auf diesen Personenkreis disku-

tiert.

11.2.4. Soziale Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse (SSGI)

Das Verhältnis der Dienstleistungen von allge-

meinem Interesse (SGI) und der sozialen Dienst-

leistungen von allgemeinem Interesse (SSGI)

zum EG-Recht (insbesondere in den Bereichen

der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit

des EU-Beihilfen- und des EU-Vergaberechts)

wird seit Jahren auf europäischer Ebene themati-

siert. Die Europäische Kommission hat dazu be-

reits mehrere Mitteilungen vorgelegt.

Am 20. April 2006 veranstaltete das BMSK ge-

meinsam mit der Europäischen Kommission eine

Konferenz, die sich ebenfalls mit dieser Fragestel-

lung beschäftigte. Weitere Themen der Konferenz

waren die Bedeutung des Sektors für Wachstum

und Beschäftigung und für den sozialen Zusam-

menhalt und die soziale Eingliederung.

Im Anschluss an die Mitteilung „Umsetzung des

Gemeinschaftsprogramms von Lissabon – die

Sozialdienstleistungen von allgemeinem Inter-

esse in der Europäischen Union“ vom 26. April

2006 wurde ein eigenständiger Konsultationspro-

zess zu den Merkmalen bzw. Besonderheiten der
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Sozialdienstleistungen durchgeführt, der bestätig-

te, dass Rechtsunsicherheit in Bezug auf das an-

wendbare Gemeinschaftsrecht besteht.

Nach intensiven Diskussionen innerhalb der Eu-

ropäischen Kommission betreffend die weitere

Vorgangsweise im Bereich der SSGI hat diese

am 20. November 2007 gemeinsam mit dem um-

fassenden Paket zur Weiterentwicklung des Bin-

nenmarktes („Binnenmarktreview“) die Mitteilung

„Dienstleistungen von allgemeinem Interesse un-

ter Einschluss von Sozialdienstleistungen: Euro-

pas neues Engagement“ vorgelegt. Das Doku-

ment fasst die bisherige Diskussion bzw. Aktivi-

täten auf europäischer Ebene zu SGI und SSGI

zusammen und erläutert nochmals die rechtlichen

Problemstellungen. Darüber hinaus werden in

zwei Arbeitsdokumenten Fragestellungen zum

EU-Beihilfen- und Vergaberecht erläutert.

Der inhaltliche Schwerpunkt der weiteren Aktivi-

täten liegt im Bereich der Qualität der SSGI. Die

Europäische Kommission wird gemeinsam mit

dem Sozialschutzausschuss (SPC) die Entwick-

lung eines freiwilligen Qualitätsrahmens mit me-

thodischen Leitlinien für die Schaffung, Überwa-

chung und Evaluierung von Qualitätsstandards

unterstützen. Darüber hinaus wird der Sozial-

schutzausschuss offene Fragen in der Anwen-

dung des Gemeinschaftsrechts analysieren, das

EU-Beihilfen- und Vergaberecht ist dabei zentral.

11.2.5. EU-Förderungsmaßnahmen

Die EU hat am 24. Oktober 2006 ein „Gemein-

schaftsprogramm für Beschäftigung und soziale

Solidarität – Progress“ beschlossen. Ziel dieses

Programms ist es, zur Umsetzung der Sozial-

agenda der Europäischen Kommission und zur

Erreichung der Lissabon-Ziele im Bereich Be-

schäftigung und Soziales beizutragen. Die neue

Programm-Periode dauert sieben Jahre (2007 bis

2013) und ist mit einem Finanzrahmen von 743

Mio. EUR ausgestattet.

Der Europäische Sozialfonds (ESF) soll einen

maßgeblichen Beitrag zur Lissabon-Strategie der

EU für Wachstum und Beschäftigung im bevorste-

henden Planungszeitraum 2007 bis 2013 leisten.

Die Verbindungen zwischen dem ESF und der

Europäischen Beschäftigungsstrategie werden

verstärkt, um das Erreichen der Beschäftigungs-

ziele zu erleichtern. Besondere Bedeutung wird

den zentralen Zielen der Strategie zukommen:

Vollbeschäftigung, Qualität der Arbeitsplätze und

Arbeitsproduktivität, sozialer Zusammenhalt und

soziale Integration. Weiters soll verstärkt eine Ko-

härenz zur Strategie für Sozialschutz und sozi-

alen Eingliederung erstellt werden. Als deren we-

sentliches Ziel wird die Förderung der aktiven so-

zialen Eingliederung aller, sowohl durch Förde-

rung der Beteiligung auf dem Arbeitsmarkt als

auch durch Bekämpfung von Armut und Ausgren-

zung, formuliert. Als künftige Herausforderung gilt

die bessere Verknüpfung der Nationalen Strate-

giepläne für Sozialschutz und soziale Eingliede-

rung mit den Strukturfonds (insbesondere dem

Europäischen Sozialfonds und dem Europä-

ischen Fonds für regionale Entwicklung).

Die seit 2004 laufenden Verhandlungen über den

neuen Rechtsrahmen aller EU-Strukturfonds

konnte im Juli 2006 abgeschlossen werden. Der

neue Programmplanungszeitraum 2007 bis 2013

bietet Gelegenheit, die Gemeinschaftsinstru-

mente diesen Zielen anzupassen. Hinzu kommt,

dass die jüngste Erweiterung auf zehn neue Mit-

gliedstaaten die EU vor neue erhebliche Heraus-

forderungen stellt, insbesondere in Fragen des

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, bei

dem die Strukturfonds eine entscheidende Rolle

spielen. Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL, die

bisher im Rahmen der europäischen Strukturför-

derungen die am stärksten benachteiligten Perso-

nengruppen auf dem Arbeitsmarkt als Zielgruppe

hatte, wird es in der ab 2007 beginnenden neuen

Strukturfondsperiode nicht mehr geben, die Maß-

nahmen von EQUAL soll in den gesamten ESF

eingegliedert werden.

Im Rahmen der Heranführungshilfe der EU für die

Beitrittskandidatenländer etablierte die EU Twin-

ning als spezifisches Instrument zur Unterstüt-

zung des Auf- und Ausbaues der institutionellen

Strukturen in den Beitrittsländern zur effektiven

Umsetzung des EU-Rechts. Das BMSK beteiligte

sich in den letzten Jahren bereits an mehreren

Twinning bzw. Twinning-Light Projekten in den

Bereichen Drogenprävention, Behindertenpolitik

und berufliche Rehabilitation von Menschen mit

Behinderungen, Kinder- und Jugendwohlfahrt,

Seniorenpolitik, soziale Dienste etc. in Bulgarien,

Russland, Slowenien, Slowakei, Ungarn und

Tschechien.

11.2.6. Demografische Herausforderung

Die Bewältigung der demografischen Herausfor-

derung ist eines der zentralen Themen im Zusam-

menhang mit der Anpassung und Weiterentwick-

lung der Sozialschutzsysteme.
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In Fortführung der Arbeiten zur demografischen

Herausforderung, die beim Treffen der Staats-

und Regierungschefs in Hampton Court im Okto-

ber 2005 als besonders wichtiges Thema hervor-

gehoben wurde, fand unter österreichischem

EU-Vorsitz vom 2. bis 4. Februar 2006 in Wien die

hochrangige ExpertInnenkonferenz zum Thema

„Demografische Herausforderungen – Familie

braucht Partnerschaft“ statt. Hauptthemen der

Konferenz waren die innerfamiliäre Partnerschaft,

respektive die Rolle der Väter sowie die Partner-

schaft mit der Wirtschaft als Voraussetzung für

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein wei-

terer Schwerpunkt war dem Thema Mobilität und

deren Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf gewidmet.

Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsident-

schaft wurde von 17. bis 18. April 2007 in Berlin

eine Konferenz „Demografischer Wandel als

Chance: Wirtschaftliche Potenziale der Älteren“

abgehalten. Am 15. und 16. Mai 2007 fand das in-

formelle Gleichstellungs- und FamilienministerIn-

nentreffen in Bad Pyrmont zum Thema „Gleiche

Chancen für Frauen und Männer im Erwerbs- und

Familienleben machen Familien stark“ statt.

Im Bereich Demografie setzte die slowenische

Präsidentschaft die laufenden Arbeiten fort, wobei

der Schwerpunkt auf folgende Themen gelegt

wurde: Beziehungen zwischen den Generati-

onen, intergenerationelle Solidarität und Lang-

zeitpflege. Diese Themen wurden bei einer Ex-

pertInnenkonferenz von 27. bis 29. April 2008 be-

handelt. Geplant sind Schlussfolgerungen des

Rates zum Thema Langzeitpflege.

Themenschwerpunkt der Sommergespräche zum

sozialen Europa 2008 (1. bis 3. August 2008 in

Salzburg) waren ebenfalls die demografischen

Herausforderungen, wobei insbesondere die Be-

deutung des demografischen Wandels für die 35-

bis 65-Jährigen diskutiert wurde.

Unter französischem Vorsitz im 2. Halbjahr 2008

fiel die Abhaltung des 2. Demografieforums mit

dem Fokus „Schaffung einer Gesellschaft, die ak-

tives Altern unterstützt“ sowie „Schaffung besse-

rer Bedingungen für Familien“.

ExpertInnengruppe Demografie
Nach einer vorbereitenden Sitzung am 23. Jän-

ner 2007 mit VertreterInnen der Mitgliedstaaten

beschloss die Europäische Kommission am 8.

Juni 2007 formell die Einsetzung dieser Gruppe

für die (verlängerbare) Dauer von 5 Jahren. Auf-

gabe der Gruppe ist es, die Europäische Kom-

mission in der Begleitung des demografischen

Wandels und der Umsetzung der politischen Aus-

richtungen zu beraten, die in der Mitteilung der

Kommission „Die demografische Zukunft Euro-

pas – von der Herausforderung zur Chance“ vom

12. Oktober 2006 niedergelegt sind. Als Vorsit-

zende der Gruppe wurde Bundesministerin a.D.

Eleonora Hostasch von der Europäischen Kom-

mission ernannt. Die Gruppe tagt 3-bis 4-mal pro

Jahr. Jeweils am Rande der Sitzung finden

Zusammentreffen mit VertreterInnen der europä-

ischen Sozialpartner, der Zivilgesellschaft und

weiteren ExpertInnen statt. So wurden 2007 z.B.

die Prioritäten für den Demografiebericht 2008

mit den Stakeholdern diskutiert und es fand ein

gemeinsames Seminar mit ExpertInnen der

OECD statt.

Im Jahr 2008 fanden drei Sitzungen in Verbin-

dung mit folgenden Seminaren und thematischen

Konferenzen statt: Konferenz über die Misshand-

lung älterer Menschen im März, Seminar zur Eva-

luierung der familienpolitischen Maßnahmen im

Juni und Demografieforum im November.

11.2.7. EU-Behindertenpolitik

Der EU-Aktionsplan zugunsten behinderter Men-

schen 2004 bis 2010 (Disability Action Plan, DAP)

ist das Instrument zur Umsetzung der Kommissi-

onsstrategie im Behindertenbereich und gliedert

sich in Zweijahresphasen. Kernpunkte sind unter

anderem die uneingeschränkte Anwendung der

Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung

und Beruf (Beschäftigungsrahmenrichtlinie nach

Artikel 13 EG-Vertrag – Antidiskriminierung) so-

wie die Einbeziehung der Behindertenthematik in

alle einschlägigen Gemeinschaftsmaßnahmen.

Im Zentrum des DAP 2006-2007 stand die Förde-

rung der eigenständigen Lebensführung und der

aktiven Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rungen. Bestandteil dieser Strategie war auch der

Vorschlag, 2007 zum Europäischen Jahr der

Chancengleichheit für alle auszurufen. Für den

Zeitraum 2008 bis 2009 liegt der Schwerpunkt bei

der Förderung der Zugänglichkeit und Barriere-

freiheit im Zusammenhang mit Arbeitsmarkt, Pro-

dukten, Dienstleistungen und Infrastrukturen.

Weiters ist die Vervollständigung des Rechtsrah-

mens der Gemeinschaft zur Bekämpfung von Dis-

kriminierungen vorgesehen.

Die Kommission hat im Zusammenhang mit dem

DAP im Zweijahresrhythmus einen Bericht über

die Situation behinderter Menschen in der EU ver-
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öffentlicht (EU-Behindertenbericht 2005 und

2007). Der nächste Bericht ist für 2009 vorgese-

hen.

Die EU-Behindertenpolitik ist dem sogenannten

Disability Mainstreaming verpflichtet, demzufolge

die Anliegen der Menschen mit Behinderungen in

sämtlichen Politikbereichen beachtet werden

müssen. Von besonderer Bedeutung ist die An-

wendung des Disability Mainstreaming im Recht

der Europäischen Gemeinschaften (Gemein-

schaftsrecht), wobei das Verkehrsrecht eine bei-

spielhafte Rolle einnimmt.

Die EU hat am 5. Juli 2006 die Verordnung über

die Rechte von behinderten Flugreisenden und

Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität ver-

abschiedet (Verordnung (EG) Nr. 1107/2006).
Diese Verordnung (unmittelbare Geltung in den

Mitgliedstaaten) verbietet ab 26. Juli 2008 Flug-

unternehmen (Flugbetreibern und Flughäfen),

Flugreisenden wegen ihrer Behinderung die Bu-

chung eines Fluges oder das Besteigen eines

Flugzeugs zu verweigern. Außerdem wird sicher-

gestellt, dass Personen mit Behinderungen auf

Flughäfen bzw. an Bord eines Flugzeugs kosten-

los zusätzliche Hilfe (z.B. Beförderung von Be-

gleithunden und Mobilitätshilfen etc.) in Anspruch

nehmen können.

Nach mehrjährigen Verhandlungen hat die EU –

im Rahmen des sogenannten 3. Eisenbahnpa-

ketes – die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.

Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der

Fahrgäste im Eisenbahnverkehr angenommen.

Diese Verordnung wird am 3. Dezember 2009 in

Kraft treten und sieht einen besonderen Schutz

von und Hilfeleistungen für Personen mit Behin-

derungen und Personen mit eingeschränkter Mo-

bilität im Eisenbahnverkehr vor (Anspruch auf Be-

förderung; Informationsrechte; Zugänglichkeit

entsprechend den technischen Spezifikationen

für die Interoperabilität – TSI; Hilfeleistung an

Bahnhöfen; Hilfeleistung im Zug; Entschädigung

für verloren gegangene oder beschädigte Mobili-

tätshilfen oder sonstige spezielle Ausrüstungen;

Recht auf Mindestinformationen vor Fahrtantritt

über die Zugänglichkeit, Zugangsbedingungen

und Verfügbarkeit von Einrichtungen für Per-

sonen mit Behinderungen und Personen mit ein-

geschränkter Mobilität im Zug; Recht auf Mindest-

normen für die Qualität der Hilfeleistung für Per-

sonen mit Behinderungen und Personen mit ein-

geschränkter Mobilität).

Am 26. April 2007 hat das Europäische Parlament

(EP) eine Entschließung zur Lage der Frauen mit

Behinderungen in der Europäischen Union ange-

nommen. Durch diese Entschließung will das EP

für die Rechte der Frau die europäische öffent-

liche Meinung für das Recht der Menschen mit

Behinderungen sensibilisieren. Das EP will zu-

dem eine Sensibilisierung für die Verschiedenar-

tigkeit der Formen von Behinderung und Diskrimi-

nierung bewirken und dabei ganz besonders eine

Sensibilisierung für das Recht der Kinder und Ju-

gendlichen mit Behinderungen auf gleiche schu-

lische Bildung erreichen. Das Europäische Parla-

ment fordert wirksame Rechtsvorschriften und de-

ren rasche Umsetzung. Gleichzeitig sollen För-

dermaßnahmen die Einbindung von behinderten

Frauen in das gesellschaftliche und soziale Leben

verbessern.

Der deutsche EU-Ratsvorsitz veranstaltete von

11. bis 12. Juni 2007 in Berlin eine MinisterInnen-

konferenz zur Integration behinderter Menschen.

Die Tagung stand unter dem Motto „Bildung, Be-

schäftigung, Barrierefreiheit – Menschen mit Be-

hinderungen stark machen“ und sollte die Integra-

tion behinderter Menschen in Bildung und Be-

schäftigung sowie ihre Chancengleichheit mit

Blick auf die Barrierefreiheit in den Mittelpunkt

stellen. Im Rahmen der Konferenz fand ein Minis-

terInnentreffen statt, bei dem sich die Teilneh-

merInnen über die weitere Entwicklung des

UNO-Übereinkommens über die Rechte von

Menschen mit Behinderung (UN-Behinderten-

rechte-Konvention) austauschten und länderspe-

zifisch gelungene Beispiele und Vorhaben im Be-

reich der Integration und Teilhabe von Menschen

mit Behinderung vorgestellt wurden.

Auf Initiative der slowenischen EU-Ratspräsident-

schaft (1. Jahreshälfte 2008) hat der Rat eine Ent-

schließung zur Situation von Menschen mit Be-

hinderungen in der Europäischen Union (Europä-

ischer Aktionsplan 2008 – 2009) angenommen.

Diese politische Willenserklärung enthält Auffor-

derungen an die Europäische Kommission, die

Mitgliedstaaten, die EU-Organe etc., ihren jeweils

erforderlichen Beitrag zu den Bereichen Antidis-

kriminierung, Umsetzung der UN-Behinderten-

rechte-Konvention, Zugänglichkeit (u.a. von Be-

treuungsdienstleistungen) und Behindertenbe-

schäftigung zu leisten.

Außerdem wurde während der slowenischen

EU-Ratspräsidentschaft ein Vorschlag der Euro-

päischen Kommission zur Änderung der Empfeh-

lung 98/376 behandelt und angenommen – diese
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hat die gegenseitige EU-weite Anerkennung von

Parkausweisen für Menschen mit Behinderung

zum Inhalt (Einbeziehung der „neuen“ Mitglied-

staaten).

Von 22. bis 23. Mai 2008 fand unter slowenischem

EU-Ratsvorsitz eine Konferenz mit einem inklu-

dierten MinisterInnentreffen in Kranjska Gora,

Slowenien statt. Die wichtigsten Themen waren

die Ratifizierung und Umsetzung der UNO-Kon-

vention und die Frage von Beschäftigung und so-

zialer Eingliederung von Menschen mit Behinde-

rungen.

11.2.8. Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit

Die gemeinschaftlichen Vorschriften zur Koordi-

nierung der einzelstaatlichen Systeme der sozi-

alen Sicherheit sind derzeit in der Verordnung

(EWG) Nr. 1408/71 und ihrer Durchführungsver-

ordnung (EWG) Nr. 574/72 geregelt. Sie zielen

darauf ab, die erforderlichen Maßnahmen zu tref-

fen, damit Personen in ihrem Geltungsbereich,

die in einen anderen Mitgliedstaat reisen, sich

dort aufhalten oder dort wohnen, nicht ihre An-

sprüche im Bereich der sozialen Sicherheit verlie-

ren. Die Bestimmungen gelten grundsätzlich für

ArbeitnehmerInnen und Selbständige sowie für

Studierende, für welche die Rechtsvorschriften

eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder

galten, soweit sie Staatsangehörige eines Mit-

gliedstaats sind oder als Staatenlose oder Flücht-

linge im Gebiet eines Mitgliedstaats wohnen, so-

wie für deren Familienangehörige und Hinterblie-

bene. Es handelt sich um eine Koordinierung und

nicht um eine Harmonisierung der Systeme.

Die beiden Verordnungen wurden im Laufe der

Jahre mehrfach geändert und aktualisiert. Die

Verordnung EWG Nr. 1408/71 soll durch die Ver-

ordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen

Parlaments und des Rates ersetzt werden, die

bereits am 29. April 2004 beschlossen wurde.

Erst mit Inkrafttreten der dazugehörigen Durch-

führungsverordnung können die neuen Koordinie-

rungsregeln der Verordnung (EG) Nr. 883/2004

angewandt werden.

Im Jahr 2007 wurden die Arbeiten an der neuen

Durchführungsverordnung zügig fortgesetzt. Un-

ter deutschem und portugiesischem EU-Ratsvor-

sitz konnte eine vorläufige politische Einigung

über vier weitere Kapitel erreicht werden (Leistun-

gen bei Krankheit sowie Leistungen bei Mutter-

schaft und gleichgestellte Leistungen bei Vater-

schaft; Erstattung von finanziellen Aufwendungen

für Leistungen bei Krankheit und bei Arbeitsunfäl-

len und Berufskrankheiten; Leistungen bei Ar-

beitslosigkeit; Familienleistungen). Unter slowe-

nischem EU-Ratsvorsitz im ersten Halbjahr 2008

wurden die Vorschläge für die Anhänge der

neuen Verordnung und beim Vorschlag für die

neue Durchführungsverordnung folgende Kapitel

vorläufig abgeschlossen: Titel IV, Kapitel III –

„Rückforderung zu viel gezahlter Leistungen, Ein-

ziehung vorläufiger Zahlungen, Ausgleich, Unter-

stützung bei der Beitreibung“ und möglicherweise

Titel III, Kapitel 2 – „Leistungen bei Arbeitsunfäl-

len und Berufskrankheiten“.

Jährliche Anpassung der Verordnung (EWG) Nr.

1408/71 und der Durchführungsverordnung

(EWG) Nr. 574/72: Aufgrund von gesetzlichen

Änderungen der nationalen Rechtsvorschriften

werden die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und

die Durchführungsverordnung (EWG) Nr. 574/72

jährlich angepasst. Für die so genannten ver-

schiedenen Änderungen 2005 konnte unter öster-

reichischem EU-Ratsvorsitz eine allgemeine Aus-

richtung des Rates erreicht werden, die Einigung

mit dem Europäischen Parlament wurde im 2.

Halbjahr 2006 erreicht. Für die verschiedenen Än-

derungen 2006 wurde im ersten Halbjahr 2008

eine Einigung mit dem Europäischen Parlament

erreicht. Aufgrund des zu erwartenden Inkrafttre-

tens der neuen Regelungen im Jahr 2009 oder

2010 handelt es sich dabei um die letztmaligen

Erlassungen von „Verschiedenen Änderungen“

zu den geltenden Verordnungen.

11.2.9. E-Inclusion

Im Rahmen der Initiative „i2010 – eine europä-

ische Informationsgesellschaft für Wachstum und

Beschäftigung“ wurde auf Initiative der Europä-

ischen Kommission gemeinsam mit der lettischen

Regierung und unter Vorsitz der österreichischen

EU-Ratspräsidentschaft ein informelles Minister-

Innentreffen zur digitalen Integration („e-Inclu-

sion“) in Riga von 11. bis 12. Juni 2006

organisiert. Die Ergebnisse des Treffens wurden

in der so genannten „Riga-Erklärung“ festgehal-

ten, die die nachfolgenden zukünftigen Prioritäten

zur digitalen Integration in Europa darlegt:

� Berücksichtigung der Bedürfnisse von älteren

Menschen und ArbeitnehmerInnen;

� Verringerung der geographisch bedingten di-

gitalen Kluft;
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� Förderung des barrierefreien Zugangs („eAc-

cessibility“) und Benutzerfreundlichkeit;

� Verbesserung der digitalen Bildung und Kom-

petenzen;

� Erhaltung und Förderung der kulturellen Viel-

falt;

� Förderung von „eGovernment“.

Am 2. und 3. Dezember 2007 fand eine MinisterIn-

nenkonferenz zu „e-Inclusion“ in Lissabon statt,

die u.a. auch Maßnahmen zur „eAccessibility“ zum

Gegenstand hatte.

11.2.10. Peking Follow-up

Im Anschluss an die vierte Weltfrauenkonferenz

in Peking 1995 hat der Europäische Rat von Ma-

drid eine jährliche Überprüfung der Umsetzung

der Peking Aktionsplattform in den Mitgliedstaa-

ten gefordert. 1998 kam der Rat unter österrei-

chischem EU-Ratsvorsitz überein, dass die jähr-

liche Bewertung der Umsetzung der Aktionsplatt-

form Peking ein einfaches Set an qualitativen und

quantitativen Indikatoren und Benchmarks umfas-

sen soll. Seit 1999 werden für von der Aktions-

plattform Peking definierte Bereiche Indikatoren

entwickelt. Während der österreichischen

EU-Ratspräsidentschaft 2006 wurden im Bereich

Frauengesundheit folgende Indikatoren behan-

delt: Gesunde Lebensjahre, Zugang zur Gesund-

heitsversorgung, Herzkreislauferkrankungen. Die

finnische EU-Ratspräsidentschaft wählte das

Thema der institutionellen Mechanismen zur För-

derung der Frau, der deutsche EU-Ratsvorsitz be-

fasste sich mit Indikatoren zur allgemeinen und

beruflichen Bildung. Der portugiesische EU-Rats-

vorsitz erarbeitete Indikatoren im Bereich Frauen

und Armut, der slowenische EU-Ratsvorsitz be-

fasste sich mit dem Bereich „Mädchen“ und erar-

beitete ein Follow-up zu den Peking-Indikatoren

„Frauen in politischer Entscheidungsfindung“.

11.2.11. Europäische Jahre 

Die EU hat mit Beschluss Nr. 771/2006/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.

Mai 2006 das Jahr 2007 zum „Europäischen Jahr

der Chancengleichheit für alle – Beitrag zu einer

gerechten Gesellschaft“ erklärt. In Österreich war

das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

für die nationale Durchführung des Europäischen

Jahres 2007 zuständig.

Das Europäische Jahr der Chancengleichheit für

alle hatte im Wesentlichen drei Ziele:

1. den BürgerInnen der Europäischen Union ihre

Rechte auf Gleichbehandlung besser bewusst

zu machen;

2. Chancengleichheit für alle zu fördern – ob im

Hinblick auf den Zugang zum Arbeitsmarkt, in

der Schule, am Arbeitsplatz oder bei der

Gesundheitsversorgung;

3. Vielfalt als Gewinn und wichtigen Faktor für die

Europäische Union zu propagieren.

Aus behindertenpolitischer Sicht wurden folgende

Schwerpunkte gesetzt:

� Bekämpfung von (Langzeit-)Arbeitslosigkeit

und (Wieder-)Heranführung von Menschen

mit Behinderung an den Arbeitsmarkt,

� Qualifikation und Erstintegration von Jugend-

lichen,

� Beratung von Unternehmern,

� Sensibilisierung,

� Barrierefreiheit,

� Weiterentwicklung der organisatorischen Rah-

menbedingungen.

In der Sozialagenda 2005 bis 2010 hat die Euro-

päische Kommission ein Europäisches Jahr zur

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren-

zung für 2010 angekündigt. Nach einer Konsulta-

tion zahlreicher Akteure mittels eines Fragebo-

gens im ersten Halbjahr 2007 legte die Europä-

ische Kommission am 12. Dezember 2007 den

Vorschlag für einen Beschluss über das Europä-

ische Jahr vor. Am 2. Oktober wurde der Be-

schluss im Rahmen des Mitentscheidungsverfah-

rens von Rat und Europäischem Parlament ange-

nommen. Das BMSK wird für die Durchführung

des Europäischen Jahres 2010 in Österreich ver-

antwortlich sein.

Mit dem Europäischen Jahr sollen folgende Ziele

verfolgt werden:

� Anerkennung des Rechts der von Armut und

sozialer Ausgrenzung betroffenen Menschen

auf ein Leben in Würde und umfassende Teil-

habe an der Gesellschaft. Das Bewusstsein

für die Lage armer Menschen soll geschärft,

ihr Zugang zu Rechten, Ressourcen und

Dienstleistungen gefördert und Stereotype

und Stigmatisierungen bekämpft werden;

� verstärkte Identifizierung der Öffentlichkeit mit

Strategien und Maßnahmen zur Förderung

der sozialen Eingliederung durch Betonung

der Verantwortung, die jeder Einzelne im
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Kampf gegen Armut und Marginalisierung

trägt;

� Förderung eines stärkeren sozialen Zusam-

menhalts durch Sensibilisierung der Öffent-

lichkeit für die Vorteile, die für jeden mit einer

Gesellschaft verbunden sind, in der es keine

Armut mehr gibt und in der niemand an den

Rand gedrängt wird;

� Bekräftigung des starken politischen Engage-

ments der EU für die Bekämpfung von Armut

und sozialer Ausgrenzung und Förderung

dieses Engagements auf allen Entschei-

dungsebenen.

11.3. Aktueller Stand der EU-Erweiterung

11.3.1. Beitrittskandidatenländer
Abschluss der 5. Erweiterungsrunde: 
Bulgarien und Rumänien
Am 1. Jänner 2007 traten Bulgarien und Rumäni-

en der EU bei, womit die fünfte Erweiterungs-

runde abgeschlossen ist.

Mit dem Beitritt, für den die Umsetzung der Ko-

penhagener Kriterien (politische und wirtschaft-

liche Kriterien sowie Übernahme des Acquis

Communautaire) relevant ist, wurden Schutzklau-

seln vereinbart: eine Übergangsbestimmung be-

trifft die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die bis zu sie-

ben Jahre ab Beitritt eingeschränkt wird; eine wei-

tere Übergangsbestimmung beinhaltet erstmalig

nach Beitritt die Fortsetzung des Monitorings im

Bereich Justiz und Inneres mittels eines „Koope-

rations- und Verifizierungsmechanismus“ (KVM).

Bulgarien und Rumänien berichten regelmäßig

über ihre Fortschritte bei der Umsetzung der

Benchmarks in diesen Bereichen.

Beginn der 6. Erweiterungsrunde: 
Kroatien, Türkei und Mazedonien
Mit Türkei und Kroatien wurden die EU-Beitritts-

verhandlungen offiziell am 3. Oktober 2005 eröff-

net, wobei neben den bisherigen Kriterien auch die

Integrationsfähigkeit der EU Berücksichtigung fin-

det. Mazedonien erhielt 2005 den Beitritts-

kandidatenstatus, die Verhandlungen werden

voraussichtlich 2009 aufgenommen. Die Beitritts-

verhandlungen sind in zwei Phasen unterteilt:

Phase 1: Der Screeningprozess wird kapitelweise

durchgeführt und gibt Aufschluss darüber, ob

das Beitrittskandidatenland für die Öffnung

einzelner Kapitel ausreichend vorbereitet ist.

Phase 2: Für den Fall, dass es nicht ausreichend

vorbereitet ist, wird die Erfüllung von Eröff-

nungsbenchmarks festgelegt. Bei ausrei-

chender Vorbereitung wird das Kapitel für

Verhandlungen geöffnet.

Das BMSK ist, gemeinsam mit anderen Ministe-

rien, von den 35 Verhandlungskapiteln fachlich

für die Kapitel 2 (Arbeitnehmerfreizügigkeit, so-

weit dies die Koordinierung der sozialen Sicher-

heit betrifft), Kapitel 19 (Sozialpolitik und Beschäf-

tigung, soweit dies den sozialen Schutz betrifft)

und Kapitel 28 (Verbraucher- und Gesundheits-

schutz betreffend den Verbraucherschutz) zu-

ständig.

Kroatien
Der Screeningprozess für alle Verhandlungskapi-

tel ist bereits abgeschlossen. Mit aktuellem Stand

zur 6. Beitrittskonferenz (25. Juli 2008) sind 21

Kapitel eröffnet, drei wurden bereits abgeschlos-

sen.

Zu Kapitel 2: Das Kapitel wurde am 17. Juni 2008

im Rahmen der 6. Beitrittskonferenz eröffnet und

steht seither in Verhandlung. Im Vorfeld der Kapi-

teleröffnung stand erstmals ein Impact Assessment

über die Auswirkungen des EU-Beitritts. Österreich

sprach sich für strengere Übergangsarrangements

aus, die sowohl den Bereich Arbeitnehmer-

Innenfreizügigkeit als auch die Arbeitskräfteentsen-

dung im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in be-

kannten sensiblen Sektoren umfassen sollen. Die-

ser Forderung wurde Rechnung getragen.

Auch Kapitel 19 wurde im Rahmen der Beitritts-

konferenz am 17. Juni 2008 geöffnet. Die Ver-

handlungen waren zuvor an die Erfüllung eines

Eröffnungsbenchmarks geknüpft. Der Verhand-

lungsbeginn erfolgte schließlich auf Grundlage

des von der kroatischen Regierung 2007 ange-

nommenen „Aktionsplans zur legislativen Anpas-

sung und zur Errichtung der erforderlichen Kapa-

zitäten zwecks Umsetzung und Vollziehung des

Acquis Communautaire für Kapitel 19“ durch die

Europäische Kommission. Um eine raschere Öff-

nung des Verhandlungskapitels zu ermöglichen,

unterstützte Österreich die Festlegung von soge-

nannten „Schließungsbenchmarks“ und forderte
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inhaltlich die intensive Behandlung v.a. der Be-

reiche ArbeitnehmerInnenschutz, Arbeitsinspek-

tion sowie Gleichstellung von Frauen und Män-

ner. 

Zu Kapitel 28: Die Öffnung des Kapitels erfolgte

bereits am 12. Oktober 2007, es steht seither in

Verhandlung.

Türkei
Mit 17. Juni 2008 (5. Beitrittskonferenz) stehen ins-

gesamt 8 Kapitel in Verhandlung. Die Verhand-

lungen verlaufen jedoch schleppend, neben

Fragen der Einhaltung von Menschenrechten

wurde die Eröffnung verschiedener Kapitel von der

Umsetzung des Zusatzprotokolls des Ankara-

Abkommens (Zollunion) abhängig gemacht.

Zu Kapitel 2: Der Screeningbericht wurde im Jän-

ner 2008 von der EK vorgelegt. Die EK kommt

zum Schluss, dass die Türkei in diesem Kapitel

ausreichend vorbereitet ist und empfiehlt daher

die Eröffnung der Verhandlungen. Der Zugang

zum Arbeitsmarkt sollte jedoch zu einem späteren

Zeitpunkt verhandelt werden.

Der Screeningbericht wird zurzeit in der Ratsar-

beitsgruppe „Erweiterung“ behandelt. Österreich

und Deutschland sprechen sich gegen die Öff-

nung dieses Kapitels zum jetzigen Zeitpunkt auf-

grund eines fehlenden Impact Assessment aus.

Zu Kapitel 19: Der Screeningprozess ist bereits

abgeschlossen. Dabei wurden Eröffnungsbench-

marks gefordert: Die Verhandlungen zu diesem

Kapitel können erst beginnen, wenn die Türkei die

Ausübung der Gewerkschaftsrechte gemäß EU-

Standards und die Umsetzung der Kern-IAO-Kon-

ventionen gewährleistet bzw. einen Aktionsplan

zur schrittweisen Umsetzung und Stärkung des

Acquis zugunsten aller Arbeitskräfte vorlegt. Die-

ser Plan sollte vor allem auch SchwarzarbeiterIn-

nen („undeclared workers“) berücksichtigen sowie

eine ökonomische und soziale Analyse enthalten.

Die Türkei hat vor allem den Aspekt Gender Main-

streaming zu beachten.

Zu Kapitel 28: Dieses Kapitel wurde im Rahmen

der Beitrittskonferenz am 19. Dezember 2007 er-

öffnet und steht seither in Verhandlung.

Mazedonien (FYROM)

Im Dezember 2005 wurde Mazedonien der Bei-

trittskandidatenstatus verliehen. 2009 können

Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden.

11.3.2. Potenzielle 
Beitrittskandidatenländer

Zu den potenziellen Beitrittskandidatenländern

zählen: Albanien, Bosnien und Herzegowina,

Montenegro, Serbien und Kosovo.

Im Jahr 2000 leitete die EU für die Länder des

Westbalkans den „Stabilisierungs- und Assoziie-

rungsprozess“ ein, der die Heranführungsstrate-

gie der potentiellen Balkanländer an die EU er-

möglichen soll. Der Prozess beinhaltete von Be-

ginn an eine Perspektive auf einen möglichen

EU-Beitritt für alle teilnehmenden Länder und wird

je nach Entwicklungsstand jedes einzelnen

Landes angepasst. Seit 2003 bekräftigt die EU re-

gelmäßig, dass die Zukunft der Länder des West-

balkans in der EU liegt.

Die Unterzeichnung eines Stabilisierungs- und

Assoziierungsabkommens (SAA) und die Umset-

zung der mit dem SAA eingegangenen Verpflich-

tungen entscheiden maßgeblich darüber, ob die

EU den Beitrittsantrag eines dieser Länder prüft.

Keines der hier genannten Länder hat bisher ei-

nen Antrag gestellt. Ein SAA wurde mit Albanien

im Juni 2006 unterzeichnet, mit Montenegro im

Oktober 2007 und mit Bosnien und Herzegowina

im Juni 2008. Diese Abkommen werden gegen-

wärtig ratifiziert. Auch mit Serbien wurden im April

2008 die Verhandlungen für ein solches Abkom-

men bereits abgeschlossen, die Ratifizierung des

SAA hängt jedoch von der künftigen Kooperation

Serbiens mit dem ICTY (International Criminal Tri-

bunal for former Yugoslavia) ab.

In Folge der Unabhängigkeitserklärung des Ko-

sovo (17.02.2008 – Anerkennung durch Öster-

reich und des Großteils der EU-Mitgliedstaaten

außer Spanien, Zypern und Rumänien) stellt die

EU erhebliche Finanzmittel zum Institutionenauf-

bau bereit.
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11.4. Bilateraler Know-How-Transfer des BMSK

Sozialattachés
Im Vordergrund der Tätigkeit der Sozialattachés

steht der Know-How-Transfer des BMSK. Den

Gastländern werden bi- und multilaterale Semi-

nare und Projekte wie Förderungen angeboten,

um das Europäische Sozialmodell zu stärken und

die Sozialstandards vor Ort anzuheben. Die Atta-

chés entwickeln gemeinsam mit den VertreterIn-

nen der offiziellen Dienststellen Maßnahmen

(z.B. Twinnig/Institution Building-Projekte), die

mit EU-Mitteln finanziert werden können.

Weiters gehören zu den Aufgaben der Sozialatta-

chés die Netzwerkarbeit sowie Beratung und Hil-

festellung in Einzelfällen wie auch die Erstellung

von sozialpolitischen Berichten.

Seit 1. Juli 2007 ist das BMSK mit insgesamt 3 At-

tachès in folgenden Ländern vertreten: Rumänien

und Bulgarien; Kroatien und Mazedonien;

Serbien und Bosnien/Herzegowina.

Ukraine
Das Land ist im Rahmen der Europäischen Nach-

barschaftspolitik sehr an einer Annäherung an

die EU interessiert. So besteht mit der Ukraine

seit einigen Jahren ein etablierter Erfahrungsaus-

tausch im Sozialbereich. Im Jahr 2007 wurde auf

Ministerebene eine Absichtserklärung über die

Zusammenarbeit im Bereich der Sozialpolitik zwi-

schen dem BMSK und dem Ministerium für Arbeit

und Sozialpolitik der Ukraine für die Jahre 2007

bis 2010 unterzeichnet. Ende Dezember 2007

konnte dazu auch ein konkretes Arbeitspro-

gramm zur Umsetzung der bilateralen Absichts-

erklärung vereinbart werden. Schwerpunkte des

Erfahrungsaustauschs sind u.a. Fragen der Pen-

sionsversicherung, der beruflichen Rehabilitation

von Menschen mit Behinderungen, der sozialen

Mindeststandards, der sozialen Eingliederung

und die Reform von sozialen Diensten in der

Ukraine. Im Bereich beruflicher Rehabilitation von

Menschen mit Behinderungen wurden bereits

konkrete bilaterale Projekte (2007 – 2009) verein-

bart.

Russland
Eines der Schwerpunktländer des Know-How-

Transfers im Sozialbereich stellt Russland dar.

Bereits 1999 wurde im Rahmen der gemischten

Wirtschaftskommission Österreich/Russland eine

bilaterale Arbeitsgruppe für die Zusammenarbeit

im Sozialbereich ins Leben gerufen. Insgesamt gab

es bis dato 12 Treffen, bei denen jährlich ein ein-

wöchiger Erfahrungsaustausch in Russland und in

Österreich zu verschiedenen relevanten sozialpoli-

tischen Schwerpunkten stattfindet. Inhaltliche

Schwerpunkte sind insbesondere Fragen der

Armutsbekämpfung und der Bekämpfung von

sozialer Ausgrenzung sowie Behindertenpolitik,

berufliche Rehabilitation von Menschen mit Behin-

derungen, Seniorenpolitik, soziale Dienste, Ent-

wicklung von NGOs im Sozialbereich und

Gewaltschutz in der Familie.

Neben bilateralen Projekten unterstützte das

BMSK das UNICEF-Projekt "Consolidation and

Expansion of the Child Rights Ombudspersons

Network in Russia" (2005 – 2007).

MinisterInnen- und ExpertInnenbesuche

Zur Stärkung der bilateralen und internationalen

Zusammenarbeit finden jährlich zahlreiche Mini-

sterInnenbesuche statt. In den Jahren 2007 und

2008 gab es Treffen auf MinisterInnenebene mit

folgenden Ländern: Ägypten, Brasilien, Bulga-

rien, Israel, Liechtenstein, Moldau, Rumänien

und Ukraine.

Die TeilnehmerInnen im Rahmen von ExpertIn-

nenbesuchen (Personen aus Ministerien, NGOs

etc.) kamen aus Bulgarien, Rumänien, Ungarn,

Slowakei, Slowenien, Türkei, Kroatien, Mazedo-

nien, Serbien, der Russischen Föderation, der

Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, China, Süd-

korea.

Zu den wichtigsten diskutierten Themenkreisen

gehörten:

� Das österreichisches Sozialschutzsystem,

� das österreichische Pensionsmodell zur Al-

terssicherung bzw. seine Finanzierung und

Reformen der letzten Jahre, 

� Maßnahmen für Menschen mit Behinde-

rungen und deren soziale und berufliche Inte-

gration,

� Armutsbekämpfung (Maßnahmen wie Bedarfs-

orientierte Mindestsicherung, Leistungen in den

Bereichen Soziales und Familie etc.) sowie

� Konsumentenschutzmaßnahmen und deren

Implementierung (Durchführung von Richtli-

nien und Gesetzen, Aufbau der Infrastruktur,

Verbraucherinformation).
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11.5. Internationale Zusammenarbeit und internationale Institutionen

11.5.1. Entwicklungszusammenarbeit 
(EZA)

Durch die fortschreitende Internationalisierung der

Wirtschaft gewinnt die soziale Dimension der Glo-

balisierung zunehmend an Bedeutung. Im Rah-

men der Entwicklungszusammenarbeit wird es zu-

künftig verstärkt darum gehen, soziale Mindest-

standards zu thematisieren und wichtige internatio-

nale Akteure bei deren Umsetzung zu unterstützen

(„Decent work“-Konzept der Internationalen Ar-

beitsorganisation – ILO); weiters soll der Erfah-

rungsaustausch im Sozialbereich mit EZA-Ländern

forciert werden.

Armutsbekämpfung ist eines der zentralen Ziele

der UN-Millenniums-Entwicklungsziele, des „Eu-

ropäischen Konsenses zur Entwicklungspolitik“

vom Dezember 2005 sowie des österreichischen

Entwicklungszusammenarbeitsgesetzes.

Das BMSK hat im Jahr 2007 Sozialprojekte im

Kontext der Entwicklungszusammenarbeit insbe-

sondere in Osteuropa, am Westbalkan, in Indone-

sien, Afghanistan und Indien finanziert.

Weiters arbeitet das BMSK an der innerösterrei-

chischen Koordination (Bundesministerium für

europäische und internationale Angelegenheiten,

Austrian Development Agency – ADA) der Ent-

wicklungszusammenarbeit sowie auf EU-Ebene

mit, um entsprechende sozialpolitische Schwer-

punkte zu setzen. Die soziale Dimension der Glo-

balisierung ist einer von zwölf Schwerpunktberei-

chen im Rahmen der Politikkohärenz für Entwick-

lung der EU seit 2007.

Die Leitlinie „Armutsminderung“ wurde als zen-

trales Anliegen und als umfassende Herausforde-

rung der Österreichischen Entwicklungszusam-

menarbeit (ÖEZA) formuliert. Diese spiegelt auch

den zentralen Aufgabenbereich der Armutsbe-

kämpfung im BMSK wieder. Wichtig für das  Res-

sort erscheint in diesem Zusammenhang der An-

satz „Mainstreaming Armutsbekämpfung“. Dabei

sollen die Mittel der ÖEZA primär Programmen

mit hoher Armutsrelevanz und mit merkbarer ar-

mutsreduzierender Wirkung vorbehalten sein, die

im Besonderen die am meisten von Armut betrof-

fenen Gruppen unterstützen sollen (wie Kinder,

behinderte Menschen, ältere Personen).

11.5.2. United Nations (UN)

Wirtschafts- und Sozialrat 

Der „Wirtschafts- und Sozialrat“ (Economic and

Social Council-ECOSOC) der UN ist eines der

sechs Hauptorgane der Vereinten Nationen. Er

ist gemäß der Satzungen das zentrale Organ der

Vereinten Nationen für wirtschaftliche und soziale

Entwicklung. Ferner koordiniert der ECOSOC

UN-Sonderorganisationen wie ILO, UNDP, Welt-

bankgruppe, WHO etc. und die Programme und

Fonds der UN (UNIFEM, UNICEF etc.). Am 12.

August 2008 traf der Präsident des Wirtschafts-

und Sozialausschusses der Vereinten Nationen,

Herr Botschafter Léo Mérorès, Herrn Bundesmi-

nister a.D. Dr. Erwin Buchinger zu einem

Gespräch in Wien, um aktuelle Fragen des ECO-

SOC zu erörtern.

Der Ausschuss für soziale Entwicklung der 
UNO

Der Ausschuss für soziale Entwicklung der UNO

(Commission on Social Development – CSocD)

ist einer der Arbeitsausschüsse des Wirtschafts-

und Sozialrates (ECOSOC) der UNO. Die CSocD

versteht sich als UN-Schlüssel-Einheit zur

Umsetzung der im Jahr 1995 am „World Summit

for Social Development Agreements“ in Kopen-

hagen beschlossenen Kopenhagener Deklaration

sowie zum Aktionsprogramm zur Sozialen Ent-

wicklung. 

Die 44. Sitzung der CSocD im Jahr 2006 fand un-

ter dem österreichischen EU-Vorsitz im Haupt-

quartier der Vereinten Nationen in New York statt.

Die wichtigsten Diskussionspunkte waren dabei

die „Review of the first UN Decade for the Eradic-

tion of Poverty (1997-2006)“ sowie die UN-Behin-

dertenrechte-Konvention.

Die 45. Sitzung im Jahr 2007 und die 46. Sitzung

der CSocD hatten das Thema „Promoting full em-

ployment and decent work for all“ zum Schwer-

punkt. Ab 2007 stellte die CSocD ihre Arbeitsme-

thode auf einen zweijährigen Rhythmus um, wes-

halb die festgelegten Themen nunmehr für jeweils

zwei Jahre gelten. Das erste Jahr ist das soge-

nannte „Review-Jahr“, wo die bisher geleistete Ar-

beit zu den einzelnen Themenbereichen präsen-

tiert wird. Das zweite, das sogenannte „Po-

licy-Jahr“, diskutiert die geplanten Fortschritte für
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die künftige Arbeit. Die Vereinten Nationen erhof-

fen sich, dass die Ergebnisse des CSocD rascher

umgesetzt werden.

Die 46. Sitzung der CSocD fand von 6. bis 15. Feb-

ruar 2008 zum Schwerpunktthema "Promoting full

employment and decent work for all" statt. Ferner

wurde eine „Review“ folgender UN-Pläne und Akti-

onsprogramme vorgenommen:

1) World Programme of Action concerning

Disabled Persons

2) World Programme of Action for Youth

3) Madrid International Plan of Action on Ageing,

2002

4) Family issues, policies and programmes

Nach schwierigen Verhandlungen konnten dann

auch folgende Resolutionen beschlossen wer-

den:

1) „Full employment and decent work for all“

2) Social Dimension of the New Partnership for

Africa’s Development

3) Future Organization and methods of work of

the Commission for Social Development

4) Further promotion of equalization of

opportunities by, for and with persons with

disabilities and protection of their human rights

5) Mainstreaming disability in the development

agenda

UN-Behindertenrechte-Konvention
Im Jänner 2006 fand im Hauptquartier der Ver-

einten Nationen in New York das 7. Ad Hoc Com-

mittee (AHC) zur Verhandlung einer „Konvention

zum Schutz der Rechte und der Würde von Men-

schen mit Behinderungen“ statt. Die österreichi-

sche EU-Präsidentschaft führte die EU-Verhand-

lungsgruppe an. Ihre Aufgabe bestand darin, die

konsolidierte EU-Position in alle entsprechenden

Verhandlungen einzubringen und sie zu einem

baldigen Abschluss zu bringen.

So fand im August 2006 das achte und letzte AHC

statt. Dabei konnten sich alle beteiligten Nationen

auf einen gemeinsamen Textvorschlag einigen.

Die Konvention umfasst nun alle Lebensbereiche

wie beispielsweise Recht auf politische Teilhabe,

Bildung, Gesundheit, körperliche Integrität und

Gleichstellung am Arbeitsplatz. Der Denkansatz

ist, dass Menschen mit Behinderungen nicht

durch ihre Behinderung eingeschränkt sind, son-

dern lediglich den von Menschen ohne Behinde-

rungen verursachten erschwerenden Bedin-

gungen gegenüberstehen, die es ihnen internatio-

nal bisher nicht ermöglichen, gleichberechtigt an

allen Lebensbereichen teilzunehmen.

Im Dezember 2006 wurde dieser Textvorschlag

von der Generalversammlung der Vereinten Nati-

onen angenommen. Bundesminister a.D. Dr. Er-

win Buchinger hat am 30. März 2007 in New York

für Österreich das UN-Übereinkommen über die

Rechte von Menschen mit Behinderungen unter-

zeichnet.

Artikel 33 dieses Übereinkommens fordert die Mit-

gliedstaaten zur Einrichtung eines unabhängigen

Mechanismus zur Überwachung der Durchfüh-

rung dieses Übereinkommens auf. Es wurde da-

her für den Bereich der Bundeskompetenz in ei-

ner Novelle zum Bundesbehindertengesetz

(BBG) ein nationalstaatlicher Überwachungsme-

chanismus geschaffen (BGBl. I Nr. 109/2008).

Dieser beinhaltet insbesondere

� die Errichtung eines unabhängigen und wei-

sungsfreien Monitoringausschusses des Bun-

desbehindertenbeirates beim BMSK sowie

� die angemessene Einbindung der Zivilgesell-

schaft in den Überwachungsprozess durch im

Ausschuss vertretene Mitglieder von Nichtre-

gierungsorganisationen aus den Bereichen

Menschen mit Behinderungen, Menschen-

rechte und Entwicklungszusammenarbeit so-

wie eines Vertreters/einer Vertreterin der wis-

senschaftlichen Lehre.

Am 3. Mai 2008 ist die Konvention in Kraft getre-

ten und damit für jene Staaten völkerrechtlich

wirksam, die sie bereits ratifiziert haben. Der ös-

terreichische Ratifizierungsprozess ist mittler-

weile abgeschlossen.

11.5.3. Europarat

Das BMSK ist entsprechend seiner Kompetenz-

lage im Europäischen Komitee für soziale Kohä-

sion (CDCS) des Europarates vertreten. Im Be-

richtszeitraum fanden 4 Sitzungen statt.

Das Forum 2006 beschäftigte sich mit dem

Thema “Rethinking social policies in response to

cultural, ethnic and religious diversity”.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt war der von der

„High-Level Taskforce on Social Cohesion“ veröf-

fentlichte Bericht „Towards an active, fair and so-

cially cohesive Europe“ samt Empfehlungen an

den Europarat. Im Bericht wird festgehalten, dass

soziale Kohäsion mit fünf Hauptherausforde-

rungen zu kämpfen hat: Globalisierung, demogra-
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fischer Wandel, Migration und kulturelle Vielfalt,

politische Veränderungen sowie wirtschaftliche

und soziale Veränderungen.

Die Empfehlungen an den Europarat sind:

� Standard-Setting, Monitoring und Evaluierung

bestehender Instrumente im Bereich soziale

Kohäsion;

� Diskussion und Analysen zur Weiterentwick-

lung und Umsetzung des Konzepts „soziale

Kohäsion“;

� Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Ent-

wicklung nationaler Umsetzungsprogramme

des Konzepts;

� Förderung der Zusammenarbeit von Organi-

sationseinheiten, die mit sozialer Kohäsion

befasst sind;

� Partnerschaften mit anderen nationalen und

internationalen Organisationen.
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12. Das Bundesministerium für Soziales und 
Konsumentenschutz als Dienstleistungsunternehmen

12.1. BSB-Reform – Kompetenzzentrum für Menschen mit Behinderungen

Im Regierungsübereinkommen vom Jänner 2007

wurde unter anderem festgelegt, das Bundesamt

für Soziales und Behindertenwesen (wird im Wei-

teren als Bundessozialamt bzw. BSB angeführt)

als „Kompetenzzentrum für Menschen mit Behin-

derung“ weiter auszubauen. Aus diesem Grund er-

teilte Bundesminister a.D. Dr. Erwin Buchinger

den Auftrag, eine Projektgruppe einzusetzen, um

Maßnahmen zur Organisationsstraffung des BSB

zu entwickeln.

ExpertInnen der BSMK-Zentralstelle und des BSB

erarbeiteten Varianten für eine mögliche Umstruk-

turierung des Bundessozialamtes. Bundesminister

a.D. Dr. Erwin Buchinger entschied sich letztend-

lich für die Variante „Straffung der inneren Organi-

sation des BSB“. Entscheidungsgrundlage dafür

war die beste Unterstützung für die Zielerreichung

des Regierungsübereinkommens und eine Viel-

zahl von Optimierungsmöglichkeiten, ohne die

grundsätzliche Struktur des BSB in Frage zu stel-

len.

12.1.1. Wesentliche Konsequenzen

Die wesentlichen Konsequenzen der Variante

„Straffung der inneren Organisation des BSB“ sind:

� Wegfall von Doppelfunktionen und klarer hier-

archischer Aufbau im Bereich der Amtsleitung;

� mittelfristige Zusammenlegung der derzeit 9

Telefonvermittlungen auf eine bundesweite Te-

lefonzentrale;

� Errichtung eines bundesweiten Callcenters

(OKE) für Erstberatungen;

� Einführung eines elektronischen Aktes im Be-

reich der Massenverfahren;

� Neugestaltung des EDV-Verfahrens betreffend

Vorschreibung der Ausgleichstaxe;

� Fortsetzung der Clusterung im Bereich Sozial-

entschädigung;

� Umschichtung von freiwerdenden Personalka-

pazitäten in Richtung „Kompetenzzentrum für

Menschen mit Behinderung“;

� Schärfung der Schnittstellen zwischen den

BMSK-Sektionen I (Präsidial- und Supportsek-

tion) und IV (Fachsektion) und dem BSB;

� erhöhter Kundennutzen durch verkürzte Ver-

fahren und qualifiziertem telefonischen Erst-

kontakt;

� bessere Qualitätssicherung durch weitere

Clusterungen.

12.1.2. Strategische Entwicklungsfelder
Es wurden weiters strategische Entwicklungs-

felder festgelegt und konkrete Verbesserungs- und

Änderungsvorschläge ausgearbeitet. Behandelt

wurden folgende Bereiche:

Aufbau- und Ablauforganisation im BSB
Dieser Bereich soll durch die Einführung einer ge-

samtösterreichischen Serviceline („telefonischer

OKE“) gestrafft werden. Dadurch sollen vor allem

die Informationsbedürfnisse der Kunden befriedigt

und einer Mehrfachbelastung der MitarbeiterInnen

der Fachbereiche entgegenwirkt werden. Parallel

dazu ist ein mittelfristiger Aufbau einer bundeswei-

ten Telefonzentrale beabsichtigt.

Beratung
Weiters wurde festgelegt, eigene Beratungsstan-

dards durch Qualitätsmanagementprozesse zu ent-

wickeln. Darüber hinaus ist der Ausbau von Unter-

stützungen für Menschen mit Behinderung beim Zu-

gang zu Leistungen anderer Stellen geplant.

Berufliche Integration
Hier wurden eine Schärfung der bisherigen Instru-

mente und die Schaffung eines Produktkatalogs im

Förderbereich vorgesehen. Als Grundlage dafür

dienen die Erfahrungen der MitarbeiterInnen in die-

sem Bereich. Zusätzlich sollen neue Instrumente

entwickelt und erprobt und ein Beratungsangebot

für Unternehmen mit dazugehörigen Ansprechpart-

nerInnen in jeder Landesstelle aufgebaut werden.

E-Government
Abläufe von Kerngeschäften sollen auf eine elektro-

nische E-Government-Bearbeitung umgestellt wer-
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den. Auch ist die Umsetzung von E-Govern-

ment-Funktionen im Bereich der Massenverfahren

geplant.

Gleichstellung und Barrierefreiheit

Für diese Bereiche ist die Entwicklung von Ziel- und

Erfolgskriterien für bestehende Dienstleistungsan-

gebote im Hinblick auf das Gleichstellungsrecht vor-

gesehen. 

Pflegevorsorge

Da sich in diesem Bereich eine neue Klientel mit der

24-Stunden-Betreuung ergibt, werden ergänzende

Dienstleistungs-, Qualitätssicherungs- und Steue-

rungsangebote für pflegende Angehörige entwi-

ckelt.

Weiters wurden für diverse Bereiche regelmäßige

Besprechungen zwischen der Zentralstelle und

dem BSB vereinbart. Diese sollen die Einheitlich-

keit des Gesamtressorts bei grundsätzlichen und

strategischen Fragen gewährleisten und eine ge-

meinsame Koordination sicherstellen. Dadurch

soll eine weitere Effizienz- und Effektivitätssteige-

rung erzielt werden.

12.2. Die Behindertenanwaltschaft2

Das Bundesbehindertengesetz (BBG) sieht einen

Anwalt für Gleichbehandlungsfragen für Men-

schen mit Behinderungen (Behindertenanwalt)

vor, der vom Bundesminister für Soziales und Kon-

sumentenschutz zu bestellen ist. Der Behinderten-

anwalt ist zuständig für die Beratung und Unterstüt-

zung von Personen, die sich im Sinne des

Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes

(BGStG) oder des Behinderteneinstellungsge-

setzes (BEinstG) diskriminiert fühlen. Er kann zu

diesem Zweck Sprechstunden und Sprechtage im

gesamten Bundesgebiet abhalten. Der Behinder-

tenanwalt ist in Ausübung seiner Tätigkeit selb-

ständig, unabhängig und an keine Weisungen ge-

bunden. Weiters kann er Untersuchungen zum

Thema der Diskriminierung von Menschen mit Be-

hinderungen durchführen sowie Berichte veröf-

fentlichen und Empfehlungen zu allen die Diskrimi-

nierung von Menschen mit Behinderungen berüh-

renden Fragen abgeben.

12.2.1 Angebote und Leistungen
Der Behindertenanwalt nahm seine Tätigkeit mit

Beginn des Jahres 2006 auf, das Büro der Anwalt-

schaft befindet sich im vierten Stock des barriere-

frei zugänglichen Gebäudes des Bundesamtes für

Soziales und Behindertenwesen (BASB) in

1010 Wien, Babenbergerstraße 5. Er ist über die

kostenfreie Servicenummer 0800/808016, per Te-

lefax unter 01/71100-2237 bzw. über die

Email-Adresse office@behindertenanwalt.gv.at zu

erreichen. Eine Kurzpräsentation seiner Tätigkeit,

aktuelle Termine sowie ausführliches Informations-

material finden sich auf der Internetseite

www.behindertenanwalt.gv.at.

In der in innerdienstlicher Hinsicht dem Herrn Bun-

desminister direkt unterstellten Behindertenan-

waltschaft sind insgesamt sechs Personen tätig;

Behindertenanwalt ist Mag. Herbert Haupt.

Die Behindertenanwaltschaft etablierte sich zwi-

schenzeitig als Anlauf- und Servicestelle für Men-

schen mit Behinderungen und deren Umfeld. Ins-

gesamt kontaktierten seit 2006 knapp 2.000 Men-

schen mit Sachverhalten aus praktisch allen Le-

bensbereichen diese Einrichtung.

Auch in den Bundesländern besteht die Möglich-

keit, Anliegen dem Behindertenanwalt persönlich

zu präsentieren. Er hält in sämtlichen Landesstel-

len des Bundesamtes für Soziales und Behin-

dertenwesen periodische Sprechtage ab, in Wien

als seinem Dienstort sind Terminvereinbarungen

jederzeit möglich. Seit Beginn seiner Tätigkeit fan-

den bis zum Ende des 1. Quartals 2008 insgesamt

61 Sprechstunden und Sprechtage statt.

Neben den für die Betroffenen unmittelbar sicht-

baren Leistungen (Beratungstätigkeit und in aller

Regel darauf folgende schriftliche Interventionen)

ist es unabdingbar, ein intensives Lobbying zu be-

treiben. EntscheidungsträgerInnen aus Politik, Wirt-

schaft und Justiz, der Sozialpartner, VertreterInnen

von Unfall-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pensions-

versicherung, AMS, Medien sowie karitativen Ein-

richtungen und ähnlichen Institutionen sind hier die

primären AnsprechpartnerInnen. Zudem nutzt der

Behindertenanwalt seine persönlichen Kontakte

dazu, im Sinne eines positiven Networkings auch für

sektorale Gruppen der Menschen mit Behinde-

rungen Verbesserungen zu erreichen.

2.  Dieser Beitrag liegt in Verantwortung der weisungsfreien Behindertenanwaltschaft.
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Als Leistungen mit geringer Außenwirkung seien

etwa die Begutachtung von Entwürfen von Geset-

zen und Verordnungen des Bundes und der Länder

genannt.

Der Anwalt für Gleichbehandlungsfragen für Men-

schen mit Behinderungen ist gesetzlich für die Be-

ratung von Personen, die sich im Sinne des BGStG

und des BEinstG diskriminiert fühlen, zuständig.

Ungeachtet dieser relativ engen Kompetenzlage

wenden sich Menschen mit Behinderungen sowie

deren Angehörige, Betreuungspersonen, Behin-

derteneinrichtungen, im Behindertenwesen tätige

Vereine, Behindertenvertrauenspersonen etc. mit

Anliegen betreffend alle Lebensbereiche an ihn. Er

wird somit in der Öffentlichkeit weniger als Anwalt,

sondern als Ombudsmann wahrgenommen.

Viele Interventionen betreffen den Zugang zum

Pensionssystem, insbesondere zur Invaliditäts-

oder Berufsunfähigkeitspension, die Lebensbe-

reiche Schule, Arbeit und Wohnen, die Gewährung

und die Höhe des Pflegegeldes, den Grad der Be-

hinderung oder das Gesundheitssystem in seinen

verschiedenen Ausprägungen.

12.2.2. Beispiele aus der Praxis

Zutritt zu Gerichtsgebäuden für 
Blindenführhunde
Nachdem im Zuge einer gerichtlichen Vernehmung

die Untersuchungsrichterin dem Blindenführhund

eines blinden Beschuldigten den Zutritt zum Dienst-

zimmer zunächst verweigerte und ihn erst nach be-

harrlicher Diskussion und nur „ausnahmsweise“ er-

laubte, teilte das Gericht dem Beschuldigten in wei-

terer Folge mit, dass es im richterlichen Ermessen

liege, ob diese(r) die Mitnahme eines Tieres in das

Dienstzimmer gestatte oder nicht. Das im August

2007 beim Bundessozialamt durchgeführte Schlich-

tungsverfahren scheiterte.

Da ein Blindenführhund eine blinde Person als

Hilfsmittel im Bereich der Mobilität unterstützt, de-

ren Wahrnehmungsprobleme ausgleicht und eine

gefahrlose Bewegung in vertrauter und fremder

Umgebung ermöglicht (vgl. § 39a BBG), benach-

teiligt ein Zutrittsverbot für diese Hunde blinde

Menschen ohne sachliche Rechtfertigung gegenü-

ber anderen Personen. Der Behindertenanwalt er-

suchte daher im Oktober 2007 das Justizministe-

rium, in dieser Angelegenheit aktiv zu werden und

zu ermöglichen, dass Blindenführhunden in Zu-

kunft der Zutritt zu sämtlichen Gerichtsgebäuden

sowie deren Räumlichkeiten vorbehaltlos und

selbstverständlich gestattet wird. Die Möglichkeit

einer blinden Person zur selbstbestimmten Le-

bensführung sollte nicht mehr vom Ermessen

eines einzelnen Richters oder einer einzelnen

Richterin abhängig sein.

Mittels Erlass vom November 2007 wurde klarge-

stellt, dass blinden und stark sehbehinderten Per-

sonen das Mitführen von Begleithunden (Blinden-

führhunden) in die Räumlichkeiten der Dienststel-

len jedenfalls zu gewähren ist.

Da im Jänner 2008 auf Grund des Mitführens eines

Blindenführhundes erneut Probleme beim Zutritt

zu einem Amtsgebäude, diesmal zum Justizpalast,

entstanden, trat der Behindertenanwalt an den Lei-

ter des Oberlandesgerichtes für Burgenland, Nie-

derösterreich und Wien heran, diesen Missstand

zu beseitigen.

Fortsetzung der Integration nach der 
8. Schulstufe

Integrationsklassen an Polytechnischen Schulen

können derzeit nur im Rahmen eines Schulversu-

ches eingerichtet werden. Dieser benötigt die Zu-

stimmung von mindestens zwei Dritteln der Erzie-

hungsberechtigten sowie von mindestens zwei Drit-

teln der LehrerInnen. Dies führt (mangels klarer ge-

setzlicher Grundlage) zu der nicht zufrieden stellen-

den Situation, dass IntegrationsschülerInnen häufig

nicht die wohnortnächste Schule besuchen können.

Der Behindertenanwalt erhielt durch die Eltern be-

troffener Kinder mit sonder-pädagogischem För-

derbedarf aus dem Bundesland Tirol Kenntnis von

einem konkreten Fall. Die SchülerInnen fanden auf

Grund ihrer Behinderung trotz eines sehr erfolg-

reichen Hauptschulabschlusses in der nahe gele-

genen Polytechnischen Schule keine Aufnahme

und müssen nun für ihren täglichen Schulbesuch

einen weiten und beschwerlichen Weg bewältigen.

Der Behindertenanwalt nahm diesen Sachverhalt

zum Anlass, nicht nur das zuständige Ressort auf

diese Problematik hinzuweisen, sondern zudem

die Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen

einzufordern, die Jugendlichen ein Recht auf inte-

grative schulische Ausbildung auch nach der ach-

ten Schulstufe einräumen.

Unter Hinweis auf das Programm der Bundesregie-

rung für die XXIII. Gesetzgebungsperiode wurde

vom zuständigen Ressort darauf hingewiesen, ent-

sprechende Vorarbeiten für die erforderlichen ge-

setzlichen und organisatorischen Rahmenbedin-

gungen mit dem Ziel einer möglichst raschen Um-

setzung der integrativen schulischen Ausbildung

nach der achten Schulstufe zu leisten.
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Fehlende Gebärdendolmetschung von 
Elternabenden
Die gehörlosen und schwerhörigen Eltern von Schü-

lerInnen einer Pflichtschule für gehörlose und

schwerhörige Kinder im Bundesland Salzburg sa-

hen sich Anfang 2008 vor die Situation gestellt, dass

ihre Elternabende nicht (mehr) in die Gebärden-

sprache übersetzt werden. Daher ist eine barriere-

freie Teilnahme an derartigen Schulveranstaltun-

gen nicht möglich. Diese kommunikationstechni-

sche Barriere bildet eine mittelbare Diskriminierung.

Nach Ansicht des Behindertenanwaltes stellen El-

ternabende als Teil der „inneren Organisation“

(Art. 14 B-VG) einen Aspekt der „Mitwirkung der Er-

ziehungsberechtigten an der Schulverwaltung“

gem. §§ 61f Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG)

dar, die Anwendbarkeit des BGStG ist im konkreten

Fall somit gegeben. Dies ist aufgrund der kasuisti-

schen Kompetenzverteilung zwischen Bund und

Ländern auf dem Gebiet des Schulwesens nicht von

vornherein zwingend.

Das zuständige Ressort hätte für die Beseitigung

der Barriere Sorge zu tragen. Hochrangige Vertre-

terInnen verwiesen bei einer persönlichen Inter-

vention des Behindertenanwaltes auf den Landes-

schulrat, der sich jedoch hinsichtlich der Kostentra-

gung bis dato als ebenso unzuständig erklärt wie

der Schulerhalter.

Die Eltern warten nunmehr die nächste Schulver-

anstaltung ab und werden, sollte diese wieder nicht

in die Gebärdensprache übertragen werden, ein

Schlichtungsverfahren anstrengen.

Probleme beim Online-Banking
Dem hochgradig sehbehinderten Kunden eines

Bankinstitutes war es ebenso wie einem größeren

Kreis von Betroffenen bis 2004 möglich, Bankge-

schäfte über das Internet abzuwickeln. Onlineüber-

weisungen erfolgten durch Unterschrift mittels

TAN-Code, welchen die BenutzerIn frei wählte.

Durch eine Umgestaltung der Sicherheitsfelder

wurden diese für blinde oder sehbehinderte Men-

schen jedoch unleserlich, für finanzielle Transakti-

onen waren fortan AssistentInnen notwendig. Ein

im Hinblick auf die sensible Materie äußerst proble-

matischer Zustand. Diese Vorgangsweise führt

ebenfalls zu einer kommunikationstechnischen

Barriere und bedeutet somit eine mittelbare Diskri-

minierung im Sinne des BGStG. Um eine „verfah-

rensfreie“ Lösung herbeizuführen, trat der Betrof-

fene an den Behindertenanwalt heran, der im

Sinne des Klienten beim gegenständlichen Ban-

kinstitut intervenierte.

Dieses rechtfertigte die technischen Neuerungen

mit aufgrund von diversen Online-Betrugsmetho-

den (Phishing, Pharming etc.) notwendigen Si-

cherheitsmaßnahmen, andere EDV-Lösungen

wären mit einem als unverhältnismäßige Belas-

tung zu qualifizierenden Aufwand verbunden. Es

gelang allerdings insofern eine maßgebliche Ver-

besserung der Situation der betroffenen Person

herbeizuführen als kosten- bzw. gebührenfreie Ab-

wicklungen von beleghaften Überweisungsaufträ-

gen angeboten und andere für den Kunden akzep-

table Abwicklungsvorgänge etwa über Telefon-

banking mittels Passwort entwickelt wurden.

Arzneimittel-Hotline für blinde und 
sehbehinderte Menschen

Die Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates zur Schaffung eines Gemein-

schaftskodex für Humanarzneimittel vom 6. No-

vember 2001 verfolgt das Ziel, hohe Standards bei

der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Hu-

manarzneimitteln zu erreichen.

Im Jahr 2004 erweiterte der bis spätestens Mitte

des Jahres 2005 umzusetzende Artikel 56a diese

Norm dahingehend, dass die Bezeichnung des

Arzneimittels auf der Verpackung auch in

Braille-Schrift angegeben werden muss und die

Gebrauchsinformation auf Ersuchen von Patien-

tInnenorganisationen in Formaten, die für blinde

und sehbehinderte Personen geeignet sind, ver-

fügbar zu sein hat. Bis Mitte 2007 zeitigten Ver-

suche des Österreichischen Blinden- und Sehbe-

hindertenverbandes, eine Lösung im Sinne einer

barrierefreien Zugänglichkeit zu erreichen, keinen

Erfolg.

Der Österreichische Apothekerverband, die Inter-

essenvertretung der selbständigen Apotheke-

rInnen Österreichs, richtete auf Ersuchen und über

Vermittlung des Behindertenanwaltes sowie des

Präsidenten des Österreichischen Blinden- und

Sehbehindertenverbandes eine Hotline ein, über

die blinde und sehbehinderte Personen die Infor-

mationen des Beipacktextes durch Apotheke-

rInnen verständlich vermittelt bekommen. Dies

dient der Arzneimittel-Sicherheit und ist mitent-

scheidend für den Therapieerfolg.

Die Arzneimittel-Gebrauchsinformation für blinde

und sehbehinderte PatientInnen wurde vorerst in

Tirol durch die dortige Landesgruppe des Österrei-

chischen Apothekerverbandes realisiert, nach ei-

ner Evaluierung des Pilotprojektes soll die Informa-

tionstätigkeit auf das gesamte Bundesgebiet aus-

gedehnt werden.
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Diskriminierung im Bereich der Arbeitswelt
Ein graduierter Naturwissenschafter einer Dienst-

stelle des Bundes wurde ausschließlich zu Tätigkei-

ten  herangezogen, die bei weitem nicht seiner aka-

demischen Ausbildung entsprachen. Sowohl der

Dienststellenleiter als auch die anderen Dienstvor-

gesetzten begründeten diese Einschränkung mit

seiner neurologischen Erkrankung, obwohl der Be-

troffene seit 7 Jahren anfallsfrei war.

Dem Wunsch nach einem (im Vertragsbedienste-

tengesetz vorgesehenen) Mitarbeitergespräch als

Möglichkeit, sein Anliegen zu thematisieren, wurde

nicht entsprochen. Weder die in der Arbeitsplatz-

beschreibung enthaltenen Tätigkeiten noch die

konkrete Institutszugehörigkeit innerhalb der

Dienststelle entsprachen den tatsächlichen Gege-

benheiten.

Zahlreiche Anläufe der Personalvertretung, die Ar-

beitsplatzbedingungen des begünstigten Behin-

derten zu verbessern, blieben erfolglos. Er nahm

daher im Jänner 2006 gemeinsam mit der Behin-

dertenvertrauensperson der Dienststelle einen

Termin beim Behindertenanwalt wahr. Dieser lud

alle beteiligten Personen zu einem Treffen. Dieses

brachte zwar eine partielle Besserung, jedoch erst

im initiierten Schlichtungsverfahren konnte eine

dem Dienstvertrag entsprechende Arbeitsplatzbe-

schreibung und die Zuteilung adäquater Tätig-

keiten erreicht werden.

Nachträglicher Einbau von Außen- und 
Treppenliften
Der Behindertenanwalt wurde mehrmals wegen im

Wesentlichen identer, den Bereich „Wohnen“ und

somit einen essentiellen Aspekt der Daseinsvorsor-

ge betreffender Anliegen kontaktiert. Die Interven-

tionen gingen von stark gehbehinderten bzw. sol-

chen Personen aus, die auf die Benützung des Roll-

stuhls angewiesen sind. Sie alle sind aufgrund ihrer

Behinderung nicht oder nur unter sehr erschwerten

Bedingungen in der Lage, in ihre nicht barrierefrei

zugänglichen Wohnungen zu gelangen. Dabei

reicht das Spektrum der „Hindernisse“ von einigen

Stufen bis zu mehreren Stockwerken. Ein beson-

ders gravierender Fall ist sicherlich jener eines Dia-

lysepatienten, der drei Mal pro Woche von Mitarbei-

terInnen einer Rettungsorganisation aus dem drit-

ten Stock zum Einsatzfahrzeug und nach der Be-

handlung zurück in die Wohnung getragen werden

muss.

Sämtlichen Sachverhalten ist gemeinsam, dass es

den Betroffenen als WohnungseigentümerInnen

(in einem Fall war dies der Vermieter der Wohnung

des Menschen mit Behinderungen) nicht gelang,

die für den nachträglichen Ein- oder Anbau eines

Treppen- bzw. Außenliftes erforderliche Zustim-

mung der übrigen EigentümerInnen der Woh-

nungen zu erzielen. Erschwerend kommt dazu,

dass es sich bei diesen baulichen Maßnahmen in

der Regel um Verbesserungen handelt, welche

nicht sämtlichen WohnungseigentümerInnen zu

Gute kommt und daher Einstimmigkeit Vorausset-

zung für die Realisierung ist.

Diese wird oftmals aus Motiven verweigert, die mit

dem Lifteinbau an sich gar nichts zu tun haben,

sondern in (teilweise langwierigen) Problemen im

zwischenmenschlichen Umgang begründet ist.

Zwar normiert § 16 Abs. 2 Wohnungseigentums-

gesetz 2002 Voraussetzungen, bei deren Vorlie-

gen die übrigen WohnungseigentümerInnen ihre

Zustimmung zu einer Veränderung nicht verwei-

gern dürfen und diese gerichtlich ersetzt werden

kann. Allerdings ist dafür ein gerichtliches Verfah-

ren außer Streit (mit entsprechendem Kosten-

risiko) notwendig.

Der Behindertenanwalt trat daher an das zuständi-

ge Ressort heran, die legistischen Vorausset-

zungen für den nachträglichen Einbau von Trep-

penliften behindertenfreundlicher zu gestalten.

12.2.3. Aus der Praxis resultierende 
Reformvorschläge der 
Behindertenanwaltschaft

Der Behindertenanwalt sieht sich häufig mit der

Problematik konfrontiert, dass das derzeit geltende

BGStG (so wie das BEinstG in Teilbereichen auch)

keinen Beseitigungs- und Unterlassungsan-

spruch, sondern lediglich einen Anspruch auf

Schadenersatz gewährt.

Das im § 1 BGStG zum Ausdruck gebrachte Ziel ist

es, die Diskriminierung von Menschen mit Behin-

derungen zu beseitigen oder zu verhindern und da-

mit die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen

mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft

zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte

Lebensführung zu ermöglichen.

Während ein Anspruch allein auf Schadenersatz

vorwiegend pönalisierende Wirkung entfaltet,

kann das angestrebte Ziel einer tatsächlichen

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen

in der Gesellschaft nur mit Hilfe eines Beseiti-

gungs- und Unterlassungsanspruches verwirklicht

werden. Daher erscheint dessen Normierung ne-
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ben dem bereits bestehenden Schadenersatzan-

spruch erforderlich.

Dem Behindertenanwalt wurde auch zur Kenntnis

gebracht, dass Betroffene nach einem erfolglosen

Schlichtungsverfahren vielfach den Gang vor die

ordentlichen Gerichte scheuen. Das ausschlagge-

bende Motiv ist in aller Regel das Kostenrisiko. Es

wird daher angeregt, ähnlich der Situation im Kon-

sumentenschutzbereich, einen Klagsfonds einzu-

richten und so den Betroffenen das pekuniäre Ri-

siko abzunehmen. Selbstverständlich wären et-

waige andere Lösungen, die zum selben Ergebnis

führen, denkbar. Dies würde auch die dringend not-

wendige Entwicklung bzw. Herausbildung einer

einschlägigen Judikatur forcieren.

12.3. SozialTelefon – Der Bürgerservice des Sozialministeriums

Das SozialTelefon macht’s möglich. Nicht immer,

aber oft. Beispiele? Sozialhilfe trotz Anspruchs ab-

gelehnt, nach Unterstützung seitens des SozialTe-

lefons letztlich doch zuerkannt. Pflegegeld erst ver-

wehrt, nach Unterstützung durch das SozialTele-

fon schließlich doch erhalten. AnruferInnen in psy-

chischen Notlagen konnten durch den Zuspruch

am SozialTelefon neue Zuversicht schöpfen: „Sie

wissen gar nicht, wie sehr Sie mir geholfen haben.“

Das Team des SozialTelefons, zwei Frauen und

zwei Männer mit weit gefächerten Vorerfahrungen,

versteht sich in erster Linie als „unbürokratische

Einrichtung am Puls der Bürokratie“. Das bedeutet,

dass es in erster Linie dazu da sein möchte, Hilfe

suchende BürgerInnen rasch und unbürokratisch

zu beraten, zu informieren und wenn nötig auch in-

tensiver zu betreuen. Bürgernähe ist sein An-

spruch. Zwar lassen die gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen nicht immer befriedigende Lösungen

zu, doch die MitarbeiterInnen sind bemüht, dass

KundInnen wenigstens etwas zufriedener vom So-

zialtelefon scheiden, als sie gekommen sind. Und

sei es auch „bloß“ durch das vermittelte Gefühl,

dass ihre Anliegen nicht gleichgültig sind und dass

das Möglichste versucht wurde.

Politikbereiche, in denen das Sozialministerium

zuständig ist (Sozialversicherung, berufliche Ein-

gliederung von Menschen mit Behinderung, Pfle-

gevorsorge, Konsumentenschutz) spielen eine

wichtige Rolle im Beratungsalltag des SozialTele-

fons. Meist aber reichen die Fragestellungen über

diesen Horizont hinaus. Soweit es möglich ist, wer-

den Anfragen vom Team des SozialTelefons be-

antwortet. Werden fachliche oder personelle Kapa-

zitäten überschritten, werden die Anfragen an Spe-

zialistInnen weitergeleitet oder das entsprechende

Know-How von den ExpertInnen aus den Fach-

sektionen und Fachabteilungen oder außerhalb

des Sozialministeriums besorgt.

2007 gab es 10.000 KundInnenkontakte:

Von den insgesamt 15.200 angesprochenen The-

men waren die häufigsten:

Fast 78% der Kundenkontakte erfolgten telefo-

nisch, was mit ein Grund für die Namensgebung

SozialTelefon war. Über die Servicenummer 0800/

20 16 11 kann sich in Österreich jeder kostenfrei

mit dem SozialTelefon in Verbindung setzen. Die

Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von

8 bis 16 Uhr, außerhalb dieser Zeiten kann auf

dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen

werden.

Weiters ist das SozialTelefon erreichbar: Schrift-

lich unter der Postadresse Stubenring 1, 1010

Wien; per Fax unter: 01/71100 – 14 266; per Mail un-

ter: sozialtelefon@bmsk.gv.at. Persönliche Vor-

sprachen: Stubenring 1, 1010 Wien.

Jahr 1999 2001 2003 2005 2007

Kontakte 7.000 7.200 10.100 10.200 10.000

Quelle: BMSK

Themenfeld Anteil der Anfragen

Finanzielles 24%

Sozialversicherung 9%

Sozialhilfe 9%

Familie/Partnerschaft 8%

Pflegeversorgung 7%

Beruf/Arbeitslosigkeit 6%

Behinderung 6%

Konsumentenschutz 5%

Gesundheit/Drogen 5%

Wohnen 5%

Sonstige Themen 25%

Gesamt 100%

Quelle: BMSK
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12.4.Pflegetelefon – Beratung für Pflegende

Seit Jänner 1998 bemühen sich MitarbeiterInnen

der Beratungs- und Informationsstelle „Pflegetele-

fon – Beratung für Pflegende“ um die Anliegen von

PflegegeldbezieherInnen, pflegenden Angehörigen

und Personen, die mit Fragen der Pflege konfrontiert

sind.

Das Pflegetelefon ist zu den Bürozeiten (Montag bis

Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr) unter der österreichwei-

ten gebührenfreien Telefonnummer 0800/ 20 16 22

erreichbar und informiert u.a. über

� Pflegegeld,

� sozialversicherungsrechtliche Absicherung von

Pflegepersonen,

� finanzielle Hilfen und Förderungen,

� Betreuungsmöglichkeiten zu Hause,

� Familienhospizkarenz,

� Kurzzeitpflege, stationäre Weiterpflege,

� Hilfsmittel, Heilbehelfe, Wohnungsadaptierungen,

� Kursangebote für Angehörige und Selbsthilfe-

gruppen und

� zu allen Fragen im Zusammenhang mit der

Pflege.

Ebenso werden schriftliche Anfragen, die per E-Mail

(pflegetelefon@bmsk.gv.at) oder Fax (Nr. 0800/ 22

04 90) eingebracht werden können, beantwortet.

Mitunter wünschen Ratsuchende auch persönliche

Beratungsgespräche, die nach Terminvereinbarung

im BMSK durchgeführt werden.

Seit 1. September 2006 steht Pflegeombudsmann

Dr. Werner Vogt jeden Mittwoch von 10.00 Uhr bis

12.00 Uhr am Pflegetelefon den KlientInnen für An-

fragen und Beschwerden zum Thema Pflegevor-

sorge zur Verfügung.

Mit Schaffung der Gesetzesgrundlagen zur Legali-

sierung der 24-Stunden-Betreuung ab Juli 2007 ist

der Arbeitsumfang wesentlich gestiegen. Kom-

plexere Fragestellungen erfordern längere Bera-

tungsgespräche.

Neben der Beratungstätigkeit werden von den Mit-

arbeiterInnen des Pflegetelefons Informationsmate-

rialien des BMSK und anderer Stellen – etwa An-

tragsformulare für Pflegegeld oder Gebührenbefrei-

ungen – versendet.

Statistische Daten

Da die Beratung für Pflegende als telefonische Be-

ratungsstelle eingerichtet wurde, erfolgt die Kon-

taktaufnahme fast ausschließlich telefonisch (in

97% der Fälle).

Insgesamt gab es im Jahr 2007 8.877 Anfragen

und es wurden 11.512 Gespräche von den Mitar-

beiterInnen des Pflegetelefons geführt. Deutlich

mehr Frauen holen beim Pflegetelefon Informati-

onen ein. Im Jahr 2007 wurden 73% der Anfragen

durch Anruferinnen getätigt.

Der Personenkreis der Anfragenden lässt sich wie

folgt darstellen:

Die Jahresstatistik 2007 macht deutlich, dass der

Informationsbedarf bei der Gruppe der privaten

Pflegepersonen weitaus am größten ist. Unter pri-

vaten Pflegepersonen sind Personen zu verste-

hen, die direkt mit der Betreuung und den daraus

resultierenden Problemen konfrontiert sind.

Themen der Anfragen

Wie in den Vorjahren betrafen auch im Jahr 2007 die

meisten Anfragen das Thema Pflegegeld. Ein gro-

ßer Informationsbedarf bestand hinsichtlich des

Themas finanzielle Hilfen und Förderungen, was

sich daraus erklärt, dass unter diesem Punkt jede

Beratung über die Gewährung von Zuwendungen

zur Unterstützung pflegender Angehöriger subsu-

miert wird. Der hohe Informationsbedarf bezüglich

sozial- und arbeitsrechtlicher Angelegenheiten er-

klärt sich vor allem aus Fragen zur begünstigten

Selbstversicherung in der Pensionsversicherung

bzw. Mitversicherung in der Krankenversicherung

für pflegende Angehörige. Anrufe zum Thema

24-Stunden-Betreuung wurden bereits seit Beginn

des Jahres 2007 entgegengenommen. In die Stati-

stik integriert wurde dieser Themenbereich aber erst

ab August 2007. Hochgerechnet würde die

„Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ in etwa 15% der An-

fragenden ausmachen.

Kontaktaufnahme durch

Private Pflegepersonen 4.464

Betroffene 2.001

Professionelle Pflegepersonen/Institutionen 603

Andere 1.809

Gesamt 8.877

Quelle: BMSK
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12.5. Gender Mainstreaming im BMSK

Was ist Gender Mainstreaming?
Gender Mainstreaming ist eine Strategie, deren Ziel

die de fakto Gleichstellung von Frauen und Männern

ist (und geht damit über den Ansatz der Chancen-

gleichheit hinaus). Mit Hilfe der Strategie des Gen-

der Mainstreaming soll das Verwaltungshandeln im

Hinblick auf die systematische Beachtung der Le-

benswirklichkeiten von Männern und von Frauen bei

der Planung, Durchführung und Bewertung des ei-

genen Handelns zur Gleichstellung beitragen.

„Mainstreaming“  benennt ein Organisationsprin-

zip („in den Hauptstrom bringen, das heißt, syste-

matisch mitberücksichtigen“),

„Gender“ ist der analytische Ausgangspunkt

gleichstellungsorientierter Arbeit,

„Gleichstellung“ ist das Ziel.

Implementierung der Strategie des Gender 
Mainstreaming im BMSK
Seit neun Jahren gibt es im BMSK eine ressortinter-

ne Arbeitsgruppe, die die Umsetzung der Strategie

des Gender Mainstreaming zum Ziel hat.

Diese wurde direkt von der höchsten Führungs-

ebene eingesetzt (dem Top-down-Prinzip folgend)

und besteht aus ExpertInnen aller Sektionen sowie

der nachgeordneten Dienststellen. Die Mitarbeite-

rInnen haben die Aufgabe, die jeweiligen Kolle-

gInnen bei der Umsetzung der Strategie des

Gender Mainstreaming zu beraten und zu unter-

stützen.

Es entstanden zwischenzeitlich folgende Initiativen:

� Gender-Trainings für ALLE Führungskräfte und

deren Stellvertretungen im Ressort sowie bun-

desweit in den nachgeordneten Dienststellen.

� Trainings im Rahmen der ressortinternen Aus-

und Weiterbildungsangebote wie zum Beispiel

Grundausbildung, Basiseinführung, Lehrlings-

ausbildung und Führungskräftelehrgang.

� Erarbeitung eines Skriptums „Gender Main-

streaming im Rahmen der Aus- und Weiterbil-

dung“ für die Schulungen im BMSK.

� Rundschreiben zum geschlechtergerechten

Sprachgebrauch im BMSK.

� Merkblatt zur Umsetzung der Strategie des

Gender Mainstreaming, das sowohl für interne

Themenbereiche Anzahl Anteil

Pflegegeld 4.865 28%

Finanzielle Hilfen und Förderungen 2.206 13%

Sozial- und arbeitsrechtliche Angelegenheiten 1.914 11%

Überforderung, Belastung 1.816 10%

Betreuungsmöglichkeiten zu Hause 1.804 10%

Kurzzeitpflege, stationäre Weiterpflege 1.214 7%

24-Stunden-Betreuung* 1.106 6%

Familienhospizkarenz 456 3%

Hilfsmittel, Heilbehelfe, Adaptierungen 429 2%

Sachwalterschaft 209 1%

Gebührenbefreiungen** 137 1%

Sozialhilfe/Regress* 121 1%

Kursangebote, Selbsthilfegruppen** 100 1%

Entlassungsmanagement* 40 –

Sonstiges 1.035 6%

Quelle: BMSK
* ab 1. August 2007
**  bis 31. Juli 2007
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Arbeitsvorhaben als auch bei externen Auf-

tragsvergaben berücksichtigt werden soll.

� Umsetzung der Gender Mainstreaming-Strate-

gie bei Förderungen und Vergaben.

� Workshopangebot an ProjektträgerInnen bei

den Bundesämtern für Soziales und Behinder-

tenwesen. Nachdem die Beachtung von

Gender Mainstreaming in Projekten vertraglich

festgelegt ist, können sich ProjektträgerInnen in

Workshops näher mit dem Thema auseinan-

dersetzen. Das Ziel ist eine geschlechtersen-

sible Betrachtung der Projekte.

� Programm „Geschlechtergerechte Gesund-

heitsförderung im Ressort“ (Gesundes Frauen-

herz – Gesundes Männerherz im BMSK,

Stressprävention etc.).

� Mentoring – eine Strategie zur Frauenförde-

rung im öffentlichen Dienst: Das BMSK hat

mehrere Projekte zu „Mentoring für Frauen“ in-

itiiert und evaluiert. Als MentorInnen fungieren

Führungskräfte und StellvertreterInnen, Men-

tees sind weibliche Bedienstete, die an ihrer be-

ruflichen Weiterentwicklung interessiert sind,

wobei alle TeilnehmerInnen MitarbeiterInnen

der Zentralstelle und des Bundesamtes für So-

ziales und Behindertenwesen Wien sind. Die

Erfahrungen und Ergebnisse der Projekte wur-

den im Leitfaden „Mentoring – eine Strategie

zur Frauenförderung im öffentlichen Dienst“

vorgestellt.

� Mitwirkung bei der Erstellung des Leitfadens für

LegistInnen der Interministeriellen Arbeits-

gruppe Gender Mainstreaming.

Gender-Budgeting
Gender-Budgeting (Haushaltsplanung) hat zum

Ziel, Budgetpolitik um die Geschlechterperspektive

zu erweitern. Da das Budget gesellschaftliche, sozi-

ale und politische Prioritäten reflektiert, kann dieses

durch die Prioritätensetzung angedeutete Leitbild

als gesellschaftspolitisches Lenkungsinstrument

eingesetzt werden. Das Budget kann auch als in

Zahlen gegossener politischer Wille gesehen wer-

den.

Die geschlechtergerechte Budgetpolitik hat – als

umfassender Ansatz – den Ausgangspunkt, die po-

litisch wichtigen Haushalte von Bund, Ländern und

Gemeinden in Bezug auf die Budgeterstellungspro-

zesse und die Auswirkungen der Ausgaben- und

Einnahmenpolitik auf Frauen und Männer zu analy-

sieren.

In Österreich wurde Gender-Budgeting mit dem Mi-

nisterratsbeschluss vom 9. März 2004 begonnen.

Aktuell werden im BMSK in allen Sektionen ver-

schiedene Fachbereiche im Sinne des Gen-

der-Budgeting analysiert.

12.6. Productive Ageing

Die demografische Entwicklung der Bevölkerung

spiegelt sich in der altersmäßigen Zusammenset-

zung der MitarbeiterInnen des BMSK wider.

Für das Personalmanagement ergeben sich da-

durch völlig neue Herausforderungen. Das Anhe-

ben des Pensionsalters einerseits und die nur teil-

weise Nachbesetzung frei werdender Arbeitsplät-

ze durch jüngere BewerberInnen andererseits in-

folge von Personalabbau erfordern alternsflexible

Personalstrategien.

Das BMSK implementierte daher ein alternsge-

rechtes Personalentwicklungsprojekt mit dem Ziel,

durch rechtzeitigen Einsatz eines Bündels unter-

schiedlicher Maßnahmen die Arbeitszufriedenheit

und die Arbeitsbereitschaft der MitarbeiterInnen

auch bei durchschnittlich höherem Alter beizube-

halten.

Die hiefür eingesetzten Maßnahmen berühren fol-

gende Themenfelder:

� Unternehmenskultur, Führung

� Personalcontrolling

� Gesundheit, Fitness

� Arbeitszeitmodelle

� Allgemeine Arbeitsbedingungen

Die sich daraus ergebenden verschiedenen Teil-

projekte werden jährlich einer Evaluation unterzo-

gen.
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12.7.  Corporate Social Responsibility (CSR)

Was ist Corporate Social Responsibility?
CSR bedeutet die Übernahme von gesellschaftli-

cher Verantwortung eines Unternehmens. CSR

nimmt das handelnde Unternehmen in die Selbst-

pflicht, ökologische, ökonomische und soziale

Nachhaltigkeit in die Unternehmensführung zu inte-

grieren. Diese freiwilligen Verpflichtungen gehen

über gesetzliche und kollektivvertragliche Mindest-

standards hinaus.

Auf europäischer Ebene hat CSR mit der umfas-

senden Lissabon-Strategie (März 2000) an Bedeu-

tung gewonnen. In Folge veröffentlichte die Euro-

päische Kommission 2001 ein Grünbuch zu CSR,

dem folgende Definition zu entnehmen ist: „Die

CSR ist ein Konzept, das den Unternehmen als

Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Be-

lange und Umweltbelange in ihre Unternehmens-

tätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den

Stakeholdern zu integrieren.“

CSR sollte einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen

und somit die gesamte Wertschöpfungskette um-

fassen, die von der Gewinnung der Rohstoffe über

die Verarbeitung bis zum Verkauf reicht.

Unternehmen machen durch ihre Aktivitäten im Be-

reich CSR auf sich aufmerksam und setzen diese

unter anderem zur Verbesserung ihres Images ein.

Die Aktivitäten erstrecken sich von freiwilligen Ver-

haltenscodices bis zur Teilnahme an sozialen Initi-

ativen.

Was heißt CSR für das BMSK?
Das BMSK unterstützt CSR als langfristige Strate-

gie und konzentriert sich dabei auf die soziale Kom-

ponente der Maßnahmen. Dadurch soll das Gleich-

gewicht zu den anderen Aspekten von CSR herge-

stellt und gezeigt werden, dass soziale Verantwor-

tung und nachhaltiges Handeln nur durch Förde-

rung aller Aspekte erfolgreich umgesetzt werden

kann.

Die soziale Dimension des CSR umfasst auch jene

Maßnahmen, die menschenrechtsrelevant sind

und Menschenrechtsstandards berücksichtigen.

Dazu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Ge-

währleistung von Chancengleichheit und Antidis-

kriminierung. Menschenrechte als bestehende

Standards sollen als Bestandteil des CSR wahrge-

nommen werden und in die Maßnahmen bewusst

einfließen.

Die Sozialpartner nehmen in der Diskussion um

CSR eine sehr wichtige Rolle ein. Die Selbstver-

pflichtung von Unternehmen zu spezifischen sozi-

alen Vorhaben darf verbindliche gesetzliche oder

kollektivvertragliche Regelungen nicht aushöhlen,

sondern soll diese vielmehr ergänzen. Eine erfolg-

reiche Stärkung der sozialen Dimension des CSR

kann nur im Dialog mit Interessenvertretungen

stattfinden.

Die besondere Rolle, die das BMSK einnimmt, ist

die eines Vorbilds für die Gesellschaft. Auch inner-

halb der Strukturen des Ressorts tragen zahlreiche

Maßnahmen und Programme dazu bei, soziale

Verantwortung in die Tat umzusetzen.

Der Schutz sozialer Sicherheit, die Gewährleistung

sozialer Grundrechte sowie die Einhaltung sozialer

Gerechtigkeit im Berufsleben sind die grundle-

genden Anliegen des Ressorts.

Die internen Maßnahmen sind breit gestreut und

reichen von der Nutzung von Fairtrade-Produkten

bei Sitzungen bis zu einem umfassenden Gesund-

heitsförderprogramm für MitarbeiterInnen. Durch

eine Mobbingpräventionsstrategie wird versucht,

Mobbing zu unterbinden sowie ein partnerschaft-

liches Klima zu fördern und zu stärken. Für Betrof-

fene werden Fördermaßnahmen und Unterstüt-

zungsangebote zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Gleichbehandlung von Frauen und

Männern nimmt der Frauenförderplan eine bedeu-

tende Stellung ein. Maßnahmen zur Verbesserung

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder För-

derung der beruflichen Laufbahn sollen dazu bei-

tragen, Mitarbeiterinnen als gleichberechtigte

Partnerinnen in der Berufswelt auf allen Ebenen

anzuerkennen. Ein Mentoring-Programm rundet

die Frauenförderung im BMSK ab.

Das Engagement des BMSK im Bereich CSR 
nach außen
Aktuell wird ein Zertifizierungsmodell zum Thema

„alter(n)sgerechtes Unternehmen“ erarbeitet. Das

Ziel dieses Modells ist es, die Verankerung aller Ge-

nerationen im Unternehmen zu forcieren und nach-

haltig zu sichern.

Neben der Mitgliedschaft bei respACT (Plattform

von „Unternehmen mit Verantwortung“, aktuell

über 100 Mitgliedsunternehmen) ist das BMSK

auch Mitglied im „Netzwerk Soziale Verantwor-

tung“ (NeSoVe). Dieses Netzwerk ist eine Kommu-

nikations- und Informationsdrehscheibe für Interes-

sensvertretungen für ArbeitnehmerInnen und

Nichtregierungsorganisationen und tritt für eine
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Einbindung der betroffenen Interessensgruppen

(StakeholderInnen) in die Entwicklung, Einführung

und Kontrolle von CSR-Maßnahmen ein. Das

Netzwerk bilden Nichtregierungsorganisationen

aus den Bereichen Menschenrechte, Entwick-

lungszusammenarbeit, Antidiskriminierungspoli-

tik, Umwelt und ArbeitnehmerInnenvertretung.

Derzeit unterstützt das Ressort NeSoVe finanziell

bei der Erarbeitung eines CSR-Indikatorensys-

tems. Dadurch wird in Zukunft die Bewertung von

Unternehmen und deren CSR-Entwicklungsstand

möglich sein.

Zudem unterstützt das BMSK über NeSoVe eine

Studie der Universität Graz mit dem Titel „CSR in

Österreich – Motive, Instrumente und Umsetzung“.

Diese Studie soll durch eine repräsentative Erhe-

bung der Wahrnehmung gesellschaftlicher Verant-

wortung in österreichischen Unternehmen einen

Beitrag zu einer fundierten Diskussion und zur Ent-

wicklung innovativer politischer Instrumente leis-

ten.

Im Rahmen des zweiten österreichischen CSR-Ta-

ges 2007 wurde in einer vom BMSK veranstalteten

Podiumsdiskussion über das Thema „Chancen-

gleichheit – auch für ältere ArbeitnehmerInnen“

diskutiert. 2008 wurde vom Ressort das Thema

„Diversity“ in den CSR-Tag eingebracht.

Den Abschluss des CSR-Tages bildete in beiden

Jahren die Verleihung der Auszeichnung TRIGOS.

Unternehmen, die ihre gesellschaftliche Verant-

wortung besonders wahrnehmen, werden ausge-

zeichnet und damit zu Vorbildern für andere Unter-

nehmen. Alle Unternehmen, die sich um diese Aus-

zeichnung beworben haben, zeigen, dass in ihrem

Alltag soziale, ökologische und ökonomische

Nachhaltigkeit bereits Eingang gefunden haben

und selbstverständlich sind.

Zur Sensibilisierung der Unternehmen für den be-

sonderen Wert und die Bedeutung älterer Arbeit-

nehmerInnen wurde der Wettbewerb „Nestor“ sei-

tens des BMSK bereits auch im Herbst 2007 das

vierte Jahr in Folge durchgeführt. Der Wettbewerb

zeichnet jene Unternehmen aus, die sich beson-

ders für ihre älteren MitarbeiterInnen engagieren

und das Arbeitsumfeld alter(n)sgerecht gestalten.

Außerdem unterstützt das BMSK ein Projekt, das

CSR-Prozesse in der Kaffee-, Blumen- und Beklei-

dungsindustrie untersucht und eine stärkere Parti-

zipation der KonsumentInnen zum Ziel hat.

Im Bereich der Auftragsvergaben hat das BMSK ei-

nen CSR-Kriterienkatalog erarbeitet, der in Zukunft

bei Vergaben berücksichtigt werden soll.
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Teil 2: Sozialpolitische Analysen

Die Berichte im Analyseteil liegen in der 
inhaltlichen Verantwortung der AutorInnen.
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13. Sozialausgaben

13.1. Einleitung

Die Dynamik einer Gesellschaft und die Teilhabe-

chancen der Bevölkerung werden neben wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren vom

Volumen und der Struktur der sozialstaatlichen

Leistungen bestimmt. In den EU-Mitgliedsstaaten

werden zwischen einem Achtel und einem Drittel

des Bruttoinlandsproduktes über die sozialen Si-

cherungssysteme umverteilt.

Der Beitrag verfolgt v.a. das Ziel, die Struktur der

Sozialausgaben in Österreich, Entwicklungen seit

1995 und mögliche Auswirkungen der zu erwar-

tenden demografischen Veränderungen auf die

zukünftige Entwicklung der Sozialausgaben dar-

zustellen.

Die Beschreibung der Sozialausgaben stützt sich

auf die Vorgaben der zwischen EUROSTAT und

den EU-Mitgliedsstaaten vereinbarten Methodolo-

gie ESSOSS (Europäisches System der Inte-

grierten Sozialschutzstatistik). Darin ist festgelegt,

dass als ESSOSS-Sozialausgaben nur Ausgaben

mit einem Umverteilungscharakter (d.h. keine pri-

vaten Ausgaben, keine Anspar- und Lebensversi-

cherungssysteme, keine privaten Zuzahlungen,

keine betrieblichen Sozialleistungen ohne Umver-

teilungscharakter) aufscheinen sollen. Weiters

werden Abgrenzungen gegenüber anderen öffent-

lichen Systemen (z.B. gegenüber nicht primär so-

zial induzierten steuerlichen Umverteilungen, öf-

fentlichen Bildungsausgaben, Wohnbauförde-

rungen etc.) gemacht1.

Das Bundesministerium für Soziales und Konsu-

mentenschutz (BMSK) beauftragt jährlich Statistik

Austria, die Sozialausgaben gemäß ESSOSS zu

erheben und die Erfassungsweise permanent zu

verbessern. Dies soll zu einem sukzessiven Ersatz

der Schätzungen durch Administrativdaten, Primär-

erhebungen und Sekundärauswertungen führen.

Diese datenmäßige Weiterentwicklung hat aber

auch zur Folge, dass die jeweils aktuell erhobenen

Daten mit den in den Vorjahren ausgewiesenen

Daten teilweise nicht gänzlich übereinstimmen.

Das gilt auch für die Sozialquoten, da die BlP-Zah-

len – die Bezugsgröße zur Ermittlung der Sozial-

quote – mehrfach im Nachhinein geändert werden.

Auf der Homepage des BMSK sind in detaillierter

Form die Sozialausgaben und die Dokumentation

(Definitionen, Änderungen bei der Erfassung) ab-

rufbar.

13.2. Wesentliche Merkmale bei den Sozialausgaben Österreichs

Österreich zählt zu den gut entwickelten Wohl-

fahrtsstaaten. Im Jahr 2006 wurden 28,5% im Aus-

maß der jährlichen wirtschaftlichen Wertschöpfung

über öffentliche Umverteilung für soziale und ge-

sundheitsbezogene Leistungen ausgegeben. Die-

ser Prozentsatz liegt über dem EU-Durchschnitt

der EU-15 und EU-27-Staaten (siehe Abschnitt

13.7.).

Zirka die Hälfte der Sozialausgaben sind Leistun-

gen für ältere Menschen (v.a. Direkt- und Hinter-

bliebenenpensionen, Pflegegelder und soziale Be-

treuungseinrichtungen), ca. ein Viertel entfällt auf

die Gesundheitsversorgung, ein Zehntel auf Fami-

lienleistungen, 8% auf invaliditätsbedingte Leis-

tungen und 6% auf Arbeitslosen- und Arbeits-

marktleistungen. 70% der Sozialausgaben werden

als Geldleistungen angeboten (siehe Abschnitt

13.3.2.). Es überwiegen die sozialversicherungs-

rechtlichen Leistungen. Auf sie entfallen mehr als

die Hälfte der Geldleistungen (siehe Abschnitt

13.3.2.1.).

Bei einer Gesamtbetrachtung aller Sozialsysteme

erfolgt die Finanzierung zu jeweils mehr als einem

Drittel über Arbeitgeberbeiträge und Zuwen-

1. Trotz der gemeinsamen Festlegungen bestehen zum Teil unterschiedliche Interpretationen in den Mitgliedsstaaten, welche Lei-
stungen in welchem Ausmaß als Sozialausgaben im Sinne von ESSOSS zu bezeichnen sind. Neben den definitorischen Unschär-
fen bestehen für einige Sozialsysteme datenmäßige Erfassungsprobleme. Bei bestimmten Aufwendungen ist es schwierig, die
intergovernmentalen Transfers (z.B. für das Gesundheitswesen) exakt zu erfassen, damit bei den Sozialausgaben Doppelzählun-
gen ausgeschlossen werden können. Auch das Ausweisen der – im Rahmen von ESSOSS erforderlichen – Nettobeträge (d.h. ohne
private Zuzahlungen der LeistungsempfängerInnen) ist für bestimmte Sozialsysteme nur annäherungsweise darstellbar, wie z.B.
bei Alten- und Pflegeheimen oder bei Kindergärten. Schließlich bestehen für einige Systeme mit einer Vielzahl von Leistungsan-
bietern keine gesicherten einheitlichen Datenerfassungen (bestimmte kommunale und regionale Leistungen, bestimmte betrieb-
liche Sozialleistungen), wofür Schätzungen vorgenommen werden.
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dungen aus den Budgets der Gebietskörper-

schaften und zu mehr als einem Viertel über Beiträ-

ge der Versicherten (siehe Abschnitt 13.3.4.).

Für die Sozialquote ausschlaggebende Faktoren

sind die demografische und wirtschaftliche Ent-

wicklung und leistungskürzende bzw. leistungsver-

bessernde Reformmaßnahmen. Seit 1995 waren

sowohl die demografische und wirtschaftliche Ent-

wicklung als auch politische Maßnahmen für die

Entwicklung der Sozialquote bestimmend.

Da die Pro-Kopf-Sozialleistungen von älteren Men-

schen wesentlich höher sind als die von Personen

unter 65 Jahren, führt die Alterung der Gesellschaft

unter sonst gleich bleibenden Bedingungen auto-

matisch zu einer Erhöhung der Sozialquote. Umso

erstaunlicher ist es, dass trotz eines gestiegenen

Anteils der älteren Menschen die Sozialquote 2006

niedriger als 1995 ist. Das heißt, dass die von 1995

bis 2006 verstärkt eingesetzten Konsolidierungs-

maßnahmen den Effekt erhöhter Aufwendungen

aufgrund des Alterungsprozesses kompensiert ha-

ben. In den nächsten Jahrzehnten wird jedoch der

demografischen Komponente eine noch weiter zu-

nehmende Bedeutung zukommen. Es ist aber ver-

mutlich dennoch nur mit einer moderaten Steige-

rung der Sozialquote zu rechnen (siehe Abschnitt

13.6.).

Bis 1995 führte nicht die demografische Entwick-

lung, sondern v.a. der Ausbau der Sozialleistungen

– nicht nur für die älteren Menschen – zu einem An-

stieg der Sozialquote von 26,0% im Jahr 1980 auf

28,8%. Bis zum Jahr 2000 reduzierte sich die Sozi-

alquote aufgrund des hohen Wirtschaftswachs-

tums und der Konsolidierungsmaßnahmen im So-

zialbereich (v.a. unter der Inflationsrate liegende

jährliche Pensionsanpassungen) auf 28,4%. Das

niedrige Wirtschaftswachstum und die konjunktu-

rell bedingten überdurchschnittlichen Aufwen-

dungen (aufgrund der höheren BezieherInnen-

zahlen) in einigen Sozialsystemen führten bis 2003

zu einem Anstieg der Sozialquote auf einen Spit-

zenwert von 29,7%. Seit 2003 ist ein Rückgang der

Sozialquote auf 28,5% im Jahr 2006 zu verzeich-

nen, der großteils eine Folge des überdurchschnitt-

lichen Wirtschaftswachstums in diesem Zeitraum,

aber auch genereller gedämpfter Ausgabensteige-

rungen in den Sozialsystemen ist (siehe Abschnitt

13.5.).

Das durchschnittliche jährliche reale Wachstum

der Sozialausgaben hat sich – trotz Alterung der

Gesellschaft – analog zur wirtschaftlichen Entwick-

lung längerfristig deutlich verringert. Es betrug in

den 80er Jahren 3,2%, in der ersten Hälfte der 90er

Jahre 4,5% und flachte in der zweiten Hälfte der

90er Jahre auf 1,9% und seit 2000 auf 1,7% ab.

Entwicklung der Sozialausgaben*) und der Sozialquote*) 1980 – 2006

Jahr
Sozialausgaben in 

Mrd. EUR BIP in Mrd. EUR

Sozialquote 
(Sozialausgaben in % des 

BIP)

reale1 Veränderung der 
Sozialausgaben (in % zum 

Vorjahr)

1980 19,8 76,3 26,0 –

1990 35,5 136,3 26,0 3,22

1995 50,4 174,6 28,8 4,53

2000 59,0 207,5 28,4 1,94

2001 61,3 212,5 28,8 0,9

2002 63,9 218,9 29,2 2,4

2003 66,2 223,3 29,7 2,3

2004 68,3 232,8 29,3 1,1

2005 70,5 244,5 28,8 0,9

2006 73,3 257,3 28,5 2,5

Quelle: für Sozialausgaben: Statistik Austria, BMSK: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben; für BIP: Statistik Austria; für 1995 bis 2006
Stand Juli 2008; für 1980 und 1990 Stand Juli 2007

*) auf Grund von Änderungen bei der Berechnung der Sozialausgaben und des BIP können die Werte von den in der Vergangenheit publizierten 
geringfügig abweichen

1) preisbereinigt mit Verbraucherpreisindex; Statistik Austria
2) durchschnittliche reale jährliche Steigerung von 1980 bis 1990
3) durchschnittliche reale jährliche Steigerung von 1990 bis 1995
4) durchschnittliche reale jährliche Steigerung von 1995 bis 2000
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13.3. Gliederung der Sozialausgaben

Die Sozialleistungen sind sehr vielfältig. In diesem

Abschnitt wird eine Strukturierung der Sozialleis-

tungen vorgenommen. Dies erleichtert den Über-

blick und ermöglicht Entwicklungslinien darzustel-

len.

Die Sozialleistungen werden zunächst nach gene-

rellen Sozialrisken (siehe Abschnitt 13.3.1.) unter-

schieden. Die Darstellung basiert – mit gewissen

Abweichungen – auf den in der ESSOSS Systema-

tik angeführten „Funktionen“ (= Sozialrisken).

� Alter: alle sozialen Geld- und Sachleistungen

(ausgenommen Gesundheit und Hinterbliebe-

nenpensionen) für ältere Menschen,

� Hinterbliebene: die Hinterbliebenenpensionen

der verschiedenen Sozialsysteme für alle Al-

tersgruppen,

� Gesundheit: die öffentlichen Gesundheitsaus-

gaben für alle Altersgruppen,

� Invalidität: die invaliditätsbedingten Sozialleis-

tungen für Personen im erwerbsfähigen Alter,

� Familie/Kinder: die sozialen Geld- und Sach-

leistungen für Kinder und Jugendliche (ohne bil-

dungsbezogene Leistungen) und die Eltern-

schaftsleistungen,

� Arbeitslosigkeit: die mit bestehender und dro-

hender Arbeitslosigkeit in Zusammenhang ste-

henden Sozialleistungen (nicht nur Leistungen

der Arbeitslosenversicherung),

� Restfunktion: bestimmte Ausgaben, die den an-

deren Funktionen nicht zugeordnet werden

können (z.B. sozial induzierte Wohnbeihilfen,

offene Sozialhilfe).

Innerhalb der Funktionen (Sozialrisken) wird zwi-

schen Geld- und Sachleistungen (siehe Abschnitt

13.3.2.) unterschieden. Die Geldleistungen wer-

den zusätzlich hinsichtlich der Anspruchsvoraus-

setzungen (siehe Abschnitt 13.3.2.1.) differenziert.

Während bei den vorhin erwähnten Aufgliede-

rungen der Sozialausgaben diese um Doppelzäh-

lungen (Transfers zwischen den Sozialsystemen)

bereinigt werden, ist vom Gesichtspunkt der Finan-

zierungserfordernisse der jeweiligen einzelnen

institutionellen Träger eine Darstellung der Ausga-

ben der institutionellen Träger inklusive der inter-

governmentalen Transfers interessant (siehe Ab-

schnitt 13.3.3.).

Die Sozialsysteme werden weiter nach der Finan-

zierungsart aufgegliedert (siehe Abschnitt 13.3.3.).

13.3.1. Gliederung der Sozialausgaben 
nach Funktionen (Sozialrisken)

Fast die Hälfte der Sozialausgaben entfällt auf die

Funktionen Alter und Hinterbliebene und ein Viertel

auf Gesundheit. Familienleistungen machen 10%,

invaliditätsbedingte Leistungen 8% und arbeits-

marktbezogene Leistungen 5% der Sozialausga-

ben aus.

Die Sozialausgaben für ältere Menschen sind von

1995 bis 2006 prozentuell am stärksten angestie-

gen. Die Ausgabensteigerungen für Arbeitslosig-

keit und Gesundheit entsprechen etwa den durch-

schnittlichen generellen Ausgabensteigerungen.

Sozialleistungen nach Funktionen
in Mrd. EUR Veränderung 

von 1995–2006 
in %1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Alter 18,2 22,7 23,8 24,9 25,8 26,7 27,7 29,3 61%

Hinterbliebene 4,4 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,3 20%

Gesundheit 12,5 14,6 15,2 15,8 16,1 16,7 17,4 18,1 45%

Familie 5,5 6,2 6,3 6,6 7,0 7,2 7,3 7,4 35%

Invalidität 4,7 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 5,8 23%

Arbeitslosigkeit 2,8 2,8 2,9 3,4 3,8 4,0 3,9 4,1 46%

Andere1 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 57%

Gesamt2 48,9 57,2 59,4 62,0 64,2 66,3 68,3 71,1 45%

Quelle: Statistik Austria, BMSK: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben

1) v.a. ein Teil der Sozialhilfeleistungen, Wohngelder, Stipendien
2) Die Gesamtsumme ist kleiner als die Sozialausgaben insgesamt, weil bestimmte Ausgabentypen (z.B. Verwaltungsaufwand) hier nicht 

aufscheinen
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Unterdurchschnittlich angestiegen sind die Ausga-

ben für Familie, Invalidität und Hinterbliebene2.

Alter
In der Funktion Alter (siehe folgende Tabelle) teilen

sich 2006 die Ausgaben wie folgt auf: Mehr als die

Hälfte (53%) der Leistungen der Funktion Alter sind

normale Alterspensionen der gesetzlichen Pensi-

onsversicherung (inkl. Invaliditätspensionen für

über 60/65-Jährige), knapp ein Viertel Ruhebezü-

ge der öffentlichen Rechtsträger und 8% vorzeitige

Alterspensionen wegen langer Versicherungsdau-

er. Jeweils 5% entfallen auf Betriebspensionen

und Pflegegelder. Die Ausgaben der Länder und

Gemeinden für mobile und stationäre Dienste für

ältere Menschen machen ca. 3% der Gesamtaus-

gaben in der Funktion Alter aus.

Von 1995 bis 2006 haben in der Funktion Alter am

stärksten die Aufwendungen für Betriebspensi-

onen, gefolgt von den normalen Alterspensionen

der gesetzlichen Pensionsversicherung zugenom-

men. Unterdurchschnittlich sind v.a. die Aufwen-

dungen für die Pflegegelder, die vorzeitigen Alters-

pensionen (im erweiterten Sinn) und die Aus-

gleichszulagen für die Direktpensionen der über

60/65-Jährigen angestiegen.

Hinterbliebene

Obwohl die Ausgaben für Hinterbliebenenpensi-

onen (siehe umseitige Tabelle) deutlich langsamer

als die Gesamtsozialausgaben angestiegen sind

(zurückgehende Zahl an BezieherInnen v.a. we-

gen gesetzlicher Änderungen) kommt im Vergleich

zum EU-Durchschnitt den Hinterbliebenenpensi-

onen in Österreich noch immer eine große Rolle zu.

Fast ein Drittel der Pensionsausgaben für Frauen

entfällt auf Hinterbliebenenpensionen (siehe Ab-

schnitt 13.4.).

Der überwiegende Anteil der Hinterbliebenenpen-

sionen ist in der gesetzlichen Pensionsversiche-

rung und bei den Beamtensystemen angesiedelt.

2. Die Funktionen „Gesundheit“ und „Andere“ werden im Folgenden wegen der Ungenauigkeit der Daten bzw. wegen der großen Viel-
falt der Leistungen nicht näher aufgegliedert.

Altersleistungen
in Mrd. EUR Veränderung 

von 1995–2006, 
in %1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

normale Alterspensionen1 (ohne 

Ausgleichszulage) 7,41 9,03 9,70 10,18 10,78 11,45 12,24 13,13 77%

Invaliditätspension2
1,59 1,99 2,07 2,12 2,16 2,17 2,20 2,31 45%

Ausgleichszulagen3
0,34 0,30 0,31 0,31 0,34 0,35 0,35 0,37 9%

vorzeitige Alterspensionen4
1,71 2,34 2,29 2,35 2,38 2,25 2,20 2,22 30%

Alterspensionen für Beamte5
4,60 5,49 5,82 6,13 6,33 6,57 6,67 6,89 50%

Beschädigtenrenten6
0,19 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 -47%

Versehrtenrenten7
0,10 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 0,14 0,14 40%

Betriebspensionen8
0,68 1,08 1,13 1,30 1,24 1,25 1,32 1,38 103%

Bundespflegegeld für über 60/65-Jährige 1,18 1,20 1,22 1,23 1,26 1,27 1,33 1,42 20%

Landespflegegeld für über 60/65-Jährige – 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 –

Sachleistungen der Länder und 

Gemeinden9
0,28 0,82 0,78 0,78 0,80 0,88 0,91 1,04 –

Sonstige Sozialleistungen10
0,13 0,10 0,15 0,17 0,18 0,13 0,14 0,14 –

Gesamt11 18,21 22,73 23,84 24,95 25,83 26,68 27,72 29,28 61%

Quelle: BMSK, Statistik Austria: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben
1) für Über-60/65-Jährige, gesetzliche Pensionsversicherung
2) für Über-60/65-Jährige, gesetzliche Pensionsversicherung
3) für die über 60/65-jährigen BezieherInnen von Direkpensionen, gesetzliche Pensionsversicherung
4) bei langer Versicherungsdauer, Korridorpension, Langzeitversicherte, Schwerarbeiterpension, Gleitpension; gesetzliche Pensionsversicherung
5) für Über-60-Jährige, öffentliche Rechtsträger
6) für Über-65-Jährige, Kriegsopferversorgung und andere Sozialentschädigungsleistungen
7) für Über-60/65-Jährige, Arbeitsunfallversicherung
8) Betriebliche Pensionsvorsorge
9) v.a. ambulante und stationäre Dienste; Zeitreihenbruch im Jahr 2000
10) u.a. Sachleistungen der Versorgungsgesetze, Sonderruhegeld, Gebührenbefreiungen für SeniorInnen
11) ohne Überweisungen zwischen den Sozialschutzsystemen
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Familien und Kinder
Die Aufwendungen für Familien sind von 1995 bis

2006 mit 35% langsamer als die Gesamtausgaben

angestiegen. Der wesentliche Grund dafür ist die

abnehmende Zahl junger Menschen (um 4% seit

1995).

Auf die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbe-

trag entfallen fast 60% aller Familienleistungen.

Gegenüber den Aufwendungen für das Karenz-

geld im Jahr 1995 bedeuten die Ausgaben für das

Kinderbetreuungsgeld im Jahr 2006 einen Anstieg

von 42%. Auf das Kinderbetreuungsgeld entfallen

14% der Familienleistungen.

Die höchsten Anstiege gab es bei den Sozialleis-

tungen der Länder und Gemeinden. Die Ausgaben

für die Jugendwohlfahrt stiegen um 82% und die für

Kinderbetreuungseinrichtungen um 78%. Den-

noch ist der Anteil der Aufwendungen für nicht mo-

netäre Leistungen (Betreuungseinrichtungen) an

den gesamten Familienleistungen mit 19% im Ver-

gleich mit anderen EU-Staaten noch immer ziem-

lich gering.

Hinterbliebenenleistungen
in Mrd. EUR Veränderung von 

1995–2006, in %1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Hinterbliebenenpension1 2,86 3,23 3,30 3,36 3,41 3,44 3,51 3,61 26%

Ausgleichszulagen 0,35 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,33 -6%

Hinterbliebenenversorgung3 0,86 0,90 0,92 0,90 0,94 0,99 0,98 1,06 23%

Hinterbliebenenrente4 0,25 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 -44%

Hinterbliebenenrente5 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 20%

Sonstige Sozialleistungen6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 –

Gesamt7 4,43 4,76 4,85 4,88 4,96 5,03 5,07 5,26 19%

Quelle: BMSK, Statistik Austria: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben

1) ohne Ausgleichszulage, gesetzliche Pensionsversicherung
2) Ausgleichszulagen für Hinterbliebenenpensionen der gesetzlichen Pensionsversicherung
3) Pensionen öffentliche Rechtsträger
4) Versorgungsgesetze (Sozialentschädigung)
5) Arbeitsunfallversicherung
6) Übernahme der Bestattungskosten, Sachleistungen auf Basis der Versorgungsgesetze
7) ohne Überweisungen zwischen den Sozialschutzsystemen

Leistungen für Familien und Kinder
in Mrd. EUR Veränderung 

von 1995-2006, 
in %1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Familienbeihilfe - FLAF u. Selbstträger1 2,64 2,92 2,93 2,93 3,09 3,11 3,15 3,16 20%

Kinderabsetzbetrag 0,74 1,15 1,15 1,16 1,15 1,15 1,16 1,16 57%

Karenzgeld 0,71 0,41 0,46 0,51 0,34 0,06 0,01 0,01 –

Kinderbetreuungsgeld (KBG) 

einschließlich Zuschuss zum KBG

0,00 0,00 0,00 0,15 0,58 0,92 0,99 1,00 –

Wochengeld und Teilzeitbeihilfe2 0,32 0,32 0,32 0,34 0,34 0,34 0,35 0,36 13%

Unterhaltsvorschuss3 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 67%

Schüler und Studentenbeihilfen 0,14 0,16 0,16 0,19 0,21 0,21 0,21 0,22 57%

Kinderbetreuung - Kindergärten 0,50 0,68 0,70 0,73 0,77 0,80 0,84 0,89 78%

Kinder-, Jugend- und Familienförderung 

der Länder und Gemeinden

0,28 0,39 0,45 0,46 0,44 0,46 0,48 0,51 82%

Sonstige Sozialleistungen4 0,11 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 –

Gesamt5 5,50 6,15 6,29 6,60 7,03 7,18 7,32 7,42 7%

Quelle: BMSK, Statistik Austria: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben
1) Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) und Familienbeihilfen-Selbstträgerschaft, öffentliche Hand
2) Gesetzliche Krankenversicherung
3) Familienlastenausgleichsfonds (FLAF)
4) Betriebshilfe, Geburtenbeihilfe, Kleinkindbeihilfe, Mutter-Kind-Pass-Bonus, Familienhärteausgleich, Familienberatungsstellen, 

Gebührenbefreiungen (Sozialschutzsysteme 08, 18, 20, 26)
5) ohne Überweisungen zwischen den Sozialschutzsystemen
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Invalidität
Da entgegen einer verbreiteten Meinung das Aus-

gabenwachstum bei den Invaliditätspensionen für

Personen im Erwerbsalter merklich gebremst wer-

den konnte, stiegen von 1995 bis 2006 die invalidi-

tätsbedingten Ausgaben mit 23% deutlich unter

dem Gesamtdurchschnitt der Sozialausgaben an.

Bei einer Gesamtbetrachtung der Invaliditätspen-

sionen für unter 60/65-Jährige (d.h. Invaliditätspen-

sionen für unter 60/65-Jährige, vorzeitige Alters-

pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit und

„Invaliditätspensionen“ der Beamten für unter 60-

Jährige) beträgt der Ausgabenanstieg von 1995

bis 2006 16%. Auf diese 3 Pensionsarten entfallen

ca. 70% aller Invaliditätsleistungen.

Die Leistungen der Unfallversicherung stiegen um

33%. Ihr Anteil an allen Invaliditätsleistungen be-

trägt 10%.

Bei den Pflegegeldern für unter 60-Jährige kam es

von 1995 bis 2006 zu einem Ausgabenrückgang.

Die Pflegegelder machen 6% aller invaliditätsbe-

dingten Sozialaufwendungen für unter 60-Jährige

aus.

Die stärksten Ausgabensteigerungen sind im Rah-

men der Behindertenhilfe der Länder und Gemein-

den zu verzeichnen. Ihr Anteil an allen Invaliditäts-

leistungen beträgt 14%.

Arbeitslosigkeit
Die Aufwendungen für Geld- und Sachleistungen

bei der Funktion Arbeitslosigkeit (siehe folgende

Tabelle) stiegen im selben Tempo wie die gesamt-

en Sozialausgaben.

Es kam zu einer deutlichen Verschiebung von

reinen Einkommensersatzleistungen zu aktiven

und aktivierenden Maßnahmen. Die Aufwen-

dungen für aktivierende Maßnahmen (inkl. Behin-

dertenmilliarde) erhöhten sich um 255%3. Ihr Anteil

an allen Ausgaben in der Funktion Arbeitslosigkeit

stieg von 1995 bis 2006 von 19% auf 46% an.  

3. Zum Teil beruht der hier ausgewiesene hohe Anstieg auf geänderten Zuordnungen von ALV-Leistungen. Der tatsächliche Anstieg liegt deshalb dar-
unter. Das ändert aber nicht die Tendenz, dass die aktiven Maßnahmen deutlich zugenommen haben.

Invaliditätsleistungen
Hier werden nur Invaliditätsleistungen für unter 60/65-Jährige dargestellt.

in Mrd. EUR Veränderung 
von 1995-2006, 

in %1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Invaliditätspension für unter 60/65-

Jährige1 1,86 1,68 1,77 1,89 2,02 2,29 2,48 2,64 42%

Vorzeitige Alterspension wegen 

geminderter Arbeitsfähigkeit2 0,46 1,40 1,36 1,25 1,05 0,76 0,48 0,26 43%

Invaliditätspension (Ruhegenuss) für 

unter 60-Jährige3 1,15 1,07 1,04 1,02 1,14 1,18 1,18 1,11 -3%

Beschädigtenrente für unter 65-Jährige4
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 –

Versehrtenrente für unter 60/65-Jährige5
0,20 0,22 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 25%

Bundespflegegeld für unter 60-Jährige 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,23 0,20 5%

Pflegegeldleistungen der Länder für                   

unter 60-Jährige
0,27 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 -41%

Sachleistungen der Unfallversicherung 0,25 0,29 0,29 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35 40%

Geld- und Sachleistungen der 

Behindertenhilfe der Länder und 

Gemeinden

0,31 0,49 0,51 0,58 0,61 0,67 0,70 0,79 155%

Sonstige Sozialleistungen6
0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 0,05 0,07 –

Gesamt7
4,72 5,53 5,59 5,66 5,76 5,86 5,86 5,82 23%

Quelle: BMSK, Statistik Austria: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben

1) Gesetzliche Pensionsversicherung
2) Gesetzliche Pensionsversicherung
3) Pensionen öffentliche Rechtsträger
4) Versorgungsgesetze (Sozialentschädigung)
5) Arbeitsunfallversicherung
6) v.a. Fördermaßnahmen aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds und der Behindertenmilliarde, Leistungen des Unterstützungsfonds für Behinderte
7) ohne Überweisungen zwischen den Sozialsystemen
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13.3.2. Geld- und Sachleistungen

Während die Geldleistungen v.a. dem Einkom-

mensersatz für Zeiten der Erwerbslosigkeit oder

Erwerbsunfähigkeit (Alter, Invalidität, Arbeitslosig-

keit u.a.) bzw. der Abdeckung von zusätzlichen fi-

nanziellen Erfordernissen (Kinder, Pflegebedürf-

tigkeit) dienen, kommt den Sachleistungen die Auf-

gabe zu, für Situationen eines Betreuungsbedarfs

(Krankheit, Pflegebedürftigkeit, außerhäusliche

Betreuung der Kinder u.a.) entsprechende Ange-

bote zur Verfügung zu stellen.

Bei einigen schützenswerten Lebenssituationen

hängt es von den gesellschaftspolitischen Leitbil-

dern ab, ob z.B. die öffentliche Unterstützung für

den Betreuungsbedarf von Kindern oder pflegebe-

dürftigen Personen durch Geldleistungen an die

betroffenen Personen bzw. Haushalte oder durch

öffentliche Zuschüsse der Betreuungseinrich-

tungen abgedeckt werden soll. Meistens handelt

es sich um eine Kombination beider Leistungs-

typen, doch werden in den EU-Staaten unter-

schiedliche Prioritäten gesetzt. Verglichen mit den

nordischen und Benelux-Staaten setzt Österreich

derzeit eher auf direkte Geldleistungen an die Be-

troffenen.

Insgesamt entfallen in Österreich knapp 70% der

Sozialausgaben auf Geldleistungen. Bei einer Be-

trachtung der Sozialsysteme im engeren Sinn (d.h.

ohne Gesundheitsleistungen) entfallen auf Geld-

leistungen 88%.

Arbeitslosigkeit
in Mrd. EUR Veränderung 

von 1995–2006, 
in %1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Arbeitslosengeld 1,00 0,90 0,95 1,12 1,12 1,10 1,14 1,11 11%

Notstandshilfe 0,46 0,54 0,50 0,57 0,66 0,71 0,71 0,70 52%

Sonderunterstützung und 

Übergangsgeld 0,17 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,09 0,11 -35%

Vorzeitige Alterspension bei 

Arbeitslosigkeit 0,18 0,17 0,16 0,16 0,14 0,10 0,06 0,02 -89%

Insolvenz-Ausfallgeld 0,29 0,21 0,20 0,23 0,31 0,26 0,23 0,24 -17%

Aktive und aktivierende 

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen - 

Arbeitsmarktservice (AMS) 0,49 0,78 0,90 1,07 1,37 1,54 1,52 1,74 255%

Arbeitsmarktförderung - 

Ausgleichstaxfonds, 

Behindertenmilliarde 0,05 0,07 0,11 0,11 0,13 0,15 0,15 0,16 –

Sonstige Sozialleistungen1
0,20 0,08 0,07 0,07 0,04 0,04 0,05 0,04 –

Gesamt2 2,83 2,80 2,92 3,37 3,81 3,96 3,94 4,12 46%

Quelle: BMSK, Statistik Austria: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben
1) Sondernotstandshilfe, Kurzarbeitsbeihilfe, Schlechtwetterentschädigung, Arbeitsmarktförderung der Bundesländer und Gebührenbefreiungen
2) ohne Überweisungen zwischen den Sozialschutzsystemen

Anteil der Geldleistungen und 
Sachleistungenan den Sozialausgaben, 2006

in Mrd. EUR

Anteil an den 
Gesamtsozial-

ausgaben

Geldleistungen

Alter 28,18 39,6%

Hinterbliebene 5,26 7,4%

Invalidität 4,62 6,5%

Kinder und Familien 6,03 8,5%

Arbeitslosigkeit 2,22 3,1%

Gesundheit 2,55 3,6%

Sonstige Ausgaben 0,33 0,5%

Geldleistungen gesamt 49,19 69,2%

Sachleistungen

Alter 1,09 1,5%

Hinterbliebene – –

Invalidität 1,20 1,7%

Kinder und Familien 1,39 2,0%

Arbeitslosigkeit1
1,90 2,7%

Gesundheit 15,59 21,9%

Sonstige Ausgaben 0,74 1,0%

Sachleistungen gesamt 21,91 30,8%

Gesamt2 71,10 100,0%

Quelle: Statistik Austria, BMSK: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben
1) Es werden alle aktiven und aktivierenden Maßnahmen des AMS,

des Ausgleichstaxfonds und der "Behindertenmilliarde" angeführt.
Ein Teil dieser Leistungen sind monetäre Transfers, sie sind je-
doch an spezifische arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gekoppelt.

2) Die hier ausgewiesenen Ausgaben sind geringer als die gesamten 
Sozialausgaben. Bestimmte Leistungen werden nicht nach 
Funktionen aufgegliedert.
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Mehr als die Hälfte der Geldleistungen (57%) sind

Altersleistungen, 12% Familientransfers, 10% Hin-

terbliebenenpensionen, 9% Invaliditätsleistungen

für Personen unter 60/65 Jahren, jeweils 5% Geld-

leistungen bei Krankheit (Lohnfortzahlung bei

Krankheit, Krankengeld u.a.) und Arbeitslosen-

transfers sowie weniger als ein Prozent (0,6%)

Leistungen der offenen Sozialhilfe.

Bei den Sachleistungen überwiegen mit 71% die

ambulante und stationäre Krankenversorgung.

Innerhalb der Funktionen kommt dem Anteil der

Sachleistungen eine sehr unterschiedliche Bedeu-

tung zu. Er schwankt zwischen 86% bei den Ge-

sundheitsleistungen und 4% bei den Alters- und

Hinterbliebenenleistungen. Die Anteile der Sach-

leistungen bei den Funktionen Invalidität und Fami-

lie betragen ca. ein Fünftel bzw. ein Sechstel. Wer-

den alle aktivierenden Leistungen (auch die an ar-

beitsmarktpolitische Leistungen geknüpften Geld-

leistungen) bei der Funktion Arbeitslosigkeit zu den

Sachleistungen gezählt, dann beträgt deren Anteil

46%.

Anteil der Sachleistungen an den Gesamtlei-
stungen der jeweiligen Funktion, 2006

Bei den Sozialleistungen für ältere Menschen sind

die öffentlichen Aufwendungen für mobile und sta-

tionäre Dienste im Vergleich zu den Geldleistun-

gen gering. Die Summe der auf ältere Menschen

entfallenden Pflegegelder sind insgesamt deutlich

höher als die öffentlichen Mittel für die stationären

und mobilen Altendienste. Ein Grundsatz der Al-

tenpolitik in Österreich besteht darin, hilfsbedürf-

tigen älteren Menschen durch Bereitstellung von

Transfers die Möglichkeit zu geben, selbst über die

von ihnen als optimal angesehenen Betreuungs-

formen zu entscheiden. Das heißt aber nicht, dass

auf den steigenden Bedarf an Diensten für ältere

Menschen nicht reagiert wurde. Seit 1995 sind die

Aufwendungen für stationäre und mobile Dienste

für ältere Menschen überproportional angestie-

gen.

Die Sachleistungen für Invalidität (Personen unter

60 Jahren) entstammen vor allem der Unfallversi-

cherung und den Leistungen der Länder und Ge-

meinden. Die Sachleistungen der Allgemeinen Un-

fallversicherungsanstalt sind von 1990 bis 2006

unterproportional und die der Länder überproporti-

onal angestiegen.

Der im EU-Vergleich hohe Anteil der Familienleis-

tungen am BIP (siehe Abschnitt 13.7.) ist in den

Geldleistungen (v.a. Familienbeihilfe, Kinderab-

setzbetrag, Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld)

begründet. Der öffentliche Betrag, der für die Erhal-

tung der außerhäuslichen Kinderbetreuung 2006

zur Verfügung stand, entspricht etwa einem Fünftel

der Summe, die für Familienbeihilfen und die Kin-

derabsetzbeträge aufgewendet wird.

Gliederung der Geldleistungen nach 
Leistungstypen
Die Geldleistungen der österreichischen Sozial-

systeme setzen sich aus verschiedenartigen Lei-

stungstypen zusammen:

� Leistungen auf Basis sozialversicherungs-

rechtlicher Grundsätze (z.B. Pensionsversiche-

rung, Arbeitslosenversicherung),

� universelle Leistungen, auf die der gleiche An-

spruch unabhängig von der Erwerbs- und Ein-

kommenssituation besteht (z.B. Familienbei-

hilfe, Kinderbetreuungsgeld, Pflegegeld),

� bedarfsgeprüfte Leistungen mit Einkommens-

anrechnung (z.B. Sozialhilfe, Notstandshilfe,

Ausgleichszulage der Pensionsversicherung),

� Leistungen für bestimmte Berufsgruppen (z.B.

Beamtenpensionen),

� Sondersysteme (z.B. Kriegsopfer),

� arbeitsrechtliche Ansprüche (z.B. Lohnfortzah-

lung im Krankheitsfall),

� nicht obligatorische betriebliche Sozialleistun-

gen (z.B. betriebliche Pensionen).

Die sozialversicherungsrechtlichen Leistungen

dominieren. Sie haben einen Anteil von 55% an

den Geldleistungen, die Beamtenpensionen fol-

gen mit 18%, auf die universellen Leistungen ent-

fallen 14%, die Ansprüche der ArbeitnehmerInnen

auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 4%, die be-

darfsgeprüften Geldleistungen 4% und die Betrieb-

spensionen 3%.

Das stärkste Wachstum gab es von 1995 bis 2006

bei den betrieblichen Pensionen (+103%), gefolgt

von den Sozialversicherungsleistungen (+45%).

Ein durchschnittliches Wachstum erfolgte bei den

Anteil der Sachleistungen 
an den Gesamtleistungen

Alter und Hinterbliebene 4%

Invalidität 21%

Arbeitslosigkeit 46%

Familie 17%

Gesundheit 86%

Quelle: Statistik Austria, BMSK: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben
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universellen Leistungen (+40%). Unterdurch-

schnittlich stiegen bedarfsgeprüfte Leistungen

(+29%), auch wenn die diesbezüglichen Leistun-

gen der Länder und Gemeinden überproportional

angestiegen sind. Absolute Ausgabenrückgänge

gab es bei den Sozialentschädigungssystemen

(v.a. Kriegsopferversorgung).

Insgesamt stiegen von 1995 bis 2006 die Geldleis-

tungen (+40%) langsamer als die Sachleistungen

(+55%) an.

Geldleistungen nach Leistungstypen
in Mrd. EUR Veränderung von 1995 

bis 2006, in %1995 2006

Sozialversicherungsrechtliche Leistungen

Pensionen der gesetzl. Pensionsversicherung1 15,93 24,05 51%

Geldleistungen der Krankenversicherung 0,69 0,75 9%

Geldleistungen der Unfallversicherung 0,41 0,58 41%

Geldleistungen der Arbeitslosenversicherung1 1,96 2,12 8%

Universelle Leistungen

FLAF-Leistungen, Kinderabsetzbetrag1 3,53 5,33 51%

Pflegegeld 1,64 1,90 16%

Bedarfsgeprüfte Leistungen

Pensionsversicherung 0,81 0,85 5%

Arbeitslosenversicherung 0,55 0,70 27%

Länder und Gemeinden 0,13 0,33 154%

Stipendien 0,14 0,22 57%

Beamtenpensionen 6,61 9,05 37%

Sozialentschädigungssysteme 0,45 0,25 -46%

Arbeitsrechtliche Ansprüche (Lohnfortzahlung) 1,91 2,10 10%

Nicht obligatorische betriebliche Sozialleistungen

(Betriebspensionen)

0,68 1,38 103%

Andere Geldleistungen2 0,37 0,53 –

Gesamt 35,81 50,14 40%

Quelle: Statistik Austria, BMSK: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben

1) alle nicht bedarfsgeprüften Geldleistungen
2) v.a. Insolvenzfonds, nicht bedarfsgeprüfte Geldleistungen der Länder, Schlechtwetterentschädigung, Nationalfonds

Entwicklung der Sozialausgaben der größten institutionellen Träger, 1995 und 2006
in Mrd. EUR Veränderung 1995/2006, 

in %1995 2006

Gesetzliche Pensionsversicherung 18,5 27,4 48%

Pensionen. Öffentliche Rechtsträger 6,8 9,4 38%

Arbeitslosenversicherung 3,8 4,9 29%

Familienlastenausgleichsfonds 3,6 4,9 36%

Gesetzliche Krankenversicherung 7,9 11,8 49%

Gesundheit-Gebietskörperschaften 1
5,9 8,7 47%

Gesamt 2 55,18 82,7 46%

Quelle: Statistik Austria, BMSK: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben

1) Es werden die Gesundheitsausgaben der 3 Träger (Bund, Länder, Gemeinden) in ihrer Gesamtheit dargestellt
2) Inkl. umgeleiteter Sozialbeiträge und Übertragungen an andere Systeme und inkl. der Ausgaben der 22 anderen in der Tabelle nicht erwähnten 

kleineren institutionellen Träger
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13.3.3. Sozialausgaben nach 
institutionellen Trägern

In den bisherigen Abschnitten wurden die Sozial-

ausgaben vom Blickwinkel der Leistungen, die den

BezieherInnen zugute kommen, betrachtet. Bei ei-

ner solchen Darstellungsweise ist es sinnvoll, die

Sozialausgaben um intergovernmentale Transfers

zu bereinigen, um so Doppelzählungen zu verhin-

dern.

2006 gab es – durch ESSOSS erfasste – intergo-

vernmentale Transfers zwischen den Sozialsyste-

men in der Höhe von über 9 Mrd. EUR. Cirka 3,6

Mrd. EUR wurden von bestimmten institutionellen

Trägern (Pensionsversicherung 1,1 Mrd. EUR, Ar-

beitslosenversicherung 1,1 Mrd. EUR, Familien-

lastenausgleichsfonds 0,8 Mrd. EUR) in Form von

Beitragszahlungen für ihre Leistungsbeziehe-

rInnen an andere Träger (v.a. PV und KV) überwie-

sen. ESSOSS bezeichnet diese Zahlungsströme

als „Umgeleitete Sozialbeiträge zwischen den Sys-

temen“. Außerdem erfolgen Zahlungen v.a. zwi-

schen den Gesundheitsakteuren (KV, Bund, Län-

der, Gemeinden), weiters zwischen Arbeitslosen-

versicherung und Pensionsversicherung und zwi-

schen Ländern und Gemeinden (Sozialhilfe). Die-

se „Übertragungen an andere Systeme“ machten

2006 5,8 Mrd. EUR aus.

Die Tabelle auf Seite 166 (unten) stellt die Auf-

wandsentwicklung der größten institutionellen Trä-

ger inklusive der intergovernmentalen Transfers

dar.

Über 80% der Sozialleistungen entfallen auf die in

der Tabelle angeführten institutionellen Träger:

Pensionsversicherung, Krankenversicherung, Pen-

sionen der öffentlichen Rechtsträger, Arbeitslosen-

versicherung, Familienlastenausgleichsfonds und

Bund, die Länder und Gemeinden als Gesundheits-

akteure (v.a. Finanziers der Krankenanstalten).

Zwischen 1995 und 2006 gab es in der Kranken-

versicherung und in der gesetzlichen Pensionsver-

sicherung (geringfügig) überdurchschnittliche und

Gliederung der Sozialleistungen nach Finanzierungsquellen, 2006
Anteil 

ArbeitgeberInnen-
beiträge, in %

Anteil
Versicherte, in %

Anteil Bundes-, 
Landes- und 

Gemeindemittel, in %
andere 

Einnahmen1, in %

ausschließlich aus Budgetmittel

Versorgungsgesetze 100

Pflegegeld 100

Kinderabsetzbetrag 100

Gesundheitsleistungen (exkl. 

Krankenversicherung) 100

Wohngelder 100

Sozialleistungen der Länder und 

Gemeinden2
100

Gebührenbefreiungen 100

Stipendien 100

zu mindestens zwei Drittel aus ArbeitgeberInnenmitteln

Insolvenzausfallgeldfonds 100

Lohnfortzahlung bei Krankheit 100

Betriebspensionen 97 3

Unfallversicherung 94 2 4

Familienlastenausgleichsfonds 84 16

zu mindestens zwei Drittel aus Arbeitgeber- und ArbeitnehmerInnenmitteln

Arbeitslosenversicherung 45 45 10

Pensionsversicherung 36 35 22 7

Krankenversicherung 27 47 26

BeamtInnenpensionen3
30 25 45

Quelle: Statistik Austria, BMSK: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben

1) Vor allem intergovernmentale Transfers, Rücklagenauflösungen, Rückzahlungen
2) Die privaten Zuzahlungen und Kostenbeteiligungen werden laut ESSOSS nicht erfasst
3) Bei den BeamtInnenpensionen wird ein impliziter Beitragssatz des staatlichen Arbeitgebers in der Höhe von dem der ArbeitgeberInnen in der 

Privatwirtschaft angenommen
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beim Familienlastenausgleichsfonds, den Pensi-

onen der öffentlichen Rechtsträger und der Ar-

beitslosenversicherung unterdurchschnittliche

Ausgabensteigerungen.

13.3.4. Sozialausgaben nach 
Finanzierungsquellen

Bei einer Gesamtbetrachtung aller Sozialsysteme

werden 2006 38% durch ArbeitgeberInnenbeiträ-

ge (inkl. der tatsächlichen und unterstellten Sozial-

beiträge der Gebietskörperschaften als Arbeitge-

berInnen), 33% durch Budgetmittel der Gebiets-

körperschaften und 27% durch Versichertenbeiträ-

ge finanziert4.

Die Finanzierungsstruktur blieb seit 1995 weitge-

hend unverändert.

In der Tabelle auf Seite 167 (oben) werden die grö-

ßeren Sozialsysteme (jährliche Ausgaben von

mehr als 100 Mio. EUR im Jahr 2006) nach ihren Fi-

nanzierungsquellen gruppiert.

13.4. Aufteilung der Sozialausgaben nach dem Geschlecht

Da Sozialleistungen in bestimmten Lebenssituati-

onen unentbehrlich für gesellschaftliche Teilhabe

sind, wird im Folgenden im Zusammenhang mit

dem gesellschaftspolitischen Ziel, faire Teilhabe-

chancen zwischen den Geschlechtern zu schaffen,

versucht, eine geschlechtsspezifische Aufteilung

der gegenwärtigen Sozialausgaben vorzuneh-

men5.

Der Anteil der Geschlechter an den Ausgaben

hängt von der Zahl der auf sie entfallenden Leistun-

gen und den jeweiligen durchschnittlichen individu-

ellen Leistungshöhen ab.

Je nach Leistungssystemen gibt es unterschied-

liche Voraussetzungen für den Zugang zu den

Leistungen und die Bemessung der Leistungshö-

hen. Für einen Teil der Leistungen ist die Erwerbs-

karriere ausschlaggebend (z.B. Pensionen, Ar-

beitslosenleistungen), während bei Leistungen mit

einer universellen Ausrichtung der Zugang zur

Leistung und die Leistungshöhe ausschließlich da-

von abhängen, ob eine schützenswerte Lebenssi-

tuation vorliegt (Krankheit, Pflege, Kleinkindbe-

treuung).

Bei den Sozialleistungen, die an das Erwerbsleben

gekoppelt sind, führt die frühere (oder gegenwär-

tig) unterschiedliche Verankerung von Männern

und Frauen im Erwerbsleben zu deutlich unter-

schiedlichen Sozialleistungen.

Die höhere Lebenserwartung der Frauen hat trotz

einer generell geringeren Erwerbseinbindung eine

höhere Zahl an Bezieherinnen von Direktpensi-

onen (Alters- und Invaliditätspensionen) in der ge-

setzlichen Pensionsversicherung zur Folge. Die

niedrigere durchschnittliche Direktpension der

Frauen (60% von der der Männer) ergibt aber den-

noch für Frauen ein wesentlich geringeres Ge-

samtvolumen an Direktpensionen (8,44 Mrd. EUR

für 831.000 Frauenpensionen und 12,50 Mrd. EUR

für 742.000 Männerpensionen). Werden die Hin-

terbliebenenpensionen hinzugerechnet, die über-

wiegend auf Frauen entfallen, verringert sich je-

doch spürbar der Unterschied. Die Gesamthöhe al-

ler an Frauen ausbezahlten Pensionen in der ge-

setzlichen Pensionsversicherung beträgt 12,18

Mrd. EUR. Für die Pensionen der Männer werden

insgesamt 12,74 Mrd. EUR aufgewendet.

Die durchschnittliche Pension einer Beamtin be-

trägt 80% von der eines männlichen Beamten. Da

zusätzlich weniger Frauen als Männer Beamten-

pensionen erhalten, liegt ihr Anteil an den Gesamt-

ausgaben für BeamtInnenpensionen bei 38%.

4. Privatzahlungen der Bevölkerung wie z.B. private Vorsorge, Rezeptgebühr, Kostenbeteiligungen etc. werden im Sinne von ESSOSS
nicht bei den Sozialausgaben berücksichtigt.

Sozialausgaben nach Finanzierungsquellen
1995, in % 2006, in %

Sozialbeiträge privater 

Unternehmen
33 32

Sozialbeiträge des Staates als 

Arbeitgeber1 6 6

ArbeitnehmerInnenbeiträge 22 22

Selbstständigenbeiträge 2 3

PensionistInnenbeiträge 2 2

Budgetmittel der 

Gebietskörperschaften
34 33

andere Einnahmen 1 1

100% 100%

Quelle: Statistik Austria, BMSK: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben

1) inkl. „unterstellte“ Sozialbeiträge des Staates: es wird unterstellt,
dass der Staat einen gleich hohen Beitragssatz wie private
ArbeitgeberInnen für die Pensionsvorsorge der BeamtInnen
aufwendet.

5. Ein Teil der Sozialausgaben (u.a. die nicht gesundheitsbezogenen Sachleistungen) sind aufgrund der Datenlage nicht nach Geschlecht aufschlüs-
selbar. Bei einigen Geldleistungen erscheint eine geschlechtsspezifische Aufteilung nicht sinnvoll. Das gilt vor allem für die auf die Kinder abge-
stellten Sozialtransfers. Insgesamt werden in diesem Beitrag ca. drei Viertel der Sozialausgaben (55 Mrd. EUR) nach den Geschlechtern aufgeteilt.
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In der Arbeitslosenversicherung ist die gesamte an

Männer ausbezahlte Leistungssumme fast doppelt

so hoch wie die für Frauen, obwohl die Arbeitslo-

senquote der Frauen 2006 mit 5,2% um einen hal-

ben Prozentpunkt höher war als die der Männer.

Ursachen für die geringere auf Frauen entfallende

Summe an Arbeitslosenleistungen sind die gerin-

gere Gesamtzahl an weiblichen Arbeitslosen (auf-

grund der niedrigeren Erwerbseinbindung) und die

mit den niedrigeren Löhnen einhergehenden nied-

rigeren Pro-Kopf-Arbeitslosengeld- und Not-

standshilfeleistungen. Die durchschnittliche Ar-

beitslosengeld- und Notstandshilfeleistung der

Frauen beträgt 80% von der der Männer.

Bei den Geldleistungen der Unfallversicherung be-

trägt die an Frauen ausbezahlte Gesamtsumme

weniger als die Hälfte als die auf Männer entfallende

Gesamtleistung. Ausschlaggebend für diesen Un-

terschied ist die wesentlich niedrigere Zahl an Leis-

tungsbezieherinnen, während die durchschnittliche

Rentenhöhe nur geringfügig niedriger ist.

Resümierend lässt sich für die an das Erwerbsle-

ben gekoppelten Leistungssysteme sagen, dass

die schlechteren beruflichen Chancen der Frauen

sowohl deutlich niedrigere individuelle Leistungen

als auch einen geringeren Anteil der Frauen am ge-

samten Leistungsaufwand zur Folge haben.

Geschlechtsspezifische Aufteilung der Sozialtransfers und Gesundheitsausgaben, 2006
FRAUEN MÄNNER

Zahl der Be-
zieherinnen 
in Tausen

monatliche 
Durchschnitts-
leistung in 

EUR

jährlicher 
Gesamtauf-

wand in Mrd. 
EUR

Zahl der 
Bezieher in 

Tausend

monatliche 
Durchschnitts-
leistung in 

EUR

jährlicher 
Gesamtauf-

wand in Mrd. 
EUR

Gesetzliche 

Pensionsversicherung1 -

Gesamt 1.287 676 12,18 807 1.128 12,74

Alterspensionen 656 768 7,05 488 1.296 8,85

Invaliditätspensionen 175 567 1,39 254 1.026 3,65

Hinterbliebenenpensionen 456 586 3,74 65 267 0,24

Pensionen für BeamtInnen2 95 2.025 2,69 125 2.535 4,44

Arbeitslosenleistungen3 -

Gesamt 87 584 0,61 125 733 1,10

 Arbeitslosengeld 50 654 0,39 71 812 0,69

 Notstandshilfe 37 499 0,22 54 630 0,41

Kinderbetreuungsgeld3 158 436 0,83 6 436 0,03

Zuschuss zum 

Kinderbetreuungsgeld3 32 181 0,07 2 181           –

Unterhaltsvorschuss3 38 196 0,09 5 196 0,01

Versehrten- und Unfallrenten 

der UV1 34 305 0,15 73 319 0,33

Pflegegeld von Bund und 

Ländern3 265 415 1,32 128 436 0,67

Sozialtransfers gesamt 17,94 19,32

Gesundheitsausgaben 0 – 19 

Jahre 877 74 0,78 922 79 0,87

Gesundheitsausgaben 20 – 64 

Jahre 2.553 151 4,64 2.550 130 3,98

Gesundheitsausgaben 65 - 79 

Jahre 564 361 2,45 452 404 2,19

Gesundheitsausgaben 80 Jahre 261 499 1,56 106 560 0,71

Gesundheitsausgaben3,4

gesamt 4.255 185 9,43 4.030 160 7,74

Sozialtransfers und 
Gesundheitsausgaben - Gesamt 27,37 27,07

Quellen: BMSK, Statistik Austria, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, BMWA;
Riedel M, Röhrling G.: Altersprofile der öffentlichen Gesundheitsausgaben, Wien 2008

(Berechnungen des Institutes für höhere Studien im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend)

1) Leistung 14 x jährlich inkl. Zulagen und Zuschüsse.
2) Lohnsteuerstatistik 2006: die der Lohnsteuerstatistik entnommenen BezieherInnenzahlen unterschätzen die tatsächliche Zahl um ca. ein Viertel
3) Leistung 12 x jährlich.
4) Alters- und geschlechtsspezifische Aufteilung, entnommen einer im Auftrag des BMGFJ durchgeführten Studie des IHS; Wien 2008
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Die im Folgenden erwähnten Leistungen sind uni-

versell ausgerichtet, d.h. jede Person, die sich in ei-

ner schützenswerten Lage befindet, hat unabhän-

gig von der Erwerbs- und Einkommenssituation An-

spruch auf in der Regel gleich hohe Leistungen. Die

universellen Transfers sind v.a. familien-, pflege-

und gesundheitsbezogene Leistungen. Bei den

universellen Leistungen entfällt auf die Frauen we-

gen der gleichen Höhe der Leistungen, der höheren

Zahl der Bezieherinnen (höhere Lebenserwartung)

und der vorherrschenden geschlechtsspezifischen

Arbeitsteilung bei den innerfamiliären Betreuungs-

tätigkeiten (Kinderbetreuungsgeld) insgesamt ein

deutlich höheres Leistungsvolumen.

Bei den gesundheitsbezogenen Leistungen macht

sich vor allem die wesentlich höhere Zahl der über

65-jährigen Frauen bemerkbar. Eine Untersu-

chung des Instituts für Höhere Studien von 2008

über altersspezifische Gesundheitskosten ergibt,

dass aufgrund der unterschiedlichen Lebenser-

wartung für die Frauen insgesamt um 22% mehr an

Gesundheitsleistungen aufgewendet wird als für

die Männer. Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ge-

sundheitsleistungen für Frauen (insgesamt 185

EUR) sind aber nur unwesentlich höher als die der

Männer (160 EUR).

Auf 3,38 Mio. Frauen (19+) entfallen Sozialtrans-

fers (ohne Gesundheitsleistungen) von insgesamt

17,9 Mrd. EUR. Das heißt im Durchschnitt erhielt

eine über 19-jährige Frau im Jahr 2006 Sozial-

transfers in der Gesamthöhe von ca. 5.300 EUR.

Die geringere Gesamtzahl der über 19-jährigen

Männer (3,11 Mio.) kann insgesamt dennoch ein

höheres Volumen an Sozialtransfers (19,3 Mrd.

EUR) als Frauen lukrieren. Dies entspricht einer

um ein Sechstel höheren durchschnittlichen Pro-

Kopf-Leistung (6.200 EUR) als die der Frauen.

Werden die Gesundheitsleistungen mitbetrachtet,

ändert sich kaum etwas an den geschlechtsspezi-

fischen Unterschieden bei den durchschnittlichen

Pro-Kopf-Leistungen. Aufgrund der deutlich hö-

heren Zahl an älteren Frauen übersteigt jedoch der

auf alle Frauen entfallende Gesamtbetrag an Sozi-

altransfers und Gesundheitsleistungen (27,4 Mrd.

EUR) geringfügig die Summe der Leistungen, die

auf Männer entfällt (27,1 Mrd. EUR).

13.5. Bestimmende Faktoren für die Entwicklung der Sozialausgaben und 
der Sozialquote

13.5.1. Demografie
Da die Sozialausgaben für ältere Personen we-

sentlich höher sind als für jüngeren Menschen,

spielt die Veränderung der Altersstruktur eine we-

sentliche Rolle für die Dynamik der Sozialausga-

ben. Seit 1995 ist der Anteil der jungen Menschen

um 2 Prozentpunkte gefallen und der der über 65-

Jährigen um 2 Prozentpunkte gestiegen. Der Anteil

der Personen im Erwerbsalter ist gleich geblieben.

Würde die Bevölkerung 2006 dieselbe Altersstruk-

tur wie 1995 haben, dann hätte dies – auf Grundla-

ge der altersspezifischen Sozialaufwendungen

des Jahres 2006 – zu einer Reduktion der Sozial-

quote von 28,5% auf 26,3% geführt. D.h. ohne Al-

terung der Gesellschaft hätten die seit Mitte der

90er Jahre verstärkt getroffenen Konsolidierungs-

maßnahmen im Sozialbereich (siehe Abschnitt

13.5.3.) einen deutlichen Rückgang der Sozialquo-

te zur Folge gehabt.

13.5.2. Wirtschaftliche Entwicklung
Der oft in der Theorie argumentierte antizyklische

Zusammenhang von wirtschaftlicher Entwicklung

und Entwicklung der Sozialausgaben trifft für die

Zeit von 1990 bis 1999 nicht zu. Es war nicht die Re-

gel, dass in Jahren höheren Wirtschaftswachs-

tums die Sozialausgaben unter der Rate des Wirt-

schaftswachstums und in Jahren schwachen Wirt-

schaftswachstums über der Rate des Wirtschafts-

wachstums gewachsen sind. Während der 90er

Jahre wuchs die Wirtschaft 6 Jahre um mehr als

real 2%. In 4 dieser 6 Jahre mit überdurchschnitt-

lichem BIP-Wachstum war das Wachstum der So-

zialausgaben dennoch höher als das der Wirt-

schaft. In 2 der 3 Jahre mit einem Wirtschafts-

wachstum unter 2% lagen die Steigerungsraten

der Sozialausgaben entgegen der Theorie der an-

tizyklischen Entwicklung der Sozialausgaben un-

ter den Raten der schwachen wirtschaftlichen Ent-

wicklung.

Die wesentliche Ursache für diesen eher zy-

klischen Verlauf der Sozialausgaben in den 90er

Jahren liegt darin, dass Leistungsverbesserungen

v.a. in Boomjahren (Anfang der 90er Jahre) und

Konsolidierungsmaßnahmen v.a. in Zeiten schwä-

cheren Wachstums (Mitte 90er Jahre) gesetzt wur-

den.
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Von 2000 bis 2006 ist jedoch eine antizyklische

Entwicklung der Sozialausgaben zu beobachten.

Trotz Konsolidierungsmaßnahmen im Sozialbe-

reich (v.a. bei den jährlichen Anpassungen der

Leistungshöhen) liegt von 2001 bis 2003 das

Wachstum der Sozialausgaben vor allem wegen

der steigenden Zahl der BezieherInnen über den

deutlich abgeschwächten Wachstumsraten der

Wirtschaft. Die Sozialquote stieg von 28,8% im

Jahr 2001 auf 29,7% im Jahr 2003.

Von 2004 bis 2006 gab es wieder steigende BIP-

Wachstumsraten (jährlich über 2%) und der An-

stieg der Sozialausgaben lag unter den BIP-

Wachstumsraten. Dadurch verringerte sich die So-

zialquote wiederum auf 28,5% im Jahr 2006.

13.5.3. Pro-Kopf-Sozialleistungen und 
Zahl der Leistungsbeziehenden

Die Ausgabenentwicklung der Sozialleistungssys-

teme hängt von der sich verändernden Zahl der Be-

zieherInnen und der Höhe der Pro-Kopf-Leistun-

gen ab. Insbesondere die wirtschaftliche und de-

mografische Entwicklung (aber auch politische

Maßnahmen) sind die bestimmenden Faktoren für

die Zahl der LeistungsbezieherInnen und v.a. poli-

tische Maßnahmen (aber auch Reifungsprozesse

innerhalb bestimmter Sozialleistungssysteme)

sind verantwortlich für die Entwicklung der Höhe

der Pro-Kopf-Leistungen.

In der folgenden Tabelle wird die Ausgabenent-

wicklung bei bestimmten Sozialleistungen in einen

Zusammenhang mit der Entwicklung der Pro-Kopf-

Leistungen, den jährlichen Anpassungen und der

Zahl der LeistungsbezieherInnen gebracht.

Die staffelwirksamen Anpassungen der Pensionen

waren mit 14% deutlich unter der Preisentwicklung

von 20,2% im Zeitraum 1995 bis 2006. Der höhere

Anstieg der Pro-Kopf-Pensionen zwischen 25%

und 32% ist v.a. auf Struktureffekte zurückzufüh-

ren: Die Pensionen der in diesem Zeitraum neu in

den Ruhestand übergetretenen PensionistInnen

sind deutlich höher als die Pensionen der aus dem

Pensionsstand ausgeschiedenen verstorbenen

PensionistInnen. Der über dem BIP-Wachstum lie-

gende Anstieg der Pensionsaufwendungen für Al-

terspensionistInnen hängt neben den Strukturef-

fekten vor allem mit der steigenden BezieherInnen-

zahl zusammen (+25%).

Bei der Zahl der InvaliditätspensionistInnen gab es

– trotz der Abschaffung der vorzeitigen Alterspen-

sion wegen geminderter Arbeitsfähigkeit und des

damit einhergehenden stärkeren potentiellen

Drucks auf die Zahl der Invaliditätspensionen – ei-

nen wesentlich geringeren Anstieg der BezieherIn-

nenzahl als bei den Alterspensionen. Bei den Hin-

terbliebenenpensionen war der Ausgabenanstieg

aufgrund der zurückgehenden Zahl der Beziehe-

rInnen noch deutlich geringer.

Die Ausgaben der Beamtenpensionen stiegen

langsamer an als die der Gesamtsozialausgaben,

obwohl die Zahl der BezieherInnen um 10% zu-

nahm. Die niedrigen jährlichen Anpassungen sind

dafür verantwortlich.

Entwicklung von Pro-Kopf-Sozialleistungen und der Zahl der LeistungsbezieherInnen 
von 1995  –  2006

Anstieg der Pro-
Kopf-Leistung, 

in %

Anstieg der 
jährlichen 

Anpassung1, in %

Entwicklung der 
BezieherInnenzahl, 

in %
Anstieg der 

Ausgaben, in %

PV-Alterspensionen2
27 14 25 59

PV-Invaliditätspensionen3
32 14 8 43

PV-Hinterbliebenenpensionen4
25 14 -2 23

BeamtInnenpensionen gesamt 25 12 10 37

Familienbeihilfen, Kinderabsetzbetrag5
30 -4 28

Arbeitslosengeld 7 4 11

Notstandshilfe 11 37 52

Quellen: BMSK; BMWA; Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger; BMGFJ; Lohnsteuerstatistik

1) nur die staffelwirksamen Anpassungen, ohne nichtstaffelwirksame Einmalzahlungen
2) inkl. aller vorzeitigen Alterspensionen
3) exkl. der vorzeitigen AP wegen geminderter Erwerbsfähigkeit
4) Witwer(n)- und Waisenpensionen
5) Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag werden summiert. Die BezieherInnenzahl wird aufgrund der Entwicklung der Wohnbevölkerung unter 

19 Jahre im Zeitraum 1995-2006 geschätzt
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Der demografisch bedingte Rückgang der Bezie-

herInnenzahlen von Familienbeihilfen (plus Kin-

derabsetzbetrag) führte trotz einer 30%-igen Erhö-

hung der Pro-Kopf-Leistung zu einer deutlich unter

dem generellen Anstieg der Sozialausgaben lie-

genden Entwicklung der Ausgaben für Familien-

transfers.

Im Rahmen der Arbeitslosenversicherung blieb

von 1995 bis 2006 die Steigerung der Pro-Kopf-

Leistungen deutlich unter der Inflationsrate. Da die

Zahl der NotstandshilfebezieherInnen um mehr als

ein Drittel angestiegen ist, ist der Aufwand für die

Notstandshilfe dennoch überproportional ange-

stiegen. Beim Arbeitslosengeld war ein stark unter-

durchschnittliches Ansteigen der Ausgaben zu ver-

zeichnen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die

Ausgaben für Sozialtransfers von 1995 bis 2006 ei-

nerseits durch leistungsdämpfende Maßnahmen

(v.a. die niedrigen jährlichen Anpassungen der in-

dividuellen Pensionshöhen) und durch stagnieren-

de Löhne (mit den entsprechenden Folgen für die

Höhe der ALV-Leistungen) und andererseits aber

auch durch Ausgaben erhöhende Entwicklungen

(Ansteigen der BezieherInnenzahlen in der PV und

in der ALV) bestimmt wurde.

13.6. Altersspezifische Sozialausgaben, Szenario 2030

Werden die Sozialausgaben bestimmten Alters-

gruppen zugeordnet, können Szenarien über er-

wartbare Wirkungen der demografischen Entwick-

lung auf die wohlfahrtsstaatlichen Finanzierungs-

erfordernisse erstellt werden.

Die im Folgenden vorgenommene Aufteilung der

Sozialausgaben auf Altersgruppen beruht zum Teil

auf den existierenden Altersgliederungen der Leis-

tungsbezieherInnen in Administrativstatistiken,

zum Teil lassen sich auf Grund der Natur der Leis-

tungen relativ präzise altersspezifische Zuord-

nungen durchführen. Für die altersmäßige Auftei-

lung der Gesundheitsleistungen wird auf eine Stu-

die im Auftrag des Gesundheitsressorts Bezug ge-

nommen.

Die durchschnittlichen jährlichen Sozialausgaben

für eine Person in Österreich betragen im Jahr

2006 ca. 8.500 EUR. Auf ein Kind bzw. einen Ju-

gendlichen entfällt ein durchschnittlicher Betrag

von jährlich ca. 4.500 EUR, auf eine Person im er-

werbsfähigen Alter von ca. 4.600 EUR und auf ei-

nen älteren Menschen von ca. 28.100 EUR.

Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben für

eine ältere Person entsprechen etwa dem sechsfa-

chen Betrag, der für Personen unter 65 Jahren auf-

gewendet wird.

Altersspezifische Pro-Kopf-Sozialausgaben 2006, in EUR

0–19 Jahre 20–64 Jahre 65+ Jahre Gesamt

Alter1
– 435 19.573 3.535

Invalidität2
– 1.141 – 703

Hinterbliebene3
29 175 3.120 635

Gesundheit4
914 1.691 5.007 2.073

Arbeitsmarkt5
229 727 – 497

Familienleistungen6
3.311 288 – 896

sonstige Leistungen7
– 108 398 133

Pro-Kopf-Ausgaben insgesamt, in EUR 4.483 4.565 28.098 8.472

Ausgaben gesamt 8 Mrd. EUR 24 Mrd. EUR 39 Mrd. EUR 70 Mrd. EUR

Quelle: Statistik Austria, BMSK: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben
1) mit Ausnahme der vorzeitigen Alterspensionen werden alle Aufwendungen der Funktion Alter der 65+ Gruppe zugeordnet
2) alle Aufwendungen der Funktion Invalidität werden den 20 bis 60/64-Jährigen zugeordnet
3) 1% der Aufwendungen für Hinterbliebenenpensionen werden den bis 19-Jährigen, 17% den 20 bis 64-Jährigen und 82% den über 60/65-

Jährigen zugeordnet
4) Aufteilung nach Altersgruppen gemäß einer vom BMGFJ beauftragten Studie an das IHS, Wien 2008: Riedel M., Röhrling G: Altersprofile der 

öffentlichen Gesundheitsausgaben
5) 10% der Funktion Arbeitslosigkeit werden den bis 19-Jährigen zugeordnet
6) Alle Familienleistungen - abgesehen vom Kinderbetreuungsgeld und Wochengeld und die Hälfte der Stipendien - werden den bis 19-Jährigen 

zugeordnet
7) u.a. Wohngelder, Sozialhilfe, Flüchtlingsbetreuung. Jeweils die Hälfte wird den 20 bis 60/64-Jährigen und den   65+ Jährigen zugeordnet
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Wirkung der demografischen Entwicklung 
auf die Sozialausgaben
Da die Pro-Kopf-Sozialausgaben für ältere Men-

schen wesentlich höher sind als die für Kinder und

Jugendliche sowie für Personen im erwerbsfä-

higen Alter, hat die Alterung der Bevölkerung Aus-

wirkungen auf die Entwicklung der Sozialausga-

ben. Bereits von 1995 bis 2006 gab es in der Bevöl-

kerung Anteilsverschiebungen von den unter 64-

Jährigen zu den älteren Menschen, die sich 2030

noch wesentlich stärker fortsetzen werden.

Die Zahl der über 65-Jährigen wird sich aufgrund

der aktuellen Prognose von Statistik Austria bis

2030 um mehr als die Hälfte (+56%) erhöhen und

ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung wird von ca.

17% auf 24% ansteigen.

Unter Zuhilfenahme der dargestellten altersspezi-

fischen Unterschiede bei den Pro-Kopf-Sozialaus-

gaben werden im Folgenden die Sozialausgaben

von 2006 auf Basis der prognostizierten Alters-

struktur von 2030 dargestellt. Damit soll der poten-

tielle Einfluss der demografischen Entwicklung auf

die Sozialausgaben dargestellt werden. 

Gäbe es bereits im Jahr 2006 die erwartete Bevöl-

kerungszahl und Altersstruktur von 2030 und wird

von den altersspezifischen Pro-Kopf-Ausgaben

des Jahres 2006 ausgegangen, so würden sich die

Sozialausgaben um mehr als ein Viertel auf 92

Mrd. erhöhen. Gemessen am BIP von 2006 würde

sich die Sozialquote von 28,5% auf 35,6% erhö-

hen.

Die demografische Entwicklung ist jedoch nur ein

Faktor für die Abschätzung der Sozialquote. Poli-

tische Eingriffe in das Sozialwesen (Leistungsver-

besserungen und Leistungseinschränkungen) und

vor allem das Ausmaß des Wirtschaftswachstums

sind weitere wesentliche Bestimmungsgrößen. Es

ist davon auszugehen, dass die BIP-Wachstums-

raten auf längere Sicht deutlich über den vorhin er-

wähnten demografisch bedingten jährlichen Zu-

satzkosten für die Sozialsysteme liegen werden.

Die Alterung ist ein kontinuierlicher Prozess. Jedes

Jahr müssten jeweils weniger als ein Prozent des

BIP (0,9 Prozent) ausschließlich für die Bedeckung

der alterungsbedingten Mehraufwendungen ver-

anschlagt werden. In EU-Szenarien wird trotz des

kurzfristigen Konjunktureinbruchs ab dem 3. Quar-

tal 2008 von langfristig jährlichen BIP-Wachstums-

raten ausgegangen, die jedenfalls um einiges dar-

über liegen: ca. 1,5% bis 2%.

Im Folgenden werden Annahmen zur wirtschaft-

lichen Entwicklung und zum nicht demografiebe-

dingten Wachstum der Sozialausgaben (= die über

die demografiebedingten Mehrkosten hinausge-

henden Mehrausgaben der Sozialausgaben) ge-

troffen und die Auswirkungen  auf die Sozialquote

dargestellt. D.h., es wird bei diesen Szenarios an-

genommen, dass eine öffentliche Finanzierung der

alterungsbedingten Mehraufwendungen für Sozi-

ales und Gesundheit jedenfalls erfolgt und dass

darüber hinaus die öffentlichen Sozialleistungen

für die gesamte Bevölkerung in einer gewissen Re-

lation zum BIP-Wachstum ansteigen werden.

Steigen die Sozialausgaben zusätzlich zum demo-

grafiebedingten Mehraufwand im selben Ausmaß

wie das BIP, dann wird die Sozialquote 2030 35,6%

betragen. Wird davon ausgegangen, dass die de-

mografiebedingten Mehrausgaben voll abgedeckt

werden und die darüber hinausgehenden Sozial-

ausgaben geringfügig langsamer als das BIP stei-

gen, so wird sich jedoch die Sozialquote innerhalb

einer Generation trotz des demografischen Mehr-

aufwandes gegenüber von heute nur in einem

deutlich geringeren Ausmaß erhöhen.

Ein solides Wirtschaftswachstum stellt die ent-

scheidende Größe für die Sicherung des Wohl-

fahrtsstaates dar. Entscheidende Faktoren für ein

entsprechendes Wirtschaftswachstum sind eine

Altersstruktur der Bevölkerung, 1995 – 2030

1995 2006 2030
Veränderung von

2006–2030

Zahl in 
Tausend Anteil

Zahl in 
Tausend Anteil

Zahl in 
Tausend Anteil

Zahl in 
Tausend in %

0–19 Jahre 1.873 24% 1.797 22% 1.675 19% –122 –7%

20–64 Jahre 4.872 61% 5.102 61% 5.145 57% +43 +1%

65+ 1.202 15% 1.382 17% 2.157 24% +775 +56%

Gesamt 7.948 100% 8.282 100% 8.977 100% +695 +8%

Quelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes, Stand: Juni 2008
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weitere Erhöhung der Beschäftigungsquote v.a.

der Frauen und älterer Personen im erwerbsfä-

higen Alter und Produktivitätssteigerungen v.a.

durch mehr Investitionen beim Humankapital.

Gelingt es z.B. in den nächsten Jahrzehnten ein

Wirtschaftswachstum von jährlich durchschnittlich

2% zu erzielen – in den letzten 30 Jahren war das

durchschnittliche jährliche Wachstum höher –

dann wird die Sozialquote trotz der demografiebe-

dingten Mehraufwendungen und einer darüber hin-

ausgehenden Steigerung der Sozialausgaben von

z.B. jährlich 1,5% innerhalb einer Generation bis

2030 von 28,5% in moderater Form auf 31,6% an-

steigen (Schweden und Frankreich haben heute

schon Sozialquoten in dieser Größenordnung).

Wie im Abschnitt 13.1. erwähnt, hat sich das jähr-

liche Wachstum der Sozialausgaben gegenüber

den früheren Jahrzehnten seit 1995 deutlich abge-

flacht. Nach Abzug der Demografiekomponente

betrug dieses Wachstum jährlich ca. 1,5%. Wird

dieses Tempo bis 2030 beibehalten, ist in den kom-

menden 20 bis 25 Jahren die Finanzierung der So-

zial- und Gesundheitsausgaben keinesfalls ge-

fährdet.

Bei einer langfristigen Abflachung des Wirtschafts-

wachstums auf z.B. 1,5% jährlich, dürften die Sozi-

alausgaben nur um jährlich 1% steigen, damit die

Sozialquote bis 2030 nicht über 31.6% wächst.

13.7. Die Sozialschutzausgaben Österreichs im EU-Vergleich

Das letztverfügbare Jahr für einen EU-Vergleich

der Sozialausgaben ist 2005. Die Sozialquoten lie-

gen zwischen 12,4% und 32%. Der EU-27-Durch-

schnitt beträgt 27,2% und der EU-15-Durchschnitt

27,8%. Österreich befindet sich mit 28,8% im

obersten EU-Viertel.

Höhere Werte als Österreich weisen Schweden mit

32,0%, Frankreich mit 31,5%, Dänemark mit

30,1%, Belgien mit 29,7% und Deutschland mit

29,4% auf. Die niedrigsten Werte haben die bal-

tischen Staaten (zwischen 12,4% und 13,2%).

Innerhalb der EU-15-Staaten liegen die Sozialquo-

ten zwischen 18,2% (Irland) und 32,0% (Schwe-

den) und innerhalb der neuen EU-Mitgliedsstaaten

zwischen 12,4% (Lettland) und 23,4% (Sloweni-

en).

Sozialausgaben 2006 übertragen auf 
Bevölkerungsstruktur 2030 (laut Prognose)

Alter

Bevölkerung 
2030 in 

Tausend

Pro-Kopf-
Ausgaben 

2006 in EUR

Sozialaus-
gaben 2006 

hochgerechnet 
auf 

Bevölkerung 
2030 in Mrd. 

EUR

0 - 19 1.675 4.483 7,51

20 - 64 5.145 4.565 23,49

65+ 2.157 28.098 60,61

Gesamt 8.977 91,61

Quelle: Statistik Austria: Statistik des Bevölkerungsstandes,
Stand: Juni 2008

Statistik Austria, BMSK: ESSOSS-Datenbank Sozialausgaben

Szenarios zur Sozialquote 2030

durchschnittliches 
jährliches BIP-
Wachstum 1%

durchschnittliches 
jährliches BIP-

Wachstum  1,5%

durchschnittliches 
jährliches BIP-
Wachstum 2%

durchschnittliches 
jährliches BIP-

Wachstum 2,5%

Sozialausgaben steigen (zusätzlich 

zum demografiebedingten 

Mehraufwand) durchschnittlich

um 1% pro Jahr 35,6% 31,6% 28,1% 25,0%

Sozialausgaben steigen (..........) 

durchschnittlich um 1,5% pro Jahr 40,1% 35,6% 31,6%1 28,1%

Sozialausgaben steigen (...........) 

durchschnittlich um 2% pro Jahr 45,1% 40,1% 35,6% 31,7%

Quelle: BMSK, eigene Berechnungen

1) Es wird hier beispielhaft die Berechnung der Sozialquote für 2030 dargestellt, wenn ein jährliches durchschnittliches BIP-Wachstum von 2%
und eine Steigerung der Sozialausgaben um 1,5% (zusätzlich zum demografiebedingten Wachstum der Sozialausgaben) bis 2030
angenommen wird: Ein jährliches Wachstum von 2% entspricht einem Wachstum bis 2030 von 61%. Wird das BIP von 2006 mit 100
gleichgesetzt, so beträgt das BIP 2030 161. Die Sozialausgaben betragen 2006 28,5 und wachsen demografiebedingt bis 2030 auf 35,6.
Steigen die Sozialausgaben darüber hinaus um 1,5% jährlich (=Wachstum von 2006 bis 2030 um 43%), so machen die Sozialausgaben 2030
50,9 aus (35,6 x 1,43). Die Division der Sozialausgaben in der Höhe von 50,9 durch das BIP in der Höhe von 161 ergibt eine Sozialquote von
31,6% im Jahr 2030.
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Über die Entwicklung der Sozialquoten in den letz-

ten 10 Jahren ist kein einheitlicher Trend feststell-

bar. Es gibt Staaten mit hoher Sozialquote, die die-

se weiter erhöhten (z.B. Frankreich, Belgien und

Deutschland) als auch hochentwickelte Sozial-

staaten mit rückläufigen Sozialquoten (Schweden,

Finnland, Niederlande). In Österreich blieb in die-

sem Zeitraum die Sozialquote in etwa stabil. In den

EU-15-Ländern mit Sozialquoten unter dem

Durchschnitt gab es mit wenigen Ausnahmen

(Spanien) eine Aufwärtsentwicklung der Sozial-

quote.

Über die meisten neuen EU-Mitgliedsstaaten lie-

gen keine vergleichbaren Daten für den Zeitraum

1995 bis 2006 vor.

Die Sozialschutzausgaben je EinwohnerIn in Kauf-

kraftstandards (KKS)6 liegen im EU-27-Durch-

schnitt bei 6.087 KKS und im EU-15-Durchschnitt

bei 7.005 KKS. Österreich liegt an 5. Stelle mit

8.268 KKS. Noch mehr geben Dänemark, Luxem-

burg, Schweden und die Niederlande je Einwohne-

rIn aus. Abgesehen vom Ausreißer Luxemburg

und einigen Staaten Südeuropas (plus Irland) be-

finden sich die in Kaufkraftstandards gemessenen

Pro-Kopf-Sozialleistungen der übrigen EU-Mit-

gliedsländer innerhalb einer nicht sehr großen

Schwankungsbreite (zwischen 8.500 EUR und

6.800 EUR).

In den neuen EU-Mitgliedsstaaten machen die

standardisierten Pro-Kopf-Sozialausgaben zwi-

schen einem Achtel und der Hälfte der Pro-Kopf-

Sozialausgaben Österreichs aus.Sozialschutzausgaben in % des BIP

1995 2005

EU 15 27,7 27,8

EU 27 – 27,2

Schweden 34,3 32,0

Frankreich 30,3 31,5

Dänemark 31,9 30,1

Belgien 27,4 29,7

Deutschland 28,2 29,4

Österreich 28,8 28,8

Niederlande 30,6 28,2

Großbritannien 28,0 26,8

Finnland 31,5 26,7

Italien 24,2 26,4

Portugal 21,0 24,7

Griechenland 19,9 24,2

Luxemburg 20,7 21,9

Spanien 21,6 20,8

Irland 14,8 18,2

Slowenien 24,1 23,4

Ungarn – 21,9

Polen – 19,6

Tschechische Republik 17,5 19,1

Malta – 18,3

Slowakei 18,4 16,9

Zypern – 18,2

Bulgarien – 16,1

Rumänien – 14,2

Litauen – 13,2

Estland – 12,5

Lettland – 12,4

Quelle: EUROSTAT

6. Kaufkraftstandards (KKS): eine von Landeswährungen unabhängige Einheit, die Verzerrungen auf Grund von Unterschieden im Preisniveau aus-
schaltet. Die KKS-Werte werden an Hand von Kaufkraftparitäten (KKP) ermittelt, die als gewogener Durchschnitt der Preisrelationen eines homo-
genen Korbes von Waren und Dienstleistungen berechnet werden, der für alle Mitgliedsstaaten vergleichbar und repräsentativ ist.

Sozialschutzausgaben pro Kopf der 
Bevölkerung in KKS6, 2005
Luxemburg 12.946

Schweden 8.528

Dänemark 8.497

Niederlande 8.305

Österreich 8.268

Belgien 8.248

Frankreich 8.044

Deutschland 7.529

Großbritannien 7.176

EU-15 7.005

Finnland 6.833

Italien 6.226

Irland 5.857

Griechenland 5.139

Spanien 4.776

Portugal 3.998

Slowenien 4.539

Zypern 3.807

Tschechische Republik 3.292

Ungarn 3.165

Malta 3.104

Polen 2.236

Slowakei 2.258

Estland 1.760

Litauen 1.593

Lettland 1.390

Bulgarien 1.260

Rumänien 1.087

Quelle: EUROSTAT
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Eine Gliederung der Sozialausgaben nach „Funk-

tionen“ ergibt für den EU-Durchschnitt einen Anteil

von 46% für die Sozialrisken Alter und Hinterblie-

bene, 29% für Gesundheitsversorgung, jeweils 8%

für Invalidität und Familie und 6% für Arbeitslosig-

keit. In Österreich entfallen anteilsmäßig mehr für

Alter und Hinterbliebene (49%) und Familie (11%)

und weniger für Gesundheit (26%).

Die sozialpolitischen Schwerpunkte werden in den

EU-Mitgliedsländern sehr unterschiedlich gesetzt.

Der Anteil von Alter und Hinterbliebene an den öf-

fentlichen Gesamtsozialausgaben schwankt zwi-

schen 27% (Irland) und 61% (Italien). Bei den Ge-

sundheitsleistungen liegt der Anteil in den meisten

Ländern zwischen 25% und 30%. In der Mehrzahl

der neuen Mitgliedsstaaten ist der Anteil der Ge-

sundheitsausgaben an den Sozialausgaben hö-

her. Bei den Ausgaben für Invalidität (für Personen

im Erwerbsalter) gibt es Anteile zwischen 4% und

15%. Auch die Anteile der Familienleistungen an

den Gesamtausgaben divergieren stark, von 4% in

Polen bis 17% (Luxemburg). Ausgaben im Falle

von Arbeitslosigkeit variieren hinsichtlich ihres An-

teils an den Gesamtsozialausgaben zwischen 2%

(Litauen) und 12% (Spanien).

Finanzierung der Sozialschutzleistungen
Hauptfinanzierungsquellen sind die Sozialbeiträ-

ge der ArbeitgeberInnen (2005 im EU-27 Schnitt

38%), die staatlichen Zuweisungen (38%) und

die Beiträge der Versicherten (21%).

Verglichen mit der durchschnittlichen Finanzie-

rungsstruktur der EU-27-Staaten sind in Österreich

die Einnahmen aus den Beiträgen der versicherten

Anteile der auf bestimmte Sozialrisken („Funktionen“) entfallenden Sozialausgaben, 2005 
(in % der Gesamtleistungen)

Alter und 
Hinterbliebene

Krankheit/
Gesundheits-
versorgung Invalidität

Familie/
Kinder

Arbeits-
losigkeit Anderes

EU-27 45,8 28,6 7,9 8,0 6,1 3,6

Belgien 44,7 27,1 7,0 7,2 12,2 1,8

Dänemark 37,5 20,7 14,4 12,9 8,6 5,9

Deutschland 43,6 27,3 7,7 11,2 7,3 2,9

Griechenland 51,2 27,8 4,9 6,4 5,1 4,6

Spanien 41,4 31,6 7,3 5,6 12,4 1,7

Frankreich 44,0 29,2 5,9 8,5 7,5 4,9

Irland 26,7 40,9 5,3 14,6 7,5 5,0

Italien 60,7 26,7 5,9 4,4 2,0 0,3

Luxemburg 36,3 25,7 13,1 16,9 5,0 3,0

Niederlande 42,2 30,9 9,9 4,9 5,9 6,2

Österreich 48,6 25,5 8,0 10,7 5,8 1,4

Portugal 47,3 30,4 10,4 5,3 5,7 0,9

Finnland 37,3 25,9 12,9 11,6 9,8 2,5

Schweden 40,5 24,3 15,4 9,8 6,3 3,7

Großbritannien 45,0 30,9 9,0 6,3 2,6 6,2

Bulgarien 51,2 29,0 8,4 6,8 1,9 2,7

Tschechische Republik 42,7 35,3 7,8 7,5 3,6 3,1

Estland 44,0 31,9 9,4 12,2 1,3 1,2

Zypern 46,6 25,3 3,7 11,8 5,8 6,8

Lettland 48,4 26,0 9,1 11,0 3,9 1,6

Litauen 46,4 30,3 10,4 9,3 1,8 1,8

Ungarn 42,5 29,9 9,9 11,8 2,9 3,0

Malta 52,3 26,3 6,7 4,7 7,4 2,6

Polen 59,8 19,9 10,5 4,4 2,9 2,5

Rumänien 41,3 36,2 7,0 10,2 3,2 2,1

Slowenien 44,4 32,3 8,5 8,6 3,3 2,9

Slowakei 42,5 29,5 9,2 11,3 4,3 3,2

Quelle: EUROSTAT
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Personen deutlich höher und die direkten staatli-

chen Zuwendungen deutlich geringer. Der Anteil

der Arbeitgeberbeiträge an der Gesamtfinanzie-

rung der sozialen Sicherheit liegt in Österreich

etwa auf derselben Höhe wie im EU-27-Durch-

schnitt.

Die Finanzierungsstrukturen der 27 Mitgliedsstaa-

ten sind sehr unterschiedlich. Die Anteile der staat-

lichen Zuwendungen an der Gesamtfinanzierung

bewegen sich zwischen 12% (Rumänien) und 63%

(Dänemark), die der versicherten Personen zwi-

schen 0,4% (Estland) und 34% (Niederlande) und

die der ArbeitgeberInnen zwischen 10% (Däne-

mark) und 79% (Estland).

 

Finanzierung des Sozialschutzes nach Typ (in % der Gesamteinnahmen), 2005

Staatliche 
Zuweisungen

Sozialbeiträge

Sonstige EinnahmenArbeitgeberInnen Versicherte1

EU-27 37,6 38,3 20,8 3,3

Belgien 24,7 51,4 22,0 1,9

Dänemark 63,2 10,3 18,5 8,0

Deutschland 35,6 35,0 27,7 1,7

Griechenland 30,7 35,5 22,9 10,9

Spanien 33,3 48,9 15,6 2,2

Frankreich 30,6 44,7 20,9 3,8

Irland 53,9 24,7 15,3 6,1

Italien 41,4 41,7 15,3 1,6

Luxemburg 45,3 26,9 24,4 3,4

Niederlande 19,9 33,4 34,4 12,3

Österreich 33,1 37,9 27,4 1,6

Portugal 42,2 31,7 15,7 10,4

Finnland 43,7 38,8 11,4 6,1

Schweden 48,0 41,0 8,8 2,2

Vereinigtes Königreich 50,5 32,4 15,5 1,6

Bulgarien 36,1 42,4 18,3 3,2

Tschechische Republik 18,1 54,3 26,4 1,2

Estland 20,4 79,0 0,4 0,2

Zypern 53,7 19,7 15,0 11,6

Lettland 35,3 47,1 16,9 0,7

Litauen 39,6 53,8 6,0 0,6

Ungarn 34,8 42,0 15,9 7,3

Malta 34,5 43,5 19,2 2,8

Polen 39,2 28,0 22,3 10,5

Rumänien 11,7 49,7 23,5 15,1

Slowenien 31,7 27,4 40,0 0,9

Slowakei 14.0 62,0 22,4 1,6

Quelle: EUROSTAT

1) Arbeitnehmer-, Selbstständigen- und Pensionistenbeiträge
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Eigene Berechnungen des BMSK (unter Verwen-

dung von Daten des Hauptverbandes der österrei-

chischen Sozialversicherungsträger), soferne in

den jeweiligen Tabellen nicht auf andere Quellen

verwiesen wird.

Verwendete Abkürzungen:

Arb.: ArbeiterInnen

Ang.: Angestellte

AP: Alterspensionen

BUP: Berufsunfähigkeitspension

DP: Direktpensionen (Summe aus Alterspensionen und Invaliditätspensionen)

Eisenb./Bergb.: Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau

EUP: Erwerbsunfähigkeitspension

IP: Invaliditätspenionen

PV: Pensionsversicherung

PVA: Pensionsversicherungsanstalt

PVA/Arb: Pensionsversicherungsanstalt/ArbeiterInnen

PVA/Ang: Pensionsversicherungsanstalt/Angestellten

PV der Unselbst.: Pensionsversicherung der unselbständig Beschäftigten

SVA: Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

SVA der gew. Wirtschaft: Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

SVB: Sozialversicherungsanstalt der Bauern

VGA: Vorgezogene Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit
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14.1. Pensionsanträge

Von 1996 bis 2007 wurden pro Jahr von Männern

rund 40.000 Anträge und von Frauen rund 25.000

Anträge auf Zuerkennung einer Pensionsleistung

wegen geminderter Arbeitsfähigkeit gestellt: Ge-

genwärtig liegt die Zahl der entsprechenden Anträ-

ge von Frauen bei rund 29.500 bzw. von Männern

bei rund 43.500. Damit ist – nach einem Höchst-

stand an Anträgen im Jahr 2000 und dem steilen

Abfall im Jahr 2001 – seit 2002 wiederum ein ste-

tiges Steigen der Anträge zu verzeichnen. Insge-

samt machen die Anträge auf Zuerkennung einer

Invaliditätspension bei den Männern 59% aller Di-

rektpensionsanträge aus, bei den Frauen sind es

46% (Übersicht 1.1.)

Nicht alle dieser Anträge führen in weiterer Folge

zu einer Zuerkennung einer Invaliditätspension,

vor allem nicht beim ersten Mal: Im Jahr 2007 gab

es bei den Männern 19.700 Zuerkennungen, bei

den Frauen 11.100. Gemessen an allen zuer-

kannten Direktpensionen ergibt dies bei den Män-

nern einen Anteil von 43%, bei den Frauen einen

Anteil von 27% (Übersicht 1.2.). Im Jahr 2007 be-

trug die Ablehnungsquote bei Männern 51% und

bei Frauen 59% (Übersicht 1.3.). Dabei werden die

Ablehnungen an der Gesamtzahl aus Zuerken-

nungen und Ablehnungen gemessen.

Die in den Jahren 2004 bis 2007 abgelehnten An-

träge wurden in einer Sonderauswertung genauer

analysiert: Die Personen, deren Antrag in diesem

Zeitraum mindestens einmal abgelehnt wurde, ha-

ben in 78% der Fälle diesen Antrag zum ersten Mal

gestellt, 18% hatten bereits zwei Ablehnungen und

der Rest drei und mehr Ablehnungen erfahren.

Von den oben angeführten 78% haben aber zu

einem späteren Zeitpunkt doch 25% eine Zuerken-

nung der Invaliditätsleistung erfahren. Dies er-

folgte zum Teil auf Basis positiver Entscheidungen

der Sozialgerichte. Bei den Personen mit mehr-

facher „Ablehnungsgeschichte“ ist die Zuerken-

nungsquote für eine spätere Invaliditätspension

aber bereits deutlich geringer: Dies wird mit nicht

geringer Wahrscheinlichkeit auch daran liegen,

dass in diesen Fällen nach mehrfachen vergeb-

lichen Anträgen auf eine Invaliditätsleistung zu

einem späteren Zeitpunkt eine Alterspension in

Anspruch genommen wird. Um aber in diesem Be-

reich noch konkretere Aussagen treffen zu können,

wäre es notwendig, das untersuchte Zeitfenster

von 2004 bis 2007 noch weiter auszudehnen, als

dies in der Übersicht 1.4.1. dargestellt wurde. Aller-

dings lassen dies die dem Bundesministerium für

Soziales und Konsumentenschutz (BMSK) zur

Verfügung stehenden Daten nicht zu.

In der Mehrzahl der Fälle mündet der Antrag aber

schon beim ersten Anlauf in eine Zuerkennung:

Von den 25.600 Zuerkennungen des Jahres 2007

war dies bei rund 54% der Fall. Die Chancen auf

Zuerkennung einer Invaliditätspension bereits

beim ersten Antrag sind allerdings äußerst un-

gleich verteilt:

� Bei den Angestellten beträgt die Zuerken-

nungsquote beim „Erstantrag“ unabhängig

vom Geschlecht 66%.

� Bei den ArbeiterInnen beträgt diese Quote bei

Männern 52%, bei Frauen aber nur 43%.

Letzteres ist insofern interessant, als man das Pro-

blem der „geringeren“ Zugangschancen bisher

eher bei den ungelernten männlichen Arbeitern

verortet hat: Wie Übersicht 1.4.2. zeigt, hat dieses

Problem aber eine bisher kaum angesprochene

geschlechtspezifische Dimension, es sei denn,

man nimmt an, dass dieses Problem durch bessere

Gesundheitszustände der Frauen überlagert wird.

In Übersicht 1.5. werden die erledigten Verfahren

bei den Pensionsversicherungsträgern und Sozial-

gerichten für das Jahr 2006 dargestellt. Von den

Pensionsversicherungsträgern wurden 30.500 An-

träge auf eine Invaliditätspension im Sinne der An-

tragstellerInnen zuerkannt, bei 35.200 Anträgen

kam es zu einer Ablehnung. Somit kam es bei 54%

zu einer negativen Entscheidung durch den

PV-Träger. Von diesen haben 58% (20.400 Fälle)

eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht einge-

bracht. Davon kam es in 675 Fällen zu einer Statt-

gebung und in 4.868 Fällen zu einem Vergleich.

D.h. rund 5.500 KlägerInnen bzw. 27% waren vor

Gericht erfolgreich. Auffallend ist die hohe „Erfolgs-

quote“ bei der SVA der gewerblichen Wirtschaft mit

38%.

Bemerkenswert ist weiters der unterschiedlich

hohe Anteil der Ablehnungen je nach Berufsgrup-

pe. Der Anteil der Ablehnungen ist bei Bauern mit

19% mit Abstand am geringsten, bei der SVA der

gewerblichen Wirtschaft mit 27% etwas höher, bei

Angestellten (51%), bei der VA für Eisenbahnen

und Bergbau (56%) und bei ArbeiterInnen (59%)

mit jeweils mehr als der Hälfte am höchsten.
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14.2. Pensionsneuzugänge

Bei Anträgen auf Alterspension münden diese An-

träge im Regelfall in eine Zuerkennung dieser Leis-

tung. Wie in Abschnitt 14.1 erwähnt, ist dies bei An-

trägen auf Invaliditätsleistungen nicht immer der

Fall. In diesem Abschnitt widmen wir uns nur jenen

Anträgen, die tatsächlich zu einer erstmaligen

Neuzuerkennung führten: Im Jahr 1970 gab es

57.000 Neuzugänge, im Jahr 2007 liegt dieser

Wert bereits bei 87.600. Daran ist nicht nur die de-

mografische Entwicklung beteiligt, sondern auch

die Tatsache, dass

� immer mehr Personen in Österreich einen

Pensionsanspruch erwerben und

� immer mehr Personen aus dem Ausland eine

Pension aus der österreichischen gesetzlichen

Pensionsversicherung zugesprochen erhalten:

Dies deshalb, da sie zumindest temporär in Ös-

terreich Versicherungszeiten – und damit auch

eine Pensionsanwartschaft – erworben haben.

Hier interessieren wir uns aber vor allem für das

Verhältnis von Invaliditätspensionen zu Alterspen-

sionen beim Neuzugang (Übersicht 2.1.1.):

� 1970 waren 29% aller Neuzugänge an Direkt-

pensionen IP-Leistungen, bis 1990 stieg die-

ser Wert auf 40%, danach fiel er wieder auf

gegenwärtig 35% (der hohe Wert von 41% im

Jahr 2004 resultiert aus einem Antrags- und

Erledigungsrückstau bei der PVA in den Jah-

ren 2002 bis 2004).

� Interessanterweise bleiben die IP-Anteile über

den gesamten Zeitraum von fast 40 Jahren

annähernd konstant, nämlich bei rund 26%.

Ausnahmen gibt es allenfalls in Reformjahren,

wo es naturgemäß zu Vorzieheffekten kommt.

� Umso deutlicher ist der Anstieg des IP-Anteils

an den Direktpensionen bei den Männern: Lag

er zu Beginn der 1970er Jahre noch bei 30%,

so stieg er bis Ende der 80er Jahre auf 50%

und liegt im Durchschnitt der letzten 5 Jahre

bei 43% bis 45%.

Die Tabellen 2.1.2. und 2.1.3. geben die entspre-

chenden IP-Anteile an den Direktpensionsneuzu-

gängen getrennt nach PV-Trägern für das Jahr

2007 wieder:

� Die mit Abstand höchsten Anteile haben mit

66% Bauern (Männer: 77%, Frauen: 58%);

� danach folgen die ArbeiterInnen mit 44%

(Frauen: 31%, Männer: 54%);

� die niedrigsten Werte gibt es bei den Ange-

stellten mit 21% (Männer: 24%, Frauen 18%). 

Dies ist insofern erstaunlich, als Angestellte deut-

lich höhere „Erfolgschancen“ auf Zuerkennung ei-

ner Invaliditätsleistung haben. Hätten Arbeite-

rInnen die gleichen Zugangschancen wie Ange-

stellte, dann würden bei den ArbeiterInnen rund

zwei Drittel bis drei Viertel aller Versicherten eine

Invaliditätspension in Anspruch nehmen.

Wie der Übersicht 2.2.1. zu entnehmen ist, ist von

1970 bis 2007 nicht nur bei den Direktpensionen

das durchschnittliche Pensionszugangsalter deut-

lich gesunken, sondern vor allem auch bei den In-

validitätspensionen:

� 1970 lag das durchschnittliche Zugangsalter

bei den Invaliditätsleistungen noch bei 57 Jah-

ren (Männer: 57; Frauen: 57), gegenwärtig

liegt es bei 53 Jahren, also 4 Jahre niedriger

(Frauen: 51, Männer: 54);

� Hier ist der deutliche Abfall bei den Frauen in-

teressant, nämlich von 57 auf 51 Jahre, d.h.

um 6 Jahre: dies dürfte die Folge der stark ge-

stiegenen Zugänge mit psychischen Krank-

heiten sein, die insgesamt zu einem sehr frü-

hen Ausstieg aus dem Erwerbsleben führen.

� Im Vergleich dazu ist im Zeitraum 1970 bis

2007 das Antrittsalter bei den Alterspensionen

nur um 2 Jahre gesunken.

Die Zugänge konzentrieren sich bei den Männern

auf den Altersbereich 57 bis 60, bei den Frauen auf

den Altersbereich 55 bis 58 (Übersicht 2.2.2.). Bei

den Männern liegt der Höhepunkt der Neuzugänge

also unmittelbar vor dem Alter, wo die vorzeitige Al-

terspension beginnt, bei den Frauen gibt es hinge-

gen einen zweijährigen Überlappungsbereich:

Letzteres dürfte daraus resultieren, dass mit dem

kompletten Wegfall der vorzeitigen Alterspension

wegen Arbeitslosigkeit weniger Frauen die An-

spruchsvoraussetzungen für die verbliebenen vor-

zeitigen Alterspensionen (lange Versicherungs-

dauer, Korridorpension und Langzeitversicherten-

pension) erfüllen als Männer.

Das BMSK führt beinahe alljährlich eine Analyse

der Pensionsneuzugänge in Bezug auf die „Tätig-

keit“ unmittelbar vor dem Pensionsantritt durch.

Dabei zeigen sich erhebliche Unterschiede zwi-

schen Invaliditäts- und Alterspensionen (Übersicht

2.3.):

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument186 von 289



14. Invaliditätspensionen

186

� Bei den Männern kommen 30% der Zugänge

an Invaliditätsleistungen aus dem Bezug von

Krankengeld in die Pension. Mehr als 40% ha-

ben unmittelbar vor dem Pensionsantritt eine

Leistung aus der Arbeitslosenversicherung er-

halten. Nur 27% sind unmittelbar aus einem

aufrechten Dienstverhältnis in die Pension

übergetreten, aber auch hier steht zuvermu-

ten, dass ein hoher Anteil dieser Personen

eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall er-

halten hat.

� Bei den männlichen Alterspensionisten kom-

men hingegen 78% der Neuzugänge aus

einem bestehenden Dienstverhältnis oder ei-

ner aufrechten freiwilligen Versicherung in

Pension. Nur 14% kommen aus dem Leis-

tungsbezug des Arbeitslosengeldes oder des

Notstandshilfebezuges.

� Bei den Frauen kommen bei den Alterspensi-

onen 17% aus einem derartigen Leistungsbe-

zug in den Ruhestand, 67% der Neuzugänge

treten aus einem aufrechten Dienstverhältnis

in die Pension über.

� Bei der Interpretation dieser Übertrittsdaten ist

aber zu beachten, dass Übertritte aus dem

Bezug von Altersteilzeitgeld bzw. aus einem

Sozialplan infolge des weiterhin aufrechten

Versicherungsverhältnisses als Übertritt aus

einem Erwerbsverhältnis gewertet wird.

� Bei den weiblichen Invaliditätspensionen kom-

men hingegen nur 24% aus einem Erwerbs-

verhältnis, 32% aus dem Bezug von Kranken-

geld und 34% aus dem Bezug einer Leistung

der Arbeitslosenversicherung (mit der oben

erwähnten Ausnahme: Altersteilzeitgeld).

Die Mehrheit jener Personen, die aus der Arbeits-

losigkeit in die Invaliditätsleistung übertreten, tun

dies im Anschluss an den Bezug von Notstandshil-

fe: Bei Männern sind dies 24% aller Neuzugänge

an IP, bei den Frauen immerhin noch 20%. Dies

lässt den Schluss zu, dass die Arbeitslosigkeit vor

Pensionsantritt von längerer Dauer war, da der Be-

zug von Arbeitslosengeld bereits ausgeschöpft

war.

Deutliche Unterschiede zwischen Invaliditäts- und

Alterspensionen gibt es weiters bei den Einkom-

mensersatzraten, die das Verhältnis aus dem letz-

ten Aktiveinkommen vor Pensionsantritt und der

Erstpension bei den Pensionsneuzugängen dar-

stellen (Übersicht 2.4.):

� Bei den männlichen IP-Beziehern lag im Jahr

2006 die Nettoersatzrate – Netto-Erstpension

in Relation zum letzten Netto-Aktivbezug – bei

75%. Bei Alterspensionisten lag dieser Wert bei

86%.

� Bei den weiblichen IP-Beziehern lag im Jahr

2006 der entsprechende Wert der Nettoer-

satzrate bei 68%, bei den Alterspensionistin-

nen hingegen bei 80%.

Die Ursache für diese Unterschiede bei den Ersatz-

raten zwischen den Geschlechtern und den Pensi-

onsarten liegt primär im unterschiedlichen Zugangs-

alter und dem damit verbundenen unterschiedlichen

Ausmaß an Versicherungsmonaten. Als zusätzliche

Faktoren können bei Invaliditätspensionen noch Lü-

cken im Versicherungsverlauf hinzukommen, die

beispielsweise durch Zeiten der Krankheit oder Ar-

beitslosigkeit verursacht sein können.

Am Beginn dieses Abschnittes wurde eine deutlich

steigende Zahl an Invaliditätspensionen gemes-

sen an allen Direktpensionen konstatiert. Dafür

können mehrere Faktoren ausschlaggebend sein:

� Eine Verschiebung der Altersstruktur, wie sie

sich gegenwärtig abzeichnet: Immer mehr ge-

burtenstarke Jahrgänge erreichen bereits ein

Alter, wo ein messbarer Zugang in die IP-Leis-

tung erfolgt;

� starke Zunahme der IP-Anträge von Personen

aus dem Ausland;

� rechtliche Änderungen, die einen Zugang er-

leichtern;

� insgesamt gestiegene Invalidisierungshäufig-

keiten im Zeitablauf.

In der Vergangenheit wurde regelmäßig kritisiert,

dass die altersspezifischen Invalidisierungsquoten

ständig steigen. Die Übersichten 2.5.1. und 2.5.2.

zeigen jedoch sehr deutlich, dass dies zumindest

seit dem Jahr 1999/2000 nicht mehr der Fall ist:

� Im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2006 ist

die altersspezifische Invalidisierungsquote –

Zugänge an IP nach Alter gemessen an den

Erwerbspersonen des Vorjahres – bis zum Al-

ter von 55 Jahren gegenüber den Vergleichs-

werten aus 1998/2000 deutlich gesunken;

dies gilt auch für Frauen.

� Im Altersbereich 55 bis 60 ist bei den Männern

die Invalidisierungsquote sogar sehr deutlich

gesunken. Bei den Frauen ist dies nicht so

deutlich sichtbar, allerdings sind auch hier die

Quoten im 5-jährigen Altersdurchschnitt deut-

lich geringer.

� Lediglich im Altersbereich ab 60 gibt es bei

den Männern eine leichte Zunahme der Invali-

disierungsquoten.
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Insgesamt gilt es aber ausdrücklich festzuhalten:

� Es ist richtig, dass die Zahl der Neuzugänge

an Invaliditätspensionen gestiegen ist, dies

hat allerdings Ursachen, die außerhalb des

Einflussbereiches der gesetzlichen Pensions-

versicherung liegen (z.B: vermehrte Pensions-

anträge aus dem Ausland, starke Verschie-

bungen der Altersstruktur).

� Faktum ist, dass es durch die Reformmaßnah-

men der Jahre 2000/2001 gelungen ist, die In-

validisierungsquoten bei den älteren Arbeit-

nehmerInnen im Inland deutlich zu senken.

� Darüber hinaus dürfte die gute Arbeitsmarkt-

lage der vergangenen Jahre auch dazu beige-

tragen haben, dass die Invalidisierungsquoten

in den Altersstufen bis 55 bei beiden Ge-

schlechtern leicht gesunken sind.

Diese Anmerkung soll in Erinnerung rufen, dass die

Zugänge in die Invaliditätspensionen – neben den

rechtlichen, demografischen und gesundheitlichen

Aspekten – auch eine arbeitsmarktpolitische Di-

mension aufweisen.

14.3. Pensionsneuzugänge nach Krankheitsgruppen

Die Daten bei Pensionen wegen geminderter Er-

werbsfähigkeit umfassen auch Informationen über

die Krankheitsgruppe, aufgrund derer die Invalidi-

tätsleistung in Anspruch genommen wurde. Dies

gilt sowohl für die Daten des Pensionsstockes als

auch für die Neuzugangsdaten: Bei den Daten des

Pensionsstockes ist diese Information allerdings

nur bedingt aussagekräftig, da sie Pensionsneuzu-

gänge über einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren

umfasst und daher die zeitliche Dynamik in der Zu-

erkennung nach Krankheitsgruppen kaum zutage

tritt. Deshalb beschränkt sich die nachfolgende

Analyse auf die Zugänge der Jahre 1995 bis 2007:

dieser 13-jährige Zeitraum genügt, um die neues-

ten Trends bei der Zuerkennung nach Krankheits-

gruppen transparent zu machen:

� Bei einer Gesamtbetrachtung beider Ge-

schlechter gingen im Jahr 1995 noch 47% aller

NeuzugangspensionistInnen bei den Invalidi-

tätspensionen wegen Krankheiten des Skeletts,

der Muskeln sowie des Bewegungs- und Stütz-

apparates in Pension. Mittlerweile liegt der An-

teil bei dieser Krankheitsgruppe nur mehr bei

33%. Betrachtet man diesbezüglich ausschließ-

lich die Männer, so ist ein Absinken von 48%

(1995) auf 35% (2007) zu verzeichnen, bei den

Frauen von 44% auf gegenwärtig 28%.

� Im dargestellten Zeitraum sind die Anteile der

Herz-Kreislauferkrankungen mit 12% weitest-

gehend stabil geblieben.

� Analog gilt dies beinahe auch für die Krebser-

krankungen: sie stiegen von 6% (1995) auf

8% (2007).

� Eine dramatische Änderung gibt es hingegen

bei den psychiatrischen Krankheiten: Sie stie-

gen insgesamt von 11% im Jahr 1995 auf mitt-

lerweile bereits 29% (2007). Noch stärker ist

der Anstieg bei den Frauen, und zwar von

14% (1995) auf 38% im Jahr 2007.

Alle hier genannten Daten finden sich in den Über-

sichten 3.1.1. und 3.1.2. Auf die oben genannten

4 Krankheitsgruppen entfielen im Jahr 1995 77%

aller Neuzugänge an Invaliditätsleistungen, 2007

waren es bereits 81%. Vier von fünf Neuzugängen

an Pensionen wegen geminderter Erwerbsfähig-

keit sind also auf nur vier Krankheitsgruppen zu-

rückzuführen.

14.4. Pensionsstand

In den vergangenen vier Jahrzehnten hat die Zahl

der Invaliditätspensionen im Pensionsstand stetig

zugenommen: Gab es 1970 bei Männern noch

157.500 Invaliditätsleistungen, so waren es im

Jahr 2007 bereits 268.000 Leistungen. Die Zahl der

ausgewiesenen Invaliditätsleistungen wäre aber

noch deutlich höher, hätte man nicht in den Jahren

1993 bis 2001 einen Teil dieser Leistungen in eine

neue Leistungsart – die vorzeitige Alterspensionen

wegen geminderter Arbeitsfähigkeit – transferiert:

Daher läge die Quote der Pensionen wegen gemin-

derter Arbeitsfähigkeit gemessen an den Direkt-

pensionen heute vermutlich bei 45%, und nicht bei

den in Übersicht 4.1.1. ausgewiesenen 35%. Ana-

loges gilt für Frauen.

Die höchsten Anteile an Invaliditätsleistungen ge-

messen an allen Direktpensionen gibt es bei Män-

nern im Bereich der Arbeiter und der Bauern mit je-
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weils 44%. Bei Frauen gibt es ähnlich hohe Quoten

nur bei den Bäuerinnen, selbst bei Arbeiterinnen ist

der Anteil der Invaliditätspensionistinnen gemes-

sen an den Direktpensionistinnen mit 24% ver-

gleichsweise gering. Die Daten finden sich in der

Übersicht 4.1.2.

Die Übersicht 4.2. zeigt ferner den Stand an Invali-

ditäts- und Alterspensionen nach dem Alter der Be-

zieherInnen: Man kann daraus deutlich erkennen,

dass sich der Stand an IP über die Altersgruppe an-

fangs relativ langsam aufbaut, aber im Altersbe-

reich ab 55 bis zum Alter 61/62 eine deutliche Be-

schleunigung erfährt.

BezieherInnen von Invaliditäts- und Alterspensi-

onen können – bei Erfüllung der entsprechenden

Voraussetzungen – neben ihrer Pension zusätzlich

noch eine Ausgleichszulage (AZ) und/oder Pflege-

geld beziehen, sofern ihr Wohnsitz im Inland liegt.

Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern und zwischen den Pen-

sionsarten IP und AP:

Bei den Anteilen der Direktpensionen mit einer AZ

ergeben sich kaum gröbere Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern, dies gilt sowohl für AP,

als auch für IP-Leistungen. Bei den Direktpensio-

nistInnen, die gleichzeitig auch Pflegegeld bezie-

hen, gibt es allerdings ausgeprägte geschlechts-

spezifische Unterschiede: Der Anteil der Pflege-

geldleistungen ist bei Frauen sowohl bei IP als

auch bei AP um rund 50% höher, als bei Männern.

Dies ist eine unbestreitbare Folge der höheren Le-

benserwartung, allerdings dürfte dies nicht der ein-

zige erklärende Faktor sein.

Der Anteil jener PensionsbezieherInnen, die ne-

ben ihrer Pension auch ein Pflegegeld beziehen, ist

auch in Bezug auf die Pensionsarten höchst un-

gleich verteilt: InvaliditätspensionistInnen weisen

eine beinahe doppelt so hohe Pflegegeldhäufigkeit

(24%) auf als AlterspensionistInnen (13%).

Noch ausgeprägter sind die Unterschiede in Bezug

auf den gleichzeitigen Erhalt einer Ausgleichszula-

ge: Bei den AlterspensionistInnen erhalten 6% al-

ler BezieherInnen gleichzeitig auch eine AZ, bei

den InvaliditätspensionistInnen beträgt dieser An-

teil mit 20% mehr als das Dreifache.

Die entsprechenden Daten sind in den Übersichten

4.3.1. und 4.3.2. zu finden: Extrem interessant ist in

diesem Zusammenhang auch, dass bei den Invali-

ditätspensionistInnen gerade im Altersbereich 30

bis 45 sehr hohe Anteile sowohl an AZ-Beziehe-

rInnen als auch an PflegegeldbezieherInnen zu fin-

den sind.

14.5. Pensionsabgänge

Das BMSK veröffentlicht seit Jahren Zeitreihen-

daten mit dem durchschnittlichen Pensionsab-

gangsalter jener Personen, die wegen Todes aus

dem Stand der gesetzlichen Pensionsversiche-

rung ausscheiden. Bei diesen Daten, deren neues-

te Entwicklung in der Tabelle 5.1.1. wiedergege-

ben ist, zeigen sich mehrere Entwicklungslinien.

Zwei davon liegen durchaus im Rahmen dessen,

was man bei Kenntnis der Sachlage auch erwarten

würde:

� Es gibt deutliche Unterschiede im Abgangsal-

ter zwischen Männern und Frauen: Dies spie-

gelt die faktischen Verhältnisse bei der unter-

schiedlichen Lebenserwartung von Männern

und Frauen wider.

� Es gibt aber auch deutliche Unterschiede zwi-

schen Invaliditäts- und AlterspensionistInnen:

Auch dies ist beinahe selbstverständlich,

wenn man die Tatsache mit ins Kalkül zieht,

dass die BezieherInnen einer Invaliditätspen-

sion diese Leistung gerade infolge ihres redu-

zierten Gesundheitszustandes in Anspruch

nehmen müssen.

Darüber hinaus zeigt sich ein weiterer, ebenfalls zu

erwartender Trend: Seit dem Jahr 1970, dem Aus-

gangspunkt der Datenreihe, steigt das durch-

schnittliche Pensionsabgangsalter deutlich an:

Dies ist eine Folge des kontinuierlichen Anstieges

der ferneren Lebenserwartung, der sich gleichmä-

ßig in allen Gruppen – wenngleich auf Basis unter-

schiedlicher Ausgangsniveaus – niederschlägt.

Vom letztgenannten Trend gibt es jedoch eine un-

erwartete Ausnahme, nämlich die männlichen Inva-

liditätspensionisten: Hier zeigt sich seit dem Jahr

1970 kaum ein – oder ein nur sehr geringes – An-

steigen, nämlich von 69 Jahren zu Beginn der

1970er Jahre auf 70,5 Jahre im Jahr 2007. Eine Ur-

sache dafür könnte darin liegen, dass sich – nicht

zuletzt infolge einer sich  über die Jahrzehnte hin-

weg geänderten Zuerkennungspraxis – die jewei-

ligen Strukturen bei den Invaliditäts- und Alterspen-

sionisten signifikant geändert haben, und zwar so-
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wohl hinsichtlich der Zusammensetzung nach den

Pensionsversicherungsträgern als auch hinsicht-

lich der Zusammensetzung nach der Altersstruktur.

Wie sehr beispielsweise eine im Zeitablauf unter-

schiedliche Zusammensetzung nach den einzel-

nen Pensionsversicherungsträgern das Ergebnis

beeinflussen kann, zeigt die Tabelle 5.1.2.: Das

durchschnittliche Pensionsabgangsalter wegen

Todes zeigt gerade bei den Invaliditätspensionen

eklatante Unterschiede nach ArbeiterInnen, Ange-

stellten, gewerblich Selbstständigen und Bauern/

Bäuerinnen, währenddessen bei den Alterspensi-

onistInnen die Differenzen ungleich geringer sind.

Schon allein deshalb ist das durchschnittliche Ab-

gangsalter wegen Todes kein geeignetes Maß, um

konkrete Aussagen über die Lebenserwartung von

Invaliditäts- und Alterspensionisten zu treffen:

Kombiniert man jedoch das durchschnittliche Ab-

gangsalter der hier analysierten Abgänge wegen

Todes mit einer weiteren Information, nämlich dem

jeweiligen Pensionsstichtag, so lässt sich daraus

eine ungleich wertvollere Information gewinnen,

nämlich die durchschnittliche Pensionsbezugs-

dauer deren, die beispielsweise 2007 verstorben

sind.

Getrennt nach den beiden Geschlechtern und

nach Invaliditäts- und Alterspensionen sowie nach

den Pensionsversicherungsträgern ergibt sich in

Bezug auf diese Größe folgendes Bild (Über-

sichten 5.2.1. und 5.2.2.):

� Sowohl bei den männlichen als auch bei den

weiblichen Arbeitern und Bauern sind die Un-

terschiede in der Bezugsdauer zwischen Inva-

liditäts- und Alterspensionisten vernachlässig-

bar gering.

� Unterschiede von jeweils ungefähr 3 Jahren

gibt es hingegen bei den Angestellten und ge-

werblich Selbstständigen: Hier beziehen also

die InvaliditätspensionistInnen die Pension

deutlich kürzer als vergleichbare Alterspensio-

nistInnen.

Infolge des früheren Pensionsantrittes von Invalidi-

tätspensionistInnen schlägt sich deren kürzere Le-

benserwartung bei ArbeiterInnen und Bauern/Bäu-

erinnen nicht in einer kürzeren Bezugsdauer nie-

der, bei anderen Gruppen aber sehr wohl, nämlich

bei Angestellten und gewerblich Selbstständigen.

Das führt uns zum Problem der bereits angedeute-

ten ungleichen Lebenserwartung von Invaliditäts-

und AlterspensionistInnen: Damit man die – fer-

nere – Lebenserwartung von Invaliditäts- und Al-

terspensionistInnen sinnvoll vergleichen kann,

wird in Übersicht 5.3. die Lebenserwartung jener

Personen/PensionistInnenen dargestellt, die das

60. Lebensjahr bereits erreicht bzw. überschritten

haben und in weiterer Folge in den Jahren 2004/05/

06 verstorben sind:

� Die entsprechenden jährlichen Sterbetafeln

von Statistik Austria weisen für die österrei-

chische Bevölkerung für diesen dreijährigen

Zeitraum für die 60-jährigen Männer eine fer-

nere Lebenserwartung von 20,8 Jahren und

für die Frauen von 24,7 Jahren aus.

� Nimmt man im Vergleich dazu nur die verstor-

benen AlterspensionistInnen aus der gesetz-

lichen Pensionsversicherung als Basis für die

Berechnung der Lebenserwartung, so ergibt

sich bei den Männern ein Wert von 22,3 Jah-

ren und bei den Frauen ein Wert von 26 Jah-

ren: Die Differenz von rund 4 Jahren zwischen

den Geschlechtern bleibt somit in etwa erhal-

ten. Interessant ist in diesem Zusammenhang

ferner, dass es auch bei einer Quantilsbe-

trachtung der Lebenserwartung kaum Diffe-

renzen bei den jeweiligen Quantilsunterschie-

den von AlterspensionistInnen im Vergleich

zur gesamten Bevölkerung gibt.

� Bei den InvaliditätspensionistInnen gibt es

hingegen nicht nur eine um rund 3 Jahre

(Frauen) bzw. 4 Jahre (Männer) verringerte

Lebenserwartung im Vergleich zu den Alters-

pensionistInnen, auch die Quantilswerte sind

in allen Belangen different: Es gibt einerseits

deutlicher ausgeprägte geschlechtspezifische

Unterschiede, als auch eine sehr große Diffe-

renz beim untersten Quantil.

Mit anderen Worten, es gibt eine Gruppe von Inva-

liditätspensionistInnen, die ungleich „rascher“

stirbt als dies bei den AlterspensionistInnen der

Fall ist: Von jenen InvaliditätspensionistInnen, die

das 60. Lebensjahr erreicht haben, sterben 25%

vor dem 69. (Männer) bzw. 76. (Frauen) Lebens-

jahr, während bei den AlterspensionistInnen die

„untersten“ 25% vor dem Alter von 75,3 (Männern)

bzw. 80,4 Jahren (Frauen) versterben.

Vergleicht man dazu die „obersten“ 25%, so verrin-

gern sich die Differenzen von Invaliditäts- und Al-

terspensionistInnen auf 4 (Männer) bzw. knapp

mehr als 2 Jahre (Frauen).
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14.6. Pensionshöhen

Die Höhe der Invaliditätspension wird nach dem

gleichen Berechnungsschema wie für die Alters-

pension ermittelt: sie ist abhängig von der Versi-

cherungsdauer, dem Einkommen im Bemes-

sungszeitraum und dem Pensionsantrittsalter.

Eine Besonderheit bei der Berechnung der Invali-

ditätspension ist, dass bei Eintritt in die Pension vor

dem Alter 56,5 Jahren die bis zu diesem Alter „ent-

gangenen“ Versicherungsmonate hinzugerechnet

werden. Allerdings nur dann, wenn der gesamte

Steigerungsbetrag von 60% nicht überschritten

wird. Aufgrund der Reform im Jahr 2003 wurde die

Altersgrenze für die Hinzurechnung bis zum Jahr

2009 schrittweise auf 60 Jahre hinaufgesetzt.

Die durchschnittliche Invaliditätspension ist sowohl

bei den Frauen als auch bei den Männern deutlich

niedriger als die durchschnittliche Alterspension.

Dies liegt daran, dass bei den Invaliditätspensi-

onen die Anzahl an Versicherungsmonaten, die bis

zum Eintritt in die Pension erworben wurde, ge-

sundheitsbedingt wesentlich niedriger ist, als bei

Alterspensionen. Damit verbunden ist auch ein we-

sentlich niedrigeres Aktiveinkommen.

In Übersicht 6.1.1. sind die durchschnittlichen In-

validitäts- und Alterspensionen des Pensionsstan-

des inklusive der Zulagen und Zuschüsse (Aus-

gleichszulage, Kinderzuschuss) für den Zeitraum

der Jahre 2001 bis 2007 dargestellt. Die vorzeitige

Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit

wurde zwar im Jahr 2000 abgeschafft. Die immer

weniger werdenden Leistungen dieser Pensions-

art sind in den Alterspensionen aber noch enthal-

ten. Außerdem zählen zu den Pensionshöhen

auch zwischenstaatliche Teilleistungen sowie

Leistungen, die ins Ausland überwiesen wurden.

Die Veränderung der Pensionen im Beobach-

tungszeitraum 2001 bis 2007 in der Über-

sicht 6.1.1. zeigt, dass die durchschnittlichen Inva-

liditätspensionen stärker gestiegen sind als die Al-

terspensionen; bei den Frauen ist der Anstieg so-

gar noch deutlicher als bei den Männern.

� Die durchschnittliche Invaliditätspension bei

den Männern betrug im Jahr 2001 908 EUR

und im Jahr 2007 1.049 EUR; das ist ein An-

stieg von 16 Prozent. Die durchschnittliche Al-

terspension betrug im Jahr 2001 1.171 EUR

und im Jahr 2007 1.331 EUR; das ist eine

Steigerung von 14 Prozent.

� Die durchschnittliche Invaliditätspension bei

den Frauen stieg im Beobachtungszeitraum

2001 bis 2007 um 20% von 489 EUR auf

589 EUR, die durchschnittliche Alterspension

stieg um 16% von 681 EUR auf 790 EUR.

In Übersicht 6.1.2. wird die Verteilung der monatli-

chen Pensionsleistung von Invaliditäts- und Alters-

pensionen im Berichtsjahr 2007 dargestellt. 50%

der InvaliditätspensionistInnen haben eine Pensi-

on unter 1.045 EUR, 50% der AlterspensionistIn-

nen eine Pension unter 1.413 EUR. Der Unter-

schied zwischen Invaliditäts- und Alterspension ist

im Median wesentlich größer als bei der Betrach-

tung des Gesamtdurchschnittes beider Pensions-

arten. Bei den Frauen ist im Median die Differenz

der Durchschnittspensionen nicht so hoch wie

beim Gesamtdurchschnitt.

Wesentliche Unterschiede in der Pensionshöhe

gibt es auch zwischen den einzelnen Pensionsver-

sicherungsträgern (Übersicht 6.1.3.). Im ASVG

entsprechen die Unterschiede in den Pensionshö-

hen zwischen Invaliditäts- und Alterspension in

etwa den Unterschieden der Pensionshöhen in der

gesamten Pensionsversicherung. Bei den Gewer-

betreibenden liegen die Invaliditätspensionen we-

sentlich unter dem Niveau der Alterspensionen: bei

den Frauen erreichte die mittlere Invaliditätspensi-

on sogar nur 69 Prozent, bei den Männern 76 Pro-

zent der mittleren Alterspension. Bei den Bauern/

Bäuerinnen sind die Differenzen zwischen der In-

validitätspension und der Alterspension wesentlich

geringer als jene in der gesamten Pensionsversi-

cherung.

Die Höhe der Durchschnittspensionen wird auch

durch jene Pensionsleistungen, die ins Ausland

überwiesen werden, stark beeinflusst (Übersicht

6.1.4.). So betrug die durchschnittliche Invaliditäts-

pension, die im Jahr 2007 ins Inland überwiesen

wurde, (Männer und Frauen gemeinsam)

914 EUR, die durchschnittliche Invaliditätspensi-

on, die ins Ausland überwiesen wurde, hingegen

nur 244 EUR.

In Übersicht 6.2. werden die durchschnittlichen Pro

Kopf Einkommen (nach Geschlecht, Pensionsart,

Versicherungsträger und Wohnsitz) betrachtet.

Ein(e) PensionsbezieherIn kann eine Eigenpensi-

on und eine Hinterbliebenenpension beziehen; am

häufigsten ist die Kombination einer Alters- oder In-

validitätspension mit einer Witwen/r/pension. Die

Messgröße ‚Pensionseinkommen’ spiegelt we-

sentlich deutlicher die Unterschiede in den Pensi-

onshöhen wider, da sie personenbezogen ist. Ins-
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gesamt verteilten sich im Dezember 2007 in der ge-

setzlichen Pensionsversicherung 2.136.219 Leis-

tungen auf 1.900.338 PensionsbezieherInnen.

Das durchschnittliche Einkommen eines männ-

lichen Pensionsbeziehers über alle Pensionen ist

um 4 Prozent höher als die durchschnittliche Pen-

sionsleistung. Bei den Frauen ist das durchschnitt-

liche Einkommen über alle Pensionen sogar um

18 Prozent höher. Bei den Invaliditätspensionen ist

der Unterschied zwischen Leistung und Einkom-

men sogar noch ausgeprägter: Eine Invaliditäts-

pensionistin erhält im Monat durchschnittlich

732 EUR, wohingegen die durchschnittliche Inva-

liditätspension bei den Frauen nur 591 EUR be-

trägt.

In der Übersicht 6.3.1. ist die Entwicklung der Pen-

sionshöhen des Pensionsneuzuganges in den

Jahren 2001 bis 2007 zu sehen.

� Die durchschnittliche Invaliditätspension der

Männer sank von 1.048 EUR im Jahr 2001 auf

973 EUR im Jahr 2007, das sind um 7% weni-

ger.

� Die durchschnittliche Alterspension der Män-

ner erhöhte sich um 17% von 1.236 EUR

(2001) auf 1.447 EUR (2007).

� Die durchschnittliche Invaliditätspension der

Frauen erhöhte sich von 610 EUR auf

626 EUR.

� Die durchschnittliche Alterspension erhöhte

sich um 29% von 689 EUR im Jahr 2001 auf

890 EUR im Jahr 2007.

Im Beobachtungszeitraum der Übersicht 6.3.1.

sind bereits die Auswirkungen der Reform des Jah-

res 2003, welche am 1.1.2004 in Kraft getreten ist,

zu erkennen. Die Senkung der Steigerungspunkte

und die Erhöhung der Abschläge sind in erster Li-

nie die Ursache für die sinkenden Invaliditätspen-

sionen bei männlichen Neuzugangspensionisten.

Bei den Frauen hat sich die Pensionsreform 2003

eher positiv ausgewirkt. Die Invaliditätspensionen

haben sich vom Jahr 2001 bis zum Jahr 2007 kaum

verändert, wohingegen bei den Alterspensionen

eine Erhöhung um 29% zu erkennen ist. Dies ist auf

die erhöhte Kinderbemessungsgrundlage, die Ver-

kürzung des Bemessungszeitraumes um bis zu

3 Jahre pro Kind (insgesamt aber nicht weniger als

180 Monate) und die Hinaufsetzung des Alters für

die Hinzurechnung zurückzuführen, welche die

Verluste bei den Invaliditätspensionen wieder

kompensieren.

Die Unterschiede in der Leistungshöhe zwischen

den Invaliditätspensionen und den Alterspensi-

onen sind im Pensionsneuzugang wesentlich stär-

ker als im Pensionsstand. Im Berichtsjahr 2007 be-

trug die durchschnittliche Invaliditätspension der

Männer 67% der durchschnittlichen Alterspension,

diejenige der Frauen 70% der durchschnittlichen

Alterspension. Noch stärker zu erkennen ist der

Unterschied bei der Darstellung des Medianein-

kommens in Übersicht 6.3.2.:

� 50% der männlichen Invaliditätspensionisten

erhielten im Monat weniger als 937 EUR Pen-

sion, 50% der Alterspensionisten hingegen

weniger als 1.646 EUR. Die Invaliditätspensi-

on betrug bei der Hälfte der Pensionisten nur

57% der Höhe der Alterspension.

� Bei den Frauen erreichte die durchschnittliche

Medianpension bei Invalidität 78% der durch-

schnittlichen Alterspension.

14.7. Rehabilitation

In der Pensionsversicherung werden Maßnahmen

der Rehabilitation nach pflichtgemäßem Ermessen

unter Berücksichtigung der Neigung, Eignung und

der bisherigen Tätigkeit des Versicherten, der an

einer körperlichen, geistigen oder psychischen Be-

hinderung leidet, gewährt, sofern und solange die

Erreichung des Rehabilitationszieles zu erwarten

ist. Der Schwerpunkt der Rehabilitation liegt im me-

dizinischen Bereich (Übersicht 7).

In der Pensionsversicherungsanstalt wurden im

Jahr 2007 14.399 Rehabilitationsheilverfahren im

Rahmen von Maßnahmen der medizinischen Re-

habilitation bewilligt. Weiters wurden 2.354 beruf-

liche und 451 soziale Maßnahmen der Rehabilita-

tion bewilligt.
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14.8. Gebarungsergebnisse

Hinsichtlich der Pensionen aus der geminderten

Arbeitsfähigkeit wurde eine Sonderauswertung

durchgeführt. In der Erfolgsrechnung der Pensi-

onsversicherungsträger werden laut Rechnungs-

vorschriften in der Position „Pensionen der gemin-

derten Arbeitsfähigkeit“ die direkten Pensionsleis-

tungen erfasst. Die Pensionszahlung ist aber nur

ein Teil des tatsächlichen Aufwandes, der für die

PensionsbezieherInnen der geminderten Arbeits-

fähigkeit erbracht wird. Zum Beispiel stecken auch

in den Positionen „Ausgleichszulage, Gesund-

heitsvorsorge, Beiträge zur Krankenversicherung

der Pensionisten und Vertrauensärztlicher Dienst“

Aufwandsanteile.

In der nachfolgenden Berechnung wurde versucht,

auf Basis der Erfolgsrechnung 2006 der Pensions-

versicherungsanstalt diese Gesamtaufwen-

dungen auf den Einzelfall heruntergebrochen dar-

zustellen.

Es zeigt sich, dass von der Pensionsversiche-

rungsanstalt im Jahr 2006 für die Pensionisten der

geminderten Arbeitfähigkeit neben der Pensions-

leistung noch weitere Aufwendungen in der Höhe

von ca. 1.600 EUR im Einzelfall zu erbringen wa-

ren.
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Ang.: Angestellte
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1.1 Pensionsanträge – Invaliditäts- und Alterspensionen
gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahre 1996 – 2007

Männer
 

Invaliditäts-
pensionen (IP)

vorzeitige Alters-
pension wegen 

gemind. Arbeits-
fähigkeit (VGA) IP und VGA

Alters-
pensionen 

(AP)

Direkt-
pensionen/DP 

(AP und IP)
Anteil der IP an 

den DPJahr

1996 23.469  20.530 43.999  45.257  68.726  64,0%  

1997 24.110  12.916 37.026  35.828  59.938  61,8%  

1998 25.657  14.021 39.678  37.924  63.581  62,4%  

1999 27.065  17.375 44.440  47.559  74.624  59,6%  

2000 35.353  18.413 53.766  46.839  82.192  65,4%  

2001 32.072  2.319 34.391  26.946  59.018  58,3%  

2002 37.199  1.524 38.723  26.242  63.441  61,0%  

2003 40.403  222 40.625  23.352  63.755  63,7%  

2004 38.816  55 38.871  25.300  64.116  60,6%  

2005 40.691  16 40.707  27.007  67.698  60,1%  

2006 41.973  0 41.973  28.773  70.746  59,3%  

2007 43.559  43.559  30.542  74.101  58,8%  

Frauen
 

Invaliditäts-
pensionen (IP)

vorzeitige Alters-
pension wegen 

gemind. Arbeits-
fähigkeit (VGA) IP und VGA

Alters-
pensionen 

(AP)

Direkt-
pensionen/DP 

(AP und IP)
Anteil der IP an 

den DPJahr

1996 18.825  6.384 25.209  46.200  65.025  38,8%  

1997 17.493  4.952 22.445  40.807  58.300  38,5%  

1998 18.441  4.748 23.189  41.384  59.825  38,8%  

1999 19.924  5.939 25.863  44.131  64.055  40,4%  

2000 23.451  4.320 27.771  37.692  61.143  45,4%  

2001 21.572  313 21.885  29.269  50.841  43,0%  

2002 25.185  224 25.409  32.139  57.324  44,3%  

2003 26.299  70 26.369  31.312  57.611  45,8%  

2004 25.751  9 25.760  30.709  56.460  45,6%  

2005 26.979  4 26.983  30.865  57.844  46,6%  

2006 27.859  27.859  33.088  60.947  45,7%  

2007 29.439  29.439  35.216  64.655  45,5%  

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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1.2 Pensionszuerkennungen
Invaliditäts- und Alterspensionen – gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahre 1996 – 2007

Männer

 Jahr
Invaliditäts-

pensionen (IP)

vorzeitige Alters-
pension wegen 

gemind. Arbeits-
fähigkeit (VGA) IP und VGA

Alters-
pensionen 

(AP)

Direkt-
pensionen/DP 

(AP und IP)
Anteil der IP an 

den DP

1996 8.584  17.484 26.068 37.443 46.027 56,6%

1997 9.093  9.540 18.633 28.175 37.268 50,0%

1998 9.917  9.712 19.629 27.768 37.685 52,1%

1999 9.829  11.717 21.546 35.650 45.479 47,4%

2000 11.873  12.119 23.992 37.003 48.876 49,1%

2001 14.555  2.389 16.944 22.134 36.689 46,2%

2002 15.009  911 15.920 21.411 36.420 43,7%

2003 15.157  138 15.295 19.704 34.861 43,9%

2004 22.730  51 22.781 20.642 43.372 52,5%

2005 20.435  11 20.446 23.351 43.786 46,7%

2006 19.692  0 19.692 23.704 43.396 45,4%

2007 19.666  19.666 25.813 45.479 43,2%

Frauen

 Jahr
Invaliditäts-

pensionen (IP)

vorzeitige Alters-
pension wegen 

gemind. Arbeits-
fähigkeit (VGA) IP und VGA

Alters-
pensionen 

(AP)

Direkt-
pensionen/DP 

(AP und IP)
Anteil der IP an 

den DP

1996 5.483  4.165 9.648 36.564 42.047 22,9%

1997 5.305  3.048 8.353 32.164 37.469 22,3%

1998 5.597  2.835 8.432 30.842 36.439 23,1%

1999 5.781  2.718 8.499 34.870 40.651 20,9%

2000 6.584  3.808 10.392 34.400 40.984 25,4%

2001 7.472  268 7.740 24.277 31.749 24,4%

2002 8.335  62 8.397 26.639 34.974 24,0%

2003 7.415  48 7.463 27.798 35.213 21,2%

2004 10.964  7 10.971 27.356 38.320 28,6%

2005 10.789  2 10.791 27.442 38.231 28,2%

2006 10.688  0 10.688 28.141 38.829 27,5%

2007 11.135  0 11.135 30.948 42.083 26,5%

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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1.3 Ablehnungsquote* bei den Pensionsanträgen
Invaliditäts- und Alterspensionen – gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahre 2001 – 2007

Männer

 Jahr
Invaliditäts-

pensionen (IP)

vorzeitige Alters-
pension wegen gemind. 
Arbeitsfähigkeit (VGA) IP und VGA

Alters-
pensionen (AP)

Direkt-
pensionen 
(AP und IP)

2002 52,2%  40,4% 51,7%  13,5%  35,2%  

2003 47,3%  36,1% 47,2%  10,5%  31,3%  

2004 48,8%  3,8% 48,7%  11,0%  35,8%  

2005 48,1%  8,3% 48,1%  13,9%  34,1%  

2006 49,9%  – 50,0%  12,9%  34,8%  

2007 50,9%  – 50,9%  11,1%  34,2%  

Frauen

 Jahr
Invaliditäts-

pensionen (IP)

vorzeitige Alters-
pension wegen gemind. 
Arbeitsfähigkeit (VGA) IP und VGA

Alters-
pensionen (AP)

Direkt-
pensionen 
(AP und IP)

2001 64,3%  35,9% 63,7%  10,7%  34,0%  

2002 60,7%  70,8% 60,8%  9,7%  31,0%  

2003 61,0%  36,0% 60,9%  7,6%  28,3%  

2004 62,9%  0,0% 62,9%  8,6%  35,6%  

2005 58,6%  0,0% 58,6%  10,8%  32,7%  

2006 59,2%  – 59,2%  9,0%  32,0%  

2007 58,9%  – 58,9%  7,9%  30,7%  

*) Ablehnungsquote = Ablehnungen dividiert durch die Summe aus Zuerkennungen und  Ablehnungen

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis

1.4.1 Anträge und Zuerkennungen mit mehrfacher Ablehnungshistorie im Zeitraum 2004 bis 2007
Häufigkeit der Ablehnungen von 2004 bis 2007

Summe 
Ablehnungen 
2004 bis 2007 

(Einfachzählung)

von allen Ablehnungen der Jahre 2004 
bis 2007 sind

1x 2x 3x 4x 5x 6x Anteile von der Summe

Zweig Geschlecht abgelehnt worden 1x 2x 3x 4x 5x 6x

Männer 10.271 8.632 1.381 235 23 84% 13% 2% 0% 0% 0%

Frauen 15.215 12.820 2.056 304 33 2 84% 14% 2% 0% 0% 0%

Gesamt 25.486 21.452 3.437 539 56 2 84% 13% 2% 0% 0% 0%

Männer 48.998 36.648 9.427 2.502 383 35 3 75% 19% 5% 1% 0% 0%

Frauen 34.224 26.192 6.465 1.361 188 17 1 77% 19% 4% 1% 0% 0%

Gesamt 83.222 62.840 15.892 3.863 571 52 4 76% 19% 5% 1% 0% 0%

Ang + Arb Gesamt 108.708 84.292 19.329 4.402 627 54 4 78% 18% 4% 1% 0% 0%

Davon im Zeitraum 2004 bis 2007 später als IP – nicht aber als AP – zuerkannt:
Anteile an den Ablehnungen

1x 2x 3x 4x 5x 6x 1x 2x 3x 4x 5x 6x

Männer 2.493 257 22 0 29% 19% 9% 0%

Frauen 2.560 262 22 1 20% 13% 7% 3%

Gesamt 5.053 519 44 1 24% 15% 8% 2%

Männer 11.200 1.813 200 15 31% 19% 8% 4%

Frauen 5.009 974 86 10 19% 15% 6% 5%

Gesamt 16.209 2.787 286 25 26% 18% 7% 4%

Ang + Arb Gesamt 21.262 3.306 330 26 25% 17% 7% 4%

Quelle: Eigene Berechnungen des BMSK (unter Verwendung von Daten der Pensionsversicherungsanstalt)

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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1.4.2  Anträge und Zuerkennungen mit mehrfacher Ablehnungshistorie im Zeitraum 2004 bis 2007
Anzahl der Zuerkennungen bzw. Ablehnungen im Jahr 2007 und Häufigkeit der Ablehnungen im Jahr ...

Summe der 
Zuerkennungen   
u. Ablehnungen 

2007

davon Ablehnungen im Jahr …

2007 2006 2005 2004

Zweig Geschlecht 1x 2x Anteil 1x Anteil 1x Anteil 1x Anteil

Männer 3.503 69 2% 436 12% 390 11% 292 8%

Frauen 3.625 110 3% 506 14% 333 9% 279 8%

Gesamt 7.128 179 3% 942 13% 723 10% 571 8%

Männer 13.146 510 4% 2.415 18% 1.816 14% 1.527 12%

Frauen 5.374 318 6% 1.109 21% 910 17% 715 13%

Gesamt 18.520 828 4% 3.524 19% 2.726 15% 2.242 12%

Ang + Arb Gesamt 25.648 1.007 4% 4.466 17% 3.449 13% 2.813 11%

Männer 2.849 2.812 37 1% 346 12% 449 16% 349 12%

Frauen 4.340 4.275 65 1% 515 12% 556 13% 432 10%

Gesamt 7.189 7.087 102 1% 861 12% 1.005 14% 781 11%

Männer 16.769 16.495 274 2% 3.192 19% 3.648 22% 2.753 16%

Frauen 10.904 10.716 188 2% 1.843 17% 2.108 19% 1.675 15%

Gesamt 27.673 27.211 462 2% 5.035 18% 5.756 21% 4.428 16%

Ang + Arb Gesamt 34.862 34.298 564 2% 5.896 17% 6.761 19% 5.209 15%

Quelle: Eigene Berechnungen des BMSK (unter Verwendung von Daten der Pensionsversicherungsanstalt)

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis

1.5 Verfahren bei den Pensionsversicherungsträgern und den Sozialgerichten
im Jahr 2006

PVA/Arb PVA/Ang
Eisenb./
Bergb. SVA SVB

PV
Unselbst-
ständige PV gesamt

Erledigte Verfahren bei den Trägern
Zuerkennung 18.616 6.753 345 1.399 3.361 25.714 30.474

Abweisung 26.504 6.928 444 514 775 33.876 35.165

Summe 45.120 13.681 789 1.913 4.136 59.590 65.639

% Abweisungen 58,7% 50,6% 56,3% 26,9% 18,7% 56,8% 53,6%

Klagen - neu 14928 4.517 238 390 311 19.683 20.384

Klagen auf 100 Abweisungen 56 65 54 76 40 58 58

Erledigte Verfahren bei Sozialgerichten (1. Instanz):
Art der Erledigung

Stattgebung 459 180 7 20 9 646 675

Vergleich 3.391 1.180 67 143 87 4.638 4.868

Klagsrücknahme 8.673 2.544 133 185 191 11.350 11.726

Abweisung 2.500 752 42 81 44 3.294 3.419

Gesamt (ohne "sonst." Erl.) 15.023 4.656 249 429 331 19.928 20.688

Stattgebung 3% 4% 3% 5% 3% 3% 3%

Verlgeich 23% 25% 27% 33% 26% 23% 24%

Klagsrücknahme 58% 55% 53% 43% 58% 57% 57%

Abweisung 17% 16% 17% 19% 13% 17% 17%

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

davon erfolgreich **) 26% 29% 30% 38% 29% 27% 27%

Berufung der Kläger 427 168 8 24 4 603 631

Berufungen auf 100 Abweisungen 17 22 19 30 9 18 18

*) Die Klagen bzw. Berufungen beziehen sich zum Teil auch auf abweisende Urteile aus dem Vorjahr (Jahresende).

**) Stattgebungen + Vergleiche

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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2.1.1 Pensionsneuzuerkennungen
gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahre 1970 – 2007

Männer

 Jahr
Invaliditäts-

pensionen (IP)

vorzeitige Alterspension 
wegen gemind. Arbeits-

fähigkeit (VGA) IP und VGA

Direkt-
pensionen/DP 

(AP und IP)
Anteil der IP an 

den DP

1970 10.318 0 10.318 33.155 31,1%

1975 12.146 0 12.146 38.539 31,5%

1980 13.913 0 13.913 36.181 38,5%

1985 22.583 0 22.583 46.003 49,1%

1990 19.633 0 19.633 42.192 46,5%

1995 9.046 14.647 23.693 44.050 53,8%

2000 11.294 12.236 23.530 48.344 48,7%

2001 14.418 2.495 16.913 36.124 46,8%

2002 14.652 972 15.624 36.142 43,2%

2003 14.816 142 14.958 34.091 43,9%

2004 22.642 46 22.688 43.385 52,3%

2005 20.191 8 20.199 43.576 46,4%

2006 19.354 6 19.360 43.058 45,0%

2007 19.448 0 19.448 45.482 42,8%

Frauen

 Jahr
Invaliditäts-

pensionen (IP)

vorzeitige Alterspension 
wegen gemind. Arbeits-

fähigkeit (VGA) IP und VGA

Direkt-
pensionen/DP 

(AP und IP)
Anteil der IP an 

den DP

1970 6.093 0 6.093 23.880 25,5%

1975 8.045 0 8.045 28.125 28,6%

1980 10.078 0 10.078 37.160 27,1%

1985 13.582 0 13.582 39.394 34,5%

1990 9.014 0 9.014 30.313 29,7%

1995 5.822 3.987 9.809 43.765 22,4%

2000 6.542 3.683 10.225 40.794 25,1%

2001 7.310 270 7.580 31.202 24,3%

2002 8.258 61 8.319 34.882 23,8%

2003 7.256 46 7.302 34.056 21,4%

2004 10.879 3 10.882 38.489 28,3%

2005 10.681 0 10.681 38.191 28,0%

2006 10.580 0 10.580 38.592 27,4%

2007 10.987 0 10.987 42.132 26,1%

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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2.1.2 Pensionsneuzuerkennungen nach Pensionsversicherungsträgern (Männer) 2007

Männer

PVA der 
Arbeiter

PVA der 
Angestellten

PV nach 
ASVG

SVA der 
gewerbl.

Wirtschaft
SVA der 
Bauern

PV der 
Selbständigen

gesamte 
PV

Invaliditätspensionen (IP) 13.042 3.471 16.798 996 1.654 2.650 19.448

Direktpensionen (DP) (AP und IP) 24.396 14.464 39.715 3.613 2.154 5.767 45.482

Anteil der IP an den DP 53,5% 24,0% 42,3% 27,6% 76,8% 46,0% 42,8%

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis

2.1.3 Pensionsneuzuerkennungen nach Pensionsversicherungsträgern (Frauen) 2007

Frauen

PVA der 
Arbeiter

PVA der 
Angestellten

PV nach 
ASVG

SVA der 
gewerbl.

Wirtschaft
SVA der 
Bauern

PV der 
Selbständigen

gesamte 
PV

Invaliditätspensionen (IP) 5.325 3.544 8.931 311 1.745 2.056 10.987

Direktpensionen (AP und IP) 17.443 19.407 37.061 2.081 2.990 5.071 42.132

Anteil der IP an den DP 30,5% 18,3% 24,1% 14,9% 58,4% 40,5% 26,1%

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis

2.2.1. Durchschnittliches Pensionszugangsalter der Invaliditäts- und Alterspensionen

gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahre 1970 – 2007

Jahr

Männer Frauen Männer und Frauen

IP AP IP AP IP AP

1970 56,6 64,2 56,6 61,5 56,6 63,1

1975 56,6 64,3 56,5 61,5 56,5 63,1

1980 53,9 62,5 55,1 59,5 54,4 60,9

1985 54,3 62,1 54,8 59,5 54,5 60,8

1990 53,9 62,1 52,4 59,7 53,4 61,0

1995 49,4 60,4 48,8 58,0 49,2 59,1

2000 51,8 60,5 49,2 58,3 50,8 59,4

2001 53,4 62,2 50,4 59,4 52,4 60,7

2002 53,7 62,8 51,3 59,3 52,8 60,8

2003 54,3 62,7 51,3 59,0 53,4 60,5

2004 54,5 62,8 51,0 59,2 53,4 60,7

2005 53,9 63,4 51,0 59,5 52,9 61,3

2006 53,9 63,2 50,7 59,3 52,8 61,0

2007 53,9 62,8 50,6 59,5 52,7 61,0

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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2.2.2 Pensionsneuzuerkennungen nach Alter 
Invaliditäts- und Alterspensionen

gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahr 2007

Fälle

Männer Frauen

AP IP AP IP

bis 45 Jahre 0 2.631 0 2.528

46 bis 50 Jahre 0 1.810 0 1.661

51 bis 55 Jahre 0 3.122 1.252 2.725

56 Jahre 0 948 2.452 648

57 Jahre 0 2.702 4.142 1.686

58 Jahre 0 2.564 3.933 1.039

59 Jahre 0 1.947 1.370 500

60 Jahre 6.172 1.715 11.745 134

61 Jahre 4.042 1.069 2.957 10

62 Jahre 4.044 471 619 5

63 Jahre 3.221 227 589 5

64 Jahre 908 154 548 3

65 Jahre 4.609 58 539 1

66 Jahre und älter 3.038 30 999 42

insgesamt 26.034 19.448 31.145 10.987

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis

2.3 Erstmalige Pensionsneuzuerkennungen im Jahr 2006 nach Geschlecht, 
Pensionsversicherungsträger und Pensionsart

Anzahl 
Neu-

zugänge

Qualifikation

Männer

Pflicht-
versicherung 
(Erwerbstäti-
ge, freiwillig 
Versicherte)

Kranken-
geldbezug

Arbeitslosen-
geldbezug

Notstands-
hilfe-

geldbezug

Pensions-
vorschuss 

und 
Übergangs

-geld Sonstiges

Keine 
Qualifika-

tion

Arbeiter
IP 9.579 2.377 2.633 1.276 2.469 472 46 306

AP 3.626 2.679 41 444 190 18 76 178

Angestellte
IP 2.629 954 677 223 514 121 13 127

AP 6.418 5.196 38 573 147 10 57 397

Arbeiter und 

Angestellte

IP 12.208 3.331 3.310 1.499 2.983 593 59 433

AP 10.044 7.875 79 1.017 337 28 133 575

Anzahl 
Neu-

zugänge

Qualifikation

Frauen

Pflicht-
versicherung 
(Erwerbstäti-
ge, freiwillig 
Versicherte)

Kranken-
geldbezug

Arbeitslosen-
geldbezug

Notstands-
hilfe-

geldbezug

Pensions-
vorschuss 

und 
Übergangs

-geld Sonstiges

Keine 
Qualifika-

tion

Arbeiter
IP 4.130 895 1.237 465 906 198 71 358

AP 7.231 4.405 81 1.133 260 55 44 1.253

Angestellte
IP 2.762 765 937 253 460 78 39 230

AP 11.018 7.895 89 1.361 187 37 62 1.387

Arbeiter und 

Angestellte

IP 6.892 1.660 2.174 718 1.366 276 110 588

AP 18.249 12.300 170 2.494 447 92 106 2.640

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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2.4  Durchschnittliche Einkommensersatzraten des Pensionsneuzuganges*
nach Geschlecht, Pensionsversicherungsträger und Pensionsart im Jahr 2006

Anzahl der 
tatsächlichen 

Neuzu-
erkennungen

PJ** - keine 
zwischenstaat-

lichen, nur 
Inland, 

erstmalige Zu-
erkennungen

Einkommensersatzraten

Bruttovergleich

Vergleich der 
Steuerbemessungs-

grundlagen
Netto-

vergleich

PV der
Arbeiter

IP/M 13.137 11.875 59,9% 69,6% 74,8%

IP/W 5.193 4.838 54,8% 63,7% 66,0%

IP/M+W 18.330 16.713 58,4% 67,9% 72,3%

AP/M 10.669 5.580 74,2% 86,2% 88,5%

AP/W 10.919 8.626 66,7% 77,5% 80,6%

AP/M+W 21.588 14.206 69,6% 80,9% 83,7%

IP+AP/M 23.806 17.455 64,5% 74,9% 79,2%

IP+AP/W 16.112 13.464 62,4% 72,5% 75,3%

IP+AP/M+W 39.918 30.919 63,6% 73,9% 77,5%

PV der
Angestellten

BUP/M 3.375 3.240 62,3% 72,2% 77,1%

BUP/W 3.360 3.228 56,2% 65,2% 69,8%

BUP/M+W 6.735 6.468 59,3% 68,7% 73,5%

AP/M 9.757 8.533 71,3% 82,6% 84,9%

AP/W 14.288 12.864 66,5% 77,1% 81,1%

AP/M+W 24.045 21.397 68,4% 79,3% 82,6%

BUP+AP/M 13.132 11.773 68,8% 79,7% 82,8%

BUP+AP/W 17.648 16.092 64,5% 74,7% 78,8%

BUP+AP/M+W 30.780 27.865 66,3% 76,8% 80,5%

PV nach
dem ASVG

IP/M 16.512 15.115 60,4% 70,2% 75,3%

IP/W 8.553 8.066 55,4% 64,3% 67,6%

IP/M+W 25.065 23.181 58,7% 68,1% 72,6%

AP/M 20.426 14.113 72,4% 84,0% 86,3%

AP/W 25.207 21.490 66,6% 77,2% 80,9%

AP/M+W 45.633 35.603 68,9% 79,9% 83,0%

IP+AP/M 36.938 29.228 66,2% 76,8% 80,6%

IP+AP/W 33.760 29.556 63,5% 73,7% 77,2%

IP+AP/M+W 70.698 58.784 64,9% 75,3% 78,9%

*)  Neuzugangspensionen, die in den drei der Pension vorangegangenen Jahren zumindest eine Beitragsgrundlage aus einer Pflichtversicherung 
aufzuweisen hatten Pensionen ohne Zulagen und Zuschüsse

**)  PJ: Pensionsversicherung Jahresstatistik

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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2.5.1. Altersspezifische Invalidisierungshäufigkeiten des Pensionsneuzuganges 
der Jahre 1998 – 2006

Männer
Alter 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1998/2000 2004/2006

40 0,32% 0,19% 0,15% 0,20% 0,19% 0,19% 0,27% 0,21% 0,26% 0,22% 0,25%

41 0,28% 0,24% 0,18% 0,20% 0,18% 0,18% 0,29% 0,26% 0,24% 0,23% 0,27%

42 0,42% 0,24% 0,24% 0,22% 0,22% 0,16% 0,30% 0,30% 0,33% 0,30% 0,31%

43 0,38% 0,28% 0,29% 0,25% 0,23% 0,21% 0,26% 0,30% 0,33% 0,32% 0,30%

44 0,47% 0,31% 0,30% 0,25% 0,26% 0,24% 0,37% 0,35% 0,40% 0,36% 0,37%

45 0,47% 0,36% 0,36% 0,32% 0,36% 0,28% 0,41% 0,41% 0,41% 0,40% 0,41%

46 0,69% 0,40% 0,43% 0,42% 0,34% 0,35% 0,44% 0,45% 0,50% 0,51% 0,46%

47 0,85% 0,49% 0,49% 0,41% 0,43% 0,34% 0,50% 0,50% 0,54% 0,61% 0,52%

48 0,83% 0,56% 0,59% 0,50% 0,48% 0,38% 0,66% 0,56% 0,58% 0,66% 0,60%

49 1,01% 0,77% 0,71% 0,64% 0,68% 0,47% 0,71% 0,76% 0,71% 0,83% 0,73%

50 1,38% 0,95% 0,86% 0,76% 0,68% 0,64% 0,91% 0,88% 0,82% 1,06% 0,87%

51 1,64% 1,12% 1,08% 0,94% 0,85% 0,82% 1,05% 1,01% 1,01% 1,28% 1,02%

52 2,08% 1,30% 1,33% 1,00% 1,07% 0,89% 1,30% 1,23% 1,09% 1,57% 1,21%

53 2,24% 1,61% 1,76% 1,31% 1,32% 1,15% 1,48% 1,51% 1,38% 1,87% 1,46%

54 2,80% 1,99% 2,29% 1,77% 1,57% 1,55% 2,02% 1,80% 1,63% 2,36% 1,82%

55 3,87% 2,55% 3,43% 2,40% 2,19% 1,91% 2,76% 2,38% 1,97% 3,28% 2,37%

56 4,66% 3,01% 5,18% 2,92% 2,65% 2,36% 3,55% 2,94% 2,53% 4,28% 3,01%

57 9,80% 11,69% 12,65% 6,69% 5,04% 5,86% 8,08% 6,94% 6,89% 11,38% 7,30%

58 12,07% 12,18% 14,93% 8,97% 7,20% 6,81% 10,59% 7,93% 7,22% 13,06% 8,58%

59 9,97% 8,12% 11,59% 6,64% 6,35% 6,21% 8,67% 6,65% 6,38% 9,89% 7,23%

60 5,46% 3,67% 5,48% 5,26% 4,90% 5,47% 9,33% 5,93% 5,92% 4,87% 7,06%

61 2,50% 1,56% 2,12% 1,36% 2,46% 3,09% 6,94% 5,02% 4,30% 2,06% 5,42%

62 3,66% 2,35% 3,63% 1,81% 1,23% 1,33% 3,28% 3,54% 3,48% 3,21% 3,43%

63 3,29% 1,82% 4,39% 1,52% 1,68% 1,36% 2,31% 2,54% 1,74% 3,17% 2,19%

64 3,46% 1,46% 4,65% 1,19% 1,48% 1,24% 2,14% 2,05% 1,83% 3,19% 2,00%

65 1,41% 0,59% 2,38% 0,72% 0,64% 0,81% 1,16% 0,97% 1,08% 1,46% 1,07%

40 bis 65 2,39% 1,96% 2,32% 1,48% 1,32% 1,26% 1,92% 1,58% 1,51% 2,22% 1,67%

2.5.2 Altersspezifische Invalidisierungshäufigkeiten des Pensionsneuzuganges 
der Jahre 1998 – 2006

Frauen
Alter 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1998/2000 2004/2006

40 0,32% 0,21% 0,22% 0,19% 0,17% 0,17% 0,24% 0,29% 0,27% 0,25% 0,26%

41 0,30% 0,24% 0,22% 0,21% 0,24% 0,15% 0,27% 0,26% 0,29% 0,25% 0,27%

42 0,35% 0,21% 0,27% 0,26% 0,25% 0,21% 0,29% 0,30% 0,29% 0,28% 0,29%

43 0,47% 0,25% 0,26% 0,29% 0,31% 0,21% 0,38% 0,31% 0,37% 0,33% 0,35%

44 0,53% 0,32% 0,37% 0,30% 0,30% 0,25% 0,39% 0,36% 0,40% 0,41% 0,38%

45 0,56% 0,36% 0,33% 0,33% 0,36% 0,29% 0,41% 0,36% 0,44% 0,42% 0,40%

46 0,75% 0,39% 0,39% 0,42% 0,35% 0,31% 0,48% 0,46% 0,50% 0,51% 0,48%

47 0,90% 0,46% 0,48% 0,40% 0,49% 0,36% 0,51% 0,51% 0,58% 0,62% 0,54%

48 1,00% 0,64% 0,63% 0,53% 0,56% 0,44% 0,66% 0,63% 0,58% 0,76% 0,62%

49 1,19% 0,75% 0,77% 0,60% 0,65% 0,47% 0,76% 0,75% 0,64% 0,90% 0,72%

50 1,46% 0,85% 0,95% 0,81% 0,81% 0,67% 0,92% 0,95% 0,91% 1,09% 0,93%

51 1,82% 1,09% 1,27% 1,03% 0,99% 0,85% 1,09% 1,16% 1,03% 1,39% 1,10%

52 2,29% 1,23% 1,44% 1,22% 1,16% 0,93% 1,25% 1,24% 1,14% 1,65% 1,21%

53 2,45% 1,75% 1,91% 1,69% 1,39% 1,22% 1,63% 1,32% 1,45% 2,04% 1,47%

54 2,59% 1,80% 2,41% 2,02% 1,86% 1,54% 1,90% 1,67% 1,64% 2,27% 1,74%

55 4,60% 3,76% 4,45% 2,58% 2,20% 1,93% 2,70% 2,21% 1,78% 4,27% 2,23%

56 4,73% 3,78% 6,55% 2,16% 2,08% 1,78% 3,06% 2,43% 2,11% 5,02% 2,53%

57 5,37% 3,34% 7,43% 3,28% 4,46% 5,62% 6,68% 6,37% 6,47% 5,38% 6,51%

58 5,13% 4,25% 8,79% 4,02% 4,37% 4,21% 7,86% 6,54% 5,17% 6,06% 6,52%

59 4,83% 4,21% 6,69% 3,91% 3,78% 2,95% 3,72% 3,97% 3,11% 5,24% 3,60%

60 2,90% 2,01% 2,44% 2,12% 3,04% 1,87% 2,15% 1,29% 1,24% 2,45% 1,56%

61 0,15% 0,08% 0,18% 0,55% 1,68% 0,38% 0,28% 0,30% 0,08% 0,14% 0,22%

62 0,05% 0,00% 0,21% 0,88% 3,11% 0,28% 0,29% 0,19% 0,06% 0,09% 0,18%

63 0,32% 0,00% 0,21% 1,19% 4,11% 0,42% 0,18% 0,10% 0,09% 0,18% 0,12%

64 0,07% 0,00% 0,00% 1,45% 3,37% 0,90% 0,25% 0,64% 0,06% 0,02% 0,32%

65 0,45% 0,00% 0,49% 1,60% 3,38% 0,99% 0,25% 0,13% 0,51% 0,31% 0,30%

40 bis 65 1,52% 1,03% 1,37% 0,90% 0,94% 0,80% 1,16% 1,08% 1,04% 1,31% 1,09%
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3.1.1 Invaliditätspensionen und vorzeitige Alterspensionen wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit – Neuzuerkennungen nach Krankheitsgruppen 

Männer, gesamte Pensionsversicherung – Berichtsjahre 1995 bis 2007
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

alle Krankheitsgruppen 23.693 23.530 16.913 15.624 14.958 22.688 20.199 19.360 19.448

Krebs 1.016 1.373 1.236 1.169 1.084 1.360 1.380 1.303 1.325

Psychiatrische Krankheiten 2.224 3.151 2.935 2.870 2.763 4.253 4.059 4.370 4.532

Herz-Kreislauf-Erkrankungen 3.698 3.277 2.567 2.371 2.190 3.432 3.237 3.048 2.954

Krankheiten des Skeletts, 

Muskeln, Bewegungs- und 

Stützapparates 11.400 11.017 6.383 5.851 5.814 9.097 7.301 6.614 6.839

alle übrigen Krankeitsgruppen 5.355 4.712 3.792 3.363 3.107 4.546 4.222 4.025 3.798

alle Krankheitsgruppen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Krebs 4,3% 5,8% 7,3% 7,5% 7,2% 6,0% 6,8% 6,7% 6,8%

Psychiatrische Krankheiten 9,4% 13,4% 17,4% 18,4% 18,5% 18,7% 20,1% 22,6% 23,3%

Herz-Kreislauf-Erkrankungen 15,6% 13,9% 15,2% 15,2% 14,6% 15,1% 16,0% 15,7% 15,2%

Krankheiten des Skeletts, 

Muskeln, Bewegungs- und 

Stützapparates 48,1% 46,8% 37,7% 37,4% 38,9% 40,1% 36,1% 34,2% 35,2%

alle übrigen Krankeitsgruppen 22,6% 20,0% 22,4% 21,5% 20,8% 20,0% 20,9% 20,8% 19,5%

3.1.2 Invaliditätspensionen und vorzeitige Alterspensionen wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit – Neuzuerkennungen nach Krankheitsgruppen 

Frauen, gesamte Pensionsversicherung – Berichtsjahre 1995 bis 2007
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

alle Krankheitsgruppen 9.809 10.225 7.580 8.319 7.302 10.882 10.681 10.580 10.987

Krebs 787 930 930 897 766 986 1.031 1.052 1.051

Psychiatrische Krankheiten 1.377 2.310 2.238 2.369 2.094 3.555 3.344 3.665 4.200

Herz-Kreislauf-Erkrankungen 964 845 564 757 584 894 903 853 778

Krankheiten des Skeletts, 

Muskeln, Bewegungs- und 

Stützapparates 4.278 4.031 2.155 2.575 2.376 3.349 3.343 3.125 3.091

alle übrigen Krankeitsgruppen 2.403 2.109 1.693 1.721 1.482 2.098 2.060 1.885 1.867

alle Krankheitsgruppen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Krebs 8,0% 9,1% 12,3% 10,8% 10,5% 9,1% 9,7% 9,9% 9,6%

Psychiatrische Krankheiten 14,0% 22,6% 29,5% 28,5% 28,7% 32,7% 31,3% 34,6% 38,2%

Herz-Kreislauf-Erkrankungen 9,8% 8,3% 7,4% 9,1% 8,0% 8,2% 8,5% 8,1% 7,1%

Krankheiten des Skeletts, 

Muskeln, Bewegungs- und 

Stützapparates 43,6% 39,4% 28,4% 31,0% 32,5% 30,8% 31,3% 29,5% 28,1%

alle übrigen Krankeitsgruppen 24,5% 20,6% 22,3% 20,7% 20,3% 19,3% 19,3% 17,8% 17,0%

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 205 von 289



14. Invaliditätspensionen

205

4.1.1 Pensionsstand
gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahre 1970 – 2007

Männer

 Jahr
Invaliditäts-

pensionen (IP)

vorzeitige Alters-
pension wegen 

gemind. Arbeits-
fähigkeit (VGA) IP und VGA

Direkt-
pensionen/DP (AP 

und IP)
Anteil der IP an 

den DP

1970 157.557 0 157.557 428.028 36,8%

1975 150.948 0 150.948 460.337 32,8%

1980 152.219 0 152.219 472.528 32,2%

1985 180.076 0 180.076 515.596 34,9%

1990 215.151 0 215.151 569.115 37,8%

1995 228.531 28.163 256.694 628.489 40,8%

2000 216.340 79.181 295.521 687.157 43,0%

2001 219.496 75.917 295.413 694.495 42,5%

2002 223.105 68.662 291.767 700.614 41,6%

2003 226.089 57.548 283.637 703.959 40,3%

2004 238.771 41.850 280.621 717.493 39,1%

2005 247.433 25.900 273.333 730.524 37,4%

2006 254.968 13.809 268.777 742.776 36,2%

2007 262.325 5.896 268.221 757.110 35,4%

Frauen

 Jahr
Invaliditäts-

pensionen (IP)

vorzeitige Alters-
pension wegen 

gemind. Arbeits-
fähigkeit (VGA) IP und VGA

Direkt-
pensionen/DP (AP 

und IP)
Anteil der IP an 

den DP

1970 130.173 0 130.173 387.977 33,6%

1975 133.490 0 133.490 433.328 30,8%

1980 145.459 0 145.459 485.498 30,0%

1985 162.065 0 162.065 567.313 28,6%

1990 166.982 0 166.982 613.369 27,2%

1995 169.030 7.505 176.535 680.928 25,9%

2000 161.020 9.991 171.011 760.519 22,5%

2001 161.377 6.816 168.193 768.927 21,9%

2002 162.413 4.597 167.010 779.486 21,4%

2003 161.999 2.660 164.659 788.402 20,9%

2004 167.644 828 168.472 803.249 21,0%

2005 171.258 25 171.283 817.023 21,0%

2006 174.775 0 174.775 830.868 21,0%

2007 178.464 0 178.464 847.729 21,1%

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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4.1.2  Pensionsstand nach Pensionsversicherung, Berichtsjahr 2007

M Ä N N E R

PVA der 
Arbeiter

PVA der 
Angestellten

PV nach 
dem ASVG

SVA der 
gewerbl. 

Wirtschaft
SVA der 
Bauern

PV der 
Selbständigen

gesamte 
PV

Invaliditätspensionen (IP) 164.244 51.348 221.913 14.443 25.969 40.412 262.325

vorzeitige Alterspension wegen 

gemind. Arbeitsfähigkeit (VGA) 3.576 1.339 4.979 294 623 917 5.896

IP und VGA 167.820 52.687 226.892 14.737 26.592 41.329 268.221

Direktpensionen (AP und IP) 378.353 235.940 633.019 65.479 58.612 124.091 757.110

Anteil der IP an den DP 43,4% 21,8% 35,1% 22,1% 44,3% 32,6% 34,6%

F R A U E N

PVA der 
Arbeiter

PVA der 
Angestellten

PV nach 
dem ASVG

SVA der 
gewerbl. 

Wirtschaft
SVA der 
Bauern

PV der 
Selbständigen

gesamte 
PV

Invaliditätspensionen (IP) 84.281 48.273 134.003 8.304 36.157 44.461 178.464

vorzeitige Alterspension wegen 

gemind. Arbeitsfähigkeit (VGA) 0 0 0 0 0 0 0

IP und VGA 84.281 48.273 134.003 8.304 36.157 44.461 178.464

Direktpensionen (AP und IP) 358.134 353.335 717.651 49.623 80.455 130.078 847.729

Anteil der IP an den DP 23,5% 13,7% 18,7% 16,7% 44,9% 34,2% 21,1%

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis

4.2 Pensionsstand nach Alter – 
Invaliditäts- und Alterspensionen

gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahr 2007

Fälle

Männer Frauen

AP IP AP IP

bis 45 Jahre 0 14.124 0 11.762

46 bis 50 Jahre 0 10.178 0 8.641

51 bis 55 Jahre 0 17.003 1.253 14.513

56 Jahre 0 5.143 4.378 4.052

57 Jahre 0 8.008 8.758 5.799

58 Jahre 0 10.588 13.968 7.055

59 Jahre 0 12.342 16.141 7.668

60 Jahre 6.141 14.304 29.274 7.306

61 Jahre 8.318 13.621 26.807 6.172

62 Jahre 10.873 11.268 23.938 4.123

63 Jahre 17.838 14.109 31.958 4.495

64 Jahre 19.893 12.838 31.893 4.183

65 Jahre 28.443 9.532 31.990 3.907

66 Jahre und älter 403.279 109.267 448.907 88.788

Insgesamt 494.785 262.325 669.265 178.464

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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4.3.1 Verteilung der PensionsbezieherInnen im Inland 
Pensionsstand – nach Geschlecht und Altersgruppen, Dezember 2007

BezieherInnen von Invaliditätspensionen, Ausgleichszulagen und/oder Pflegegeld
M Ä N N E R  und  F R A U E N

Pensions-
bezieherInnen

Ausgleichszulagen-
bezieherInnen PflegegeldbezieherInnen

Ausgleichszulagen- und 
PflegegeldbezieherInnen

Altersgruppen Anzahl Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %

 0  - 14 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

15 - 29 2.812 1.041 37,0% 751 26,7% 343 12,2%

30 - 44 21.020 8.907 42,4% 6.443 30,7% 3.144 15,0%

45 - 54 43.807 13.559 31,0% 11.353 25,9% 4.826 11,0%

55 - 59 64.550 11.032 17,1% 8.848 13,7% 3.083 4,8%

60 - 64 85.146 11.459 13,5% 9.712 11,4% 2.980 3,5%

65 - 69 44.571 7.242 16,2% 8.431 18,9% 2.738 6,1%

70 - 74 52.205 8.848 16,9% 9.760 18,7% 2.818 5,4%

75 - 79 51.702 9.491 18,4% 14.721 28,5% 3.726 7,2%

80 - 84 28.517 6.342 22,2% 14.687 51,5% 3.871 13,6%

85 - 89 11.632 2.960 25,4% 8.825 75,9% 2.393 20,6%

90 und älter 3.799 1.132 29,8% 3.311 87,2% 1.057 27,8%

alle Alterstufen 409.761 82.013 20,0% 96.842 23,6% 30.979 7,6%

M Ä N N E R
Pensions-
bezieher

Ausgleichszulagen-
bezieher Pflegegeldbezieher

Ausgleichszulagen- und 
Pflegegeldbezieher

Altersgruppen Anzahl Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %

 0  - 14 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

15 - 29 1.730 536 31,0% 487 28,2% 194 11,2%

30 - 44 11.348 4.300 37,9% 3.603 31,8% 1.648 14,5%

45 - 54 23.560 6.885 29,2% 6.088 25,8% 2.610 11,1%

55 - 59 37.705 5.977 15,9% 4.937 13,1% 1.662 4,4%

60 - 64 60.364 7.420 12,3% 5.900 9,8% 1.695 2,8%

65 - 69 27.882 4.156 14,9% 4.782 17,2% 1.509 5,4%

70 - 74 30.995 5.221 16,8% 5.154 16,6% 1.447 4,7%

75 - 79 29.487 5.615 19,0% 7.117 24,1% 1.871 6,3%

80 - 84 12.494 2.923 23,4% 5.359 42,9% 1.526 12,2%

85 - 89 2.856 924 32,4% 1.906 66,7% 687 24,1%

90 und älter 731 311 42,5% 636 87,0% 278 38,0%

alle Alterstufen 239.152 44.268 18,5% 45.969 19,2% 15.127 6,3%

F R A U E N
Pensions-

bezieherinnen
Ausgleichszulagen-

bezieherinnen Pflegegeldbezieherinnen
Ausgleichszulagen- und 
Pflegegeldbezieherinnen

Altersgruppen Anzahl Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %

 0  - 14 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

15 - 29 1.082 505 46,7% 264 24,4% 149 13,8%

30 - 44 9.672 4.607 47,6% 2.840 29,4% 1.496 15,5%

45 - 54 20.247 6.674 33,0% 5.265 26,0% 2.216 10,9%

55 - 59 26.845 5.055 18,8% 3.911 14,6% 1.421 5,3%

60 - 64 24.782 4.039 16,3% 3.812 15,4% 1.285 5,2%

65 - 69 16.689 3.086 18,5% 3.649 21,9% 1.229 7,4%

70 - 74 21.210 3.627 17,1% 4.606 21,7% 1.371 6,5%

75 - 79 22.215 3.876 17,4% 7.604 34,2% 1.855 8,4%

80 - 84 16.023 3.419 21,3% 9.328 58,2% 2.345 14,6%

85 - 89 8.776 2.036 23,2% 6.919 78,8% 1.706 19,4%

90 und älter 3.068 821 26,8% 2.675 87,2% 779 25,4%

alle Alterstufen 170.609 37.745 22,1% 50.873 29,8% 15.852 9,3%
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4.3.2 Verteilung der PensionsbezieherInnen im Inland 
Pensionsstand – nach Geschlecht und Altersgruppen, Dezember 2007

BezieherInnen von Alterspensionen, Ausgleichszulagen und/oder Pflegegeld
M Ä N N E R  und  F R A U E N

Pensions-
bezieherInnen

Ausgleichszulagen-
bezieherInnen PflegegeldbezieherInnen

Ausgleichszulagen- und 
PflegegeldbezieherInnen

Altersgruppen Anzahl Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %

 0  - 14 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

15 - 29 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

30 - 44 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

45 - 54 105 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0%

55 - 59 45.411 1.125 2,5% 197 0,4% 13 0,0%

60 - 64 193.815 7.955 4,1% 2.231 1,2% 313 0,2%

65 - 69 300.343 14.423 4,8% 9.305 3,1% 1.148 0,4%

70 - 74 155.938 9.854 6,3% 10.829 6,9% 1.325 0,8%

75 - 79 136.320 10.471 7,7% 21.189 15,5% 2.427 1,8%

80 - 84 111.180 9.496 8,5% 40.653 36,6% 4.360 3,9%

85 - 89 58.875 6.256 10,6% 35.492 60,3% 4.377 7,4%

90 und älter 20.262 3.175 15,7% 16.532 81,6% 2.842 14,0%

alle Alterstufen 1.022.249 62.755 6,1% 136.429 13,3% 16.805 1,6%

M Ä N N E R
Pensions-
bezieher

Ausgleichszulagen-
bezieher Pflegegeldbezieher

Ausgleichszulagen- und 
Pflegegeldbezieher

Altersgruppen Anzahl Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %

 0  - 14 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

15 - 29 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

30 - 44 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

45 - 54 105 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0%

55 - 59 1.288 7 0,5% 5 0,4% 0 0,0%

60 - 64 59.563 928 1,6% 417 0,7% 23 0,0%

65 - 69 146.079 6.258 4,3% 4.212 2,9% 431 0,3%

70 - 74 74.725 4.243 5,7% 4.252 5,7% 409 0,5%

75 - 79 62.684 4.797 7,7% 7.339 11,7% 794 1,3%

80 - 84 42.852 3.765 8,8% 11.319 26,4% 1.269 3,0%

85 - 89 21.577 2.235 10,4% 10.494 48,6% 1.307 6,1%

90 und älter 6.550 820 12,5% 4.851 74,1% 671 10,2%

alle Alterstufen 415.423 23.053 5,5% 42.890 10,3% 4.904 1,2%

F R A U E N
Pensions-

bezieherinnen
Ausgleichszulagen-

bezieherinnen Pflegegeldbezieherinnen
Ausgleichszulagen- und 
Pflegegeldbezieherinnen

Altersgruppen Anzahl Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %

 0  - 14 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

15 - 29 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

30 - 44 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

45 - 54 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

55 - 59 44.123 1.118 2,5% 192 0,4% 13 0,0%

60 - 64 134.252 7.027 5,2% 1.814 1,4% 290 0,2%

65 - 69 154.264 8.165 5,3% 5.093 3,3% 717 0,5%

70 - 74 81.213 5.611 6,9% 6.577 8,1% 916 1,1%

75 - 79 73.636 5.674 7,7% 13.850 18,8% 1.633 2,2%

80 - 84 68.328 5.731 8,4% 29.334 42,9% 3.091 4,5%

85 - 89 37.298 4.021 10,8% 24.998 67,0% 3.070 8,2%

90 und älter 13.712 2.355 17,2% 11.681 85,2% 2.171 15,8%

alle Alterstufen 606.826 39.702 6,5% 93.539 15,4% 11.901 2,0%
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5.1.1.Durchschnittliches Pensionsalter  bei 
Abgang wegen Todes

Berichtsjahre 1970 – 2007

Invaliditäts- und Alterspensionen 
gesamte Pensionsversicherung, 

Jahr

Männer Frauen
Männer und 

Frauen

IP AP IP AP IP AP

1970 68,8 75,9 72,0 77,3

1975 70,6 76,5 74,5 78,4

1980 70,1 77,1 74,8 78,9

1985 69,0 78,0 75,3 79,5

1990 68,2 78,6 75,8 80,3

1995 68,1 78,7 75,8 81,2

2000 69,0 78,5 76,0 81,7

2001 69,0 78,7 75,8 81,8

2002 69,1 79,0 75,6 82,1 71,5 80,4

2003 69,6 79,1 76,6 82,2 72,2 80,6

2004 70,0 79,1 76,8 82,1 72,6 80,5

2005 69,9 79,2 76,6 82,3 72,3 80,7

2006 70,2 79,5 76,7 82,6 72,6 81,0

2007 70,6 79,7 76,7 82,7 72,8 81,2

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis

5.1.2 Durchschnittliches Pensionsalter bei Abgang wegen Todes
Invaliditäts- und Alterspensionen, Berichtsjahre 1970 – 2007

Männer

PVA der 
Arbeiter

PVA der 
Angestellten

PV nach dem 
ASVG

SVA der 
gewerbl.

Wirtschaft
SVA der 
Bauern gesamte PV

Invaliditätspensionen (IP) 69,7 69,3 69,7 71,5 77,6 70,6

Alterspensionen (AP) 78,7 80,0 79,2 81,7 81,7 79,7

Differenz AP zu IP 9,0 10,7 9,5 10,2 4,1 9,1

Frauen

PVA der 
Arbeiter

PVA der 
Angestellten

PV nach dem 
ASVG

SVA der 
gewerbl.

Wirtschaft
SVA der 
Bauern gesamte PV

Invaliditätspensionen (IP) 76,6 69,4 74,7 79,8 82,2 76,7

Alterspensionen (AP) 82,8 82,1 82,5 84,4 83,5 82,7

Differenz AP zu IP 6,2 12,7 7,8 4,6 1,3 6,0

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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5.2.1 Durchschnittliche Pensionsbezugsdauer bei Abgang wegen Todes
Berichtsjahr 2007

Invaliditäts- und Alterspensionen nach Pensionsversicherungsträger
Männer

PVA der 
Arbeiter

PVA der 
Angestellten

PV nach dem 
ASVG

SVA der 
gewerbl. 

Wirtschaft
SVA der 
Bauern gesamte PV

Invaliditätspensionen (IP) 16,3 14,8 16,1 16,0 21,0 16,6

Alterspensionen (AP) 16,6 17,8 17,1 18,6 20,5 17,6

Frauen

PVA der 
Arbeiter

PVA der 
Angestellten

PV nach dem 
ASVG

SVA der 
gewerbl. 

Wirtschaft
SVA der 
Bauern gesamte PV

Invaliditätspensionen (IP) 23,4 17,5 21,8 22,9 24,7 22,5

Alterspensionen (AP) 22,9 22,2 22,6 22,4 22,6 22,6

5.2.2 Pensionsabgänge wegen Todes im Jahr 2007

Gesamtschau: Antrittsalter, Bezugsdauer und Abgangsalter*
Invaliditätspensionen Alterspensionen

MÄNNER FRAUEN MÄNNER FRAUEN

Alter Dauer Alter Dauer Alter Dauer Alter Dauer

PVA - Arbeiter 69,7 16,3 76,6 23,4 78,7 16,6 82,8 22,9

PVA - Angestellte 69,3 14,8 69,4 17,5 80,0 17,8 82,1 22,2

SVA 71,5 16,0 79,8 22,9 81,7 18,6 84,4 22,4

SVB 77,6 21,0 82,2 24,7 81,7 20,5 83,5 22,6

*) Nur Abgangsfälle wegen Todes aus 2007, bei denen der Pensionsstichtag bekannt ist.

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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Alter zum Pensionsbeginn – Bezugsdauer – Alter beim Wegfall Tod

PVA-
Arbeiter

PVA-
Angestellte

SVA

SVB

50Alter in Jahren 55 60 65 70 75 80 85

Invaliditätspensionen – Männer

Alterspensionen – Männer

16,3 %16,3 %

14,8 %14,8 %14,8 %

16,0 %16,0 %

21,0 %21,0 %

PVA-
Arbeiter

PVA-
Angestellte

SVA

SVB

50Alter in Jahren 55 60 65 70 75 80 85

Invaliditätspensionen – Frauen

23,4 %23,4 %

17,5 %17,5 %17,5 %

22,9 %22,9 %

24,7 %24,7 %

PVA-
Arbeiter

PVA-
Angestellte

SVA

SVB

50Alter in Jahren 55 60 65 70 75 80 85

16,6 %16,6 %

17,8 %17,8 %

18,6 %18,6 %

20,5 %20,5 %

Alterspensionen – Männer

PVA-
Arbeiter

PVA-
Angestellte

SVA

SVB

50Alter in Jahren 55 60 65 70 75 80 85

22,9 %22,9 %

22,2 %22,2 %

22,4 %22,4 %

22,6 %22,6 %
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5.3  Fernere Lebenserwartung zum Alter 59
Berichtsjahr 2007

Prozent

Gesamtbevölkerung

nur PensionsbezieherInnen gesetzl. PV

Invaliditätspensionen Alterspensionen

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen

25%
werden 

nicht älter 

als …

74,2 79,2 69,0 75,8 75,3 80,4

50% 81,5 85,6 77,6 83,7 82,6 86,6

75% 87,4 90,6 84,7 89,5 88,6 91,8

Lebenserwartung zum Alter 60 20,8 24,7 18,1 22,8 22,3 26,0

Quelle: Eigene Berechnungen des BMSK (unter Verwendung von Daten der Bundesanstalt Statistik Österreich und des 

Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger)

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis

6.1.1  Durchschnittliche Pensionshöhe von Invaliditäts- und Alterspensionen 
(inkl. Zulagen und Zuschüssen)

gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahre 2001 – 2007

Pensionsstand

Jahr

Männer Frauen Männer und Frauen

Invaliditäts-
pensionen (IP)

Alters-
pensionen (AP)

Invaliditäts-
pensionen (IP)

Alters-
pensionen (AP)

Invaliditäts-
pensionen (IP)

Alters-
pensionen (AP)

2001 908 1.171 489 681 730 896

2002 932 1.196 504 696 752 914

2003 954 1.218 514 708 771 929

2004 983 1.240 530 726 796 947

2005 997 1.257 545 741 812 962

2006 1.026 1.296 567 768 839 993

2007 1.049 1.331 589 790 863 1.020

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis

6.1.2  Verteilung der monatlichen Pensionsleistung – Invaliditäts- und Alterspensionen 
(inkl. Zulagen und Zuschüssen)

gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahr 2007

Pensionsstand

… % bekommen im 
Monat weniger als 

… EUR

Männer Frauen Männer und Frauen

Invaliditäts-
pensionen

Alters-
pensionen

Alters-u. 
Invaliditäts
pensionen

Invaliditäts-
pensionen

Alters-
pensionen

Alters- u. 
Invaliditäts-
pensionen

Invaliditäts-
pensionen

Alters-
pensionen

Alters- u. 
Invaliditäts-
pensionen

25% 726 842 760 361 415 400 516 481 492

50% 1.045 1.413 1.237 573 721 685 776 904 859

75% 1.369 1.925 1.742 726 1.053 973 1.166 1.516 1.404

Arithmetisches Mittel 1.049 1.331 1.234 589 790 748 863 1.020 977

Durchschnittsalter 64,9 72,5 69,8 66,4 71,4 70,3 65,5 71,8 70,1

Zahl der Personen 262.325 494.785 757.110 178.464 669.265 847.729 440.789 1.164.050 1.604.839

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 213 von 289



14. Invaliditätspensionen

213

6.1.3.  Höhe der durchschnittlichen Pensionsleistung nach Geschlecht, Pensionsart und 
Versicherungsträger 

(Pension mit Zulagen und Zuschüssen, Dezember 2007)

Pensionsstand
M Ä N N E R  und  F R A U E N

Invaliditäts-
pension

Alters-
pension

Witwen/er-
pension

Waisen-
pension

Alle
Pensionsarten

PV der Unselbst. 903 1.028 571 285 886

    Arb. und Ang. 899 1.023 567 283 882

    Eisenbahnen 1.102 1.349 692 377 1.053

SVA 929 1.205 608 315 989

SVB 617 689 474 312 607

Gesamte PV 864 1.020 566 289 869

M Ä N N E R
Invaliditäts-

pension
Alters-

pension
Witwer-
pension

Waisen-
pension

Alle
Pensionsarten

PV der Unselbst. 1.065 1.346 243 282 1.163

    Arb. und Ang. 1.061 1.340 243 280 1.156

    Eisenbahnen 1.192 1.523 247 371 1.370

SVA 1.104 1.451 301 310 1.305

SVB 892 958 174 309 846

Gesamte PV 1.050 1.331 239 286 1.149

F R A U E N
Invaliditäts-

pension
Alters-

pension
Witwen-
pension

Waisen-
pension

Alle
Pensionsarten

PV der Unselbst. 635 804 607 288 710

    Arb. und Ang. 634 803 604 286 709

    Eisenbahnen 707 884 704 383 740

SVA 624 903 629 319 747

SVB 420 491 519 315 474

Gesamte PV 591 790 602 293 691

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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6.1.4. Höhe der durchschnittlichen Pensionsleistung im Inland nach Geschlecht, Pensionsart 
und Versicherungsträger 

(Pension mit Zulagen und Zuschüssen, Dezember 2007)

Pensionsstand
M Ä N N E R  und  F R A U E N

Invaliditäts-
pension

Alters-
pension

Witwen/er-
pension

Waisen-
pension

Alle
Pensionsarten

PV der Unselbst. 969 1.169 660 303 998

    Arb. und Ang. 964 1.163 656 301 995

    Eisenbahnen 1.174 1.473 758 400 1.146

SVA 936 1.227 615 322 1.005

SVB 618 693 475 313 609

Gesamte PV 914 1.138 636 306 961

M Ä N N E R
Invaliditäts-

pension
Alters-

pension
Witwer-
pension

Waisen-
pension

Alle
Pensionsarten

PV der Unselbst. 1.162 1.623 257 300 1.342

    Arb. und Ang. 1.158 1.620 258 298 1.337

    Eisenbahnen 1.289 1.705 252 393 1.514

SVA 1.114 1.483 302 318 1.331

SVB 894 963 175 310 849

Gesamte PV 1.130 1.554 250 302 1.296

F R A U E N
Invaliditäts-

pension
Alters-

pension
Witwen-
pension

Waisen-
pension

Alle
Pensionsarten

PV der Unselbst. 664 879 709 307 788

    Arb. und Ang. 663 879 706 305 788

    Eisenbahnen 716 909 773 405 794

SVA 628 916 637 326 757

SVB 420 493 520 315 476

Gesamte PV 611 854 683 309 754

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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6.2 Höhe der durchschnittlichen pro Kopf-Pension nach Geschlecht, Pensionsart 
und Versicherungsträger

(Pension mit Zulagen und Zuschüssen, Dezember 2007)

Pensionsstand
M Ä N N E R  und  F R A U E N

Invaliditäts-
pension 1)

Alters-
pension 1)

Witwen/er-
pension

Waisen-
pension

Alle
Pensionsarten

davon 
Personen mit 
einer Pension

davon 
Personen mit 

zwei und mehr 
Pensionen

PV der Unselbst. 955 1.121 545 298 989 939 1.365

    Arb. und Ang. 951 1.116 538 297 986 935 1.364

    Eisenbahnen 1.133 1.393 691 386 1.130 1.109 1.465

SVA 1.001 1.297 639 326 1.156 1.114 1.398

SVB 735 779 575 373 725 687 901

Gesamte PV 927 1.112 553 306 977 930 1.310

M Ä N N E R

Invaliditäts-
pension 1)

Alters-
pension 1)

Witwen/er-
pension

Waisen-
pension

Alle
Pensionsarten

davon 
Personen mit 
einer Pension

davon 
Personen mit 

zwei und mehr 
Pensionen

PV der Unselbst. 1.073 1.356 221 295 1.208 1.194 1.541

    Arb. und Ang. 1.070 1.351 222 293 1.203 1.188 1.538

    Eisenbahnen 1.199 1.531 202 379 1.390 1.379 1.678

SVA 1.118 1.472 258 323 1.361 1.345 1.599

SVB 901 966 151 367 911 908 993

Gesamte PV 1.059 1.343 219 302 1.198 1.184 1.514

F R A U E N

Invaliditäts-
pension 1)

Alters-
pension 1)

Witwen/er-
pension

Waisen-
pension

Alle
Pensionsarten

davon 
Personen mit 
einer Pension

davon 
Personen mit 

zwei und mehr 
Pensionen

PV der Unselbst. 759 954 568 302 831 728 1.335

    Arb. und Ang. 758 953 561 300 832 727 1.335

    Eisenbahnen 845 1.022 701 393 804 752 1.354

SVA 795 1.082 658 330 941 819 1.341

SVB 616 641 589 378 617 520 893

Gesamte PV 732 941 575 309 817 715 1.276

1) inkl. einer allfälligen Witwen(Witwer)pension

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis
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6.3.1. Durchschnittliche Pensionshöhe von Invaliditäts- und Alterspensionen 
(inkl. Zulagen und Zuschüssen)

gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahre 2001 – 2007

Pensionsneuzuerkennungen

Jahr

Männer Frauen Männer und Frauen

Invaliditäts-
pensionen (IP)

Alters-
pensionen (AP)

Invaliditäts-
pensionen (IP)

Alters-
pensionen (AP)

Invaliditäts-
pensionen (IP)

Alters-
pensionen (AP)

2001 1.048 1.236 610 689 900 949

2002 1.021 1.265 589 745 865 977

2003 1.036 1.361 596 817 891 1.044

2004 1.052 1.329 609 835 908 1.047

2005 923 1.216 582 818 805 1.001

2006 938 1.301 598 871 818 1.068

2007 973 1.447 626 890 848 1.144

Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis

6.3.2.  Verteilung der monatlichen Pensionsleistung von Invaliditäts- und Alterspensionen 
(inkl. Zulagen und Zuschüssen)

gesamte Pensionsversicherung, Berichtsjahr 2007

Pensionsneuzuerkennungen

… % bekommen 
im Monat weniger 

als  … EUR

Männer Frauen Männer und Frauen

Invaliditäts-
pensionen

Alters-
pensionen

Alters- u. 
Invaliditäts-
pensionen

Invaliditäts-
pensionen

Alters-
pensionen

Alters- u. 
Invaliditäts-
pensionen

Invaliditäts-
pensionen

Alters-
pensionen

Alters- u. 
Invaliditäts-
pensionen

25% 637 463 601 420 389 402 509 400 454

50% 937 1.646 1.197 589 757 696 763 1.015 881

75% 1.298 2.241 1.880 771 1.243 1.096 1.126 1.825 1.542

Arithmetisches 
Mittel 973 1.447 1.245 626 890 821 848 1.144 1.041

Durchschnittsalter 53,9 62,8 59,0 50,6 59,5 57,2 52,7 61,0 58,1

Zahl der Personen 19.448 26.034 45.482 10.987 31.145 42.132 30.435 57.179 87.614

7.  Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge im Jahr 2007

Art der Maßnahme Bewilligungen Ablehnungen Sonst. Erled.* Gesamt

Normale Heilverfahren 101.847 6.156 32.017 140.020

Anschlussheilverfahren 42.865 257 8.421 51.543

REHAB-Heilverfahren 14.399 179 1.413 15.991

Heilverfahren - Früherfassung 1.058 375 458 1.891

Sonst. stationäre Aufenthalte 773 3 84 860

Ambulante med. Maßnahmen 1.299 317 83 1.699

Hilfsmittel 23.717 6.396 53 30.166

Alle medizinischen Maßnahmen 185.958 13.683 42.529 242.170

Berufliche Maßnahmen 2.354 1.580 842 4.776

Soziale Maßnahmen 451 64 75 590

Beratung und Betreuung 2.906 0 0 2.906

Gesamt 191.669 15.327 43.446 250.442

*) Zurückweisung, Zurückziehung, Abtretung, Ableben, etc.

Quelle: Pensionsversicherungsanstalt Jahresbericht 2007
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8. Aufwand für Pensionen der 
geminderten Arbeitsfähigkeit 

Pensionsversicherungsanstalt 2006

Pensionen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit 3.985.364.561,08

Ausgleichszulage 219.012.045,34

Gesundheitsvorsorge 53.328.582,50

Beiträge zur Krankenversicherung der 

PensionistInnen 157.820.436,62

Fahrtspesen und Transportkosten 347.749,09

Vertrauensärztlicher Dienst 10.430.834,57

eigener Verwaltungsaufwand 50.982.651,85

sonstige Aufwendungen 56.503.328,88

Gesamtaufwendung 4.533.780.189,93

Fälle der geminderten Arbeitsfähigkeit 338.462

jährlicher Pensionsaufwand pro Fall 11.774,92

jährlicher Gesamtaufwand pro Fall 13.395,27

Quelle: Hauptverband der österr Sozialversicherungsträger
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15. Alternative Finanzierungsformen der sozialen 
Sicherheit

15.1. Einführung in die Problemstellung

Seit rund einem Vierteljahrhundert befinden sich

Wirtschaft und Gesellschaft in einem beschleu-

nigten Wandel, der ökonomisch von zunehmender

Globalisierung sowie raschen technologischen

Veränderungen und gesellschaftspolitisch von zu-

nehmender Individualisierung gekennzeichnet ist.

Diese Entwicklung hat nicht nur auf den Arbeits-

markt langfristige strukturelle Auswirkungen, son-

dern auch auf die Institutionen des Sozialstaates.

Insbesondere für die Sozialsysteme der kontinen-

talen Wohlfahrtsstaaten, zu denen auch Österreich

zählt, ergibt sich daraus erheblicher Reformbedarf.

Sie basieren überwiegend auf dem Bismarck'schen

Sozialversicherungssystem, das durch eine starke

Erwerbszentrierung der sozialen Absicherung ge-

kennzeichnet ist.

Dieses System der sozialen Absicherung orientiert

sich am Gesellschaftsmodell der klassischen In-

dustriegesellschaft und ist auf voll erwerbstätige

männliche Alleinverdiener („male-bread-winner

model“) abgestimmt. Sowohl die individuellen An-

spruchsvoraussetzungen als auch die Finanzie-

rung des Systems stehen in engem Zusammen-

hang mit dem Erwerbssystem. Das bedeutet:

� Wer voll erwerbstätig ist oder mit einer voll er-

werbstätigen Person zusammenlebt, ist gut ab-

gesichert. Wer im Erwerbsleben nicht, zu kurz

oder nur am Rande Fuß fassen kann, weil er be-

hindert, krank, zu wenig qualifiziert ist oder Be-

treuungspflichten nachkommen muss (insbe-

sondere als alleinerziehender Elternteil), ist nur

unzureichend versorgt und im stärkeren Aus-

maß von Armut bedroht.

� Die Finanzlage des Systems schwankt stark mit

den das Erwerbssystem betreffenden und be-

einflussenden konjunkturellen und struktu-

rellen Entwicklungen wie Arbeitslosigkeit, Stag-

nation der Erwerbseinkommen, Ausweitung

der Teilzeitbeschäftigung und niedrig ent-

lohnter Dienstleistungen auf Kosten von Hoch-

lohnbranchen.

Der langfristige ökonomische und gesellschaft-

liche Wandel bringt zum einen größere Flexibili-

tätsanforderungen mit sich, auf die das beste-

hende Sozialversicherungssystem nur unzurei-

chend vorbereitet ist und daher ungenügend sozi-

alen Schutz gewährt, denn:

� auf dem Arbeitsmarkt werden die Erwerbsbio-

graphien weniger linear und die Beschäfti-

gungsverhältnisse instabiler und atypischer

und

� im gesellschaftlichen Leben werden die Part-

nerbeziehungen fragiler und die Familienmus-

ter vielfältiger.

Zum anderen gingen die Wachstumsschwäche in

Europa und der weiter anhaltende Strukturwandel

mit Beschäftigungseinbußen (in einigen Branchen

mit steigender Arbeitslosigkeit) und einem mar-

kanten Umverteilungsprozess zwischen Kapital

und Arbeit einher. Dieser schlug sich in ganz Eur-

opa in einem deutlichen Rückgang der Lohnquote

und einer entsprechend mäßigen Entwicklung der

Beitragseinnahmen in den erwerbszentrierten So-

zialversicherungssystemen vom Bismarck'schen

Typ nieder, während die Vermögenseinkommen,

die keiner Beitragspflicht unterliegen, erheblich ex-

pandierten.

Neben dem zentralen Finanzierungsaspekt stehen

verteilungs- und beschäftigungspolitische Ge-

sichtspunkte im Zentrum der ökonomischen Über-

legungen für eine aufgabenadäquate Finanzie-

rung der Sozialsysteme (Schmähl, 2006). Im Falle

einer deutlich erkennbaren Leistungs-Gegenleis-

tungs-Beziehung wird in der ökonomische Diskus-

sion die Beitragsfinanzierung im Großen und

Ganzen als aufgabenadäquate Finanzierung mit

geringen negativen ökonomischen Folgen einge-

schätzt. Bei paritätischer Beitragsgestaltung wer-

den wohl die Lohnnebenkosten erhöht, auf Seite

der Versicherten treten aber aufgrund des direkten

Bezugs zur Gegenleistung kaum negative Leis-

tungsanreize auf.

Die Beitragsorientierung greift in dem Maße zu

kurz, in dem interpersonelle Umverteilungsziele

zwischen verschiedenen Einkommensgruppen –

aber auch in Form der beitragsfreien Mitversiche-

rung oder der Berücksichtigung beitragsfreier Ver-
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sicherungszeiten – angestrebt werden: Zum einen

beschränkt sich die Umverteilungslast nur auf den

Kreis der Versichertengemeinschaft und zum an-

deren nur auf deren beitragspflichtige Lohn- bzw.

Erwerbseinkommen bis zur Höchstbeitragsgren-

ze. Dies widerspricht dem Prinzip der fiskalischen

Leistungsfähigkeit in der Finanzierung allgemeiner

Staatsaufgaben und hat negative makroökono-

mische und beschäftigungspolitische Folgen. In

der ökonomischen Diskussion wird daher für Sys-

teme mit ausgeprägten Umverteilungszielen oder

bei fehlendem Bezug zwischen Finanzierungsbei-

trag und Gegenleistung eher die Steuerfinanzie-

rung als aufgabenadäquat angesehen. Die feh-

lende Beziehung zwischen der Höhe des Finanzie-

rungsbeitrags und der Leistung führt im Falle der

Krankenversicherung zur Forderung nach einem

Pauschalprämiensystem nach dem Muster der pri-

vaten Versicherungssysteme; allerdings sind da-

mit ausgesprochen regressive Verteilungswir-

kungen verbunden, sodass sie zusätzliche Umver-

teilungsmechanismen erfordern.

Aus makroökonomischer Perspektive dämpfen so-

wohl die Beitragsfinanzierung in der gegenwär-

tigen Form als auch die pauschale Prämienfinan-

zierung durch die regressive Verteilungswirkung

die gesamtwirtschaftliche Nachfrage; die Beitrags-

finanzierung verteuert zusätzlich den Faktor Ar-

beit. Eine Umfinanzierung in Form einer Entlastung

des Faktors Arbeit durch einen höheren Anteil

steuerlicher – vorrangig erwerbsunabhängiger –

Finanzierungsformen lässt positive Beschäfti-

gungseffekte erwarten und könnte mit verteilungs-

politisch und ökologisch erwünschten Anreizen

verbunden werden.

Neben der sich abzeichnenden schwächeren indi-

viduellen Absicherung ergeben sich daher aus

dem – auch für Österreich charakteristischen –

starken Erwerbsbezug der Sozialsysteme struktu-

relle Finanzierungs- und Beschäftigungsprobleme;

schließlich werden in Österreich rund zwei Drittel

der Ausgaben für soziale Sicherheit über Beiträge

auf die Erwerbseinkommen finanziert.

15.2. Zielsetzung und Aufbau der Studie

Das Ziel dieser Studie besteht zum einen in der

Analyse der bestehenden Finanzierung der Sys-

teme der sozialen Sicherheit in Österreich, zum an-

deren im Aufzeigen alternativer Finanzierungs-

formen, die sowohl den sich abzeichnenden struk-

turellen Änderungen in Arbeitswelt und Gesell-

schaft als auch den Veränderungen in den Finan-

zierungsgrundlagen Rechnung tragen können. Die

Arbeit konzentriert sich vor allem auf die Bereiche

der sozialen Sicherheit, die bislang überwiegend

über Beiträge auf Erwerbseinkommen finanziert

werden. Anhand von Simulationen werden das

Aufkommenspotenzial und die Verteilungswir-

kungen der zur Diskussion gestellten Finanzie-

rungsalternativen aufgezeigt.

Das Hauptaugenmerk der Studie richtet sich auf

die Darstellung und die ökonomische Bewertung

alternativer Möglichkeiten zur Finanzierung der so-

zialen Sicherungssysteme in Österreich. Dabei

sollen die Gesichtspunkte „Verteilungsgerechtig-

keit“ (bzw. wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der

Beitragszahler), ökonomische Auswirkungen und

langfristige Ergiebigkeit besonders beachtet wer-

den. Unter der Annahme der unmittelbaren Auf-

kommensneutralität in einem bestimmten Basis-

jahr sollen für die vorgestellten Finanzierungsmo-

delle Möglichkeiten der Beitragssatzsenkung bzw.

der Abgabenentlastung von Erwerbseinkommen

aufgezeigt werden.

In Fragen der Finanzierung der öffentlichen Hand

stellt sich auch immer wieder das Problem der effi-

zienten Aufgabenerfüllung. Die Effizienz des öf-

fentlichen Angebots bildet eine zentrale Frage,

liegt aber außerhalb des Rahmens dieser Arbeit.

Auf Probleme der Organisation des Angebots sozi-

alstaatlicher Leistungen und die Frage der Aufga-

benteilung zwischen der öffentlichen Hand und

dem privaten Sektor kann daher im Rahmen dieser

Studie nicht eingegangen werden, wiewohl in

einem weiteren Schritt ergänzend auch Einsparpo-

tenziale in den sozialen Sicherungssystemen als

ein weiteres wichtiges Element der Sicherstellung

ihrer langfristigen finanziellen Tragfähigkeit auszu-

loten wären.

Die Arbeit befasst sich im ersten Teil mit Problemen

und Reformansätzen der Beitragsfinanzierung.

Dabei wird zum einen die Beitragsbasis in Form der

Abgrenzung des Einkommensbereichs, der der

Beitragsbemessung unterliegt (Geringfügigkeits-

grenze, Höchstbeitragsgrundlage), verändert;

zum anderen wird die Beitragsbasis erweitert, in-

dem neben den Erwerbseinkommen weitere Ein-

kunftsarten der Beitragsbemessung unterzogen

werden. Der zweite Teil befasst sich mit der Wert-
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schöpfungsabgabe als spezieller Form der Umba-

sierung der Arbeitgeberbeiträge zur Finanzierung

des Sozialstaates, um die Beitragsgrundlage vom

Faktor Arbeit zu entkoppeln und auf eine breitere,

die gesamte Ertragskraft des Unternehmens um-

fassende Basis zu stellen. Im dritten Teil werden

Möglichkeiten einer Ausweitung der Steuerfinan-

zierung zur Diskussion gestellt und analysiert.

15.3. Reformansätze in der Beitragsfinanzierung der Sozialversicherung

Die Finanzierung der Sozialsysteme erfolgt in Ös-

terreich überwiegend durch Beiträge auf die Er-

werbseinkommen: für Unselbständige auf Brut-

tolöhne und -gehälter, für Selbständige auf den

steuerbaren Gewinn. Auf Vermögenseinkünfte

werden dagegen keine Sozialversicherungsbeiträ-

ge eingehoben, obwohl ihnen immer größere Be-

deutung zukommt und ihr Anteil am Volkseinkom-

men rasch ansteigt.

15.3.1. Probleme der Beitragsfinanzierung - 
Aushöhlung der Beitragsgrundlage

Die Beitragsgrundlagen zur Sozialversicherung

werden zum einen durch den anhaltenden Rück-

gang der Lohnquote und zum anderen durch die

differenzierte Entwicklung der Lohneinkommen –

die „Ausfransung“ an den Rändern – strukturell

ausgehöhlt:

� Während sich die Sozialausgaben in den letz-

ten zwei Jahrzehnten mit geringen Schwan-

kungen fast proportional zum Bruttoinlandspro-

dukt – durch das schwache Wirtschaftswachs-

tum mit leicht steigender Tendenz – in einem

Korridor zwischen 27% und 29,5% des BIP ent-

wickelten, fällt die unbereinigte wie die bereini-

gte Lohnquote seit den späten siebziger Jahren

tendenziell, aber anhaltend, und seit Ende der

neunziger Jahre stark; von 78% im Jahr 1978

auf 73% im Jahr 1994 und auf zuletzt 66% im

Jahr 2006. Am stärksten stiegen in diesem Zeit-

raum die Vermögenseinkommen (Kapitalerträ-

ge und Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung), die nicht in die Beitragsgrundlagen der

Sozialversicherungssysteme eingehen.

� Die Beitragsbasis der Sozialversicherung wird

aber nicht nur durch die Verschiebungen in der

funktionellen Verteilung, sondern auch durch

die Zunahme der Ungleichheit innerhalb der

Lohneinkommen ausgehöhlt: Von 1995 bis

2005 stiegen die durchschnittlichen Bruttolohn-

einkommen pro Beschäftigungsverhältnis um

18,4%; die Einkommen der 20% mit den nied-

rigsten Einkommen sanken in diesem Zeitraum

durch die zunehmende Verbreitung von gering-

fügiger und (kurzer) Teilzeitbeschäftigung um

8,5%, die des obersten Quintils stiegen dage-

gen um 24% und die Spitzeneinkommen des

obersten Perzentils um über 30%7.

Die Einkommen unter der Geringfügigkeitsgrenze8

und über der Höchstbeitragsgrundlage unterliegen

nicht der Beitragspflicht und tragen daher nicht

zum Beitragsaufkommen bei. Die Lohneinkommen

pro Beschäftigungsverhältnis stiegen von 1995 bis

2006 um 21,9%, die Höchstbeitragsgrundlage

wurde aber um 36,5% angehoben. Daher bezogen

2006 laut Lohnsteuerstatistik um 20% weniger Per-

sonen als 1995 Einkommen über der Höchstbei-

tragsgrundlage und die Zahl der Personen, die

über ein Einkommen bis zur Höchstbeitragsgrund-

lage verfügten, stieg um 14,3%, obwohl die Be-

schäftigtenzahl insgesamt nur um 10,6% zunahm.

Pro Kopf entwickelten sich die Einkommen der Un-

selbständigen über der Höchstbeitragsgrundlage

deutlich dynamischer als die übrigen Lohneinkom-

men: Sie nahmen von 1995 bis 2006 um 41,7% zu,

der beitragsfreie Teil dieser Einkommen über der

Höchstbeitragsgrundlage sogar um 52,3%, wäh-

rend die Pro-Kopf-Einkommen unter der Höchst-

beitragsgrundlage in diesem Zeitraum um nur

25,9% wuchsen.

Angesichts des Rückgangs der Lohnquote um

7 Prozentpunkte konnte eine Erosion der Beitrags-

basis nur durch die überproportionale Anhebung

der Höchstbeitragsgrundlage verhindert werden,

sodass die Beitragsgrundlage um 43,9% wuchs,

während die Lohn- und Gehaltssumme insgesamt

nur um 34,8% zunahm. Nur durch diese überpro-

portionale Anhebung der Höchstbeitragsgrundla-

ge konnte zwischen 1995 und 2006 eine Zunahme

der Beiträge zur Krankenversicherung der Unselb-

ständigen um 40% erreicht werden; das nominelle

Bruttoinlandsprodukt stieg in diesem Zeitraum um

rund 47%.

7.  Guger - Marterbauer (2007).
8.  Die Zahl der geringfügig Beschäftigten hat im letzten Jahrzehnt außergewöhnlich stark zugenommen. 
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15.3.2. Anhebung der Höchstbeitrags-
grundlage – Absenkung der 
Beitragssätze

Ausgehend von der Annahme der Aufkommens-

neutralität wurden zunächst neue Möglichkeiten

der Verbreiterung der Beitragsbasis durch eine An-

hebung der Höchstbeitragsgrundlage und die Aus-

weitung der Beitragspflicht auf alle Einkunftsarten

untersucht.

Unter der Voraussetzung, dass die Betroffenen ihr

Verhalten nicht ändern und der erhöhten Belas-

tung nicht ausweichen, würde eine 50%-ige Anhe-

bung der Höchstbeitragsgrundlage insgesamt das

Aufkommen an Sozialversicherungsbeiträgen um

1,9 Mrd. EUR erhöhen, um 360 Mio. EUR in der

Krankenversicherung, rund 1,1 Mrd. EUR in der

Pensionsversicherung und 288 Mio. EUR in der Ar-

beitslosenversicherung. Eine gänzliche Aufhe-

bung der Höchstbeitragsgrundlage würde den So-

zialversicherungsträgern 3,1 Mrd. EUR zusätz-

liche Einnahmen bringen. Dies würde allerdings

auch Leistungsansprüche ausweiten und wegen

der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Sozialversi-

cherungsbeiträge das Aufkommen an Einkom-

mensteuern verringern (siehe folgende Tabelle).

Durch dieses höhere Beitragsaufkommen könnten

im Falle einer 50%-igen Anhebung der Höchstbei-

tragsgrundlage die Beitragssätze aufkommens-

neutral linear um 2,2 Prozentpunkte und im Falle

ihrer gänzlichen Beseitigung um 3,6 Prozent-

punkte gesenkt werden.

Die Sozialversicherungsbeiträge wirken derzeit

durch die Höchstbeitragsgrundlage regressiv auf

die Einkommensverteilung: mit 15% effektiver Bei-

tragsbelastung ist heute die Beitragsleistung in

Prozent der Bruttoeinkommen im oberen Drittel der

Verteilung der Lohneinkommen niedriger als im un-

teren Drittel (15,4%), das mittlere Drittel hat mit

17,8% die höchste Belastung. Eine 50%-ige Erhö-

hung der Höchstbeitragsgrundlage würde die re-

gressive Wirkung abschwächen, eine gänzliche

Aufhebung dagegen das Beitragssystem insge-

samt progressiv (siehe folgende Tabelle) gestal-

ten: Das untere Drittel würde mit 13,7% und das

mittlere und obere Drittel mit gut 16% belastet.

Noch progressivere Verteilungseffekte hätte die

Einführung von Absetz- oder Freibeträgen.

Eine solche Reform der Beitragsfinanzierung wür-

de zum einen die Armutsgefährdung von Beschäf-

tigten mit niedrigem Einkommen verringern und

die gesamtwirtschaftliche Nachfrage tendenziell

beleben und zum anderen die Beschäfti-

gungschancen von Personen mit Qualifikations-

oder anderen Aktivierungsdefiziten verbessern.

Qualifizierte Arbeit, insofern sie mit Einkommen

über der Höchstbeitragsgrundlage entlohnt wird,

würde sich allerdings verteuern. Die Arbeitslosen-

zahlen nach Qualifikation zeigen aber, dass die

größten Beschäftigungsprobleme im niedrig quali-

fizierten und niedrig entlohnten Bereich bestehen.

In der Sozialversicherung der Selbständigen wür-

de durch eine Aufhebung der Höchstbeitrags-

grundlage das Beitragsaufkommen um 600 Mio.

EUR steigen, um 400 Mio. EUR in der Pensions-

und um 200 Mio. EUR in der Krankenversicherung.

Damit entstünden aber auch höhere Pensionsan-

sprüche und Spielraum für Beitragssenkungen.

Generell muss eine Anhebung oder Aufhebung der

Höchstbeitragsgrundlage im Hinblick auf die länger-

fristigen Wirkungen nach den unterschiedlichen

Versicherungssystemen differenziert beurteilt wer-

den. In der Krankenversicherung sind die Ausgaben

zum großen Teil von der Gestaltung der Beitrags-

grundlage unabhängig, den Beiträgen stehen im

Wesentlichen nur Sachleistungen gegenüber. In

der Pensionsversicherung und in der Arbeitslosen-

versicherung hängen dagegen die Beitragsgrund-

lage und die Bemessungsgrundlage für die sich aus

diesen Versicherungsverhältnissen ergebenden

Leistungen eng zusammen: Eine Anhebung der

Höchstbeitragsgrundlage auf Seiten der Versicher-

ten (ArbeitnehmerInnen) wäre auch mit höheren

Versicherungsleistungen verbunden, die in der

Folge langfristig deutlich höhere Ausgaben dieser

Versicherungssysteme begründen würden.

Diesen Auswirkungen einer Änderung in der Bei-

tragsgrundlage auf die Leistungen in der Pensions-

und der Arbeitslosenversicherung könnte durch

eine isolierte Anhebung der Höchstbeitragsgrund-

lage für den Dienstgeberbeitrag begegnet werden;

der Arbeitnehmerbeitrag – d.h. der direkte Versi-

chertenbeitrag – bliebe dabei unverändert9. Eine

An- bzw. Aufhebung der Höchstbeitragsgrundlage

brächte damit in der Pensions- und in der Arbeits-

losenversicherung entsprechend niedrigere Bei-

tragszuwächse: bei einer um 50% Anhebung der

Höchstbeitragsgrundlage stiegen die Beitragsein-

nahmen in der Pensionsversicherung um rund 490

Mio. EUR und in der Arbeitslosenversicherung um

144 Mio. EUR, ihre gänzliche Aufhebung brächte

Beitragseinnahmen von 794 Mio. EUR bzw. 232

Mio. EUR.

9.  So kennt das schwedische Pensionssystem keine Höchstbeitragsgrundlage für den Arbeitgeberbeitrag
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15.3.3. Ausweitung der Beitragsgrund-
lage auf alle Einkunftsarten

Mit dem Bedeutungsgewinn der Vermögenserträ-

ge wird immer häufiger die Berücksichtigung der

Vermögenseinkommen in der Finanzierung der

Sozialsysteme diskutiert. Eine solche Ausweitung

der Beitragsgrundlage ist hinsichtlich der länger-

fristigen Auswirkungen auf der Leistungsseite mit

der gleichen Problematik konfrontiert wie die Anhe-

bung der Höchstbeitragsgrundlage. In den rein mo-

netären Transferleistungssystemen, der Pensi-

ons- und der Arbeitslosenversicherung ist der Zu-

sammenhang zwischen den eingezahlten Beiträ-

gen und der Gegenleistung im Auge zu behalten.

Da in der Gesundheits- und Pflegevorsorge Sach-

leistungen im Vordergrund stehen und wenig Zu-

sammenhänge zwischen der Höhe der Beiträge

und der Höhe des Leistungsbezugs bestehen, be-

schränken sich deshalb Überlegungen zur Auswei-

Aufkommenswirkung einer An-/Aufhebung der Höchstbeitragsgrundlage und der  
Gerinfügigkeitsgrenze – ArbeitnehmerInnen (ohne BeamtInnen) gesamt, 2006

Arbeitnehmerbeiträge SV insgesamt1) KV2) PV3) AV 4)

Vereinnahmte Beiträge Status Quo in 1.000 EUR 13.825.572 2.940.798 7.829.398 2.291.531

Beitragssatz in % - gesetzlich 18,1 3,9 10,3 3,0

Beitragssatz in % - effektiv5) 16,0 3,4 9,1 2,7

Szenarien Zunahme in 1.000 EUR

Aufhebung Geringfügigkeitsgrenze6) 149.835 31.871 84.851 24.835

Höchstbeitragsgrundlage + 25 % 633.407 134.730 358.697 104.985

Höchstbeitragsgrundlage + 50 % 869.188 184.883 492.220 144.064

keine Höchstbeitragsgrundlage 1.401.938 298.202 793.915 232.365

Aufhebung HBG7) und GFG6)8) 1.551.773 330.073 878.766 257.200

Arbeitgeberbeiträge SV insgesamt1) KV2) PV3) AV 4)

Vereinnahmte Beiträge Status Quo in 1.000 EUR 16.651.794 2.788.030 9.586.239 2.291.531

Beitragssatz in % - gesetzlich 21,8 3,7 12,6 3,0

Beitragssatz in % - effektiv5) 19,3 3,2 11,1 2,7

Szenarien Zunahme in 1.000 EUR

Aufhebung Geringfügigkeitsgrenze6) 180.464 30.215 103.891 24.835

Höchstbeitragsgrundlage + 25 % 762.888 127.731 439.185 104.985

Höchstbeitragsgrundlage + 50 % 1.046.867 175.278 602.669 144.064

keine Höchstbeitragsgrundlage 1.688.522 282.711 972.062 232.365

Aufhebung HBG7) und GFG6)8) 1.868.986 312.927 1.075.953 257.200

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge SV insgesamt1) KV2) PV3) AV 4)

Vereinnahmte Beiträge Status Quo in 1.000 EUR 30.477.366 5.728.828 17.415.637 4.583.062

Beitragssatz in % - gesetzlich 39,9 7,5 22,8 6,0

Beitragssatz in % - effektiv5) 35,3 6,6 20,2 5,3

Szenarien Zunahme in 1.000 EUR

Aufhebung Geringfügigkeitsgrenze6) 330.300 62.086 188.743 49.669

Höchstbeitragsgrundlage + 25 % 1.396.295 262.461 797.883 209.969

Höchstbeitragsgrundlage + 50 % 1.916.056 360.161 1.094.889 288.129

keine Höchstbeitragsgrundlage 3.090.459 580.913 1.765.977 464.731

Aufhebung HBG7) und GFG6)8) 3.420.759 643.000 1.954.719 514.400

Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.
1) Sozialversicherung insgesamt ergibt sich aus Krankenversicherung (3,65%, Mischsatz), Pensionsversicherung (12,55%), 

Arbeitslosenversicherung (3%), Unfallversicherung (1,4%), Wohnbauförderungsbeitrag (0,5%) sowie dem IESG-Zuschlag (0,7%).
2) Krankenversicherung.
3) Pensionsversicherung.
4) Arbeitslosenversicherung.
5) Effektiv heißt hier die tatsächliche Beitragsquote in den einzelnen Einkommensstufen der Lohnsteuerstatistik.
6) Gegenzurechnen: Beiträge Arbeitgeber für mehr als eineinhalb geringfügig Beschäftigte (2004: 54 Mio. EUR sowie Selbstversicherung 

Arbeitnehmer (2004: 22 Mio. EUR, Quelle: Hauptverband).
7) „Höchstbemessungsgrundlage" 
8) „Geringfügigkeitsgrenze"

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 225 von 289



15. Alternative Finanzierungsformen der sozialen Sicherheit

225

tung der Beitragsgrundlage in der Regel auf die

Gesundheits- und Pflegesysteme.

Nach den im Rahmen dieser Studie unternom-

menen Schätzungen brächte eine Ausweitung der

Beitragsgrundlage in der Krankenversicherung auf

die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

und aus zur Einkommensteuer veranlagtem Kapi-

talvermögen (ohne KEST-pflichtige Kapitalerträ-

ge) bei einem Beitragssatz von 7,5% rund 80 Mio.

EUR an Beitragseinnahmen. Deutlich höher wäre

das Aufkommen eines gleich hohen Beitrags-

satzes auf die kapitalertragsteuerpflichtigen Zins-

und Dividendenerträge: Ohne Höchstbeitrags-

grundlage wäre mit einem Beitragsaufkommen

von 685 Mio. EUR zu rechnen. Würden niedrige

Zinseinkünfte durch einen Freibetrag von der Bei-

tragspflicht ausgenommen, dürfte ein Freibetrag

von 1.000 EUR noch immer ein Beitragsaufkom-

men von rund 385 Mio. EUR ergeben (siehe fol-

gende Tabelle).

Um das Bild zu vervollständigen, ist auch auf die

privaten Zusatzpensionen als Einkommensquelle

zu verweisen, die nicht in die Beitragspflicht der

Krankenversicherung einbezogen sind, obwohl sie

in der Altersversorgung zunehmend an Bedeutung

gewinnen und auch die Pensionsleistung aus der

Sozialversicherung beitragspflichtig ist.

15.3.4. Steuerliche Absetzbarkeit der 
Kranken- und Arbeitslosen-
versicherungsbeiträge

Die Sozialversicherungsbeiträge werden als Wer-

bungsausgaben (§ 16 EStG) in der Einkommen-

steuer berücksichtigt und vermindern die steuer-

liche Bemessungsgrundlage. Während aber Leis-

tungen aus der Pensionsversicherung der Einkom-

mensteuer unterliegen, bleiben die Arbeitslosen-

gelder und der größte Teil der Leistungen der Kran-

kenversicherung (Sachleistungen) steuerfrei, nur

das Krankengeld unterliegt der Besteuerung. Di-

ese Regelung verstärkt die durch die Höchstbei-

tragsgrundlage bewirkte regressive Wirkung der

Krankenversicherungsbeiträge und widerspricht

dem Prinzip der Finanzierung nach der Leistungs-

fähigkeit. Wegen der Steuerprogression sinkt die

effektive durchschnittliche Beitragsbelastung mit

steigendem Einkommen, da der Staat indirekt über

die zugleich sinkende Einkommensteuerlast über-

proportional zur Finanzierung der Sozialsysteme

beiträgt. Bis zu einem Bruttobezug von gut 1.000

EUR (14-mal pro Jahr) fällt keine Lohnsteuer an,

weil der Grenzsteuersatz bei Null liegt. Aus der Ab-

setzbarkeit der Sozialabgaben ergibt sich daher

keine Steuerminderung und die Unselbständigen

zahlen vom laufenden Bezug die vollen Sozialver-

sicherungsbeiträge. Für höhere Monatsbezüge

dämpft der Fiskus im Ausmaß des Grenzsteuer-

satzes die effektive Beitragslast, d.h., dass bei

niedrigem Einkommen ohne Lohnsteuerleistung

3,75% (im Jahr 2007) Krankenversicherungsbei-

trag gezahlt wird und bei der Höchstbeitragsgrund-

lage die effektive Belastung bei 2,3% liegt.

Diese Regelung widerspricht dem Prinzip der Bei-

tragsleistung nach der Leistungsfähigkeit. Daher

sollte zumindest in jenen Zweigen der Sozialversi-

cherung, in der keine Besteuerung der Versiche-

rungsleistungen erfolgt, wie in der Kranken- und in

der Arbeitslosenversicherung, erwogen werden,

auch die Beseitigung der steuerlichen Absetzbar-

keit der Krankenversicherungsbeiträge in Reform-

überlegungen einzubeziehen.

Die Berücksichtigung der Krankenversicherungs-

beiträge als Werbungskosten verursachte bei-

spielsweise im Jahr 2003 für die öffentlichen Haus-

Krankenversicherungsbeiträge aus Vermögenserträgen, 2005 bzw. 2006, in Mio. EUR

Veranlagtes 
Kapitalvermögen

Vermietung und 
Verpachtung

KEST-pflichtig
e Zinserträge1) Summe

Potentielle Krankenversicherungsbeiträge bei 

aktueller Höchstbeitragsgrundlage 3,9 77,9 6852) 81,8

Zusätzliches Beitragsaufkommen

Höchstbeitragsgrundlage + 25% 0,2 2,9 346,9 350,1

Höchstbeitragsgrundlage + 50% 0,4 5,5 6,0

Aufhebung der Höchstbeitragsgrundlage 2,5 15,6 18,0

Quelle: Statistik Austria, Einkommensteuerstatistik 2005.
1) Errechnet aus den KEST-Aufkommen von 2.239 Mio. EUR im Jahr 2006. Daraus ergeben sich Zins- bzw. Dividendenerträge von 8.956 Mio. 

EUR als Bemessungsgrundlage.

2) Für die KEST-pflichtigen Zinserträge wird keine Höchstbeitragsgrundlage angenommen, da sie an der Quelle eingehoben werden und die Höhe 
des steuerpflichtigenEinkommens unbekannt ist.
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halte einen Einnahmenausfall allein an Lohnsteuer

von rund 800 Mio. EUR. Würde ein zusätzliches

Lohnsteueraufkommen dieses Umfangs in die

Krankenversicherung fließen, d.h. die steuerliche

Absetzbarkeit der Beiträge abgeschafft, so könnte

der Satz für den Arbeitnehmerbeitrag – ceteris pa-

ribus, also ohne Änderung der Höchstbeitrags-

grundlage – um rund 1,1 Prozentpunkte gesenkt

werden. Die Verteilung der Beitragsbelastung

nach Einkommensschichten würde sich nicht än-

dern, die Progression der Lohnsteuer würde aber

steiler (Guger et al., 2006).

Insgesamt ergäbe sich in der Beitragsfinanzierung

durch die Verbreiterung der Beitragsgrundlagen

erheblicher Spielraum, um das bestehende Sys-

tem den gewandelten Charakteristika der neuen

Arbeitswelt, die in einem tendenziellen Rückgang

der Lohnquote, in einer merklichen Entwertung ge-

ringer qualifizierter Tätigkeiten, aber auch einer

starken Dynamik von Vermögenserträgen zum

Ausdruck kommen, stärker anzupassen. Obgleich

damit eine stärkere Belastung von hohen Einkom-

men und qualifizierter Arbeit in Kauf zu nehmen

wäre, würde bei gleichem Beitragsaufkommen für

die Sozialsysteme der Faktor Arbeit insgesamt ent-

lastet, und die gesamtwirtschaftlichen, beschäfti-

gungs- und verteilungspolitischen Effekte sind als

positiv einzuschätzen.

15.4. Umbasierung der Arbeitgeberbeiträge auf eine Wertschöpfungsabgabe

Eine umfassende Möglichkeit, die Finanzierungs-

basis der Sozialausgaben zu verbreitern, bildet die

Wertschöpfungsabgabe: eine Umbasierung der Ar-

beitgeberbeiträge und Lohnsummensteuern von ei-

ner lohn- auf eine wertschöpfungsbezogene Be-

messungsgrundlage. Die Brutto-Wertschöpfung

setzt sich aus Personalaufwand, Betriebsüber-

schuss, Zinsaufwand und Abschreibungen zusam-

men. Die Vorteile einer Umbasierung der Arbeitge-

berbeiträge zur Sozialversicherung von der Lohn-

und Gehaltssumme auf die gesamte Wertschöp-

fung liegen in einer breiteren, stabileren, beschäfti-

gungsfreundlicheren und allokationsneutralen Bei-

tragsgrundlage.

Die Wertschöpfung kann auf zwei Arten errechnet

werden: Bei der additiven Methode werden die ein-

zelnen Komponenten der Wertschöpfung (Perso-

nalaufwand, Betriebsüberschuss, Zinsaufwand und

Abschreibungen) aufsummiert (siehe folgende Ta-

belle), bei der subtraktiven Methode werden die Um-

sätze um die Vorleistungen vermindert. Der Be-

triebsüberschuss setzt sich zusammen aus den Ge-

winnen der Kapitalgesellschaften und der Selbstän-

digen sowie den freiwilligen Sozialleistungen, die

nicht im Personalaufwand enthalten sind.

Es empfiehlt sich, die additive Methode zu verwen-

den, denn die subtraktive Methode könnte zu einer

Anfechtung beim EuGH führen, da sie einer zweiten

Mehrwertsteuer ähnelt, die nach EU-Gemein-

schaftsrecht nicht zulässig ist10. Die italienische re-

10. Die Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer wird in allen EU-Ländern einheitlich nach der subtraktiven Methode
ermittelt.

Komponenten der Wertschöpfung nach ausgewählten Branchen

Bruttowert-
schöpfung

Abschrei-
bungen

Personal-
aufwand Zinsaufwand

Betriebs-
überschuss

zu Faktorkosten

Anteile in %

Sachgütererzeugung        100,0  12,7 61,5 3,2 22,6

Energie- und Wasserversorgung          100,0 29,5      44,4 7,5 18,6

Bauwesen  100,0      5,8 72,0 2,8 19,3

Handel; Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern         100,0 8,7      66,0 3,7 21,6

Beherbergungs- und Gaststättenwesen        100,0 16,3 65,4 5,9 12,4

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 100,0 25,3 61,4 10,2 3,2

Realitätenwesen, Unternehmensdienstleistungen           100,0 23,5 50,4 14,3 11,7

Sonstige Dienstleistungen1)      100,0 14,1 70,2 3,0 12,8

Gesamt in % der Bruttowertschöpfung       100,0 15,2 58,7 5,3 20,8

Gesamt2) in Mio. EUR  155.683 23.713  91.311 8.304 32.355

Quelle: Leistungs-und Strukturstatistik 2005. - 1) Mit VGR-Anteilen gerechnet. - 2) Ohne öffentlichen Dienst (auch ohne Vertragsbedienstete).
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gionale Wertschöpfungsabgabe (IRAP) wird additiv

berechnet. Der Europäische Gerichtshof hat eine

Klage gegen diese Abgabe jüngst vor allem mit dem

Argument abgewiesen, dass die IRAP nicht von den

Umsätzen her berechnet wird.

Komponenten der Wertschöpfung nach 
ausgewählten Branchen
Eine Wertschöpfungsabgabe beseitigt die einsei-

tige Belastung des Faktors Arbeit. Lohnbezogene

Abgaben begünstigen kapital- und energieinten-

sive Betriebe, während sie arbeits- und auch for-

schungsintensive Betriebe überproportional belas-

ten. Eine aufkommensneutrale Wertschöpfungs-

abgabe ist dagegen kurz- bis mittelfristig beschäf-

tigungsfreundlicher als ein lohnbezogener Beitrag.

Die Probleme einer Wertschöpfungsabgabe liegen

vor allem in der deutlichen Umverteilung der Abga-

benlast nach Branchen und der Doppelbelastung

der Selbständigen.

15.4.1. Wie hoch müsste eine 
Wertschöpfungsabgabe sein, um 
gleich hohe Einnahmen wie die 
Arbeitgeberbeiträge zu bringen?

Die Brutto-Wertschöpfung des privaten Sektors

(laut Leistungs- und Strukturerhebung) ist fast drei-

mal so hoch wie die heutige Bemessungsbasis –

die Lohn- und Gehaltssumme bis zur Höchstbei-

tragsgrundlage. Eine Abgabe von 11,6% der Wert-

schöpfung würde genügen, um die gleichen Ein-

nahmen zu erzielen wie die Arbeitgeberbeiträge

und Lohnsummensteuern (29,3% der Beitrags-

grundlage). Wenn die Betriebe ohne fremde Ar-

beitskräfte keine Wertschöpfungsabgabe entrich-

ten sollen, dann liegt der Beitragssatz etwas höher.

Da eine Wertschöpfungsabgabe die Arbeitgeber-

beiträge und/oder Lohnsummensteuern ersetzen

soll, ist auch der aufkommensneutrale Prozentsatz

von der Wertschöpfung abzüglich der Abgaben in-

teressant: er beträgt 13,2% (siehe folgende Ta-

belle).

Wenn die Umbasierung auf die Lohnsummensteu-

ern (FLAF-Dienstgeberbeitrag, Kommunalab-

gabe11, Wohnbauförderungsabgabe) beschränkt

wird, dann beträgt der Beitragssatz 3,6% der Wert-

schöpfung statt 8% der lohnbezogenen Beitrags-

grundlage. Bei den Lohnsummensteuern wäre

eine Umstellung auf eine Wertschöpfungsabgabe

besonders naheliegend, weil diese Abgaben

zweckgebundene Steuern sind, die – im Gegen-

satz zu den Sozialversicherungsbeiträgen – keine

Beziehung zu den Arbeitsleistungen und sozialen

Ansprüchen der Beschäftigten haben. Die Lohn-

summe wurde hier vor allem deshalb als Bemes-

sungsbasis gewählt, weil sie einfach zu berechnen

ist.

15.4.2. Größere finanzielle Stabilität und 
langfristige Ergiebigkeit der 
Wertschöpfungsabgabe

Der deutliche Rückgang der Lohnquote schränkt

die Ergiebigkeit der Sozialversicherungsbeiträge

und Lohnsummensteuern beträchtlich ein. Ge-

messen am Volkseinkommen betrugen die priva-

ten Arbeitnehmerentgelte Ende der siebziger

Jahre unbereinigt 76%, im Jahr 2000 waren es nur

noch 63%, heute sind es rund 60,5%. Diese Ten-

denz dürfte infolge der Globalisierung weiter anhal-

ten.

Zwischen 2000 und 2005 stieg laut Leistungs- und

Strukturerhebung die Wertschöpfung des privaten

Sektors um 23%, die Lohn- und Gehaltssumme da-

gegen um nur 16%. Wenn im Jahr 2000 eine Wert-

schöpfungsabgabe (mit aufkommensneutralem

Beitragssatz) anstelle der Arbeitgeberbeiträge und

Lohnsummensteuern eingeführt worden wäre,

dann wären der öffentlichen Hand fünf Jahre später

um ca. 900 Mio. EUR mehr Finanzmittel zur Verfü-

gung gestanden als im gegenwärtigen lohnbezo-

genen System. Infolge der sinkenden Lohnquote

ist eine Wertschöpfungsabgabe also spürbar er-

giebiger als eine lohnbezogene Abgabe.

15.4.3. Verschiebung der Abgaben-
belastung zwischen den Branchen

Eine der größten Schwierigkeiten einer Umstellung

von lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträgen auf eine

Wertschöpfungsabgabe liegt in der deutlichen Ver-

schiebung der Abgabenlast zwischen den Unter-

nehmen unterschiedlicher Branchen. Dieses Pro-

blem ist dann besonders stark ausgeprägt, wenn

nicht nur ein einzelner Bereich (z.B. die Krankenver-

sicherung), sondern alle Arbeitgeberbeiträge und

Lohnsummensteuern umgestellt werden.

Die Verschiebung der Abgabenbelastung von ar-

beits- zu kapitalintensiven Betrieben ist ein er-

wünschter Effekt der Wertschöpfungsabgabe. Die

starke Belastung von Kleinbetrieben mit einem ho-

hen Beitrag der Selbständigen zur Wertschöpfung

11. Die Kommunalabgabe wird hier als Teil der Lohnnebenkosten einbezogen, wenngleich sie keine zweckgebundene Abgabe
zur Finanzierung sozialer Aufgaben der Gemeinden darstellt.  
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muss jedoch als ökonomisch unerwünscht be-

zeichnet werden. Dieses Problem könnte durch

niedrigere Beitragssätze für Kleinbetriebe oder

Einbeziehung der Selbständigenversicherung in

die Wertschöpfungsabgabe gelöst werden.

Da eine Wertschöpfungsabgabe eine Aufhebung der

Höchstbeitragsgrundlage impliziert, verteuert sie

Hochlohnarbeitsplätze und verbilligt die Niedriglohn-

beschäftigung. Dieser Nebeneffekt wird dadurch re-

lativiert, dass sich die Arbeitslosigkeit heute stark auf

die weniger Qualifizierten konzentriert.

Die vorangegangene Tabelle zeigt, wie ausge-

prägt die Auswirkungen einer Umbasierung der Ar-

beitgeberbeiträge und Lohnsummensteuern auf

die einzelnen Wirtschaftsbereiche sind. Beson-

ders aussagekräftig sind die Unterschiede in Pro-

zent der Wertschöpfung. Als Datenbasis dient die

Leistungs- und Strukturerhebung (2005) von Sta-

tistik Austria. Dieses Konzept ist also den Unter-

nehmen geläufig. Der öffentliche Sektor ist hier

zweckmäßigerweise nicht enthalten. Da die Wert-

schöpfung im öffentlichen Dienst großteils aus Per-

sonalaufwand besteht, würde seine Einbeziehung

in eine Wertschöpfungsabgabe zu einer massiven

Verschiebung der Abgaben vom öffentlichen zum

privaten Sektor führen. Es ist deshalb zu empfeh-

len, den öffentlichen Sektor (einschließlich Ver-

tragsbedienstete) aus der Wertschöpfungsabgabe

auszuklammern.

Eine aufkommensneutrale Umstellung auf eine

Wertschöpfungsabgabe belastet nicht nur kapitalin-

tensive Branchen mit hoher Wertschöpfung je Be-

schäftigten stärker, sondern auch Wirtschaftsbe-

reiche mit einem hohen Selbständigenanteil. Jene

Branchen, die eine niedrige Wertschöpfung je Be-

schäftigten und einen geringen Selbständigenanteil

aufweisen, werden dagegen entlastet. Wie bei jeder

Umbasierung der Arbeitgeberbeiträge und der lohnbezogenen Abgaben von der Lohn- und
Gehaltssumme auf die Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen, 2005

Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung und 

Lohnsummensteuern

Differenz zwischen 
lohn- u. wert-

schöpfungsbezo-
genen Abgaben

Arbeitgeberbeiträge 
und Lohnsummen-

steuern
Produk-
tivität 3)

Selb-
ständige

auf Basis der absolut in % des auf Basis der

Anteil an 
den 

Erwerbs-
tätigen

lohnbe-
zogenen 
Beitrags

grundlage
Bruttowert-
schöpfung

lohnbe-
zogenen 
Beitrags

lohnbe-
zogenen 

Beitrags-gr
und-
lage

Brutto-
wert-

schöpfung

Mio. EUR
In % der 

Bruttowertschöpfung EUR in %

Land- und Forstwirtschaft1) 109,4 (539,6) (+ 430,2) (+ 393,3) 2,4 (11,6) 28.079 85,7

Bergbau 58,6 106,4 + 47,8 + 81,6 6,4 11,6 153.919 3,6

Sachgütererzeugung 4.997,4 4.844,6 – 152,8 – 3,1 12,0 11,6 67.119 3,5

Energie- und 

Wasserversorgung

331,6 563,8 + 232,2 + 70,0 6,8 11,6 153.123 2,3

Bauwesen 1.689,7 1.345,3 – 344,4 – 20,4 14,6 11,6 46.285 7,2

Handel 3.436,4 2.932,6 – 503,8 – 14,7 13,6 11,6 41.884 10,9

Beherbergungs- und 

Gaststättenwesen

831,5 693,1 – 138,4 – 16,6 14,0 11,6 25.711 20,4

Verkehr und  

Nachrichtenübermittlung

1.820,5 1.752,0 – 68,6 – 3,8 12,1 11,6 62.486 5,1

Kredit- und  

Versicherungswesen

1.198,8 1.618,5 + 419,7 + 35,0 8,6 11,6 62.397 1,9

Realitätenwesen,  

Unternehmensbez. 

Dienstleistungen

2.293,9 2.741,8 + 447,9 + 19,5 9,7 11,6 60.874 16,6

Sonstige Dienstleistungen 1.362,1 992,2 – 370,0 – 27,2 16,0 11,6 46.457 10,0

Gesamt2) 18.129,9 18.129,9 ± 0,0 ± 0,0 11,6 11,6 54.926 13,9

In % der Wertschöpfung

ohne Arbeitgeberbeiträge

13,2

Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen, Leistungs- und Strukturstatistik 2005.
1) Die Beiträge für die Landwirtschaft sind stark überhöht, weil rund drei Viertel der Wertschöpfung von Betrieben ohne fremde Arbeitskräfte 

erbracht werden, die wohl keine Wertschöpfungsabgabe entrichten müssen.
2) Ohne öffentlichen Dienst (auch ohne Vertragsbedienstete).
3) Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen.
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Umbasierung besteht das Risiko, dass die kapitalin-

tensiven Betriebe ihre höhere Belastung rasch auf

die inländischen Preise überwälzen werden, wäh-

rend die arbeitsintensiven Betriebe ihre geringere

Belastung nur zögernd in niedrigeren Preisen im In-

land weitergeben werden.

Konkret wäre die Landwirtschaft durch eine solche

Umstellung stark betroffen, wenn diese nicht auf

die besondere Situation der Selbständigen (Dop-

pelbelastung) und damit der Kleinbetriebe (mit ho-

hem Wertschöpfungsbeitrag der Selbständigen)

Rücksicht nimmt. Die in der Tabelle ausgewie-

senen Berechnungen für die Landwirtschaft sind

allerdings dadurch stark nach oben verzerrt, dass

die Ein-Personen-Betriebe, die wohl keine Wert-

schöpfungsabgabe leisten müssten, in dieser Sta-

tistik enthalten sind. Für die einzelnen Branchen

(ausgenommen die Landwirtschaft) ist der Beitrag

der Betriebe ohne fremde Arbeitskräfte statistisch

nicht verfügbar. Wenn man berücksichtigt, dass in

der Landwirtschaft etwa 70% der Wertschöpfung

von Betrieben ohne fremde Arbeitskräfte erbracht

werden, dann steigen die Beiträge der Landwirt-

schaft bei einer Umstellung auf eine Wertschöp-

fungsabgabe von 2,4% auf etwa 3,5% der Wert-

schöpfung. Diese Erhöhung ist zwar beträchtlich,

aber weit geringer, als wenn alle landwirtschaft-

lichen Betriebe eine Abgabe von ihrer Wertschöp-

fung zahlen müssten. Ein zentrales Problem der

Wertschöpfungsabgabe liegt darin, dass die Selb-

ständigen doppelt belastet werden. Erstens zahlen

sie von den Betriebsüberschüssen ihren eigenen

Beitrag zur Krankenversicherung, zweitens müs-

sen sie für ihre ArbeitnehmerInnen eine Abgabe

von der gesamten Wertschöpfung entrichten, die in

Kleinbetrieben großteils durch die eigene Arbeits-

kraft der Selbständigen und Mithelfenden erbracht

wird. Kleinbetriebe bzw. Selbständige werden also

durch eine Wertschöpfungsabgabe gegenüber

Großbetrieben bzw. Branchen mit geringem Selb-

ständigenanteil benachteiligt – wenn man nicht

ihre spezielle Situation durch einen niedrigeren

Beitragssatz (oder durch Einbeziehung der Selb-

ständigenversicherung) berücksichtigt.

Im Falle einer Umbasierung von der Lohn- und Ge-

haltsumme auf die Wertschöpfung müssten die

Energiewirtschaft, der Bergbau, das Kredit- und

Versicherungswesen sowie das Realitätenwesen

mit deutlich höheren Zahlungen rechnen, weil sie

eine weit überdurchschnittliche Wertschöpfung je

Beschäftigten aufweisen. Entlastet würden die

Bauwirtschaft und die meisten Dienstleistungen,

da sie relativ arbeitsintensiv sind.

Wie stark die Auswirkungen der Umbasierung sind,

kann am Beispiel der Energiewirtschaft demons-

triert werden: Ihr Beitrag würde von 6,8% auf

11,6% der Wertschöpfung steigen, dieser Anstieg

würde den Betriebsüberschuss dieser Branche um

etwa ein Drittel verringern. Wenn die Umbasierung

auf die Lohnsummensteuern (ohne Höchstbei-

tragsgrundlage) beschränkt wird, dann steigt der

Beitrag der Energiewirtschaft von 2,5% auf 3,6%

der Wertschöpfung.

Für die Sachgüterproduktion ändert sich insge-

samt relativ wenig, da hier die Produktivität über-

durchschnittlich hoch, aber der Selbständigenan-

teil relativ gering ist. Es mag zunächst überra-

schen, dass die Sachgüterproduktion durch eine

Umbasierung der Lohnsummensteuern entlastet

würde, durch eine Umbasierung der Arbeitgeber-

beiträge jedoch kaum. Das hängt damit zusam-

men, dass ein überdurchschnittlich großer Anteil

der Einkommen in der Sachgüterproduktion über

der Höchstbeitragsgrundlage liegt. Die Arbeitge-

berbeiträge machen in der Sachgüterproduktion

16,6% der Lohn- und Gehaltssumme aus, in der

Gesamtwirtschaft 17,7%. Die implizite Aufhebung

der Höchstbeitragsgrundlage durch eine Wert-

schöpfungsabgabe trifft deshalb die Sachgüter-

produktion. Innerhalb der Sachgütererzeugung

werden Chemie, Metallerzeugung- und -bearbei-

tung sowie Papiererzeugung wegen ihrer hohen

Kapitalintensität stärker belastet. Entlastet werden

die meisten anderen Industriebranchen, insbeson-

dere auch die forschungsintensiven Zweige Ma-

schinenbau und Elektrotechnik.

Auch nach Berechnungen der Arbeiterkammer

Oberösterreich (Gall, 2004) auf Grund von Bilanz-

daten führt eine Wertschöpfungsabgabe zu einer

deutlichen Umverteilung der Abgaben nach Bran-

chen. Wegen der großen Verschiebungen nach

Branchen wird in dieser Studie für eine vorsichtige

Einstiegsvariante einer Wertschöpfungsabgabe

plädiert.

Unerwünschte Auswirkungen auf bestimmte Be-

reiche könnten durch unterschiedliche Beitrags-

sätze nach Betriebsgröße bzw. Sektoren ausgegli-

chen werden. Auch die Wertschöpfungsabgabe in

Italien (IRAP) sieht unterschiedliche Beitragssätze

nach Sektoren vor.
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15.5. Steuerfinanzierung der Sozialsysteme

Zahlreiche EU-Länder finanzieren den Sozialstaat

in deutlich höherem Ausmaß über Steuern als dies

in Österreich der Fall ist. Das gilt etwa für die skan-

dinavischen Wohlfahrtsstaaten Schweden und

Dänemark, aber auch für Großbritannien. Eine

Ausweitung des Anteils der Steuern an der Finan-

zierung des Sozialsystems sollte aus ökono-

mischen Überlegungen auch für Österreich in Er-

wägung gezogen werden. Vor allem versiche-

rungsfremde Leistungen (beitragsfreie Mitversi-

cherung, Ersatzzeiten etc.) könnten besser durch

Steuern als durch lohnbezogene Abgaben finan-

ziert werden.

Wie die folgende Tabelle zeigt, hat eine Senkung

der Sozialversicherungsbeiträge kurz- und mittel-

fristig größere positive Effekte auf das reale BIP,

die unselbständige aktive Beschäftigung sowie

das Arbeitskräfteangebot als eine volumenmäßig

identische Erhöhung der Umsatzsteuer und der

Körperschaftsteuer. Die positiven Beschäftigungs-

wirkungen einer Senkung der Sozialversiche-

rungsbeiträge sind zudem etwas höher als die ne-

gativen Wirkungen einer Erhöhung der Lohnsteuer

im selben Umfang.

15.5.1. Steuern auf die 
Einkommensentstehung

EU-Länder, die einen niedrigeren Anteil an Sozial-

versicherungsbeiträgen an den Gesamteinnah-

men des Staates aufweisen, haben gleichzeitig ei-

nen deutlich höheren Anteil an direkten (ein-

schließlich der vermögensbezogenen) Steuern als

Österreich, wo die direkten Steuern im internatio-

nalen Vergleich einen relativ geringen Anteil am

gesamten Abgabenaufkommen aufweisen.

Dennoch konzentriert sich die Diskussion um eine

für das Jahr 2010 geplante Steuerreform auf eine

Senkung der Lohn- und Einkommensteuer. Dabei

wäre es unter den Gesichtspunkten der Entlastung

des Faktors Arbeit (vor allem im unteren Einkom-

mensbereich und bei Frauen), der längerfristigen

Sicherstellung der Finanzierbarkeit des Sozial-

staates und der Verteilungswirkungen viel sinn-

voller, die Beitragssätze zur Sozialversicherung zu

senken und gleichzeitig einen Teil der Einnahmen

an Lohn- und Einkommensteuer den Sozialversi-

cherungen zuzuführen. Dies könnte etwa in Form

einer Zuweisung an die Sozialversicherung im

Wege des Finanzausgleichs erfolgen. Die Finan-

zierung des Sozialsystems wäre damit so „sicher“

wie jene der Länder und Gemeinden.

Eine Verringerung der Versichertenbeiträge um ei-

nen Prozentpunkt würde die Zweckwidmung von

Einnahmen aus Lohn- und Einkommensteuer in

Kurz- und mittelfristige Effekte der Variation ausgewählter Abgaben um 1 Mrd. EUR pro Jahr 
(Simulation mit WIFO-Makromod), kumulierte Abweichungen von der Basislösung in %

2006 2007 2008 2009 2010 Ø 2006/2010

BIP, real

Erhöhung Lohnsteuer -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Erhöhung Körperschaftssteuer -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2

Erhöhung Umsatzsteuer 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Senkung Sozialversicherungsbeiträge 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3

Unselbständig aktiv Beschäftigte

Erhöhung Lohnsteuer -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Erhöhung Körperschaftssteuer 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1

Erhöhung Umsatzsteuer 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Senkung Sozialversicherungsbeiträge 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3

Arbeitskräfteangebot

Erhöhung Lohnsteuer 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Erhöhung Körperschaftssteuer 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Erhöhung Umsatzsteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Senkung Sozialversicherungsbeiträge 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Quelle: Kanivoski - Breuss - Url (2006).
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der Höhe von gut 1 Mrd. EUR notwendig machen.

Die Vorteile eines teilweisen Übergangs von der Fi-

nanzierung des Sozialsystems durch Beiträge zu

einer Finanzierung durch die Lohn- und Einkom-

mensteuer liegen in zwei Bereichen:

Zum ersten hätte diese Umstellung merklich pro-

gressive Verteilungswirkungen. Die Lohn- und Ein-

kommensteuer hat deutlich progressive Verteilungs-

wirkungen, die oberen Einkommensschichten wer-

den relativ stärker belastet als die unteren. Laut

Lohn- und Einkommensteuerstatistik ist das untere

Einkommensdrittel nicht mit Lohn- und Einkom-

mensteuer belastet, obwohl es 7,7% der Einkom-

men bezieht: auf das 1. Terzil der Einkommensbe-

zieherInnen entfällt kein Steueraufkommen. Das

obere Drittel der EinkommensbezieherInnen, das

etwa zwei Drittel der steuerpflichtigen Einkommen

bezieht, trägt mit 88% zum gesamten Steueraufkom-

men bei. Gemessen am zu versteuernden Einkom-

men ist das untere Einkommensdrittel mit einem ef-

fektiven durchschnittlichen Steuersatz von 0,0%,

das mittlere mit 8% und das obere mit 23,4% belas-

tet.

Das Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuern

betrug im Jahr 2007 22,291 Mrd. EUR. Eine Erhö-

hung der durchschnittlichen Steuerbelastung um

1 Prozentpunkt würde das Aufkommen um etwa

1,3 Mrd. EUR pro Jahr erhöhen. Der Beitragssatz

der Sozialversicherung könnte damit insgesamt im

Durchschnitt um etwa 1 Prozentpunkt verringert

werden. Zum zweiten würde aufgrund der höheren

Aufkommenselastizität der Einkommensteuer

auch die langfristige Stabilität der Finanzierung

verbessert. Die Einnahmen an Lohn- und Einkom-

mensteuer lagen im Jahr 2006 um 57,4% (2007:

70,2%) höher als im Jahr 1995, jene der Beiträge

zur Sozialversicherung nur um 42,4%.

15.5.2. Verbrauchssteuern
Vielfach wird auch über eine stärkere Finanzierung

des Sozialsystems durch Verbrauchssteuern

nachgedacht. Die aufkommensstärkste dieser

Steuern ist die Umsatzsteuer. Ihr Aufkommen ist

1995 bis 2006 mit +54% rascher gewachsen als je-

nes der Sozialbeiträge. Die langfristige Aufkom-

menselastizität der Umsatzsteuer dürfte in Bezug

auf das nominelle BIP bei knapp 0,9 und in Bezug

auf den privaten Konsum bei gut 0,8 liegen. Aller-

dings kann das Aufkommen in einzelnen Jahren, in

denen etwa die Betrugsbekämpfung mehr oder

weniger erfolgreich ist, merklich rascher wachsen

oder entsprechend zurückbleiben. Der wichtigste

Einwand gegen eine stärkere Finanzierung des So-

zialsystems über Verbrauchssteuern besteht in der

klar regressiven Verteilungswirkung. Die Mehrwert-

steuer belastet, so wie die meisten speziellen Ver-

brauchssteuern, gemessen am Einkommen, die

unteren Einkommensgruppen noch stärker als die

Sozialversicherungsbeiträge, weil:

� untere Einkommensgruppen ihr gesamtes Ein-

kommen konsumieren, während höhere Ein-

kommensschichten einen wesentlichen Teil

des Einkommens sparen und dafür keine Ver-

brauchsabgaben bezahlen und

� Verbrauchssteuern einen einheitlichen Tarif in

Bezug auf den Wert oder die Menge der Güter

und Dienstleistungen aufweisen und damit

keine Rücksicht auf die individuelle Leistungs-

fähigkeit nehmen; selbst bei der Umsatzsteuer

bringt dies trotz der Aufspaltung in einen Nor-

malsatz und einen ermäßigten Satz nur eine

proportionale Tarifstruktur mit sich.

Die Umsatzsteuer belastet die unteren Einkom-

mensschichten stärker als die oberen. Das untere

Einkommensdrittel wendet, gemessen am gesam-

ten Konsum, 14,1% für Umsatzsteuerleistungen

auf, das mittlere Drittel 14,4% und das obere Drittel

14,7%. Gemessen am Einkommen zeigt sich die

regressive Wirkung noch deutlicher: Das untere

Haushaltsdrittel wird mit 17,2% des verfügbaren

Einkommens belastet, das mittlere mit 14,7%, das

obere hingegen nur mit 12,1%.

Von einer Umstellung (von Teilen) der Finanzierung

der Sozialversicherung auf die Umsatzsteuer wären

langfristig nur leicht höhere Einnahmen zu erwarten.

Die Verteilungswirkungen wären noch ungünstiger

als jene der Sozialversicherungsbeiträge.

Verteilungswirkungen der Lohn- und
Einkommensteuer

1. Terzil 2. Terzil 3. Terzil

Steuerpflichtige Einkommen 7,7 12,2 66,1

Steueraufkommen 0,0 12,0 88,0

Durchschnittlicher Steuersatz 0,0 8,0 23,4

Quelle: Integrierte Statistik der Lohn- und Einkommensteuer 2004,
Statistik Austria 2007, WIFO-Berechnungen.

Umsatzsteuer

1. Terzil 2. Terzil 3. Terzil

In % des Gesamtkonsums 14,1 14,4 14,7

In % des Einkommens 17,2 14,7 12,1

langfristige Konsumneigung1) 1,222 1,025 0,824

Quelle: Statistik Austria, Konsumerhebung 2004/2005,
WIFO-Berechnungen.

1) Lesehilfe: Das oberste Einkommensterzil gibt etwa 80 Prozent des 
zusätzlichen Einkommens für Konsum aus; das unterste Terzil über 
100 Prozent (=Verschuldung)
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Regressive Verteilungswirkungen können auch ne-

gative Wachstumseffekte mit sich bringen, weil die

gesamtwirtschaftliche Konsumnachfrage gedämpft

wird. Dies ist vor allem in Phasen einer Unterauslas-

tung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten (etwa

bei Bestehen von konjunktureller Arbeitslosigkeit)

relevant. Bei Vollauslastung könnte eine Verschie-

bung der Abgabenlast von den Sozialversiche-

rungsbeiträgen zu Verbrauchssteuern positive

Wachstumseffekte mit sich bringen, da die Arbeits-

anreize erhöht werden.

Eine Erhöhung der Umsatzsteuersätze um 1 Pro-

zentpunkt von 10% auf 11% beim ermäßigten Satz

und von 20% auf 21% beim Normalsatz würde das

Steueraufkommen um etwa 900 Mio. EUR pro Jahr

erhöhen. Ausweichreaktionen wären denkbar,

dürften aber kein gesamtwirtschaftlich bedeu-

tendes Ausmaß einnehmen. Der Beitragssatz zur

Sozialversicherung könnte infolge der Erhöhung

der Sätze der Umsatzsteuer insgesamt im Durch-

schnitt um etwas weniger als 1 Prozentpunkt ge-

senkt werden.

Spezielle Verbrauchssteuern könnten vor allem als

Finanzierungsinstrument für das Gesundheitswe-

sen in Frage kommen. Bei den Alkoholsteuern, der

Tabaksteuer und der Mineralölsteuer gibt es dafür

eine gute sachliche Begründung. Eine stärkere Be-

steuerung des Alkohol- und Tabakkonsums könnte

den Verbrauch dämpfen und damit gesundheits-

schädigende Auswirkungen verringern. Eine Aus-

weitung der ökologischen Steuern könnte, wie be-

reits erwähnt, neben dem Finanzierungsaspekt

auch positive Auswirkungen auf Energie- und Res-

sourcenverbrauch mit sich bringen. Das Aufkom-

men dieser Mengensteuern ist in den letzten Jah-

ren rascher gewachsen als jenes der Sozialversi-

cherungsbeiträge, allerdings nur, weil die Steuer-

sätze laufend erhöht wurden. Besonders geeignet

wäre die Mineralölsteuer: Sie hat die stärkste Dy-

namik der Aufkommensentwicklung und weist ähn-

liche Verteilungswirkungen auf wie die SV-Beiträ-

ge. Biersteuer und Tabaksteuer belasten hingegen

die unteren Einkommensgruppen noch stärker.

15.5.3. Steuern auf das Vermögen

Die dritte Gruppe von Steuern, die für eine stärkere

Steuerfinanzierung der sozialen Sicherungs-

systeme in Frage kommt, sind die vermögensbe-

zogenen Steuern. In Österreich sind in diesem Be-

reich vor allem die Grundsteuer, die Grunder-

werbsteuer und die Erbschafts- und Schenkungs-

steuer relevant. Das Gesamtaufkommen vermö-

gensbezogener Steuern hat aufgrund der Abschaf-

fung einiger Einzelsteuern, der Einführung und

Ausdehnung steuerlicher Ausnahmeregelungen

sowie der unterbliebenen Neubewertung der Ein-

heitswerte in Österreich langfristig deutlich an Be-

deutung verloren. Zwischen 1990 und 2006 ist ihr

Finanzierungsbeitrag an den Gesamtsteuerein-

nahmen von 4,6% auf 2,3% zurückgegangen.

Grundsätzlich haben vermögensbezogene Steuern

angesichts der sich dynamisch entwickelnden Be-

stände sowie entgeltlichen und unentgeltlichen

Übertragungen von Vermögen den Vorzug, dass sie

eine langfristig stabile und ergiebige Einnahmen-

quelle für die öffentliche Hand darstellen. Vor dem

Hintergrund einer hohen und zunehmenden Kon-

zentration von Vermögen weisen die in Österreich

noch existierenden vermögensbezogenen Steuern

deutlich progressive Verteilungswirkungen auf.

Allerdings würde eine stärkere Nutzung vermö-

gensbezogener Steuern umfangreiche Reformen

notwendig machen. Das Aufkommen aus der

Grundsteuer könnte erheblich erhöht werden,

wenn durch eine entsprechende Reform des Be-

wertungsverfahrens die steuerliche Bemessungs-

grundlage näher an die tatsächlichen Verkehrs-

werte der steuerpflichtigen Grund- und Immobilien-

vermögen herangeführt werden würde. Die Grund-

steuer zeichnet sich dadurch aus, dass sie keinen

kurzfristigen Schwankungen unterliegt. Ihre Auf-

kommenselastizität bezogen auf das BIP ist in Ös-

terreich langfristig geringer als 1: Während das no-

minelle BIP 2006 um einen Faktor von 3,38 höher

ist als 1980, hat sich das Grundsteueraufkommen

lediglich verdreifacht. Diese gedämpfte Aufkom-

mensdynamik ist allerdings Folge des zuneh-

menden Auseinanderfallens von Einheitswerten

und tatsächlichen Verkehrswerten.

Eine Reform des Bewertungsverfahrens, die die

tatsächlichen Verkehrswerte in einem höheren

Maße erfasst und auch dafür sorgt, dass die steu-

erliche Bemessungsgrundlage die Dynamik der

Ausgaben nach Einkommensgruppen

1. Terzil 2. Terzil 3. Terzil

In % der verfügbaren 
Einkommen

Tabak 2,86 1,76 1,11

Alkoholische Getränke 1,54 1,16 0,91

     Bier 0,69 0,55 0,37

     Wein 0,49 0,35 0,33

Mineralöle 4,56 4,94 3,80

    Treibstoff, Schmiermittel 3,76 4,07 3,20

    flüssige Brennstoffe 0,80 0,87 0,60

Quelle: Statistik Austria, Konsumerhebung 2004/2005,
WIFO-Berechnungen.
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Wertentwicklung widerspiegelt, dürfte die Aufkom-

menselastizität und damit die langfristige Ergiebig-

keit der Grundsteuer nachhaltig erhöhen. Aus die-

ser Perspektive stellt sich die Grundsteuer als eine

potenziell kurz- wie langfristig stabile und ergiebige

Finanzierungsquelle dar. Auch wenn keine Daten

bzw. Schätzungen zur Verteilung des Grund- und

Immobilienvermögens in Österreich vorliegen, so

ist die Annahme plausibel, dass dieses recht un-

gleich verteilt ist; eine Grundsteuer würde somit

progressiv wirken, zumindest im Falle der Besitzer

von Liegenschaften, die diese selbst nutzen. We-

niger eindeutig ist dies für vermietete Liegen-

schaften: Kann die hierauf erhobene Grundsteuer

auf die Mieter überwälzt werden, so wirkt die

Grundsteuer bezogen auf die Einkommen regres-

siv, da der Anteil der Mieten an den verfügbaren

Einkommen mit der Einkommenshöhe abnimmt.

Die wenigen vorliegenden empirischen Studien

deuten auf eine teilweise Überwälzbarkeit der

Grundsteuer hin.

Allerdings gibt es gegen die Umfinanzierung der

sozialen Sicherungssysteme durch (Mehr-)Ein-

nahmen aus der Grundsteuer auch Einwände. Die

Grundsteuer ist in Österreich (wie in den meisten

anderen Ländern) eine gemeindeeigene Steuer.

Ihr Aufkommen kommt somit ausschließlich den

Gemeinden zu. Vor diesem Hintergrund erscheint

die Grundsteuer besser geeignet zur Senkung an-

derer Steuern auf die Lohnsumme auf der kommu-

nalen Ebene: konkret in Form eines Abtausches

zwischen einer erhöhten Grundsteuer und einer re-

duzierten Kommunalsteuer. Allenfalls könnten die

Erträge aus einer reformierten Grundsteuer von

den Gemeinden zur Finanzierung bestimmter Be-

reiche der sozialen Sicherheit verwendet werden,

Aufkommen der vermögensbezogenen Steuern in Österreich, 19801) bis 2006

1980 1990 1995 2000 2006

In Mio. Euro

Steuern Bund

Vermögensteuer 2) 248 511 45 1 0

Erbschaftssteueräquivalent 53 131 14 0 0

Erbschafts- und Schenkungssteuer 50 77 82 111 132

Abgabe v. Land- u. forstw. Betrieben 15 20 20 20 20

Bodenwertabgabe 4 5 5 5 5

Sonderabgabe von Banken 0 123 7 -3 0

Kapitalverkehrsteuern 27 148 89 115 146

Grunderwerbsteuer 150 251 393 452 619

Steuern Bund vom Vermögen 547 1.266 656 702 921

Steuern Gemeinden vom Vermögen (Grundsteuer) 183 292 393 463 544

Vermögensbezogene Steuern Gesamtstaat 730 1.558 1.049 1.164 1.465

Gesamt-Steuereinnahmen Staat 18.958 33.557 41.203 53.840 64.130

In % der Steuereinnahmen des Gesamtstaats

Steuern Bund

Vermögensteuer 2) 1,3 1,5 0,1 0,0 0,0

Erbschaftssteueräquivalent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erbschafts- und Schenkungssteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abgabe v. Land- u. forstw. Betrieben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bodenwertabgabe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sonderabgabe von Banken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapitalverkehrsteuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grunderwerbsteuer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Steuern Bund vom Vermögen 2,9 3,8 1,6 1,3 1,4

Steuern Gemeinden vom Vermögen (Grundsteuer) 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8

Vermögensbezogene Steuern Gesamtstaat 3,8 4,6 2,5 2,2 2,3

Quelle: BMF; Statistik Austria.
1) Ohne Gewerbekapitalsteuer (abgeschaft 1985)
2) Einschließlich Sonderabgabe vom Vermögen (ab 1969) und Zuschlag für den Katastrophenfonds.
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in denen sie als Mitfinanciers auftreten, etwa bei

der Spitalsfinanzierung.

Die Grunderwerbsteuer wird auf die entgeltliche

Übertragung von Liegenschaften erhoben. Das

Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer weist

eine relativ hohe langfristige Dynamik auf: Es hat

sich seit 1980 um den Faktor 4,3 erhöht und ist da-

mit relativ stärker als das BIP gestiegen. Auch bei

der Grunderwerbsteuer kann von einer relativ ge-

ringen kurzfristigen Volatilität ausgegangen wer-

den. Sie bildet somit eine kurz- wie langfristig trag-

fähige Finanzierungsgrundlage. Auch die Grund-

erwerbsteuer träfe vor dem Hintergrund einer un-

gleichen Verteilung von Grund- und Immobilien-

vermögen eher die vermögenden Schichten.

Die Erbschafts- und Schenkungssteuer wurde in

Österreich mit 1.8.2008 abgeschafft. Damit ver-

zichtet der Staat auf eine nicht nur kurzfristig relativ

wenig volatile, sondern auch potenziell langfristig

sehr ergiebige Finanzierungsquelle. Für eine Ver-

wendung des Erbschaftssteueraufkommens für

die Finanzierung der sozialen Sicherung – insbe-

sondere für den Bereich der Pflege – würde auch

sprechen, dass auf diese Weise die hinterlassenen

Vermögen von Menschen herangezogen werden,

die selbst in ihren letzten Lebensjahren von einer

solidarischen Pflegefinanzierung profitierten, an-

statt auf ihr eigenes Vermögen zurückgreifen zu

müssen. Angesichts der ungleichen Vermögens-

verteilung in Österreich hat die Last der Erbschafts-

und Schenkungssteuer primär die vermögenden

Haushalte getroffen. Allerdings muss es diesbe-

züglich vorerst bei einer rein qualitativen Einschät-

zung bleiben, da weder Daten über die Verteilung

von Grund- und Immobilienvermögen noch über

Betriebsvermögen, die den größten Anteil an der

gesamten potenziellen Bemessungsgrundlage in

Österreich ausmachen, vorliegen.

Auch eine Neuregelung der Besteuerung von Ver-

äußerungsgewinnen im Bereich der Immobilien-

und Finanzvermögen stellt sich in Österreich als

sinnvoll dar. Veräußerungsgewinne sollten so wie

Zins- und Dividendeneinkünfte an der Quelle mit ei-

ner Kapitalertragsteuer von 25% besteuert wer-

den. Ein Ersatz von Sozialversicherungsbeiträgen

durch Steuern auf Veräußerungsgewinne – und

damit ein Ersatz einer indirekt regressiven durch

eine proportionale Abgabe – hätte progressive

Verteilungswirkungen. Auch würden angesichts

der ungleichen Verteilung der Vermögen die obe-

ren Einkommensschichten von einer solchen Be-

steuerung der Veräußerungsgewinne bezogen auf

ihr Gesamteinkommen überdurchschnittlich belas-

tet. Die Einnahmen aus der Besteuerung von Wert-

zuwächsen wären vor allem im Wertpapierbereich

kurzfristig relativ volatil, langfristig würden sie je-

doch einen hohen Ergiebigkeitsgrad aufweisen.

Insgesamt sollte vor dem Hintergrund der interna-

tionalen Erfahrungen, der Wirkungen auf die Ein-

kommensverteilung und der Erwartungen in Bezug

auf die langfristige Finanzierbarkeit eine Auswei-

tung des Anteils der Steuern an der Finanzierung

des Sozialsystems erwogen werden. Die Wir-

kungen verschiedener in Frage kommender Steu-

ern werden in der folgenden Tabelle zusammenge-

fasst.

Wirkungen von Einzelsteuern im Überblick

Steuerart
kurzfristige  

Stabilität
langfristige  
Ergiebigkeit

Verteilungs- 
wirkungen

Lohnsteuer hoch hoch progressiv

Einkommensteuer gering mittel progressiv

Körperschaftssteuer gering mittel –

Kapitalertragsteuern mittel hoch progressiv

Umsatzsteuer hoch mittel regressiv

Tabaksteuer hoch mittel regressiv

Steuern auf alkoholische Getränke hoch mittel regressiv

Mineralölsteuer hoch mittel leicht regressiv

Grundsteuer hoch hoch progressiv

Grunderwerbsteuer hoch hoch progressiv

Erbschafts- und Schenkungssteuer hoch hoch progressiv

Kaptialverkehrsteuer gering hoch  ?

Vermögenszuwachssteuer gering hoch progressiv

Quelle: BMF; Statistik Austria.
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16. Armutsgefährdung

16.1. Einleitung

Dieser Beitrag fasst die aktuellsten Ergebnisse aus

EU-SILC 2006 zusammen und setzt die mit dem

EU-Beitritt Österreichs und dem damaligen Euro-

päischen Haushaltspanel (ECHP) begonnene Ar-

mutsberichterstattung fort.12 Die regelmäßige Be-

richterstattung über Armut in Österreich ist eng mit

der Sozialpolitik der Europäischen Union verbun-

den. Angesichts der unterschiedlichen histo-

rischen Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten

wurde eine offene Methode der Koordinierung

(OMK) zur Abstimmung der nationalen Sozialpoli-

tiken gewählt. Dabei verpflichten sich die Mitglieds-

staaten zu gemeinsamen Zielsetzungen, entschei-

den aber selbst über die konkreten Strategien und

Maßnahmen in ihrem Land. Ziel dieser Methode ist

es, Prozesse der sozialen Ausgrenzung besser zu

verstehen und einen Erfahrungsaustausch über

bewährte Strategien zu ermöglichen.

Europäische Institutionen haben Beobachtungs-

instrumente geschaffen, um die Verwirklichung

von Zielen anhand von Indikatoren messen zu kön-

nen. Damit die benötigten Daten verfügbar sind,

haben das europäische Parlament und der Rat

eine gemeinsame Verordnung (1177/2003) erlas-

sen. Sie verpflichtet alle Mitgliedsstaaten dazu,

Statistiken zu Einkommen und Lebensbedin-

gungen zu erstellen. Für Österreich führt Statistik

Austria seit dem Jahr 2003 jährlich die EU-SILC Er-

hebung durch. Die Befragung wurde bis 2007 ge-

meinsam mit Eurostat und seit dem Jahr 2008 zur

Gänze vom Bundesministerium für Soziales und

Konsumentenschutz (BMSK) finanziert. Weil die

gemeinsamen EU-Indikatoren den nationalen Pro-

blemfeldern nur teilweise gerecht werden, sieht die

offene Methode der Koordinierung auch die Ent-

wicklung nationaler Indikatoren zur Messung sozi-

aler Eingliederung vor. Statistik Austria wurde des-

halb vom BMSK beauftragt, in Zusammenarbeit mit

einem Beirat aus Fachleuten, Interessenvertre-

tungen und der Armutskonferenz einen Indikato-

renkatalog zu erstellen. Die Ergebnisse dieser un-

ter breiter Einbindung von institutionellen Akteuren

und Betroffenen entwickelten nationalen Indika-

toren für soziale Eingliederung fließen ebenfalls in

diesen Beitrag ein.

16.2. Armut als Unterstützungsnorm

Armut ist keine Eigenschaft einer Person sondern

basiert auf einer Zuschreibung. Bedürftige Men-

schen sollen unterstützt werden. In welcher Situa-

tion Unterstützung gewährt werden soll und wie

Hilfe organisiert wird, spiegelt den Wandel einer

Gesellschaft wider. In einfachen Gemeinschaften

überwiegt die direkte, persönliche Unterstützung

unter Familienmitgliedern. In komplexen Gesell-

schaften wird Sozialschutz und Armenfürsorge

hingegen von spezialisierten staatlichen oder pri-

vaten Institutionen professionell abgewickelt. In

stark von Armut geprägten Ländern kann Unter-

stützung darin bestehen, Menschen vor dem Hun-

gertod zu retten. Moderne Industriegesellschaften

zeichnen sich dagegen durch einen höheren An-

spruch und bessere finanzielle Möglichkeiten für

die Wahrung der menschlichen Würde und des so-

zialen Friedens aus.

Die europäische Sozialpolitik und ihre Berichter-

stattung hat heute eine wichtige Rolle bei der Her-

ausbildung von konkreten Normen für soziale Un-

terstützung übernommen. Armut wird dabei als ein

Mangel an Ressourcen verstanden. Unterstützt

werden sollen Menschen, die aufgrund ihrer gerin-

gen Mittel von einer normalen Lebensführung aus-

geschlossen sind. In der Konsumgesellschaft ist

das oft eine Frage des Geldes. Menschen die über

wenig Geld verfügen, gelten sowohl im Hinblick auf

Bedürftigkeit als auch im Hinblick auf Unterstüt-

zungsmöglichkeiten als arm.

Zu unterscheiden ist zwischen dem Mangel an fi-

nanziellen Mitteln und dem daraus resultierenden

Ausschluss aus zentralen gesellschaftlichen Be-

reichen. In der internationalen Forschung werden

Benachteiligungen gegenüber einer normalen, in

einer Gesellschaft als selbstverständlich ange-

12. Eine umfassendere Darstellung von Ergebnissen findet sich in Statistik Austria (2008): Einkommen, Armut und Lebensbedingungen.
Ergebnisse aus EU-SILC 2006. Wien.
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nommenen Lebensführung als Deprivation be-

zeichnet. Ein Mangel an Mitteln führt dabei vor

allem zu Einschränkungen beim materiellen Le-

bensstandard. Doch selbst hier ist Deprivation

nicht ausschließlich als Folge geringer finanzieller

Mittel anzusehen. Entscheidend ist unter anderem,

ob die finanziellen Möglichkeiten vorübergehend

oder dauerhaft beschränkt sind. Wer jung, gesund

und erwerbstätig oder in Ausbildung ist, hat in der

Regel bessere Zukunftsperspektiven als etwa er-

werbsunfähige Personen. Gesundheit, Bildung

oder die Teilnahme am Erwerbsleben sind deshalb

Aktivierungsressourcen, also nicht-monetäre Mit-

tel. Sie sind eine Voraussetzung, die es Menschen

mit geringen finanziellen Ressourcen ermöglicht,

aus eigener Kraft eine normale Lebensführung zu

erreichen.

Insgesamt kann der Begriff Armut für eine Vielzahl

an benachteiligten Lebenslagen verwendet wer-

den. Mangel an finanziellen Mitteln und Aktivie-

rungsressourcen einerseits, sowie deprivierte Le-

bensführung anderseits werden als Anzeichen ei-

ner Armutslage betrachtet, also als eine Lebenssi-

tuation, in der unterstützende Interventionen ange-

bracht sind.

16.3. Armutsgefährdung aufgrund geringen Einkommens

Nach der EU-Berichterstattung wird der Mangel an

Geld über das in einem Haushalt im Laufe eines

Jahres verfügbare Nettoeinkommen definiert. Alle

Personen, deren jährliches Haushaltseinkommen

geringer ist als 60% des Medianlebensstandards,

gelten als armutsgefährdet. Vermögensbesitz

oder Schulden bleiben unberücksichtigt. Als Ein-

kommen werden insbesondere Erwerbseinkünfte,

Kapitalerträge, Pensionen und Transferleistungen

gezählt, Transfers an andere Haushalte (z.B. Ali-

mente) vom verfügbaren Einkommen werden ab-

gezogen.13 Leben mehrere Personen in einem

Haushalt werden alle ihre Einkünfte zusammenge-

zählt. Ein Maß für den Lebensstandard ergibt sich,

wenn das Haushaltseinkommen durch die Summe

der Bedarfsgewichte geteilt wird. Nach der soge-

nannten EU-Skala erhöht sich das Bedarfsgewicht

eines Einpersonenhaushaltes mit jedem zusätz-

lichen Erwachsenen um 0,5 und mit jedem Kind um

0,3.14 Das sogenannte äquivalisierte Einkommen

kann auch als fiktives Pro-Kopf-Einkommen be-

zeichnet werden. Der Medianlebensstandard wird

so berechnet, dass die Hälfte aller Personen einen

geringeren, die andere Hälfte einen besseren Le-

bensstandard hat. Die Einkommensgrenze, ab der

ein Haushalt als armutsgefährdet gilt, wird von Sta-

tistik Austria nach Vorgaben von Eurostat jedes

Jahr neu berechnet und variiert je nach Haushalts-

zusammensetzung. Für einen Einpersonenhaus-

halt wurde für das Jahr 2005 eine Armutsgefähr-

dungsschwelle von 10.711 EUR pro Jahr berech-

net. Auf 12 Monate umgerechnet entspricht dies

einem Betrag von 893 EUR pro Monat. Für jede

weitere erwachsene Person im Haushalt erhöht

sich dieser Wert um 447 EUR, für jedes Kind um

268 EUR pro Monat.15

Diese Definition von Armutsgefährdung schließt

die sogenannte Anstaltsbevölkerung explizit aus.

Insbesondere Armutslagen von Asylwerbenden,

Wohnungslosen und Menschen in Alters- oder Kin-

derheimen sowie Studierenden werden nicht er-

fasst. Andere Personengruppen werden in EU-

SILC nur schlecht repräsentiert, wie beispiels-

weise Sozialhilfebeziehende sowie Personen, die

aufgrund von gesundheitlichen Problemen oder

Sprachbarrieren nicht an der Erhebung teilnehmen

konnten.16 Spezielle Armutslagen können auch

13. Bei den Erwerbseinkünften sind - abgesehen von erheblichen Erfassungsproblemen - prinzipiell auch nicht-monetäre Leistungen sowie
Schattenwirtschaftseinkommen enthalten. Nicht berücksichtigt ist hingegen die gesamte Produktion für den Eigenbedarf, z.B. bei Landwirten;
ebenso unberücksichtigt sind (derzeit) die Kostenersparnisse bei Wohnungseigentum (imputierte Mieten).

14. Die Bedarfsgewichte werden von Eurostat konventionell angewendet, sind aber willkürlich gewählt. Sie entsprechen den impliziten
Bedarfsgewichten bei Sozialleistungen im Durchschnitt der OECD Länder und werden in Österreich auch annähernd bestätigt durch einen
Vergleich des subjektiv angegebenen Einkommensbedarfes von Mehrpersonenhaushalten im Vergleich zu Einpersonenhaushalten. 

Armutsgefährdungsschwellen für das 
Einkommensjahr 2005

Haushaltstyp
Jahreswert

(in EUR)
Monatswert

(in EUR)

Einpersonenhaushalt 10.711 893

1 Erwachsener + 1 Kind 13.924 1.160

2 Erwachsene 16.067 1.339

2 Erwachsene + 1 Kind 19.280 1.607

2 Erwachsene + 2 Kinder 22.493 1.874

2 Erwachsene + 3 Kinder 25.706 2.142

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006

15. Die hier berichtete Erhebungswelle wurde im Jahr 2006 durchgeführt, die Einkommenswerte beziehen sich jedoch auf das Jahr 2005. Eine
preisbereinigte Schätzung wurde nicht vorgenommen. 

16. Das Gewichtungsverfahren kontrolliert den Ergebnisbeitrag von Risikogruppen. Eine selektive Teilnahme an der freiwilligen Erhebung innerhalb
dieser Gruppen ist dennoch wahrscheinlich. Beispielsweise werden von einer Exekution bedrohte Personen anders auf das Erhebungspersonal
der Bundesanstalt Statistik Österreich reagieren, als Personen die nur vorübergehend arbeitslos sind.
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durch erhöhten Geldbedarf beispielsweise für Pfle-

gekosten, Schuldentilgung, Spiel- oder Drogen-

sucht usw. entstehen. Dies ist in vielen Fällen klar

erkennbar an einer deprivierten Lebensführung,

aber nicht unbedingt an der Armutsgefährdung

durch ein niedriges Einkommen.

EU-SILC ist eine Stichprobenerhebung.17 Unter

Berücksichtigung der statistischen Schwankungs-

breite ergibt die Hochrechnung eine Armutsgefähr-

dungsquote in einem Bereich zwischen 11,6% und

13,5%. Dies entspricht einer Gesamtzahl von

952.000 bis 1.102.000 Personen unter der Armuts-

gefährdungsschwelle. Die Schätzung liegt also um

einen Wert von 12,6%.18 Das mittlere Einkommen

der Armutsgefährdeten liegt 15% unter dem

Schwellenwert. Dies gibt die sogenannte Armuts-

gefährdungslücke an.

Gefährdungsrisiken sind nicht gleichmäßig über

die Bevölkerung verteilt. So sind Frauen häufiger

gefährdet als Männer. Kinder, Jugendliche und äl-

tere Menschen haben ein höheres Risiko als Per-

sonen im Haupterwerbsalter. Auch Menschen mit

ausländischer Herkunft, geringer Bildung, in

Single- oder Ein-Eltern-Haushalten sind beson-

ders häufig armutsgefährdet. Für Personen mit

Hochschulabschluss oder Matura oder Mehrper-

sonenhaushalte ohne Kinder besteht hingegen

eine geringere Gefährdung.

Im Folgenden werden die drei unmittelbaren Ent-

stehungszusammenhänge von Armutsgefährdung

beschrieben: Erwerbsstatus, Haushaltszusam-

mensetzung und der Bezug von Sozialleistungen.

Arbeitsmarkteinbindung und 
Armutsgefährdung im Erwerbsalter
Personen im Erwerbsalter erzielen das Haushalts-

einkommen vor allem durch die eigene Einbindung

in den Arbeitsmarkt und die Erwerbsintensität an-

derer Haushaltsmitglieder. Das Risiko, armutsge-

fährdet zu sein, ist deshalb für nicht erwerbstätige

Personen im Erwerbsalter mehr als doppelt so

hoch wie bei den Erwerbstätigen.

Das Erwerbseinkommen steigt mit der Qualifika-

tion und der beruflichen Stellung. Personen ohne

weiterführende Schulbildung oder Hilfsarbeite-

rInnen weisen die höchste Gefährdung unter den

unselbständig Erwerbstätigen auf. Bereits in der

mittleren Qualifikationsebene wird eine im Ver-

gleich zu allen Erwerbstätigen unterdurchschnitt-

liche Armutsgefährdung festgestellt. Durch ge-

ringe Bildung und Einsatz in wenig qualifizierten

Jobs sind AusländerInnen besonders benachtei-

ligt. Der monatliche Bruttolohn der AusländerInnen

ist um 400 EUR niedriger als jener der Österreiche-

rInnen. Letztendlich haben erwerbstätige Auslän-

derInnen mit 17% ein doppelt so hohes Gefähr-

dungsrisiko wie erwerbstätige ÖsterreicherInnen

(8%).

Erwerbstätigkeit verringert die Armutsgefährdung

insbesondere bei Vollzeitbeschäftigungen und hö-

herer Qualifikation. Prekäre Beschäftigungs-

formen, bei denen Personen unregelmäßig, mit

stark eingeschränkter Normalarbeitszeit oder

einem niedrigen Stundenlohn beschäftigt sind, er-

höhen das Gefährdungsrisiko.

Von insgesamt rund 5 Millionen Menschen im Alter

zwischen 20 und 64 Jahren sind etwa 555.000 Per-

sonen (11%) armutsgefährdet. Etwa 3,8 Millionen

Personen im Erwerbsalter waren im Jahresverlauf

erwerbsaktiv, das heißt sie waren entweder wäh-

rend des ganzen Jahres oder nur einige Monate

selbständig oder unselbständig erwerbstätig oder

arbeitslos. Von diesen Personen sind rund

358.000 (9%) armutsgefährdet. Somit sind 65% al-

17. Im Jahr 2006 haben 6.028 Haushalte an der Befragung teilgenommen.
18. Zur besseren Lesbarkeit werden die folgenden Werte gerundet und auf die Angabe von Schwankungsbreiten verzichtet. Die

Standardabweichung für Armutsgefährdungsquoten liegt bei der Hälfte der Standardindikatoren unter 0,9 Prozentpunkten. Als Daumenregel ist
daher ein Intervall von +/-2% Punkten um den jeweils angeführten Wert anzunehmen.

Armutsgefährdung nach soziodemographischen Merkmalen

Armutsgefährdete 
(in 1.000)

Armutsgefährdungs-
quote (%)

Armutsgefährdungs-
lücke (%)

Gesamt 1.027 13 15

Männer 440 11 18

Frauen 587 14 14

Kinder und Jugendliche (bis 19) 257 14 17

Erwachsene (20-64) 555 11 19

SeniorInnen (65+) 214 16 13

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006.
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ler Armutsgefährdeten im Erwerbsalter erwerbsak-

tiv. In vielen Fällen bietet Erwerbstätigkeit also kei-

nen ausreichenden Schutz vor Armutsgefährdung.

Wie regelmäßig und in welchem Ausmaß jemand

einer Erwerbstätigkeit nachgeht beeinflusst das

Armutsgefährdungsrisiko: Während ganzjährig

Vollzeiterwerbstätige zu 5% von Armutsgefähr-

dung betroffen sind, steigt der Prozentsatz für jene,

die ganzjährig einer Teilzeitbeschäftigung nachge-

hen, bereits auf 11%. Nicht durchgehend erwerbs-

tätige Personen sind zu 24% armutsgefährdet. Ar-

beitslosigkeit wirkt sich dabei am stärksten auf das

Armutsgefährdungsrisiko aus (43% Armutsgefähr-

dungsquote). Die Gefährdungsquote der Arbeits-

losen ist damit sogar höher als jene der ganzjährig

nicht erwerbsaktiven Personen. Sie haben eine

Gefährdungsquote von 16%, wobei haushaltsfüh-

rende Personen mit 21% das höchste Risiko auf-

weisen. Dass die Armutsgefährdung bei nicht er-

werbstätigen Personen geringer ist als bei teil-

weise erwerbstätigen hängt damit zusammen,

dass auch andere Personen zum gemeinsamen

Haushaltseinkommen beitragen können.

Die unterschiedlichen Formen von Armutsgefähr-

dung trotz Erwerbstätigkeit (working poor) sind ne-

ben der eigenen Beschäftigungssituation vor allem

von der Zusammensetzung des Haushaltes ab-

hängig. Schlechte individuelle Einkommensver-

hältnisse können sich für den ganzen Haushalt

nachteilig auswirken oder durch andere Einkünfte

(zum Beispiel Sozialleistungen oder Privattrans-

fers) ausgeglichen werden.

In Haushalten, in denen maximale Erwerbsintensi-

tät erreicht wird – das heißt, alle Personen zwi-

schen 20 und 64 Jahren sind durchgehend vollzei-

terwerbstätig – liegt das Armutsrisiko bei nur 4%.

Bei teilweiser Erwerbstätigkeit, zum Beispiel wenn

Erwerbseinkommen und Armutsgefährdung von unselbständig Erwerbstätigen

Gesamt (=100%)

monatl. 
Erwerbseinkommen 

brutto Armutsgefährdung

 in 1.000 Median in EUR Quote in %

Unselbständige gesamt 3.075 1.800 8

Bildung

max. Pflichtschule 430 1.251 17

Lehre/mittlere Schule 1.693 1.750 6

Matura 601 2.000 9

Universität 352 2.757 5

Berufliche Stellung

Hilfsarbeit 681 1.300 14

Facharbeit 892 1.677 7

Mittlere Tätigkeit, Meister 616 1.860 3

Höhere Tätigkeit 474 2.500 3

Hochqualifizierte Tätigkeit 308 3.200 1

Staatsbürgerschaft

Österreich 2.753 1.800 7

davon eingebürgert 156 1.400 17

Nicht Österreich 323 1.446 16

davon:

EU/EFTA 77 1.700 10

sonstiges Ausland 245 1.400 17

Prekäre Beschäftigung

unregelmäßig beschäftigt 268 1.300 18

Teilzeit <12h 78 300 26

Niedriglohnbeschäftigung 140 605 27

davon über 34h beschäftigt 84 896 22

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006. Unselbständig Beschäftigte im Erwerbsalter (20 - 64 Jahre). Median des monatlichen Brutto-
Erwerbseinkommens zum Zeitpunkt der Erhebung. Teilzeit <12h, Niedriglohnbeschäftigung: Stundenlohn so gering, dass bei Vollzeitbeschäftigung

kein Mindestlohn von 1.000 EUR erzielt wird (ohne Personen mit weniger als 12 Stunden Normalarbeitszeit); unregelmäßig beschäftigt bedeutet,
im vergangenen Jahr weniger als 10 Monate beschäftigt oder Werk-/DienstvertragsnehmerIn.
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jemand das ganze Jahr über vollzeitbeschäftigt ist

und eine zweite erwachsene Person im Haushalt

einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachgeht, ist das Ri-

siko, in Armut zu geraten, bereits erhöht (13%). Am

höchsten ist das Gefährdungsrisiko, wenn nie-

mand im Haushalt erwerbstätig ist. Nahezu ein

Drittel dieser Personen ist armutsgefährdet.

Eine entscheidende Rolle bei der Armutsgefähr-

dung kommt der Erwerbstätigkeit von Frauen zu.

Familien, in denen Frauen nicht erwerbstätig sind,

haben ein mindestens doppelt so hohes Gefähr-

dungsrisiko wie Familien mit erwerbstätigen Müt-

tern.19 Durch Betreuungspflichten und mangelnde

außerfamiliäre Betreuungsangebote werden

Frauen häufig an der Aufnahme einer (Vollzeit)Er-

werbstätigkeit gehindert. Frauen sind nach wie vor

häufiger teilzeiterwerbstätig als Männer. Wenn das

jüngste Kind mit 4 Jahren ins Kindergartenalter

kommt, steigt die weibliche Erwerbsbeteiligung auf

rund zwei Drittel an. Erst mit dem Erreichen des

Schulalters der Kinder überwiegt die Vollzeitbe-

schäftigung der Frauen.

Gefährdete Haushaltskonstellationen

Aufgrund der Kumulation von finanziellen Möglich-

keiten und der wechselseitigen Absicherung ha-

ben Mehrpersonenhaushalte mit mehreren Ein-

kommensbezügen im Allgemeinen ein verringer-

tes Gefährdungsrisiko. Kinder und Jugendliche

sind aber wegen dem erhöhten Einkommensbe-

darf im Haushalt und der eingeschränkten Er-

werbsbeteiligung von Müttern besonders gefähr-

det.

Ein hohes Risiko haben auch ältere Menschen

durch ihre Abhängigkeit von Transferleistungen.

Im Gegensatz zu Mehrpersonenhaushalten wirkt

sich bei alleine lebenden Menschen ein niedriger

Einkommensbezug direkt auf den Lebensstandard

aus. Unterschiedliche Einkommenschancen von

Männern und Frauen sind hier besonders deutlich.

In Einpersonenhaushalten mit Pensionsbezug als

Haupteinkommensquelle ist die Armutsgefähr-

dung der Frauen mit 28% sogar rund dreimal so

hoch wie jene der Männer (9%). Mit hochgerechnet

Armutsgefährdung von Personen im Erwerbsalter nach Hauptaktivität im Referenzjahr

Gesamt 
(=100%)

Armuts-
gefährdung Lücke

in 1.000 in 1.000 Anteil in % Quote in % in %

Gesamt 5.063 555 100 11 19

Erwerbsaktiv 3.848 358 64 9 20

Ganzjährig erwerbstätig 3.107 182 33 6 18

Vollzeit 2.625 132 41 5 19

Teilzeit 482 51 16 11 18

Nicht ganzjährig erwerbstätig1) 741 175 32 24 22

Ganzjährig nicht erwerbsaktiv 1.215 198 36 16 16

davon in Pension 539 58 10 11 12

davon in Ausbildung 173 34 6 20 29

davon Haushalt 499 104 19 21 20

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006. - Personen im Erwerbsalter (20 - 64 Jahre).
1) Die Unterkategorien weisen jenen Status aus, den eine Person im Jahr 2005 am längsten hatte. Aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht ausgewiesen

sind Personen, die hauptsächlich Präsenz-/Zivildienst leisteten und Personen, die zwar Anfang 2005 noch erwerbsaktiv waren, aber den Großteil
des Jahres in Pension waren. Teilzeit/Vollzeit: nach der Selbstdefinition der Befragten.

Armutsgefährdung von Personen im Erwerbsalter nach Erwerbsintensität im Haushalt

Gesamt
Armuts-

gefährdung Lücke

in 1.000 in 1.000 in % in %

Personen im Erwerbsalter gesamt 5.063 555 11 19

keine Person ist erwerbstätig 616 195 32 22

teilweise Erwerbstätigkeit 2.018 272 13 18

alle sind vollerwerbstätig 2.429 89 4 21

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006 - Personen im Erwerbsalter (20-64 Jahre),
Erwerbsintensität des HH nach Anzahl der Monate in Teil- oder Vollzeit.

19. Vgl. eine ausführlichere Analyse in: Statistik Austria (2008): Einkommen, Armut und Lebensbedingungen. Ergebnisse aus EU-SILC 2006.Wien.
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etwa 123.000 armutsgefährdeten Personen ist

etwa jede zehnte armutsgefährdete Person eine

alleinlebende Pensionistin. Dies ist eine Folge

eines auf die Erwerbsarbeit ausgerichteten Pensi-

onsversicherungswesens und der geringen Frau-

enerwerbsbeteiligung in früheren Generationen.

Viele Pensionistinnen, insbesondere Witwen ohne

eigene Alterspension, erhalten eine sogenannte

Ausgleichszulage. Sie entspricht einem Nettoein-

kommen von 8.822 EUR pro Jahr20. Das sind um

18% weniger als die Gefährdungsschwelle für Ein-

personenhaushalte. Für das Jahr 2007 wurden die

Ausgleichszulagenrichtsätze deutlich angehoben

und liegen nun näher an der Gefährdungsschwelle

von EU-SILC 2006. PensionistInnen, insbeson-

dere mit Pflegebedarf, bleiben aber eine vor allem

von sozialen Transferleistungen abhängige Risi-

kogruppe.

Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder und mit

einem Kind (8%) sowie Mehrpersonenhaushalte

mit zwei Kindern (11%) sind vergleichsweise gut

vor Armutsgefährdung geschützt. Bei drei oder

mehr Kindern im Haushalt beträgt das Gefähr-

dungsrisiko jedoch bereits 16%. Eltern und Kinder,

die in einem Ein-Eltern-Haushalt leben, sind zu

27% von Armutsgefährdung betroffen.

Der Zusammenhang zwischen Alter der Kinder,

Betreuungsnotwendigkeiten im Haushalt und

Frauenerwerbstätigkeit spiegelt sich in der Armuts-

gefährdung wider: Ist das jüngste Kind im Kinder-

garten- bzw. Vorschulalter, beträgt die Armutsge-

fährdung 16% bzw. 17%. Wenn das jüngste Kind

das schulpflichtige Alter erreicht hat, verringert sich

das Gefährdungsrisiko auf 9%.

Die Erwerbspartizipation von Frauen ist für Fami-

lien ein Schlüsselfaktor, um ein Einkommen über

der Armutsgefährdungsschwelle zu erzielen. Aus-

reichende und qualitativ hochwertige Kinderbe-

treuung sind deshalb ein wichtiges Mittel zur Ver-

ringerung des Gefährdungsrisikos von Familien.

Dauerarmutsgefährdung
Der Dauergefährdungsanteil kann für mehrmals

befragte Personen berechnet werden (Panelerhe-

Frauenerwerbstätigkeit nach der familiären Situation

Gesamt in 1.000 Erwerbstätig Vollzeiterwerbstätig

Frauen gesamt 2.540 66% 39%

Alleinlebend 413 64% 50%

in Partnerschaft ohne Kinder 612 58% 40%

in Partnerschaft + 1 Kind 527 72% 38%

in Partnerschaft + 2 Kinder 517 72% 31%

in Partnerschaft + 3+ Kinder 211 63% 31%

Ein-Eltern-Haushalt 260 72% 45%

jüngstes Kind bis 3 Jahre 216 57% 28%

Kind 4-6 Jahre 157 67% 16%

7 - unter 27 Jahre 796 76% 37%

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus 2006. Teilzeiterwerbstätigkeit nach Selbsteinschätzung der befragten Person - Anmerkung: Im Rahmen der
Arbeitskräfteerhebung wird das genormte LFS Konzept angewendet. Im Unterschied zu EU-SILC enthalten Alleinlebende und Ein-Eltern-

Haushalte im Mikrozensus auch Personen in Mehrpersonenhaushalten. 

20. Der Richtsatz für diese einkommensabhängige Sozialleistung lag im Jahr 2005 bei 662,99 EUR pro Monat. Der Nettobetrag errechnet sich
abzüglich Krankenversicherung (4,95%) und für 14 Monatsbezüge.

Armutsgefährdung nach Haushaltstyp und 
Alter der Kinder

Armutsgefährdung

in 1.000 in %
Lücke in 

%

Gesamt 1.027 13 14

Haushalte mit Pension

Alleinlebende Männer (11) (9) (13)

Alleinlebende Frauen 123 28 13

MPH 116 12 12

Haushalte ohne Pension

Alleinlebende Männer 68 19 31

Alleinlebende Frauen 68 22 31

MPH ohne Kinder 151 8 18

MPH + 1 Kind 11 8 26

MPH + 2 Kinder 16 11 14

MPH + 3 Kinder+ 12 16 13

Ein-Eltern-Haushalt 9 27 15

Haushalte nach Alter der Kinder

jüngstes Kind bis 3 J. 185 16 21

jüngstes Kind 4 bis 6 J. 104 17 13

jüngstes Kind über 6 J. 214 9 15

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006. Personen in Haushalten.
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bung). Mit Daten aus EU-SILC 2006 wurde dieser

Indikator erstmals mit einer speziell entwickelten

Gewichtung geschätzt: rund 531.000 Personen

bzw. 52% der Armutsgefährdeten sind für mindes-

tens zwei aufeinanderfolgende Jahre dauerhaft

gefährdet.21 Aufgrund ihrer Abhängigkeit von

Transferleistungen sind darunter besonders viele

Menschen im Pensionsalter. Rund 135.000 Per-

sonen ab 65 Jahren haben bereits seit mindestens

zwei Jahren ein Einkommen unter der Armutsge-

fährdungsschwelle. Das sind nahezu drei Viertel

der Armutsgefährdeten dieser Altersgruppe.

16.4. Die Wirksamkeit sozialstaatlicher Interventionen

Viele staatliche Interventionen erfolgen durch den

Zugang zu Dienstleistungen und Infrastrukturen.

Öffentliche Investitionen in Bildung, Gesundheit

oder Verkehr heben zwar im Allgemeinen den Le-

bensstandard, tragen aber nicht unmittelbar zum

Einkommen der privaten Haushalte bei. EU-SILC

erfasst daher nur die monetären Leistungen der öf-

fentlichen Hand.

Staatliche Transferleistungen sind in Österreich

überwiegend Versicherungsleistungen, die in der

Regel durch Beitragszahlungen begründet sind.

Eine bedarfsorientierte Leistung ist dabei die soge-

nannte Ausgleichszulage. Sie gewährt faktisch ei-

nen Mindestlebensstandard, insbesondere für

PensionistInnen mit einem sehr niedrigen Pensi-

onseinkommen. Andere Sozialleistungen stehen

universell zur Verfügung, um Gruppen mit erhöh-

ten Lebenskosten zu unterstützen. Dies ist bei-

spielsweise beim Pflegegeld oder den Familienbei-

hilfen der Fall. Das eigentliche Ziel der Armutsre-

duktion ist vorwiegend bei den Leistungen der Bun-

desländer wie der Sozialhilfe oder der

Wohnbeihilfe erkennbar. Obwohl soziale Unter-

stützungen breit gestreut sind, stellen sie vor allem

für gefährdete Personen die wichtigste Existenz-

grundlage dar. Dass die Abhängigkeit von Sozial-

transfers bei Haushalten mit geringen Einkommen

prinzipiell höher ist, darf aber nicht mit einem abso-

lut höheren Leistungsniveau verwechselt werden.

Durchschnittlich kommen 36% des Einkommens

der Privathaushalte aus Leistungen der öffent-

lichen Hand. Mehr als die Hälfte davon sind Pensi-

onen. In armutsgefährdeten Haushalten kommen

60% des Einkommens aus Sozialleistungen und

Pensionen, während nicht Armutsgefährdete im-

merhin ein Drittel ihres Einkommens aus Transfer-

zahlungen erhalten.

Besonders groß ist der Anteil der staatlichen

Transferleistungen bei den rund 1,6 Millionen

Menschen in PensionistInnenhaushalten.

Sieht man von den Altersleistungen ab, so bleibt

immer noch ein durchschnittlicher Sozialleistungs-

anteil am Haushalteinkommen von 16%. Bei Fami-

lien spielen dabei Kinderbetreuungsgeld und Fa-

milienbeihilfe eine große Rolle. Wenn Kinder unter

drei Jahren im Haushalt leben, tragen Sozialtrans-

fers insgesamt 31% des gesamten Haushaltsein-

kommens bei, bei Ein-Eltern-Haushalten sogar

37% und bei Familien mit drei oder mehr Kindern

29%. Die relativ hohen Anteile ergeben sich durch

das unterdurchschnittliche Erwerbseinkommen,

das in Zusammenhang mit einer geringeren Er-

werbsbeteiligung der Mütter steht. Die hohe Ar-

mutsgefährdungsquote dieser Familien macht

deutlich, dass Transferleistungen die Gefährdung

zwar lindern, aber in der Regel die Absicherung

durch ein Vollerwerbseinkommen nicht ersetzen

können.

Bei Menschen mit Behinderung und ihren Haus-

haltsangehörigen stammt mehr als die Hälfte des

Einkommens aus staatlichen Transferleistungen,

wobei 38% auf Pensionen und 20% auf andere So-

zialleistungen entfallen. Allerdings haben zum Bei-

spiel BezieherInnen von Pflegegeld auch erhöhte

Gesundheits- bzw. Pflegekosten.

Langzeitarbeitlose und ihre Familienangehörige

sind ebenfalls besonders stark auf staatliche Sozi-

alleistungen angewiesen: Bei diesen Haushalten

machen Sozialleistungen durchschnittlich 57%

des Einkommens aus. Trotzdem liegt die Gefähr-

dungsquote für diese Gruppe bei 40%.

In Haushalten mit Personen ohne EU/EFTA-

Staatsbürgerschaft kommen 28% des Haushalts-

einkommens aus Sozialleistungen. Pensionen

spielen in dieser Gruppe nur eine marginale Rolle

(3%). Der Anteil von Sozialleistungen und Pensi-

onen am Haushaltseinkommen ist damit bei Aus-

länderInnen etwas geringer als bei Haushalten, in

denen nur ÖsterreicherInnen leben.

21. Die Differenz zur Gesamtzahl der Armutsgefährdeten ergibt sich aus der Zahl der seit dem vorangegangenen Jahr unter die Gefährdungs-
schwelle gerutschten Personen sowie den in einen armutsgefährdeten Haushalt Geborenen oder Zugewanderten.
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Mit EU-SILC kann berechnet werden, wie viele

Menschen vor dem Erhalt von Sozialleistungen ar-

mutsgefährdet sind. Dazu werden nur Einkünfte

aus Arbeit, Besitz und aus privaten Transfers be-

rücksichtigt und mit der Armutsgefährdungs-

schwelle verglichen. Nach Berücksichtigung von

Sozialleistungen bleibt das Einkommen von 13%

der Bevölkerung unter der Gefährdungsschwelle.

Ohne Berücksichtigung der Auszahlung von Sozi-

alleistungen ist die Armutsgefährdungsquote mit

25% fast doppelt so hoch. Wenn auch Pensionen

unberücksichtigt bleiben, sind sogar 43% der Be-

völkerung unter der Gefährdungsschwelle. Dem-

nach haben 3,5 Millionen Menschen ein Einkom-

men, das geringer ist als die Armutsgefährdungs-

schwelle, wenn weder Pensionen noch Sozialleis-

tungen berücksichtigt werden.

Je nach Altersstruktur und Zusammensetzung des

Haushalts sind unterschiedliche Sozialleistungen

von Bedeutung. Zum Beispiel wären praktisch alle

PensionistInnen ohne ihre Pension armutsgefähr-

det, da sie in der Regel eben über keine sonstigen

Einkünfte verfügen.

Familienleistungen können hingegen in Haushal-

ten mit Kindern die Armutsgefährdung um mehr als

die Hälfte reduzieren. In Haushalten mit einem

Kind sinkt die Armutsgefährdung auf Grund der So-

zialleistungen von 21% auf 8%, in Haushalten mit

zwei Kindern von 29% auf 11% und in Haushalten

mit drei und mehr Kindern von 47% auf 16%. Mehr

als die Hälfte, nämlich 53% der Personen in Ein-

Eltern-Haushalten, sind vor Erhalt von Sozialleis-

tungen armutsgefährdet. Diese Quote halbiert sich

zwar dank der Sozialleistungen, die Gefährdung

bleibt aber mit 27% immer noch weit über dem

Durchschnitt.

Anteil von Sozialleistungen und Pensionen am Haushaltseinkommen

Anzahl 
Personen
in 1.000

Median des 
verfügbaren 

Haushaltsein-
kommens  
pro Jahr 
in EUR

relativer Anteil am verfügbaren 
Haushaltseinkommen

Sozial-
leistungen Pensionen

Sozialleistungen 
plus Pensionen1

in %

Gesamt 8.182 27.371 16 21 36

Haushalte mit Pension 1.560 19.650 2 92 94

Alleinlebende Männer 129 18.589 0 99 100

Alleinlebende Frauen 431 14.036 1 97 98

Mehrpersonenhaushalte 999 27.582 2 88 91

Haushalte ohne Pension 6.623 31.230 19 4 23

Alleinlebende Männer 353 17.820 21 1 21

Alleinlebende Frauen 306 16.863 18 1 19

MPH ohne Kinder 1.909 37.157 12 8 20

Haushalte mit Kindern (ohne Pension) 4.055 36.253 22 3 25

Ein-Eltern-Haushalt 335 21.091 37 0 37

MPH + 1 Kind 1.463 38.272 17 3 20

MPH + 2 Kinder 1.486 37.080 20 3 23

MPH + mind. 3 Kinder 771 40.422 29 3 31

Haushalte mit …

Behinderung 1.285 24.266 20 38 58

Arbeitslosigkeit

• Kurzzeit <6 Monate 794 31.760 23 4 27

• Langzeit >= 12 Monate 451 18.138 57 7 63

ausl. Mitglied (aus Nicht EU/EFTA) 809 26.179 28 3 30

Eingebürgerten (ohne ausl. Staatsb.) 342 26.240 23 8 31

nicht armutsgefährdet 7.155 30.801 13 20 33

armutsgefährdet 1.027 9.841 36 24 60

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006. - Personen in Haushalten. - Haushalt mit ausländischen Mitgliedern und Haushalt mit Eingebürgerten
sind nicht überschneidend: Haushalte mit Eingebürgerten (aus Nicht-EU/EFTA enthalten per Definition keine AusländerInnen.

Sozialleistungen umfassen Familien-, Bildungs-, Arbeitslosen-, Gesundheitsleistungen, Sozialhilfe und Wohnbeihilfe.

1) Aufgrund von Rundungen können die Zahlen in dieser Spalte von der Summe der Zahlen in den zwei Spalten davor abweichen.
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In Haushalten ohne Pension (als Haupteinkom-

mensquelle) und ohne Kinder sind es vor allem

Leistungen in Zusammenhang mit Gesundheit und

Arbeitslosigkeit, die die Armutsgefährdung sen-

ken: Für Mehrpersonenhaushalte reduziert sich

die Armutsgefährdung um die Hälfte. Letztendlich

hat diese Gruppe ein Risiko von nur 8%. Bei alleine

lebenden Personen würde das Risiko ohne Sozial-

leistungen für Männer 31% (statt 19%) und für

Frauen 30% (statt 22%) betragen.

Ist ein Haushalt von Langzeitarbeitslosigkeit be-

troffen, stammt ein Großteil des Einkommens aus

Arbeitslosenleistungen. Durch diese und andere

Sozialleistungen wird das Armutsrisiko von 78%

auf 40% gesenkt.

Eine besondere Bedeutung bei der Reduktion des

Armutsrisikos haben Sozialtransfers und Pensi-

onen in Haushalten mit Behinderung. Ohne Sozial-

transfers und Pensionen wären statt 16% rund

zwei Drittel dieser Haushalte armutsgefährdet.

Für Haushalte mit Personen mit ausländischer

Staatsbürgerschaft sind Pensionen auf Grund der

Alterstruktur nur von geringer Bedeutung. Beson-

ders wichtig sind für AusländerInnen aber Famili-

enleistungen sowie Arbeitslosen- und Gesund-

heitsleistungen. Insgesamt führen staatliche Leis-

tungen bei Haushalten mit AusländerInnen (Nicht-

EU/EFTA) zu einer Senkung der Armutsgefähr-

dungsquote von 51% auf 28%.

Armutsgefährdungsquoten vor Bezug von Sozialleistungen

Anzahl 
Personen in 

1.000

Armutsgefährdungsquote 

nach Sozial-
leistungen 

und 
Pensionen

vor Pensionen 
u. Sozial-

leistungen
vor 

Pensionen
vor Sozial-
leistungen

in %

Gesamt 8.182 13 43 30 25

Haushalte mit Pension 1.560 16 97 96 18

Alleinlebende Männer 129 (9) (99) (99) (9)

Alleinlebende Frauen 431 28 99 99 30

MPH 999 12 96 95 15

Haushalte ohne Pension 6.623 12 30 15 27

Alleinlebende Männer 353 19 31 19 31

Alleinlebende Frauen 306 22 33 26 30

MPH ohne Kinder 1.909 8 21 13 16

Haushalte mit Kindern (ohne Pension) 4.055 12 34 15 31

Ein-Eltern-Haushalt 335 27 53 30 51

MPH + 1 Kind 1.463 8 22 9 21

MPH + 2 Kinder 1.486 11 32 14 29

MPH + mind. 3 Kinder 771 16 51 20 47

Haushalt mit jüngstem Kind

bis 3 J. 1.161 16 47 19 44

4 bis 6 J. 600 17 37 19 35

über 6 J. 2.341 9 28 13 24

Haushalt mit …

Behinderung 1.285 16 65 49 32

Arbeitslosigkeit

Kurzzeit <6 Monate 794 9 36 16 31

Langzeit >= 12 Monate 451 40 81 47 78

ausl. Mitglied (aus Nicht EU/EFTA) 809 28 52 31 51

Eingebürgerten (ohne ausl. Staatsb.) 342 14 43 20 36

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006. - Personen in Haushalten. Haushalt mit ausländischen Mitgliedern und Haushalt mit Eingebürgerten sind nicht
überschneidend. - Familienleistungen: Familienbeihilfe, Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld, staatl. Unterhaltsvorschüsse. - Bildungsleistungen: Sti-
pendien und Studienbeihilfen, Studiengebührenrückerstattung, sonstige Bildungsleistungen. - Arbeitslosenleistungen: Arbeitslosengeld, Notstands-
hilfe, Altersteilzeit (Betrag vom AMS), Leistung zur Deckung des Lebensunterhalts, Vorzeitige Alterspension wegen Arbeitslosigkeit, andere
Arbeitslosenleistungen. - Gesundheitsleistungen: Krankengeld, Unfallrente, Pflegegeld, Invaliditätspension von Personen unterhalb des Pensionsal-
ters, sonstige Unfall- und Krankenleistungen. - Sozialhilfe: Einmalzahlungen und Dauerleistungen. - Lesehilfe: Die Armutsgefährdung beträgt in der
Gesamtbevölkerung 13%. Würde man bei gleichbleibender Schwelle die Armutsgefährdung anhand des Einkommens ohne Sozialtransfers und Pen-
sionen berechnen, würde sie 43% betragen, ohne Familien- und Bildungsleistungen würde die Armutsgefährdung 19% betragen.

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 247 von 289



16. Armutsgefährdung

247

16.5. Armutsgefährdung in Österreich und der Europäischen Union

Ein fairer Ressourcenzugang aller Menschen ist

ein gemeinsames Ziel des Koordinierungsverfah-

rens zur Verbesserung der sozialen Eingliederung

in den EU Mitgliedsstaaten.22 Die Armutsgefähr-

dungsquote und -lücke gelten dafür als primäre

Leitindikatoren. Im EU-Vergleich hat Österreich bei

beiden Indikatoren eine vergleichsweise günstige

Position.

In den 27 EU-Mitgliedsstaaten leben etwa 78 Milli-

onen Menschen mit einem Einkommen unter der

Armutsgefährdungsschwelle des jeweiligen Auf-

enthaltslandes. Dies entspricht rund 16% der Ge-

samtbevölkerung. Im Vergleich dazu ist die Ar-

mutsgefährdungsquote für Österreich 13%.

Niedriger als in Österreich ist die Gefährdungsquo-

te vor allem in den Niederlanden und in Tsche-

chien, wo jeweils rund 10% der Bevölkerung ge-

fährdet sind. Wesentlich höher ist die Armutsge-

fährdung in allen südlichen und baltischen Staaten

sowie Ungarn, Polen, Irland und Großbritannien.

Am höchsten ist die Gefährdung in Griechenland

und Lettland mit Gefährdungsquoten von 21%

bzw. 23%.

Die Armutsgefährdungslücke zeigt, dass das mitt-

lere Einkommen der Armutsgefährdeten in den

22. Weitere Ziele sind die Förderung von Arbeitsmarktbeteiligung und Sozialschutz sowie koordinierte strategische Interventionen unter Beteiligung
möglichst vieler Akteure und Politikbereiche.

Armutsgefährdungsquoten und -lücken in der 
Europäischen Union, 2005

Quote Lücke

Tschechien 10 17

Niederlande 10 17

Dänemark 12 17

Schweden 12 22

Slowakei 12 20

Slowenien 12 19

Österreich 13 15

Finnland 13 14

Frankreich 13 19

Deutschland 13 20

Luxemburg 14 19

Bulgarien 14 17

Malta 14 21

Belgien 15 19

Zypern 16 19

Ungarn 16 24

Estland 18 22

Irland 18 16

Portugal 18 23

Polen 19 25

Verein. Königreich 19 23

Rumänien 19 23

Spanien 20 26

Italien 20 24

Litauen 20 29

Griechenland 21 26

Lettland 23 25

EU-Armutsgefährdungsschwellen pro Jahr 
(Kaufkraftstandards gegenüber Österreich)

Einpersonenhaushalt

Luxemburg 17.360

Verein. Königreich 10.819

Österreich 10.711

Niederlande 10.095

Belgien 10.003

Dänemark 9.893

Zypern 9.752

Irland 9.620

Deutschland 9.202

Frankreich 9.198

Schweden 9.149

Finnland 9.070

Italien 8.510

Spanien 7.600

Slowenien 7.567

Malta 7.109

Griechenland 6.822

Portugal 5.262

Tschechien 5.046

Ungarn 3.724

Slowakei 3.634

Estland 3.461

Polen 3.082

Litauen 2.836

Lettland 2.754

Quelle: EUROSTAT, EU-SILC 2006.
Kaufkraftstandards sind als Eurobeträge zu interpretieren.

Grundlage sind vergleichende Preisniveaus des Endverbrauchs der
privaten Haushalte einschließlich indirekter Steuern.

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument248 von 289



16. Armutsgefährdung

248

EU-Staaten um 21% niedriger ist, als die jeweilige

Armutsgefährdungsschwelle. In Österreich ist di-

ese Einkommenslücke mit 15% ebenfalls deutlich

kleiner als in den anderen Staaten. Die Intensität

der Armutsgefährdung ist in Österreich sogar ge-

ringer als in jenen Ländern, die eine niedrigere Ge-

fährdungsquote aufweisen. Die sogenannte Aus-

gleichszulage ermöglicht für viele BezieherInnen

von Pensionen eine soziale Mindestsicherung

nahe der Gefährdungsschwelle. Nur in Finnland ist

der Abstand der Armutsgefährdeten geringer zur

Schwelle. Die größte Intensität der Gefährdung be-

steht in Litauen, wo die Lücke nahezu 30% beträgt.

Nach der konventionellen Methode von Eurostat

werden die Gefährdungsschwellen für jedes Land

separat bemessen. Die Armutsgefährdungs-

schwellen der EU-Staaten variieren entsprechend

den unterschiedlichen Lebensstandardniveaus.

Derzeit haben nur Luxemburg und das Vereinigte

Königreich höhere Gefährdungsschwellen als Ös-

terreich. Deshalb kann sogar mit Berücksichtigung

der unterschiedlichen Kaufkraft eine armutsge-

fährdete Person in Österreich einen dreimal besse-

ren Lebensstandard haben, als armutsgefährdete

Personen im Nachbarland Slowakei. Ein gemein-

samer, preisbereinigter Schwellenwert für jene

22 EU-Staaten, für die derzeit EU-SILC Daten ver-

fügbar sind23, würde bei rund 7.200 EUR

(= 600 EUR pro Monat) liegen. In Österreich haben

3% der Bevölkerung bzw. etwa 250.000 Menschen

ein Einkommen unter dieser Schwelle. Umgekehrt

wären aber rund 142 Millionen Menschen in diesen

Ländern (38%) nach dem österreichischen Stan-

dard armutsgefährdet.

16.6. Armutsgefährdung und finanzielle Deprivation in Österreich

Ein alltagsnaher Zugang zur Armut setzt bei der Le-

bensführung an. In Zusammenarbeit von Statistik

Austria und dem Institut für Soziologie der Univer-

sität Wien wurde empirisch erhoben, was den Min-

destlebensstandard in Österreich ausmacht.24 Die

Auswahl von Merkmalen für finanzielle Deprivation

folgte drei Kriterien. 1) Es wurden nur Merkmale

verwendet, die auch regelmäßig in EU-SILC erho-

ben werden. 2) Diese Merkmale müssen von Ar-

mutsbetroffenen und der Mehrheitsbevölkerung

überwiegend als absolut notwendig für den Min-

destlebensstandard in Österreich bezeichnet wer-

den. 3) Es werden nur Merkmale berücksichtigt, die

explizit auf die Leistbarkeit abzielen. Beispielswei-

se geht es im Falle von Einschränkungen bei der

Ernährung nicht um freiwilligen Verzicht sondern

darum, ob die finanziellen Mittel grundsätzlich aus-

reichen, um Grundbedürfnisse zu erfüllen. Für die

Berichterstattung steht nun erstmalig eine weitge-

hend konsensuell abgeleitete, trennscharfe Defini-

tion der finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung.

Demnach sollten sich in Österreich alle Menschen

leisten können:

� Die Wohnung angemessen warm zu halten

� Regelmäßige Zahlungen (Miete, Betriebskos-

ten) rechtzeitig zu begleichen

� Notwendige Arzt- oder Zahnarztbesuche

� Unerwartete Ausgaben (z.B. Reparaturen) zu

finanzieren

� Neue Kleidung zu kaufen

� Jeden 2. Tag Fleisch, Fisch, Geflügel oder ve-

getarische Speisen zu essen

� Freunde oder Verwandte zum Essen einzula-

den.

Für jeweils über ein Drittel der Befragten gehört

zum Mindeststandard, dass man Freunde oder

Verwandte zum Essen einladen, oder man sich je-

den zweiten Tag Fleisch, Fisch oder vergleichbare

vegetarische Speisen leisten kann. Deutlich mehr

als die Hälfte der Befragten halten es für absolut

notwendig, sich neue Kleidung kaufen zu können

und unerwartete Ausgaben tätigen zu können (z.B.

für Reparaturen). Für 72% ist der Mindeststandard

nicht mehr erfüllt, wenn ein notwendiger Besuch

beim Arzt oder Zahnarzt nicht mehr leistbar ist. Der

größte Konsens besteht über die Notwendigkeit re-

gelmäßige Zahlungen rechtzeitig zu begleichen

(80%) und die Wohnung angemessen warm halten

zu können (93%). Für die ausgewählten Lebens-

bereiche kann angenommen werden, dass diese

über einen längeren Zeitraum für einen absoluten

Mindeststandard relevant sind. Die Bedeutung des

sozialen und technologischen Wandels wäre aber

in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Je mehr solcher Benachteiligungen zutreffen,

desto eindeutiger ist von einer „deprivierten Le-

bensführung“ auszugehen. Demnach würde die

23. Derzeit keine vergleichbaren Daten verfügbar sind für Deutschland, Slowenien, Malta sowie Bulgarien und Rumänien.
24. Wahrscheinlichkeitsstichprobe von 500 telefonisch befragten Personen. Till-Tentschert, U. & Weiss H. (2008), Merkmale deprivierter Lebens-

führung in Österreich, Armutslagen und Chancen für Eingliederung in Österreich, Arbeitspapier 1. Wien.
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überwiegende Mehrheit in Österreich eine Notlage

bei jenen Menschen annehmen, deren Haushalte

sich zwei oder mehr der genannten Dinge nicht

leisten können. Diese Definition ist konkreter als in

der bisherigen Berichterstattung25 und zielt aus-

schließlich auf finanzielle Deprivation ab. Im Unter-

schied zur Armutsgefährdung zeigt die finanzielle

Deprivation, ob Menschen mit ihrem Einkommen

auch auskommen können. Dies ist insbesondere

bei steigenden Verbraucherpreisen ein wichtiger

Indikator für Armut. Außerdem wird implizit berück-

sichtigt, ob Menschen mit einem niedrigen Einkom-

men aufgrund anderer Ressourcen fähig sind, ih-

ren Bedarf zu decken. Denn finanzielle Möglich-

keiten hängen neben dem Einkommen auch vom

Zugang zu Krediten, Ersparnissen und informeller

Unterstützung ab.

Die Definition von Deprivation als finanzieller Ein-

schränkung soll nicht suggerieren, dass Ausgren-

zung bereits durch die „richtige“ Verwendung von

minimalen Mitteln und Geldzuwendungen beseitigt

ist.26 Ein moderner Sozialstaat muss sich an der

Vielschichtigkeit der Lebenslagen jenseits der Ver-

fügbarkeit finanzieller Mittel orientieren. Um solche

Probleme gezielt beobachten zu können, werden

deshalb separate Indikatoren beispielsweise zur

Gesundheit oder Wohnsituation berücksichtigt.

Nahezu ein Viertel der Bevölkerung hätte Pro-

bleme, unerwartete Ausgaben in Höhe von

800 EUR, zum Beispiel für dringende Repara-

turen, zu tätigen. Jede/r Zehnte kann es sich nicht

leisten, Freunde oder Verwandte einmal im Monat

nach Hause zum Essen einzuladen. Fast ebenso

viele müssen beim Essen sparen und verzichten

auf Fleisch oder vergleichbare vegetarische Spei-

sen. Knapp 400.000 Personen bzw. 5% der Bevöl-

kerung können sich keine neue Kleidung leisten.

Jeweils etwa 300.000 Personen können ihre Woh-

nung nicht angemessen warm halten bzw. haben

Zahlungsrückstände, etwa bei der Miete. Immerhin

150.000 Personen leben in einem Haushalt, wo

mindestens ein Mitglied einen Arzt oder Zahnarzt

benötigen würde, diesen aber aus finanziellen

Gründen nicht aufgesucht hat.

Finanziell deprivierte Lebensführung in mindes-

tens zwei der genannten Bereiche tritt bei insge-

samt rund 1,2 Mio. Menschen auf. Die Deprivati-

onsquote bei Armutsgefährdeten ist mit 39% etwa

dreieinhalb-mal höher, als bei nicht armutsgefähr-

deten Menschen (11%).

Aus der Kombination von Armutsgefährdung und

finanzieller Deprivation ergeben sich vier unter-

schiedliche Armutslagen. Als manifeste Armut

werden in Österreich jene Armutslagen bezeich-

net, bei denen Armutsgefährdung gleichzeitig in ei-

ner finanziell eingeschränkten Lebensführung of-

fensichtlich wird. Ein Teilhabemangel besteht hin-

gegen dann, wenn Menschen zwar aktuell ein Ein-

kommen über der Armutsgefährdungsschwelle

haben, aber trotzdem finanziell depriviert sind. Als

Einkommensmangel wird eine Armutslage mit ar-

mutsgefährdendem Einkommen, aber ohne Merk-

male für finanzielle Deprivation bezeichnet. Kein

Mangel liegt vor, wenn weder Armutsgefährdung

noch finanzielle Deprivation eine Benachteiligung

anzeigen. Diese Unterscheidung verweist auch auf

unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten. Bei

einem reinen Teilhabemangel können beispiels-

weise kostengünstige Wohnmöglichkeiten, Zu-

schüsse für regelmäßige Zahlungen (Betriebskos-

ten, Kinderbetreuung) oder sozialarbeiterische Be-

treuung (z.B. Schuldenberatung) ein wirksame Mit-

tel sein, um die Lebenssituation zu verbessern. Bei

Personen mit reinem Einkommensmangel sind

hingegen bessere Transferleistungen angezeigt.

Menschen in manifesten Armutslagen können so-

wohl von höheren Transfereinkommen als auch

von geringeren Lebenskosten profitieren.

Insgesamt sind bei mehr als drei Viertel der Bevöl-

kerung die verfügbaren Mittel als ausreichend für

eine Mindestteilhabe am normalen Leben einzu-

25. Vgl. Lamei, N. Till-Tentschert, U. (2005). Messung von Armutsgefährdung und Deprivation, Statistische Nachrichten, Heft 4/2005, S. 349ff. 
26. Bis heute wird hingegen in der britischen Armutsforschung die zwischen individuellem (Fehl-) Verhalten und einem objektiven gegebenen

Mangel an Mitteln unterschieden. Vgl. Berthoud, R. Bryan, M (2008) ‘Deprivation Indicators How do indices of material deprivation work? What
interpretation should be put on the situation of households with low incomes who are not deprived – and vice versa?‘, Univ. of Essex 
http://www.iser.essex.ac.uk/conferences/efss08/docs/briefing.pdf [21.7.2008].

Personen, die sich den Mindestlebensstandard nicht leisten können

armutsgefährdete 
Menschen

nicht 
armutsgefährdete 

Menschen
Gesamt-

bevölkerung

in 1.000 in % in 1.000 in % in 1.000 in %

Personen mit finanziell deprivierter Lebensführung 399 39 768 11 1.168 14

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006
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stufen. Bei 22% der Bevölkerung sind die verfüg-

baren Mittel unzureichend, weil entweder Armuts-

gefährdung oder finanzielle Deprivation vorliegt.

Von diesen insgesamt rund 1,8 Millionen Men-

schen haben etwa 768.000 Personen bzw. 9% der

Bevölkerung einen Teilhabemangel, der nicht in

Zusammenhang mit Armutsgefährdung steht. Von

einem Mangel an Einkommen sind weitere

628.000 Menschen betroffen, das sind 8% der Be-

völkerung. Schließlich sind knapp 400.000 Men-

schen bzw. 5% der Bevölkerung manifest arm und

daher sowohl von finanzieller Deprivation als auch

Armutsgefährdung betroffen.

Die Messung von finanzieller Deprivation berück-

sichtigt auch subjektive Bewertungen. Konkrete

Lebensumstände (z.B. Kleidung, Ernährung) wer-

den von den Befragten im Hinblick auf die für sie

insgesamt verfügbaren Ressourcen beurteilt. Die

Liste der Merkmale schließt dabei auch unerwar-

tete Ausgaben ein, die in der Regel nicht aus dem

laufenden Einkommen finanziert werden (z.B. Re-

paraturen). Einzelbewertungen der Leistbarkeit

liefern daher ein umfassendes Bild der finanziellen

Möglichkeiten. Auf die Frage, ob das Einkommen

ausreichend ist, geben nur etwa 17% der manifest

armen Personen an, dass sie große Schwierig-

keiten haben, damit auszukommen. Natürlich ist

dieser Anteil wesentlich höher als bei Personen,

die sich in keiner Armutslage befinden. Die Diskre-

panz von finanzieller Deprivation und dem Einge-

ständnis, dass das Einkommen unzureichend ist,

kann durch spezifische Bewältigungsstrategien

und Ressourcen entstehen. Viele Menschen, die

sich bei dem für die Bevölkerung selbstverständli-

chen Mindestlebensstandard stark einschränken,

haben offenbar gelernt, auch mit extrem geringen

Mitteln zurechtzukommen.27 Dies zeigt, wie wichtig

es ist, finanzielle Deprivation anhand von kon-

kreten Merkmalen der Lebensführung festzuma-

chen.

Jede Armutslage hat ein charakteristisches Zufrie-

denheitsprofil. Rund 85% der Erwachsenen ohne

Gefährdung oder Deprivation sind mit ihrem Leben

ziemlich oder sogar sehr zufrieden. Dieser Anteil ist

beinahe doppelt so hoch wie bei manifest armen

Personen. Umgekehrt ist bei manifester Armut der

Anteil jener, die mit ihrem Leben ziemlich oder sehr

unzufriedenen sind etwa 11-mal so hoch als bei

den Personen ohne Mangel.

Politische Interventionen konzentrieren sich in der

Regel vor allem auf objektive Lebensbedingungen

wie unter anderem das Einkommen, den Arbeits-

platz oder Kinderbetreuungseinrichtungen. Aber

auch die bewusste Bewältigung der eigenen Le-

benssituation ist ein wesentliches Kriterium für die

soziale Lage und ihr politisches Potential. Bei-

spielsweise kann starke Unzufriedenheit entweder

auf erhöhte Mobilisierung zur Änderung der eige-

nen Lage oder auf Resignation und Rückzug aus

dem sozialen Leben hinweisen. Tatsächlich ist der

Anteil der sozial isolierten Menschen in Armutsla-

gen besonders hoch. Etwa 15% der Menschen in

einer manifesten Armutslage haben nicht einmal

einen telefonischen Kontakt zu Freunden, Ver-

wandten oder Nachbarn pro Woche. Nur 7% der

Menschen ohne Mangel sind in diesem Sinne so-

zial isoliert. Ebenso hoch ist bei den nicht gefähr-

deten und nicht deprivierten Menschen der Anteil

der Personen, die in einem Notfall nicht mit Unter-

stützung aus ihrem sozialen Umfeld rechnen. Bei

manifest armen Personen liegt der Anteil der Per-

sonen, die über kein belastbares Netzwerk verfü-

gen, bei 20%. Jede/r fünfte manifest Arme ist dem-

nach in sozialer Hinsicht „hilflos“. Der soziale Rück-

zug bzw. Ausschluss kann hier sowohl als Folge als

auch als Ursache einer Armutslage interpretiert

werden. Es ist davon auszugehen, dass eine Ver-

schlechterung der materiellen Situation eine Ero-

sion von sozialen Beziehungen zur Folge hat. Plau-

sibel ist aber auch, dass eine Stärkung sozialer

Kompetenzen, etwa im Rahmen von Schul- und

Bildungsförderung, durch psychologische Bera-

tung, Selbsthilfeinitiativen oder politisches Enga-

gement wesentlich zur Verbesserung von Armuts-

lagen beitragen kann. 

Armutslagen

Finanzielle Deprivation

Nein Ja

Armutsgefährdung

Nein 
kein Mangel

78%

Teilhabemangel

9%

Ja
Einkommensmangel

8%

manifeste Armut

5%

27. Ein methodisches Problem besteht zusätzlich darin, dass subjektive Bewertungen nur für den Zeitpunkt der Befragung möglich sind, während
Armutsgefährdung sich jeweils auf das Gesamteinkommen im Jahr vor der Befragung bezieht.

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 251 von 289



16. Armutsgefährdung

251

16.7. Armutslagen in ausgewählten Risikohaushalten

Die höchste Armutsgefährdung haben Personen,

die direkt oder indirekt von Langzeitarbeitslosigkeit

betroffen sind. Insgesamt lebt mehr als die Hälfte

dieser 450.000 Menschen in einer Armutslage. Ein

Viertel befindet sich sogar in einer manifesten Ar-

mutslage.

Auch von den 463.000 Personen die hauptsächlich

von Sozialleistungen (ohne Altersleistungen) le-

ben, befinden sich rund die Hälfte in einer Armuts-

lage. Die Quote der manifesten Armut ist jedoch mit

19% etwas geringer als bei Langzeitarbeitslosen-

haushalten.

Etwas mehr als 800.000 Personen in Österreich le-

ben in einem Haushalt mit Migrationshintergrund.

Davon befinden sich mehr als 100.000 Menschen

– bzw. 13% – in einer manifesten Armutslage. Wei-

tere 340.000 Menschen leben in einem Haushalt

mit einer eingebürgerten Person. Zwar ist auch hier

Subjektive Bewertungen und soziale Isolation in Armutslagen

Gesamt kein Mangel
Einkommens-

mangel Teilhabemangel manifeste Armut

in 1.000
in

1.000
Anteil 
in % in 1.000

Anteil 
in %

in 
1.000

Anteil
in %

in 
1.000

Anteil
 in %

Gesamtbevölkerung ab 16 
Jahren

6.769 5.332 100 492 100 619 100 325 100

große Schwierigkeiten mit 

Einkommen

164 36 1 13 3 62 10 54 17

ziemlich/ sehr unzufrieden mit 

dem Leben

99 35 1 - - 26 4 35 11

sozial isoliert 1 559 378 7 40 8 89 14 52 16

keine Hilfe 2 645 404 8 67 14 110 18 64 20

Quelle: Statistik Austria EU-SILC 2006.

1) keine oder seltener als 1 x pro Woche Kontakt mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn.
2) die Person rechnet im Notfall nicht mit Unterstützung durch das soziale Netzwerk.

Armutslagen in ausgewählten Risikohaushalten

Gesamt-
bevölkerung 

(=100%) kein Mangel
Teilhabe-
mangel

Einkommens-
mangel

manifeste 
Armut

in 1.000 in 1.000 in % in 1.000 in % in 1.000 in % in 1.000 in %

Gesamt 8.182 6.387 78 628 8 768 9 399 5

Haushalt mit Langzeitarbeitslosigkeit 

(12 Monate) 451 200 44 70 16 70 15 112 25

Haushalte mit hauptsächlich 

Sozialleistungen 

(ohne Langzeitarbeitslosenhaushalte) 463 221 48 91 20 64 14 87 19

Ein-Eltern-Haushalte 335 180 54 49 14 66 20 41 12

Haushalte mit AusländerInnen 

(nicht EU/EFTA) 809 445 55 117 15 139 17 107 13

Alleinlebende Frauen mit Pension 431 262 61 71 16 46 11 52 12

Haushalte mit Behinderung 

(im Erwerbsalter) 730 473 65 42 6 132 18 82 11

Haushalte mit Eingebürgerten 

(ohne AusländerInnen) 342 231 68 37 11 62 18 11 3

Alleinlebende Frauen ohne Pension 306 212 69 38 13 26 9 29 10

Mehrpersonenhaushalte 

mit 3 oder mehr Kindern 771 572 74 92 12 72 9 35 5

Haushalte mit jüngstem Kind 4-6 Jahre 600 454 76 79 13 41 7 26 4

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006.
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das Gefährdungsrisiko erhöht, allerdings ist der

Anteil der manifest Armen mit 3% deutlich geringer.

Mit insgesamt 118.000 Menschen zählen Migrant-

Innen der ersten Generation jedenfalls zu den

größten Gruppen unter den 400.000 Menschen in

einer manifesten Armutslage.

Andere Risikogruppen, in denen mehr als die Hälf-

te der Personen in einer Armutslage lebt, sind Ein-

Eltern-Haushalte (12% manifest Arme) und alleine

lebende Frauen mit Haupteinkommensquelle Pen-

sion (12%). Auch Menschen mit Behinderung und

ihre Haushaltsangehörigen (11%) sowie alleine le-

bende Frauen ohne Pension (10%) zeigen eine

mehr als doppelt so hohe Betroffenheit von mani-

fester Armut wie die Gesamtbevölkerung.

Personen in Haushalten mit drei oder mehr Kindern

sind überdurchschnittlich häufig armutsgefährdet.

Dennoch sind Mehrpersonenhaushalte mit vielen

Kindern oder Haushalte mit Kindern unter drei Jah-

ren seltener von finanzieller Deprivation betroffen.

Die Quote der manifesten Armut liegt mit rund 4%

bis 5% eher im Bevölkerungsschnitt.

Von den rund 1,7 Millionen Kindern und Jugend-

lichen sind rund 90.000 von manifester Armut be-

troffen. Etwa jedes 10. Kind wächst in einem Haus-

halt auf, der sich bei der Ernährung einschränken

muss. Bei jeweils 5% der Kinder können sich die El-

tern die Anschaffung neuer Kleidung und das Hei-

zen nicht leisten. Diese Merkmale spiegeln schwie-

rige finanzielle Rahmenbedingungen, in denen

Kinder aufwachsen. Die Lebenssituation der Kin-

der wird damit jedoch nur schlecht wiedergeben.

Es kann davon ausgegangen werden, dass junge

Menschen Armut anders wahrnehmen und bewäl-

tigen als Erwachsene. Wenn sich ein Haushalt be-

stimmte Konsumgüter leisten kann, heißt das noch

nicht, dass auch tatsächlich die Bedürfnisse und

Zukunftschancen von Kindern erfüllt sind. Umge-

kehrt werden viele Eltern versuchen, ihren Kindern

einen besseren Lebensstandard zu ermöglichen

als sich selbst. Derzeit laufen Vorbereitungen zur

Erhebung von Merkmalen der sozialen Eingliede-

rung von Kindern im Rahmen von EU-SILC 2009.

Zumindest zwei relevante Merkmale konnten be-

reits aus den vorhandenen Daten identifiziert wer-

den, über deren Notwendigkeit breiter Konsens be-

steht: die Zugänglichkeit eines Computers und per-

sönlicher Freiraum wie ein eigenes Zimmer oder ei-

nen eigenen Arbeitsplatz.

Ungeachtet der raschen Verbreitung neuer Tech-

nologien leben laut EU-SILC 2006 noch immer

rund 100.000 Kinder und Jugendliche im Alter zwi-

schen 7 und 14 Jahren (etwa 15%) in einem Haus-

halt ohne PC.28 Dieser Anteil ist bei Erwachsenen

Ausgewählte Merkmale für mangelnde Eingliederung bei Kindern

Kinder 

 in 1.000 in %

Gesamt 1.697 100

Die Wohnung der Familie ist…

überbelegt 223 13

feucht, schimmelig 190 11

Die Familie kann sich nicht leisten…

die Wohnung angemessen warm zu halten 84 5

jeden 2.Tag Fleisch oder vergetarische Speisen zu essen 170 10

neue Kleider zu kaufen 88 5

Freunde zum Essen einzuladen 158 9

Urlaub mit der Familie zu machen 533 31

Die Familie besitzt keinen …

Internetanschluss 611 36

DVD-Player 348 20

PC/Laptop 306 18

Armutslage der Familie

kein Mangel 1.268 75

Einkommensmangel 155 9

Teilhabemangel 186 11

manifeste Armut 88 5

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006.

28. Ob an einem anderen Ort ein geeigneter Computerzugang besteht wurde nicht erhoben.
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zwar mehr als doppelt so hoch, ein fehlender Com-

puter kann aber für die Ausbildungschancen der

Kinder und Jugendlichen schwerer wiegen. Rund

90.000 Kinder und Jugendliche (etwa 12%) dersel-

ben Altersgruppe leben in einer überbelegten

Wohnung. Insgesamt haben etwa eine halbe Mil-

lion Kinder keine Möglichkeit, zumindest eine Wo-

che im Jahr gemeinsam mit der Familie auf Urlaub

zu fahren.

16.8. Indikatoren für soziale Eingliederung in Österreich

Armutsgefährdung ist ein Anzeichen einer sozialen

Spaltung und verweist auf Lücken in der durch Ar-

beitsmarkt, Familie und Sozialstaat gewährleiste-

ten finanziellen Absicherung. Für Österreich lässt

sich diese Lücke mit knapp 2 Mrd. EUR bzw.

0,8 Prozent des BIP beziffern. Diese Summe ergibt

sich, wenn der jeweilige Differenzbetrag zur Ar-

mutsgefährdungsschwelle über alle armutsgefähr-

deten Haushalte zusammengezählt wird. Aller-

dings werden durch die Armutsgefährdungs- oder

Deprivationsquote nur finanzielle Einschrän-

kungen erfasst. Bei Erwerbspersonen und deren

Angehörigen werden allgemeine Risiken wie

Krankheit, Alter und vorübergehende Arbeitslosig-

keit oft bereits im sogenannten ersten sozialen

Netz der Sozialversicherung und Pensionsleistun-

gen abgefangen. Zunehmende Lebenserwartung

und rasch ablaufende Veränderungen der Wirt-

schaftsstruktur stellen diese klassischen Siche-

rungsinstrumente vor große Herausforderungen.

Gleichzeitig ist die Einbindung in die Sozialversi-

cherung durch eigene Erwerbstätigkeit und die An-

spruchsberechtigung von Angehörigen durch Ju-

gendarbeitslosigkeit, Abweichungen von Normal-

beschäftigungen und brüchigen familiären Bezie-

hungen gefährdet. Dies führt zu einem qualitativen

Wandel der sozialen Absicherung.

Mit sozialer Eingliederung ist nun der Prozess ge-

meint, in dem von Armut und Ausgrenzung be-

drohte Menschen die Mittel und Chancen erhalten,

um wirtschaftlich, sozial und kulturell in einer Ge-

sellschaft integriert zu sein. Indikatoren zur Einglie-

derung können sich einerseits darauf beziehen,

welche Maßnahmen in diesen Bereichen gesetzt

wurden (Input). Andere Kennzahlen für Eingliede-

rung stellen wiederum die konkreten Lebensbedin-

gungen der Menschen (Output) in den Mittelpunkt.

Vor allem auf diese zielt das im Jahr 2001 beim Eu-

ropäischen Rat von Laeken beschlossene Indika-

torensystem für Eingliederung (vgl. Atkinson et al.

2004). Im Jahr 2006 wurden die Koordinierungs-

verfahren zu Pensionen, Gesundheit und Einglie-

derung zusammengefasst und das Indikatorenset

entsprechend gestrafft. Es besteht aus einem

übergreifenden Set an Leitindikatoren (overar-

ching portfolio) sowie thematischen Schwerpunkt-

indikatoren. Im eigentlichen Arbeitsbereich der so-

zialen Eingliederung gibt es Indikatoren zur Ein-

kommensverteilung, Beschäftigung und Bildung.

Um Problemlagen von besonderer nationaler Re-

levanz besser beobachten zu können, wurde im

Zusammenwirken mit verschiedenen Akteuren

von Statistik Austria zusätzlich ein Katalog mit na-

tionalen Indikatoren erstellt, der die Formulierung

nationaler Eingliederungsstrategien unterstützen

soll. Die nationalen Indikatoren orientieren sich an

den Bereichen Lebensstandardsicherung, Wohn-

raumversorgung, Bildungszugang, Teilnahme am

Erwerbsleben und Gesundheitsversorgung.

Wohnintegration für Menschen in 
Armutslagen

Das Wohnen zählt neben Kleidung und Nahrung zu

den elementarsten Voraussetzungen der sozialen

Eingliederung und wird auch von der Mehrheitsbe-

völkerung als absolute Notwendigkeit für den Min-

destlebensstandard bewertet. Angemessene Grö-

ße, Wohnqualität und leistbarer Wohnraum kön-

nen als grundlegende Merkmale für Wohnintegra-

tion angesehen werden. Eine akzeptable

Wohnsituation bedeutet jedoch nicht, dass auch

ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sind.

Ebenso sind Wohnprobleme nicht immer das Re-

sultat eines niedrigen Einkommens. Eine entschei-

dende Rolle hat der Wohnungsmarkt, also die Ver-

fügbarkeit und der Preis von Wohnraum. Eine

überbelegte Wohnsituation tritt auch häufig in

Übergangsphasen der Familiengründung auf.

Ebenso können qualitative Einschränkungen für

einen urbanen Lebensstil oder geringe Wohnkos-

ten teilweise bewusst in Kauf genommen werden.

Schließlich kann eine prekäre finanzielle Situation

oder Überschuldung auch eine Folge davon sein,

dass die Erhaltung von Wohnungseigentum nicht

leistbar ist. Wohnungspolitische Interventionen,

beispielsweise geförderte Wohnraumsanie-

rungen, sind deshalb nicht ausschließlich einkom-

mensbezogen. Folglich werden Indikatoren zur

Benachteiligung im Wohnbereich getrennt von der

finanziellen Deprivation ausgewiesen.
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Den stärksten Zusammenhang mit dem Einkom-

men weist definitionsgemäß die Wohnkostenbe-

lastung auf. Bei etwa 8% der Bevölkerung (rund

650.000 Menschen) übersteigen die Kosten für

Miete oder Kreditrückzahlungen ein Viertel des

verfügbaren Einkommens. Bei Personen, die we-

der armutsgefährdet noch finanziell depriviert sind,

liegt dieser Anteil bei nur 3%. Das Risiko einer sol-

chen Wohnkostenbelastung liegt bei Personen in

einer manifesten Armutslage hingegen bei 39%.

Zur Beurteilung der Wohnqualität werden in EU-

SILC vier Merkmale erhoben, die von der Mehr-

heitsbevölkerung als absolute Notwendigkeiten

eingestuft wurden:

� Ist ein WC in der Wohnung vorhanden?

� Ist die Wohnmöglichkeit feucht oder schimm-

lig?

� Ist sie besonders dunkel?

� Gibt es eine Waschküche oder eine eigene

Waschmaschine?

Rund 277.000 Menschen bzw. drei Prozent der Be-

völkerung sind bei zwei oder mehr dieser Merk-

male benachteiligt. Prekäre Wohnqualität betrifft

12% der Personen in manifesten Armutslagen und

ist damit sechsmal höher als bei Personen, die kei-

nem finanziellen Mangel ausgesetzt sind.

Überbelag ergibt sich aus dem Verhältnis von Per-

sonen im Haushalt und Wohnräumen. 31% der

Personen in einer manifesten Armutslage – aber

lediglich 6% der Personen ohne finanziellen Man-

gel leben – in einer überbelegten Wohnung. Insge-

samt sind rund 600.000 Personen von Überbelag

in einem Mehrpersonenhaushalt betroffen. Die

Wohnungserhebung im Rahmen des Mikrozensus

weist zumindest beim Überbelag auf eine deutliche

Reduktion der Betroffenenzahl um 38% zwischen

2005 und 2007 hin.29

Auch Kriminalität, Lärmbelastung oder Umweltver-

schmutzung werden von der Bevölkerung als

schwere Beeinträchtigung des Mindestlebens-

standards qualifiziert. 9% (rund 708.000 Men-

schen) fühlen sich von zwei oder drei dieser Pro-

bleme betroffen. Unterschiede zwischen den Ar-

mutslagen sind geringer als bei anderen Woh-

nungsindikatoren, dennoch bleiben manifest arme

Personen (14%) stärker betroffen als andere Grup-

pen.

Eingliederungschancen durch 
Aktivierungsressourcen
Bescheidene finanzielle Möglichkeiten können so-

ziale Teilhabe erschweren oder unmöglich ma-

chen. Für die Zukunftsperspektiven von Betrof-

fenen macht es aber einen großen Unterschied, ob

in einer finanziell schwierigen Situation andere

Ressourcen vorhanden sind, auf die zurückgegrif-

fen werden kann. Letztlich hängt auch die Chance

auf erfolgreiche sozialpolitische Intervention da-

von ab, ob ein Haushalt überhaupt über die Vor-

aussetzungen einer Aktivierung verfügt. Gesund-

heitliche Versorgung, Bildungsaktivitäten und die

Teilnahme am Erwerbsleben können dabei als be-

sonders relevant angesehen werden.

Eingliederungschancen durch Teilnahme am 
Erwerbsleben
Bei den beschäftigungsbezogenen Eingliede-

rungsindikatoren nimmt Österreich im EU-Ver-

gleich eine verhältnismäßig günstige Position ein.

In Österreich waren im Jahr 2006 nur etwa 1,3%

(rund 50.000 Personen) der erwerbsaktiven Per-

sonen länger als 11 Monate arbeitslos. Im EU-

Schnitt ist dieser Wert beinahe dreimal so hoch

(3,6%). Auch der Anteil der 18 bis 59-jährigen Be-

völkerung in erwerbslosen Haushalten liegt in Ös-

terreich mit 8,8% etwas unter dem Durchschnitt der

EU-Staaten (10%). Die Quote der Arbeitsmarktfer-

nen ist ein nationaler Leitindikator, der sich durch

Wohnintegration in Armutslagen

Gesamt-
bevölkerung

  kein 
Mangel

Einkommens-
mangel

Teilhabe-
mangel 

manifest 
arm

Personen gesamt (in 1.000) 8.182 6.387 628 768 399

davon von Wohnproblemen betroffen (in %):

Wohnkosten ohne Betriebskosten über 25% des 

Einkommens 8 3 34 9 39

Überbelag l9 6 18 17 31

Wohnumgebungsbelastung 9 8  8 11 14

Quelle: Statistik Austria, EU-SILC 2006. - Zahl der Wohnräume bei Überbelag: bei 2 Personen weniger als 2;
3-4 Personen weniger als 3; 5-6 Personen weniger als 4; 7-8 Personen weniger als 5; 9 oder mehr Personen weniger als 6.

29. Im Unterschied zu EU-SILC werden dabei aber auch Küchen als Wohnräume gewertet.
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den Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter

(15 bis 64) definiert, die weder erwerbstätig noch

arbeitslos sind.30 Dieser Indikator deutet für den

Zeitraum zwischen 2005 und 2007 auf eine leichte

Verbesserung von 10,3% auf 9,6% (578.000 ar-

beitsmarktferne Personen) hin. Ein Rückgang bei

der Quote der Arbeitsmarktfernen war insbesonde-

re für Frauen zu beobachten (von 16,1% auf

15,1%). Auch die ebenfalls als nationale Leitgröße

definierte Erwerbstätigenquote zeigt, dass der An-

teil der Personen mit einer Erwerbstätigkeit im Aus-

maß von mehr als 15 Stunden zwischen 2005 und

2007 von 65,0% auf 67,3% (rund 3,7 Millionen

Menschen) gestiegen ist.

Erwerbsaktivität stellt die Nähe zum Arbeitsmarkt

her. Gleichzeitig ermöglicht Erwerbstätigkeit in der

Regel eine gewisse soziale Absicherung. Dennoch

sind dies keine hinreichenden Kriterien der Einglie-

derung. Bei 23% der Bevölkerung, die in einem

Haushalt mit mindestens einer erwerbstätigen Per-

son leben – bzw. bei etwa 1,6 Millionen Menschen

– liegt das im Haushalt verfügbare Erwerbseinkom-

men (einschließlich Familienleistungen) unter der

Gefährdungsschwelle. Dies tritt insbesondere auf

Personen zu, die nur in eingeschränktem Umfang

erwerbstätig sind wie beispielsweise Menschen

mit Behinderung (73%), Ein-Eltern-Haushalte

(53%) und Personen ohne weiterführenden Bil-

dungsabschluss (62%). Ein spezieller Indikator für

die Erwerbschancen von Familien ist daher auch

der Anteil der Väter und Mütter, die aufgrund von

Betreuungspflichten nicht oder nur in reduziertem

Stundenausmaß am Erwerbsleben teilnehmen

können. Etwa 70.000 Personen (4% der Eltern)

sind in diesem Sinne von Erwerbshindernissen

durch Betreuungspflichten betroffen. Ein geringes

Erwerbseinkommen ist schließlich teilweise auch

durch niedrige Stundenlöhne bedingt. Nach vor-

läufigen Schätzungen der Statistik Austria bleiben

im Jahr 2005 rund 150.000 Personen bzw. rund 5%

der Unselbständigen (ohne Lehrlinge) selbst bei ei-

ner Vollzeitbeschäftigung unterhalb eines Min-

destlohns von 1.000 EUR pro Monat.

Eingliederungschancen durch den Erwerb von 
Bildung31

Mit rund 20% der Personen ab 25 Jahren ohne wei-

terführende Schulbildung liegt Österreich besser

als der EU-25 Durchschnitt (30%). Der Anteil der

18- bis 24-Jährigen, die ihre Schulkarriere bereits

beendet haben, ist mit 10% zwar relativ hoch, die

Quote der frühen SchulabgängerInnen ist aber

ebenfalls noch unter dem EU-25 Durchschnitts-

wert von 15%. Schlechter als der EU-Durchschnitt

ist Österreich hinsichtlich der Lesekompetenz im

PISA-Test. Die niedrigste Kompetenzstufe wurde

bei SchülerInnen in Österreich mit 21,5% häufiger

als in anderen EU-Staaten festgestellt. Im Durch-

schnitt der 23 EU-Staaten mit verfügbaren Daten

hatte eine/r von fünf SchülerInnen deutliche Lese-

schwächen.

Einer der nationalen Indikatoren bezieht sich auf

Personen, die schulische oder berufliche Bildungs-

aktivitäten unternehmen. Ihr Anteil an der Bevölke-

rung ab 15 Jahren lag für die Jahre 2005 bis 2007

unverändert bei rund 15%. Eine wesentliche

Grundlage der Sprachentwicklung und pädago-

gischen Förderung von Vorschulkindern sind Kin-

dergärten. Wird dies als qualifizierte pädagogische

Leistung anerkannt, dann ist auch der Besuch sol-

cher Bildungseinrichtungen ein wesentlicher Indi-

kator für spätere Bildungschancen. In der Gruppe

der 3- bis 5-Jährigen liegt die Besuchsquote bei

83,3%.

Eingliederungschancen durch Sicherung von 
Gesundheit
Physische und psychische Gesundheit ist eine fun-

damentale Voraussetzung für die Beteiligung am

Erwerbsleben und die aktive Teilnahme an der Ge-

sellschaft. Einer der drei Arbeitsbereiche des sozi-

alpolitischen Koordinierungsverfahrens in der Eu-

ropäischen Union bezieht sich daher speziell auf

Gesundheit und Langzeitpflege. Gesundheitszu-

stand, Übergewicht als stark sozial determinierte

Erkrankung und sozial bedingte Lebenserwar-

tungsdifferenzen sind aber in dem nationalen Indi-

katorenkatalog für die soziale Eingliederung ent-

halten.32 Bisher wurden Krankheit, Behinderung

und ein subjektiv sehr schlechter Gesundheitszu-

stand in der Armutsberichterstattung als Anzei-

chen für Deprivation gewertet. Dies hat sich als pro-

blematisch erwiesen, da sich in diesem Indikator

vor allem Einschränkungen durch den natürlichen

Alterungsprozess spiegeln. Eine separate, insbe-

sondere nach dem Alter differenzierte Betrachtung

erlaubt hingegen sinnvolle Rückschlüsse auf zwei

wichtige Aspekte der Eingliederung: Einerseits

schränken gesundheitliche Probleme die Erwerbs-

möglichkeiten ein, anderseits können gesundheit-

liche Belastungen erhöhte Kosten bei den Betrof-

fenen verursachen. Insgesamt haben mehr als

eine halbe Million Menschen gesundheitliche Pro-

bleme. Davon befinden sich 238.000 Personen im

30. Personen, die in Ausbildung stehen oder pensioniert sind, werden nicht berücksichtigt.
31. Quellen der Bildungsindikatoren sind die Arbeitskräfteerhebung, PISA Daten der OECD sowie die Kindertagesheimstatistik.
32. Auch die Inanspruchnahme von Vorsorge- oder Kontrolluntersuchungen ist als Merkmal für soziale Eingliederung geplant.

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument256 von 289



16. Armutsgefährdung

256

Erwerbsalter zwischen 20 und 64 Jahren. In einer

manifesten Armutslage ist der Anteil der Personen

mit Gesundheitsproblemen mehr als viermal so

hoch wie bei Personen ohne finanziellen Mangel.

Die Hochrechnung ergibt eine Gesamtzahl von

rund 38.000 manifest armen Personen die von zu-

mindest zwei Gesundheitsproblemen betroffen

sind. Unter den berücksichtigten Problemen ist der

Zusammenhang mit chronischen Krankheiten be-

sonders deutlich. 37% der manifest armen Per-

sonen bzw. hochgerechnet etwa 83.000 Personen

sind betroffen.

Übergewicht wird von der Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO) nach dem sogenannten Body-Mass-

Index (BMI) berechnet.33 Übergewicht gilt als eine

33.  Der BMI entspricht dem Verhältnis von Körpergewicht und dem Quadrat der Körpergröße. Menschen mit BMI über 30 gelten als übergewichtig.
Bei einem 1,73 Meter großen Mann wird Übergewicht beispielweise ab einem Gewicht von 90, bei einer 1,58 cm großen Frau ab 75 Kilogramm
angenommen.

Übersicht der nationalen Indikatoren für soziale Eingliederung*

Indikator
Referenz-

jahr
Absolut 

(gerundet) in %
Tendenz
seit 2004

DAUERARMUTSGEFÄHRDUNGSANTEIL 

(in %  der Armutsgefährdeten) 2006 531.000 52 n.v.**

DEPRIVATIONSQUOTE 

(in % der Bevölkerung) 2006 1.168.000 14 +

STANDARDISIERTES MEDIANEINKOMMEN

(absolut und % Veränderung gegenüber Vorjahr) 2006 17.900 EUR +5%. +

EINKOMMENSLÜCKE 

(in % vom BIP) 2006 2 Mrd. EUR 0,8 +

ÜBERBELAG 

(in % der Bevölkerung in Mehrpersonenhaushalten) 2007 283.000 4 -

UNZUMUTBARER WOHNUNGSAUFWAND 

 (in % der Bevölkerung) 2006 1.370.000 17 +

PREKÄRE WOHNQUALITÄT  

(in % der Bevölkerung) 2006 277.000 3 O

BELASTUNG DURCH WOHNUMGEBUNG 

(in % der Bevölkerung) 2006 708.000 9 O

ARBEITSMARKTFERNENQUOTE  

(in % der Bev. im Erwerbsalter o. Ausbildung/Pension) 2007 578.000 10 -

ERWERBSTÄTIGENQUOTE  

(in % der Bev. im Erwerbsalter) 2007 3.730.000 55 +

LANGZEITARBEITSLOSENANTEIL

 (in % der Arbeitslosen) 2007 50.000 27 +

HAUSHALTSEINKOMMEN AUS ERWERBSARBEIT UNTER 

GEFÄHRDUNGSSCHWELLE (in % der Personen in Erwerbstätigenhaushalten) 2006 1.570.000 23 O

NIEDRIGE STUNDENLÖHNE

(in % der Erwerbstätigen) 2006 145.000 5 +

ERWERBSHINDERNISSE durch BETREUUNGSPFLICHTEN  

(in % der Eltern) 2007 69.000 4 O

BILDUNGSAKTIVITÄT

 (in % der Bevölkerung ab 15 Jahren) 2006 1.249.000 15 O

VORSCHULBILDUNGSCHANCEN

(in % der 3-5 Jährigen) 2006 201.000 83 n.v.

BILDUNGSFERNE JUGENDLICHE

(in % der 16- bis 19-Jährigen)  2007 38.000 10 O

GESUNDHEITSPROBLEME 

(in % der Bevölkerung ab 15 Jahren) 2006 510.000 8 O

STARKES ÜBERGEWICHT

(in % der Bevölkerung ab 15 Jahren) 2006 859.000 12 n.v.

SOZIALE LEBENSERWARTUNGS-DIFFERENZEN

(Differenz der Lebensjahre zwischen höchster und niedrigstem Bildungsstand) 2002

M: 6,2 Jahre

n.v. n.v.

W: 2,8 

Jahre

Quelle: Statistik Austria 2008.

* Lesehilfe siehe nächste Seite.
** nv – nicht verfügbar.
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Krankheit (Adipositas), die in engem Zusammen-

hang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenks-

beschwerden steht und häufig auch psychosoziale

Belastungen verursachen kann. Insgesamt sind in

Österreich etwa 859.000 Personen bzw. 12% der

Bevölkerung ab 15 Jahren betroffen. Starkes

Übergewicht steht heute in engem Zusammen-

hang mit sozialen Benachteiligungen. Unter Kon-

trolle der Alterszusammensetzung ist das Adiposi-

tasrisiko bei armutsgefährdeten Frauen doppelt so

hoch wie bei Frauen aus der höchsten Einkom-

mensgruppe (über 150% des standardisierten Me-

dianeinkommens). Ein stark erhöhtes Adipositasri-

siko ist auch bei Personen ohne weiterführenden

Bildungsabschluss und AusländerInnen zu beob-

achten. Das sozialbedingte Adipositasrisiko ist bei

Männern etwas geringer, liegt aber beispielsweise

im Falle von Armutsgefährdeten noch immer um

50% über dem der Männer in der höchsten Ein-

kommensgruppe.

Die schichtbezogene Sterblichkeit zeigt schließ-

lich, dass ein Mangel an Eingliederung im Durch-

schnitt auch einen früheren Tod bedeutet.34 Män-

ner mit einem Universitäts- oder Hochschulab-

schluss leben durchschnittlich um über 6 Jahre,

Frauen um knapp 3 Jahre länger als Personen

ohne weiterführenden Bildungsabschluss. Zumin-

dest drei Erklärungsmodelle können unterschie-

den werden: Erstens kann eine höhere Bildung un-

mittelbar zu einem bewussteren Gesundheitsver-

halten etwa bei Ernährung, Genussmitteln oder

Vorsorge beitragen. Zweitens verringert der mit ei-

ner höheren Bildung einhergehende bessere be-

rufliche Status und das höhere Einkommen die kör-

perlichen Belastungen und ermöglicht etwa durch

Privatversicherungen eine bessere Gesundheits-

versorgung. Schließlich können Gesundheits-

probleme oder Behinderungen die gemeinsame

Ursache von Ausgrenzungen z.B. im Bildungsbe-

reich und einer höheren Sterblichkeit sein. Welche

dieser Einflussgrößen dominant ist, kann schwer

abschließend beurteilt werden. Bestehen bleibt

das Faktum, dass soziale Eingliederung alle Be-

reiche des Lebens umfasst und strategische Inter-

ventionen buchstäblich lebenswichtig für den ge-

sellschaftlichen Zusammenhalt sein können.

Lesehilfe zur Übersicht der Indikatoren für soziale Eingliederung

DAUERARMUTSGEFÄHRDUNGSANTEIL: Rund 530.000 Personen bzw. 52 Prozent der armutsgefähr-

deten Personen leben in dauerhaft armutsgefährdeten Haushalten. Das Jahreseinkommen dieser Haus-

halte lag in zwei aufeinanderfolgenden Jahren unter der Armutsgefährdungsschwelle (= 60% des Media-

neinkommens, d.h. rund 900 Euro pro Monat für einen Einpersonenhaushalt zuzüglich 450 Euro für jeden

weiteren Erwachsenen bzw. 270 für jedes weitere Kind).

DEPRIVATIONSQUOTE: Rund 1,17 Millionen Menschen bzw. 14 Prozent der Gesamtbevölkerung leben

in einem finanziell deprivierten Haushalt. Sie verfügen über so wenig Geld, dass mindestens zwei dieser

Dinge nicht leistbar sind: neue Kleidung kaufen; die Wohnung warm halten; Miete, Strom rechtzeitig zah-

len; alle zwei Tage Huhn, Fisch, Fleisch essen; unerwartete Ausgaben bezahlen; einmal im Monat

Freunde oder Verwandte zum Essen einladen; notwendige Arzt- oder Zahnarztbesuche für alle Personen

im Haushalt). 

STANDARDISIERTES MEDIANEINKOMMEN: Der mittlere Lebensstandard in der Bevölkerung ist um

5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dieser Median-Lebensstandard wird von einem Einperso-

nenhaushalt erreicht, bei dem das insgesamt verfügbare Nettoeinkommen pro Jahr rund 17.900 Euro be-

trägt.

EINKOMMENSLÜCKE: Rund 2 Mrd. EUR (= 0,8% des BIP) waren erforderlich, um allen armutsgefähr-

deten Haushalten eine Aufstockung ihrer Einkommen auf das Niveau der Armutsgefährdungsschwelle zu

ermöglichen.

ÜBERBELAG: Rund 280.000 Menschen bzw. 4 Prozent der Bevölkerung leben in einer überbelegten

Wohnung oder Haus (ausgenommen Einpersonenhaushalte). Die Zahl der Wohnräume bei Überbelag ist

bei 2 Personen weniger als 2; 3-4 Personen weniger als 3; 5-6 Personen weniger als 4; 7-8 Personen we-

niger als 5; 9 oder mehr Personen weniger als 6. Als Überbelag gilt auch, wenn weniger als 16m² zur Ver-

fügung stehen oder die Wohnräume durchschnittlich kleiner als 8 Quadratmeter sind.

34. Die schichtspezifische „Übersterblichkeit“ wurde für alle Todesursachen nachgewiesen: Klotz, J. (2007) Soziale Unterschiede in der
todesursachenspezifischen Sterblichkeit, Statistische Nachrichten 11/2007, S 1010-1022.
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UNZUMUTBARER WOHNUNGSAUFWAND: Rund 1,37 Millionen Menschen – 17 Prozent der Bevölke-

rung – müssen mehr als ein Viertel ihres Haushaltseinkommens für ihre Wohnkosten aufwenden (ein-

schließlich Betriebskosten und Kreditrückzahlungen bei Wohnungs- oder Hauseigentum).

PREKÄRE WOHNQUALITÄT: Rund 280.000 Menschen bzw. 3 Prozent der Bevölkerung leben in einer

Wohnung oder Haus, die kein WC oder Badezimmer hat, feucht, schimmelig oder dunkel ist oder über kei-

ne Waschmaschine oder Waschküche verfügt. (Der Indikator bezieht sich auf Personen bei denen 2 dieser

4 Merkmale zutrifft).

BELASTUNG DURCH WOHNUMGEBUNG: Rund 710.000 Menschen bzw. 9 Prozent der Bevölkerung

sind durch Kriminalität, Lärm oder Umweltverschmutzung belastet. (Der Indikator bezieht sich auf Per-

sonen bei denen 2 dieser 3 Merkmale zutrifft).

ARBEITSMARKTFERNENQUOTE: Rund 580.000 Menschen bzw. 10 Prozent der Personen im Er-

werbsalter (15 bis 64 Jahre) nehmen nicht am Arbeitsmarkt teil, sind also weder erwerbstätig noch arbeit-

suchend (ausgenommen Personen in Ausbildung oder Pension).

ERWERBSTÄTIGENQUOTE: Rund 3,76 Millionen Menschen bzw. 55 Prozent der Personen im Er-

werbsalter (15 bis 64 Jahre) sind für mindestens 16 Stunden Normalarbeitszeit pro Woche beschäftigt.

LANGZEITARBEITSLOSENANTEIL: Rund 50.000 Menschen bzw. 27 Prozent der arbeitslosen Personen

(nach ILO-Definition) sind bereits 12 Monate oder länger auf Arbeitssuche.

HAUSHALTSEINKOMMEN aus Erwerbsarbeit unter Gefährdungsschwelle: Rund 3 Millionen Menschen

bzw. 37 Prozent der Bevölkerung erzielen ein Arbeitseinkommen (einschließlich Familienleistungen), das

geringer als die Armutsgefährdungsschwelle ist.

NIEDRIGE STUNDENLÖHNE: Rund 150.000 Menschen bzw. 5 Prozent der Erwerbstätigen (ohne Lehr-

linge) haben einen Bruttostundenverdienst von weniger als 5,77 EUR bzw. verdienen bei einer Arbeitszeit

von 40 Stunden weniger als 1.000 EUR pro Monat.

ERWERBSHINDERNISSE durch Betreuungspflichten: Rund 70.000 Menschen bzw. 4 Prozent der Eltern

mit Kindern unter 17 Jahren sind wegen mangelnder Versorgung oder Zugänglichkeit von Betreuungsein-

richtungen nicht oder nur eingeschränkt erwerbstätig.

BILDUNGSAKTIVITÄT: Rund 1,25 Millionen Menschen bzw. 15 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren

absolvieren gegenwärtig eine schulische oder berufliche Aus- bzw. Fortbildung.

VORSCHULBILDUNGSCHANCEN: Rund 200.000 Kinder bzw. 83 Prozent der Kinder im Vorschulalter

(3-5 Jahre) besuchen einen Kindergarten.

BILDUNGSFERNE JUGENDLICHE: Rund 40.000 Jugendliche bzw. 10 Prozent der Jugendlichen (16 bis

24 Jahre) besuchen keine Ausbildung im Sekundarbereich II (Lehre, BMS oder Matura) oder haben diese

bereits abgeschlossen.

GESUNDHEITSPROBLEME: Rund 510.000 Menschen bzw. bei 8 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren

ist der Gesundheitszustand in zumindest zwei Punkten subjektiv problematisch, entweder weil 

• der Allgemeinzustand sehr schlecht eingeschätzt wird; 

• auf Grund von starken gesundheitlichen Problemen oder einer Behinderung in der alltäglichen Le-

bensführung; 

• oder einer chronischen Krankheit.

STARKES ÜBERGEWICHT: Rund 860.000 Menschen bzw. 12 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren ha-

ben einen Body-Mass-Index (BMI) von 30 oder höher.

SOZIALE LEBENSERWARTUNGS-DIFFERENZEN: Männer mit Hochschulabschluss leben im Durch-

schnitt um 6,2 Jahre bzw. Frauen mit Hochschulabschluss um 2,8 Jahre länger als Menschen mit Pflicht-

schulabschluss.
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17. Die Entwicklung und Verteilung der Einkommen

Die Entwicklung und Verteilung der Einkommen

bilden sowohl einen wichtigen Wohlfahrtsindikator

als auch eine grundlegende Determinante der

Wirtschaftsentwicklung. Stagnierende Einkom-

men und zunehmende Ungleichheit in ihrer Vertei-

lung dämpfen die Konsumnachfrage und damit Ka-

pazitätsauslastung und Produktion sowie in der

Folge die Beschäftigung.

Die letzten drei Jahrzehnte waren in den europä-

ischen Industriestaaten durch mehrere Trends ge-

kennzeichnet, die sich gegenseitig stützten und

teilweise verstärkten: Schwaches Produktions-

und Einkommenswachstum ging einher mit hoher

Arbeitslosigkeit und zunehmender Ungleichheit in

der Einkommensverteilung. Die Verteilung des

Volkseinkommens verschob sich anhaltend – und

im letzten Jahrzehnt beschleunigt – von den Lohn-

einkommen zu den Gewinn- und Vermögenserträ-

gen, gleichzeitig nahmen die Einkommensdispari-

täten zu.

In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der Ein-

kommen und der Einkommensverteilung im letzten

Jahrzehnt dargestellt. Der erste Teil befasst sich

mit der funktionellen Verteilung, der Aufteilung der

Einkommen auf die Produktionsfaktoren Arbeit

und Kapital und der Einkommensentwicklung. Die

Analyse basiert auf der Volkswirtschaftlichen Ge-

samtrechnung nach dem ESVG 95. Diese Daten

stehen global ab 1976 zur Verfügung. Allerdings

werden die Nichtlohneinkommen – also Gewinne

und Vermögenserträge – nach dem ESVG 95 nicht

mehr nach Einkünften aus Land- und Forstwirt-

schaft, Gewerbebetrieb, Selbständiger Tätigkeit

und nach Vermögenserträgen aus Vermietung und

Verpachtung, Dividenden und Zinserträgen aufge-

gliedert.

Der zweite Teil befasst sich zum einen mit der Ver-

teilung der Einkommen nach Personen und Haus-

halten und zum anderen mit Lohndifferentialen

nach Branchen, Geschlecht und sozialer Stellung.

17.1. Die Entwicklung des Volkseinkommens und seiner Verteilung

Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahr-

zehnte war im Gefolge einer Beschleunigung der

Internationalisierung und der technologischen Er-

neuerung durch eine Intensivierung des Wettbe-

werbs und durch eine Abschwächung des Wachs-

tumstrends gekennzeichnet. Beide Faktoren

schlugen sich in einer stetigen Zunahme der Ar-

beitslosigkeit nieder. Das Produktionswachstum

reichte nicht, um für das steigende Arbeitskräftean-

gebot genug Arbeitsplätze zu schaffen. Dieses

Überangebot an Arbeitskräften dämpfte die Ent-

lohnung des Faktors Arbeit nachhaltig und senkte

zusammen mit der Verbilligung des importierten

Vorprodukteinsatzes, der zum Teil mit einer Subs-

titution gering qualifizierter Arbeitskräfte einher-

geht, den Lohnanteil am Volkseinkommen.

Das Volkseinkommen35, das aus den gesamten im

Produktionsprozess erwirtschafteten Faktorein-

kommen, wie den Arbeitsentgelten (Löhne, Gehäl-

ter und Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-

rung) und den Gewinn- und Vermögenserträgen

besteht, wuchs seit Mitte der neunziger Jahre

(1996 bis 2006) jährlich um 3,6%.

Die Arbeitnehmerentgelte nahmen in diesem Zeit-

raum mit 2,8% um 0,8 Prozentpunkte pro Jahr

schwächer zu. In den zwei Jahrzehnten davor wa-

ren die Lohneinkommen jährlich um rund

drei Zehntel Prozentpunkte langsamer gewach-

sen als das Volkseinkommen. Vor allem seit Be-

ginn dieses Jahrzehnts hat sich der Umverteilungs-

prozess von den Lohn- zu den Gewinn- und Ver-

mögenseinkommen stark beschleunigt. Zwischen

1996 und 2001 entwickelte sich das Volkseinkom-

men fast ident mit den Arbeitsentgelten (+2,8%),

seither stieg die Differenz auf +1,5 Prozentpunkte,

das Volkseinkommen nahm zwischen 2001 und

2006 pro Jahr um 4,3% zu, die Entlohnung der Ar-

beitnehmerInnen aber nur um 2,8% (siehe umsei-

tige Tabelle).

Deutlich dynamischer als die Lohneinkommen ent-

wickelten sich die übrigen Bestandteile der Wert-

schöpfung, die sich aus Unternehmenseinkünften

(Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, frei-

beruflicher und selbständiger Tätigkeit) und Ver-

mögenserträgen (Mieten, Pacht, Zinsen und Divi-

denden) zusammensetzen. Diese Nichtlohnein-

kommen sind im ESVG 95 nicht mehr einzeln aus-

35. Das Volkseinkommen wird seit der Umstellung der offiziellen Statistik auf das ESVG 95 von Statistik Österreich nicht mehr publiziert und daher
vom WIFO in einer mit der Vergangenheit vergleichbaren Form berechnet.
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gewiesen und stehen nur mehr pauschal zur

Verfügung. Sie nahmen im letzten Jahrzehnt um

5,4% (Arbeitsentgelte 2,8%) pro Jahr zu; vor allem

seit 2001 hat sich ihr Zuwachs deutlich beschleu-

nigt: +7,9% pro Jahr, während das Wachstum der

Arbeitsentgelte auf dem gleichen Niveau (2,8%)

verharrte.

Insgesamt nahmen über die letzten drei Jahr-

zehnte die Nichtlohneinkommen um 578% zu,

während sich die Lohneinkommen mit +327% und

die verfügbaren persönlichen Einkommen mit

+347% viel schwächer entwickelten (siehe Grafik

links).

17.1.1. Die relative Entlohnung des 
Faktors Arbeit sinkt

Diese Verschiebung der funktionellen Einkom-

mensverteilung von den Lohn- zu den Unterneh-

mens- und Vermögenserträgen findet in der Lohn-

quote ihren deutlichen Niederschlag. Bereinigt um

die Abnahme des Selbständigenanteils an der Be-

schäftigung war die Lohnquote, der Lohnanteil am

Volkseinkommen, in den sechziger und siebziger

Jahren bemerkenswert stabil. Seit den späten

siebziger Jahren unterliegt die Lohnquote bereini-

gt36 und unbereinigt einem fallenden Trend. Die un-

bereinigte Lohnquote ist in den gut zwei Jahr-

zehnten zwischen 1978 und 2001 von 78,7%, ih-

rem höchsten Wert, um fast 7 Prozentpunkte auf

72 gesunken. Seither hat sich dieser Rückgang

noch beschleunigt, bis 2007 ging der Lohnanteil

Die Einkommensentwicklung der letzten Jahrzehnte

 1996 - 2006 1996 - 2001 2001 - 2006 2004 2005 2006 2007

Ø Zuwachs pro Jahr in Prozent Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent

Volkseinkommen

Gesamt  3,6 2,8 4,3 4,7 5,2   4,9   4,8   

je EinwohnerIn  3,2 2,6 3,7 4,0 4,4   4,3   4,4   

Arbeitnehmerentgelte

Gesamt 2,8 2,8 2,8 2,0 3,6   4,7   4,3   

je unselbständig Beschäftigte 2,1 2,0    2,2 1,3 2,6   3,0   2,2   

Unternehmens- und Vermögenserträge

Gesamt 5,4 2,9 7,9 11,1 8,5 5,4 5,8

je EinwohnerIn 2,4 2,6 2,2 1,2 2,9 4,1 3,9

Nettolöhne und -gehälter

je unselbständig 

Beschäftigte, nominell 1,9 1,5 2,3 1,8 3,0 3,1 2,1

je unselbständig 

Beschäftigte, real  0,4 0,1 0,6 -0,1 0,7 1,3 0,0

Verfügbare persönliche Einkommen der Haushalte1

 je EinwohnerIn, nominell 2,8 2,6 2,9 3,1 3,6 3,7 4,0

 je Haushalt, nominell 2,3 2,0 2,6 2,8 3,2 3,3

 je EinwohnerIn, real 1,3 1,2 1,3 1,2 1,8 2,1 1,9

 je Haushalt, real 0,8 0,6 1,0 0,9 1,5 1,7

Konsumpreisdeflator 1,5 1,4 1,6 2,0 2,2 1,8 2,1

Quelle: Statistik Austria, ESVG 95, Konsumerhebung, WIFO-Berechnungen

1) Stand: 30.06.2008 (vor VGR-Umstellung).

Quelle: VGR, ESVG 95, WIFO-Berechnungen

Die langfristige Entwicklung
der Einkommen
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Verfügbare Haushaltseinkommen
Arbeitnehmerentgelte

36. Zu Strukturveränderungen und Problemen der Lohnquotenanalysen vgl. Chaloupek et al. (2008), S. 37ff. 
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am Volkseinkommen auf 66,6%, also in 6 Jahren

um weitere 5,5 Prozentpunkte zurück.

Arbeitnehmerentgelte in Prozent des 
Volkseinkommens

1) Bereinigt um die Veränderung der Beschäftigten an den Erwerbstä-
tigen gegenüber dem Basisjahr 1970. 

Die Ursachen für diese Umverteilung zulasten der

Unselbständigen sind vielfältig: Die Wachstums-

verlangsamung nach den beiden Erdölkrisen der

siebziger Jahre ging mit einer anhaltenden Zunah-

me der Arbeitslosigkeit einher. Die Arbeitsmarktla-

ge ist eine entscheidende Variable für die Entwick-

lung der Lohnquote. Ein Anstieg der Arbeitslosig-

keit verringert direkt den Lohnanteil am Volksein-

kommen, weil Arbeitslose nicht Arbeitseinkom-

men, sondern Transfereinkommen beziehen. Zu-

gleich verlieren die Gewerkschaften an Einfluss

auf die Lohnentwicklung, die Lohnerhöhungen

bleiben hinter dem Produktivitätswachstum zu-

rück. Ein Anstieg der Arbeitslosenquote um ei-

nen Prozentpunkt verringert die Lohnquote um gut

einen Prozentpunkt (vgl. Marterbauer – Walterskir-

chen, 2003). Die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte

in Form von Ausgliederungen, verstärktem Einsatz

von Leiharbeit und die rasche Zunahme der Teil-

zeitbeschäftigung sowie atypischer Beschäfti-

gungsformen drücken ebenfalls auf die Lohnent-

wicklung. Die Beschäftigungszuwächse finden

selbst bei guter Entwicklung der Güternachfrage in

geringerem Ausmaß in der Sachgütererzeugung

statt, sondern vor allem in der Kategorie der

Rechts- und Wirtschaftsdienste, die auch den Be-

reich der Leiharbeit umfasst.

Die durchschnittlichen Stundenlöhne unterschei-

den sich zwischen Industrie- und Dienstleistungs-

sektor merklich. Lohndämpfend wirken auch neue

Arbeitszeitmodelle, die über die Einführung von

Zeitkonten oder Durchrechnungszeiträumen die

Überstundenzahlungen deutlich verringern. Darü-

ber hinaus explodierten gleichsam die Vermögen-

serträge im Gefolge der Hausse auf den Finanz-

märkten in den achtziger und neunziger Jahren.

Außerdem profitieren die Unternehmen im Zuge

der Globalisierung von den niedrigeren Preisen der

Vorleistungen aus China, Osteuropa usw., wenn

sie diese Kostenvorteile zumindest im Inland nicht

vollständig in niedrigeren Preisen weitergeben.

Gewinne und Vermögenseinkommen profitieren in

den hoch entwickelten Ländern stark vom Prozess

der Globalisierung. In Österreich ist dieser Effekt

wegen der engen Verflechtung mit den mittelosteu-

ropäischen Ländern noch markanter ausgeprägt

als in den anderen Industrieländern (Breuss,

2007). Der Rückgang der Lohnquote erfolgte in Ös-

terreich seit Mitte der 1990er Jahre deutlich ra-

scher als in fast allen anderen westeuropäischen

Ländern.

17.1.2. Die Abgabenbelastung der 
Arbeitnehmereinkommen steigt

Die ökonomische Entwicklung der letzten Jahr-

zehnte hat nicht nur die primäre Verteilung der

Markteinkommen verschoben, sondern auch die

Abgabenbelastung der Produktionsfaktoren ver-

ändert. Die oben dargestellte Bruttolohnquote

misst die funktionelle Primärverteilung, die sich

über den Markt ohne staatliche Umverteilung er-

gibt. Aus der Relation zwischen der Nettolohn- und

-gehaltssumme – also nach Abzug der Sozialversi-

cherungsbeiträge und der Lohnsteuer – und dem

Volkseinkommen nach Abzug aller direkten Steu-

ern – der veranlagten Einkommens- und der Kör-

perschaftssteuer – sowie aller Sozialabgaben auf

die Faktoreinkommen ergibt sich die Nettolohn-

quote. Sie gibt an, wie sich das Nettovolkseinkom-

men nach Abgaben und Steuerleistung aus funkti-

onaler Sicht auf die Faktoren Arbeit und Kapital

verteilt. Sind Brutto- und Nettolohnquote gleich

hoch, so ist die steuerliche Belastung auf die bei-

den Faktoren gleichmäßig verteilt. Ist hingegen die

Nettolohnquote niedriger als die Bruttolohnquote,

so wird der Faktor Arbeit stärker mit Abgaben be-

lastet als der Faktor Kapital bzw. die Gewinn- und

Vermögenseinkommen.

Die Entwicklung der Differenz zwischen diesen bei-

den Quoten spiegelt zum einem die Wirkung von

Steuerreformen wider, zum anderen machen sich

konjunkturelle Effekte bemerkbar, da sich die ein-

zelnen Einkunftsarten im Konjunkturverlauf unter-

schiedlich dynamisch entwickeln und sich die Steu-

Quelle: ÖSTAT; WIFO-Berechnungen
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ern hinsichtlich ihres Progressionsgrades unter-

scheiden.

Nach den im Rahmen des ESVG 95 vorliegenden

Informationen kann die Nettolohnquote ab 1988 in

vergleichbarer Form berechnet werden. Bei einer

Bruttolohnquote von 73,4% im Jahr 1988 belief

sich die Nettolohnquote auf 66,6%. Die Abgaben-

belastung der Lohneinkommen war damit deutlich

höher als jene der übrigen Faktoreinkommen:

Nach Abzug aller direkten Abgaben von den Fak-

toreinkommen war damit der Lohnanteil am Volks-

einkommen um fast 7 Prozentpunkte niedriger als

in der Bruttorechnung. Abgesehen von kurzen Un-

terbrechungen im Gefolge von Steuerreformen hat

sich seither die Abgabenlast weiter zu den Lohn-

einkommen verschoben. Bis 2006 sank die Netto-

lohnquote in Österreich auf 57,8% des Net-

to-Volkseinkommens ab und war damit um gut

9 Prozentpunkte niedriger als die Bruttolohnquote

(66,9%).

Nettolohn- und Gehaltssumme in % 
des Nettovolkseinkommens

Wird der Gesamtzeitraum der letzten zwanzig Jah-

re betrachtet, so hat sich der Abstand zwischen

Brutto- und Nettolohnquote kontinuierlich vergrö-

ßert. Im Jahr 1989, ein Jahr nach der Tarifreform,

die zu steuerlichen Entlastung der Lohneinkom-

men geführt hat, betrug der Unterschied zwischen

beiden Quoten 5,5 Prozentpunkte (Lehner, 1988).

In den Folgejahren ist die relative steuerliche Be-

lastung der Lohneinkommen wieder gestiegen. Die

Steuerreform 1995 brachte nur einen leichten,

aber keinen nachhaltigen Effekt auf die relative

Steuerentlastung der Lohneinkommen. Beson-

ders auffällig ist die Wirkung der Steuerreform

2000, wobei der starke Anstieg der Nettolohnquote

und der dementsprechend starke Rückgang der

Nettogewinnquote im Jahr 2001 vor allem auf die

Einführung der Anspruchsverzinsung zurückzu-

führen ist. Wird dieser Einmaleffekt nicht berück-

sichtigt, so ist ein weiterer Rückgang der Netto-

lohnquote zu bemerken. Im Zuge der Steuerreform

wurden Lohn- und Kapitaleinkommen entlastet, die

Entlastung fiel aber auf Seiten der Kapiteleinkom-

men deutlich stärker aus als jene der Lohneinkom-

men, daher ist der Abstand zwischen Brutto- und

Nettlohnquote weiter angewachsen.

Diese Umverteilung in den Markteinkommen und in

der Steuerbelastung kommt auch in einer sehr mo-

deraten Entwicklung der realen Nettolohneinkom-

men zum Ausdruck, die schließlich die Konsum-

nachfrage und damit das gesamtwirtschaftliche

Wachstum dämpfte.

Das Wachstum der Nettolohneinkommen je Arbeit-

nehmerIn (laut VGR) hat sich im letzten Jahrzehnt

gegenüber dem Jahrzehnt davor real fast halbiert.

Sie nahmen zwischen 1996 und 2006 nur um 0,4%

pro Jahr zu, nachdem sie im Jahrzehnt davor noch

jährlich um 0,7% zugelegt hatten. Obwohl sich die

Gewinn- und Vermögenseinkommen deutlich dy-

namischer entwickelten, blieb auch der Zuwachs

der verfügbaren Haushaltseinkommen moderat.

Die real verfügbaren persönlichen Einkommen je

Haushalt nahmen von Mitte der neunziger Jahre

bis zur Mitte dieses Jahrzehnts jährlich um 0,8%

zu, im Jahrzehnt davor um 1,2% (siehe Tabelle: Die

Einkommensentwicklung der letzten Jahrzehnte,

oben). Eine Ursache für die schwache Entwicklung

der real verfügbaren Einkommen liegt auch in der

moderaten Zunahme der öffentlichen Transferleis-

tungen; schließlich blieb die Anpassung der Pensi-

onen, auf die drei Viertel aller monetären Transfers

entfallen, seit den frühen neunziger Jahren merk-

lich hinter der Inflationsrate zurück.

Insgesamt hat sich in den letzten drei Jahrzehnten

im Gefolge der Globalisierung und der Wachs-

tumsschwäche, die mit zunehmender Arbeitslosig-

keit verbunden war, die funktionelle Verteilung

deutlich von den Lohn- zu den Unternehmens- und

Vermögenseinkommen verschoben. Da parallel

dazu die Arbeitseinkommen stärker zur Finanzie-

rung der öffentlichen Haushalte herangezogen

wurden, blieb das Wachstum der Nettorealeinkom-

men äußerst moderat. Eine Entwicklung, die über

eine schwache Konsumnachfrage auch das Wirt-

schaftswachstum dämpfte.

Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen
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17.2. Die Entwicklung der personellen Einkommensverteilung

Die Entwicklung der Einkommensverteilung in den

letzten Jahrzehnten ist nicht nur eine Umverteilung

von den Lohneinkommen zu den Einkünften aus

Besitz und Unternehmertätigkeit gekennzeichnet,

sondern auch durch eine Zunahme der Einkom-

mensdisparitäten innerhalb der Lohneinkommen.

Für die längerfristige Analyse der Einkommensver-

teilung der unselbständig Beschäftigten stehen

zwei Datenquellen zur Verfügung, die jeweils mit

unterschiedlichen Vor- und Nachteilen verbunden

sind. Die Beitragsstatistik des Hauptverbandes

des österreichischen Sozialversicherungsträger

bietet den Vorteil der langfristigen Vergleichbarkeit

(nur zwei kleinere Datenbrüche), hat aber den

großen Nachteil, dass die Ränder der Einkom-

mensverteilung – Einkommen unterhalb der Ge-

ringfügigkeitsgrenze (2008: 349 EUR) und ober-

halb der Höchstbeitragsgrundlage (2008:

3.930 EUR) – nicht erfasst werden. Die Lohnsteu-

erstatistik erfasst die gesamte Einkommensspan-

ne, inkludiert also auch die sehr niedrigen und ho-

hen Einkommen der unselbständig Erwerbstäti-

gen. Die im Jahr 1994 eingeführte Arbeitnehmer-

veranlagung führt aber zu einem Datenbruch,

sodass die Daten davor und danach nicht direkt

vergleichbar sind.

Als Verteilungsmaße werden der Gini-Koeffizient

und die Entwicklung der Einkommensanteile nach

Quintilen herangezogen. Ein Gini-Koeffizient von

Null entspricht einer vollständigen Gleichverteilung

der Einkommen, je mehr er sich dem Wert 1 nähert

umso ungleicher wird die Verteilung. Bei der Quin-

tilsberechnung liegt eine Gleichverteilung vor,

wenn jedes Quintil (Fünftel der Einkommensbezie-

herInnen) genau 20% verdient, liegt der Wert da-

runter (darüber), so verdient das entsprechende

Quintil unterdurchschnittlich (überdurchschnitt-

lich).

17.2.1. Zunehmende Disparitäten 
innerhalb der Lohneinkommen

Nach einer Nivellierung in der Phase der Vollbe-

schäftigung der frühen siebziger Jahre wurde in

den letzten drei Jahrzehnten die Verteilung der

Lohneinkommen tendenziell ungleicher. Dieser

Trend geht sowohl aus den Daten der Lohnsteuer-

statistik als auch aus jenen des Hauptverbandes

der Sozialversicherung hervor.

Auf Grundlage der Beitragsstatistik des Hauptver-

bandes erweist sich die Verteilung der Lohnein-

kommen in den frühen neunziger Jahren und zu

Beginn dieses Jahrzehnts (2000 bis 2003) als

ziemlich stabil, in der zweiten Hälfte der achtziger,

in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre und seit

2003 kam es zu einer Entnivellierung der Lohnein-

kommen37. Der Anstieg des Gini-Koeffizienten für

alle unselbständig Beschäftigten mit Ausnahme

der pragmatisierten Beamten – um 5%, von 0,302

auf 0,317 in den neunziger Jahren und um

schwach 3% (von 0,311 auf 0,320) seit 2000 – ist

vor allem auf die Einkommenszugewinne im obers-

ten Quintil und Verlusten in den beiden untersten

zurückzuführen. Der Einkommensanteil des

obersten Einkommensfünftels der unselbständig

Beschäftigten erhöhte sich unter Berücksichtigung

des Datenbruchs von gut 38% Anfang der neun-

ziger Jahre bis zur Mitte dieses Jahrzehnts um gut

3 Prozentpunkte. Das unterste Quintil verlor im sel-

ben Zeitraum rund einen halben Prozentpunkt und

hatte 2006 einen Einkommensanteil von gut 7%.

Aus der Höhe der Entwicklung des Gini-Maßes

geht hervor, dass die Löhne der ArbeiterInnen

deutlich weniger streuen als die Gehälter der An-

gestellten. Mit einem Wert von 0,334 lag der Gini-

koeffizient der Gehälter der Angestellten zuletzt im

Jahr 2006 um über ein Drittel über dem der Arbei-

terInnenlöhne von 0,243. Die tatsächliche Streu-

ung der Gehälter ist allerdings deutlich größer, da

die Angestellten von der Höchstbeitragsgrundlage

als Einkommensobergrenze viel stärker betroffen

sind als die ArbeiterInnen. Auch in der Entwicklung

seit Beginn der neunziger Jahre blieb die Vertei-

lung der Löhne merklich stabiler als die Verteilung

der Gehälter.

Die Lohnsteuerstatistik, die sowohl die hohen Ein-

kommen über der Höchstbeitragsgrundlage als

auch die niedrigen Einkommen besser erfasst als

die Beitragsstatistik, aber erst seit 1994 vollständig

vergleichbare Daten ausweist, zeigt seit Mitte der

neunziger Jahre eine fast kontinuierliche Zunahme

der Ungleichheit an, die sich nur in den ersten Jah-

ren dieses Jahrzehnts abschwächte, aber seit

2005 wieder verstärkt. Die 60% mit den niedrigsten

Einkommen haben seit Mitte der neunziger Jahr

vor allem zugunsten des obersten Quintils Einkom-

mensanteile verloren. Zuletzt entfielen 2006 auf

die 20% mit den niedrigsten Einkommen 2,2% der

37. Die letzten beiden Jahre, 2005 und 2006, sind allerdings nur bedingt vergleichbar, da die Zahl der Lohnstufen in beiden Jahren vergrößert
wurde. 
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Bruttobezüge und auf die 20% mit den höchsten

Lohneinkommen 46,7%.

Der Ginikoeffizient ist seit 1995 sowohl für alle

LohnsteuerbezieherInnen – also Arbeitnehmer-

Innen und PensionistInnen – als auch für Arbeit-

nehmerInnen alleine im Großen und Ganzen kon-

tinuierlich gestiegen. Diese Zunahme in der Un-

gleichheit der lohnsteuerpflichtigen Einkommen

geht zum Großteil auf strukturelle Änderungen, auf

zunehmende Teilzeitbeschäftigung und auf institu-

tionelle Gründe (wie Änderungen in der Besteue-

rung von Abfertigungen) zurück: So stieg der Gini-

koeffizient für alle ArbeitnehmerInnen von 0,410 im

Jahr 1995 auf 0,443 im Jahr 2006, also um 8%. Der

Ginikoeffizient für Männer mit ganzjähriger Be-

schäftigung, für die Teilzeitbeschäftigung eine ge-

ringe Rolle spielt, nahm im gleichen Zeitraum um

5,6% zu und betrug zuletzt 0,319.

In der Vergangenheit gingen konjunkturelle Auf-

schwünge mit starkem Beschäftigungswachstum

in der Regel mit einer Nivellierung der Lohneinkom-

men einher. Im letzten Jahrzehnt zeigt sich eine ge-

genteilige Entwicklung: In den späten neunziger

Jahren und seit 2004 vergrößerte sich die Un-

gleichheit in den Lohneinkommen trotz hohen Wirt-

schaftswachstums, in den Jahren 2001 bis 2003

Entwicklung der Verteilung der sozialversicherungspflichtigen Lohneinkommen

Unselbständig Beschäftigte ohne pragmatisierte Beamte

Ø 1987 Ø 1990 Ø 1995 Ø 1996 Ø 2000 Ø 20001) Ø 2001 Ø 2002 Ø 2003 Ø 2004 Ø 20052) Ø 20063)

Einkommensanteil in %

1. Quintil 7,4 7,3 7,3 7,3 7,1   7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 6,4 7,2

2. Quintil 13,9 13,7 13,6 13,5 13,3    13,4 13,5 13,4 13,4 13,2 11,7 12,0

3. Quintil 18,1 17,9 17,7 17,8 17,6    17,5 17,6 17,5 17,6 17,4 17,0 16,6

4. Quintil 23,1 23,0 22,6 22,5 22,4    22,3 22,4 22,3 22,5 22,3 24,4 23,5

5. Quintil 37,6 38,2 38,7 38,9 39,6    39,3 39,1 39,5 39,3 40,1 40,5 40,7

Gini-Koeffizient

Gesamt 0,296 0,302 0,306 0,309 0,317 0,311 0,310 0,313 0,312 0,320 0,323 0,319

Arbeiter 0,247 0,252 0,244 0,245 0,250 0,242 0,243 0,244 0,244 0,246 0,248 0,243

Angestellte 0,312 0,316 0,318 0,323 0,329 0,326 0,323 0,325 0,326 0,335 0,337 0,334

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger;
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: Bericht über die soziale Lage, Wien 1982, 1987;

WIFO-Berechnungen.
1) Umstellung auf Jahreserhebung mit Sonderzahlungen.
2) Änderung der Lohnstufenbreite in Zusammenhang mit der Euro-Umstellung.
3) Ausdehung auf 60 Lohnstufen.

Entwicklung der Verteilung der lohnsteuerpflichtigen Einkommen

Gini-Koeffizienten

1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lohnsteuerpflichtige 0,431 0,433 0,445 0,448 0,442 0,443 0,445 0,447 0,451 0,452

Männer mit 

ganzjährigen Bezügen 0,345 0,350 0,360 0,367 0,354 0,355 0,356 0,358 0,362 0,365

Arbeitnehmer 0,410 0,414 0,429 0,433 0,429 0,432 0,436 0,437 0,441 0,443

Männer mit 

ganzjährigen Bezügen 0,302 0,303 0,313 0,320 0,310 0,312 0,311 0,312 0,316 0,319

Ohne Bezüge gem. §67 

Abs. 3 bis 8 0,293 0,293 0,299 0,302 0,302 0,304 0,303 0,304 0,309 0,312

Arbeitnehmer gesamt Einkommensanteile in %

          1. Quintil 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2

          2. Quintil 10,9 10,8 10,3 10,2 10,0 9,9 9,7 9,7 9,5 9,5

          3. Quintil 17,7 17,6 17,5 17,4 17,4 17,4 17,4 17,3 17,2 17,1

          4. Quintil 24,1 24,1 24,0 24,2 24,3 24,4 24,5 24,5 24,5 24,5

          5. Quintil 44,4 44,7 45,5 45,7 45,8 45,9 46,1 46,2 46,5 46,7

Quelle: Statistik Austria, Lohnsteuerstatistik; WIFO-Berechnungen.
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mit sehr moderatem Wachstum war der Trend stei-

gender Ungleichheit stark gedämpft. Gründe für di-

ese Entwicklung dürften in einem Überangebot an

geringqualifizierten Arbeitkräften bei gleichzei-

tigem Mangel an hochqualifiziertem Arbeitskräfte-

angebot zu finden sein. Während in der Vergan-

genheit vermehrter Maschineneinsatz mit größerer

Nachfrage nach geringqualifizierter Arbeit einher-

ging, erfordert heute der technologische Fortschritt

("skill-biased technical progress") vermehrten Ein-

satz hochqualifizierter Arbeit (Acemoglu, 2002).

Empirische Untersuchungen für Deutschland

(Ochsen - Welsch, 2005) haben gezeigt, dass Ge-

ringqualifizierte relativ leicht durch andere Fak-

Mittlere Einkommen der unselbständig Beschäftigten nach Wirtschaftsklassen (ÖNACE) 
1996 und 2006

1996 2006

In EUR Gesamt = 100 In EUR Gesamt = 100

Land- und Fortswirtschaft, Fischerei und Fischzucht 1.180 69,8 1.285 62,5

Bergbau u. Gewinnung von Steinen u. Erden 2.397 141,8 2.838 138,0

Herstellung von Nahrungs- u. Genussmitteln, Getränken; 

Tabakverarbeitung 1.596 94,4 1.833 89,1

Herstellung von Textilien, Textilwaren und Bekleidung 1.344 79,5 1.798 87,4

Ledererzeugung- und -verarbeitung, Herstellung von Schuhen 1.258 74,4 1.552 75,4

Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln) 1.612 95,4 2.096 101,9

Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe, 

Verlagswesen, Druckerei und Vervielfältigung 2.209 130,7 2.776 135,0

Kokerei, Mineralölverarbeitung, Spalt-, Brutstoffe 3.260 192,8 4.363 212,1

Herstellung von Chemikalien und chemischen  Erzeugnissen 2.219 131,2 2.891 140,5

Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 1.851 109,5 2.343 113,9

Herstellung von Waren aus Glas, Steinen und Erden 2.008 118,8 2.536 123,3

Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung  von 

Metallerzeugnissen 2.012 119,0 2.592 126,0

Maschinenbau 2.100 124,3 2.770 134,7

Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten 

und -einrichtungen; Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik 2.094 123,9 2.722 132,3

Fahrzeugbau 2.146 127,0 2.711 131,8

Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, 

Sportgeräten, Spielwaren und sonst. Erzeugnissen; 

Rückgewinnung (Recycling) 1.553 91,9 1.956 95,1

Energie- und Wasserversorgung 2.834 167,7 3.467 168,5

Bauwesen 1.865 110,3 2.283 111,0

Handel; Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern 1.520 89,9 1.817 88,3

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 1.171 69,3 1.417 68,9

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1.639 97,0 2.093 101,8

Kredit- und Versicherungswesen 2.361 139,7 3.036 147,6

Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, 

unternehmensbez. Dienstleistungen 1.441 85,2 1.894 92,1

Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, 

Sozialversicherung 1.662 98,3 2.138 103,9

Unterrichtswesen 1.316 77,9 1.927 93,7

Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 1.523 90,1 1.701 82,7

Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen 

Dienstleistungen 1.346 79,6 1.635 79,5

Private Haushalte 727 43,0 990 48,1

Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 2.125 125,7 2.429 118,1

Gesamt 1.690 100,0 2.057 100,0

Variationskoeffizient 29,2 30,4

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Statistisches Handbuch; WIFO-Berechnungen.
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toren (Vorprodukte, Kapital, Qualifizierte), Hoch-

qualifizierte jedoch kaum durch Geringqualifizierte,

Kapital oder Vorprodukte substituiert werden kön-

nen. Der Einsatz qualifizierter Arbeitskräfte erweist

sich vielmehr weitgehend komplementär zum Ein-

satz der übrigen Faktoren.

17.2.2. Die Entwicklung der sektoralen 
Lohnunterschiede

Die Einkommenssituation in Österreich differiert

sehr stark nach Branchen. Die meisten Branchen

der Sachgüterindustrie und -verarbeitung liegen

deutlich über den Medianeinkommen, die meisten

Dienstleistungsbranchen deutlich darunter. In den

letzten drei Jahrzehnten haben sich die Lohnunter-

schiede mit Ausnahme der frühen neunziger Jahre

deutlich erhöht. Auch im letzten Jahrzehnt stieg die

Streuung der Medianeinkommen zwischen den

Wirtschaftsklassen um über einen Prozentpunkt.

Das mittlere Einkommen in der Mineralölindustrie

liegt 2006 bei 4.363 EUR und ist damit mehr als

dreimal so hoch wie im Tourismus (1.417 EUR). Im

Vergleich zu zehn Jahren davor sind die Bruttoein-

kommen der Mineralölindustrie um 33,8%, jene im

Tourismus hingegen nur um 21% gestiegen.

Das mittlere Monatseinkommen in der Gesamtwirt-

schaft betrug im Jahr 2006 inklusive Sonderzah-

lungen 2.057 EUR brutto. Neben der Mineralölver-

arbeitung zählen auch die Energie- und Wasser-

versorgung und der Bergbau sowie die in der Ex-

portwirtschaft erfolgreichen Industrien (Chemie-

und Papierindustrie, Maschinen- und Fahrzeug-

bauindustrie sowie die Metall- und Elektroindus-

trie) zu den Hochlohnbranchen. Das Kredit- und

Versicherungswesen ist mit einem mittleren Ein-

kommen von 3.036 EUR als einzige Dienstleis-

tungsbranche im Hochlohnsegment angesiedelt.

Charakteristisch für die Branchen im oberen Ein-

kommensbereich ist eine hoch qualifizierte Be-

schäftigungsstruktur, eine überdurchschnittliche

Kapitalintensität und Betriebsgröße, weiters liegt

meist ein hoher gewerkschaftlicher Organisie-

rungsgrad vor und sie sind männlich dominiert (Gu-

ger – Marterbauer, 2007).

Die Einkommen der holzverarbeitenden Industrie,

der öffentlichen Verwaltung sowie im Verkehrs-

und Nachrichtenwesen entsprechen ziemlich ge-

nau dem Medianeinkommen. Die Branchen mit

Einkommen deutlich unter dem Medianeinkom-

men sind meist durch einen hohen Anteil weiblicher

Beschäftigter und geringem gewerkschaftlichen

Organisationsgrad gekennzeichnet. So bleiben die

Einkommen der meisten Dienstleistungsbranchen

deutlich unter dem Durchschnitt. Die mittleren Ein-

kommen in den Bereichen Tourismus, Handel, öf-

fentliche und persönliche Dienstleistungen sowie

im Gesundheits- und Sozialwesen bewegen sich

zwischen 1.417 EUR und 1.817 EUR monatlich.

Aus dem Bereich der Sachgüterindustrie finden

sich die Lederindustrie sowie die Textil- und Beklei-

dungsindustrie am unteren Ende der Einkom-

mensklassen (1.552 EUR bzw. 1.798 EUR). Inner-

halb der letzten zehn Jahre konnten die Branchen

mit hohen Löhnen stärkere Einkommenszu-

wächse verzeichnen als die Niedriglohnbranchen,

sodass die Lohndifferentiale zwischen den Bran-

chen weiter zugenommen haben.

17.2.3. Einkommensunterschiede 
zwischen Männern und Frauen

Die Einkommen der Frauen betragen im Durch-

schnitt 67% der Männereinkommen – oder anders

formuliert – Frauen verdienen um ein Drittel weni-

ger als Männer. Diese Berechnungen beziehen

sich auf das Medianeinkommen der unselbständig

Erwerbstätigen auf Basis der Sozialversicherungs-

statistik. Die geschlechtsspezifischen Einkom-

mensunterschiede werden hierbei unterschätzt,

da Einkommen unterhalb der Geringfügigkeits-

grenze, die überwiegend von Frauen bezogen wer-

den sowie Einkommen oberhalb der Höchstbe-

messungsgrundlage, die hingegen überwiegend

von Männern bezogen werden, nicht erfasst sind.

Im Laufe der 1980er Jahre bis Mitte der 1990er

Jahre verringerte sich die Einkommensdifferenz

zwischen Frauen und Männern von 35,1% (1980)

auf 30,4% im Jahr 1994. In der zweiten Hälfte der

neunziger Jahre ging die Einkommensschere wie-

der auf und stagniert seither im Großen und

Ganzen. In den niedrigen Einkommensgruppen

mit geringerer Qualifikation bzw. hohem Teilzeitan-

teil der Frauen kommt diesen geschlechtsspezi-

fischen Einkommensunterschieden viel größere

Bedeutung zu als in den oberen Einkommensgrup-

pen. Erst seit 2004 hat sich diese Tendenz leicht

gedreht aber nichts an der grundlegenden Vertei-

lung geändert: Die geschlechtsspezifischen Ein-

kommensunterschiede sind im untersten Einkom-

mensviertel (39,4%) fast 10 Prozentpunkte größer

als im dritten Quartil (30,9%). Die Hauptgrund liegt

in der unterschiedlichen Arbeitszeit und den da-

durch bedingten geringeren Karrierechancen,

aber auch die Bedeutung der Qualifikation für die

Einkommensverteilung findet darin ihren Nieder-

schlag (Hadler, 2005).
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Das Medianeinkommen von Arbeiterinnen war zu-

letzt 2006 mit 1.325 EUR deutlich geringer als das

von weiblichen Angestellten mit 1.875 EUR. Aller-

dings sind die geschlechtsspezifischen Unter-

schiede der Medianeinkommen von Arbeiterinnen

und Arbeitern (38,2%) etwas geringer als jene zwi-

schen weiblichen und männlichen Angestellten

(41,5%). Während seit 2000 die Einkommensun-

terschiede zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern

weitgehend unverändert blieben, fallen die Gehäl-

ter der weiblichen Angestellten seit 2004 wieder

hinter jenen ihren männlichen Kollegen zurück.

Die Ursachen für die geschlechtsspezifischen Ein-

kommensunterschiede sind vielfältig. Eine der

Hauptursachen besteht in der unterschiedlichen

Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit,

die sich durch eine geringere Wochenarbeitszeit

von Frauen auch in deren Einkommen nieder-

schlägt. Die überwiegende Mehrheit der Männer,

aber nur knappe 60% der Frauen, sind vollzeitbe-

schäftigt. Die Teilzeitquote von Frauen ist in den

letzten zehn Jahren stark angestiegen und liegt

mittlerweile im Jahr 2006 bei 40,2% (26,8%, 1995),

jene der Männer bei 6,5% (Europäische Kommis-

sion, 2007). Dagegen wird unbezahlte Haus- und

Betreuungsarbeit von Kindern und sonstigen Pfle-

gebedürftigen überwiegend von Frauen und nur zu

rund 20% von Männern verrichtet. Diese längeren

erziehungsbedingten Berufsunterbrechungen von

Frauen bieten häufig geringere Qualifikations- und

Aufstiegchancen und bilden neben der kürzeren

Arbeitszeit eine zusätzliche wichtige Ursache für

den Einkommensrückstand der Frauen (Lutz,

2003).

Wird auf Basis der Daten des Mikrozensus die Ar-

beitszeit berücksichtigt, so haben sich die Lohnun-

terschiede zwischen Frauen und Männern von

1980 bis 2003 um ca. 11 Prozentpunkte von rund

29% auf rund 18% verringert. 2004 wurde das Kon-

zept der Arbeitszeiterfassung verändert, danach

ergibt sich seither eine weitere Angleichung auf zu-

letzt rund 13%. Diese Arbeitszeitdaten beruhen auf

Umfragen und sind daher relativ unsicher. 

Ein zuverlässigeres Bild dürfte die jüngst von Sta-

tistik Austria veröffentlichte Verdienststrukturerhe-

bung 2006 liefern: Danach fallen die Bruttostun-

denverdienste der Vollzeitbeschäftigten Frauen

beim Medianeinkommen 19% und im Durchschnitt

22% hinter die Stundenlöhne der Männer zurück38.

Eine weitere wichtige Ursache für die geringen

Fraueneinkommen bilden die branchenspezi-

fischen Einkommensunterschiede. Frauen sind in

weniger kapitalintensiven Wirtschaftszweigen mit

niedrigeren Löhnen, wie der Bekleidungsindustrie,

dem Handel und Betreuungsdienstleistungen, viel

stärker vertreten als Männer. Zwei Drittel aller un-

selbständig beschäftigten Frauen, aber nur gut

40% der Männer, arbeiten in Branchen, deren Ein-

kommen unter dem Medianwert liegt. Wäre die Ge-

Geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede

Einkommen der Frauen in % des Einkommens der Männer

1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Obergrenze des 1. Quartils

Erwerbstätige 61,8 64,6 63,9 60,9 60,6 60,5 60,1 60,1 60,4 60,6

Arbeiter 57,7 60,6 58,2 54,0 53,8 53,4 53,4 53,6 53,6 54,0

Angestellte 62,3 61,3 61,1 58,7 58,4 58,1 57,1 56,9 56,8 56,5

Median

Erwerbstätige 64,9 67,8 68,8 67,0 67,1 67,2 67,2 67,3 67,1 67,1

   Arbeitszeitstandardisiert1 71,2 76,5 80,6 81,2 81,5 82,2 81,9 85,7 2 86,2 87,1

Arbeiter 61,5 64,5 64,5 61,9 61,7 61,5 61,7 61,8 61,5 61,8

Angestellte 59,8 60,3 61,1 59,9 59,8 59,5 59,5 59,2 58,9 58,5

Obergrenze des 3. Quartils

Erwerbstätige 65,2 68,3 70,2 69,1 69,1 69,1 69,5 69,3 69,3 69,1

Arbeiter 62,3 65,3 65,9 64,7 64,9 65,1 65,4 65,4 65,1 65,3

Angestellte 62,1 64,6 64,7 62,3 62,0 62,3 62,3 61,9 61,0 60,8

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Statistisches Handbuch, Statistik Austria, Mikrozensus,
WIFO-Berechnungen.

1) Bereinigt um die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit. 
2) Revidierte Daten der durchschnittlich geleisteten Arbeitszeit aus dem Mikrozensus, Bruch.

38. Die Öffentliche Verwaltung, die Landesverteidigung und die Sozialversicherung, die geringere Einkommensunterschiede zwischen den
Geschlechtern ausweisen, sind nicht einbezogen.
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samtbeschäftigung der Frauen so über die Wirt-

schaftsklassen verteilt wie jene der Männer, so wä-

ren die Einkommensunterschiede um fast ein

Zehntel geringer39.

Insgesamt dürften neueren Arbeiten zufolge (Geis-

berger, 2007) für die Unterschiede in den Brutto-

stundenverdiensten (ohne Überstunden) zwi-

schen Männern und Frauen die Dauer der Unter-

nehmenszugehörigkeit und die Branchenzugehö-

rigkeit die größte Bedeutung haben. Der Einfluss

der Berufsgruppe, der Ausbildung und des Alters

ist danach weniger stark. Etwa 15% der ge-

schlechtsspezifischen Unterschiede in den Stun-

denverdiensten lassen sich aber nicht durch die

berufs- und branchenspezifische Segregation

oder individuelle Merkmale erklären.

39. Annahme: alle Beschäftigten würden das Durchschnittseinkommen aller Beschäftigten der Branche verdienen.

Geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede nach Wirtschaftszweigen

Einkommen der Frauen

In % des Einkommens der Männer

unbereinigt bereinigt1

1996 2001 2006 1996 2001 2006

Land- und Fortswirtschaft, Fischerei und Fischzucht 73,5 74,9 75,0 80,6 88,3 89,2

Bergbau, Steine, Erden 69,9 69,9 71,0 60,6 95,3 79,9

Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 62,2 62,1 62,0 71,7 73,3 76,8

Textilien, Textilwaren, Bekleidung 63,4 64,4 63,5 67,8 71,9 70,8

Ledererzeugung, Herstellung von Schuhen 76,5 76,4 78,1 82,7 85,1 94,9

Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Möbel) 75,6 74,4 74,1 84,6 82,7 96,0

Papiererzeugung, Verlag, Druck, Vervielfältigung 63,5 64,8 65,9 68,4 73,5 78,5

Kokerei, Mineralölverarbeitung, Spalt-, Brutstoffe 82,6 84,0 82,4 86,5 82,8 80,6

Chemikalien, chemische Erzeugnisse 68,0 71,7 73,2 74,2 78,0 85,6

Gummi- und Kunststoffwaren 70,8 69,7 72,3 74,9 79,4 86,8

Stein- und Glaswaren 72,4 71,3 74,0 84,8 82,0 94,1

Metallerzeugung und -bearbeitung 71,7 70,0 70,0 80,4 75,9 87,9

Maschinenbau 71,7 68,9 68,6 79,4 78,3 82,5

Büromaschinen, Datenverarbeitungs-, Elektrogeräte 66,4 66,2 64,3 74,8 71,7 76,6

Fahrzeugbau 74,7 73,5 75,0 82,2 74,5 86,2

Möbel, Schmuck, Musikinstrumente, Sportwaren, Recycling 78,5 77,4 77,8 89,8 95,8 104,6

Energie- und Wasserversorgung 64,1 61,3 61,5 71,3 70,6 76,7

Bauwesen 71,7 68,4 70,0 85,3 90,0 94,5

Handel, Reparatur 65,4 63,0 62,3 78,9 80,6 83,2

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 84,4 83,2 83,3 95,4 101,6 99,2

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 80,0 80,4 80,7 96,8 95,7 99,8

Kredit- und Versicherungswesen 66,6 63,7 63,0 79,0 79,6 82,6

Realitäten, unternehmensnahe Dienstleistungen 66,1 68,2 71,1 79,1 89,2 98,8

Öff.Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung 83,2 81,5 79,4 96,8 98,6 104,8

Unterrichtswesen 73,8 79,9 78,8 84,6 91,3 96,4

Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 71,7 70,2 69,5 84,7 85,5 91,4

Sonstige pffentliche und persönliche Dienstleistungen 68,3 66,0 67,6 83,2 83,0 88,4

Private Haushalte 87,3 86,5 75,3 115,4 68,5 108,8

Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 88,4 85,0 96,2 90,5 89,6 101,4

Gesamt 68,3 67,1 67,1 79,3 81,5 87,1

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger,
Statistisches Handbuch; Statistik Austria, Mikrozensus; WIFO-Berechnungen.

1)  Bereinigt um die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit laut Mikrozensus.
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17.3. Die Entwicklung der sekundären Verteilung

Die sich am Markt ergebende Verteilung der Brut-

to- oder Primäreinkommen wird auch durch die Ak-

tivitäten der öffentlichen Hand sowohl über das

Steuer- und Abgabensystem als auch über die

Staatsausgaben beeinflusst. Obwohl in Österreich

durch die große Bedeutung der regressiv wirken-

den Sozialversicherungsbeiträge und indirekten

Steuern vom Abgabensystem insgesamt kaum

umverteilende Wirkungen ausgehen, wirkt die Ein-

kommensteuer deutlich progressiv.

17.3.1. Lohnsteuer dämpft das Aufgehen 
der Einkommensschere

Die Zunahme der Ungleichheit in den Marktein-

kommen wird durch die Einkommensbesteuerung

merklich abgeschwächt. Trotz der regressiven Wir-

kung der Sozialabgaben, die durch die Höchstbei-

tragsgrundlage hohe Einkommen über 3.930 EUR

(2008) relativ geringer belasten, ist die Verteilung

der Nettoeinkommen – also der Markteinkommen

nach Steuern und Sozialversicherungsabgaben –

egalitärer als die der Bruttobezüge. Der Ginikoeffi-

zient der Nettoeinkommen ist um rund 9% niedriger

als jener der Bruttoverteilung. Der Anteil des un-

tersten Fünftels der Lohnsteuerpflichtigen am Ge-

samteinkommen erhöht sich von 2,2% vor Abzug

der Lohnsteuer auf 2,8% danach. Das oberste

Fünftel verliert dagegen durch die Lohnbesteue-

rung 3,5 Prozentpunkte, sein Anteil verringert sich

von 46,7% auf 43,2%.

Die schwache Einkommensentwicklung der Un-

selbständigen nach den Daten der Volkswirtschaft-

lichen Gesamtrechnung (siehe Tabelle: Die Ein-

kommensentwicklung der letzten Jahrzehnte,

oben), die durch die starke Zunahme der Teilzeit-

beschäftigung verzerrt ist, bestätigt sich auch in

den Daten der Lohnsteuerstatistik. Unter Berück-

sichtigung des Preisauftriebs erreichten die Un-

selbständigen kaum einen Kaufkraftzuwachs: ihre

Nettorealeinkommen pro Kopf lagen 2006 nur um

0,8% über dem Niveau von 1995. Im gleichen Zeit-

raum ist das BIP je Erwerbstätigen real um gut 20%

gestiegen. Die Ursachen für die sehr ungünstige

Entwicklung der Lohneinkommen liegen im An-

stieg der Arbeitslosigkeit, der mäßige Lohnerhö-

hungen nach sich zog, und in der Arbeitsmarktfle-

xibilisierung, die eine Ausweitung der Zahl der pre-

kären Arbeitsverhältnisse und Teilzeitjobs be-

wirkte sowie in der Zunahme der Lohnsteuer.

Die schwache Einkommensentwicklung betraf die

niedrigen Einkommen viel stärker als die hohen. In

der unteren Hälfte der Einkommensverteilung san-

ken die Nettorealeinkommen je Beschäftigten.

Laut Lohnsteuerstatistik 2006 verlor das 1. Fünftel

der Verteilung 17% gegenüber 1995, das 2. Fünf-

tel verlor 9%. Dies bedeutet allerdings nicht, dass

Hilfskräfte oder geringqualifizierte Lohnbezieher

bei gleicher Arbeitszeit kaufkraftbereinigt netto um

so viel weniger verdienen würden als 1995. Der

Rückgang geht vor allem auf die starke Zunahme

der Teilzeitbeschäftigung und der Zahl der pre-

kären Beschäftigungsverhältnisse zurück. Nur die

mittleren und oberen Einkommen verzeichneten in

dieser Periode leichte Kaufkraftsteigerungen. Im

Segment der obersten 5% der unselbständigen

Einkommen lag der Durchschnitt im Jahr 2006 laut

Lohnsteuerstatistik einschließlich Sonderzah-

Verteilung der Brutto- und Nettobezüge Arbeitnehmer insgesamt

Verteilung der 
Bruttobezüge 

Verteilung der 
Nettobezüge 

Brutto-
bezüge

Netto-
bezüge

Brutto-
bezüge

Netto-
bezüge

1995 2006 1995 2006 1995 - 2006 1995 - 2006

Anteile in % Anteile in % Veränderung in % Veränderung in %

1. Quintil 2,9 2,2 3,4 2,8 -6,1 -3,5 -20,4 -17,0

2. Quintil 10,9 9,5 12,1 11,0 5,9 5,8 -10,3 -8,9

3. Quintil 17,7 17,1 18,2 18,5 17,6 18,4 -0,4 1,9

4. Quintil 24,1 24,5 24,2 24,6 23,8 18,5 4,9 2,0

5. Quintil 44,4 46,7 42,1 43,2 28,3 19,7 8,7 3,0

Oberste 5% 17,7 19,0 16,7 17,0 30,6 18,7 10,7 2,1

Oberste 1% 5,9 6,7 4,0 5,9 37,7 22,8 16,7 5,7

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 21,9 17,2 3,3 0,8

Quelle: Statistik Austria, Lohnsteuerstatistik; WIFO-Berechnungen.– 1) Referenzjahr 2000, auf Basis von Vorjahrespreisen.
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lungen brutto bei 8.151 EUR pro Monat. Die Netto-

realeinkommen haben in dieser Gruppe seit 1995

um 2,1% zugelegt. Mehr als doppelt so stark nah-

men mit +5,7% die Nettoeinkommen der obersten

1% der Einkommensverteilung zu, sie bezogen

2006 ein Bruttomonatseinkommen von monatlich

14.333 EUR.

17.3.2. Sozialstaat reduziert Ungleichheit 
der Nettohaushaltseinkommen

Während vom Abgabensystem insgesamt in Ös-

terreich keine nennenswerten umverteilenden Wir-

kungen ausgehen, kommen die Staatsausgaben

gemessen am Einkommen den unteren sozialen

Schichten in deutlich höherem Maß zugute als den

oberen Einkommensgruppen (Guger, 1996). Ins-

besondere die Sozialausgaben fließen zu mehr als

der Hälfte in das untere Einkommensdrittel.

Am stärksten verteilen die Sozialhilfe, die Aus-

gleichszulage, das Arbeitslosengeld und die Not-

standshilfe zu den Haushalten mit den niedrigsten

Einkommen um. Sie reduzieren die Armutsgefähr-

dung sehr stark, reichen aber nicht, um sie zu ver-

hindern bzw. um sie auf das niedrige Niveau der

skandinavischen Länder zu drücken, deren Wohl-

standsniveau im Durchschnitt – gemessen am

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner – unter dem

österreichischen liegt. Ein großer Teil der Familien-

leistungen fließt auch in mittlere und höhere Ein-

kommensgruppen, in Relation zum Einkommen

kommt aber auch der Familienförderung in den un-

teren Einkommenssegmenten die größte Bedeu-

tung zu. Generell kommt in Österreich ein höherer

Anteil an Sozialtransfers auch den oberen Einkom-

mensschichten zugute als in den meisten übrigen

europäischen Staaten (Immervoll et al., 2007).

Trotzdem sind insgesamt die positiven Einflüsse

des Wohlfahrtsstaates auf die Einkommensvertei-

lung sehr deutlich: Das Ausmaß der Einkom-

mensungleichheit wird um ca. ein Drittel reduziert.

Anspruch und Höhe von Sozialleistungen ergeben

sich vielfach aus dem Familien- bzw. Haushaltszu-

sammenhang. Die Umverteilungswirkung der öf-

fentlichen Hand kann daher nur anhand der Haus-

haltseinkommen beurteilt werden. Bis Ende der

neunziger Jahre wurden in Österreich Haushalts-

einkommen nur im Mikrozensus erfasst, seither zu-

erst im ECHP (Europäisches Haushaltspanel) und

seit 2002 im Rahmen des EU-SILC (European Sur-

vey on Income and Living Conditions). Die Ver-

gleichbarkeit über die Zeit stellt in mehrfacher Hin-

sicht ein Problem dar: Zum einen wurde im Mikro-

zensus über die Jahre das Erhebungskonzept ver-

ändert und zum anderen muss für dieses

Jahrzehnt eine andere Quelle verwendet werden.

Um mehrere Bruchstellen zu vermeiden, werden

für 2002 bis 2005 EU-SILC Daten verwendet. In

Anlehnung an die Mikrozensus-Erhebung werden

keine Selbständigeneinkünfte einbezogen.

Auf Basis der Nettohaushaltseinkommen erhöhte

sich die Ungleichheit in den achtziger Jahren. In

den neunziger Jahren nahm sie für die unselbstän-

dig Beschäftigten insgesamt kaum mehr zu. In der

ersten Hälfte dieses Jahrzehnts waren die Schwan-

kungen von Jahr zu Jahr relativ groß.

Bereinigt um die Haushaltsgröße und die Haus-

haltszusammensetzung zeigen die gewichteten

Netto-Pro-Kopf-Einkommen (Äquivalenzeinkom-

men) eine merkliche Verringerung der Einkom-

mensungleichheit im Laufe der neunziger Jahre bis

2003. Während sich innerhalb der Angestellten-

haushalte die Ungleichheit in der Verteilung der

Entwicklung der Verteilung der verfügbaren Netto-Haushaltseinkommen

1983 1991 1997 1999 2002 2003 2004 2005

Relative Interquartilsabstände1  in %

Nettohaushaltseinkommen Mikrozensus EU-SILC

Arbeiter 77 88 92 95 83 91 87 87

Angestellte 86 113 115 113 107 116 91 110

Öffentlich Bedienstete 76 94 100 87 99 85 84 91

Unselbständige gesamt 84 100 104 103 96 102 91 98

Gewichtete Nettoeinkommen pro Kopf (Äquivalenzeinkommen)

Arbeiter 76 79 67 69 61 55 61 60

Angestellte 76 80 76 72 82 67 65 63

Öffentlich Bedienstete 76 79 65 64 76 54 58 58

Unselbständige gesamt 82 83 73 72 75 63 66 67

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus 1983 bis 1999, Sonderprogramme, und EU-SILC: 2003-2006
(Einkommensangabe des Vorjahres); WIFO-eigene Berechnungen.

1) Interquartilsabstand: Differenz Obergrenze 3. Quartil/Obergrenze 1. Quartil
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Äquivalenzeinkommen seit Beginn der neunziger

Jahre durchgehend verringerte, vergrößerte sich

die Streuung der gewichteten Netto-Pro-Kopf-Ein-

kommen innerhalb der Arbeiter- und Beamten-

haushalte. Insgesamt über alle Haushalte der Un-

selbständigen verringerte sich der Abstand zwi-

schen der Obergrenze des 3. Quartils und der

Obergrenze des 1. Quartils laut Mikrozensus von

83% (1991) auf 72% (1999) und in diesem Jahr-

zehnt nach EU-SILC von 75% im Jahr 2002 auf

67% im Jahr 2005 (siehe Tabelle vorige Seite). Die

Haushaltsstruktur hat demnach – etwa durch einen

überdurchschnittlichen Anstieg der Zahl der Be-

schäftigten pro Haushalt in den unteren Einkom-

mensschichten – einen wesentlichen Einfluss auf

die Einkommensverteilung, und die Sozialtrans-

fers leisten einen wichtigen Beitrag zur Verringe-

rung der Ungleichheit in der Einkommensvertei-

lung.

Die Analyse der Nettohaushaltseinkommen auf

Basis der SILC-Daten zeigt, dass in der ersten Hälf-

te dieses Jahrzehnts die Verteilung sowohl für alle

Personen als auch ohne Selbständige gleicher

wurde: Für die Bevölkerung insgesamt ist der Gini-

koeffizient von 0,336 im Jahr 2002 auf 0,326 im

Jahr 2005 gesunken.

Auch unter Berücksichtigung der Haushaltsgröße

und -zusammensetzung zeigen die Netto-Äquiva-

lenzeinkommen eine leichte Abnahme der Un-

gleichheit an: der Einkommensanteil des ersten

Quintils nahm etwas zu, während das obersten De-

zil seit 2002 gut einen Prozentpunkt verlor (siehe

Tabelle: „Entwicklung Verteilung der verfügbaren

Netto-Haushaltseinkommen“, unten).

Die Umverteilungswirkung des Sozialstaates geht

allerdings weit über die monetären Transferleistun-

gen hinaus. Für die konkrete soziale Lage der un-

teren Einkommensgruppen ist die Bereitstellung

öffentlicher Dienstleistungen viel wichtiger als

Geldtransfers. Das gilt vor allem für das öffentliche

Gesundheits- und Bildungswesen: Das untere Ein-

kommensdrittel bezieht etwa doppelt so viele Ge-

sundheitsleistungen wie es an Beiträgen einzahlt.

Eine private Krankenversicherung würde die un-

teren Einkommensschichten stark belasten. Ähn-

lich das öffentliche Bildungssystem: Es kommt

zwar allen sozialen Schichten zugute, für die sozial

Benachteiligten bedeutet der kostenlose Schulbe-

such jedoch eine enorme finanzielle Entlastung

und für viele Kinder die Chance auf eine massive

Verbesserung der künftigen sozialen Situation

(Marterbauer, 2007).  

Entwicklung der Verteilung der verfügbaren Netto-Haushaltseinkommen

2002 2003 2004 2005

Nettohaushaltseinkommen Ginikoeffizient

Alle Personen 0,336 0,331 0,327 0,326

Ohne Selbständige 0,279 0,271 0,272 0,272

Netto-Äquivalenzeinkommen Einkommensanteile in %

Ohne Selbständige

1. Quintil 10,0 10,6 10,4 10,3

2. Quintil 14,6 15,1 15,1 15,1

3. Quintil 18,1 18,4 18,5 18,4

4. Quintil 22,6 22,3 22,5 22,6

5. Quintil 34,7 33,7 33,6 33,5

Gesamt 100 100 100 100

Quelle: Statistik Austria: EU-SILC, WIFO-Berechnungen.
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18. Verteilung der Geldvermögen

In Diskussionen zur Verteilungsungleichheit in Ös-

terreich steht zumeist das Einkommen im Mittel-

punkt des Interesses. Vermögen ist jedoch ein zu-

nehmend wichtigerer Aspekt der Verteilungssitua-

tion.

Mit den Ergebnissen einer repräsentativen Haus-

haltsbefragung der OeNB aus dem Jahr 2004 zum

Geldvermögen liegen erstmals Daten vor, die eine

Analyse der Verteilung auf Haushaltsebene erlau-

ben. Diese Geldvermögensdaten zeigen eine be-

achtliche Ungleichverteilung des Geldvermögens

in Österreich, die viel weiter auseinander liegen als

beim Einkommen.

Es werden methodische und konzeptuelle Pro-

bleme der Vermögensmessung beschrieben. An-

schließend wird die Geldvermögensverteilung in

Österreich auf Grundlage verschiedener Maß-

zahlen analysiert. Im dritten Teil wird die Geldver-

mögensverteilung nach ausgewählten sozioöko-

nomischen Merkmalen der Haushalte (Einkom-

men, Alter, Beruf, Bildung, Haushaltstyp, Wohnsi-

tuation) untersucht.

18.1. Funktionen des Vermögens

Vermögen erfüllt in ökonomischen Zusammenhän-

gen zahlreiche Funktionen:

� Einkommenserzielungsfunktion: Vermögen er-

bringt Einkommen in Form von Dividenden,

Mieten, Pachten, Zinsen oder ausgeschütteten

Gewinnen.

� Nutzenfunktion: Sachvermögen kann für Pro-

duktions- und Konsumzwecke verwendet wer-

den.

� Sicherungsfunktion: Vermögen kann in Notfäl-

len verwendet werden.

� Transformationsfunktion: Durch Vermögens-

aufbau kann das Einkommen auf verschiedene

Zeitperioden (Erben und Schenken) verscho-

ben werden.

� Machtfunktion: Größere Vermögen verleihen

gesellschaftlichen Status und politisch-ökono-

mische Macht.

Einige dieser Funktionen sind für alle Vermögens-

besitzerInnen wichtig (Einkommenserzielung und

Nutzung), andere sind vorrangig für Reiche (Verer-

bung, Macht und Status) und wieder andere insbe-

sondere für einkommensarme Menschen (Notgro-

schen) entscheidend. Nur die ersten vier Funkti-

onen stehen im Zentrum der ökonomischen For-

schung (vgl. Davies/Shorrocks 2000, Schürz

2008). Die Untersuchung der Machtfunktion von

Vermögen, die für Reiche von Interesse ist, wird in

der ökonomischen Literatur leider vernachlässigt.

Methodische Probleme der Erfassung von 
Geldvermögen
Die Analyse der Vermögensverteilung auf Basis

von privaten Haushaltsbefragungen ist mit einer

Reihe methodischer und statistischer Probleme

verbunden. Die auf Basis einer OeNB-Befragung

im Jahr 2004 vorgenommene Analyse der Ver-

mögensverteilung in Österreich bezieht sich aus-

schließlich auf das Geldvermögen und schränkt

so die Sicht auf die Finanzmittel der Haushalte

ein. Tatsächlich macht das Geldvermögen aber

nur einen kleinen Teil des Gesamtvermögens

aus. Es liegt anteilsmäßig zwischen 13%

(Deutschland) und 38% (USA) (Sierminska et al.

2006, S.31).

Da die Teilnahme an der OeNB-Befragung freiwil-

lig erfolgte und Vermögensfragen, speziell von

Menschen mit höherem Vermögensstand ungern

beantwortet werden, wurde der Information der In-

terviewer über die Bedeutung der Befragung ein

besonderes Augenmerk geschenkt. Die OeNB-

Befragungsergebnisse weisen, wie international

vergleichbare Befragungen auch, einen Mittel-

schichtsbias auf; Besitzer hoher Vermögen konn-

ten nur eingeschränkt erfasst werden. Die höhere

Teilnahme- und Antwortverweigerung wohlha-

bender Haushalte schlägt sich in einer Untererfas-

sung der Vermögenden nieder. Die tatsächliche

Ungleichverteilung ist demnach größer als die mit-

tels gewichteter Zufallsstichprobe gemessene Un-

gleichverteilung.

Die OeNB-Befragung ist eine repräsentative Quer-

schnittstichprobe österreichischer Privathaus-

halte. Paneldaten demgegenüber würden eine le-

bensgeschichtliche Darstellung der individuellen

Vermögensakkumulation erlauben.

Personenbezogene Analysen zur Vermögensver-

teilungssituation sind mit Haushaltsdaten nur be-

schränkt möglich. Eine Haushaltsstichprobe kann

nur unzureichend als Personenstichprobe ausge-
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wertet werden. Kriterien wie Alter, Beruf, Ausbil-

dung, Geschlecht und Erwerbsstatus weisen zwar

auf die Personenbezogenheit der Daten hin, aber

das Merkmal bezieht sich auf den „Haushaltsvor-

stand“. Dies bedingt problematische Annahmen

hinsichtlich der Zuordnung zum Haushalt. Da keine

Informationen zur Intra-Haushaltsallokation ver-

fügbar sind, können keine geschlechtsspezi-

fischen Schlussfolgerungen angestellt werden.

Mehrfachklassifizierungen (z.B. nach Alter, Beruf

und Ausbildung) können nicht immer vorgenom-

men werden, da die Anzahl der Haushalte in der

Befragung (2.556) relativ gering ist.

Diese Argumente mahnen zur Vorsicht bei der In-

terpretation der Ergebnisse. Ein Vergleich der Mi-

krodaten mit den Makrodaten der Gesamtwirt-

schaftlichen Finanzierungsrechnung (GFR) zeigt

aber einen im internationalen Vergleich bemer-

kenswerten Erfassungsgrad und unterstreicht die

Datenqualität der Geldvermögensbefragung der

OeNB (siehe Andreasch et al. 2006).

Beim Vermögen kann zwischen Betriebsvermö-

gen, Grundvermögen (vermietet, eigentümerge-

nutzt), Geldvermögen (Spareinlagen, Anleihen,

Beteiligungswerte), immateriellem Vermögen (Li-

zenzen, Urheberrechte, Patente), Naturvermögen

(Wälder und andere natürliche Ressourcen),

Haushaltsvermögen (Auto, Hausrat, Samm-

lungen), Humankapital (Qualifikation der mensch-

lichen Arbeitskraft), Sozialversicherungsvermö-

gen (Pensionsansprüche) und soziales Vermögen

(Beziehungen) unterschieden werden.

Geldvermögen bereitet im Allgemeinen geringere

Bewertungsprobleme als Immobilienvermögen,

wo sich die Ermittlung von Marktwerten viel

schwieriger gestaltet. Die Geldvermögensvertei-

lung liefert aber nur ein Teilbild der Vermögensver-

teilung. In der Regel wird Immobilienvermögen erst

ab einem höheren Geldvermögensbestand erwor-

ben und (direktes) Unternehmenseigentum ist

überhaupt nur in den höchsten Vermögensstufen

von Relevanz.

Das Bruttogeldvermögen (BGV) setzt sich aus Gi-

rokontoeinlagen, Spareinlagen, börsenotierten

Aktiva, Lebensversicherungen und Anleihen zu-

sammen. Dem Bruttogeldvermögen stehen die

Schulden der Haushalte (Konsumkredite, Woh-

nungskredite) gegenüber. Zieht man vom BGV die

Konsum- bzw. die Wohnbaukredite ab, erhält man

das Nettogeldvermögen (NGV).40

Generell ist das Geldvermögen der privaten Haus-

halte in den letzten Jahren stark gestiegen und mit

dem Geldvermögenszuwachs hat sich auch das

Anlageverhalten der Österreicher gewandelt. Eine

Veränderung ist in den letzten Jahren insbesonde-

re bei der Verbreitung von Aktien und Investment-

zertifikaten erkennbar (siehe Beer et al., 2006,

Fessler et al 2007, Fessler/Schürz 2008).

18.2. Vermögensverteilung auf Haushaltsebene

In der Geldvermögensumfrage der OeNB wurden

2.556 Haushalte in Österreich befragt und die Da-

tensätze wurden nach Alter, sozialer Stellung und

Wohnort gewichtet. Zum Haushalt zählen alle Per-

sonen, die im selben Haus bzw. in derselben Woh-

nung leben, weshalb die Begriffe „Haushalt“ und

„Familie“ in der Interpretation nicht synonym ver-

wendet werden können. Kriterien wie Alter, Beruf,

Ausbildung, Geschlecht und Erwerbsstatus wei-

sen trotzdem auf die Personenbezogenheit der

Daten hin.41

Der durchschnittliche österreichische Haushalt

verfügte 2004 über ein Geldvermögen von rund

55.000 EUR. Die Mitte der Vermögensverteilung,

der Median, lag aber nur bei 24.000 EUR. Aus der

Differenz zwischen diesen beiden Werten ist er-

kennbar, dass sich in der oberen Hälfte der Vertei-

lung eine Reihe von Haushalten mit sehr hohem

Vermögen befindet.

40. Im Folgenden wird teilweise zur leichteren Lesbarkeit nur von Vermögen die Rede sein. Gemeint ist jeweils das Bruttogeldvermögen (BGV). Der
Grund für die Wahl des BGV ist, dass den Krediten oft ein Immobilienvermögen gegenüber steht, das in dieser Umfrage aber nicht erfragt
wurde. Ergebnisse einer Haushaltsbefragung zu Immobilienvermögen der OeNB werden ab Herbst 2008 vorliegen.

41. Vereinfachend wird im Folgenden nicht von Haushalten mit einer arbeitslosen Bezugsperson gesprochen, sondern von Arbeitslosen, bei
Haushaltsvorständen mit einem akademischen Abschluss von Akademikern usw.
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18.2.1. Verteilungsmaßzahlen zeigen 
ausgeprägte Ungleichheit

Der Ginikoeffizient ist das bekannteste Maß zur

Darstellung einer Verteilungssituation. Dieser

nimmt einen Wert von Null bei gleicher Verteilung

der Vermögen und einen Wert von Eins bei abso-

luter Ungleichheit an, wenn ein einziger Haushalt

über das gesamte Geldvermögen verfügt. Der Gi-

nikoeffizient der Bruttogeldvermögensverteilung in

Österreich beträgt 0,66 und liegt damit im interna-

tionalen Vergleich eher hoch.42

Pen´s Parade (Bruttogeldvermögen in Euro) 43

Betrachtet man die Abbildung der Pen´s-Parade,

so ergibt sich der Gesamteindruck einer starken

Ungleichverteilung der Geldvermögen privater

Haushalte mit relativ vielen kleinen Vermögen und

wenigen sehr hohen Vermögen. Erkennbar ist vor

allem auch, dass von einer Mittelschicht beim

Geldvermögen nur schwer gesprochen werden

kann.

Reiht man die österreichischen Haushalte nach

der Höhe ihres Bruttogeldvermögens und bildet

zehn gleich große Gruppen (Dezile), dann zeigt

sich, dass das oberste Zehntel etwa 54 Prozent

des gesamten Geldvermögens auf sich vereint.

Den reichsten 10 Prozent der Haushalte standen

durchschnittlich rund 290.000 EUR an Vermögen

zur Verfügung. Erst im achten Dezil wird die Durch-

schnittshöhe des Geldvermögens erreicht.

Vermögensdezile

Bei P90/P10 wird der untere Grenzwert des zehn-

ten Dezils in Verhältnis zum oberen Grenzwert des

ersten Dezils gesetzt. Diese Ungleichheitsmaß-

zahl beträgt 32,4 – das neunzigste Perzentil verfügt

demnach 32-mal mehr an Geldvermögen als das

zehnte Perzentil. Sie schließt jedoch die Haushalte

mit den niedrigsten und den höchsten Geldvermö-

gen aus der Betrachtung aus. P95/P5 beträgt be-

reits 131,7 und P99/P1, der untere Grenzwert des

obersten Perzentils im Vergleich zum oberen

Grenzwert des untersten Dezils ist gar 1663-mal so

hoch.

Bruttogeldvermögen nach Dezilen 

42. Ländervergleiche zur Vermögensverteilung sind auf Grund unterschiedlicher Definitionen und Erhebungsmethoden schwierig. Eine ex-post Har-
monisierung von Länderdaten erfolgte in der Luxembourg Wealth Study (LWS). Es liegen für ForscherInnen kostenfrei Datensätze für 10 Län-
der, darunter auch Österreich, vor http://www.lisproject.org/lwstechdoc.htm.

43. Pen (1971) wählte diese Form der Darstellung zur Veranschaulichung der Verteilung in Großbritannien. Auf der Abszisse werden die vermögen-
besitzenden Haushalte und auf der Ordinate die Höhe des jeweiligen Geldvermögens aufgetragen. 

Quelle: OeNB
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Dezil 7 39.649 39275
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Dezil 10 289.799 174510

Quelle: Geldvermögensbefragung der OeNB 2004

Quelle: OeNB
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18.2.2. Markante Konzentration des 
Geldvermögens in Österreich

Bei Geldvermögen besteht eine enorme Konzen-

tration. Daher ist die Betrachtung von Randgrup-

penanteilen im Rahmen einer Vermögensvertei-

lungsanalyse wichtig. Das reichste Prozent der

Haushalte hält 27 Prozent des gesamten Geldver-

mögens. Das oberste Promille (0,1%) besitzt über

8% des gesamten Geldvermögens. Dieser Wert

wird von der gesamten unteren Hälfte der Haus-

halte erreicht, die ebenfalls über 8% des gesamten

Geldvermögens verfügt.

Die Zahl der Geldvermögensmillionäre findet me-

dial ein beträchtliches Maß an Beachtung, Listen

der reichsten Personen eines Landes oder gar der

Welt werden regelmäßig publiziert (siehe Forbes

2008, Trend 2008). In der Stichprobe der OeNB fin-

den sich 0,4% Prozent Geldvermögensmillionäre.

Ihr Anteil am gesamten Vermögen beträgt 13%.

Der reichste Haushalt in der OeNB-Vermögensbe-

fragung besitzt mehr an Geldvermögen als die un-

tersten 29%. In der Stichprobe sind trotzdem keine

sehr reichen Haushalte erfasst. Gemäß der Zeit-

schrift Trend gibt es auch in Österreich 25 Milliar-

däre (siehe Trend 2008).

In der Literatur wird Vermögensreichtum manch-

mal – recht willkürlich – mit einem Schwellenwert

von 200% des durchschnittlichen Vermögens ver-

anschlagt (siehe Dt. Bundestag 2008). Nach dieser

Definition wären 9,8% der Haushalte in Österreich

reich und verfügen durchschnittlich über ein Geld-

vermögen von 290.000 EUR.

18.3. Einflussfaktoren der Geldvermögensverteilung

Als sozioökonomische Charakteristika zur Analyse

der Vermögensverteilung auf Haushaltsebene

werden das Nettoeinkommen des Haushalts, das

Alter, der Beruf und die Bildung des Haushaltsvor-

stands, die Haushaltsgröße und die Wohnverhält-

nisse herangezogen. Diese Variablenauswahl

folgt einem impliziten, aber keinem theoriebasier-

ten Konsens in der Verteilungsliteratur (siehe

Banks et al. 2003, Brandolini et al. 2004, Bover

2004, Bucks et al 2006, Klevmarken 2003). Wich-

tige soziale Determinanten von Bildungs- und Auf-

stiegschancen – wie etwa der Beruf, die Ausbil-

dung und das Einkommen der Eltern – wurden

nicht erfragt. Aussagen zur intergenerationalen

Vermögensmobilität zwischen Eltern und Kindern

sind daher nur beschränkt möglich.

Die vermögensstärksten Gruppen sind jene in der

höchsten Einkommensklasse, der 60- bis 69-Jäh-

rigen, der Unternehmer und Universitätsabsol-

venten. Die niedrigsten Geldvermögen haben

Niedrigeinkommensbezieher, die 20- bis 29-Jäh-

rigen, die Arbeiter und Personen mit maximal

Pflichtschulabschluss. Die einzige soziale Gruppe,

bei der die Reihung des Mittelwerts und des Medi-

ans nicht zusammenfallen, ist jene der jüngeren

Pensionisten. Hier wird der durchschnittliche Geld-

vermögensbestand von einigen sehr hohen Wer-

ten nach oben getrieben.

18.3.1. Zusammenhang von Einkommen 
und Vermögen

Das Haushaltseinkommen ist mit der Höhe des

Geldvermögensbestandes positiv korreliert. Mit

zunehmendem Einkommen steigt auch das Brutto-

geldvermögen.

Das Einkommen ist deutlich weniger konzentriert

als das Vermögen. Unter den Top-5%-Vermö-

gensbesitzern haben 59% ein Haushaltseinkom-

men von mehr als 3.000 EUR. 

Das oberste Perzentil verfügt durchschnittlich über

ein Bruttogeldvermögen von 1,1 Mio. EUR und

Einkommen und Vermögensquartile

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Top 5% Gesamt

bis 749,- EUR 16% 4% 1% 0% 0% 5%

750,- EUR bis 1.349,- EUR 43% 25% 10% 5% 2% 21%

1.350,- EUR bis 2.249,- EUR 29% 44% 41% 29% 21% 35%

2.250,- EUR bis 2.999,- EUR 10% 15% 25% 24% 19% 18%

3.000,- EUR und mehr 2% 13% 24% 43% 59% 20%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Quelle: Geldvermögensbefragung der OeNB 2004
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89% der Haushalte verfügen durchschnittlich nur

über die Hälfte des Mittelwertes der gesamten

Haushalte.

18.3.2. Vermögen im Lebensverlauf
Der Lebenszyklushypothese zufolge sollte es bis

zum Antritt der Pension zu einem Anstieg des ge-

sparten Vermögens kommen. Die höchsten Ver-

mögen wären am Beginn der Pension zu finden

und die niedrigsten zu Beginn des Erwerbslebens

und knapp vor dem Tod. Vermögensungleichheit,

welche nur über Altersunterschiede begründet

werden kann, könnte als legitim verstanden wer-

den, weil sie die Chancengleichheit in einer Gesell-

schaft nicht verzerrt.44 Die meisten Querschnitts-

daten zur Geldvermögensverteilung zeigen einen

buckelförmigen Verlauf zwischen Vermögen und

Vermögensverteilung nach sozioökonomischen Charakteristika

Sozioökonomische 
Charakteristika n

Mittelwert d. 
Bruttogeld-
vermögens

Anteil am Vermögen 
der jew. vermögens-

stärksten Gruppe 
(Basis Mittelwerte)

Median d. 
Bruttogeld-
vermögens

Anteil am Vermögen 
der jew. vermögens-

stärksten Gruppe 
(Basis Mediane)

Mittelwert/
Median

bis 749,- EUR 116 6.912 6% 3.700 6% 1,9

750,- EUR bis 1.349,- EUR 466 16.082 13% 8.740 15% 1,8

1.350,- EUR bis 2.249,- EUR 898 43.385 35% 23.332 39% 1,9

2.250,- EUR bis 2.999,- EUR 497 57.151 46% 37.385 63% 1,5

3.000,- EUR u mehr 579 124.814 100% 59.710 100% 2,1

20 - 29 157 17.217 21% 6.650 18% 2,6

30 - 39 418 33.971 42% 17.047 47% 2,0

40 - 49 602 59.799 74% 35.115 96% 1,7

50 - 59 483 66.558 83% 36.660 100% 1,8

60 - 69 578 80.610 100% 28.740 78% 2,8

70 - 79 256 50.144 62% 17.375 47% 2,9

80+ 62 41.801 52% 15.960 44% 2,6

Unternehmer* 80 195.101 100% 42.601 100% 4,6

Angestellter 747 52.610 27% 27.100 64% 1,9

Beamter 273 67.468 35% 41.425 97% 1,6

Arbeiter 235 27.513 14% 17.575 41% 1,6

Pensionist 100 53.716 28% 21.875 51% 2,5

Schüler, Student 22 16.712 9% 10.996 26% 1,5

Arbeitslos 55 15.745 8% 7.550 18% 2,1

freie Berufe 69 48.975 25% 15.180 36% 3,2

Landwirte 29 35.148 18% 26.424 62% 1,3

max. Pflichtschule 308 20.197 20% 8.825 40% 2,3

Lehrabschluss 120 42.360 43% 21.775 48% 1,9

AHS, BHS 659 78.503 79% 31.225 69% 2,5

FH, Universität 384 98.998 100% 45.107 100% 2,2

Quelle: Geldvermögensbefragung der OeNB 2004
*) 39 der Haushaltsvorstände (ca.2%) fehlen, da sie keiner der vorhandenen Klassifikationen zuordenbar sind.

Einkommen und Vermögensdezile

Perzentilsklassen
n der 

Klasse

Mittelwert 
Bruttogeld-
vermögen

    bis 749,-
EUR

  750,- EUR 
bis 1.349,-

EUR

1.350,- EUR 
bis 

2.249,- EUR

2.250,- EUR 
bis 

2.999,- EUR
3.000,- EUR
 und mehr Gesamt

oberstes % 32 1.130.504 0% 0% 25% 8% 67% 100%

90-99 % 316 190.384 0% 3% 21% 25% 51% 100%

bis 89% 2208 27.694 6% 23% 37% 18% 16% 100%

Gesamt 2556 54.666 5% 21% 35% 18% 20% 100%

Quelle: Geldvermögensbefragung der OeNB 2004

44. Querschnittdaten erlauben nur eine unzureichende Prüfung der Lebenszyklushypothese. Notwendig zur empirischen Klärung dieser Frage
wären Paneldaten oder wenigstens wiederholte Querschnittuntersuchungen.

III-356-BR/2009 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 281 von 289



18. Verteilung der Geldvermögen 

281

Lebensalter, während Paneldaten dies nicht immer

bestätigen (siehe Klevmarken 2003).  

Der Anteil der älteren Menschen hat sich in Öster-

reich stark erhöht. Steigende Lebenserwartung

korrespondiert mit einer längeren Phase der Ver-

mögensakkumulation. Andererseits steigt mit zu-

nehmendem Alter die Zeitspanne ohne Erwerbs-

einkommen und im Alter werden vielfach kostenin-

tensive Pflegeleistungen nachgefragt, die das indi-

viduelle Vermögen reduzieren können. Es wirken

also gleichzeitig Kräfte in Richtung eines höheren

Vermögensaufbaus, aber auch in die entgegenge-

setzte Richtung.

Die Daten zeigen, dass es eine Reihe von Pensio-

nisten gibt, die ihren Vermögensaufbau auch im

Ruhestand fortsetzen. Der Mittelwert des Netto-

geldvermögens steigt bei den über 60-Jährigen so-

gar noch an. Bei den Pensionisten ist die Verhält-

niszahl zwischen Mittelwert und Median am größ-

ten, d.h. es handelt sich um eine heterogene Grup-

pe von armen und reichen Pensionisten.

Vermögen und Alter   

Vermögensverteilung nach Alter des Haushaltsvorstands, in EUR

20-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60-69 Jahre 70-79 Jahre
80 und 

mehr Jahre

1. Quartil 1.600 6.875 15.600 15.175 11.575 7.500 8.675

Median 6.650 17.047 35.115 36.660 28.740 17.375 15.960

3. Quartil 16.975 36.600 65.950 71.740 68.200 47.450 40.300

Durchschnittlicher Betrag 17.217 33.971 59.799 66.558 80.610 50.144 41.801

Quelle: Geldvermögensbefragung der OeNB 2004

Alter und Vermögen

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Top 5% Gesamt

20 - 29 18% 8% 4% 2% 3% 8%

30 - 39 28% 19% 17% 12% 10% 19%

40 - 49 13% 23% 32% 32% 24% 25%

50 - 59 11% 14% 19% 22% 22% 17%

60 - 69 14% 17% 16% 21% 30% 17%

70 - 79 13% 16% 8% 9% 9% 11%

80+ 3% 3% 3% 2% 2% 3%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Quelle: Geldvermögensbefragung der OeNB 2004

Quelle: OeNB Geldvermögensumfrage 2004

Vermögensverteilung nach Alter
des Haushaltsvorstands
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Besonders Haushalte im untersten Quartil haben

nur wenig Geldvermögen, auf das sie sich in einer

Krise (Arbeitslosigkeit, Scheidung, Gesundheits-

probleme usw.) stützen könnten. Beim Median hin-

gegen zeigt sich ein deutlicher buckelförmiger Ver-

lauf über den Lebenszyklus. Und beim durch-

schnittlichen Geldvermögen findet sich der höchs-

te Wert erst bei den jüngeren Pensionisten, was

erneut die hohe Streuung in dieser Altersgruppe

belegt. 

Eine Betrachtung der Beziehung zwischen Lebens-

alter und Geldvermögen zeigt, dass sich die unteren

Vermögensquartile eher aus jüngeren Haushalten

zusammensetzen. Entsprechend gegenläufig sind

in den beiden obersten Geldvermögensquartilen

am stärksten die Altersgruppen von 40 bis 59 vertre-

ten. Ältere Menschen finden sich dann eher wieder

in den beiden unteren Quartilen.

18.3.3. Geldvermögen nach sozialer 
Stellung

Eine nach sozialen Gruppen differenzierende Ana-

lyse der Vermögensverteilung zeigt erhebliche Un-

terschiede in den Durchschnittsvermögen. Nach

dem Kriterium Beruf des Haushaltsvorstands kön-

nen Unternehmer, Angestellte, Beamte, Arbeiter,

Pensionisten, Studenten, Arbeitslose und Freibe-

rufler unterschieden werden.45

Keine Berufsgruppe in Österreich kann durchge-

hend als vermögensreich bezeichnet werden. Die

Unternehmer weisen zwar im Durchschnitt mit Ab-

stand das höchste Geldvermögen von rund

195.000 EUR (Median: 43.000 EUR) auf und Ar-

beiter mit 28.000 EUR (Median: 18.000 EUR) den

niedrigsten Vermögensstand aus. Unternehmer

sind jedoch, wie auch die Personen in freien Beru-

fen, eine hinsichtlich ihres Vermögens heterogene

Gruppe. Bei den freien Berufen liegt der Median so-

gar unter jenen der Arbeiter. Eine Mittelwert-Medi-

an Verhältniszahl von 4,6 (bzw. 3,2) unterstreicht

die asymmetrische Verteilung innerhalb dieser bei-

der Berufsgruppen. Das uneinheitliche Vermö-

gensprofil bei den freien Berufen weist auf eine

breite Arbeitseinkommensstreuung. Diese Berufs-

gruppe hält zudem die höchsten Konsumkredite.

Arbeitslosigkeit kennzeichnet eine besonders kri-

tische Lage, in der Geldvermögen benötigt würde,

um den Einkommensrückgang auf Grund des Ar-

beitsplatzverlustes zu ersetzen. Arbeitslose haben

aber eher geringe finanzielle Reserven und sind

daher einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt.

Nicht nur die Höhe des Einkommens ist eine zentra-

le Determinante der Geldvermögenshöhe eines

Haushaltes, sondern auch das Ausmaß der Ein-

kommenssicherheit. Die Vermögenssituation der

Beamten ist vergleichsweise günstig und ihre Al-

tersabsicherung ist vergleichsweise besser als jene

der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft. In der Lite-

ratur wird oft angeführt, dass staatliche Absiche-

rungssysteme negative Anreize zum Aufbau eines

Vermögensbestandes bieten. Der österreichische

Datensatz liefert andere Hinweise. Beim Vermö-

gensaufbau der Beamten handelt es sich nicht um

das typische lebenszyklusmotivierte Sparen.

Die relativ komfortable durchschnittliche Vermö-

gensausstattung der Pensionisten wird relativiert

durch einen eher niedrigen Median in dieser Grup-

pe. Bei SchülerInnen und StudentInnen kenn-

zeichnet eine geringe Vermögensausstattung eine

begrenzte Lebensphase. Die Vermögenssituation

der Arbeiter und mancher Freiberufler ist im Ver-

gleich zu anderen Berufsgruppen niedrig.

18.3.4. Höhere Bildung – höheres 
Geldvermögen

Das Bildungsniveau in Österreich ist in den letzten

Jahrzehnten deutlich gestiegen. Höheres Bil-

dungsniveau steht in einem signifikanten Zusam-

menhang mit höheren Einkommen; höhere Ein-

kommen ermöglichen eine höhere Vermögensbil-

dung. Die Absolventen von Universitäten erreichen

den fünffachen Medianwert im Vergleich zu Pflicht-

schulabsolventen. Die Streuung in dieser Bil-

dungsgruppe ist zwar beträchtlich, aber sogar der

Soziale Stellung und Geldvermögen

Haushalts-
vorstand*

Mittelwert
Bruttogeld-
vermögen

Median
Bruttogeld-
vermögen

Mittelwert/
Median

Unternehmer 195.101 42.601 4,6

Angestellter 52.610 27.100 1,9

Beamter 67.468 41.425 1,6

Arbeiter 27.513 17.575 1,6

Pensionist 53.716 21.875 2,5

Schüler, Student 16.712 10.996 1,5

Arbeitslos 15.745 7.550 2,1

freie Berufe 48.975 15.180 3,2

Landwirte 35.148 26.424 1,3

Quelle: Geldvermögensbefragung der OeNB 2004;

*) 39 der Haushaltsvorstände fehlen, da sie keiner vorhandenen
Klassifikation zuordenbar sind.

45. Landwirte sind in der Stichprobe anzahlmäßig nur so gering vertreten, dass bei der Analyse besondere Vorsicht gelten muss. 
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Median von etwas über 45.000 EUR liegt noch

über den Mittelwerten der Pflichtschulabsolventen

und der Absolventen von Berufsschulen und Lehr-

lingsausbildung. Am schlechtesten ist die Vermö-

genssituation der maximal Pflichtschulabsol-

venten, die durchschnittlich nicht einmal die Hälfte

des Niveaus der Haushalte mit Lehr- oder Beruf-

schulabschluss erreichen.

18.3.5. Immobilieneigentum und 
Geldvermögenshöhe

Über die Hälfte der Haushalte im obersten Geldver-

mögensdezil wohnt in Eigentumswohnverhältnis-

sen, während es im untersten Dezil nur 3% sind. Ei-

gentum an einer eigentümergenutzten Wohnung

bzw. an einem Haus erhöht die Möglichkeit zur Ver-

mögensbildung. Die langfristige Mietersparnis, so-

fern sie höher ausfällt als eine allfällige Kreditbelas-

tung, erlaubt alternative Verwendungsmöglich-

keiten der Finanzmittel. Eigentümer weisen einen

Median des Geldvermögens auf, der mehr als drei

Mal so hoch ist wie jener von Gemeindewohnungs-

mietern; dies hat aber auch Gründe, die i.d.R. in

Unterschieden in Bildung, Beruf und Einkommen

liegen.

18.3.6. Geldvermögen nach 
Haushaltsgröße

Im Allgemeinen sollte das Geldvermögen umso hö-

her sein, je größer der betreffende Haushalt ist.

Durchschnittlich weisen jedoch Zweipersonen-

Haushalte das größte Bruttogeldvermögen auf.

Dies liegt daran, dass es sich hierbei zumeist um

Haushalte mit zwei erwerbstätigen Personen han-

delt. Die Mediane der Mehrpersonen-Haushalte

liegen nahe beisammen.

Die Heterogenität ist am höchsten in Einpersonen-

haushalten. Alleinstehende jüngere Personen ha-

ben nur geringe Vermögen. Aber auch die Einkom-

men Alleinerziehender mit minderjährigen Kindern

lassen kaum einen Vermögensaufbau zu.

18.4. Erbchancen sind sozial ungleich verteilt in Österreich

Über Erbschaften in Österreich ist bisher wenig be-

kannt. Abgesehen vom Erbschaftssteuerregister

des Bundesministeriums für Finanzen, wo zudem

nur die steuerpflichtigen Erbschaften erfasst sind,

gibt es kaum Daten zum Erben in Österreich (Ross-

mann 2006). Zwischen Erbschaften und Vermö-

gensverteilung besteht ein wechselseitiger Zu-

sammenhang. Übertragungen (Erbschaften und

Schenkungen) spielen beim Vermögensaufbau

eine wichtige Rolle und die akkumulierten Vermö-

gen bilden die Grundlage für Schenkungen und

Vererbungen (siehe DIW, Deutsches Institut für

Wirtschaftsforschung, 2005).

Die Erbquote ist in den letzten 15 Jahren deutlich

angestiegen. Der Datensatz der OeNB zeigt aber,

dass Erbchancen sozial ungleich verteilt sind. Bil-

dung, berufliche Position und Einkommen markie-

ren die Trennlinie beim Erben. Erkennbar ist durch-

gängig das erwartete Muster einer positiven Korre-

lation von Einkommenshöhe und Erbschaftshöhe

(siehe Schürz 2007, Fessler et al. 2008).

Bildung und Vermögen

Haushaltvorstand

Mittelwert
Bruttogeld-
vermögen

Median
Bruttogeld-
vermögen 

Mittelwert/
Median

max. Pflichtschule 20.197 8.825 2,3

Lehrabschluss 42.360 21.775 1,9

AHS, BHS 78.503 31.225 2,5

FH, Universität 98.998 45.107 2,2

Quelle: Geldvermögensbefragung der OeNB 2004

Wohnverhältnisse und Geldvermögen

Wohnverhältnisse

Mittelwert 
Bruttogeld-
vermögen

Median 
Bruttogeld-
vermögen

Eigentümer 64.119 33.150

Mieter gesamt 42.744 14.175

Mieter 

Gemeindewohnung

28.887 10.780

Gesamtbevölkerung 54.665 23.575

Quelle: Geldvermögensbefragung der OeNB 2004

Haushaltsgröße und Geldvermögen

Anzahl der Personen
 im Haushalt

Mittelwert 
Bruttogeld-
vermögen

Median
Bruttogeld-
vermögen 

1 Person 29.693 11.025

2 Personen 76.211 32.443

3 Personen 55.285 31.631

4 Personen 57.814 37.350

5 Personen und mehr 70.667 33.150

Quelle: Geldvermögensbefragung der OeNB 2004
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In etwa 38% der privaten Haushalte gab es wenigs-

tens einen Erbanfall.46 Wie die oben stehende Gra-

phik zeigt, ist der Anteil der Haushalte, die geerbt

haben in der obersten Einkommensgruppe am

höchsten. Der Anteil der Erbschaften am Geldver-

mögen ist unter den Reichsten vergleichsweise am

niedrigsten. Wenn geerbt wird, stellt die Erbschaft

für ärmere Menschen relativ betrachtet einen grö-

ßeren Wert dar.

Einer hohen Zahl an geringfügigen Erbschaften

steht eine niedrige Zahl an hohen Erbschaften ge-

genüber.47 Die durchschnittliche Erbsumme betrug

56.000 EUR. Der Median liegt bei 22.000 EUR und

deutet auf eine hohe Streuung der Erbschaften.

Bei den Berufsgruppen ist die Streuung der Erb-

anfälle zwar geringer, aber die Berufsgruppe der

Arbeiter erbt in einem deutlich unterdurchschnitt-

lichen Ausmaß. Den größten Anteil an Erben inner-

halb der verschiedenen Berufsgruppen weisen die

Beamten auf. Am häufigsten erben Akademiker

(53%), am seltensten Pflichtschulabsolventen

(31%). Die Bildungsabschlüsse der Erben sind ein

guter Sozialschichtindikator, da die schulische

Ausbildung der Kinder von den Eltern in einem ent-

scheidenden Ausmaß mitbestimmt wird. Dieser In-

dikator zeigt demnach eine mehrfache soziale Be-

nachteiligung, hinsichtlich Bildung und materieller

Vererbung im Familienkontext.

Quelle: OeNB

Erben nach Einkommensgruppen

10%

50%

0%

40%

30%

20%

bis zu EUR 749,– EUR 3.000
oder mehr

EUR 2.250,– bis
EUR 2.999,–

EUR 1.350,– bis
EUR 2.249,–

EUR 750,– bis
EUR 1.349,–

Anteil der Haushalte, die geerbt haben

37,7%

Quelle: OeNB

Erbschaften nach Nettogeldvermögensdezilen

10%

60%

800%800%800%

400%400%400%

600%600%600%

200%200%200%

60%60%60%

50%

0%

40%

30%

20%

Dezil 1
–15355,816

Dezil 2
3224,3473

Dezil 3
7427,621

Dezil 4
12476,293

Dezil 5
18459,9353

Dezil 6
26863,9685

Dezil 7
37600,5157

Dezil 8
52812,8468

Dezil 9
80745,8605

Dezil 10
307180,9493

Anteil der Haushalte, die geerbt haben (linke Achse)

Anteil des durchschnittlichen Geldwertes der Erbschaft
am durchschnittlichen Nettogeldvermögen

1.000%1.000%1.000%

46. In Deutschland beträgt die Erbquote nach SOEP 1998 18%, nach dem Alterssurvey 1996 – 40-85-Jährige- etwa 50% (siehe Szydlik 2001),
SOEP 2002 11%. Beim SOEP sind die Befragungseinheiten im Gegensatz zur OeNB Befragung Personen und nicht Haushalte.

47. Der reichste Haushalt in der OeNB-Befragung ist auch jener, der mit Abstand am meisten geerbt hat.
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18.5. Sparfähigkeit, Sparziele und Sparbereitschaft sind heterogen

Die unterschiedliche Sparfähigkeit der Haushalte

steht in engem Zusammenhang mit den erzielten

Erwerbseinkommen und den Einkommen aus Ver-

mögen. Erst nachgeordnet stellt sich die Frage der

individuell unterschiedlichen Bereitschaft zur Ver-

mögensakkumulierung; d.h. Sparfähigkeit hat eine

höhere Erklärungskraft als Sparbereitschaft.

Einkommens- und Vermögensreiche sparen mehr

und zwar nicht nur absolut betrachtet, sondern

auch in Relation zum Einkommen. Guger und Mar-

terbauer (2007) zeigen, dass die Durchschnittsein-

kommen in den beiden obersten Quintilen stärker

zugenommen haben, als in den unteren Quintilen.

Dies gibt einen Hinweis, dass sich verstärkende

Unterschiede in der Sparfähigkeit zur ungleichen

Geldvermögensverteilung in Österreich beitragen.

Vermögen kommt bei der privaten Altersvorsorge

eine immer größere Bedeutung zu. Altersvorsorge

stellt aber trotzdem (noch) nicht für alle Haushalte

einen wichtigen Grund zur Vermögensbildung dar.

Es gibt beträchtliche Unterschiede in der Sparmoti-

vation nach der Einkommenshöhe. Die Haushalte

der niedrigsten Einkommensschichten in der Befra-

gung sparen, sofern sie überhaupt sparen können,

in erster Linie für einen Notgroschen. Mit anderen

Worten, sie sparen ohne bestimmten Grund, wäh-

rend die anderen primär für spezifische Konsum-

zwecke (Haus, Auto, Wohnung) und/oder Kinder

vorsorgen. Dieses unspezifische Vorsorgen scheint

rational, da die Risiken für einkommensschwache

Menschen objektiv größer sind (diese werden häu-

figer krank und Geringqualifizierte sind stärker von

Arbeitslosigkeit betroffen) und sich ökonomische

Probleme mit größerer Dringlichkeit stellen.

Bei einer Darstellung des Zusammenhangs zwi-

schen Sparen und Vermögen ist zu beachten, dass

sich die erhobene Sparfähigkeit nur auf den Erhe-

bungszeitpunkt bezieht. Ein Haushalt kann zum

Zeitpunkt der Befragung eine sehr hohe Sparnei-

gung aufweisen, weil etwa die Anschaffung eines

PKWs geplant ist, oder er kann eine sehr niedrige

Sparneigung aufweisen, weil gerade eine Woh-

nungseinrichtung erworben wurde.

Menschen, die nicht sparen können, finden sich

fast ausschließlich im niedrigsten Nettogeldvermö-

genquintil. Die Mehrheit der Befragten kann höchs-

tens bis zu 2.000 EUR jährlich sparen.

18.6. Geldvermögenszusammensetzung: Aktienbesitz auf reiche 
Haushalte konzentriert

Aktienbesitz ist im internationalen Vergleich in Ös-

terreich nur relativ wenig verbreitet und auf vermö-

gende und einkommensreiche Haushalte konzent-

riert. Im vermögendsten Zehntel partizipieren über

81% am Kapitalmarkt. Im untersten Dezil sind es

nur 2%. Menschen mit niedrigem Geldvermögen

sind hinsichtlich Einkommen, Arbeitsplatz und Ge-

sundheit höheren Risiken ausgesetzt. Sie halten

vorwiegend sichere Finanzanlagen, die weniger

ertragreich sind, um zumindest im Portfolio das Ri-

siko gering zu halten. Hieraus darf nicht abgeleitet

werden, dass diese Menschen generell risiko-

scheuer sind. Durch ein höheres Geldvermögen

besser abgesicherte Menschen halten auch si-

chere Anlagen. Sie ergänzen die sicheren Anlagen

nur um risikoreichere und sie tun dies umso eher,

je mehr Vermögen sie halten (siehe Fessler/

Schürz 2008).

Sparfähigkeit und Nettogeldvermögen (NGV)

kann nicht 
sparen (%)

Bis 1.000,- 
EUR

Bis 2.000,- 
EUR

Bis 5.000,- 
EUR

Bis 10.000,- 
EUR

Mehr als 
10.000,- EUR 

1. Quintil Nettogeldvermögen 21,40 51,30 16,70 8,40 1,20 0,90

2. Quintil Nettogeldvermögen 1,80 50,70 30,60 13,50 1,80 1,60

3. Quintil Nettogeldvermögen 1,20 26,70 31,70 30,10 8,40 1,90

4. Quintil Nettogeldvermögen 0,30 13,70 32,20 34,70 14,10 5,00

5. Quintil Nettogeldvermögen 7,30 15,10 33,50 25,10 19,00

Gesamt 4,90 30,00 25,30 24,00 10,10 5,70

Quelle: Geldvermögensbefragung der OeNB 2004
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Bei den Beamten ist es ein relativ hohes Einkom-

men plus Einkommens- und Pensionssicherheit,

die ein überdurchschnittliches Aktienengagement

ermöglichen. Hingegen ist es bei Arbeitern ein un-

terdurchschnittliches Einkommen plus Einkom-

mensunsicherheit, die zu einer niedrigen Kapital-

marktpartizipation führen. In paradoxer Weise

kann Sicherheit und Unsicherheit zu höheren Bör-

sebeteiligung führen. Im ersten Fall sind es die vor-

handenen Ressourcen und im zweiten Fall, die feh-

lenden Alternativen. Ursache für das zurückhalten-

de Aktienengagement der Vermögens- und Ein-

kommensärmeren dürfte auch das funktionierende

Pensions- und Gesundheitssystem in Österreich

sein.

18.7. Schlussfolgerungen: Geldvermögen zwischen Oben und Unten 
polarisiert

Bei der Geldvermögensausstattung der privaten

Haushalte zeigt sich eine Polarisierung. Eine

große Mehrheit (74%) hat nur eine unterdurch-

schnittliche Geldvermögensausstattung und nur

eine Minderheit (26%) verfügt über ein überdurch-

schnittliches Geldvermögen. Das gesellschaftliche

Bild einer solchen Vermögensverteilung ist das ei-

ner Pyramide.48

Bei allen Daten zur Vermögensverteilung ist zu be-

rücksichtigen, dass es zur Beschreibung dieses

wichtigen Wohlstandmerkmals in Österreich wei-

terhin keine angemessene Statistik gibt. Diese un-

befriedigende Situation hinsichtlich der Datenlage

sollte sich in Hinkunft auf Basis von Erhebungen

der OeNB im Kontext mit dem Eurosystem etwas

verbessern.49

Geldvermögen ist in Österreich wesentlich unglei-

cher verteilt als Einkommen. Der Ginikoeffizient zur

Ungleichheit der Vermögensverteilung ist mehr als

doppelt so hoch wie jener der Einkommensvertei-

lung. Die starke Konzentration des Geldvermö-

gens zeigt sich in allen Darstellungen eindrucks-

voll. Über zwei Drittel besitzen kein nennenswertes

Geldvermögen. Die Hälfte der privaten Haushalte

verfügt gar nur über 8% des gesamten Geldvermö-

gens. Erst im obersten Dezil erreicht das Geldver-

mögen beachtliche Ausmaße. Selbst dort ist aber

die Streuung beträchtlich und zeigt, dass die Kon-

zentration ausgeprägt ist. Trotzdem unterschätzen

Haushaltsdaten aber noch die tatsächliche Vermö-

genskonzentration in Österreich.

Anteil der Haushalte mit risikoreichen Anlagen

Bruttogeldvermögens-
dezile

Anteil der Haushalte mit 
risikoreichen 

Kapitalanlagen

Dezil 1 2%

Dezil 2 7%

Dezil 3 5%

Dezil 4 9%

Dezil 5 18%

Dezil 6 20%

Dezil 7 29%

Dezil 8 34%

Dezil 9 52%

Dezil 10 81%

Quelle: OeNB-Geldvermögensbefragung 2004; risikoreiche Anlagen
sind Aktien, Investmentzertifikate, Anleihen

48. In Bezug auf Vermögen kann der für die Nachkriegsjahre dominierende soziologische Befund von einer nivellierten Mittelschichtgesellschaft
(Helmut Schelsky) nicht mehr aufrechterhalten werden.

49. Aktuell analysiert die OeNB den Immobilienbesitz der privaten Haushalte in Österreich. Die Immobilienvermögensverteilung wird sich noch
ungleicher darstellen als die Geldvermögensverteilung, da viele Haushalte keine Immobilien besitzen. Im nächsten Jahr soll im Rahmen des
Eurosystems eine umfassende Vermögensstudie realisiert werden.
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Haushaltscharaktaristika und Geldvermögenshöhe

Sozioökonomische 
Charakteristika

Haushalte unter dem 
Medianvermögen

Haushalte zwischen 
Median und Mittelwert 

des Vermögens

Haushalte über 
dem Mittelwert 
des Vermögens Gesamt

bis 749,-- EUR 10%1) 1% 0% 5%

750,-- EUR bis 1.349,-- EUR 34% 9% 6% 21%

1.350,-- EUR bis 2.249,-- EUR 36% 41% 29% 35%

2.250,-- EUR bis 2.999,-- EUR 13% 25% 24% 18%

3.000,-- EUR und mehr 7%1) 24% 42% 20%

100% 100% 100% 100%

max. Pflichtschule 21% 8% 5% 14%

Lehrabschluss 54% 52% 43% 51%

AHS, BHS 18% 25% 32% 23%

FH, Universität 7% 15% 21% 12%

100% 100% 100% 100%

Unternehmer* 3% 2% 6% 4%

Angestellter 27% 31% 32% 30%

Beamter 6% 14% 15% 11%

Arbeiter 16% 13% 7% 13%

Pensionist 37% 32% 34% 35%

Schüler, Student 1% 0% 0% 1%

Arbeitslos 2% 1% 0% 2%

freie Berufe 3% 3% 3% 3%

Landwirte 1% 2% 1% 1%

100% 100% 100% 100%

1 Person 47% 19% 16% 32%

2 Personen 23% 33% 36% 29%

3 Personen 12% 19% 18% 15%

4 Personen 11% 20% 21% 16%

5 Personen und mehr 7% 9% 10% 8%

100% 100% 100% 100%

20 - 29 13% 4% 2% 8%

30 - 39 23% 17% 12% 19%

40 - 49 18% 32% 32% 25%

50 - 59 12% 20% 22% 17%

60 - 69 16% 17% 21% 17%

70 - 79 15% 8% 9% 11%

80+ 3% 3% 2% 3%

100% 100% 100% 100%

Anteil der Gruppe 49,9% 24,5% 25,6% 100,0%

Quelle: OeNB-Geldvermögensbefragung 2004
*) 39 HHV (ca.2%) fehlen, da sie keiner der vorhandenen Klassifikationen zuordenbar sind.

1) Lesehilfe: 10% der Haushalte mit Vermögen unter dem Medianwert haben ein regelmäßiges monatliches Pro-Kopf-Einkommen unter
746,– EUR und 7% der Haushalte mit Vermögen unter dem Medianwert haben ein regelmäßiges Einkommen über 3000,-- EUR.
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